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Die Geſchichtsſchreibung des Ziſterzienſerkloſters 

Salem. 
Von Paul Zinsmaier. 

Weiſt auch das Ziſterzienſerkloſter Salem auf dem Gebiete 

der Geſchichtsſchreibung keine Werke auf von dem Gehalt und 

der Bedeutung für die allgemeine Geſchichte wie Reichenau und 

St. Gallen, die beiden anderen großen Klöſter der Bodenſee⸗ 

landſchaft, ſo hat es doch während ſeines nahezu 700jährigen 

Beſtehens eine Reihe für die eigene und die Geſchichte der Am⸗ 

gegend wertvoller und wichtiger Schriften hervorgebracht. Die 

geringeren Leiſtungen ſeiner Mönche auf hiſtoriographiſchem 

Gebiete hängen vor allem damit zuſammen, daß man in Salem 

wie in den anderen Klöſtern des Ziſterzienſerordens weniger die 

Wiſſenſchaften und Künſte pflegte als Wirtſchaft und Landwirt⸗ 
ſchaft. Geſchichtliches Wiſſen wurde nur ſoweit geſchätzt und 

weitergegeben, als es dem Nachweis des rechtmäßigen Beſitzes 

des Kloſtergutes und der damit verbundenen Rechte diente. Auch 

die ſtreng aſzetiſche Geſinnung der Salemer Mönche, vornehm⸗ 

lich während der erſten Jahrhunderte, die von den Vorgängen 
der äußeren Welt wenig oder gar nichts wiſſen wollte, um ſo mehr 

aber ihre Aufmerkſamkeit der Entwicklung des inneren Kloſter⸗ 

lebens zuwandte, war ſolchen Studien und Arbeiten wenig för⸗ 

derlich. Haben doch aus dieſem Grunde ſelbſt die glanzvollen 

Zeiten, da die Salemer Abte einflußreiche Stellen in der Leitung 

des Reiches einnahmen, in den Quellen faſt keinen Niederſchlag 

gefunden. Dieſe Tendenzen, die vor allem in den Anfängen und 
in der Blütezeit vorherrſchend waren, haben auch in der Folgezeit 

noch gewirkt. Als dann im ausgehenden Mittelalter und zu Be⸗ 

ginn der Neuzeit einzelne Abte ſich die Förderung der Wiſſen⸗ 

ſchaften angelegen ſein ließen, wurden ihre Bemühungen durch 
die drangvolle Zeit und ſchweres Mißgeſchick beſchränkt. Erſt 
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2 Zinsmaier 

im 17. und 18. Jahrhundert finden dank der Anregungen 

und Anterſtützungen durch die großen Abte dieſer Zeit geſchicht— 

liche Studien in Salem eine dauernde Pflegeſtätte. Während 

bis zum Dreißigjährigen Krieg hiſtoriſche Aufzeichnungen nur 

ſpärlich vorliegen, entſtehen ſeitdem eine Anzahl von Werken, 
die uns das geſteigerte Intereſſe für Geſchichte deutlich zeigen. 

Nicht nur die Vergangenheit des eigenen Kloſters wird eifrig 

erforſcht und niedergeſchrieben, auch die der unterſtellten Tochter⸗ 

klöſter wird berückſichtigt, wenn freilich auch vielleicht nur zu 

dem Zweck, ihre Abhängigkeit vom Mutterkloſter zu beweiſen 
und gegen Angriffe zu ſichern. 

Den Beginn ſalemiſcher Geſchichtsſchreibung bezeichnet die 

kurze, von einem unbekannten Verfaſſer ſtammende 

Darſtellung über die Stiftung des Kloſters 

durch Guntram von Adelsreute im Jahre 11345. Sie findet ſich 

auf den erſten Blättern des Codex Salemitanus, einer Samm- 

lung von Arkundenabſchriften, die von Abt Eberhard J. (1191 bis 

1240) angelegt wurde und bis zum Ende des 14. Jahrhunderts 

reicht. Die einfache und ſchmuckloſe Erzählung will lediglich die 

einzelnen Gründungsvorgänge für die Nachkommenden feſt⸗ 

halten. Damit verbunden iſt eine Aufzählung der verſchiedenen 

Altarweihen und Reliquien, auf die man aus liturgiſchen Grün⸗ 

den großen Wert legen mußte. Auch die erſten Beſitzungen der 

Ziſterzienſer wie ihre Beſtätigung durch Konrad III. und die 

Großen der Amgebung werden bereits genannt. Wie die Nieder⸗ 

ſchrift auf den erſten Blättern der Handſchrift erkennen läßt, 
ſollte dieſer Gründungsbericht nur die Einleitung für den Codex 

Salemitanus bilden und nicht als ſelbſtändige Arbeit gelten. 

Eine Fortſetzung war alſo nicht geplant. 

Angefähr um dieſelbe Zeit, wenn nicht gar einige Jahre 

früher, entſtand die für die Geſchichte des dritten Kreuzzuges 
unter Friedrich I. wertvolle 

1 Gedruckt in: Quellenſammlung der bad. Landesgeſchichte I. Bd., 
S. 176 ff. Mon. Germ. Hist. Scriptores 24. Bd., S. 643 ff., Zeitſchr. f. 

Geſch. des Oberrheins 31, S. 47 ff. Zu beſonderem Danke bin ich Herrn 

Geh. Rat Obſer verpflichtet für die bereitwillige Aberlaſſung ſeiner Notizen, 

denen ich verſchiedene Angaben entnehmen konnte.
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Historia Peregrinorum?, 

die ſowohl durch die Stoffwahl als auch durch die ſprachliche 

Form aus dem gewohnten Rahmen ſalemiſcher Geſchichts— 

ſchreibung heraustritt. Beſtimmte Angaben über Ort und Zeit 

der Entſtehung und über den Verfaſſer ſind zwar nicht über— 

liefert. Aber die Ergebniſſe der neueſten Forſchung legen die 

Annahme nahe, daß ſie von einem Salemer Mönch verfaßt wor⸗ 

den iſt. Die urſprüngliche Handſchrift iſt nicht mehr erhalten. 

Anſere Kenntnis dieſes Geſchichtswerkes beruht nur auf einer 
einzigen Abſchrift, die ein Schreiber des Kloſters bald nach 1220 
angefertigt hat. Dies und der Amſtand, daß auch auf Ereigniſſe 

aus dem ſchwäbiſch-alemanniſchen Gebiet Bezug genommen 

wird, haben die Zuweiſung nach Salem veranlaßt. Das Werk 

ſelbſt, das heute nicht mehr vollſtändig vor uns liegt, iſt nicht der 

Bericht eines Augenzeugen; der Verfaſſer hat neben einer ande⸗ 
ren Quelle hauptſächlich die Historia de expeditione Fride- 

rici I. für ſeine Darſtellung benützt. Zum Teil hat er auch An— 

gaben eines Kreuzzugsteilnehmers zur Verfügung gehabt, wo— 

durch dieſe Handſchrift einen eigenen Wert unter den Geſchichts- 

quellen zum dritten Kreuzzug erhalten hat. Der Verfaſſer, der 

im Auftrage eines anderen — vermutlich Abt Eberhards I. — 

ſchrieb, iſt ein ſehr gebildeter Mann geweſen, der die ihm vor⸗ 

liegenden Nachrichten nicht ohne kritiſche Stellungnahme weiter⸗ 

gab und ſeine Schrift mit vielen Zitaten aus klaſſiſchen Schrift⸗ 

ſtellern ſchmückte. 

Aber ein Jahrhundert hat in Salem die Feder des Geſchichts— 

ſchreibers geruht. Die wechſelvollen Schickſale des Kloſters in 

der erſten Hälfte des 13. Jahrhunderts während des Kampfes 

zwiſchen Kaiſer und Papſt, vornehmlich die bedeutende Geſtalt 

Abt Eberhards I., haben zu keiner Schilderung angeregt. Erſt 

aus dem 14. Jahrhundert liegt wieder eine Schrift vor, die be⸗ 

ſonders die Zeit Abt Alrichs von Seelfingen (1282—1311) be⸗ 

handelt, unter deſſen Leitung die Salemer ihre größte Blütezeit 

erlebten. Der 
  

2 Mon. Germ. Hist.; Script. rer. Germ. nova series Bd. V, fol. 

LXXXI ff. 

1*



4 Zinsmaier 

„Tractatus super statu monasterii Salem“ 

oder, wie ihn ſein Herausgeber Fridegar Mone bezeichnet, „Die 

Chronik von Salmannsweilers“ gehört zu den wichtigſten Quel⸗ 

len, die wir über das mittelalterliche Salem beſitzen. Wiewohl 

die Schrift auch Nachrichten über Abt Eberhard I. und Bertold 
von Arach (1240/41) bringt, iſt ihr eigentlicher Inhalt doch die 

Darſtellung des Wirkens Abt Alrichs, ſo daß man ſie faſt eine 

Biographie dieſes bedeutenden Mannes nennen kann. Die ur⸗ 

ſprüngliche Handſchrift iſt verlorengegangen. Nur eine einzige, 

ſehr flüchtige Abſchrift“, die zu Lebzeiten Abt Jodokus' II. zwi⸗ 

ſchen 1510—1522 entſtand und teilweiſe Ergänzungen aus dem 
15. Jahrhundert aufweiſt, überliefert uns auf 15 Blättern dieſen 

wertvollen Bericht. Vom Abſchreiber ergänzt iſt auch die Abts⸗ 

liſte, die zu Beginn des Werkes ſteht und bis auf Abt Jodokus II. 

fortgeführt iſt. Die Zeit der Abfaſſung läßt ſich ziemlich genau 

feſtlegen. Sie iſt kurz nach 1337 und vor 1342 anzuſetzen, ſehr 

wahrſcheinlich ſogar in die Jahre 1337/38. Den Verfaſſer gibt 

die Handſchrift zwar nicht an, aber verſchiedene Hinweiſe ge⸗ 

ſtatten zu vermuten, daz wir in ihm den Bruder Alrichs, Adel⸗ 

bold von Seelfingen, vor uns haben. Dieſer wurde um das Jahr 
1254 geboren und trat gemeinſam mit ſeinem Bruder nach dem 

Studium auf der Aniverſität zu Paris ungefähr 1273 in den 
Ziſterzienſerorden ein. Selbſt wenn dieſe Vermutung nicht zu⸗ 

treffen ſollte, iſt doch ſo viel ſicher, daß der Verſaſſer ein Zeit⸗ 

genoſſe Adelbolds geweſen iſt und von ihm die Angaben über die 

verwandten Familien der von Rohrdorf, Wollmatingen und 

Seelfingen erhalten hat. 

Es kam ihm in ſeiner Erzählung weniger auf eine objektive 

Schilderung der Geſchehniſſe in dem behandelten Zeitraum an; 

er wollte vielmehr durch ſeine Schrift im Sinne der Kloſter— 
  

2 Ouellenſ. III. Bd., 18 ff. 
àHſ. 435 des GLA. Sie iſt nach F. Mone, Ouellenſ. III, 663 von 

derſelben Hand geſchrieben wie die Salemer Hſ. Nr. 275 der Heidelberger 

Univ.⸗Bibliothek. Der Schreiber nennt ſich dort auf Blatt 1 Heinrich Kir⸗ 

maiger von Eßlingen. Er iſt am 3. I. 1522 geſtorben. Mones Angabe in 

Hſ. 435, er habe auch die ſog. Hausannalen geſchrieben, iſt unzutreffend. Dieſe 

ſind, wie Baier in Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrheins 28, S. 8 bemerkt, der 

Hand Jakob Röibers zuzuweiſen.
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reform auf ſeine Mitbrüder einwirken. Damit befindet er ſich 
im Einklang mit Abt Alrich von Sargans (1337—1358), der ſich 

gleich nach ſeinem Amtsantritt bemühte, die unheilvollen Schä⸗ 

den, die die Zeit ſeines Vorgängers, Konrad von Enslingen, für 

die Kloſterzucht mit ſich gebracht hatte, abzuſtellen und zu be⸗ 

heben. Aus dieſem Grunde wird auch nicht über die Tätigkeit 

aller Abte ſeit der Gründung berichtet, ſondern nur über jene, 

deren Wirkſamkeit beſonders vorbildlich iſt. Dabei hat er in der 

Erinnerung an das einſtige Leben im Kloſter manches, das ab⸗ 

träglich ſchien, verſchwiegen, manches auch beſchönigt, ſo daß wir 

von den behandelten Perſonen kein richtiges Bild erhalten. 

Völlig gleichgültig ließ ihn ihre Stellung in der Welt. Darüber 

hätte gerade er am eheſten Aufſchluß geben können, haben doch 

dieſe Perſönlichkeiten hohes Anſehen am kaiſerlichen Hof und an 

der päpſtlichen Kurie genoſſen und wiederholt wichtige diplo⸗ 
matiſche Miſſionen ausgeführt. 

Ergiebiger als für die Reichsgeſchichte iſt das Werk für die 

innere Geſchichte des Kloſters, indem es uns Zeugnis gibt von 

dem Verfall und Niedergang der Kloſterzucht im Laufe des 

13. Jahrhunderts und von den Beſtrebungen, ſie zu heben, denen 

aber kein anhaltender Erfolg beſchieden war. Nicht zuletzt ſei 

auch auf die wertvollen Beiträge hingewieſen, die es für die 
Wirtſchaftsgeſchichte des Kloſters in ſeinen Anfängen bietet. Die 

Gedanken, die den Chroniſten bei der Abfaſſung bewegten, haben 
ihn freilich auch dazu verleitet, manches ungerecht zu beurteilen. 

Das Wirken Abt Konrads von Enslingen war bei weitem nicht 

ſo ſchädlich für die Ziſterzienſer, wie er es ſchildert, und der Nie⸗ 

dergang, den das Kloſter während ſeiner Regierung erleiden 

mußte, war nicht ſo ſehr durch des Abtes eigenes Verſchulden als 

durch die Angunſt der Zeit bedingt. Das Werk endet mit der Er⸗ 
nennung Abt Konrads von Enslingen zum Biſchof von Gurk. 
Nach F. Mones Angaben in Hſ. 435 fol. 7 ſoll es bis 1529 fort⸗ 
geſetzt worden ſeins. Doch dieſe Angabe iſt unrichtig, zum min⸗ 

deſten irreführend; fortgeſetzt wurde nur die Abtsliſte durch den 

ſpäteren Abſchreiber. Das Werk ſelbſt hat keine Fortſetzung er— 

fahren, wenigſtens laſſen ſich nirgends Anhaltspunkte dafür 
feſtſtellen. 

5 Vgl. auch Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrheins 28, S. 85.



6 Zinsmaier 

Der „Tractatus super statu monasterii Salem“ ſollte für 

lange Zeit das letzte Werk ſalemiſcher Geſchichtsſchreibung ſein. 

Der im 14. und 15. Jahrhundert weiter um ſich greifende Verfall 

des mönchiſchen Lebens war auch für geſchichtliche Arbeiten 

wenig günſtig. Erſt mit dem Beginn der Neuzeit machen ſich 
wieder Anſätze zu ſolchen Studien bemerkbar; aber über bloße 

Stoffſammlungen und gelegentliche Aufzeichnungen der Tages⸗ 

begebenheiten iſt man nicht hinausgekommen. Jodokus 

Ower,, der im Alter von 17 Jahren 1476 in das Kloſter ein⸗ 

trat und am 5. Mai 1510 ſtarb, verſuchte in ſeinen (in der Heidel⸗ 

berger Hſ. Salem 7, 100 fol. 374 ff. befindlichen) Notizen die 

wichtigeren Geſchehniſſe ſeiner Zeit feſtzuhalten. So berichtet er 

unter anderem in knappen Worten von den Beſuchen Kaiſer 

Friedrichs III. in Salem 1485 und Maximilians I. in Konſtanz 

1492. Daneben erſtrecken ſich ſeine Mitteilungen, die ganz pri⸗ 

vater Natur ſind, auch auf Angaben aus ſeinem eigenen Leben. 

Wertvoller iſt die beigegebene Dotenliſte, die nahezu 

100 Namen enthält, von denen nur wenige im Salemer Toten— 

buche begegnen, und die außerdem auch manche ergänzende 

Nachricht bringt. 

Aus etwas ſpäterer Zeit ſtammen die Aufzeichnungen 

Jakob Röibers'“, dem wir beſonders die Hinweiſe auf 

Büchererwerbungen im 13. bis 16. Jahrhundert verdanken. Ge⸗ 

borener Zürcher, hatte er 1489 die Ordensgelübde in Salem ab⸗ 

gelegt. 1513 wurde er zum Pfleger in Konſtanz ernannt, nach⸗ 

dem er zuvor das Amt des Subburſarius und des Burſarius 

innegehabt hatte. Da er an Lähmung erkrankte, mußte er im 

ſelben Jahr ins Kloſter zurückberufen werden, wo er am 9. Auguſt 
1516 geſtorben iſts. Röiber hat erſt in ſeinen Krankheitstagen 

begonnen, hiſtoriſche Studien zu betreiben, allerdings mit mehr 

Fleiß als Geſchick und Kenntniſſen. Seit 1515 hat er auch mit 
Erlaubnis des Abtes Zugang zum Kloſterarchiv gehabt. Sein 

Ziel war wohl, im Auftrage von Abt Jodokus II. eine Geſchichte 

6 Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrheins 33, S. 17. 

7 Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrheins 28, S. 89f; P. Lehmann, Mittel⸗ 

alterliche Bibl.-Kataloge J, S. 288 ff. Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrheins AF. 

24, S. 249f. 
s Ziſterzienſer⸗Chronik 40. Jahrg., S. 221.
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Salems zu ſchreiben. Der vorzeitige Tod hat ihn daran verhin— 
dert. Die Ergebniſſe ſeiner Vorſtudien liegen vor in zahlreichen 

Arkundenabſchriften, Auszügen aus Geſchichtswerken und ſonſti⸗ 

gen geſchichtlichen Notizen, die, ziemlich wahllos und ohne Kritik 

geſammelt und abgeſchrieben, uns doch den großen Eifer er— 

kennen laſſen, den er auf dieſe Vorarbeiten verwandt hat. 
Schätzenswert ſind ſeine Notizen vor allem dadurch, daß er uns 

Nachrichten über Erwerbungen von Handſchriften überliefert, 

die er aber nicht aus annaliſtiſchen Werken oder aus einem 

Bibliothekskatalog ſchöpft, ſondern aus den in den Büchern 

ſelbſt enthaltenen Notizen zuſammengeſtellt hat. Außerdem ver⸗ 

mittelt er intereſſante Beiträge zur Baugeſchichte der Abtei im 
15. und 16. Jahrhundert. Von den beiden Abtsliſten, die er 

bringt, iſt die längere, in der auch noch andere Angaben Auf⸗ 

nahme gefunden haben, beſonders von Wert. Dürftig und wenig 

zu gebrauchen ſind dagegen ſeine Aufzeichnungen über die Stau— 

fer, die Konſtanzer Biſchöfe von 1138 bis 1211 und die Salzburger 

Biſchöfe, welche ſeine mangelhafte Arbeitsweiſe beſonders zeigen. 

Es ſcheint, daß er bei ſeiner Arbeit auch von anderen Mönchen 

unterſtützt worden iſt, denn außer ſeiner Schrift ſind noch andere 

Hände auf dieſen Blättern wahrzunehmen. 

Anvollendet geblieben und nicht zur Ausarbeitung gelangt 
iſt auch die 

Geſchichte des Bauernkrieges, 

die ein ungenannter Salemer bald nach Beendigung der Erhe— 

bung verfaßt hat'. Daß dieſe Schrift nur einen Entwurf dar— 

ſtellt, iſt daraus zu erſehen, daß die Namen der Beteiligten öfters 

nicht eingeſetzt ſind. Auch bricht ſie zweimal mitten im Text ab 

und erzählt außerdem nichts von den Folgen dieſes furchtbaren 

Krieges. Ausgehend von den bekannten Anfängen der Bewe⸗ 

gung in Stühlingen, berichtet die Quelle, zuweilen etwas ungenau, 

von den Zügen der Bodenſee⸗ und Allgäuer Bauern wie von 

den Schickſalen des Kloſters im Verlauf des Krieges. Eingehend 

iſt die Darſtellung der Schlacht bei Böblingen, die wohl von 

einem Augenzeugen ſtammt. Für das Verſtändnis des Ver⸗ 

Quellenſ. II, 118 ff.; Hſ. 111 d. GLA.
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faſſers zeugt, daß er in dieſem Krieg eine allgemeine Erhebung 

der Bauern geſehen hat. 
Das geſchichtliche Intereſſe, das in dieſen Anläufen zu einer 

Geſchichtsſchreibung zu verſpüren iſt, erlahmte bald wieder. Eine 

nennenswerte Leiſtung hat das 16. Jahrhundert nicht mehr her⸗ 

vorgebracht. Zwar hören wir, daß Abt Matthäus Roth 

(1575—1583), dem das Kloſterarchiv auch eine Neuordnung und 

Repertoriſierung ſeiner Beſtände verdankt“, ſich mit hiſtoriſchen 

Studien befaßt habe. Aber von ſeinen Arbeiten iſt nichts er— 

halten. Er dürfte wohl nur Auszüge aus Arkunden und dem 

„Tractatus“ zuſammengeſtellt haben. 

Erſt der Zeit von Abt Thomas J. (1615—1647) war es 

beſchieden, trotz der Angunſt der Zeitverhältniſſe auf dem Ge⸗ 

biete der Geſchichtsſchreibung größere Erfolge aufzuweiſen. Der 

Abt ſelbſt hat zu ſolchen Arbeiten angeſpornt. Am 15. Novem⸗ 

ber 1634 hat er ſeinem Sekretär, P. Benedikt Staub, 

den Auftrag gegeben, die Geſchichte ſeiner Zeit zu ſchreiben u. 
P. Staub war einer der gelehrteſten Mönche des Kloſters. 

Wahrſcheinlich um das Jahr 1594 zu Zürich geboren, hatte er 

zuerſt Medizin ſtudiert, war aber dann 1614 in den Orden des 

hl. Bernhard von Clairvaux eingetreten. Als Sekretär des Ab⸗ 

tes und ſpäter als Sekretär der Oberdeutſchen Kongregation 

(1645—1653) entfaltete er eine umfangreiche Tätigkeit. Er hatte 
ſich ſchon vor Erteilung dieſes Auftrages mit hiſtoriographiſchen 
Arbeiten verſucht. Er iſt der Verfaſſer der ſogenannten 

Eulogia abbatum 

(kurze Berichte über die Regierung der einzelnen Abte mit An⸗ 

führung ihrer Lebensdaten), die unter die von dem Laienbruder 
Georg Buck um das Jahr 1631 gemalten Bildniſſe der Salemer 

Abte im Kreuzgang des Kloſters geſetzt wurden *. Aberdies hatte 

er eine „tabula oblonga“, eine Abtsreihe, zuſammengeſtellt, die 

neben den Nachrichten über die Vorſteher des Kloſters auch 

10 Nach Feyerabend J, S. 272; es handelt ſich wohl um die 1555 er⸗ 

folgte Repertoriſierung; vgl. Regſ. d. Repert. d. GLA. Nr. 644—646. 

11 Schrr. d. Ver. f. Geſch. d. Bodenſees 44, S. 157 ff. 

12 Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrheins NF. 31, S. 66; Apiarium Sal. 

S. 107/8.
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ſolche über die gleichzeitigen Herrſcher, Päpſte und Konſtanzer 
Biſchöfe brachte. Ihre genaue Entſtehungszeit iſt unbekannt. 

Die ihm von ſeinem Abt zugewieſene Aufgabe auszuführen hat 

er wohl nie Zeit und Gelegenheit gefunden, es ſei denn, daß ſein 

Manufkript verlorengegangen iſt. Als er am 12. Februar 1656 

verſchied 1s, war aber die Geſchichte dieſer Jahre bereits ge⸗ 

ſchrieben. 
Ein anderer war an ſeine Stelle getreten: P. Sebaſtian 

Bürſt er mit ſeiner 

„Beſchreibung des Schwediſchen Krieges““, 

dem bedeutendſten Geſchichtswerk Salems im 17. Jahrhundert. 

Aber Bürſters Lebensgang ſind wir nur dürftig unterrichtet. Er 

wurde zu Neufrach geboren und iſt wohl ſchon 1610 Mönch in 

Salem. Am 9. Januar 1615 wird er unter den Konventualen 

genannt, die P. Thomas Wunn zum Abt wählen. Seine Oberen 

im Kloſter übertrugen ihm das Amt eines Brotkellers und Al⸗ 

moſenverteilers. Die Schreckniſſe des Dreißigjährigen Krieges 

hat er am eigenen Leibe verſpürt, wiederholt mußte er mit ſeinen 

Brüdern vor den herannahenden Feinden fliehen. Das Ende 
des Krieges hat er noch erlebt, am 19. Auguſt 1649 iſt er zu 

Konſtanz geſtorben. Wie er im Vorwort bemerkt, hat er die 
Niederſchrift am 22. Juli 1643 begonnen. Dem möglichen Vor⸗ 

wurf, er berichte nicht über alle Vorfälle, begegnet er durch die 

Erklärung, daß er „zimblich ſpath zu beſchreiben angefangen“ 
und daher manches nicht mehr ſo friſch in der Erinnerung habe. 

Bevor er in die Schilderung der Kriegsereigniſſe eintritt, gibt er 

einen kurzen, ſehr lückenhaften Aberblick über die Geſchichte ſeines 

Kloſters. Mit dem Jahr 1630 ſetzt dann in der Hauptſache ſeine 

äußerſt lebendige Darſtellung ein, die nicht nur für die Geſchichte 
Salems, ſondern auch für die des Bodenſees und darüber hinaus 

für Südweſtdeutſchland unſchätzbar iſt. Während er die Zeit 

von 1630 bis 1643 rückblickend beſchreibt und deshalb gelegentlich 
ungenau und nicht ausführlich genug iſt“, ſind ſeine Berichte für 

die Jahre 1644—1647 als tagebuchartige Aufzeichnungen zu be⸗ 

18 Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrheins NF. 14, S. 358. 

14 Hrsg. von F. v. Weech 1875. 

18 Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrheins NF. 14, S. 372. 

10 Vgl. Schrr. d. Ver. f. Geſch. d. Bodenſees 44, S. 120 ff. 
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werten, da er ſeit 1644 gleichzeitig mit den Ereigniſſen ſchrieb. 

Ende April 1647 bricht ſeine Schrift unerwartet ab. Sie iſt da⸗ 

mit, wie die meiſten Geſchichtswerke Salems, nur Bruchſtück 

geblieben. 

Die in dieſen Zeitraum von 1630 bis 1647 fallenden Geſcheh⸗ 

niſſe, die ſchweren Bedrückungen, die das Kloſter und das um⸗ 
liegende Land heimſuchten, insbeſondere aber die wiederholten 

Belagerungen Aberlingens und des Hohentwiels erhalten durch 
Bürſter eine getreue Berichterſtattung. Er ſtützt ſich dabei nicht 

lediglich auf Wahrnehmungen, die er ſelber machte oder die ihm 

von anderen mitgeteilt wurden, auch Druckſchriften und Zeitungen 

hat er für ſeine „Beſchreibung“ herangezogen. In ſeinen Arteilen 

iſt unſer Chroniſt jedoch nicht immer gerecht und maßvoll. In 

dieſer Beziehung kommen ſogar die Feinde beſſer weg als die 

Freunde. Ganz einſeitig iſt ſeine Kritik gegenüber der Stadt 
Aberlingen. Die langjährigen Streitigkeiten, die das Kloſter mit 

der Nachbarſtadt hatte, haben ſein Arteil ſo ſehr beeinflußt, daß 

er von Aberlingen, beſonders nach der kampfloſen Abergabe an die 

Hohentwieler im Jahre 1643, nur mit Worten des Haſſes und 

der Verachtung ſpricht. Schier unerſchöpflich iſt ſein Vorrat an 

Schimpfworten, mit denen er die unglückliche Stadt in Vers und 

Proſa überſchüttet. Aber trotz aller Mängel, die dem Werke an⸗ 

haften mögen, wird man immer gern zu dieſem friſch und anſchau— 

lich geſchriebenen Buche greifen, deſſen kernige Sprache, wie 

ſein Herausgeber ſagt, oftmals an des Verfaſſers berühmten 

Landsmann Abraham a Santa Clara erinnert. 

Die Geſchichte des Erwerbes der Kloſterhöfe, die in dieſen 

kriegeriſchen und unſicheren Jahren von großer Wichtigkeit 
ſein konnte, behandelt die 1634 entſtandene 

„Relatio historica über die Ankünften, Kauftitulos und 

Stiftsbrief der Salmansweyliſchen Closterhöven“ 

(Hſ. 444 des GLA.), deren Verfaſſer nicht namhaft gemacht 
werden kann. An Hand der im Kloſterarchiv aufbewahrten Ur⸗ 

kunden wird die Geſchichte der einzelnen Beſitzungen und der 

damit verbundenen Rechte erzählt. Da aber nicht alle Quellen 

erfaßt wurden, ſind die Angaben zum Teil lückenhaft und nicht 

ohne Irrtümer.
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Noch ein anderes Geſchichtswerk ſtammt aus der Zeit von 

Abt Thomas I., das uns wiederum zeigt, wie lebhaft während der 

Regierungszeit dieſes Abtes im Kloſter die Beſchäftigung mit 

geſchichtlichen Arbeiten war. Es iſt das ſogenannte 

Chronicon monasterii Salmanswilerensis 

1098—1622, deſſen Entſtehung in die erſte Hälfte des 17. Jahr⸗ 

hunderts zu legen iſt und deſſen Drucklegung F. Mone im 
fünften Bande der „Quellenſammlung“ geplant hatte. Die obige 

Bezeichnung dieſer Handſchrift geht auf ihn zurück, er nennt auch 

irrigerweiſe den 1778 verſtorbenen P. Eberhard Schneider als 

Verfaſſer. Der Irrtum iſt ihm deshalb unterlaufen, weil einige 

Abſchriften, die zwiſchen die letzten Blätter eingeheftet ſind, von 

der Hand P. Eberhards geſchrieben ſind, teilweiſe auch ſeinen 

Namen tragen. Der eigentliche Text iſt aber einem anderen 
Schreiber zuzuweiſen, der zwiſchen 1618 und 1650 lebte und 

deſſen Schriftzüge ſich nochmals in einem 

Diarium et itinerarium 

von 1649 bis 1650 feſtſtellen laſſen!s. Es gibt uns auch einigen 

Aufſchluß über die Perſon des unbekannten Verfaſſers. 1618 ge⸗ 

hörte er bereits dem Kloſter an?. 1622 befand er ſich in Dil⸗ 
lingen, wo er vorübergehend weilte. 1649/50 führt er eine Viſi⸗ 

tation der Klöſter Schöntal, Brombach, Eberbach und Lichtental 

durch, ſcheint demnach eine wichtige Perſönlichkeit im Dienſte des 

Kloſters geweſen zu ſein. Als er dieſe Reiſe unternahm, war er 

ſchon alt, die zittrigen Schriftzüge des Diariums laſſen darauf 
ſchließen. Auch war er um dieſe Zeit leidend, wie er ſelber her⸗ 
vorhebt. Sein geſchichtliches Verſtändnis wird gerade auch aus 

dieſen Aufzeichnungen erſichtlich, denn er intereſſiert ſich für die 

Geſchichte der beſuchten Klöſter und zitiert dabei die Werke des 

Bruſchius, des Bzovius und das Chronicon Spirense. Sein 

Geſchichtswerk ſelbſt iſt nicht abgeſchloſſen, es erſcheint vielmehr 
nur als eine Sammlung von hiſtoriſchen Nachrichten, die wohl 

17 Hſ. 436; vgl. die Notizen in Hſ. 435. 

18 Hf. 1120 fol. 61 ff. und Hl. 1192 fol. 115. 
10 In einem Schriftſtück vom 4. Auguſt 1618, Akten Salem Faſz. 2731, 

iſt ſeine charakteriſtiſche Handſchrift feſtzuſtellen.
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erſt ſpäter verarbeitet werden ſollten. Die Aufzeichnungen be⸗ 

ginnen mit der Gründung und den Anfängen des Ziſterzienſer⸗ 

ordens. Eine Abtsliſte, die auf Blatt 5—8 folgt, hört ſchon mit 

Abt Jodokus II. (1510—1525) auf, iſt alſo wohl nur einer Vor⸗ 

lage des 16. Jahrhunderts entnommen. Von Blatt 9 ab kommen 

Einträge, die, nach einzelnen Jahren geordnet, mit 1138 an⸗ 

fangen. Sie ſind meiſtens aus älteren, ſchon bekannten Werken 

ausgezogen und beziehen ſich auf die Reichs- und Kirchen⸗ 

geſchichte, ſo daß die Handſchrift eine Art Weltchronik darſtellt. 

Nur vereinzelt enthält ſie auch Notizen über Salem. Sind die 

Angaben für das 12. und 13. Jahrhundert fortlaufend gehalten, 
ſo weiſen ſie für das 14., 15. und 16. Jahrhundert große Lücken 

auf. Mit der Nachricht, daß der Abt 1622 von Kaiſer Ferdi⸗ 

nand II. die Beſtätigung aller Privilegien erhalten habe, ſchließt 

das Werk, das, als Geſchichtsquelle betrachtet, keinen oder nur 

ganz geringen Wert beſitzt. 
Auch die ſpäteren Abte haben immer wieder zur Pflege ge⸗ 

ſchichtlicher Studien aufgefordert, wobei ſie vor allem auf die 

RNiederſchrift der Zeitereigniſſe Nachdruck legten. Den Beſtre⸗ 
bungen Abt Emanuels J. (1680—1698) verdanken wir ſo die 

Schrift des P. Ferdinand Holl 

„De statu plerumque monasterii nostri Salemitani 
aliorumque congregationis nostrae superioris Ger- 

maniae?, 

die über die wichtigſten Geſchehniſſe von 1680 bis 1688 und von 

1697 bis 1702 unterrichtet. P. Holl, der in Laiz bei Sigmaringen 

geboren wurde, 1656 die Profeß ablegte und ſpäter Sekretär des 

Abtes Emanuel und der Oberdeutſchen Ordenskongregation 

wurde, hat freilich die uns heute vorliegende Handſchrift erſt nach 

dem Brande von 1697 aus der Erinnerung niedergeſchrieben. 

Die Aufzeichnungen ſollten auf Wunſch des Abtes alle bemer⸗ 
kenswerten Vorfälle, die ſich im Kloſter ſeit 1680 zutrugen, und 

die Beſchlüſſe der Kanzlei enthalten. Als das Original 1697 

verbrannte, entſchloß ſich P. Holl, aus dem Gedächtnis zuſammen⸗ 

zuſtellen, was ihm noch erinnerlich war. So ſchildert er den Be⸗ 
  

20 Hſ. 450 des GLA.; Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrheins NF. 31, S. 76.
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ſuch des berühmten franzöſiſchen Benediktiners Dom Jean 

Mabillon, der 1683 die Beſtände der Kloſterbibliothek einer 

Prüfung unterzog, beſonders ausführlich aber den großen Brand, 

den Wiederaufbau der Gebäulichkeiten und die letzte Krankheit 
Abt Emanuels. Wenige Jahre darauf, am 31. März 1703, iſt 

er geſtorben. 

Der Nachfolger Emanuels, Abt Stephan J. Jung 

(1698-1725), hat ſogar ſelber zur Feder gegriffen, um über das 

erſte Jahrzehnt ſeiner Abtsherrſchaft zu berichten. Seine Auf⸗ 

zeichnungen, die ſich vor allem mit den zahlreichen Prozeſſen be⸗ 

ſchäftigen, die Salem mit ſeinen Nachbarn auszufechten hatte, 

betreffen die Zeit von 1698 bis 1709; im letztgenannten Jahre 
dürften ſie auch geſchrieben ſein. 

Dieſe Prozeſſe, die Salem führen mußte, haben auch die 

Abfaſſung hiſtoriſcher Schriften veranlaßt. Am die Behauptung, 
die Salemer hätten früher der Jurisdiktion der Herrſchaft Heili⸗ 
genberg unterſtanden, zurückzuweiſen, hat ein Anonymus in der 

Schrift 

„Origines Laurae Salemitanae 

alles Material geſammelt, das dieſen Anſpruch widerlegen 

konnte. Die Handſchrift, die in der zweiten Hälfte des 17. Jahr⸗ 
hunderts entſtand, benützt die in Salem vorhandenen Geſchichts⸗ 
werke und gibt Auszüge aus ihnen, bringt jedoch nichts Neues. 

Ahnliche Gedankengänge haben wohl auch bei der Ent⸗ 

ſtehung des 
„Apiarium Salemitanum“ 

mitgeſpielt. Waren alle Geſchichtswerke bisher zumeiſt nur für 

den kleinen Kreis der Mönche beſtimmt geweſen, ſo ſollte jetzt auf 

Anordnung von Abt Stephanus IJ. mit einem Druckwerk an die 

Sffentlichkeit getreten werden, in der Abſicht, damit falſche An⸗ 

gaben früherer Schriftſteller, wie Bruſchius?? und Manrique, 
richtigzuſtellen. Sodann ſollte der Inhalt der Privilegien, in 

die bisher nur wenige Einblick nehmen durften, einem größeren 
Kreiſe zugänglich gemacht werden. Man beſaß damit zugleich, 

21 Hſ. 433 des GLA. 
22 Chronologia monasteriorum Germaniae 1682, S. 382 ff. 

28 Annales cistercienses 1652, Bd. I, S. 358 ff.
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wenn Anglücksfälle die archivaliſchen Schätze in Mitleidenſchaft 

zogen, mindeſtens die Drucke der wichtigſten Stücke. Bereits um 

das Jahr 1700 ſetzen die Vorarbeiten für das „Apiarium“ ein. 

Damals erhielten die „Eulogia“ ihre endgültige Faſſung. Ihnen 

liegen die von P. Staub verfaßten Texte zugrunde, die zwiſchen 

1650 1660 von P. Eugen Craſſus überarbeilet und mit Anmer⸗ 

kungen verſehen wurden“. Im „Apiarium“, deſſen viertes 

Kapitel ſie bilden, ſind ſie faſt unverändert zum Abdruck gelangt. 

Die drei erſten Kapitel handeln über die Gründung und bringen 

die wertvollſten Privilegien weltlicher und geiſtlicher Gewalten, 
ein fünftes Kapitel die Nachrichten über die Gnadenorte, Reli— 

quien u. a. Das „Apiarium“, wurde 1708 durch den Ziſter— 

zienſer P. Auguſtin Sartorius von Oſſeg, der das „Cistertium 

bis tertium“ verfaßte, in Prag herausgegeben, verſehen mit eini⸗ 

gen Kupferdruckblättern. Es hatte nicht den gewünſchten Erfolg, 

denn die weltlichen und geiſtlichen Gegner ſuchten gerade mit 

ſeiner Hilfe die rechtliche Stellung des Kloſters zu erſchüttern?. 
Noch 1739 mußte ſich Abt Konſtantin (1725—1745) wegen 

des Druckes rechtfertigen, dadas Werkohne Erlaubnis der Ordens⸗ 

oberen erſchienen war?'. Ein handſchriftliches „Addüt a- 
mentum:“ zum „Apiarium“, das ein Angenannter 1748 ver⸗ 

fertigte, hat ebenfalls Auszüge und Abſchriften von Privilegien 
zum Inhalt, die ſich auf die verſchiedenen Titulaturen und Vor⸗ 

rechte beziehen. Ein beſonderer Wert iſt dem Schriftſtück nicht 

zuzuerkennen. 

An Gehalt und Umfang aber übertrifft bei weitem alle 

ſalemiſchen Geſchichtswerke des 17. und 18. Jahrhunderts die 

vielgenannte, drei Bände umfaſſende 

„Summa Salemitana?““, 

die erſt auf Amwegen an ihren heutigen Aufbewahrungsort ge⸗ 

langt iſt. Nach der Aufhebung der Abtei im Jahre 1802 kam ſie 

24 Hſ. 1126 des GLA.; Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrheins 31, 66; 
P. Craſſius ſtarb am 19. VI. 1670. 

26 Freib. Diöz.⸗Arch. NF. 16, S. 313. 
26 Akten Salem F 1057; vgl. auch FDA. NF. 6, S. 122; Mone, 

Quellenſ. 3, S. 29. 27 Hſ. 454 des GLA. 

2s Hſ. 1506—1508 des GLA.; vgl. Mone, Ouellenſ. I, S. 89; Ziſt.⸗ 

Chronik II, S. 82f.
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in den Beſitz des letzten Sekretärs des Abtes, P. Max Gimmi, 

und aus deſſen Nachlaß 1836 an die Leopold-Sophienbibliothek 

in Aberlingen. Als ſie 1850 von F. J. Mone in Karlsruhe ein⸗ 
geſehen und von ihm an die Markgräfliche Domänenkanzlei 

weitergeliehen wurde, verweigerte dieſe Behörde die Rückgabe, 

weil die Handſchrift, als zu den Archivalien des Kloſters ge— 

hörend, ihr Eigentum ſei. Von hier aus iſt ſie dann ſpäter mit 

dem Archiv der einſtigen Abtei dem GLA. Karlsruhe zur Auf— 

bewahrung überwieſen worden?”. Noch ſeltſamer iſt das Schick— 

ſal, das eine etwas ſpäter entſtandene Abſchrift erfahren mußte. 

Der erſte Band befindet ſich heute im Beſitze des Kloſters Stams, 

wohin er 1805 als Geſchenk des P. Gimmi gekommen iſt. 

Der zweite und dritte Band dagegen haben ſich auf nichtgeklärte 
Weiſe in das Thurgauiſche Kantonalarchiv verirrtsi. Die 

„Summa Salemitana“ oder, wie ihr vollſtändiger Titel heißt, 
„8 umma Salemitana seu collecta praeci— 

puarum notitiarum de regio, imperiali et 

consistoriali monasterio B. V. M. de Salem, 

vulgo Salmansweiler, sacri et exempti 

ordinis Cisterciensis, ex monumentis tam 

mss. quamimpressis pro domestica infor- 

matione descripta a quodam eiusdem or- 

dinis ac domus monacho“ iſt auf Geheiß Abt An— 
ſelms II. (1746—1778) entſtanden. Ihre Verfaſſer, P. Mat⸗ 

thias Biſenberger und P. Eugen Schneider, ge— 

hören zu den großen Gelehrten, die Salem im 18. Jahrhundert 

aufzuweiſen hatte. Der erſtere wurde am 4. Auguſt 1698 zu 

Biberach geboren und tral noch nicht achtzehnjährig 1716 in das 

Kloſter ein. 1722 erhielt er die Prieſterweihe. Von 1746 bis 

1749 war er Beichtvater in Heiligkreuztal, von wo er wieder nach 

Salem zurückberufen wurde, um Sekretär des Abtes zu werden. 

1754 ernannte ihn Anſelm II. zum Studienpräfekt, aber ſchon 

1756 vertauſchte er dieſes Amt mit dem des Superiors in 

Birnau. Krankheitshalber kam er wahrſcheinlich 1761 ins 

20 Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrheins 41, S. 120. 
30 Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrheins NF. 14, S. 352. 

31 Nach freundlicher Mitteilung von Herrn Arch.-Rat Dr. M. Krebs.
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Kloſter zurück, wo er am 22. Oktober 1767 verſchied2. 1 

Jahre zuvor hatte ihn noch der Generalabt in Citeaux wegen 
ſeiner hervorragenden wiſſenſchaftlichen Verdienſte durch die 

Ernennung zum Dr. theol. ausgezeichnetss. Bevor P. Biſen⸗ 

berger mit der Abfaſſung der „Summa“ beauftragt worden 
war, hatte er ſich ſchon als theologiſcher Schriftſteller einen 

geachteten Namen erworben. Von ihm rührt auch her der kurze 

Abriß der Kloſtergeſchichte 

„Conceptus ideae brevis monasterii Salem“, 

der 1762 auf Wunſch des in Salem weilenden päpſtlichen Viſi⸗ 

tators Monſignore Garampi verfaßt und an das Vatikaniſche 

Archiv überſandt worden war.“ Neben der umfangreicheren 

und ausführlicheren „Summa“ beſitzt aber dieſe Schrift keinen 
Eigenwert. 

In ſeinem 64. Lebensjahr hat P. Biſenberger das großze 

Geſchichtswerk zu ſchreiben begonnen, deſſen Vollendung er, wie 

er ahnend vorausſah, nicht mehr erleben ſollte. In der Vorrede, 

die das Datum des 3. Dezember 1761 trägt, zeigt er die Beweg⸗ 
gründe auf, die das Entſtehen dieſer Schrift beſtimmt haben. Das 

„Apiarium“, das nur in wenigen Exemplaren gedruckt worden 

war, erſchien vielen zu kurz und oberflächlich. Es enthielt außer⸗ 

dem offenſichtlich Fehler und Anrichtigkeiten. Dieſen Mängeln 

ſollte ſein Werk abhelfen, das auf breiteſter Grundlage alle er⸗ 

reichbaren Quellen, beſonders diejenigen, die das reiche Kloſter⸗ 

archiv bot, heranzuziehen und zu benutzen hatte. Freilich war ſich 

der Verfaſſer klar, daß es auch ſeine Mängel und Lücken haben 
würde, waren doch viele Dokumente im Laufe der Zeit und be⸗ 

ſonders bei dem Brande von 1697 abhanden gekommen. P. Biſen⸗ 
berger war nur die Vollendung des erſten Bandes vergönnt. 

Von Band II hat er noch die erſten 120 Blätter geſchrieben. 

Dann hat ſein jüngerer Mitbruder und Schüler, P. Eugen 

Schneider, die Feder ergriffen, die der müden Hand entſunken 

32 Ziſt.⸗Chronik II, S. 81ff. 
33 UA. 4/77 des GLA.; Urk. vom 30. III. 1766. 
34 Abſchrift in §ſ. 1473 fol. 42—70. 
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warss. Der Wunſch, den P. Biſenbeger im Vorwort ausſprach, 

es möge ſich ein Nachfolger finden, der ſein Werk vollende und 

ſeine Fehler berichtige, fand glücklicherweiſe Erfüllung. 
P. E. Schneider, 1715 zu Wurzach geboren und ſeit 1736 

im Kloſter, hat faſt dieſelben umter wie ſein Lehrer bekleidet. 

Nach ſeiner Prieſterweihe im Jahre 1742 war er bis 1749 Vikar 

zu St. Leonhard und granarius; von 1749 bis 1751 hielt er ſich in 

Heiligkreuztal als Beichtvater auf. Seit 1751 hatte er nach⸗ 
einander das Amt des custos superior, des Beichtvaters der 

Konverſen und des custos archivii inne, ſeit 1763 das des 

Priors. 1767 wurde er Superior in Birnau und 1775 Novizen⸗ 

meiſter. Er war päpſtlicher Protonotar und Dr. theol. Am 
1. Mai 1778 iſt er in Salem geſtorben?. Er hat ſich wie kaum 

ein anderer um die Erforſchung der Geſchichte ſeiner Abtei ver⸗ 

dient gemacht; von ſeinem außerordentlichen Fleiß und Sammel— 

eifer zeugen noch heute zahlreiche Abſchriften und Aufzeichnungen 
aller Art, die ſich in den Salemer Akten finden. Auch er hat wie 
P. Biſenberger die Arbeit an der „Summa“ auf Geheiß ſeiner 
Vorgeſetzten übernommen. Er konnte dabei die hinterlaſſenen 

Papiere ſeines Vorgänger benützen. Aber auch durch eigene For⸗ 

ſchungen hat ker Wertvolles beigeſteuert. Die Handſchrift, die in 
16 mehrfach wieder untergeteilte Kapitel zerfällt, hat er leider 

nicht abſchließen können. Das letzte Kapitel, „de elogiis abba- 

tum“, iſt nicht zur Ausführung gekommen. Die Abſicht, die die 

beiden Mönche bei der Niederſchrift der „§Summa“ geleitet hat, 

war, eine möglichſt vollſtändige Geſchichte des Kloſters und der 

verſchiedenen dazugehörigen Einrichtungen zu geben. Daß freilich 

unter dem Beſtreben, alles zu bringen, die Einheitlichkeit und 

Aberſichtlichkeit leiden mußte, iſt nur zu verſtändlich. Beſonders 

die vielen eingeſtreuten Abſchriften von Arkunden haben dem 

Werke einen ungewöhnlichen Umfang verliehen. Iſt aber auch 

die Kritik und Methode der Verfaſſer nicht ohne große Mängel, 

ſo iſt die „§Summa“ doch ein glänzendes Zeugnis für die Gelehr⸗ 

ſamkeit und den Sammeleifer der beiden Männer, die damit ein 

as Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrheins NF. 31, S. 177ff.; P. E. Schnei⸗ 

der nennt ſich ſelber auf Seite 470 des 3. Bandes der „Summa“ als Fort⸗ 

Jetzer mit den Worten „a me fratre Eberhardo pro tunc (1765) priore“. 
23 Hſ. 1124 des GLA. Nr. 10; Ziſt.⸗Chron. 40, S. 129. 

Freib. Diözeſ.⸗Archiv R. F. XXXV. 2
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Werk von bleibendem Wert ſchufen, an dem keiner, der die 
Geſchichte Salems ſchreiben will, vorübergehen kann, ein Werk, 

würdig neben die anderen Leiſtungen des großen Abts geſtellt zu 

werden, der die erſten Anregungen dazu gegeben hatte. 

Die nach der „Summa Salemitana“ verfaßten Geſchichts⸗ 
werke ſtellen lediglich mehr oder weniger umfangreiche Auszüge 

aus dieſer Handſchrift dar. Eigenwert können ſie nur inſoweit 

beanſpruchen, als ſie über den Zeitpunkt hinausreichen, zu wel— 

chem die „Summa“ abgeſchloſſen wurde. Zu dieſen Arbeiten iſt 
die, nur Fragment gebliebene, 

Historia compendiaria 

zu rechnen, die ein ungenannter Verfaſſer bald nach 1778, wohl 

zu Anfang der achtziger Jahre des Jahrhunderts, geſchrieben hat. 

Die Originalhandſchrift, von einer einzigen Hand geſchrieben, 
liegt heute in der Mainzer Stadtbibliothek (Signatur II, 441)*. 

Die eigenartige Annahme F. Mones, Bruſchius habe ſie gekannt 
und benützt, iſt ſchon deshalb völlig haltlos, weil ihr Inhalt die 

Zeit von der Gründung der Abtei bis in die erſten Tage der Re⸗ 

gierung Abt Roberts (1778—1802) umfaßts. Der Text, der ſich 
in ſechs Kapitel gliedert, enthält nichts Neues oder Anbekanntes. 

Von größerem Wert, aber nur durch die Nachrichten aus 

dem 18. Jahrhundert bis zur Aufhebung des Kloſters, iſt die 

„Chronik des ehemaligen Reichsſtiftes und Münſters 

Salmannsweiler in Schwaben von ſeiner Entſtehung 

bis zu ſeiner Auflöſung, diplomatiſch und chronologiſch 

bearbeitet von P. Gabriel Feyerabend“, 

dem langjährigen und letzten Archivar des Kloſters. Die Hand⸗ 
ſchrift wird heute in der Leopold-Sophien⸗Bibliothek in Aber⸗ 

lingen aufbewahrt, wohin ſie 1869 als Geſchenk des Dekans 

Stöhr kame. P. Feyerabend wurde am 4. April 1759 zu Weſter⸗ 
heim (Bayern) geboren und erhielt, nachdem er bereits 1781 die 
  

37 Abſchrift im GEA.; Hſ. 434. 
38 Quellenſ. III, S. 22; in Hſ. 435 will er ſie gar P. H. Kirmaiger aus 

Eßlingen (geſt. 1522) zuweiſen. 

30 2 Bände; Mſ. 78 u. 80; vgl. Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrheins NF. 

41, S. 120; Quellenſ. I, S. 90 ff.
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Ordensgelübde abgelegt hatte, 1788 die Prieſterweihe. Aber ein 

Vierteljahrhundert hat er, wie er in der Vorrede zu ſeiner 

Chronik von 1827 bekennt, im Kloſter die Dienſte eines Archi— 

vars verſehen. Die ſtete Beſchäftigung mit geſchichtlichen Din— 

gen ließ ihn am Ende ſeines Lebens den Plan faſſen, die Ge— 

ſchichte ſeines großen, nun ſchon lange aufgehobenen Kloſters zu 

ſchreiben. 1827 begann er mit der Niederſchrift ſeines Geſchichts— 
werkes, das alle Quellen, vornehmlich aber die „§Summa Salemi- 

tana“ berückſichtigen ſollte. Er wollte es nicht in Latein ſchreiben, 

wie das bei den bisherigen Darſtellungen geſchehen war, viel— 

mehr in deutſcher Sprache und in der Weiſe, daß die Abte der 

Reihe nach geſchildert wurden. Auch darin unterſcheidet er ſich 
von den anderen, daß er nur Inhaltsangaben und genaues 

Datum, nicht aber den ganzen Text der angeführten Urkunden 

gibt. Die Darſtellung des 18. Jahrhunderts ausgenommen, wo 

der Verfaſſer aus eigener Kenntnis der Dinge und der münd⸗ 

lichen Aberlieferung ſchöpft, bildet ſeine Schrift keine Erweite⸗ 

rung des bisher Bekannten. Nach Mone“ ſoll er ſeine Arbeit 
1833 abgeſchloſſen haben, kurze Zeit darauf, am 29. September 
1835, iſt er zu Aberlingen verſchieden u. 

Nur der Vollſtändigkeit halber werde die 

„Chronik des Ciſterzienſerklloſters Salem a. B.“ 

erwähnt“, die ein unbekannter, ehemaliger Konventuale 1826 

zuſammenſtellte. Die Schrift iſt nur eine dürftige Abtsliſte mit 

einigen biographiſchen Notizen, inhaltlich ohne jede Bedeutung. 

Die Wappen der einzelnen Abte ſind jeweils den Angaben voran⸗ 
geſtellt. 

Im Zuſammenhang mit dieſen Ausführungen ſei noch kurz 
auf die Tagebücher und auf die Totenbücher eingegangen, 

Schriften, die nicht zur eigentlichen Geſchichtsſchreibung zu zählen 

ſind, aber doch in der Abſicht niedergeſchrieben wurden, einzelne 

Vorgänge und Ereigniſſe feſtzuhalten und dadurch hiſtoriſch wert⸗ 
volles Material zu überliefern. Das Führen von Tagebüchern 

20 Quellenſ. I, S. 90. 

* F. X. Staiger, Salmannsweiler S. 186. 
8 1294140 im Erzbiſchöfl. Archiv in Freiburg i. Br.; Abſchrift im GLA. 

2*
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beginnt in Salem während des Dreißigjährigen Krieges, wo zwei 
Mönche, der Großkeller P. Wilhelm Hillenſon (geſt. 1641) 

und der ſpätere Sekretär der Oberdeutſchen Kongregation 

P. Magnus Herbſt (geſt. 1680) die Tagesbegebenheiten auf⸗ 

zeichnen. Die Notizen des erſteren reichen mit Anterbrechungen 
von 1623 bis 1640, die des letzteren von 1636 bis 1649, mit einer 

Lücke von Ende 1644 bis Anfang 1648. Ihr Inhalt iſt größten⸗ 

teils aus P. Bürſters Geſchichtswerk bekannt, in einigen Punkten 

ſind ſie ausführlicher und bringen willkommene Ergänzung“. 

Von dem Tagebuch, das Abt Emanuel (1680—1699) ſchrieb, 

iſt nur noch ein geringes Bruchſtück erhalten, das ſich von Auguſt 

bis in den Oktober 1685 erſtreckt“. Zu bedauern iſt, daß die Auf⸗ 

zeichnungen des gelehrten P. Raphael Köndig, „Ephemeri— 

des sive Diarium in annum 1707“ genannt, nicht fortgeſetzt 

wurden“. Sie wären eine wertvolle Quelle für die Geſchichte 
dieſer Zeit geworden. 

Erſt im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts wird mehr 

Gewicht auf die Führung eines Tagesbuches gelegt. Seit dem 

1. Januar des Jahres 1776 beſchreibt P. Bartholomäus Bin⸗ 

zer, der Sekretär des Abtes, die im Kloſter vorfallenden Ge⸗ 
ſchehniſſe im „Diarium Salemitanum!“«“. Aber nur wenige 

Jahre ſollte er dieſer Tätigkeit obliegen dürfen. Seine Einträge 

hören mit dem Ende des Jahres 1778 auf; am Weiterführen hat 

ihn wohl die Krankheit verhindert, der er am 26. Juli 1779 erlag. 

Glücklicherweiſe fand ſich für ihn gleich ein vollwertiger Erſatz. 

Es war P. Sy le, der nachmalige letzte Abt des Kloſters, der nun 

von 1779 an getreulich alles, was in Salem vorfiel, aufzeichnete. 

Seine Notizen, teils lateiniſch, teils deutſch, reichen über den 

Zeitpunkt der Aufhebung des Kloſters hinaus und wollen dem 
künftigen Geſchichtsſchreiber nur Stoff liefern. Von 1788 an 

trägt der Verfaſſer auch die täglichen Wetterbeobachtungen ein. 
Beide Tagebuchſchreiber haben uns mit dieſen Handſchriften eine 

reichhaltige Fundgrube für die innere und äußere Geſchichte des 

43 Vgl. Schrr. d. Ver. f. Geſch. d. Bodenſees 44, S. 157 ff. 

44 In Hſ. 447 des GLA. 
45 Hſ. 1123 fol. 168—180. 

6 Hſ. 457 des GLA., 4 Bde.; die Fortſetzung in d. Leop.⸗Sophienbibl. 

Aberlingen. Mſ. 86, 4 Bde.
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ausgehenden Kloſters hinterlaſſen, ſchätzenswert auch durch die 
Angaben über die einzelnen Mitglieder. 

In den Kriegszeiten um die Jahrhundertwende iſt auch bei 

anderen Mönchen die Neigung erwacht, ein Tagebuch zu ſühren. 

Aber ſie haben meiſt nur ſolange, als die feindlichen Heere in der 

Amgebung Salems einander gegenüberſtanden, dieſe Abung auf⸗ 

rechterhalten. Vom Juni 1796 bis Ende Oktober 1801 reichen 

die teilweiſe ſehr intereſſanten Einträge des P. Dionys Ebe“, 

vom 4. Mai bis 20. Oktober 1800 die des P. Philipp Fridl“. 

Aber die Ereigniſſe in Oſtrach, das zu Salem gehörte, berichtet 

das Tagebuch des P. K. Wachter, das die Zeit von Auguſt 
1796 bis November 1799 und vom 26. Oklober 1800 bis 28. April 

1801 umfaßt “. 
Hinſichtlich der Toten büch er hat Salem für das Mittel⸗ 

alter einen ſehr ſchmerzlichen Verluſt zu verzeichnen. Bei einem 

Brande im Jahre 1510 iſt das älteſte Nekrologium, das für die 

erſten vier Jahrhunderte ſalemiſcher Geſchichte aufſchlußreich und 

von hohem Werte geweſen wäre, untergegangen“”. Nur wenige 

willkürlich daraus entnommene Namen überliefert das Toten⸗ 

buch, das P. Maternus Guldemann“ um 1450 als Fort⸗ 

ſetzung des alten anlegte. P. Guldemanns Handſchrift iſt zwar 

bis zur Auflöſung des Kloſters in Gebrauch geweſen, aber ſeine 

Nachfolger haben ihre Einträge zeitweiſe nur ſehr läſſig gemacht. 
Das Nekrologium, das 1805 von P. Max Gimmi nach Stams 

verſchenkt und 1898 von L. Baumann dort entdeckt wurde, 

weicht in ſeiner Anlage von den gewöhnlichen ſchwäbiſchen 

Totenbüchern ab. Es zerfällt in zwei Teile; im erſten Teil wur⸗ 

den die Salemer Mönche und Laienbrüder, im zweiten die 
fremden Brüder, Wohltäter und Laien aufgezeichnet. Daß es 
nicht immer fortgeführt wurde, zeigen die Vergleiche mit Toten⸗ 

27 1773—1834; FDA. 18, S. 21ff. 

48 Leop.⸗Sophienbibl. Aberlingen. Mſ. 87; Zeitſchr. f. Geſch. d. Ober- 

rheins NF. 41, S. 126. 

40 1764—1822; FDA. 25, S. 1 ff.; Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrheins 
NF. 41, S. 126; Hſ. in Leop.⸗Sophienbibl. Aberlingen, Mſ. 88—89. 

50 Vgl. L. Baumann in Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrheins NF. 14, 
S. 351ff.; Ziſt.⸗Chronik 40, S. 1 ff. 

51 Aus Frankfurt a. M.; geſt. 13. VII. 1480; Ziſt.⸗Chronik 40, S. 196 ff.
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verzeichniſſen, die von Konventualen gelegentlich und als private 
Arbeit geſchrieben wurden. Beſonders aus dem 16. Jahrhundert 

ſtammen eine Reihe ſolcher Schriften, die nach dem Tode ihrer 

Verfaſſer meiſtens nicht mehr fortgeſetzt wurden. Sie befinden 
ſich heute zuſammen mit anderen Schriftſtücken in den Salemer 

Sammelhandſchriften des GEA. Das wertvollſte dieſer Bruch— 

ſtücke iſt ein um die Mitte des 16. Jahrhunderts geſchriebenes 

Verzeichnis, das die zwiſchen 1507—1535 Verſtorbenen nennt 

und jeweils einen kurzen Werdegang der einzelnen Perſonen 

gibt2. Der Inhalt aller dieſer Fragmente iſt aufgenommen im 
„Catalogus abbatum, fratrum et conversorum de Salem“ 

von 1262 bis 1638, den ein Unbekannter anfertigleds. Er bildet 
eine wichtige Ergänzung zu dem von P. Guldemann angelegten 

Totenbuch. Die im 17. und 18. Jahrhundert entſtandenen Toten⸗ 
liſten beſitzen nicht mehr die Bedeutung dieſer Schriften, da uns 

für dieſe Zeit auch andere Quellen zur Verfügung ſtehen. 

52 In Hſ. 1120 fol. 27ff.; ihm verdanken wir auch die Notiz über das 

älteſte Nekrologium. 

5s In Hſ. 1124.



Gründung und Anfänge der Reichsabtei Salem. 

Von Hans Dietrich Siebert. 

Den erbitterten Kämpfen zwiſchen Kaiſertum und Papſtlum 
zu Ende des 11. Jahrhunderts, die allgemein unter dem Namen 

Inveſtiturſtreit bekannt geworden ſind, war im beginnenden 
12. Jahrhundert eine weit um ſich greifende myſtiſch⸗aſzetiſche 

und univerſal gerichtete Bewegung gefolgt, welche ihren Haupt⸗ 
ausdruck in der Kreuzzugsidee und in einer Wiederbelebung ur⸗ 
alter monaſtiſcher Ideale fand. Letztere verkörperte in erſter Linie 

der 1098 gegründete Orden von Citeaux, deſſen vornehmſter 
Repräſentant Bernhard von Clairvaux nicht umſonſt die bedeu⸗ 

tendſte politiſche Perſönlichkeit der abendländiſchen Chriſtenheit 
während der erſten Jahrhunderthälfte wurde. Seit ſeinem Eintritt 

in den Ziſterzienſerorden nahm dieſer einen für die damaligen 

Verhältniſſe ungeahnt raſchen Aufſchwung. Von den 77ꝙ bis zum 
Jahre 1134 — dem Gründungsjahre Salems — gegründeten 

Klöſtern beſtanden 40 höchſtens drei und 21 höchſtens zehn 

Jahre 1. Namentlich die weitverzweigte Schicht der Ritter, denen 

Bernhard ſelbſt angehörte, wandte ihre Gunſt dem neuen Or— 

den zu. 

Auch in Oberſchwaben und der größten deutſchen Diözeſe 
(Konſtanz) verſchaffte einer ihrer Stammesgenoſſen den grauen 

Mönchen Eingang. Ritter Guntram von Adelsreute bei 

Ravensburg, der einen Teil ſeiner unweit des Schloſſes Heiligen⸗ 
berg im Linzgau gelegenen Beſitzungen für die neue Kloſtergrün⸗ 

dung zur Verfügung ſtellen wollte, wurde an den Abt des ſeiner 

Heimat zunächſt gelegenen Kloſters dieſes Ordens — Stephan 

1 Hoffmann, Wirtſchaftsprinzipien des Ziſterzienſerordens, im Hiſt. 

Jahrbuch d. Görresgeſ. 31 (1910).
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von Lüzel? — im Elſaß verwieſen. Im Frühjahr 1134 kamen 

von dort her die erſten Ziſterzienſermönche ins ſtille Tal der 
Linzer Aach nach Salemanneswilare. Es war eine Kommiſſion 

Sachverſtändiger, die das Gründungsgut auf ſeine Brauchbarkeit 
zu prüfen hatte, denn der in erſter Linie wirtſchaftlich orientierte 

Orden ſuchte von Anfang an Rückſchläge zu vermeiden. Was ſie 
vorfanden, waren etwa 12 aratra Land mit Waldparzellen und 
Wieſengelände ſowie eine baufällige, den Heiligen Verena und 

Zyriak geweihte Kirche, in deren Amgebung, nämlich in Schwan— 

dorf und Forſt, die eine Hälfte des Gründungsgutes lag; die 

andere indeſſen in Tepfenhard und Adelsreute, dem Stammſitz 

des Stifterss. Zunächſt begann man ſich häuslich einzurichten; 

die wiederhergeſtellte Kapelle wurde mit Am- und Anbauten ver⸗ 

ſehen und die Güter wurden auf ihre Ertragfähigkeit geprüft“. 

Einige Jahre ſpäter, an Pfingſten 1138, wurde die Neugründung 

zur Abtei erhoben, und der inzwiſchen zum Abt benedizierte 

Mönch Frowin von Liüzel hielt mit zwölf Konventualen und 
einigen Konverſen feierlichen Einzug in Salemanneswilare, das 
von nun ab Salem hieß; während der freudig bewegte Guntram 

noch am gleichen Tage den Reſt ſeiner Beſitzungen vergabte: in 

Adelsreute, nebſt der dortigen Kirche; in den nicht mehr zu er⸗ 

mittelnden Wittenwilaer, Warperc und Boſinwilaer; dann in 

Behweiler, Haſenweiler und Walpertsweiler; endlich noch die 
Zehnten der Kirche in Salems. Das war die Mitgift, welche 

die junge Pflanze nähren ſollte. Ob ſie weiterkam, hing in erſter 

Linie von der geiſtigen Grundhaltung ihrer Genoſſenſchaft ab, 

2 Acta Salemitana (A. S.]. Herausgegeben von Baumann inZeitſchr. 

f. Geſch. d. Oberrheins 31, 51ff. 

Mone, OQuellenſammlung z. badiſchen Landesgeſchichte (Mone) III, 25. 

Guignard, Les monuments primitifs de la règle cistercienne 

S. 250, I; 253, XII; 256, XXIII. 
5 A. S. 51/52; 57. Die drei genannten Siedelungen gingen ſpäter in der 

Grangie Adelsreute auf. Beßweiler und Haſenweiler liegen bei Adelsreute, 

Walpertsweiler b. Aberlingen. Die Streulage des Gründungsgutes iſt für ein 
Ziſterzienſerkloſter beachtlich. Der Name Salem kommt zum erſten Male 

1140 in der päpſtlichen Beſtätigungsbulle vor. Hierzu Apiarium Salemitanum 

Ap. Sal.) CIX. v. Weech, Codex Diplomaticus Salemitanus (C) I. 3 u. 4, 

und G. Müller in Ziſterzienſer Chronik 3 (1891), Nr. 23.
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dann von der Umgebung und nicht zuletzt von der Gewandlheit 
ihrer verantwortlichen Leiter. 

Die Anfänge Salems (1138—1191). 

Der erſte Abt Frowin (1138—1168);, den der Salemer 

Chroniſt des 13. Jahrhunderts als klug und betriebſam ſchildert, 

war kein Neuling als Organiſator. Schon 1124 kam er von 
ſeinem Heimatkloſter Bellevaux mit dem Gründungskonvent nach 
Lüzel. Dort verſah er das Amt eines Cellerars, bis ihn ſein Abt, 

vermutlich als Sachverſtändiger, nach Salem ſchickte. Uberdies 

gehörte er wohl zum engeren Freundeskreiſe Bernhards, den er 

auf ſeiner Reiſe an den Oberrhein im Jahre 1146 begleitet. Ja 
ſehr wahrſcheinlich iſt er der Verfaſſer des Reiſeberichtes'. Daß 
ſich ſeine erſte ſelbſtändige Amtshandlung als ein flagranter 

Bruch mit den neuerdings vom Generalkapitel eingeſchärften 
Wirtſchaftsprinzipien entpuppt“, gilt anzumerken, denn in Salem 
eilte man in dieſer Hinſicht weit der Zeit voraus. Um ſo eifriger 
war Frowin für die Freiheiten ſeines Kloſters beſorgt. Die päpſt⸗ 
liche Anerkennung mit dem ſo erwünſchten Zehntprivileg lag ſchon 
1140 vor?; die königliche erbat er ſich perſönlich mit Guntram auf 

dem Hoftag Konrads III. im März 1142 in Konſtanz!'. Nach 
erfolgter Sicherung gegen die Lokalgewalten, den Herzognm eund 
den Grafen!?, war der Inſtanzenweg glücklich durchlaufen. Die 

Rominierung der ſtattlichen Zeugenreihe, namentlich bei letzterem 

Vorgang, erweiſt deutlich, welche Bedeutung man dieſer recht— 

lichen Flurbereinigung beimaß. 
Der ſtets zunehmende Perſonalſtand an Mönchen und Kon⸗ 

verſen erlaubte ſchon 1147 die Ausſendung einer Gründungs⸗ 

kolonie unter Gero Auer nach Raitenhaslach in Bayern!, 
  

6 Ap. Sal. CIX. 7 Ciſt.⸗Chronik. 3, 23. 

s Noch 1134 verbot das Generakapitel ſtrengſtens den Beſitz von 

Kirchen, Zehnten und Streugüter (Guignard 255, n. IX). Die erſte und zweite 

Schenkung Guntrams kannte man in Salem ſowohl im 13. als noch im 

14. Jahrhundert genau. (A. S. 52 u. 57; Mone III, 25.) In Salem liegt 

wohl bewußte Tarnung der tatſächlichen Verhältniſſe vor. 

9 CI. 2 n. 2. 

10 Bernhardi, Konrad III. I. 274 u. C I. 5 n. 2. 
11 KA. S. 58. 12 A. S. 57. 

13 A. S. 57. Janauſchek, Originum Cisterciensium J. 77.
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und dank der noch vorherrſchenden Gebefreudigkeit mehrte ſich 
der Beſitz. Wiederum drei Pfarrkirchen: Frankenhofen“, Stor⸗ 

zingen“ und Walpertsweiler“. Das Waldgebiet in der Ma⸗ 
dachn, die Höfe in Maurach“s, Grindelbuch, Tiefenhülen mit 

Bremfeld und Hohenbuch? ſind die erſten Kernſtellen ſpäterer 

Zentralhöfe (Grangien), welche umfangreichen Grundbeſitz auf— 

ſogen. Als vereinzelter Streubeſitz kam Nonnenweiler hinzu?. 

Auch im Salemer Tal veränderte ſich das Bild, denn rüſtig 
ſchritt der ſofort nach der Gründung unternommene Neubau 
von Kloſter und Kirche mit Hilfe der Hörigen benachbarter 

Miniſterialen voran??s. Am 13. September 1152 weihte der 
Ordensbiſchof Adalgott von Chur, der gerade ſeine Kathedrale 
im Ziſterzienſerſtil erneuerte, die erſten Altäre?s. Einen weiteren 

Altar weihte ſpäter Biſchof Hermann von Konſtanz?“. 1165 ſtarb 
Frowin, wohl in dem Bewußtſein, daß ſeine Abtei mit der gün⸗ 

ſtigen Geſamtentwicklung des Ordens gleichen Schritt hielt. 
Sein Nachfolger Gottſried (1165—1168)?5, ebenfalls 

noch Erſtling aus Lüäzel, wurde von Raitenhaslach, wo er Abt 
geweſen war, in ſein Mutterkloſter zurückgeholt. Seine hierbei 
entſtandenen Gewiſſenskonflikte beſchwichtigte Hildegard von Bin⸗ 
gen, welche ihm ſchrieb, er ſolle ſich in Gottes Willen fügen, und 

ihn nach Salem dirigierte. Im übrigen hat ſeine kurze Regie⸗ 
rungszeit, mit Ausnahme zweier Gütertauſche?', keine nennens⸗ 

werten Spuren hinterlaſſen. 

14 Ehingen. 15 Gammertingen. 16 Aberlingen. 
17 Bei Stockach. is Südweſtlich von Salem. 106 Meßkirch. 

20 Ehingen, Bremfeld und Hohenbuch ſind ſpäter in der Grangie 
aufgegangen. 

21 A. S. 59. Saulgau. Für das Vorhergehende C J. 2—14. 
22 KA. S. 52. 

23 A. S. 52. Adalgott war Mitte Auguſt auf dem Hoftag Barba⸗ 

roſſas in Alm und hat wohl auf dem Rückweg in Salem die Weihe vollzogen. 

Simonsfeld, Friedrich J Bd. J. Regiſter. Uber die baugeſchichtlichen 

Beziehungen Salem—Chur vgl. Poeſchel, Anzeiger für Schweizer 

Altertumskunde 32, 1930, S. 165 ff. 
24 Regesta Episcoporum Constantientium (R. E. C.) 988 u. A. S 52. 

Das Datum iſt unbeſtimmt, zwiſchen 1152 und 1165. 

25 Ap. Sal. C XX. und Migne, Patrologia latina 197, Sp. 235. 

26 C 16 n. 9 u. 18 n. 10. Nach Ap. Sal. C XXI ſoll er Heiligkreuztal 

bei Riedlingen gegründet haben.
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Anter Erimbert (1168-1175)27, dem Letzten aus dem 
Lüzeler Gründungskonvent, machen ſich die erſten Zeichen einer 

Reaktion bemerkbar. Der Sohn des Donators der Kirche von 
Walpertsweiler ficht, unterſtützt von einer Reihe Gleichgeſinnter, 
die Schenkung ſeines Vaters an. Langwierige Prozeſſe ſind die 

Folge, bis man ſich durchſetzt's. Seine ſonſtige Betätigung in 
wirtſchaftlicher Hinſicht erfolgt noch ganz in ziſterzienſiſchem 

Sinne. Durch verſchiedene Tauſchhandlungen wird das Vorhan— 
dene abgerundet oder von Zehntlaſten befreit; namentlich in 
Dornsberg und Maurach?”. Die Grangie Schwandorf erfährt 

eine willkommene Erweiterung durch Heinrich den Löwen. Als 
beſonderer Freund Salems tritt ſchon jetzt Abt Diethelm von 

Reichenau auf. Noch kurz vor ſeinem Tode erlebt Erimbert die 

Weihe dreier weiterer Altäre ſeiner Kirche'. Wiederum war es 

ein bauluſtiger Biſchof, Albert von Freiſing, der die ſakrale 

Handlung vornahm?!. 
Den Höhepunkt der Regierung ſeines Nachfolgers Chri⸗ 

ſtian (1175—1191)“ bildete die feierliche Weihe des nunmehr 
nach vierzigjähriger Bautätigkeit fertiggeſtellten Kloſters und 
der Kirche“ durch den Ordensbiſchof und Wendenapoſtel 
Berno von Schwerin am 14. Juli 1179, unter Aſſiſtenz des 

eigentlichen Ordinarius, Berthold von Konſtanz. Wie alle Or⸗ 
denskirchen war auch die zu Salem der Gottesmutter geweiht, 

ebenſo der Hochaltar. Dann kamen das heilige Kreuz, der Or— 

densſtifter Benedikt, St. Peter, alle heiligen Märtyrer, die Lokal⸗ 
heiligen Cyriak und Verena ſowie der Büßerin Magdalena zu 

Ehren*. Die zeitliche Folge der Weihedaten und die Placierung 

der Altäre laſſen Rückſchlüſſe auf die urſprüngliche Grundriß⸗ 
geſtaltung namentlich für die Oſtteile der erſten Kirche in Salem 
  

27 Ap. Sal. CXXI. 28 CJ. 23 n. 10. 
20 C l. 19 n. 11; 18 n. 10; 20 n. 12; 24 n. 14. 
30 CJ. 25 n. 15. 
31 A. §, 59. Albert v. Freiſing (1158—1184) begann mit dem Neubau 

ſeiner Kathedrale. 

32 Ap. Sal. C XXII. 

32 A. S. 53 auch für das Folgende u. Allg. deutſche Biographie II, 

462, 798. 
34 Der in den Altären untergebrachte Reliquienſchatz umfaßt eine Liſte 

von über 200 Namen und Titeln. A. S. 53—57.
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zu. Die erſten, 1152 „in absida claustrali“ geweihten Altäre 
lagen im nördlichen Seitenſchiff, denn die Lage des Benediktus⸗ 
altares wird als „dormitorio proximo“, die des Petersaltares 

als „choro proximo“ bezeichnet. Die nächſte Weihenotiz (1152 

bis 1165) über den Märtyreraltar, der ebenfalls neben dem Chore 

lag, bezieht ſich auf die „absida hospitum“, d. h. das ſüdliche 

Seitenſchiff. 1177 waren hier wiederum zwei Altäre erſtellt, und 

zwar der Verenenaltar in der „Mitte“ und der Cyriaksaltar „am 

äußeren Ende“. Der Magdalenenaltar war der dritte im nörd— 
lichen Querſchiff, das nun „ex parte conversorum“ bezeichnet 
wird. Da ſämtliche Altäre entſprechend den Bauvorſchriften des 
Ordens in Kapellenräumen lagen, ergibt ſich für die Oſtpartie in 
Salem eine genaue Parallele zu der gleichzeitig errichteten in 

Maulbronnss. 
Auch in der Erwerbspolitik zeigte Chriſtian anfangs 

eine glückliche Hand. Neben den Pfarrkirchen zu Bachhauptens, 
Acinsweiler bei der Madachgrangie und Forſt bei Saleme“ wur⸗ 

den in Raithaslach' und Deſenrieds' neue Grangien gegründet, 
ebenſo in Mendlishauſen und Banzenreute“. Hierzu kamen 

Rinkenhauſenn und die Riedhöfe. Die generelle Schenkungs⸗ 
erlaubnis des Herzogs Friedrich von Schwaben“, der Eifer Diet⸗ 
helms von Reichenau“ ſowie die allmähliche Auflockerung der 

ſtrengen Wirtſchaftsvorſchriften des Ordens kamen hierbei zu 

Hilfe. In erſter Linie aber die Eklangung und Ausnutzung neuer 

Privilegien“'; namentlich der völligen Befreiung von der Zehnt⸗ 

zs Schmidt, Maulbronn, Studien zur deutſchen Kunſtgeſchichte 
Bd. 47. 

e Bei Oſtrach. 

37 Letztere ließ man ſpäter eingehen; ebenſo die von Acinsweiler. 

as Bei Stockach. Aus dieſer Grangie entſtand das ſpätere ſalemitaniſche 
Amt Münchhöf. 

30 Lag bei Heiligenberg, heute noch Gewanname, und hieß urſprünglich 

Vaeshiriet. 

40 Wurde Kloſtergrangie, Banzenreute wurde erſt 1844 abgebrochen. 

41 Ravensburg. 12 Vermutlich bei Meßkirch. 

43 C I. 59 n. 37. 
4 CI. 47 n. 29, 30; 58 n. 36; 60 n. 38, 39, 40, 41. 
45 C J. 41 n. 26; 58 n. 86 von Friedrich J.; von päpſtlicher Seite C I. 

34 n. 21, 39 n. 29; 40 n. 25; 45 n. 28; 53 n. 34.
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leiſtung durch Alexander III.“, welche neben der gewinnbringen— 
den Entlaſtung des Altbeſitzes eine erhöhte Steigerung der Ein⸗ 
künfte aus der ſtattlichen Reihe der Pfarrkirchen brachte, um die 
man ſich ausſchließlich aus erwerbspolitiſchen Gründen be⸗ 
mühte“. Nun konnte man auch die biſchöfliche Quart in die 
eigene Scheuer bringen. Hierzu kam die durch die Neuheit der 

Verordnung keineswegs geklärte Rechtslage. Unzählige Streitig— 
keiten waren die Folge. Der Leutprieſter von Leutkirch läßt ſich 

in kürzeſter Zeit dreimal die Rechte ſeiner Filialkapelle Buggen⸗ 
ſegel, in unmittelbarer Nähe des Kloſtergutes, von der römiſchen 

Kurie beſtätigen. 
Hatte in Bachhaupten der Pleban kaum das Nötigſte zum 

Lebensunterhalt“, ſo kam es in Maurach zum offenen Konflikt 

mit dem Biſchof“, dem man die Zehntquart ſperrte. Die Appe⸗ 

lation an die Kurie hat zwar vollen Erfolg, aber es iſt mehr wie 

demütigend für den Ordinarius, wenn er in offenem Schreiben 
einem Abte ſeines Sprengels gegenüber bekennen muß, daß er 

von den kanoniſchen Satzungen nichts verſtehe und den Mund zu 

weit aufgemacht habe. Auf den Außenſtellen ſah es wohl nicht 
beſſer aus. Dort gefallen ſich die Grangienmeiſter, mit allen Voll⸗ 
machten ausgeſtattet, in der Rolle von Abten?'. Kein Wunder, 

daß die Verſtimmung gegen das Kloſter ſtändig wächſt. Schon 
hält Graf Konrad von Heiligenberg, vor kurzem noch freigebiger 

Stifter, ſeine Antertanen mit Gewalt von ähnlichem Vorhaben 
ab i. Kaum iſt der oberſte Schutzherr — Barbaroſſa — außer 

Landes, da bricht der Sturm los?. Der Reichenauer Miniſteriale 
Alrich von Bodman fällt über die Madachgrangie her und plün⸗ 
dert ſie aus; während in Adelsreute die benachbarten Bauern die 

dortige Grangie vernichtenss. Beim Tode Abt Chriſtians waren 

ſchlimme Tage für Salem gekommen, und nur eine energiſche wie 

kluge und vielvermögende Perſönlichkeit allein konnte noch 

46 Hierzu Hoffmann, in Studien u. Mitt. z. Geſch. d. Bened. 

Ordens 33 (1912). 

7 Salem hat bis Ende des 14. Jahrhunderts keine Pfarrei mit Mönchen 

beſetzt. 

às C I. 80 n. 33. 40 C I. 45 n. 27. 
50 C I. 52 n. 33. 51 C I. 57 n 35 u. 43 n. 26. 
52 C I. 68 n. 44. 53 C I. 89 n. 59.
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Schlimmeres bannen. Indeſſen ſaß ſie ſchon im dortigen Kon⸗ 
vent. Es war Graf Eberhard von Rohrdorf. 

Mit dem Todesjahr des Abtes Chriſtian (1191) hatte auch 
ſein Kloſter das Anfangsſtadium durchlaufen. Ein kurzer Rück⸗ 

blick läßt eine ſtets fortſchreitende Entwicklung erkennen, als deren 
treibende Kräfte, neben der wenigſtens zu Salem noch durchaus 

vorherrſchenden ſtrengen Ordenszucht, in erſter Linie die weit— 

gehendſte Privilegierung von kaiſerlicher und päpſtlicher Seite 
für den damals noch allgemein in hohem Anſehen ſtehenden Orden 

namhaft zu machen ſind. Jedes Eindringen einer geiſtlichen oder 

weltlichen Lokalgewalt in die eigene Intereſſenſphäre wurde durch 

ſofortige Appellierung an die nächſthöhere Inſtanz mit Erfolg 

unterbunden?“. In wirtſchaftspolitſcher Hinſicht iſt folgendes zu 

beachten. Die Neugründung Salems erfolgte in einem durch ein 
weitverzweigtes Lehensſyſtem beſitzrechtlich vollkommen aufgeteil⸗ 
tem Gebietss. So mußte man nehmen, was ſich bot, auch ent— 

gegen den allzu ſtrengen Wirtſchaftsprinzipien des Ordens, deſſen 
Expanſionsdrang nur ſchlecht gedient wurde, wenn die Neugrün⸗ 

dungen infolge der Generalkapitelsbeſchlüſſe nicht lebensfähig 
wurden. Anderſeits hielt man in der Organiſation des Beſitzes 
noch durchaus am ziſterzienſiſchen Eigenwirtſchaftsprinzip feſt. 
Die in der Nähe des Kloſters entſtandenen Grangien Forſt, 

Schwandorf, Mendlishauſen ſind Zentralſtellen des Eigenbetrie⸗ 
bes. Maurach hat überdies verkehrspolitiſche Bedeutung als 
Verbindungsſtelie mit der Außenwelt. Von dort ging der nächſte 
Weg nach der Metropole Konſtanz und weiter. Bernhards Reiſe⸗ 

route“s am Oberrhein von Konſtanz nach Baſel war auch die— 

jenige des Abtes von Salem zum Generalkapitel nach Citeaur. — 

54 C I. 57 n. 35. Der Vorgang iſt der erſte Verſuch der Grafen von 

Heiligenberg, ſich Vogteirechte über Salem anzueignen. Auch vom Biſchof war 

man, wie die Vorgänge bewieſen, durch die Privilegierung, welche die Rechte 

des Ordinarius ſelbſt in spiritualibus in hohem Maße beſchränkte, gegebenen⸗ 

falls noch vollkommen unabhängig. Hierzu C I. 2 n. 2, 7 n. 4, 35 n. 22, 

53 n. 34 (päpſtl. Schutzbullen). C I. 5 n. 3; 9 n. 5; 11 n. 63 41 n. 26 (faiſerl. 

Privilegien). 

55 Hierzu die Zeugenreihe auf der Dingſtätte Leuſtetten bei Salem 

(A. S. 57, 59) ſowie das häufige Auftreten benachbarter Kirchen (Salem, 

Forſt, Buggenſegel, Leutkirch, Weildorf, Seefelden uſw.). 

50 R. E. C. n. 823 ff.
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Ahnlich ſah es auf den Außenſtellen aus. Adelsreute, Tepfen⸗ 

hard, Madach, Grindelbuch, Dornsberg, Raithaslach, Deſenried, 
Tiefenhülen und Bachhaupten ſind fertige Grangien, bei deren 

Ausbau man allerdings ſchonungslos gegen vorhandene unzweck— 
mäßige Siedelungen vorging““, die man einfach eingehen ließ. 
Selbſt vor Pfarrkirchen hielt man nicht zurück, ſoweit es noch 
möglich war oder zweckmäßig erſchien. Am ſo willkommener 
waren ſie als Streubeſitz oder, die größeren, als Rückhalt für den 

Ausbau des in der Nähe gelegenen Kloſterhofes. Die Zehnt⸗ 

gefälle aus dem ganzen Bezirk waren ein bedeutender Aktivpoſten 

im Wirtſchaftsbuch der Abtei, zumal ſie faſt keine Gegenleiſtung 
erforderte; denn kärglich genug war oft die Suſtentation des Ple— 

bans. Das überall vorherrſchende Eigenkirchenweſen, deſſen In⸗ 

ſtitutionen ſich Salem ſofort zu eigen machte, bot auch einem 
Ziſterzienſerkloſter willkommene Gelegenheit zur Steigerung 
ſeiner Einkünfte. Ziſterzienſiſch blieb auch noch zunächſt die Er⸗ 
werbsform. Neben den reinen Schenkungen, an denen ſich außer 
den kleinen Rittern die Pfalzgrafen von Tübingen wie die Grafen 

von Vatz und Heiligenberg in erſter Linie beteiligtenss, finden ſich 

ausſchlietzlich Tauſchhandlungen zur Arrondierung des bisher 

Erreichten. Erſt unter Abt Chriſtian treten die erſten Käufe auf, 

ein Zeichen, daß die Abtei finanzkräftig geworden war. 

Die Regierungszeit Eberhards von Rohrdorf 
(1192—1240) (ſie war die nachhaltigſte in der Geſchichte Salems 

während des Mittelalters) deckt ſich zeillich mit einer der nam⸗ 

hafteſten Epochen der deutſchen Geſchichte, nämlich vom Tode 
Barbaroſſas bis zum endgültigen Niedergang der ſtaufiſchen 

Macht. Der unſelige deutſche Thronſtreit, die das ganze halbe 
Jahrhundert umfaſſenden erbitterten Kämpfe zwiſchen den Reichs⸗ 
gewalten und der römiſchen Kurie, der Höhepunkt der Kreuzzüge, 
der allgemeine geſellſchaftliche Ambruch, durch das Emporkommen 

der Landesfürſten und der Städte gekennzeichnet, nicht zuletzt die 

innerkirchlichen Auseinanderſetzungen, welche in den Albigenſer⸗ 
kriegen und in der Entſtehung der Bettelorden in Erſcheinung 

treten, und ſchließlich die tiefgreifenden Wandlungen der wirt— 

57 S. oben bei der Aufzählung der Beſitzungen. 

5s GLEA. Hs. 1506. Summa Salemitana bietet ein nach Ständen 

geordnetes Verzeichnis der Tradenten an Salem. 
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ſchaftlichen Zuſtände durch das Eindringen frühkapitaliſtiſcher 

Wirtſchaftsformen in die abendländiſche Kulturwelt beleuchten 

ungefähr die bewegte Zeit. Die Rohrdorfer waren in Salem 
keine Anbekannten. Eberhards Vorfahren — er ſelbſt war der 

Letzte ſeines Geſchlechtes — hatten die Kloſtergründung miterlebt 
und ſpäter dasſelbe mit ihren linzgauiſchen Gütern beſchenkt“. 

Als der knapp Dreißigjährige zum Abt von Salem gewählt 

wurde, empfahlen ihn neben ſeiner monaſtiſchen Qualifikation 

namentlich auch ſeine vielvermögenden verwandſchaft— 
lichen Beziehungen. Ein Krenkinger, Diethelm, der frühere 

Abt der Reichenau, ſeit 1189 Biſchof von Konſtanz, war der zu— 
ſtändige Ordinarius für das Kloſter, welches wiederum im Hoch— 

gerichtsbezirk der Heiligenberger Grafen lag. Den Grafen 
von Vatz gehörten umfangreiche Güterbeſitzungen vor den Toren 
der Abtei und im ſüdlichen Linzgau; während die Neiffen ſpäter 
als beſondere Wohltäter Salems auftreten. Sicherlich war der 
Salemer Abt mit dem Erzbiſchof Eberhard II. von Salzburg ver⸗ 

wandt, ob er nun ein Waldburger oder Regensberger war vo. 

Wie alle dieſe, ſo gehörte auch Eberhard von Rohrdorf zeit ſeines 
Lebens zu den treueſten Anhängern der Staufer. So kam er in 

die hohe Politik. Wohl ſchon längſt vor ſeiner erſten bekannt⸗ 

gewordenen Anweſenheit auf dem Hoftage Philipps in Ulm 
(4200); denn ſchon im Januar 1202 erhält er den Auftrag, mit 

dem Erzbiſchof Eberhard von Salzburg das Proteſtſchreiben der 
Reichspartei gegen die offene Parteinahme Innozenz' III. für 

Otto IV. nach Rom zu überbringen“!. Die Antwort, die ſie er⸗ 
hielten, iſt die bekannte, an den Herzog Berthold V. von Zäh⸗ 

ringen gerichtete, ſpäter in die Dekretalen Gregors IX. aufgenom⸗ 

mene Bulle „Venerabilem“, welche die päpſtliche Entſcheidung 
zugunſten Ottos ausſprach'2. Als der Staufer, deſſen Macht 

zu ſinken begann, die Unterhandlungen mit der Kurie in tiefſtem 

Geheimnis erneuerte, wird der Salemer Mönch Otto mit der 

Führung derſelben betraut. Der wichtige Vertrag von Alm 

50 A. S. 57, 58. Hierzu auch M. Gloning, Graf Eberhard v. R., 

Abt von Salem. 

oo Vochezer, Geſchichte des Hauſes Waldburg J, S. 33f. 

61 Winkelmann, Philipp von Schwaben und Otto IV. I, S. 256. 

62 Hierzu Gloning 28.
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(1203), in welchem die Beziehungen zwiſchen Philipp und Inno— 
zenz zunächſt wieder aufgenommen wurden, war unter hervor— 
ragender Mitwirkung der Salemer Diplomaten und ihres Freun⸗ 

deskreiſes zuſtande gekommen“?. Nach vorübergehendem Aus⸗ 
ſcheiden aus dem diplomatiſchen Dienſte Philipps fand die 
politiſche Tätigkeit des Salemer Abtes einen neuen 

Wirkungskreis, wobei der mit der Anterſuchung und Berichterſtat— 

tung ſchwierigſter kirchenpolitiſcher Fragen von ſeiten des Papſtes 

Bequftragte ſtets ein führendes Haupt der ſtaufiſchen Partei 
blieb, den ſich auch ein Innozenz III. in Reſerve hielt. 1202 gehörte 

er der Kommiſſion an, welche die ſtrittige Biſchofswahl in Augs⸗ 

burg zu unterſuchen hat. Eine weit heiklere Aufgabe war die 
Regelung der Nachfolgeſchaft des Mainzer Kardinals Konrad 
von Wittelsbach bei der Bedeutung dieſes Erzſtuhles für die 

Reichspolitik (1205). Zur gleichen Zeit erhielt er den Auftrag, 
ſeinen eigenen Ordinarius, Freund und Gönner ſeines Kloſters, 

Diethelm von Konſtanz, vom Banne loszuſprechen, den ſich dieſer 
ob ſeiner konſequenten ſtaufiſchen Haltung zugezogen hatte. Zwei 

Jahre ſpäter reſigniert der Biſchof und wird Mönch in Salem. 
1207 iſt Eberhard wieder auf dem Hoftage Philipps in Worms. 

Hier tritt er als eigentlicher Vermittler des Friedensgeſchäftes 

zwiſchen König und Papſt auf“. Kurze Zeit darauf gibt es einen 

Streit hinſichtlich der Abergriffe der Vögte des Damenſtiftes in 

Säckingen zu ſchlichten; dann einen ebenſolchen zwiſchen Diet⸗ 
helms Nachfolger Wernher von Staufen und dem Abt von 
St. Gallen. In der Umgebung Friedrichs II., dem er den Weg 
ins Reich bereiten half“, iſt Eberhard wiederholt zu finden, ſo 

1213 in Konſtanz, 1214 in Speyer, 1216 und 1217 in Alm und 

Rottweil, dann auf den Hoftagen Heinrichs VII. in Uberlingen 

und Nürnberg. 
Ob der Salemer Abt ſeiner Aufforderung, das Kreuz in der 

Mainzer Kirchenprovinz zu predigen, nachgekommen iſt, läßt ſich 
nicht nachweiſen. 1220 beauftragt ihn Honorius III., die ſäumigen 
elſäſſiſchen Ritter ſowie den Grafen von Freiburg an die Erfül⸗ 
lung ihres Kreuzzugsgelübdes zu erinnern. Auf dem Mainzer 

Nationalkonzil von 1225 läßt ſich der Abt durch ſeinen Prior und 

es Winkelmann a. a. O. I, 295 ff. 

o Ebd. I, 420. os S. unten. 

Freib. Dibzeſ.⸗Archiv R. F. XXXV. 3
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den Mönch Friedrich vertreten, während er ſelbſt damals ſchon 

als päpſtliches Kommiſſionsmitglied die Frage des neu zu errich— 
tenden Bistums Lavant auf ſeine Dringlichkeit prüft. Seine letzte 

Miſſion (1227) galt dem Bistum Freiſing, deſſen Biſchof Gerold 
wegen Verſchwendung von Kirchengütern an der Kurie verklagt 
worden war. 

Dann trat Eberhard wieder ganz in den Wirkungskreis 
ſeiner Abtei, welche er auch in den Jahren ſeiner diplomatiſchen 

und politiſchen Tätigkeit nie vernachläſſigt hatte. Dieſelbe 

Energie, mit der ſeine Stammesgenoſſen in einer Zeit wirtſchaft⸗ 

lich-ſozialen Ambruchs mit mehr oder weniger Glück ihre dyna— 
ſtiſchen Intereſſen verfolgten, verwandte dieſer Letzte ſeines Stam⸗ 
mes ausſchließlich zugunſten ſeiner oberſchwäbiſchen Familia 

elaustralis. 

Die mit der Amtszeit des Abtes Eberhard in Salem inten— 

ſiv einſetzende Erwerbspolitik war nicht zuletzt durch die 

völlige Auflaſſung der ziſterzienſiſchen Wirtſchaftsprinzipien be⸗ 
dingt's. Ein jedes Kloſter war nun ſelbſtändig und konnte unter 

beliebigſten Formen ſeinen Beſitz vermehren. In Salem iſt das 
häufige Auftreten des Kaufes bemerkenswert. Das Tauſchgeſchäft 
tritt zurück und dient meiſt zur Abſtoßung unrentabler oder un⸗ 

zweckmäßiger Beſitzungen“'. Die Schenkungen nehmen nach der 

Jahrhundertmitte hin ab und ſind meiſt belaſtet, von denen das 

Seelgerät die geringſte Gegenleiſtung erfordert. Meiſt erfolgen 
die Abertragungen gegen Gewährung einer Leibrente für den 
Tradenten und ſeine nächſten Verwandten auf Lebenszeit. 

Immerhin bietet auch dieſe Traditionsform Ausſichten auf ſpä⸗ 
teren endgültigen Erwerb's. Das gegen Ende des Jahrhunderts 
in hohem Maße überhandnehmende Penſionsweſen beginnt ſchon 

jetzt. Als weitere beliebte Erwerbsform iſt die Mitgift beim Ein⸗ 

tritt ins Kloſter zu nennen?. Neben Pachtverträgen findet ſich 

der Teilbau gegen Erſtattung einer feſtgeſetzten Ertragsquote“ 

ſowie das Pfandgeſchäft“. Durch die Erwerbung ganzer Dorf— 
  

66 Hoffmann, Wirtſchaftsprinzipien 719. 

67 C J. 160/122, 179/141, 210/179, 213/182, 236/204. 
68 C J. 230/179, 231/198, 235/203, 240/ù209. 
50 A. S. 93, 95, 67, 68. 70 C J. 197/164. 
1 C J. 181/144, 186/148, 187/150, 188/151.
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marken wird die Abtei zum Lehensherrn, ſie ſelbſt indeſſen achtet 
peinlich darauf, in keinen Lehenskonner zu kommen. Die vielfach 

gewährten Wachs- und Pfefferzinſen an geiſtliche Grundherren 
ſind als Anerkennungszinſe für die rechtmäßige Erwerbung 

früherer Lehensgüter zu werten?. Beſonderer Aufmerkſamkeit 

erfreuen ſich die gewerblichen Betriebe wie Mühlen und Tafer— 

nen mit den meiſt hiermit verbundenen Fiſchenzen?. Der Man⸗ 
gel an Weinbergen wird ſpäter durch Hereinnahme weit abge⸗ 

legener ſolcher Beſizungen wieder wettgemacht“; hingegen muß 

der Waldbeſtand, ſoweit er nicht zu den Perlinenzien der einzel⸗ 
nen Güter gehört, unter großen Geldopfern erkauft werden“. 
Um zu dem gewünſchten Ziele zu gelangen, fehlt es nicht an den 
verſchiedenſten Mitteln. So legt man dem in den Kreuzzug 

ziehenden Ritter unter Hinweis auf die bevorſtehenden Gefahren 
nahe, lieber ſchon jetzt durch eine Stiftung für ſein Seelgerät zu 

ſorgen“s. Den um ihr Daſein oft ſchwer kämpfenden Freien wird 

bedeutet, daß ſie nach Auflaſſung der Beſitzungen ſorgenloſer als 

Familiaren in Salem leben“. Selbſt Erbrechte, nicht nur Ver— 

mögender, ſucht man zu ignorieren“; wer wollte aber wider⸗ 
ſtehen, wenn ein ſo mächtiger Mann wie der Salemer Abt per⸗ 
ſönlich um die Auflaſſung eines Gutes bat??e Das Begräbnis 

auf dem Kloſterfriedhof war für viele ein beſonderer Grund, der 
Abtei entgegenzukommen. Aberdies eröffnete die ſtete Geld⸗ 
bedürftigkeit des hohen und niederen Adels eine Reihe von Mög⸗ 
lichkeiten. Anderſeits ſtanden der Erwerbspolitik nicht geringe 

Schwierigkeiten entgegen. 

Das weitverzweigte Lehensweſen mit ſeinen verſchiedenſten 
Rechtsanſprüchen, ſowohl der Verwandten an das Allod, dann 
wieder von Lehensherren an ihre Miniſterialen, von Grundherren 

an ihre Hörigen, von denen jeder einzelne Nutzungsrechte geltend 

machen konnte, dies alles glich für jemanden, der laſtenfreien 
Grundbeſitz erwerben wollte, einem undurchdringlichen Dickicht. 
War man glücklich ſoweit, dann folgten die Anfechtungen auf dem 
  

72 C I. 77/%50, 87/57, 89/60, 148/107, 169/132, 95/64. 
7 C J. 97/66, 103/70, 137/91, 141/98, 179/141, 164/127, A. S. 90. 
74 S. unten. 75 CI. 181/144, 213/182, 226/194. 
76 C I. 152/112. 77 A. S. 67. 
78 A. S. 74. 2 CI. 153/114. 

3*
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Fuße, und für ein ſchon längſt vom Kloſter bewirtſchaftetes Gut 
bezahlte man oft nach Jahrzehnten nochmals erhebliche Abfin— 
dungsſummen. Auch Salem mußte ſehr häufig, wenn auch mit 
Erfolg, den Prozeßweg beſchreiten '. Die wiederholt erbetenen 

generellen Schenkungserlaubniſſe mächtiger geiſtlicher und welt⸗ 
licher Lehenssherren, die man dem Salemer Abt ſchon um ſeiner 

einflußreichen politiſchen Stellung gerne gewährte, bedeuteten 

eine namhafte Erleichterung. 

Zunächſt dringt das Kloſler nach allen Seiten ſeiner un— 
mittelbaren Amgebung vor. Banzenreute, Mendlishauſen und 

Schwandorf werden von den letzten fremden Grundeigentümern 

befreit. Dann folgt die Feſtſetzung in den angrenzenden Dörfern 

durch Erwerbungen von einem oder mehrerer Höfe, halber und 

ganzer Dorfmarken. Es ſind zu nennen: Mimmenhauſen, Neu⸗ 
frach, Leutkirch, Anterſtenweiler, Buggenſegel, Hallendorf, Geb⸗ 

hardsweiler, Ahldingen, Tüfingen, Seefelden, Mühlhofen, Mau⸗ 
rach, Deiſendorf, Baufnang, Nußdorf, Frickingen, Weildorf, 

Bächen. Noch zahlreicher iſt der Streubeſitz zunächſt im Linzgau: 
Owingen, Pfaffenhofen, Lugen, Billafingen, Linz, Wälde, 

Langenried, Niederweiler, die Gailhöfe, der Buchhof bei Ober⸗ 

rhena, Stetten, Bankholzen, Grasbeuren, Wangen, Lellwangen, 
Zinsdorf, Markdorf, Kutzenhauſen, Baitenhauſen; dann an ent⸗ 

fernteren Plätzen: der Algehof bei Meßkirch, Beuren, Fridingen, 
Schlatt am Hohenkrähen, Kaltenbrunn (Konſtanz), Oſtrach, 
Eſchau (Ravensburg), Benzingen (Gammertingen), Balgheim 
(Spaichingen), Lauterach (Ehingen), Herbertingen (Saulgau)“. 
Schließlich dringt man bis nach dem öſtlichen Abhang der Filder⸗ 

platte vor. In Köngen, Krummenacker und Mettingen faßt man 

in einem damals als vortreffliches Weinland gerühmten Land⸗ 

ſtrich Fußsd. Der nördlichſte Punkt iſt erreicht, bald ſitzt das 
Kloſter in Eßlingen auf eigenem Grund und Boden. 

Ein ähnliches Bild zeigt der Ausbau der Grangien. Die 
erſte Sorge Eberhards galt der Madachgrangie, deren Schickſal 

so Aber die häufigſten Vorfälle verweiſe ich auf C I. im allgemeinen. 

81 C I. 76/49, 101/69, 105/72, 171/134. 
s2 Auf die genauen Verweiſe der einzelnen Erwerbstitel nach C I. 

u. A. S. mußte wegen der großen Zahl derſelben verzichtet werden. 

83 C I. 195/161—165.
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die letzten Tage ſeines Vorgängers verbitterte. Alrich von Bod⸗ 
man wird zu hohem Schadenerſatz verurteilt. Da die Wieder⸗ 

herſtellung des geſamten Betriebes geraume Zeit erfordert, hört 

man nur von kleinen Erwerbungen“. Beſſer geht es im Dorns⸗ 
berg voran. Aber den Dauenberg (Tamberg) wird Buchheim er⸗ 

reicht, woſelbſt acht Höfe auf einmal an das Kloſter übergehen. 

Hier liegt das Allod und der größte Teil der Rohrdorfer Lehens⸗ 

güter. Eberhards Bruder Mangold ſtellt ſich bereitwilligſt zur 
Verfügung, den Vermögensanteil des Abtes beizeiten an das 

Kloſter gelangen zu laſſens. Die Grangien Raithaslach und 
Dornsberg erweitern ſich ausſchließlich auf Koſten der Reichenau. 
Salems großer Gönner Diethelm veranlaßt ſeine Mitbrüder 

und die Miniſterialen der Abtei, gegen geringe Entſchädigungen 
ihre Rechte an dieſelbe aufzulaſſen. Schweinegruben und Hom⸗ 
berg gehören noch in den Raithaslacher Bezirksé. Schwieriger 
liegen die Dinge in Bachhaupten. Der frühere Eigenkirchherr 
Berthold verſucht ſeine Schenkungen wieder rückgängig zu 

machen und bedroht ſomit die Grundlage der ganzen Grangie. 

Auch hier ſpringt Mangold von Rohrdorf ein, zunächſt durch 

Abfindungen, ſpäter wohl mit anderen Mitteln. Aber Salem 

behält die Oberhand. Der verarmte und altersſchwache Eigen⸗ 
kirchherr ſtirbt kurze Zeit darauf als Familiare in Salems7. Im 
benachbarten Eſchendorf und in Tafertsweiler folgen wieder aus⸗ 

ſchlietßlich kleine Parzellen. ölkofen (Saulgau) kommt als Streu⸗ 

beſitz hinzuss. Eine um ſo günſtigere Gelegenheit bietet ſich in 
Tiefenhülen. Die wohl nicht zuletzt durch die Kreuzzugslaſt ver⸗ 

ſchuldeten Grafen von Wartſtein verkaufen einen großen Teil 
ihrer Güter in der Umgebung für 108 Mark Silber an Salem. 

Das Gewonnene wird ſofort durch Splittererwerbungen von 
Wartſteinſchen Miniſterialen abgerundet und erweitert. Letztere 
verpflichten ſich auch, falls der Bruder des Verkäufers, welcher 

ſich zur Zeit in Gefangenenſchaft der Sarazenen befindet, ſo er 

nach ſeiner Rückkehr das Rechtsgeſchäft anfechten ſollte, ins Ein⸗ 
lager nach Ertingen zu gehen”. Die Neuerwerbungen in Runs⸗ 

82 CI. 68/44. A. S. 60—61. 88 A. S. 66. se A. S. 68—71. 
87 A. S. 73. 88 A. S. 74, 75. CI. 225/113, 148/107, 119/81. A. S. 76. 
80 A. S. 76—82. Hierzu Württemb. O.⸗A. Münſingen S. 646. Die 

nachträglichen Erwerbungen bezogen ſich auf die heute eingegangenen Sied⸗
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tal, Rietheim, Aberauchen und Pfaffenweiler auf der Baar bei 
Villingen“ führten zur Anlage einer weiteren Grangie, nicht 
ohne erhebliche Schwierigkeiten namentlich von ſeiten der Bür⸗ 

ger in Villingen und dem ausgeſprochenen Ziſterzienſerfeind Her⸗ 

zog Berthold V. von Zähringen. Außer der zu Runstal gehörigen 
Pfarrkirche zu Herzogenweiler ſind zur Zeit Eberhards nur noch 
drei weitere, nämlich Seefelden, Buggenſegel und Leutkirch, an 

das Kloſter gelangte. 
Wie bei allen Ziſterzienſern, ſo war man auch in Salem be⸗ 

ſtrebt, ſeine Beſitzungen möglichſt weitgehend von anhaftenden 

Laſten und Beſchränkungen zu befreien. Allerdings führte der 

Weg nicht immer zum Ziel, zumal es bei Schenkungen und 
ſonſtigen Traditionen nicht an Vorbehalten fehlte. Eine der 
ſchwierigſten Fragen ſtellte die im Hinblick auf ihre künftige Ren⸗ 
tabilität um ſo erſtreblere Zehntbereinigung, zumal neben der 

Herausbildung von Spezialtarifen, wie Groß- und Kleinzehnt, 

dieſe die geſamte Landwirtſchaft umfaſſende und daher außer⸗ 
ordentlich geſchätzte Abgabe, durch das herrſchende Benefizial— 

weſen ſowie durch Kauf, Tauſch, Verpachtung und anderweitige 

Veräußerung ſchon längſt in die verſchiedenſten Laienhände ge⸗ 
langt war. Hierzu kam die Sonderſtellung der Ziſterzienſer, 
welche zeitweiſe durch päpſtliches Privileg völlige Zehntfreiheit 
genoſſen, deſſen Durchführung den geſamten Orden bald in Miß⸗ 

kredit brachte?2. Verweigerte man doch mit dem gleichen Rechte 
die Leiſtung des Zehnten, wie man anderſeits ſelbſt ſeine Abgabe 

forderte. Namentlich für ein ſchon frühe mit Pfarrkirchen aus⸗ 

geſtattetes Kloſter mußten geradezu zwangsläufig Verwicklungen 
entſtehen. Auch Salem blieb hiervon nicht verſchont, zumal es 

eine erfolgreiche Zehntpolitik betrieb“. 

lungen Altmannshauſen, Bolſtetin, Schulzburg, Weilerfeld, Herrwisbuhel. 

1224 war Heinrich v. Wartſtein zurückgekehrt und hatte den Verkauf geneh⸗ 

migt. C I. 174/137. 
90 C J. 102/0, 124/86, 176/139, 192/157, 226 / 194, 248/216, 256/226. 
91 C I. 159/121, 148/ö140, 156/117. 
o2 Aber das Zehntweſen G. Schreiber, Kurie und Kloſter im 

12. Jahrh. — E. Hoffmann, Stellung der Ziſterzienſer zum kirchlichen 

Zehntrecht. (Studien und Mitteilungen a. d. Bened.-⸗Orden NF. 2, 1912.) 
os Zehntprivilegien von päpſtlicher Seite. C I. 74/47, 81/54, 88/58,. 

96/65, 147/104. 
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Im Kloſtergebiet und im ſüdlichen Linzgau unterſtützen in 
erſter Linie Eberhards Verwandte, die Grafen von Vatz, deſſen 

Beſtrebungen, unter völliger Zurückſetzung der Intereſſen ihrer 

eigenen heimiſchen Stiftung Churwalden“, welche noch im Linz— 

gau Zehntrechte genoß. Als das Kloſter in Seefelden eine Zehnt⸗ 
ſcheuer erbauen will, wird das Vorhaben von ſeiten Salems nicht 
nur erfolgreich vereitelt, ſondern mit dem ſofortigen Erwerb 
zuerſt einiger Zehntgefälle, dann des ganzen dortigen Kirchen— 
gutes beantwortet. Kurze Zeit darauf erfolgt eine Generalberei⸗ 

nigung. Für 500 Mark Silber werden den Grafen von Vatz ihre 
ſämtlichen Linzgauer Streubeſitzungen in der näheren und wei⸗ 
teren Amgebung des Kloſters abgekauft, namentlich aber die 

Zehnten“s. Die beſondere Gutheißung von kurialer Seite und 

dem Biſchof von Konſtanz erweiſen die Bedeutung dieſes Vor⸗ 
ganges. Letzterer ſichert ſich allerdings in einem eingehenden Ver⸗ 

trag ſeine Zehntrechte in dem umfangreichen Pfarrbezirk, zumal 
das Kloſter die Abſicht hat, nach Einſchlachtung großer Güter— 
komplexe in ſeine zahlreichen dortigen Grangien unter Hinweis 

auf den Eigenbetrieb ſich der Zehntpflicht zu entziehen“?. Aber 

bald iſt das finanzkräftige Kloſter wieder im Vorteil; denn die 
ſtarken finanziellen Anforderungen, welche die Kreuzzugsſteuer 

an den Säkularklerus ſlellt, und der herrſchende Bargeldmangel 
führten zwangsweiſe zu Zehntverpfändungen, die nun auch der 
Biſchof gutheißt“. Einen beſonderen Auftrieb erhielt die Zehnt⸗ 

politik, als Friedrich II. die oberſchwäbiſchen Ritter und ihre 

Miniſterialen 1236 für ſeine militäriſchen Operationen in Ober— 

italien aufbot. Damals erteilte der Biſchof, welcher im Auftrage 

ſeines kaiſerlichen Herrn wenigſtens teilweiſe die Organiſation 
des Heeres in die Wege leiten mußte, dem Abt Eberhard die Ver⸗ 

günſtigung, Zehnten aus Laienhänden nach Belieben zu erwerben. 
Ein deutlicher Beweis, daß man in Salem nicht nur die ſtaufiſche 

Politik förderte, ſondern auch deren kriegeriſche Anternehmungen 

finanzierte“. 
In Grindelbuch, Madach und Dornsberg bemüht ſich wieder 

der Abt⸗Biſchof Diethelm von Krenkingen, das Kloſter in den 
  

94 Hiſtor.⸗topograph. Lexikon der Schweiz II, 887. 

os CI. 167/130, 178/140, 180/142. os C I. 183/145. 
7 CI. 188/151, 152, 187/150. os CI. 214/183.
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Genuß der erwünſchten Zehnten zu bringen, welche teilweiſe bis 
in die fünfte Hand Reichenauer Miniſterialen gelangt waren“; 
während in Tepfenhard““e die Zehntfrage in eigenartiger Weiſe 

mit der Erwerbspolitik in Verbindung gebracht wurde. Zwanzig 
Jahre nach der endgültigen Regelung derſelben erfolgte die Feſt⸗ 

ſtellung, daß die Kirche in Kappel zu Anrecht den Zehnten von 
eigenwirtſchaftlichen Gütern der Grangie beziehe, und man bietet 
dem Eigenkirchherrn 130 Mark Silber als Ablöſung. Für den 
Schadenerſatz, den Salem beanſprucht, muß das Kirchengut her⸗ 

halten. Ein Hof in Kappel mit Zehntgefällen, ein ebenſolcher in 

Sattelbach und je zwei in Megetsweiler und Urnau werden der 
Kappeler Kirche zugunſten des Kloſters entfremdet, deſſen Ple⸗ 

ban nur einen kümmerlichen Erſatz erhält. In Runstal iſt die 

Sicherung der Zehntgeſchäfte mit dem Kloſter St. Gallen be⸗ 

merkenswert. Nachdem Abt Konrad die Kaufſumme von 40 Mark 

Silber quittiert hat, muß er überdies eine beſondere Arkunde aus⸗ 

händigen, daß auch ſein Kloſtermeier in Runstal über den Vor⸗ 

gang unterrichtet iſt. Die biſchöfliche Beſtätigung folgt ſofort 
nach 101 

Die Tatſache, daß trotz der rigoros betriebenen Zehntpolitik 
dem Salemer Abt während ſeiner ganzen Regierungszeit keine 

ernſthaften Schwierigkeiten erwuchſen, hing in erſter Linie wieder 
von ſeiner einflußreichen Perſönlichkeit ab, die er ganz in die 

Dienſte ſeines Kloſters ſtellte. Am ſo auffälliger mag erſcheinen, 
daß der ausgeſprochene Stauferfreund ſelbſt von kurialer Seite 

weitgehendſte Förderung in ſeiner Erwerbspolitk erfuhr. Dort 

ſah man letzten Endes eben nur den Abt eines um ſeiner Zucht 

willen berühmten Ziſterzienſerkloſters, der in der erfolgreichen 

Mehrung des Beſitzes ſeiner Abtei aus Laienhänden in kleinem 

Maßſtabe einer der erſten Forderungen gerecht wurde, um 
deſſentwillen das Papſttum gerade mit den Staufern die erbit⸗ 

tertſten Kämpfe führte, nämlich der Rekuperation der kirchlichen 

Güter. Auch der mit den weitgehendſten päpſtlichen Privilegien 
ausgeſtattete Ziſterzienſerorden mit ſeiner ausgeſprochenen wirt⸗ 

ſchaftlichen Orientierung blieb letzten Endes den geſamten Forde⸗ 
rungen der römiſchen Kurie damals doch nur untergeordnet, und 
  

90 C I. 77/50, 87/57. A. S. 100 C J. 212/ö181. 
101 C J. 192/137, 193 /158, 194/159.
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jedes wirtſchaftlich gut fundierte Kloſter bot derſelben nicht nur in 

ideeller, ſondern auch in materieller Hinſicht bei der mächtigen 

Ausbreitung des Ordens einen nicht zu unterſchätzenden Rückhalt. 
Zu den vornehmſten Einnahmequellen des ſpäteren Reichs⸗ 

ſtiftes gehören ſeine Salinenbetriebe in Hallein. Ihre 

erſten Erwerbungen ſind den engen freundſchaftlichen und poli— 

tiſchen Beziehungen des Erzbiſchofs Eberhard II. von Salzburg 
(1200—1246) mit ſeinem Namensvetter, dem Abt von Salem, 
zu verdanken als beſondere Anerkennung der angeblichen Ein— 

gliederung ſeiner Abtei in den Salzburger Metropolitanverband. 
Anmittelbar nach der Ernennung des Erzbiſchofs, im Jahre 
120110, erfolgte die Schenkung der erſten Salzpfanne. Auch für 

alle Erforderniſſe des Betriebes erhielt man freie Hand, ſo für 
das Fällen des nötigen Brennholzes, für deſſen zollfreies Ab⸗ 
flößen, für die nötigen techniſchen Maßnahmen, wie den Abtrans⸗ 

port und Verkauf des gewonnenen Salzes; während die Betriebs⸗ 

leitung einem Konverſen unterſtand. Die neue Einnahmequelle 

wurde eifrigſt genutzt; allerdings war man ſich ſchon bald mit den 

Nachbarn, den Mitbrüdern des Tochterkloſters Raitenhaslach, 
welche ebenfalls hier einen Salinenbetrieb unterhielten, in die 
Haare geraten, da letztere ihrem Mutterkloſter das Brennholz aus 

den Wäldern wegnahmen!“?. Der Vaterabt von Lüzel mußte 
einſpringen, um die erregten Parteien im Zaume zu halten 10l. 

Indeſſen kam der ſich rentabel geſtaltende Betrieb wohl auch dem 

Erzſtift zugute, denn es geſtattete dem Kloſter, ſelbſtändig nach 

Sole zu ſuchen und neue Siedhäuſer zu errichten!“s. 1237 unter⸗ 
ſtellte das Domkapitel ſeine ſämtlichen Betriebe, wohl die Mehr⸗ 

zahl der Siedehäuſer in Hallein, dem Salemer Salinenmeiſter. 
Von nun an arbeitete man im Gemeinſchaftsbetrieb gegen die 

Hälfte des Ertrages aus jeder Pfanne. Die Materialbeſchaffung 
ging auf Koſten des Kapitels. Für die ordnungsgemäße Aber⸗ 

wachung des Betriebes und die richtige Zuteilung der Erträgniſſe 

wurde der Salemer Konverſe unter Androhung ſchärfſter Strafen 
verantwortlich gemacht. Beſondere Sorgfalt mußte der Wieder⸗ 

aufforſtung zugewandt werden. Aberdies regelte man die künftige 
Betriebserweiterung. Jeder Dompropſt war bei ſeinem Amts⸗ 

102 C I. 91/61. Hallein hieß damals noch Waltprunn und Mühlbach. 
10s CJ. 99ſ/67. 10à C I. 113/97. 105 C I. 317/186.
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antritt feierlich zu verpflichten, den Salinenvertrag einzuhalten; 
während das Kloſter dem Biſchof als Zeichen ſeiner Subjektion 

jährlich eine Goldmünze bezahlte. über die Menge des gewon⸗ 
nenen Salzes iſt in dieſer Zeit nichts zu ermitteln. Anderſeits 

bedeutete die Zollbefreiung der Salztransporte nach Salem durch 

den Herzog Otto II. von Bayern und den Biſchof von Freiſing 
einen außerordentlichen Gewinn. Die genannten Mautſtätten 

laſſen ſtreckenweiſe den Transportweg erkennnen, welcher von 
Hallein über Salzburg Lebenau bis Burghauſen und von da über 

Ruthardsberg —Dorfen —Erding nach Feiſing führte s. Die 

Abernahme des Salzburger Erzſtiftwappens in das Salemer Klo⸗ 

ſterwappen und die immer wiederkehrende Bezeichnung des erz— 

biſchöflichen Schenkers als zweiten Gründer Salems erweiſt 

deutlich, welchen Wert man den Salinenbetrieben allezeit bei— 
gemeſſen hat. Die Anterſtellung Salems unter das Erzſtift kam 

indeſſen tatſächlich nur für die Salinen in Frage. Wie ſollte die 
Abtei eine ihrer wertvollſten, aber auch entfernt gelegenſten Be⸗ 

ſitzungen trotz wiederholter kaiſerlicher und päpſtlicher Beſtätigung 
erfolgreich gegen Abergriffe wahren, wenn ſie dieſelben nicht dem 
Geſamtintereſſe ihrer Amgebung eingliederte? Durch die Anter⸗ 
ordnung unter das Hochſtift allein war man in der Lage, auch 
deſſen Aufwendungen für ſeine Salinen mitzunutzen. 

Die Dürftigkeit der Nachrichten über die landwirtſchaft— 
lichen und gewerblichen Betriebe vor 1250 berechtigen 

keineswegs zu dem Schluß, daß Salem anderen ziſterzienſiſchen 
Grundherrſchaften in dieſer Beziehung nachſtand. Neben der 

außerordentlich ſtarken Finanzkraft der Abtei läßt deren Beſtre⸗ 

ben, in den alten und neugegründeten Städten nach Möglichkeit 

eigenen Grund und Boden zu erwerben, deutlich die Suche nach 

der Gewinnung aufnahmefähiger Abſatzgebiete und Märkte für 

die überſchüſſigen Produkte der gut organiſierten Kloſterbetriebe 

erkennen. Neben die Grangie tritt jetzt das ſtädtiſche Haus 
als Stapel für die klöſterlichen Handelsprodukte. Die bald ſich 

bemerkbar machenden mehrfachen Erwerbungen ſtädtiſchen Be⸗ 

ſitzes zeigten, daß man ſchon frühzeitig die Wertung des Haus⸗ 

beſitzes als rentable Kapitalanlage verſtand. In Aberlingen 

6 CJ. 217-223 n. 186, 188, 189, 190, 191, 204/173.
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iſt das Kloſter bis 1251 ſchon im Beſitz dreier Häuſer“'. Die 
Errichtung der Niederlaſſung in Konſtanz iſt mit koſtſpieligen 

Deichbauten am Seeufer verbunden““?. Namentlich hier tätigte 
man in ſpäterer Zeit ausgedehnte Häuſerankäufe. In Alm 
räumte 1223 zuerſt der Notar Friedrichs II., Marquard, einen 
Teil ſeiner Beſitzung dem Kloſter ein, das noch im gleichen Jahre 
den dortigen Reichenauer Hof übernahm . Der Salmannsweiler 
Hof in Eßlingen — der älteſte von den heute noch erhaltenen — 
iſt ſchon 1229 im Beſitz der Abtei. Aus welcher Hand er ſtammte, 

läßt ſich nicht nachweiſen. Noch vor Ende des 13. Jahrhunderts 

gehörten dem Kloſter in faſt allen oberſchwäbiſchen Städten 

eigene Beſitzungen n. Die gewährte Entlaſtung von allen Reichs⸗ 
ſteuern, Zöllen und ſtädtiſchen Abgaben bedeutete eine große 

Erleichterung *, und die bewußte Förderung der Städtepolitik 

durch die Staufern: kam den Intereſſen des Kloſters in hohem 
Maße entgegen. 

Wie für den Geſamtorden blieb auch für Salem die rö— 
miſche Kurie die erſte Inſtanz, und die guten Beziehungen, 
welche man bisher gepflogen hatte, geſtalteten ſich durch die diplo⸗ 
matiſche Tätigkeit des Abtes nur noch enger, als deren Folge eine 
Fülle von Privilegien dem Kloſter zugute kam. Das Com- 

mune von 1194is bringt die endgültige Eximierung von dem 

Diözeſanbiſchof, welchem die Einmiſchung in die Abtswahl unter⸗ 

ſagt wird. Die Benediktion eines neuen Abtes ſowie der Novizen 

kann das Kloſter im Notfall von jedem rechtmäßig ordinierten 
Biſchof vornehmen laſſen. Das gleiche gilt für die Konſekration 

der heiligen Ole, Altäre, Paramente, Kirchen und Kapellen. Falls 

der Diözeſanbiſchof hiermit beauftragt wird, darf keine Entſchä⸗ 
digung gefordert werden. Den Höhepunkt der Sperrung biſchöf⸗ 
lichen Einfluſſes bildet die Anwirkſamkeitserklärung von Interdikt, 
  

107 A. S. 101/102. C I. 255/125, 274/308. 
10s C I. 145/102. 
100 C I. 246/214, 167/130, 169/139. Hierzu Alm und Oberſchwaben, 

Heft 23 u. 26. 
110 So in Biberach, Rottweil, Pfullendorf, Villingen, Lindau, Mem⸗ 

mingen, Riedlingen, Ehingen und Reutlingen. 

111 C I. 160/192, 200/170, 201/171, 202/172, 206/174. 
112 Hierzu K. Weller in Württemb. Vierteljahrshefte 1930, S. 3. 

112 C J. 81/54.
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Exkommunikation und Suspenſion ſür den ganzen Kloſterbezirk 

und die dazu gehörigen Familiaren, ſelbſt wenn gegen letztere 

wegen Verweigerung der Zehntabgabe vorgegangen werden ſoll. 

Weder Mönch noch Konverſe iſt verpflichtet, vor der Diözeſan⸗ 

ſynode zu erſcheinen; Kloſtergüter und ſonſtige Benefizien dürfen 
nur mit Zuſtimmung der Majorität des Konventes veräußert 

werden. Der Anterwerfung weltlicher Gerichte ſoll der Mönch 

enthoben ſein, jedoch ſoll er dort ſowohl in Kriminalfällen als in 

Zivilſachen erſcheinen, wenn ſeine mangelnde Zeugenſchaft Scha⸗ 
den für das Kloſter nach ſich ziehen würde. Dem Abt ſteht volle 
Gewalt über ſeine Konventualen zu. Kleriker, Freie und Frei⸗ 

gelaſſene darf er in die Kommunität aufnehmen, deren Verpflich⸗ 
tung zur Stabilitas loci nach ſtattgehabter Profeß beſonders be⸗ 

tont wird. Neben einer umfangreichen nominellen Beſitzbeſtä⸗ 
tigung iſt für die wirtſchaftlichen Verhältniſſe die vollſtändige 

Zehntbefreiung das Weſentlichſte. Jeder, der dem Kloſter irgend⸗ 

welchen Schaden zufügt, wird mit den ſtrengſten Kirchenſtrafen 

bedroht. In ſeiner geſamten Regierungszeit hat Eberhard kein 
weiteres Privilegium commune mehr erworben. Um ſo häuſiger 

wandte man ſich in Spezialfällen an die römiſche Kurie. Die 

wiederholten Aufforderungen der Päpſte an die verſchiedenſten 

deutſchen Kirchenfürſten, auch das Kloſter Salem gegen ſeine Be⸗ 
dränger zu ſchützen, ſind in erſter Linie als Ausflüſſe der damaligen 

unruhigen Zeitverhältniſſe zu werten, von denen auch Salem nicht 
verſchont wurde. Mit Ausnahme der Anterſtellung des Schwe⸗ 
ſternkonventes in Rottenmünſter“? haben die Mehrzahl der 

kurialen Verfügungen eine wirtſchaftliche Note. So läßt man ſich 

wiederholt die mit dem Biſchof getroffenen Vereinbarungen über 

die Zehntfreiheit oder die Zehntbezüge beſtätigen!! ſowie die 
Berechtigung, dieſe Gefälle als Pfandobjekte aufzunehmen. Hier⸗ 

her gehört auch letzten Endes die Gutheißung der Inkorporation 

der Pfarrkirchen Seefeldenn“, Leutkirch ns und Bachhaupten!!“. 

Selbſt einem Ziſterzienſerkloſter konnten die mit weitgehendſten 

114 C I. 89/59, 107/74, 147/106, 199/167. 

115 C I. 170/133 (1222). 116 C I. 74/75, 88/85, 147/105. 

117 C I. 178/140, 183/145. 11s C I. 138/95, 142/̃99. 

119 C J. 99/52. Die Inkorporation von Erbſtetten war nicht gelungen, 

indeſſen der Erwerb verſchiedener Zehnten (147/100, 143/101).
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Befugniſſen ausgeſtatteten päpſtlichen Legaten gefährlich werden. 

Die vielfach von denſelben oft zu Anrecht gehandhabten kirchlichen 

Zenſuren konnten für Salem nur mit päpſtlicher Genehmigung 
Geltung gewinnen, während ſeine Abte und Mönche auf eine Ent⸗— 
fernung von höchſtens zwei Tagesreiſen zur Zitation vorgeladen 
werden durften und von der Leiſtung der procuratio canonica 
völlig befreit waren“?. Das Verbot für den Abt, das Richteramt 

in kirchlichen Streitfällen zu übernehmen!“, bewirkte eine will⸗ 
kommene Entlaſtung für einen infolge ſeiner Erwerbspolitik ſchon 

genug mit Prozeſſen überhäuften Kloſteroberen. 
Aus dem Geſagten ergibt ſich die Stellung des Kloſters 

zum Diözeſanbiſchof von ſelbſt; die dahin zu deuten iſt, daß, 

ſolange der Ordinarius mit der Abtei in Frieden lebte und ihre 
päpſtlichen Privilegien achtete oder ihnen in der Praxis Geltung 
zu verſchaffen half, man auch nicht abgeneigt war, ſeine Juris⸗ 
diktion in Anſpruch zu nehmen!“ oder ihn als päpſtlichen Beauf⸗ 

tragten bzw. als Vorſitzenden einer Schlichtungskommiſſion an⸗ 
zuerkennenns. Im gegenteiligen Falle berief man ſich auf die 
exemtio totalis und appellierte an die Kurie, während in zweifel⸗ 
haften Fällen Vorſorge getroffen wurde, indem man trotz der 

biſchöflichen Verfügung noch eine päpſtliche einholte““. Zur Zeit 
Eberhards v. Rohrdorf kam es nur in Zehntſachen zu vorüber⸗ 
gehenden Meinungsverſchiedenheiten mit dem Ordinarius, zumal, 

wenn das erwerbstüchtige Kloſter bei ſeiner Jagd auf Grund⸗ 
beſitz das ihm zuſtehende Zehntprivileg nach allen Seiten mobili⸗ 
ſierte und das Einkommen des Pfarrklerus und ſomit des Biſchofs 

als Bezieher der Zehntquart erheblich zu ſchmälern begann. So⸗ 
lange ein Diethelm v. Krenkingenb?s auf dem Stuhle des hl. Kon⸗ 

rad ſaß, waren von vorneherein alle Gefahren gebannt, aber auch 

ſeine Nachfolger! haben letzten Endes immer wieder die Inter⸗ 

120 CJ. 147/105. 121 C I. 200 /169. 
122 CJ. 115/81, 157/118, 160/122, 164/127, 125/140, 188/152, 208/177, 

210/179 u. a. m. 128 C J. 142/100, 143/101, 183/145. 
124 C J. 115/81 u. 138/95, 178/140 u. 180/142, 183/145. 

125 Aber Diethelm ſiehe Rot von Schreckenſtein in Zeitſchr. f. Geſch. des 
Oberrheins RF. 28, S. 286 ff. 

126 Werner von Staufen (1206—1209), Conrad von Tegerfeld (1209 
bis 1233), Heinrich von Tanne (1233—1248). Hierzu R. E. C. für die 

Regierungszeit der genannten Biſchöfe.
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eſſen des Kloſters vertreten. Die Eigenſchaft des Salemer Abtes 
und ſeiner Mönche als diplomatiſche Geſchäftsträger in Reichs⸗ 
ſachen ſowie der ſtarke Rückhalt, den derſelbe am kaiſerlichen Hofe 

genoß, fielen hierbei wohl ſehr ins Gewicht. 
Einen Sonderfall gilt es anzumerken, nämlich die ſogenannte 

Anterſtellung des Kloſters Salem unterdie Metropolitan— 
kirche von Salzburg im Jahre 1201 anläßlich der Schenkung 

einer Saline in Hallein!?. In bezug auf die Jurisdiktionsverhält⸗ 

niſſe zwiſchen dem Kloſter und dem Biſchof von Konſtanz wurde 
hierdurch nicht das geringſte geändert, und dieſe, aus rein wirt⸗ 

ſchaftspolitiſchen Gründen immer wieder betonte Zugehörigkeit 
zur Salzburger Kirche iſt tatſächlich höchſtens eine Familiaritas 

oder Gebetsgemeinſchaft. Lediglich auf die Salinenbetriebe in 
Hallein hatten die Salzburger einen Einfluß, ſonſt kamen ſie 
nirgends mit Salem in Berührung. 

Die rechtliche Stellung Salems gegenüber den weltlichen 
Machthabern während der erſten Hälfte des 13. Jahrhunderts 
war in erſter Linie von der Vogteifrage abhängig. Bekanntlich 

charakteriſiert es den ganzen Ziſterzienſerorden, daß er keinen 
anderen Schutzherrn in weltlichen Dingen über ſich anerkannte 
als den Kaiſer, d. h. die oberſte Reichsgewalt. Die Parallele zur 
völligen Exemtion gegenüber dem Diözeſanbiſchof zeichnet ſich 

deutlich ab, d. h. man verſuchte ſie bewußt aufs Weltliche zu über⸗ 

tragen. So enthält das erſte kaiſerliche Privileg, das Eberhard 
1192 von Heinrich VI.2s erhielt, neben der Zuſicherung, daß für 

den Schutz des Kloſters allein der Kaiſer zuſtändig ſei, eine Be⸗ 

ſtätigung für ſämtliche Beſitzungen und Erwerbungen mit rück⸗ 
wirkender Kraft bis Konrad III., d. h. bis zur Gründung der Abtei, 

deren Schädiger mit den ſchärfſten Strafen bedroht wurden. Die 
alleinige kaiſerliche Vogtei wurde mit dem Hinweis begründet, 

daß das Kloſter unter dem ausſchließlichen und alleinigen Schutz 

des Römiſchen Stuhles ſtehe!“. 

127 Staiger, Salem S. 83. — Gloning S. 21, 22. — Zeitſchr. 
f. Geſch. d. Oberrheins, NF. 28, 123/85. — Ap. Sal. CXXXI. — Summa 

Salemitana (§s. 1506) I. 11. — Hierzu C I. 91/61, 93/%62, 98/67, 123/85, 

213/188, 225/190, 230/198. 128s C I. 70/45. 

120 C I. 72/45. Quia vero Fratres ejusdem monasterii sub solius 

Romani Pontificis tuicione consistunt. Die Lesart ecclesiae (ſtaft ejus-
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Bei den weſentlich einfacheren Privilegien Ottos V. und 
Friedrichs II. tritt die perſönliche Initiative dieſer Herrſcher zu— 

gunſten Salems in den Vordergrund. Weder von einer Bezug— 
nahme auf den Päpſtlichen Stuhl noch von einer ausdrücklichen 

Anerkennung der Vogtfreiheit iſt die Rede!. Auf die Frage wie 
ſich dieſe kaiſerliche Vogtei für Salem in der Praxis ausgewirkt 
hat, geben die zugunſten des letzteren getroffenen obrigkeitlichen 

Verfügungen die Antwort, ſoweit dieſelben ſich nicht in allgemei⸗ 

nem Rahmen hielten. Namentlich bei der damals konſequent 

durchgeführten Erwerbspolitik mußte man darauf bedacht ſein, 
auch im Einzelfalle für künftige Schwierigkeiten ſich zu wappnen. 

Da ein Ziſterzienſerkloſter für die Geltendmachung ſeines Rechts 

ſich nie mit Gewalt durchſetzen konnte, war man natürlicherweiſe 

beſtrebt, ſeinen Rechtsanſprüchen durch engſte Verbindung mit der 

höchſten ſtaatlichen Macht Nachdruck zu verleihen. Für Salem 
fielen allerdings die engen Beziehungen ſeines damaligen Abtes 

zum ſtaufiſchen Kaiſerhaus noch beſonders ins Gewicht. Ander⸗ 

ſeits läßt man ſich trotz der wiederholt erteilten Erlaubnis, nach 
freiem Ermeſſen Erwerbungen aller Art zu machen, die Abergabe 

von Gütern in Tepfenhard, Alberweiler und Felben — es waren 

kleinere Grundſtücke — nochmals von Heinrich VI. beſtätigen!n“. 
Ebenſo die Schenkung der Saline in Hallein, obwohl der Salz⸗ 

burger Erzbiſchof und ſein Kapitel frei darüber verfügen konn⸗ 
ten“2. Der Beſitz der von Walter von Vatz, einem ausgeſpro⸗ 
chenen Gönner Salems, erkauften Güter in Seefelden, Uhldingen, 
Tüfingen und Maurach wird bei der Anweſenheit Friedrichs II. 

in Aberlingen nochmals dem Kloſter beſtätigt“s. Ein beſonders 

dem monasterii] iſt falſch, wie ein Vergleich mit dem Original ergeben 

hat. Bei Konrad III. C I. 6/3 lautete noch die Formel: Quia vero alium 
advocatum post deum praeter nos non habent. 

150 Für Otto IV. C I. 104/71: „Quod domum de Salem. .. in 
specialem protectionem nostram recepimus.“ Für Friedrich II. C I. 

141/98: „monasterium de Salem... sub nostra regali protectione 

semper habere volumus et eidem.. efficax patrocinium exhibere.“ 

Als Hauptmotiv wird die Treue des Abtes angeführt. Für den geſamten 

Fragenkomplex ſiehe: Heilmann, Die Kloſtervogtet im rechtsrheiniſchen 

Teil der Diözeſe Konſtanz S. 73. 131 C I. 73/46. 

152 C I. 123/85; früher ſchon von König Philipp. C I. 87/56. 

136 C l. 125ê87.
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lehrreiches Beiſpiel bietet die Sicherung der neuerrichteten Gran— 

gie Runstal gegen den ebenſo mächtigen wie gefährlichen Gegner 
Herzog Berthold V. von Zähringen, zu deren Gunſten in kurzer 
Zeit drei kaiſerliche Verfügungen vorliegenn. Das gleiche gilt 

für die Erwerbungen in Pfaffenhofen, Lugen, Billafingen und 

Linz ꝛs, welche der Erzbiſchof Eberhard von Salzburg, wohl nicht 
ohne Anwendung von Druckmitteln, Heinrich von Randegg ab⸗ 

gekauft hatte, welcher unmittelbar darauf das Rechtsgeſchäft 

anfocht“e, bis ſchließlich Graf Berthold von Heiligenberg beauf— 
tragt wurde, die kaiſerlichen Verfügungen zugunſten Salems in 

die Tat umzuſetzen. An weiteren ähnlichen Vorgängen fehlt es 

nicht“*'; und Eberhard von Rohrdorf nützte die ihm zuſtehenden 
Vergünſtigungen ſoweit wie möglich. Um ſo ſchwieriger wurde 
aber die Situation, wenn die oberſte Reichsgewalt ſelbſt ins Wan⸗ 
ken geriet wie in den deutſchen Thronwirren!“s zu Beginn des 

13. Jahrhunderts. Denn war der Abt nicht nur Kloſteroberer. 
ſondern auch Parteigänger ne, ſo ſtand die ganze Kommunität auf 
dem Spiel. Hier mußte man von Fall zu Fall entſcheiden. Als 
der mit Hilfe der römiſchen Kurie in ſeiner Macht erſtarkte 

Otto IV. einen Feldzug in die oberſchwäbiſchen Stammlande 

ſeines ſtaufiſchen Gegners Philipp plante, verwandte ſich Eber⸗ 

hard ſofort bei Innozenz III., damit ſeine Abtei nicht gebrandſchatzt 
oder völlig vernichtet werde““. Um ſo bemerkenswerter iſt die 

Tatſache, daß bis zum Tode Philipps von Schwaben kein einziges 

Privileg Ottos IV. für Salem vorliegt 1. 
Die ſtaufiſche Richtung Salems laſſen am deutlichſten 

die Vorgänge des Jahres 1209 /10 erkennen. Hatte noch im Juli 

134 C J. 109/76, 124/86, 127/88. 
138 C I. 128/89, 130/90, 133/93, 135/94. 
136 C J. 133/93, 135/94. 
157 C I. 141/98, 158/ 20, 166/29, 201/171, 202/177, 205/174. 
138 Hierzu: K. Hampe, Deutſche Kaiſergeſchichte im Zeitalter der 

Salier und Staufer. 

130 Eberhard war bekanntlich einer der engſten Anhänger der Staufer 

110 Winkelmann (Philipp und Otto), I. 314, und Regist. de 

negotio imperii, n. 107. 

111 Dagegen eine Reihe von Philipp, C I. 87/56, 98/67, 101/69, 
102/70, indeſſen kein Schutzprivileg. Von Otto IV. C I. 104/71, 105/72, 

106/73, nach ſeiner endgültigen Anerkennung.
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1209 Otto IV. das letzte Privileg für Salem aufſgeſtellt“, ſo iſt 
ſchon damals der Mönch Konrad unterwegs nach dem Süden. Im 

September erhält dieſer in Viterbo ein Schreiben von Inno⸗ 

cenz III. an den Metropoliten von Mainz und ſeine Suffragane 

ſowie an den Biſchof von Baſel und die ihm unterſtellten Prä⸗ 

laten, das Kloſter Salem vor ſeinen Bedrängern zu ſchützen. Ein 

Vorgang, der auf bevorſtehende ernſthafte politiſche Schwierig⸗ 

keiten ſchließen läßt“. Derſelbe Konrad taucht an Weihnachten 

in Catania auf und erhält dort von dem „König Friedrich von 

Sizilien“ neben einem Schutzprivileg für ſein Kloſter noch eine 

beſondere Beſitzbeſtätigung für die hart umſtrittenen Kloſter⸗ 

beſitzungen in Runstal bei Villingen “*. Es bedarf keines Zwei⸗ 

fels, daß der Abt von Salem nicht nur über die momentanen 

Vorgänge, ſondern auch über die künftige Entwicklung der Reichs⸗ 
politik auf dem Laufenden war. Knapp ein Vierteljahr nach der 

Kaiſerkrönung Ottos IV. wußte man nicht nur, wer der kommende 

Mann in Deutſchland war, ſondern half ihm auch den Weg be⸗ 

reiten. Hieraus erklärt ſich auch die allſeitige Begünſtigung Sa⸗ 

lems während der ganzen Regierungszeit Friedrichs II. oder 

ſeiner Söhne und Stellvertreter im Reich, Heinrichs VII. und 
Konrads IV. 5 

Auch über die hochverräteriſchen Pläne des erſteren, welche 
1236 zu ſeinem Sturze führten, war man in Salem ſchon früh⸗ 

zeitig orientiert“s. Bis zu ſeinem Tode ſtand Eberhard von 

Rohrdorf treu zu den Staufern, und ſeine Nachfolger behielten 

142 C I. 106/73. 14s C I. 107/74. 1209. IX. 7. 
144 C I. 107/75. 1210 Januar. Die offizielle Anerkennung Fried⸗ 

richs II. als deutſcher König erfolgte erſt im Herbſt 1211 (Hampe 213). 

145 C J. 141/98 urteilt Friedrich II. über Salem: monasterium de 

Salem ... pro fidelitate quam experti sumus circa illos et abbatem suum 
sub nostra regali protectione semper habere volumus. Aber die Ver⸗ 

fügungen Friedrichs II., Heinrichs VII. und Konrads IV. für Salem: C 1. 

107/75, 76; 121/84; 123 /85; 124/86; 125 /87; 127/88; 128/89; 130/90; 
133/93; 141/98; 149/109; 158 /120; 160/129; 131/134: 174/136; 200/170, 
171; 202/172; 205/174; 245/213; 246/214; 259/229. 

146 C I. 202/172 und 205/174. Die gleiche Verfügung Heinrichs VII. 
— es war die letzte von ihm für Salem — betreffend die Abgabenfreiheit 

Salems in den Städten vom 9. Auguſt 1231 in Alm, läßt man ſich im 

Februar 1233 nochmals von Friedͤrich II. in Canoſſa beſtätigen. 

Freib. Diözeſ.⸗Archiv N. F. XXXV. 4
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dieſen Kurs bei. Nicht umſonſt iſt eine der ſeltenen Arkunden 

Konradins in das Salemer Kloſterarchiv gelangt““. Erſcheint bei 

allgemeiner Betrachtung die kaiſerliche Vogtei gegenüber den 
Ziſterzienſerklöſtern in der erſten Hälfte des 13. Jahrhunderts 

mehr oder minder als ein „Produkt der ſtaufiſchen Politik, denn 
als eine von den Ziſterzienſern beabſichtige Inſtitution““s, ſo iſt 

für Salem die enge Verbindung ſeines Abtes mit der Reichs⸗ 

politik in erſter Linie ausſchlaggebend geworden. Das überdies 

mitten in den Stammlanden des regierenden Herrſcherhauſes 

gelegene Kloſter hatte durch den wirkſamen kaiſerlichen Schutz 
eine bedeutende Förderung erfahren, namentlich in bezug auf die 

Lokalgewalten. Hatten noch unter Eberhards Vorgänger Chri⸗ 
ſtian die mit dem ſo wichtigen und einflußreichen Amt der Hoch⸗ 

gerichtsbarkeit im Linzgau ausgeſtatteten Grafen von Heiligen⸗ 

berg verſucht, gegen das Kloſter eigenmächtig Stellung zu neh⸗ 
men, ſo iſt für die ganze Regierungszeit Eberhards kein ſolcher 

Vorfall bekannt“e. Die häufigen Entſcheidungen zugunſten des 
Kloſters erweiſen im Gegenteil eine nachhaltige Vertretung ſeiner 

Intereſſen. Andererſeits hat man damals noch keineswegs ſelbſt 

die Erlangung der Hochgerichtsbarkeit angeſtrebt?o. Mochte das 

Stiftsgebiet auch eine noch ſo weitgehende Ausnahmeſtellung er⸗ 
fahren haben, für die auf den Kloſtergütern anſäſſigen Kolonen 

gab es in Blutgerichtsfällen nur den gräflichen Gerichtsſtand. 

Das Niedergericht, welches unmittelbar mit der Ausweitung der 

Grundherrſchaft durch Hereinnahme teilweiſer oder ganzer Dorf⸗ 
marken in Verbindung ſtand, wurde vom Kloſter durch ſeine 

Beamten ausgeübt. Alles in allem aber erweiſen die Vorgänge, 

in welch hohem Maße die Exiſtenz eines Einzelkloſters des mit 

den weitgehendſten Privilegien ausgeſtatteten Ziſterzienſer⸗ 
  

147 C I. 442/395. — Die gegenteilige Auffaſſung über Eberhard von 

Rot v. Schreckenſtein (68eitſchr. f. Geſch. d. Oberrheins AF. 28, 

S. 286ff.) und Winkelmann (Philipp und Otto) hat ſchon Gloning 

zu widerlegen verſucht. 

14s Heilmann, Kloſtervogtei S. 113. 

140 Die Vorfälle in Stetten (C J. 223/192) ſind nicht als ſolche zu 

bewerten. Hierzu: Hirſch: Kloſterimmunität S. 72—80. 

150 Die erſte Nachricht hierüber ſtammt erſt aus 1262 (C 1. 411/270). 

Hierzu G. Götz, Niedere Gerichtsbarkeit und Grafengewalt im Linzgau.
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ordens von der Auswirkung der ſtaatlichen Machtfaktoren ab⸗ 
hängig war. 

In Salem ſelbſt beſchränkte ſich die Bautätigkeit Eber— 
hards lediglich auf die Fertigſtellung der Krankenkapelle. Sie 

wurde die Grablege der letzten Rohrdorfer und ſchon 1192 von 

Diethelm von Konſtanz zu Ehren des hl. Thomas von Canterbury 
geweiht. Für 1210 iſt noch die Weihe eines Johannesaltars in 

der Kirche bezeugt i. In dieſelbe Zeit gehört noch die Reorgani⸗ 

ſation der Kloſterkanzlei. Die bisher fehlenden genaueren Auf— 

zeichnungen über die Beſitz- und Rechtstitel der Abtei werden 
nachgeholt und von jedem neu eingehenden Dokument vor ſeiner 

Rücklage eine Abſchrift angefertigt. Auf dieſe Weiſe entſtand 
der „Codex Salemitanus“ v, deſſen Einträge bis ca. 1400 fort⸗ 

geſetzt wurden. Schon von den Zeitgenoſſen nachgeahmt, iſt dieſe 

wertvolle Arkundenſammlung eine der hervorragendſten Quellen 

für die Kultur⸗ und Wirtſchaftsgeſchichte der oberſchwäbiſchen 

und der angrenzenden Gebiete bis in die Gegenwart geblieben. 
Das ſtarke Anwachſen der Kloſterfamilie ermöglichte 1227 

die Neugründung Wettingen, nachdem das nur ſchwer voran⸗ 

kommende Tennenbach““ ſchon unter Eberhards Vorgänger 

Chriſtian vom Generalkapitel an Salem übergeben worden war. 

Ebenſo noch vor 1250 die folgenden Frauenkonvente: Wald 
(1212), Heppbach (1230), Kalchrain (1230), Rottenmünſter 

(1223), Heiligkreuzthal (1238), Feldbach (1234). Gutenzell 
(1237) 158. 

Entſprechend den übrigen Ziſterzienſerklöſtern gliederte ſich 

auch in Salem die geſamte Kloſterfamilie in Mönche, Kon⸗ 

verſen, Familiaren und Mercennaren. Die Mönchprofeſſen tre⸗ 

151 A. S. 56. Gber die Lage des 1185 geweihten Nikolausaltars „in 

crypta“ läßt ſich nichts ermitteln. Eine Krypta hat wohl auch die Ziſter⸗ 

zienſerkirche in Salem nicht beſeſſen. 

152 GLA. Kopialbuch 1162—1165. Hierzu A. S. 47 ff. Publiziert von 

v. Weech als „Codex Diplomaticus Salemitanus“. 3 Bde. Schon im 

13. Jahrhundert fanden die A. S8. eine Nachahmung im Kloſter Weißenau. 

153 Janauſchek J1, 142. Der Gründungskonveit iſt bei M. G. 
Nekrologia I, 596 zu Nov. 2. überliefert. 

154 Tennenbach, von Frienisberg 1158 gegründet, wurde zwiſchen 1180 

und 1190 Salem unterſtellt. C J. 470/420. 

155 Summa Salemitana III, 246/48. 

4*
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ten, mit Ausnahme der okliciales, zu wenig an die Sffentlichkeit, 
um gültige Rückſchlüſſe auf ihre Herkunft feſtſtellen zu können. 

Der Hochadel iſt ſo gut wie gar nicht vertreten. Heinrich von 

Veringen gehörte wohl dem gleichnamigen Miniſterialengeſchlecht 

an, Dietrich und Heinrich von Altheim können Miniſterialen der 

Rohrdorfer ſein. Heinrich von Bartelſtein iſt ſicher, Konrad von 
Haslach und ebenſo Berthold von Lauingen vielleicht dem niede⸗ 

ren Adel zuzuzählen. Wenn Heinrich von Mendlishauſen ſich 
nach der Salemer Grangie nennt, kann er höchſtens ein Freier 

geweſen ſein. Heinrich von Biberach, Gozzold von Villingen, 

Konrad von Ehingen, Heinrich von Eßlingen, Berthold von Alm 
ſind Städter. Auf ein Aberwiegen des ſtädtiſchen Elementes darf 
trotz ſeines häufigen Auftretens nicht geſchloſſen werden, zumal 

das Kloſter ſeine Cellerare, die mit der Außenwelt am meiſten in 
Verbindung ſtehenden Wirtſchaftsbeamten, meiſt dieſen Kreiſen 

entnahm. Aber die Konverſen, Familiaren und Mercennaren 
ſind kaum Andeutungen vorhanden. 

Die Rolle des Abtes ſowohl als des Oberen wie auch 

des eifrigen Vertreters der weltlichen Intereſſen ſeines Kloſters 

iſt bekannt. Auch in Salem tritt er bei wichtigen Angelegenheiten, 

namentlich bei Prozeſſen, in Begleitung eines Stabes, meiſt mit 
Prior oder Cellerar ſowie einem Notar und dem Sachverſtändi⸗ 

gen — oft ſind es Konverſen — auf. Nur ſelten wird er vom 

Prior vertreten, welcher ganz auf die internen Kloſterangelegen⸗ 
heiten beſchränkt iſt. Am häufigſten begegnet uns der Cellerar, 

der klöſterliche Wirtſchaftsbeamte. Als ſolcher genießt er die 

weitgehendſten Dispenſen hinſichtlich der stabilitas loci und des 

Chordienſtes; in Salem war er ein Prieſter. Arſprünglich iſt er 

auch Verwalter der Kloſterkaſſe. Die im Gefolge der zunehmen⸗ 

den Erwerbspolitik ſich häufenden Geſchäfte erfordern ſchon um 

1211 eine mehrfache Beſetzung des Amtes. Später erſcheinen ein 
major cellarius, medio cellerarius und subcellerarius. Die 

Amtsdauer des erſten Cellerars iſt unverhältnismäßig lange. Ein 

Baldebert läßt ſich von 1211—1241 nachweiſen, ſeine Gehilfen 

Dietrich und Alrich ſind acht bzw. zwölf Jahre im Amt. Seit 

1225 wird der Cellerar in Prozeßſachen alleiniger Vertreter des 

Abtes. Mit weniger wichtigen oder rein formellen Angelegen⸗ 
heiten iſt mitunter ein ſonſtiger Konventuale betraut. Am 1239
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treten immer häufiger der bursarius und der pistor in die 

Offentlichkeit. 

Das Amt des erſteren iſt das eines Schatzmeiſters; letzterer 

iſt urſprünglich Konverſe und wird mit der Beaufſichtigung der 

Backſtuben betraut, rückt dann mit gleicher Bezeichnung unter 

die Mönche auf und wird für das geſamte Verpflegungsweſen 

und die Vorratskammern verantwortlich . Nur wirtſchaftlich 
orientierte Mönche konnten dieſen vielſeitigen Anforderungen 

genügen; als ſolche empfehlen ſie ſich dem Cellerar in erſter Linie 

bei ſeiner Entlaſtung. Als man ſpäter dem bursarius und dem 

pistor zur Deckung ihrer unumgänglich notwendigen Fonds und 

Reſerven die verſchiedenſten Güter und Gefälle mit dem Recht, 

ſelbſtändig zu verwalten, überträgt, hatte die ſeit der zweiten 

Hälfte des 13. Jahrhunderts ſich immer mehr bemerkbar ma⸗ 

chende Dezentraliſation der geſamten Kloſterverwaltung ihren 

Anfang genommen. Schon vor 1250 tritt der mercator (Kauf⸗ 

mann) auf, ebenfalls mit einem Konverſen als Gehilfe “. Von 
den übrigen Kloſterämtern, ſoweit ſie von Mönchen verwaltet 

werden, aber nie Selbſtändigkeit erlangten, iſt der sacrista, 

magister novitiorum und der infirmaririus bezeugt. 

Aber den Studiengang fehlen jegliche Nachrichten. 

Aber ſchon die Zulaſſung der Mehrheit der Mönche zur Ordi— 
nation *s ſetzte einen geordneten Studienbetrieb voraus; weitere 

Schlüſſe laſſen ſich aus dem trefflich organiſierten Kanzleiweſen 

ziehen, die Verwendung ad hoc der verſchiedenſten Mönche in 

Prozeßſachen und ſchließlich ihre Heranziehung zu diplomatiſchen 
Geſchäften, wie den Prior Friedrich und die Konventualen 

Gallus, Otto und Konrad. Die beſcheidenen Reſte der ſchon im 

13. Jahrhundert reichhaltigen Kloſterbibliothek!se ſowie die nach⸗ 

156 In Salem kommt die Bezeichnung pistor ſowohl für den Kon⸗ 
verſen, der die Backſtuben überwachte, und für den Mönch als Amts⸗ 

bezeichnung vor. 

157 Später entſtanden das Kaufmannsamt, das Pitanzamt und das 
Schneideramt. 

15s Von den Konventualen, die nach Wettingen auszogen, waren 
7 Prieſter, 2 Diakone und 3 Subdiakone; ſ. oben. 

159 Die Beſtände der Univerſitätsbibliothek Heidelberg zeigen, daß 

man ſchon damals neben der patriſtiſchen und hagiographiſchen auch die 

naturwiſſenſchaftlichen Werke ei rigſt benützte. 
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weisbare Tätigkeit verſchiedener Scriptores laſſen erkennen, daß 
man in Salem auch in dieſer Beziehung den Anſprüchen der Zeit 

genügte. 
Das wichtigſte der den Konderſen anvertrauten Amter war 

das eines magister grangiae, dem die Leitung des ziſterzienſiſchen 
Oberhofes mit all ſeinen Zubehörden unterſtellt war. Er war die 

eigentliche Seele der Erwerbspolitik und wußte ſchon längſt im 

voraus, wann ſich eine günſtige Gelegenheit zur Beſitzerweiterung 

bot. Bei allen Beſitzſtreitigkeiten wird der magister grangiae 

als Hauptſachverſtändiger hinzugezogen, deſſen ſelbſtherrliches 

Auftreten andererſeits oft nicht wenig die feindſelige Stimmung 
gegen das ſtets reicher werdende Kloſter fördern half. In weiter 

Entfernung von der Abtei und von ihrem Abte mit allen Voll⸗ 

machten ausgeſtattet, bot ſich brutalen Willensmenſchen, vor kur⸗ 

zem vielleicht noch verarmte Freie oder Freigelaſſene, nun aber 

Sachwalter des immunen und exemten Ordens von Citeaux, 

wenn auch nur in Bachhaupten oder auf der Madach oder in 
Adelsreute, willkommene Gelegenheit, ihrem Herrſchtrieb die 

Zügel ſchießen zu laſſen“». Nicht wenige Schwierigkeiten er⸗ 

wuchſen dem Kloſter durch das unvorſichtige Auftreten ſeiner 

Grangiare. Von den in der folgenden Zeit den Konverſen über⸗ 

tragenen Amtern „1ſiſt nur noch der magister hospitum feſtzu⸗ 

ſtellen. 

Die Lebenshaltung innerhalb der Kloſtermauern be— 

ſtimmte die ſtrenge Regel des Ordens ꝛ. Das reguläre Leben 

wurde ſtreng eingehalten, namentlich der Chordienſt. Die Metten 

begannen um etwa 2 Uhr morgens. Die Zelebration der Meſſe 

war den Mönchen freigeſtellt, indeſſen ſollten ſie an einer der 

160 Aber das Treiben der Konverſen als masistri grangiae ver⸗ 

gleiche man Cäſarius v. Heiſterbach, Dialogus miraculorum an ver⸗ 

ſchiedenen Stellen. Auch von anderen Ziſterzienſerklöſtern liegen ſolche 

Nachrichten vor. Hierzu das in hohem Maße ſchon wegen ſeiner Seltenheit 

intereſſante Verhörprotokoll von ca. 1270 (C II. 48/462) über die Vorkomm⸗ 

niſſe in Altkofen auf der Grangie Raithaslach, bei welchen es zu Tätlich⸗ 

keiten kam. 

161 Es ſind dies: der laterarius, magister operis, carpentarius, 
faber, vestiarius, incisor, sutor, pistor, cerdo und shirumagister. 

162 Hierzu Tractatus super statu monasterii Salem. Mone, 

Quellenſammlung III, 18 ff.
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beiden Konventmeſſen teilnehmen. Die Konverſen hatten bei 
Tagesanbruch „in porta superiori, in capella“ ihre eigene 

Meſſe, zu der ſie wohl, mit Ausnahme des Sonntags und der 
Feſttage, nicht verpflichtet waren. Nach Schluß derſelben be⸗ 

gaben ſie ſich ſofort an die Arbeit. Das Halten von Tieren in 
den Offizinen war unterſagt. Beurlaubung aus der Abtei zum 

Beſuch bei den nächſten Verwandten wird bis zu zwei Tagen 

Aufenthaltsdauer gewährt, für beſondere Fälle, wie Herannahen 

des Todes, gelten Ausnahmen. Die Reiſezeit wird genau feſt⸗ 

gelegt: für Eßlingen und Alm 14 Tage, bis Biberach und Reut⸗ 

lingen 10, nach Konſtanz und Überlingen 8 beziehungsweiſe 

6 Tage. Die zur Bekleidung nötigen Stoffe müſſen aus einer 
heimiſchen Wolle hergeſtellt ſein, ſowohl für Mönche als Kon⸗ 
verſen. Nur wer auf die Reiſe geht, erhält beſſere Kleidungs⸗ 

ſtücke. Die Verpflegung entſprach der völligen Abſtinenz des 

Ordens. Lediglich Kranken durfte Fleiſch verabreicht werden. 

Das prandium beſtand aus einem gekochten Gemüſegericht, 

Gerſtenbrot, dicker Milch und Käſe. Die Coena ebenſo mit ge⸗ 

kochter oder roher Milch. An Faſttagen wurde nur eine Mahl⸗ 
zeit mit doppeltem Gemüſegericht verabreicht. Die Faſten dauer— 

ten von Mitte September (Kreuzerhöhung) bis Oſtern. An je⸗ 

dem Freitag mußten ſämtliche Speiſen mit öl gekocht ſein; nicht 

nur der Konvent, ſondern auch die Gäſte, Reiſenden und das 

Grangienperſonal waren ſtreng zum Faſtengebot verpflichtet. Die 

ſpäter ſo beliebten Tiſchzulagen (Pitanzen) in Form von Eier⸗ 

und Fiſchgerichten kamen in Salem erſt ſpät in Abung 63. 

Man kann ſich nicht verhehlen, daß das ſtrenge reguläre 

Leben, rein äußerlich betrachtet, in ſchroffem Gegenſatz zu dem ſich 

ſtets ausweitenden Reichtum der Abtei ſteht. Aber in dieſer Be⸗ 
ziehung blieb man ziſterzienſiſch, mochten die Generalkapitel die 

Wirtſchaftsprinzipien noch ſo auflockern oder, beſſer, den verän⸗ 

derten Zeitverhältniſſen anpaſſen. Die wiederholt öffentliche An⸗ 

erkennung der Salemer Kloſterzucht von kaiſerlicher und päpſt⸗ 

licher Seite war mehr wie eine leere Geſte 16, und ſie hielt bis ins 

14. Jahrhundert vor. Die Anterordnung des einzelnen unter die 

168 1233 iſt die erſte Pitanzſtiftung überliefert. C I. 204/175. 

161 C I. 101/69, 107/75, 109/76, 125/87.
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Geſamtheit war die erſte Forderung, auf die nie verzichtet wurde. 

Selbſt eine um ſein Kloſter ſo verdiente und bei den bedeutendſten 

Zeitgenoſſen in höchſtem Anſehen ſtehende Perſönlichkeit wie 

Eberhard von Rohrdorf legte ihr Amt nieder, als er demſelben 

nicht mehr gewachſen war (1240). Die traurigen politiſchen Ver⸗ 

hältniſſe im Reich mochten ſeine letzten Lebensjahre noch ver⸗ 

düſtert haben. Zur ſelben Zeit, als die Teilnehmer an der hohen 

Verſammlung auf dem Konzil von Lyon (1245) in der dortigen 
Kathedrale nach der öffentlichen Bekanntgabe der endgültigen 
Abſetzung und Bannung Kaiſer Friedrichs II. in ſymboliſcher 

Handlung ihre brennenden Fackeln zu Boden ſtießen, ſangen 

die Salemer Mönche im Scheine der Totenkerzen die Exequien 

für einen ſeiner beſten Freunde und Berater wie für ihren 

bedeutendſten mittelalterlichen Abt.



Des Kloſters Salem Bevölkerungsbewegung, 
Finanz⸗, Steuerweſen und Volkswiriſchaft ſeit 

dem 15. Jahrhundert. 
Von Hermann Baier. 

Die Quellen zur Wirtſchaftsgeſchichte der Abtei Salem 

fließen, ohne deshalb überall zureichende Auskunft zu geben, ſo 

überaus reichlich, daß an dieſer Stelle nur ein Aberblick geboten 

werden kann. Auf wichtige Fragen, die hier nicht erſchöpfend be⸗ 

handelt werden können, hoffe ich, an anderem Ort zurückkommen 

zu können. 

Aber die Bevölkerung des Salemer Gebietes haben wir ſchon 

zu einer Zeit zuverläſſige Kunde, wo es anderwärts noch an allen 

und jeden Unterlagen fehlt. Zwar die Steuerliſten des ausgehen⸗ 

den 15. und der erſten Hälfte des 16. Jahrhunderts ſcheinen mir 

für genauere Feſtſtellungen nicht zuzureichen, aber für das Jahr 

1578 vermögen wir die Einwohnerſchaft in der Herrſchaft unter 

den Bergen ziemlich genau zu ermitteln. Zum Nachweis, daß die 

bei jeder Statiſtik möglichen Fehlerquellen nicht allzu bedeutend 

ſein können, gebe ich auch die entſprechenden Zahlen von 1593 

wieder. Aus ſpäterer Zeit liegt eine aus militäriſchen Gründen im 

Herbſt 1797 vorgenommene Volkszählung vor“, bei der die 1578 

und 1593 geſondert auftretenden Höfe in den Ortſchaften inbe⸗ 

griffen ſind, zu denen ſie damals gehörten. 

1578 1593 1797⁴ 

Adelsreute 51 48 ＋ 2 45 

Banzenreute 10 10 — 

Baufnang 33 28 — 

Berghof b. Altheim — 9 — 
  

Für 1797 gebe ich die ortsanweſende Bevölkerung an.
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1578 1593 1797 

Berghof b. Tüfingen 11 6 — 

Bermatingen 535 ＋ 2 507 420 

Birkenweiler 4 9 — 

Boshaſel 29 56 — 

Buggenſegel 129 148 111 

Forſt 14 8 — 

Gebhardsweiler 54 51 1542 

Grasbeuren 84 104 69 

Haberſtenweiler 17 27 — 

Hallendorf 16 15 — 

Hedertsweiler 34 24 — 

Killenberg 2 — — 

Kirchberg 24 — — 

Krautgarten 6 5 — 

Leutkirch 37 52 — 

Lugen 10 5 — 

Maurach 7 — — 

Mendlishauſen 9 13 — 

Mimmenhauſen 403 426 ＋ 2 413 
Mittelſtenweiler 61 60 135³ 

Mühlhofen 95 124 — 

Neufrach 431 475 ＋ 2 422 

Niederſtenweiler 60 45 — 

Nußdorf 160 176 162 

Oberhof 7 8 — 

Oberſtenweiler — — E 

Oberuhldingen 344 281 217 

Owingen⸗Pfaffenhofen 405 ＋ 2 452 450 
Ratshof 12 13 — 

Schwandorferhof 12 17 — 

Seefelden 2⁵ 24 — 

Tepfenhard 78 65 61 

Tüfingen 178 235 190 

Anterbach 2⁵ 23 — 

UArnau 134 126 151 

2 Mit Mühlhofen. Mit Anterſtenweiler.
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1578 1593 1797 

Wälde 13 11 — 

Weildorf 172 213 ＋ 2 236 

Wendlingen 44 40 — 

Wirrenſegel 31 29 — 

Ziegelhof 6 8 — 

Dazu kamen 1797 noch in Schemmerberg 310, Altheim bei 

Schemmerberg 368, Oſtrach 344, Tafertsweiler 123, Gunzen⸗ 

hauſen 65, Bachhaupten 61, Einhart 180, Magenbuch 111, Laus⸗ 

heim 31, Levertsweiler 162, Spöck 46, Arnoldsberg 7, Burgau 7, 

Apfingen bei Biberach 425, Frankenhofen 154, Tiefenhülen 79, 

Stetten bei Frankenhofen 89, Heufelden 4 Einwohner. 

Mit den Veränderungen, die ſeit 1578 durch Gebietsaus⸗ 
tauſch im Amt unter den Bergen vor ſich gegangen waren, brau— 

chen wir uns hier nicht zu befaſſen. Ein einfacher Blick auf die 

oben wiedergegebenen Zahlen beweiſt, daß die Bevölkerung vom 

16. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts zurückgegangen iſt“. 

Von der ſchweren Agrarkriſe, die zu Ende des 14. und in der 

erſten Hälſte des 15. Jahrhunderts Europa heimſuchte, berichten 

uns die Quellen nur wenig. Sicher iſt, daß der Dornsberg in 

dieſer Zeit verödete. Zu Ausgang des Jahrhunderts ſetzte da 

und dort eine eifrige Rodungstätigkeit ein, aber an der Geſamt⸗ 

kulturfläche gemeſſen, handelte es ſich um einen nur unerheblichen 

Bruchteil, der den Nahrungsſtand der Bevölkerung nicht weſent⸗ 

lich zu beeinfluſſen vermochte. Der genaue Amfang läßt ſich na⸗ 

türlich nicht ermitteln. 

Nur in ganz wenigen Herrſchaften Süddeutſchlands, vielleicht 

nur im Gebiete der Abtei Kempten, hatte die Bevölkerung einen 

gleich harten Kampf gegen die Verſchlechterung ihrer Rechts— 

ſtellung zu führen wie im Salemiſchen oder zumindeſt in Salems 

Herrſchaft unter den Bergen. Die Abtei war eifrig bemüht, auch 

die letzten Reſte freier bäuerlicher Bevölkerung in die Leibeigen⸗ 

ſchaft herabzudrücken, und führte den Kampf gegen die Ange⸗ 

noſſame, d. h. gegen Heiraten mit fremden Leibeigenen, mit größter 

Rückſichtsloſigkeit. Sie geriet darüber in einen dreißigjährigen 

Die Pfarrer und Beamten ſind 1797 nicht mitgezählt; ebenſowenig 

die Kloſterinſaſſen.
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Streit mit ihren Siedelrichtern, in dem ſie manches harte Wort zu 

hören bekam. Man warf ihr vor, es ſei alles nur auf das Geld 

abgeſehen, gewiſſe Forderungen ſeien an ſich ſelbſt Frevel uſw. 

Für faſt jede einzelne Forderung Salems wird man in dieſer oder 

jener anderen Herrſchaft ein Gegenſtück finden können. Für Salem 

kennzeichnend iſt nur die Syſtematik, mit der von allen Seiten her 

zuſammengeſucht wurde, was irgendwie zugunſten der eigenen 

Rechte verwendbar war. Ein ſehr erheblicher Teil der Beſtim⸗ 

mungen im Jahrbrief, in dem das Verhältnis zwiſchen der Abtei 

und ihren Antertanen feſtgelegt war, bezieht ſich auf das Erbrecht 

gegenüber den Leibeigenen. Aber die Handhabung nur ein Bei— 

ſpiel: Im Jahre 1460 nahm Salem in Baufnang bei einer Unge⸗ 

noſſame zunächſt eine Kuh als Hauptfall, ſodann Harniſch, Ge⸗ 

wehr, Karren uſw. Uber dieſe letztere Forderung verglich ſich die 

Abtei mit den Erben um 2* g. Als der Abt aber auch noch zwei 

Drittel der geſamten liegenden und fahrenden Habe verlangte, 

erklärten die Erben, das gehe wider Gott, Ehre und Rechte. Der 

Abt erwiderte, der Komtur in Aberlingen mache es ebenſo, wollte 

ſich aber doch mit 25 5 zufrieden geben. Beim gerichtlichen Aus⸗ 

trag entſchied das Gericht in Aberlingen, im vorliegenden Falle 

ſeien die zwei Drittel nicht zu nehmen. Die Abtei hat ſich mit Recht 

gegen das Eindringen fremder Leibherrſchaften in ihren Bereich 

gewehrt. Andere Herrſchaften taten das ja auch. Sonſt wäre das 

Aufkommen der ſog. Lokalleibeigenſchaft gar nicht verſtändlich. 

Der Form nach blieb die Abtei denn auch in ihrem Kampfe mit 

den Siedelrichtern Sieger. In Wirklichkeit wurden die Salemer 

Leibeigenen ganz unmerklich denen in den Nachbargebieten gleich⸗ 

geſtellt, und man hat den Eindruck, als ob ſich ihre Lage bis zur 

Mitte des 16. Jahrhunderts noch weiter gebeſſert habed. Die 
Abtei erlaubte ſich jedoch auch in den Fällen, wo keine Unge⸗ 

noſſame vorlag, weitgehende Eingriffe in das Erbrecht. Starb 

z. B. ein Gotteshausmann ohne Hinterlaſſung eines ehelichen 

Weibes oder unberatener Kinder, ſo machte ſie Anſpruch auf die 

geſamte fahrende Habe. 1558 war das Erbrecht der Abtei an 

5 Vgl. H. Baier, Zur Vorgeſchichte des Bauernkriegs. Zeitſchr. f. 

Geſch. d. Oberrh. NF. 39, S. 188 ff. Daß auch ſpäter Heiraten außerhalb der 

Genoſſame den Ausſchluß aus der Lehenfolge nach ſich zogen, iſt ganz natürlich.
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liegenden Gütern bei Kinderloſigkeit ihrer Leibeigenen bereits 

ſtark eingeſchränlt. 

Im Jahre 1395 ſagte der Abt von Salem unter Eid aus, 

keiner ſeiner Pfleger habe einen ſeiner Abtei gehörigen Hof zu 

Erblehen verleihen können, da alle Güter des Kloſters auf den 

Weißen Sonntag ledig ſeien“. Es liegt hierbei zweifellos keine 

Verletzung der Wahrheit durch den Abt vor, denn der alte Jahr— 

brief, der alljährlich beim Siedelgericht zur Verleſung kam, ent⸗ 

hielt die gleiche Beſtimmung, nur daß hier der Weiße Sonntag 

durch den Walburgentag erſetzt war. Salem machte alſo den 

Verſuch, alle von ihm abhängigen Güter in Gnadenlehen oder in 

Pachtgüter umzuwandeln. So ganz ungewöhnlich, wie man glau— 

ben möchte, war dieſer Verſuch nicht. Das Spital in Pfullendorf 

machte zeitweilig ähnliche Bemühungen, und von der Abtei 

Schwarzach wiſſen wir, daß der größte Teil ihres Beſitzes aus 

jährlich aufkündbaren Pachtgütern und nur der kleinere Teil aus 

Gütern beſtand, die auf eine längere Reihe von Jahren in Pacht 

gegeben waren. Erfolg hat Salem nicht gehabt. Gewiß finden 

wir bis zum Ende des 18. Jahrhunderts Güter, die alle Jahre 

ledig wurden; aber auch ſie durften dem bisherigen Inhaber nur 

dann entzogen werden, wenn er ſie nicht ordnungsmäßig bewirt⸗ 

ſchaftete oder mit den Zahlungen im Verzug blieb. Daneben 

finden wir aber ſchon im 15. Jahrhundert zahlreiche Güter, die auf 

einen, auf zwei und drei Leiber verliehen waren, ferner Erblehen⸗ 

güter und ſelbſt Erbzinslehen, die ſich kaum vom Eigen unter⸗ 

ſchieden. Hier wurde der Kampf letzten Endes ohne alle Frage 
zugunſten der Bauern entſchieden. 

Bei noch ſo ſchlechter Rechtsſtellung kann es Leute geben, 

die ſich wenigſtens in wirtſchaftlich guter Lage befinden. Auch 

im Salemiſchen gab es Frauen, die Feſttagskleider im Wert 

von 16, 20 und mehr Gulden trugen — gleichviel pflegte ſich 

um dieſe Zeit ein Pfarrer alljährlich vorzubehalten, wenn er auf 
ſeine Pfarrei verzichtete —;, und gab es Hochzeiten, bei denen 

zehn und mehr Schüſſeln, d. h. Gänge, aufgetragen wurden. 

Das waren ſicherlich Ausnahmefälle. Die Steuerveranlagungen 

beweiſen, daß der Großteil der Bevölkerung unbemittelt oder 
  

6F. v. Weech, Codex diplomaticus Salemitanus III, S. 416.
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wenigſtens gering bemittelt war. Bei der Veranlagung im Jahre 

1505 war in Bermatingen ein Drittel, in Neufrach die Hälfte, 

in Buggenſegel mehr als die Hälfte (14 von 23 Familien) unbe⸗ 
mittelt. Auch der ungewöhnlich ſtarke Wechſel der Familien in den 

einzelnen Orten hing nicht etwa bloß mit den Schupflehen zu— 

ſammen. Wir haben das Recht, von einem ſtarken ländlichen Pro⸗ 

letariat zu ſprechen, das bald den habsburgiſchen, bald, ungeachtet 

aller kaiſerlichen Verbote, den franzöſiſchen Fahnen zulief und 

letztlich den Franzoſen Metz, Toul und Verdun erobern half. 

Eine entſcheidende Wendung zum Beſſeren iſt im Verlaufe des 

16. Jahrhunderts nicht eingetreten. 1578 waren 225 von 805, 

1593 213 von 865 Steuerpflichtigen arm'. Es war auch kaum 

möglich, daß eine Beſſerung eintrat, da von 1583 bis 1598 kein 

einziges gutes Frucht- und Weinjahr zu verzeichnen war. Wir 

begreifen daher die Freude des Abtes über die ungewöhnlich 

reiche Ernte des Jahres 1600, die ſo groß war, daß ſie nicht in den 

Scheunen geborgen werden konnte, und es erlaubte, den ganzen 

Ertrag des Amtes Stockach für Notfälle in Konſtanz aufzuſpei⸗ 

chern. „Wir ſpüren den Segen Gottes, ſeit das Fluchen, Schwö— 

ren und Schmähen ein Ende genommen, greiflichs.“ Die Be⸗ 

völkerung vermochte ſich freilich von der langen Reihe von Miß⸗ 

jahren nicht ſo leicht zu erholen. Die Mainwanger Steuerveran— 

lagung von 1604 enthüllt uns recht ärmliche Verhältniſſe. Der 

Vater des reichſten Mannes im Dorfe hatte für Sonntag und 

Werktag nur einen einzigen Anzug, und wir glauben dem Dorf— 

hirten aufs Wort, wenn er klagte, niemand wiſſe, wieviel Hunger 

er gelitten habe. In den einzelnen Orten lagen die Verhältniſſe 

natürlich ſehr verſchieden. So zählte um 1600 Spöck bei Oſtrach 
unter 9 Steuerpflichtigen 5 reiche Bauern, Dichtenhauſen 2 unter 

3, dagegen waren in Ochſenbach 13 von 24 arm. 1623 warnte der 

Abt ſeine Antertanen vor unüberlegter Auswanderung nach Böh⸗ 

men. In der Nachbarſchaft aber erzählte man ſich, der Abt habe 

überhaupt nicht den Mut, die kaiſerlichen Erlaſſe bekanntzugeben, 

7 Vgl. H. Baier, Zur Bevölkerungs⸗ und Vermögensſtatiſtik des 

Salemer Gebietes im 16. und 17. Jahrhundert. Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. 
NF. 29, S. 196 ff. 

Akten Salem, Faſzikel 3374.
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weil ſonſt ſeine ſämtlichen Antertanen auswandern würden. Das 
ſieht wahrhaftig nicht darnach aus, als ob es den Leuten gut 

gegangen wäre, und es ging ihnen auch nicht gut. Späteſtens 

im Jahre 1626 kam die Anzufriedenheit zum offenen Ausbruch. 

Allenthalben unter den Bergen klagte man über die vielen Fron— 

fuhren und die drückende Landgarbe. In Neufrach, Weildorf und 

Buggenſegel mußten einzelne Bauern von drei Vierteln ihrer 

Acker außer dem Zehnten jede zweite Garbe als Landgarbe ab— 

geben. Viel häufiger war freilich die dritte Garbe. Zahlreiche 

Acker, die früher um eine verhältnismäßig geringe feſte Gült 

gebaut worden waren, waren den Lehenhöfen zugeſchieden und 

mit der hohen Landgarbe belegt worden. Wenn die Bauern über⸗ 

haupt noch zahlungsfähig waren, waren ſie es nur dadurch, daß 

ſie ihr eigenes Vermögen zuſetzten. Wie ungeſund die Verhältniſſe 

waren, mag man daraus entnehmen, daß es in Neufrach allein 

55 Seldner ohne Feld gab. Um ihre Familien durchbringen zu 

können, hielt jeder 2—3 Stück Vieh und trieb es auf die gemein⸗ 

ſame Weide. 24 weitere Seldner mit nur wenig Feld hielten je 

4—5 Stück Vieh. In Salem mochte man wohl einſehen, daß 

etwas geſchehen mußte, aber man fürchtete ſich vor den Folgen. 

Sobald man der einen Gemeinde ein Zugeſtändnis machte, mel⸗ 

dete ſich natürlich die andere und verlangte die gleiche Vergünſti⸗ 

gung. So verlegte man ſich auf allerlei Ausreden. Man beſtritt, 

daß die Frondienſte erhöht worden ſeien, behauptete, der fleißige 

Bauer komme auch bei der jetzigen Landgarbe auf ſeine Rechnung, 

betonte, die Gültäcker ſeien erſt auf Betreiben der Bauern in die 

Lehenhöfe genommen worden. Die Hühner⸗ und Eierzinſe und 
das Heugeld, über das man Klage führte, waren nach Auffaſſung 

des abteilichen Beamten nicht der Rede wert. Der Ehrſchatz war 

beſonders drückend. In Buggenſegel hatten zwei Höfe je 80, ein 

dritter 100, ein vierter gar 170 fl. gegeben gehabt. Wenn die 

Neufracher Bauern ſogar das Schmalz in Konſtanz kaufen mußten, 

war es hohe Zeit, daß etwas geſchah. Aber man kam zu keinem 

Entſchluß; all dieſe Klagen verſtummten allmählich im allge⸗ 

meinen Jammer des Dreißigjährigen Krieges. 

Wie ſtark die minderbemittelte Bevölkerung ſchon zu einer 

Zeit war, wo die Leiden des Krieges erſt recht einſetzten, beweiſt
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eine Aufſtellung aus dem Jahre 1633 über die Zahl der Häuſer 
der Vollbauern, Halbbauern, Drittels- und Viertelsbauern und 

der armen Seldner, die hier wiedergegeben ſein mag. 

Voll⸗ Halb⸗ Drittels⸗ Viertels⸗ arme 
bauern bauern bauern bauern Seldner 

Neufrach 13 — — — 58 

Weildorf 9 2 — — 14 

Bermatingen 7 7 — — 69 

Buggenſegel 5 — — — 16 

Mittelſten⸗ und 

Niederſtenweiler 2 3 — — 18 

Owingen 19 3 — — 36* 

Mimmenhauſen 1 3 — 7 55 

Grasbeuren 4 1 — 1 9 

Oberuhldingen 3 5 2 — 20 

Gebhardsweiler 7 2 — 5 16 

Tüfingen 7 1 1 1 21 

Nußdorf — — — — 32 

Amt Bachhaupßten 5 7 — 6 16 

„ Oſtrach 10 3 2 11 12 

„ Burgweiler 9 2 2 — 21 

„ Magenbuch 3 3 2 — 10 

„ Levertsweiler 1 — — 2 12 

„ Einhart 1 3 1 3 16 

„ Eſchendorf 3 3 — — 7 

Ob den Bergen war die Lage zweifellos günſtiger als unter 

den Bergen““. 

Die Lage des Kloſters war zeitweilig ſo traurig, daß man 

nicht einmal einige wenige Gulden für Saatfrucht aufzubringen 

vermochte, die der Bauern war natürlich um nichts beſſer. 1634 

wurde in Hedertsweiler, Wirrenſegel, Ratshof, Haberſtenweiler 

In einzelnen Häuſern wohnten 2—3 Paare. 

10 1597 zählte Burgweiler 15 Schatzungspflichtige und 10 Dienſtboten, 

Rotenbühl 1 und 2, Hahnenneſt 9 und 7, Mettenbuch 7 und 5, Spöck 9 und 10, 

Dichtenhauſen 3 und 6, Ochſenbach 26 und 8 leiner der Bauern beſaß gleich⸗ 

zeitig ein eigenes Gut, 1 Salemer Seldͤgütlein, 1 Erbgütlein von den Schwe⸗ 

ſtern zu St. Gallen in Aberlingen und 1 Erbgütlein von der Stadt Pfullen⸗ 

dorf), Oberochſenbach 12 und 1, Freudenberg 1 und 2.
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und Banzenreute im Sommereſch überhaupt nichts angebaut, in 

Bermatingen nur 8 Jauchert. Daß die Erträge der auch in beſſeren 

Zeiten nicht gut gedüngten Felder ſtark zurückgingen, iſt leicht ver⸗ 

ſtändlich. Während die Höfe in Wirrenſegel 1625—1633 durch⸗ 

ſchnittlich zwiſchen 28 und 53 Malter Feſen ertragen hatten, 

brachten ſie 1647—1649 nur noch 4,4 und 3 Malter, an Hafer 
ſtatt 16 bis 17 Malter nur noch knapp 1 Malter. Hatte man 

den Wert des Beſitzes in Sipplingen auf Grund der Erträge von 

1624—1626 auf 14 409 fl. berechnet, ſo waren es 1636—1638 

nur noch 10 250 fl., 1639 —1649 nur 9948 fl. 1650 gab es in 

Buggenſegel und Grasbeuren je 10, in Neufrach 32, in Mimmen⸗ 

hauſen, Tüfingen, Oberſten- und Mittelſtenweiler je 8, in Berma⸗ 

tingen, Oberuhldingen und Owingen je 20 Zugtiere. Eine große 

Wolfsjagd im Jahre 1651 war ein ſichtbares Zeichen des Kultur⸗ 

rückganges. Während man die Bauernhöfe verhältnismäßzig 
ſchnell wieder beſetzen konnte, teilweiſe mit Schweizern, die Geld 

und Vieh mitbrachten, ging die Zahl der Seldner- und Taglöhner⸗ 

familien auf etwa die Hälfte gegenüber dem Vorkriegsſtand zu⸗ 

rück, in Bermatingen von 114 auf 46, in Buggenſegel von 270 auf 

10, in Neufrach von 58 auf 42, in Oberſten-, Mittelſten⸗ und 

Niederſtenweiler von 41 auf 29, in Arnau von 16 auf 6 und in 

Weildorf von 27 auf 14. In Adelsreute hatte man 1646 zwei 

Höfen auf zehn Jahre, bald darnach den zwei anderen auf fünf⸗ 

zehn Jahre Zins⸗, Zehnt⸗ und Gültfreiheit gewähren müſſen. 

1653 war der Hof Birkenweiler bei Neufrach noch auf drei, die 

Mülle in Boshaſel noch auf zwei Jahre gültfrei. Der Hof Lem⸗ 

pertsweiler genoß noch auf zwei, ein Hof in Niederſtenweiler auf 

vier, ein Hof in Oberſtenweiler auf zehn Jahre Landgarbenfrei⸗ 

heit. Der Hof in Rickertsweiler hatte auf fünfzehn Jahre Ermäßi⸗ 
gung ſeiner Abgaben erhalten. Wo früher die zweite und dritte 

Garbe als Landgarbe erhoben worden war, verlangte man nur 

noch die vierte, teilweiſe nur noch die fünfte Garbe. Nur ſo konnte 
man hoffen, daß die Bauern nach und nach wieder leiſtungs⸗ 

fähig wurden. Ein Teil des Viehes mußte den Bauern geſtellt 
werden. Im übrigen iſt es erſtaunlich, mit welcher Tatkraft die 

1 Bgl. meine Ausführungen in Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. NF. 29, 

S. 213 ff. 

Freib. Diözeſ.-Archiv N. F. XXXV. 5
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Bevölkerung im allgemeinen wieder an die Arbeit ging, nachdem 
der Friede wiedergekehrt war. Manchenorts war ſchon nach kurzer 

Zeit wieder faſt alles in Anbau genommen. Bei dem ſtarken 

Rückgang der ärmeren Bevölkerung wurde da und dort allerdings 

eine Hofſtatt überhaupt nicht mehr überbaut und manches Stück 

Feld, das verwachſen war, wurde nie mehr unter den Pflug ge⸗ 

nommen, weil es ſich um Böden handelte, die, im Grunde ge— 

nommen, überhaupt nicht für den Ackerbau geeignet waren. 

Im Jahre 1657 hat die Abtei in Vorſtellungen an eine kaiſer⸗ 

liche Kommiſſion und an die päpſtliche Kurie ihre Notlage ge— 

ſchildert. Nach der Vorſtellung an den Kaiſer waren von 1631 

bis 1641 8 Dörfer, 4 Mühlen und die Wallfahrt Birnau abge⸗ 

brannt. 149 Bauernhöfe, 374 Selden und 127 Scheunen waren 

noch verwüſtet. Ihr Wiederaufbau erforderte vorausſichtlich 

239 700 fl., der der Kirchen, Pfarrhöfe und Pfleghöfe 97 872 fl. 

Nach der Darſtellung an die Kurie lagen 114 Bauernhöfe, 368 

Selden und 121 Scheunen mit einem vorausſichtlichen Bauauf⸗ 
wand von 215 100 fl. wüſt, während die Wiederherſtellung der 

Kirchen, Pfarrhäuſer und Pfleghöfe 82 280 fl. erforderte. 1619 

bis 1631 waren bei Durchzügen und Einquartierungen 148 923 fl. 

58 kr. 4 hl. aufgewendet worden. Zur Deckung der Satisfaktions⸗ 

gelder hatten die Untertanen 65 130 fl. aufgenommen. Ihre 

Privatſchulden betrugen 245 345 fl., der Wert ihrer fahrenden 

Habe dagegen nur 46 352 fl., während ſie liegende Güter angeb⸗ 

lich überhaupt nicht beſaßen. Wenn man dieſer Darſtellung hätte 

glauben dürfen, wären die Ausgaben der Untertanen ſchon vor 

dem Kriege um jährlich 11 000, jetzt um 15 124 fl. größer ge⸗ 

weſen als ihre Einnahmen. Wie die Abtei dies zu berechnen ver⸗ 

mochte, war ihr ſorgfältig gehütetes Geheimnis, und die Angabe, 

die Untertanen hätten keine eigenen Güter beſeſſen, war eine 

bewußte Unwahrheit. Auch dieſe Darſtellung, auf die bei anderer 
Gelegenheit noch zurückzukommen iſt, bildet nur einen neuen Be⸗ 

weis dafür, daß man mit der Auswertung ſolcher für beſtimmte 

Zwecke ausgearbeiteten Denkſchriften ſehr vorſichtig ſein muß. 

Das gilt auch von dem umfangreichen Akten⸗ und Rech⸗ 
nungsmaterial über die Auseinanderſetzungen zwiſchen Abtei und 

Antertanen über die Beſteuerung der letzteren. Zunächſt war es 

lediglich ein Kampf der Antertanen gegen die Steuerlaſt — daß
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es ihnen und der Abtei ſchlecht ging, kann ja nicht beſtritten wer⸗ 
den —, ſeit dem Anfang des 18. Jahrhunderts ging es aber um 

die Frage, ob nicht die Abtei ihren Untertanen Laſten aufbürde, 

die ſie ſelbſt zu tragen hätte. Auf dieſen Gedanken war der Forſt⸗ 

meiſter und Lehenrat Sauter verfallen, und durch den Streit hier— 

über wurde nicht nur das Verhältnis zwiſchen Abtei und Anter— 

tanen, ſondern auch das zwiſchen weltlichen Beamten und Kloſter— 

geiſtlichen und zwiſchen Abt und Konvent auf lange vergiftet. 

Am eine Vorſtellung zu vermitteln, in welcher Weiſe die 

Steuerveranlagungen vorgenommen wurden, ſei auf die Veran⸗ 

lagung des Georg Wildtman in Mainwangen im Jahre 1604 

zurückgegriffen. Sein Vermögen mit 878 fl. ſetzte ſich wie folgt 

zuſammen: Wert des Erblehengutes — ob er es um dieſen Preis 

gekauft oder von ſeinen Miterben übernommen hatte, iſt neben⸗ 

ſächlich — 500 fl., Frucht auf dem Kaſten 22 fl. 30 kr. (2 Malter 

Feſen = 9 fl., 2 Malter Gerſte S 12 fl., 3 Viertel Hanfſamen 

—1 fl.), 5Wagen Heu S 12 fl. 30 kr., 100 Bund Stroh S 1fl. 

Im Feld hatte er 12 Jauchert mit Winterfrucht angeſät. Ge⸗ 
ſchätzter Ernteertrag 36 Malter zu 4“ fl. 162 fl. Die Früh⸗ 

jahrsſaat war noch nicht beſtellt, alſo wurde ſie auch nicht berück— 

ſichtigt. Das erſcheint uns natürlich unzuläſſig; aber ein teilweiſer 

Ausgleich war dadurch geſchaffen, daß er den geſamten Saathafer 

und wohl auch die geſamte Saatgerſte kaufen mußte — die zwei 

Malter Feſen und zwei Malter Gerſte reichten ja nicht einmal 
als Brotfrucht für ihn, ſeine Frau, fünf Kinder und vier Dienſt⸗ 

boten für die Zeit von Februar bis zur Ernte. Pferde und Vieh 

aller Art 112 fl. (4 Pferde S 60 fl.; man wollte ſie zu 80 fl. ver⸗ 

anſchlagen, aber er erklärte bei ſeiner Treue, ſie ſeien nicht mehr 

als 60 fl. wert; 2 Füllen S 15 fl., 4 Kühe S 28 fl., 2 Jährlinge 

Afl., 1 Mutterſchwein = 2 fl., 2 Faſelſchweine = 2 fl., 1 Bie⸗ 

nenſtock = 1 fl.). Silbergeſchirr und Kleinodien beſaß er nicht. 

Seine und ſeiner Frau Kleider 17 fl., „dann er ſich nit coſtlich, 

wie zeſehen, klaide“. 3 aufgemachte Betten (für 11 Perſonenl!) 

mit zugehöriger Leinwand 30 fl. Unzerſchnittene Leinwand beſaß 
er nicht. Gewehr (ein alter Degen und eine Dachsgabel) 30 kr., 

Küchengeſchirr S 5 fl., 2 Tröge S2 fl., Wagen, Karren, Pflüge 
uſw. 14 fl. Vom Vermögen wurden abgezogen 418 fl. 49 kr. 

Schulden und Laſten, nämlich 32 fl. 9 kr. 6 hl. Lehenzins (3 fl. 

E
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50 kr. Geld, 3 Malter 7 Viertel Feſen S 15 fl. 28 kr. 1 hl., eben⸗ 
ſoviel Hafer S 12 fl. 11 kr. 5 hl., 1 Viertel 120 Eier S 20 kr., 

4 Hühner S 12 kr., 2 Herbſt⸗ und Faſtnachthennen = 8 kr.). Der 

Zehnte von 36 Malter vorausſichtlichem Fruchtertrag machte 
3 Malter 9“ Viertel aus 16 fl. 10 kr. 2 hl. Die Schulden 

aller Art betrugen 355 fl. 29 kr., darunter 100 fl. unbezahlter 

Kaufſchilling, kleinere Beträge für Brot-⸗ und Saatfrucht; einem 

Knecht ſchuldete er noch 6 fl., für Schuhe und Leder 4 fl. 20 kr. 

Der Jahrlohn für vier Dienſtboten betrug 15 fl. Da das Ver⸗ 

mögen 459 fl. 41 kr. betrug und von 100 fl. 1 fl. Türkenſteuer 

erhoben wurde, hatte er 4 fl. 36 kr. zu entrichten. 

Sicherlich hatte dieſe Art der Veranlagung allerlei Mängel, 

aber ſie führte, da es ſich faſt durchgängig um rein ländliche Ver⸗ 

hältniſſe handelte, zu keinen allzu großen Angerechtigkeiten. Der 

Dreißigjährige Krieg führte ſo grundlegende Veränderungen her⸗ 

bei, daß eine Anknüpfung an die Vergangenheit nicht möglich 

ſchien. Reich und Kreis aber forderten Zahlung, und ſo mußte 
man, ſo ſchwer es auch fallen mochte, den verarmten Untertanen 

zumuten, die Zahlungen wieder aufzunehmen. 1653 war man 

mit der Neuveranlagung zu Ende. Kein vernünftiger Menſch 

wird erwarten, daß es ſich um etwas Vollkommenes handelte. 

Schon 1658 erwies ſich die Veranlagung als unbrauchbar. 1660 

beſchloß man endlich, ſoweit als möglich wieder auf die Veran⸗ 

lagung von 1578 zurückzugreifen. Kaum war man mit der Arbeit 

zu Ende, ſo erhob ſich neuer Widerſpruch. Es hat keinen Zweck, 
hier auf Einzelheiten einzugehen. Man ſchrieb den 1. Juli 1731, 

als endlich Abt Konſtantin die neue Steuerveranlagung geneh⸗ 
migte, an der ſolange gearbeitet worden war und nach der die 

Steuer großenteils ſchon 1730 erhoben worden war. 

Die Felder wurden in gute, mittlere und ſchlechte eingeteilt. 

Die Beſteuerung erfolgte nach dem Nutzen. Brachte eine Manns⸗ 

mahd Wieſe einen Wagen Heu, ſo wurde dieſer zu 5 fl. berechnet. 
Als Nutzen wurde 1 kr. vom Gulden zugrunde gelegt. Die Steuer 

betrug ſomit 5kr. Eine Mannsmahd guter eigener zehntfreier Gar⸗ 

ten wurde mit dem dreifachen Nutzen berechnet — Heu und Ihmd, 

Gras und Obſt, alſo mit 15 fl. Ertrag und 15 kr. Steuer. War 

der Garten zehntpflichtig, ſo durften an den 15 fl. 1 fl. 30 kr. in 
Abzug gebracht werden. Die Steuer betrug dann nur noch 13 kr.
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4 hl. Gab der Garten auch Bodenzins, ſo durften weitere 45 kr. 

abgerechnet werden. Wurde der Zehnte nur vom Heu oder nur 

vom Obſt gegeben, ſo war nur der entſprechende Abzug zuläſſig. 

Eine Mannsmahd guter Shmdwieſe, die je einen Wagen Heu 

und Ohmd erbrachte, wurde mit 2K5 S 10 fl. berechnet. Für die 

Mannsmahd guter eigener Brachwieſen rechnete man in zwei 

Jahren mit einem Ertrag von je 1 Wagen Heu = 10 fl. Da das 

dritte Jahr als Brachjahr gerechnet wurde, erfolgte Teilung 

durch 3, was einem Anſchlag von 3 fl. 20 kr. entſprach. Bei den 

Ackern wurde der Ertrag an Winter- und Sommerfrucht zu— 

ſammengezählt und mit Rückſicht auf das Brachjahr durch 3 ge⸗ 

teilt. Bei der guten Jauchert wurde ſo ein Jahresertrag von 9fl. 

45 kr. errechnet bzw. nach Abzug des Zehnten von 8 fl. 45 kr. 

77hl. Bei bodenzinſigen Ackern kamen 4 Viertel Feſen und 

2 Viertel Hafer in Abzug. Bei Leiblehenäckern, die die vierte 

Garbe aufſtellten, wurde /s (S1 fl. 5 kr. 5 hl.) für Leiblehen und 

Ehrſchatz und / (S 2 fl. 11 kr. 4 hl.) für die vierte Garbe abge⸗ 

rechnet. Gab die zehntbare Leiblehenjauchert Gült, ſo war in Ab⸗ 

zug zu bringen/s für Leiblehen und Ehrſchatz und 6 Viertel Feſen 

und 3 Viertel Hafer für die Gült. Für das Erblehen wurde /16 

abgerechnet. Die übrigen Laſten wurden wie beim Leiblehen be⸗ 

handelt. Beim Erbzinslehen, das wie Eigen, nur nicht frei ver⸗ 

äußerlich war, durfte/ꝛꝛ abgezogen werden. Der Ehrſchatz wurde 

hier nicht abgezogen, da auch der Kaufpreis der Güter bei freiem 

Eigen nicht in Abzug gebracht werden durfte. 

Im Amt Oſtrach, in Mainwangen und in der Pflege Ehingen 

wurde der Preis des Malters Frucht wegen der großen Entfer⸗ 

nung von den Fruchtmärkten um 20 kr. niedriger angeſetzt als bei 

den übrigen Amtern. 

Eine gute Hofſtatt Reben wurde verſteuert wie eine gute 

Jauchert Ackerfeld. Die gute Jauchert Wald wurde mit 2, die 

mittlere mit 1“ und die ſchlechtere mit 1 fl. in Anſchlag gebracht. 

Die Aktivkapitalien wurden mit 24 v. H. angeſchlagen. 
Die entſcheidenden Weiſungen, die zu dieſem Ergebnis führ⸗ 

ten, waren am 8. Oktober 1719 ergangen. Am die Güte der 

Felder möglichſt genau beurteilen zu können, waren aus jeder Ge⸗ 
meinde 4 bis 9 Mann als Sachverſtändige beigezogen worden. 

Jedem Steuerpflichtigen waren die Güter Stück für Stück vorzu⸗
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leſen und der Anſchlag mitzuteilen. War er nicht damit zufrieden, 

ſo ſtand ihm das Recht zu, einen Augenſchein zu beantragen. Bei 

jedem Acker und jeder Wieſe war zu ermitteln, wieviel Garben 

und wieviel Heu und Shmd durchſchnittlich zu erwarten waren 

und wieviel gedroſchene Frucht für gewöhnlich 100 Garben er⸗ 

gaben. Ferner war feſtzuſtellen, wie teuer die Frucht auf dem 

nächſten Markt verkauft werden konnte und ob der Ackerbau mit 

Pferden oder mit Ochſen betrieben wurde. Bei der Veranlagung 

der Häuſer waren die Gemeindeausſchüſſe zu hören. 

Mit Abſicht iſt hier lediglich das Ergebnis eines 80jährigen 

Kampfes dargeſtellt. Man kann ſich denken, daß jede Gemeinde 

glaubte, ſchlechter behandelt zu ſein wie die benachbarte, jeder 

Bauer, er müſſe mehr zahlen als ſeine Gemeindegenoſſen. Soweit 

es ſich um ganze Ortſchaften handelte, ſtanden der Abtei freilich 

für die Nachprüfung die Zehnt- und Landgarbenrodel und die 

Druſchergebniſſe in den Zehnt⸗ und Landgarbenſcheunen zur Ver⸗ 

fügung; aber für den einzelnen Acker verſagten auch ſie. In der 

Herrſchaft unter den Bergen ertrug die Jauchert Acker laut Aus⸗ 

weis der Ernterodel von 1666 bis 1668 ohne den Zehnten in 
Weildorf durchſchnittlich 110 Garben, in Neufrach 95, in Owin⸗ 

gen 93, in Bermatingen, Buggenſegel und Wehhauſen 81, in 

Mittelſten⸗ und Niederſtenweiler 54, in Gebhardsweiler 80, in 

Mühlhofen und Hallendorf 70 und in Oberſtenweiler 63. In 

Tepfenhard erbrachte zwar die Jauchert nur 70, in Adelsreute und 

Arnau gar nur 60 Garben, aber dafür waren hier die Druſch— 

ergebniſſe bei 50 bis 60 Garben ſo gut wie anderwärts bei 80. 

Weſentlich beſſer müſſen die Erträge in der Gegend von Biberach 
geweſen ſein, falls die Angaben aus dem Amt Schemmerberg 

ſtimmen (Apfingen angeblich 190, 120 und 80 Roggen-, 985 /8, 

68²ͤX und 43˙ͤHafergarben, in Altheim Zehntgarben bei Roggen 

19/, 157/und 11, bei Hafer 10%, 7/ und 5, in Schemmerberg 

bei Roggen 18/, 14 und 9/, bei Hafer 9,7 und 4 bei guten, 

mittleren und ſchlechteren Feldern)“. 

  

12 Auch nach anderen Angaben ertrugen im Schemmerbergiſchen 10 bis 

12 Jauchert ſoviel als 15 bis 18 in der Herrſchaft unter den Bergen. Bei 
Neubirnau erntete Salem im 18. Jahrhundert von 12 Jauchert Ackern gewöhn⸗ 

lich nur 800 Garben Winterfrucht und 600 Garben Sommerfrucht. Haupt⸗
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Für die Abtei ſelbſt war die vom Lehenrat Sauter und ſeinen 
Freunden aufgeworfene und mit Leidenſchaft verfochtene Frage, 
ob die Abtei ihre Antertanen nicht zu Laſten heranziehe, die ſie 

ſelbſt zu tragen verpflichtet wäre, von weit größerer Tragweite 

als die Frage nach einer gerechten Steuerverteilung. Sauter be— 

tonte immer wieder, der hohe Matrikularanſchlag habe die Anter⸗ 

tanen zugrunde gerichtet. Lediglich durch ein Verſchulden der 

Abtei ſei nach dem Vertrag mit Heiligenberg von 1637 der Ma⸗ 

trikularanſchlag der Abtei, die durch dieſen Vertrag hundert 

ſteuerbare Antertanen verloren habe, nicht alsbald, ſondern erſt 

1680 ermäßigt worden. So ſei es möglich geworden, daß die Ge⸗ 

ſamtverſchuldung der Antertanen (mit Einſchluß der Forderungen 

des Steueramtes) bis 1722 auf 520 626 fl. angewachſen ſei. Die 

Abtei hatte während des Schwedenkrieges und für die Auf⸗ 

bringung der Satisfaktionsgelder 70 233 fl. flüſſig gemacht, 1657 
abermals 12 670 fl. (4680 fl. Erlös aus dem Kirchenſchatz, 750 fl. 

Darlehen von Königsbronn und 7240 fl. Darlehen von Kaiſers⸗ 

heim, letzteres für die Auslöſung der verpfändeten Pflege Eß⸗ 

lingen) und ſeit 1664 nach und nach weitere 54 606 fl. 14 kr. 6 hl. 

für Winterquartiere uſw. aufgebracht. Es iſt heute kaum mehr 

mit Sicherheit zu ſagen, ob es ſich hier tatſächlich überall um Auf⸗ 

wendungen handelte, die den Untertanen zugute kamen. Tatſache 

iſt das eine, daß dieſe unmittelbar nach dem Kriege gar nicht in 

der Lage waren, den Anforderungen gerecht zu werden, die Reich 

und Kreis an ſie ſtellten. Aber ebenſo gewiß iſt es, daß die Unter— 

tanen nicht verpflichtet waren, bis zur Ermäßigung des Matri⸗ 
kularanſchlages im Jahre 1680 die geſamten Laſten zu tragen, 

nachdem Salem, um in der Herrſchaft unter den Bergen die volle 

Landeshoheit zu erwerben, 1637 einen Teil ſeiner ſteuerbaren 

Antertanen an Heiligenberg abgetreten hatte. Auch über die Zahl 

dieſer abgetretenen Steuerzahler ſtritt man ſich. Mir will ſcheinen, 

daß Sauter, der mit einem Verluſte von etwa hundert Steuer⸗ 

pflichtigen rechnete, im Rechte iſt. Jedenfalls kamen ſeine Gegner 

nur dadurch zur Zahl 23, daß ſie nur den Vollbauern als Einheit, 

den Halbbauern, Seldner uſw. nur als Teil eines Steuerpflich⸗ 
    

früchte waren Spelz und Hafer. Gerſte, Roggen und Weizen folgten in wei⸗ 

terem Abſtand.
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tigen in Anſchlag brachten, was im Grunde genommen ein unwür⸗ 

diges Spiel mit Zahlen darſtellte. Erſchwert wird eine gerechte 

Beurteilung durch zwei Amſtände: einmal hat Sauter aus Recht— 

haberei aus Akten und Rechnungen entfernt, was ihm nicht be⸗ 

hagte, und zweitens iſt die Steuerrechnung von 1699, die eine ge⸗ 

nauere Begründung für die Aufrechnung der oben angeführten 

Beträge an die Antertanen enthielt, verloren. Wir wiſſen auch 

nicht, was Salem den Antertanen nachgelaſſen hat, weshalb die 

70 233 fl. als verzinsliche, die übrigen Beträge als unverzinsliche 

Schuld behandelt wurden uſw. Richtig iſt es, daß Salem einzelne 

Höfe in Eigenbetrieb nahm und der Beſteuerung entzog, daß es 
Eigentum der Bauern käuflich erwarb, zu Lehen ausgab und zu 

dem niedrigeren Steuerbetrag der Lehengüter in die Steuer legte 

uſw. Allzu groß war jedoch dieſer Abgang nicht, und es darf wohl 

als richtig angenommen werden, daß er reichlich aufgewogen wurde 

dadurch, daß die Abtei auch die Neuerwerbungen an der Auf⸗ 

bringung des Matrikularanſchlages teilnehmen ließ. Vollends 
Anſinn iſt es, die wirtſchaftliche Lage der Antertanen ſo grau in 

grau zu malen, wie Sauter es tat. Es wird wohl überall ſo ge⸗ 
weſen ſein, wie der Oberamtmann in Stockach einmal die Lage 

der Salemer Lehenbauern in ſeinem Amt ſchilderte, daß jedes 

Jahr Null von Null aufging. Auch die Steigerung der Abgaben 

der Leiblehengüter und der Ehrſchätze kann bei erſteren nur teil⸗ 

weiſe, bei letzteren überhaupt nicht in Zweifel gezogen werden. 

Ein im ganzen zutreffendes Bild aus dem Anfang des 

18. Jahrhunderts vermittelt wohl folgende Zuſammenſtellung der 

ſteuerbaren Antertanen aus dem Jahre 1701. 

Herrſchaft unter den Bergen 

Bauern Halb- Seldner Tagwerker 
bauern und und 

Rebleute Waiſen 

Adelsreute 3 1 — 1 

Bermatingen 8 5 59 8 

Buggenſegel 6 — 14 — 

Gebhardsweiler 5 7 8 1 

Grasbeuren 5 1 5 — 

Mimmenhauſen 1 5 46 10 

Mittelſten⸗ u. Niederſtenweiler 5 1 13 2
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Bauern Halb- Seldner Tagwerker 
bauern und und 

Rebleute Waiſen 

Neufrach 16 1 43 7 

Nußdorf — — 16 3 

Oberſtenweiler 2 1 14 — 

Oberuhldingen 5 6 27 — 

Owingen 17 4 16 4 

Tepfenhard 6 — 1 — 

Tüfingen 8 — 12 — 

Arnau 2 6 8 — 

Weildorf 8 1 16 — 

97 39 298 36 

Pflege Pfullendorf 

Burgau 2 1 — — 

Einhart 8 2 1 10 

Levertsweiler 3 5 6 8 

Magenbuch 5 7 1 6 

Oſtrach 12 3 13 12 

Spöck 4 1 — 1 

Tafertsweiler 10 3 10 6 

44 22 31 43 

Pflege Schemmerberg 

Altheim 8 3 1 — 

Apfingen 18 10 12 10 

Schemmerberg 8 9 4 10 

34 22 17 20 

Pflege Ehingen 

Frankenhofen 9 — — 10 

Stetten 7 3 — — 

Tiefenhüllen 8 — — 1 

2⁴4 3 — 11 

Pflege Alm 

Anterelchingen 12 7 2 50 

Obervogteiamt Stockach 

Mainwangen u. Madachhof 11 2 — 10 

222 98 346 169
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Von dieſen 835 Untertanen waren aber nicht 200 imſtande, 

beizuhalten. Die Seldner vermochten nur ſehr wenig, die Tag⸗ 

löhner und Waiſen gar nichts zu geben. Taglöhner und Waiſen 

oblagen zumeiſt dem Bettel. Die Viehzucht war unter den Ber⸗ 

gen nur ſehr gering, da es an Weiden fehlte. Die Rebleute muß⸗ 

ten die Brotfrucht beim Kloſter leihen und mit Wein bezahlen, 
und da Fehljahr ſich an Fehljahr reihte, litten ſie Hunger. In 

den Pflegen Pfullendorf und Ehingen brachten die Felder nur 

geringe Erträge. Die Pflegen Pfullendorf, Alm und Schemmer— 

berg hatten überdies unter den Quartierlaſten zu leiden. 
Als ſachkundiger Gegner Sauters kam 1748 der Oberamt⸗ 

mann Harder zu Wort. Er konnte natürlich Mißſtände im ein⸗ 

zelnen bei Todfall, Ehrſchatz uſw. nicht leugnen, beſtritt aber, 

daß ſie ſo groß ſeien, wie Sauter behaupte. Tatſache ſei freilich, 

daß bis zur Zeit der Ermäßigung des Steuerfußes die Anter⸗ 

tanen nicht in der Lage geweſen ſeien, die Steuern ganz zu 

zahlen. Auch er hätte alſo zum Schluſſe kommen müſſen, ſie ſeien 

nicht verpflichtet geweſen, nach dem Matrikularanſchlag von 

316 fl. alles zu bezahlen. Statt deſſen hob er hervor, was die 

Abtei alles für die Antertanen getan habe: ſie bezahle die 

Kammerzieler ſelbſt, trage mehr als die Hälfte der Koſten der 

Kreisgeſandtſchaften aus der eigenen Taſche, gewähre große 

Bauzuſchüſſe bei Bränden, liefere das Brennholz zu außer⸗ 

ordentlich geringem Preis und gebe das Stroh ſehr billig ab, 

hege wenig Wild, ſo daß auch nur geringer Wildſchaden entſtehe, 
laſſe die Kameralgüter nicht in der Fron, ſondern durch eigene 

Knechte bauen; die Kammer bezahle ſelbſt alle Handarbeit bei 

herrſchaftlichen Bauten, ganz oder wenigſtens teilweiſe das Fuhr⸗ 

weſen und die Handarbeit bei der Wiederherſtellung der Land— 

ſtraßen. Die Taglöhner hätten mehr Arbeitsgelegenheit als an⸗ 

derswo und würden, wie auch die Dreſcher, beſſer bezahlt als in 

andern Herrſchaften. Bei Erledigung der Lehengüter würden 

Witwen und Kinder der verſtorbenen Lehenleute „mildeſt kon⸗ 

ſideriert“, der Ehrſchatz werde „leidentlich angeſetzt“. In Spöck 

und anderswo ſei die 3. Landgarbe in die 4. umgewandelt wor⸗ 

den. Vielfach ſei die aufgeſtellte Landgarbe in gedroſchene Gült 

umgeändert worden. Zur Erleichterung der Antertanen habe es 

der Abt unter Aufwendung großer Prozeßkoſten erreicht, daß die
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Amter Oſtrach und Bachhaupten bei der Salemer Steuer ge— 
blieben ſeien. UAnterelchingen ſei von der Stadt Alm befreit, 

Mainwangen, Einhart und halb Altheim ſeien an die Land⸗ 

ſchaftsſteuerkaſſe überwieſen. Die Abtei habe etwa 1000 Jauchert 

eigene Waldungen ausſtocken, in die Lehen einlegen und zur 

Steuer veranlagen laſſen uſw. In Einzelheiten mag man anderer 

Anſicht ſein, im allgemeinen hob Harder mit vollem Recht her⸗ 

vor, was Sauter gefliſſentlich überſah. Eine förmliche Entſchei— 

dung iſt in der Steuerfrage nie ergangen. Jahr für Jahr ſchrieb 

ſich die Abtei 5 v. H. Zinſen aus den 70 233 fl. zugute, ſo daß 
ſie im Jahre 1803 667 071 fl. an die Steuerkaſſe zu fordern 

gehabt hätte. 

Die Klagen der Untertanen über hohen Ehrſchatz uſw. ſollte 

eine Verordnung des Abtes vom 20. März 1750 beſeitigen. Als 

Ehrſchatz wurde beſtimmt der 20. Teil der dem Lehenmann ver⸗ 

bleibenden „lebenslänglichen Nutznießung“. Als Nutznießung 

wurde ungefähr der Betrag beſtimmt, mit dem der Lehenmann 

ſein Lehengut zu verſteuern hatte. Die lebenslängliche Nutz⸗ 

nießung, d. h. der Reinertrag, den er während ſeines ganzen 

Lebens vorausſichtlich zu erwarten hatte, wäre der 20fache Be⸗ 

trag der jährlichen Nutznießung geweſen, da man von einem 

Lehenübergang zum andern mit durchſchnittlich 20 Jahren rech⸗ 

nete. Da von dieſer „lebenslänglichen“ Nutznießung 5 v. H. zu 

zahlen waren, mußte alſo ungefähr die Summe gezahlt werden, 
von der der Lehenmann jährlich Steuer zahlte. Das Entgegen⸗ 

kommen iſt alſo an ſich ſehr gering, und überdies durfte der Ehr⸗ 

ſchatz erhöht werden, wenn das Haus in beſonders gutem Stand, 

der Lehenmann ſchuldenfrei war uſw. Die Klagen ſetzten denn 

auch alsbald wieder ein. Im allgemeinen hatte unter den Bergen 

der Bauer das Heiratsgut ſeiner Frau als Ehrſchatz abzugeben. 

In Owingen wurde der Ehrſchatz von einem Hof von 1730 bis 

1764 von 250 auf 375 fl. geſteigert. Beträge von mehr als 300 fl. 

waren in Owingen keine Seltenheit. 1773 zahlte ein Lehenmann 

dort 382, ein anderer 497 fl., ein weiterer 1801 393 fl. Ein Hof 
in Weildorf, von dem 1667 und 1672 je 200 fl., 1711 140 fl., 

1745 und 1748 je 240 fl. zu zahlen waren, hatte 1758 396 fl. zu 

entrichten. Im gleichen Jahre erſcheinen in Weildorf 450 und 

498 fl., 1762 390, 420 und 440 fl., 1793 377 fl., 1800 378,



76 Baier 

380 und 400 fl., 1795 in Wendlingen 280 fl., 1770 in Adels⸗ 

reute 430 fl., in Neufrach 230, in Gebhardsweiler 190 fl. 

Der große und der kleine Fall war ſeit 1750 nur noch zu 

nehmen bei Vollbauern, bei Wirten und Müllern, und zwar beim 

Bauern als großer Fall das beſte Pferd oder das beſte Stück 

Zugvieh, falls dieſes beſſer war als das beſte Pferd, als kleiner 

Fall das beſte Kleid oder ſtatt deſſen ſein Wert mit 1 fl. 30 kr., 

3 fl., 5 fl., bei einer Bäuerin als großer Fall die beſte Kuh, als 

kleiner das beſte Kleid oder ſtatt deſſen 2, 4 oder 6 fl. Bei Halb⸗ 

bauern, Seldnern uſw. waren großer und kleiner Fall in einer 

Geldſumme zu beſtimmen, und zwar beim Halbbauern 10, 12, 

15, unter Amſtänden auch 18 bis 20 fl., bei guten Handwerkern 

6, 9 und 12 fl., bei bemittelten Seldnern und Rebleuten mit 

Feldbau 6, 8 bis 10 fl., bei Rebleuten ohne Feldbau 3, 5 bis 

7 fl., bei Tagwerkern ohne Feldbau 2, 3 oder 5 fl., bei Armen 

oder ſehr gering Bemittelten 1/ù2, 2 und 3 fl. Ganz Anbe⸗ 

mittelte ſollten eine Wallfahrt machen oder ein Gebet ver⸗ 
richten. Frauen hatten nur halb ſoviel zu zahlen wie die 

Männer. Bei den Fällen von Vollbauern handelte es ſich 
manchmal um nicht unbedeutende Beträge; ſo waren in Weh⸗ 

hauſen 1795 135 fl., 1800 auf der Bruckmühle bei Oberuhldingen 
120 fl. als Fall zu entrichten. 

Einzelne Fälle von Reichtum könnten leicht dazu verführen, 

die Lage der Bevölkerung für günſtiger zu halten, als ſie es in 

Wirklichkeit war. Ebenſowenig Allgemeingültigkeit darf freilich 

auch die Klage des Pflegers in Birnau aus dem Jahre 1740 be⸗ 

anſpruchen, der gemeine Mann könne „bei dermal notdürftigen 

Zeitläufen kümmerlich das Maul durchbringen“, folglich auch 

nur wenig opfern. In den Hungerjahren 1768 bis 1771 ſtand 
es ſicherlich noch viel ſchlimmer. Trotzdem erreichte die Aus⸗ 

wanderung in dieſen Jahren, ſoweit ich ſehe, im Salemiſchen 

bei weitem nicht das Ausmaß wie anderwärts. Alſo mutz die 

Bevölkerung hier noch lange nicht am Fortkommen verzweifelt 

ſein, wie etwa in der Schaffhauſener Landſchaft“. Der Haus⸗ 
  

1 Vgl. E. Steinemann, Die ſchaffhauſeriſche Auswanderung und 

ihre Arſachen. Zeitſchrift für Schweizeriſche Geſchichte 14, S. 310—359, be⸗ 

ſonders S. 351 ff.
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bettel freilich war trotz der Anterſtützungen, die die Abtei ge— 

währte, ſchlimm. Mancher Bauer berechnete die Almoſen, die er 

jährlich gab, auf 50 fl. Die Abtei rechnete 1722 mit einem Auf⸗ 

wand von 3399 fl., wenn ſie den Hausbettel abſchaffen wollte. 

Allerdings darf man nicht vergeſſen, daß es ſich nicht nur um 

Bettler aus dem Salemiſchen handelte. Erhebungen im Jahre 

1783 ergaben im Salemiſchen 183 Arme (Oberamt Salem 102, 

Amt Oſtrach 42, Amt Schemmerberg 22, Pflegeamt Ehingen 17), 
wovon 15—20 gänzlich erwerbsunfähige Leute, für die man in 
Wespach ein Armenhaus errichtete. Auch dieſe Angaben be⸗ 

ſagen freilich nichts für den durchſchnittlichen Wohlſtand der Be⸗ 
völkerung. Die Angabe, unter den Bergen werde (im 18. Jahr⸗ 

hundert) meiſt halbarm geheiratet, das Heiratsgut des Weibes 

betrage ſelten mehr als 200 bis 300 fl., findet in den Heirats⸗ 

abreden und in den Rechnungen ihre Beſtätigung. Ausnahmen 

davon hat es gegeben. In Tepfenhard begegnen wir 1795 800 fl., 

in Owingen 1050 fl. Heiratsgut. Der Bruckmüller in Oberuhl⸗ 

dingen konnte 1751 ſeinen Töchtern je 1200 fl. mitgeben. Die 

verwitwete Bruckmüllerin hatte 1800 8732 fl.“ Vermögen. Der 

Amtmann Dilger in Bermatingen hinterließ 1678 9535 fl., da⸗ 

von 1127 fl. Bargeld und 3060 fl. Schuldforderungen, Wert der 

eigenen Güter 3075 fl., aber es muß dahingeſtellt bleiben, ob 

ſein Reichtum ländlicher Herkunft iſt. Man wird gut daran tun, 

ſich vor Abertreibungen nach der einen und andern Richtung hin 

zu hüten und ſich darüber klar zu ſein, daß einige ſchlechte Ernten 

oder einige Kriegsjahre ſehr leicht unter kleinen Leuten zu Not⸗ 

ſtänden führten““. 

Es wäre durchaus unrichtig, behaupten zu wollen, es habe 

im Salemiſchen kein bäuerliches Eigen gegeben. Hunderte von 

Kaufs⸗ und Verkaufsurkunden des Salemer Archivs beweiſen 

das Gegenteil. 1578 betrug der Steueranſchlag des Eigens 

57 565, 1593 55 825 fl. bei einem Geſamtſteuerwert von 282 814 

bzw. 288 669 fl. Beſonders viel Eigengut war vorhanden in 

14 Davon hatte ſie, als ſie nach Meersburg zog, 1309 fl. 48 kr. Abzug zu 
entrichten. 

15 1730 hat Altheim bei Schemmerberg 52 ſteuerpflichtige und 10 ver⸗ 

mögensloſe Familien, Apfingen 62 und 5, Schemmerberg 38 und 5. 1725 zieht 

ein Metzger aus Grasbeuren 1378 fl. Erbanteil nach Wangen im Allgäu.
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Bermatingen, Grasbeuren und Owingen. Wenn etwa in Anter⸗ 

bach 1578 kein, dagegen 1593 für 1900 fl. Eigenbeſitz verzeichnet 

iſt, ſo hängt das damit zuſammen, daß 1578 auf dem Hof kein 

Bauer mit Eigenbeſitz ſaß, wohl aber 1593; damit iſt aber nicht 

geſagt, daß es ſich um in Anterbach gelegene Güter handelte, da 

das geſamte Vermögen, gleichgültig wo der Grundbeſitz lag, am 

Wohnort des Beſitzers verſteuert werden mußte?s. Daß das 

bäuerliche Eigen durch Käufe ſeitens des Kloſters allmählich 

abnahm, iſt ſchon oben erwähnt. 

Woher ſtammt dieſes Eigen? Vielfach gab das bäuerliche 

Eigen die Landgarbe oder entrichtete beſtimmte Gülten nach Zelge, 
genau ſo, wie es bei Lehen- oder Pachtgut üblich war. Das iſt 

nur denkbar, wenn es ſich bei dieſem bäuerlichen „Eigen“ um 

einſt grundherrſchaftlichen Beſitz handelte. Den Weg, auf dem 

aus ihm bäuerliches Eigen entſtand, kennen wir nicht mehr, aber 

an der Tatſache einer ſolchen Entwicklung iſt nicht zu zweifeln“. 

Soweit das Eigengut lediglich zehntpflichtig war, iſt kaum daran 

zu zweifeln, daß es ſich um altes bäuerliches Eigen handelte. 

In Weildorf waren, um wenigſtens eine Ortſchaft zu be⸗ 

handeln, im Jahre 1765 18½ Häuſer Eigen. Faſt alle zahlten 

einen kleinen Bodenzins an Salem, ein Zeichen, daß ſie auf 

Salemer Boden gebaut waren. Die meiſten lieferten einige Kar⸗ 

ren Dung in die Salemer Reben und erhielten dafür die ent— 

ſprechende Anzahl Klafter Brennholz. Vereinzelt gehörte auch 

ein Gärtchen zum Haus. Der Beſitz an zugehörigen eigenen Fel⸗ 

dern war weit geringer, als man nach der großen Zahl der Häu⸗ 

ſer erwarten ſollte; es waren nur etwa 12 ⅛ Jauchert Acker, 

etwa 16 Mannsmahd Wieſen und etwa 20 Hofſtatt Reben im 

Weildorfer Bann, etwa 7 Jauchert Acker und Wieſen und 3 Hof⸗ 

ſtatt Reben in Leuſtetten, etwas Reben in Buggenſegel und 

16 Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. NF. 29, S. 198 f., 203. 
17 Vgl. V. Ernſt in Beſchreibung des Oberamts Riedlingen. 2. Be⸗ 

arbeitung, S. 386 ff. F. Beyerle in „Die Kultur der Reichenau“ Bd. 1, 

S. 512. Im Bereich der Abtei Schwarzach hat die Entwicklung dahin geführt, 

daß es nur noch mit Bodenzinſen belaſtetes bäuerliches Eigen und Pachtland, 

aber keine Lehen mehr gab. Genaue Angaben über das bäuerliche Eigen im 

Bezirk Tettnang ſiehe V. Ernſt in der 2. Bearbeitung der Beſchreibung des 

Oberamts Tettnang S. 280f.
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Oberſtenweiler und 17/ Jauchert Acker in Neufrach. Einige hat⸗ 

ten lediglich das Haus eigen, andere hatten etwas eigene Felder, 

aber kein eigenes Haus. Weſentlich verſchieden lagen die Dinge 

auch ſonſt nicht in der Herrſchaft unter den Bergen. Ebenſo trat 

in den umtern Stockach, Oſtrach und Ehingen das Eigen weit 

hinter dem Lehengut zurück. 

Die ehedem für einen großen Teil der Salemer Höfe gel⸗ 

tende Beſtimmung, ſie müßten alljährlich mit Mund und Hand 

aufgegeben werden, wurde in den Rechnungen, vielleicht nur des 
Grundſatzes wegen, noch lange weitergeführt. In Wirklichkeit 

wurden ſie mindeſtens großenteils wie die Leiblehen behandelt, 

und in Adelsreute wurden auch Leiblehenbriefe ausgeſtellt. Für 

die Anklage, die Abtei habe aus Gewinnſucht zahlreiche Erblehen 

in Leiblehen umgewandelt, vermochte ich bisher keine Unterlage 

zu finden. Anderwärts wurde behauptet, ſie begünſtige die Am⸗ 

wandlung von Leiblehen in Erblehen, da ſie ſich hiervon größeren 

Nutzen verſpreche. Ich möchte glauben, daß ſich für den einen 

wie für den andern Fall einige Beiſpiele werden erbringen 
laſſen, die dann verallgemeinert wurden. Ich muß übrigens be⸗ 

merken, daß das Erblehen nicht in dem Ausmaße zur Erhaltung 

der Höfe in der Familie beitrug, wie man annehmen ſollte. Wenn 
ein Erblehenhof vom Ende des Dreißigjährigen Krieges bis 1800 

im Beſitz von 7, im 18. Jahrhundert von 4 verſchiedenen Familien 

ſein konnte, ſo ſpürt man vom Segen des Erblehens nicht allzu⸗ 

viel. Leider iſt es mir bisher nicht gelungen, eine Begründung 

für die an ſich auffallende Tatſache zu finden. Hatte Sauter mit 

ſeiner Behauptung, die Antertanen ſeien überlaſtet, ſchließlich 

doch recht? Dann war es immerhin auffallend, daß uns ſo 

wenige Auswanderer begegnen. Ich habe die Abgaben der 
großen Leiblehenhöfe in Adelsreute genau nachgeprüft und 
dabei in der Zeit von 1650 bis 1800 kaum eine Steigerung der 

Abgaben entdecken können; ja, verſchiedentlich waren die Frucht⸗ 

abgaben 1800 die gleichen wie zu Ausgang des Mittelalters. Der 

Falchenhof in Adelsreute mit 76 Jauchert Ackern und 23 

Mannsmahd Wieſen gab 1603 17 Scheffel Feſen, 8 Scheffel 

Hafer und 2 F 12 5 3 (päter 3 fl. 17 kr., 1791 nur 2 fl. 49 kr.). 
Die Steigerung bis 1800 betrug nur 1 Streichen Auguſtfeſen 

und nicht ſehr ins Gewicht fallende Küchengefälle (1 Henne, 6



80 Baier 

Hühner und 120 Eier). Ahnlich war die Belaſtung der andern 

Höfe in Adelsreute. Im allgemeinen ſcheinen die Höfe, die gleich 

denen in Adelsreute eine jährliche feſte Gült gaben, nicht ſchlech⸗ 

ter geſtellt geweſen zu ſein als die andern, die die 4. oder 

5. Garbe als Landgarbe aufzuſtellen hatten. Vor allem blieb dem 

Bauern, der eine feſte Gült gab, das geſamte Stroh. Wir ver⸗ 

ſtehen es daher, daß 1782 ſämtliche Gemeinden unter den Ber⸗ 

gen die UAmwandlung ihrer Landgarben in gedroſchene Gült ver⸗ 
langten. Die Bauern klagten, die Abgabe der Landgarbe laſſe 

ihnen nicht genügend Stroh, und damit ſeien ſie außerſtande, ihre 

Felder genügend zu düngen. In Salem verhehlte man ſich nicht, 

daß die Bauern unter den obwaltenden Verhältniſſen zunächſt 

diejenigen eigenen Felder düngten, die keine Landgarbe zu ent⸗ 

richten hatten, und die Lehenfelder vernachläſſigten; aber man 

hatte alle möglichen Bedenken; man fürchtete Anrichtigkeiten bei 

der Lieferung, Lieferung in geringer Güte uſw. Anrecht hatte 

man mit ſolchen Bedenken nicht, wie die Erfahrungen in anderen 

Herrſchaften bewieſen. Auch der Bedarf an Stroh ließ ſich nicht 

leugnen. Schließlich verſtand man ſich aber 1790 dazu, wenig⸗ 

ſtens in Owingen dem Verlangen der Bauern zu entſprechen. 
Die Wirkung war die, daß auch die andern Gemeinden ſich wie⸗ 
der meldeten, freilich, wie es ſcheint, ohne Erfolg. 

In Kloſterkreiſen war man im 17. und 18. Jahrhundert der 

Auffaſſung, die jungen Bauern hätten es vielfach darum ſo 

ſchwer, durchzukommen, weil ſich die Eltern ungebührlich hohe 

Leibgedinge vorbehielten. Da der Abt denn auch die Belaſtung 

der Lehen verbot und im Bereich der geſchloſſenen Hofgüter des 

Schwarzwalds nachweisbar zeitweilig gleichartige Mißſtände 

herrſchten, iſt anzunehmen, daß die Klagen auf Wahrheit be⸗ 

ruhten, obwohl ich vorläufig keinen genaueren Nachweis zu 
erbringen vermag“. 

is Auch der Lehenzerſtückelung mußte noch 1741 gewehrt werden. Im 

Württembergiſchen bildete die Lehenteilung einen dauernden Zankapfel zwiſchen 

der Abtei und ihren Lehenleuten. Daß auch am Bodenſee Verſuche gemacht 

wurden, das Erbrecht des Jüngſten einzuführen, beweiſt eine Arkunde aus 

Banzenreute von 1498. Es waren Lehenhöfe da, bei denen an ſich eine Teilung 
möglich war. Ich will nur nennen Höfe in Akenbach mit 154, Oberrhena mit 146, 

Anterboshaſel mit 180, Anterſiggingen mit 134, Rimpertsweiler mit 163 Jauchert.
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Der Zuwachs an neugerodetem Land im 17. und 18. Jahr⸗ 

hundert war nicht unbedeutend. Genaue Zahlen ſind freilich 
nicht zu ermitteln. Der Plan, ungefähr ein Viertel der geſamten 

Waldungen in Münchhöf und Madach auszuſtocken, kam nicht 

zur Durchführung. Nellenburg hätte auch keinesfalls die Zu⸗ 
ſtimmung gegeben. In der Nähe von Mainwangen ließ die Abtei 

ohne ihre Erlaubnis gerodetes Land teilweiſe wieder aufforſten. 

Da Zufälligkeiten, z. B. große Windfälle, gelegentlich die un⸗ 

mittelbare Veranlaſſung zu den Rodungen boten, wurde natür⸗ 

lich auch Land dem Walde abgewonnen, das beſſer der Wald— 

wirtſchaft vorbehalten geblieben wäre. Aber ſchließlich war die 
Bevölkerung für jede Erweiterung ihres Nahrungsſpielraumes 
dankbar“. 

Das Leiblehen war im Salemiſchen weit häufiger als das 

Erblehen?ꝰ. Bei den Leiblehen war die Möglichkeit der Steigerung 

der Abgaben ohne weiteres gegeben; freilich nur da, wo Salem 

zugleich Landesherr war; in fremden Herrſchaften war es beſſer, 

auch nicht den Verſuch einer Steigerung zu machen, da jede 

Landesherrſchaft gewohnt war, ſich ihrer Untertanen gegen 

fremde Anſprüche anzunehmen. Mindeſtens ebenſo wichtig iſt 

es aber, daß zum großen Teil keine gedroſchene Gült gereicht, 

ſondern zumeiſt die 4. Garbe als Landgarbe aufgeſtellt werden 

mußte. Wenn man bedenkt, daß der Bauer zunächſt 10 v. H. 

der Garben als Zehntgarben und danach noch einmal 25 v. H. 
als Landgarben auf dem Acker liegen laſſen mußte, ſo kann man 

ſich unſchwer vorſtellen, daß die Kleinbauern, die weit zahlreicher 

waren als die Großbauern, Mühe hatten, auch die andern Laſten, 

mochten ſie auch einzeln gering ſein, alle zuſammen fielen ſie ins 

Gewicht, zu tragen und daneben die meiſt zahlreiche Familie zu 

ernähren. Die Belaſtung mit Zehnt- und Landgarben war, daran 

iſt nicht zu rütteln, bei den doch verhältnismäßig geringen Ernte⸗ 

erträgen im 18. Jahrhundert ſehr hoch und war die Arſache des 

durchſchnittlich geringen Vermögensſtandes der Bevölkerung. 
Wobei freilich zu beachten iſt, daß ſchon das Zugeſtändnis der 

19 Wenigſtens teilweiſe gelang es den Bauern, die ſelbſtgerodeten Felder 

als Erblehen zu erhalten. 

20 Im Amt Ehingen gab es kaum mehr Erblehengüter. 

Freib. Diözeſ.-Archiv N. F. XXXV. 6
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4. Garbe nicht nur in Salem als beſonderes Entgegenkommen 

gegenüber dem Bauern gewertet wurde. Beſſer ſtellte ſich der 

Bauer, wenn er zu den Lehenäckern noch einige ſog. Pfiſter⸗ 

oder Kelleräcker zupachten konnte, von denen er eine beſtimmte 

Anzahl von Seſtern Feſen und Hafer abzugeben hatte. Auch die 

Inhaber der großen Lehenhöfe waren beſſer daran, wenn einmal 

die eigenen Kinder mitarbeiten konnten, ſonſt jammerten freilich 

auch ſie, wenn in ſchlechten Zeiten die Dienſtboten ſo unbeſchei— 

den waren, Knöpfle auf den Tiſch geſtellt bekommen zu wollen. 

Der große Bedarf der Abtei an Dünger war zurückzu— 

führen auf den unverhältnismäßig großen Weinbau des Kloſters 

wie der Antertanen. Nach dem 30jährigen Krieg erholte ſich der 

Rebbau nur langſam. Weniger gute Lagen wurden nur zögernd 

wieder in Anbau genommen. In Markdorf waren 1657 ſämtliche 

14 Stücke Salemer Reben wieder angebaut, in Efritzweiler 5 

von 31, in Immenſtaad 47 von 48, in Kippenhauſen keines von 

5 Stücken, in Kirchberg alle 51 Stücke, in Hagnau 82/ von 

106½, in Bermatingen 150 von 222, in den 3 Weilern 50⅛ 
von 88, in der Tobelhalde 48½ von 89, in Leutkirch 27 von 57, 

in Neufrach 76 von 93, im Bremgarten 60 von 69, in Buggen⸗ 

ſegel keines von 42, in Mimmenhauſen 63 von 66, in Salem 10 

von 151, in Tüfingen 7 von 67, in Weildorf 6 von 24, in Kon⸗ 

ſtanz alle 16 Jauchert, in Sipplingen 53 von 83, in Nußdorf 
78˙2 von 139, in Oberuhldingen 33 von 41, in Baufnang 

4 von 25 Hofſtätten?:. Hier hat man es doch wohl nicht aus⸗ 

ſchließlich mit Nachwirkungen des Krieges zu tun, ſonſt hätte 

doch wenigſtens in unmittelbarer Nähe des Kloſters der Rebbau 

ſich wieder erholt haben müſſen. Die beſſeren Lagen waren ſicht⸗ 

lich von den Rebleuten bevorzugt. 1702 entſchloß man ſich, 1000 

Hofſtatt in Lagen, wo der Weinbau ohnehin keine Stätte hätte 

finden dürfen, heraushauen zu laſſen. Schon nach 30 Jahren be⸗ 

zeichneten Kritiker, die leicht vergaßen, dies als unverzeihlichen 
Fehler. Dabei konnte ihnen jeder Rebmann Tag für Tag ver⸗ 

ſichern, eine Jauchert gutes Ackerfeld wäre ihm lieber als eine 

Hofſtatt Reben. Das Kloſter lie ſeine eigenen Reben im Halb⸗ 

bau von Rebleuten bewirtſchaften. Auch die andere Hälfte des, 

21 Berain 11 285.
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Weins pflegte man dieſen im Herbſt abzukaufen, wie man ſagte, 

zum eigenen Schaden. Dafür lieferte man ihnen Brotfrucht, 

Rebſtecken uſw.?. Auch die Rebleute waren ſelten einmal in der 

Lage, Reichtümer zu ſammeln. Manche hatten dauernd große 

Schulden an die Abtei. Am den nötigen Dung für die Reben 

zu erhalten, bedang ſich die Abtei von den Bauern je eine Anzahl 

Fuhren Miſt aus. Als Entgelt wurde die entſprechende Anzahl 

Klafter Jahrholz aus den Kloſterwaldungen betrachtet. An Reben 

gab es ferner Lehenreben, die die Hälfte, den dritten, vierten, 

fünften oder ſechſten Teil des Ertrages abzuliefern hatten. Wenn 

in Salem einmal über die Höhe der Fronen geklagt wurde, fehl⸗ 
ten zumeiſt nicht die Fuhren, die ſich aus dem Weinbau ergaben, 

und das Holz, das vom Gehrenberg herbeigeführt werden mußte. 

Die Abtei verwahrte ſich zumeiſt gegen ſolche Klagen und be⸗ 

hauptete, in Salem werde für vieles ein Entgelt gezahlt, was 

anderswo in der Fron geleiſtet werden müßte. In der Tat be⸗ 

weiſen die Rechnungen, daß Salem zeitweilig außerordentlich 

viele Leute im Taglohn beſchäftigte. Damit iſt freilich noch nicht 

geſagt, daß alle Klagen grundlos waren. 

Den Orten im Salemiſchen blieb die Auseinanderſetzung 

zwiſchen Bauern und Seldnern ſowenig erſpart wie denen in 

anderen Herrſchaften. Der Seldner mußte ſehen, wie er recht 

und ſchlecht ſeine Familie mit dem Ertrag ſeiner wenigen Acker⸗ 

und Wieſenſtücke durchbrachte, und hielt an Vieh, ſoviel ihm 

eben möglich war. Dem Bauern dagegen war jedes Stück zuviel, 

das der Seldner auf die Weide trieb. Er glaubte, ein Anrecht 

auf vorzügliche Berückſichtigung bei der Weide zu haben, da er 

die Hauptlaſt der Steuern trug, die Landgarbe zu entrichten, die 

Fuhrfronen zu leiſten hatte uſw. Das traf gewiß zu, aber die 

anderen hatten natürlich ebenſogut ihr Lebensrecht. Ein end⸗ 

gültiger Austrag bei ſolchen Streitigkeiten iſt erfahrungsgemäß 

nie möglich. Es konnte ſich auch hier immer nur darum handeln, 

grobe Mißſtände zu beſeitigen. Ein Entgegenkommen gegen die 

kleinen Leute bedeutete es, daß der Abt 1740 den Bauern ver⸗ 

bot, Oberländer Mene⸗ und Hütebuben in Dienſt zu nehmen, 

da dadurch den Kindern der eigenen Untertanen der Verdienſt 

22 Ein großer Teil der Rebſtecken kam aus dem Bregenzer Wald. 

6*
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entzogen werde. Der Feldzug gegen die gemeine Weide griff auch 

auf Salem über; aber noch 1791 wagten ſich hier Stimmen gegen 

die Stallfütterung im Sommer hervor, während man den Nutzen 

des Kleebaues natürlich anerkannte. Der Bauer hatte zweifellos 

ein Intereſſe an der Abſchaffung der gemeinen Weide, da ſie ihm 

ermöglichte, ſeine ſämtlichen Wieſen in öhmdwieſen umzuwan⸗ 

deln?“. 
Wir erfahren wohl einmal, wieviel Vieh auf dem Madach⸗ 

hof im 16. Jahrhundert gehalten wurde (ſiehe dort), aber zuver⸗ 

läſſige Angaben über den Viehſtand haben wir ſonſt in dieſer 

Zeit kaum einmal zu erwarten. Es iſt ſchon ein Glücksfall, daß 

wir der Steuerveranlagung in Mainwangen den dortigen Vieh⸗ 

ſtand aus dem Februar 1604 entnehmen können. Es waren da⸗ 

mals vorhanden: 26 Pferde, 92½ Stück Rindvieh, 43 Schweine, 

4 Schafe und 15 Bienenſtöcke. Die Viehverſtellung war, wie ſich 

aus dem / eines Stückes Rindvieh ergibt — auch von den 

Bienenvölkern war übrigens ein Feil geſtellt —, alſo auch da⸗ 

mals in Mainwangen bekannt?“. Drei Bauern hatten 6 und 6, 

4 und 14, 4 und 8 Stück Pferde und Rindvieh. Alle anderen 

blieben unter 10 Stück. Mehrere mußten das Futter kaufen, das 

ſie für ihre einzige Kuh benötigten. 

Der Dreißigjährige Krieg räumte unter den Viehbeſtänden 

gründlich auf. 1651 hatte ein Bauer auf einem 51 Morgen 

großen Hof in Grasbeuren an eigenem Vieh nur 1 Kuh und 

1 Stier; geſtellt waren ihm 2 Stiere, 1 Kalbin und 1 Jährling. 

Ein anderer hatte auf einem Hof mit 54 Jauchert Ackerfeld an 

eigenem Vieh nur 1 Stierlein; geſtellt waren ihm 3 Stiere, 

1 Kalbin, 2 Kühe und 2 Kälber. Der Viehſtand hob ſich wieder 

verhältnismäßig ſchnell. 1657 zählte man in Neufrach 13 Pferde 

＋1 geſtelltes, Fohlen 11, Stiere 67 ＋ 6 geſtellte, Kühe 93 

＋ 10 geſtellte, Jungvieh 66 ＋ 1 geſtelltes Stück, Schweine 

57 Stück, in Haberſtenweiler 17 Stück, davon 8 geſtellt, in Bir⸗ 

kenweiler 10, davon 1 geſtellt, in Tepfenhard 8 Pferde, 2 Fohlen, 

28 Schon Ende des 15. Jahrhunderts verbot der Abt den Seldnern das 

Halten von Pferden, ſo in Tüfingen 1492 und 1493. 

24 Schon im 15. Jahrhundert ſprach man im Salemiſchen von Halbkühen. 

Auch dies iſt ein Anzeichen der Viehverſtellung.
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14 Stiere, 18 Kühe, 21 Stück Jungvieh, 7 Schweine (unmittelbar 

nach dem Kriege 6 Pferde, 1 Fohlen, 5 Schweine, 24 Stiere, 

davon 20 geſtellte, 13 Kühe, davon 7 geſtellte und 18 Stück 

Jungvieh, davon7 geſtellte), in Buggenſegel 9 Pferde, 3 Fohlen, 

20 Stiere, 43 Kühe, 24 Stück Jungvieh. In Oberſten⸗, Mittel⸗ 

ſten⸗ und Niederſtenweiler gab es 1663 oder 1664 und 1669 

31 bzw. 26 Pferde, 6 bzw. 27 Stiere und 44 bzw. 67 Kühe, 

ferner 1669 in Mühlhofen 12 Pferde, 10 Stiere und 27 Kühe, 

in Gebhardsweiler 16, 9 und 13, in Hallendorf 16, 10 und 16, 

in Grasbeuren 23, 17 und 14. 1677 hatte Einhart 40 Pferde 

und 50 Kühe, Tafertsweiler 29 bzw. 39, Gunzenhauſen 10 und 

10, Bachhaupten 4 und 6 (nur die vier Bauern, nicht der 

Schafhofl), Eſchendorf 13 bzw. 17, Magenbuch 15 bzw. 17, 
Levertsweiler 31 bzw. 47, Oſtrach 64 bzw. 108. Dem ſtehen, 

teilweiſe vergleichbar, zu Anfang des 18. Jahrhunderts gegen⸗ 

über in Einhart 41 Pferde und 51 Kühe, in Levertsweiler 

28 und 49, in Lausheim 14 und 17, in Magenbuch 26 und 

38, in Oſtrach 63 und 103, in Spöck 33 und 39, in Taferts⸗ 

weiler 39 und 44, in Gunzenhauſen 8 und 10, in Bachhaupten 

2 und 3, in Eſchendorf 5 und 10. Hier war die Zahl der Pferde 
unverhältnismäßig groß (bis zu 9 Stück auf einem Hof). 

1721 beſaßen die 999 ſteuerbaren Antertanen Salems 1680 

Stück Zugvieh, 3264 Kühe und Schmalvieh, 1523 Stück Schweine 

und Schafe. 

Für Anterelchingen und das Amt Schemmerberg haben 

wir Angaben aus dem Jahre 1726. In Anterelchingen wurden 

ermittelt: 85 Pferde, 8 Füllen, 199 Kühe, 46 Rinder, 66 Schafe, 

66 Lämmer, 92 Schweine und 219 Gänſe, in Schemmerberg 

81 Pferde, 12 Fohlen, 76 Stiere, 175 Kühe, 65 Stück Jungvieh, 

40 Schafe, 23 Schweine und 217 Gänſe, in Altheim 145 Pferde, 

21 Fohlen, 218 Kühe, 83 Stück Jungvieh, 60 Stiere, 109 Schafe, 
25 Schweine, 314 Gänſe, in Apfingen 114 Pferde, 11 Fohlen, 

16 Zugochſen, 14 Stiere, 197 Kühe, 69 Stück Jungvieh, 

12 Schweine, 52 Schafe und 214 Gänſe. Da die Zählung im 

Winter ſtattfand, waren die älteren Schweine faſt alle ge⸗ 

ſchlachtet. Abrigens wurde die Schweinezucht mit Rückſicht auf 

die Schafzucht ohnehin vernachläſſigt. In Anterelchingen erleich⸗
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terte man ſich die Zählung dadurch, daß man Fohlen und Kälber 
unter einem Jahr überhaupt nicht berückſichtigte. 

Für die Amter Stockach, Oſtrach und Ehingen beachte man 

auch die Angaben in den Ausführungen über die betreffenden 

Amter. 

In Urnau durften 1712 150 Stück Zugſtiere und Kühe auf 

die Weide getrieben werden. 1759 ſetzte man dieſe Zahl herunter 

(es iſt unbekannt, um wieviel). In Mimmenhauſen ſollte der 

Austrieb 1729 nicht über 43 Zugſtiere und 100 Kühe betragen. 

In Owingen betrug der erlaubte Ausſchlag 1766: 71 Pferde, 
111 Ochſen, 145 Kühe, 114 Stück Schmalvieh und 81 Schweine. 

Die Bauern beabſichtigten damals, mehr Pferde und weniger 

Ochſen zu halten, und verlangten, die Seldner, die nicht in jedem 

Eſch 3 Jauchert Acker hätten, ſollten keine Ochſen mehr halten 
dürfen. In Weildorf durfte nach der Ausſchlagordnung von 1669 

jeder der acht Meier 6 Pferde, 2 Fohlen, 3 Zugſtiere und ſoviel 

Kuhvieh auf die Weide treiben, als er zu überwintern vermochte, 

jeder Seldner, der keine liegenden Güter hatte, eine Kuh, ein 

Kalb und ein Schwein, jeder Seldner mit liegenden Gütern zwei 

gewinterte Stücke, ein Kalb und ein Schwein. 

Aus dem Jahre 1787 haben wir Angaben über den Vieh⸗ 
ſtand in der Herrſchaft unter den Bergen?. 

Pferde Ochſen Kühe Mutterſchweine 

Adelsreute 21 30 2⁵ 8 

Bermatingen 42 61 145 — 

Buggenſegel 25 41 59 2 

Mittelſtenweiler 13 22 39 — 

Grasbeuren 19 27 35⁵ — 

Gebhardsweiler 

und Mühlhofen 37 59 67 — 

Mimmenhauſen 25 30 113 — 

Neufrach 68 81 158 4 

Nußdorf — 6 54 — 

Oberuhldingen 33 53 102 2 

Oberſtenweiler 22 3 29 — 

Owingen 120 147 154 7 

28 Angaben aus den anderen Amtern fehlen.
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Pferde Ochſen Kühe Mutterſchweine 

Tüfingen 26 54 77 — 

Tepfenhard 23 23 30 — 

Arnau 17 30 48 1 

Weildorf 32 49 76 1 

So oft auch der Baumgarten in den Lehenurkunden erwähnt 

iſt, die Quellen für den Obſtbau fließen nur ſpärlich. Schon die 

Speiſevorſchriften des Ziſterzienſerordens bieten uns Gewähr 

dafür, daß von Anfang an auch die Erzeugniſſe des Obſtgartens 

auf dem Konventstiſch Verwendung fanden. Es iſt daher ganz 

natürlich, daß unter den Kloſterbeamten auch der pomarius ge⸗ 

nannt wird, der Vorgänger des Obſtmeiſters aus dem 18. Jahr⸗ 

hundert. Bei einem großen Brand in Bermatingen gingen 1590 

viele hundert Obſtbäume zugrunde. 1632 gab es bei den Seld⸗ 

nerhäuſern in Owingen ſchöne Kraut- und Baumgärten. Kurz 

vor dem Dreißigjährigen Krieg und noch 1680 empfahl der Abt 

die Anpflanzung von Apfel⸗, Birn⸗ und anderen nützlichen Bäu⸗ 

men, wollte dagegen Eichen, Nuß⸗ und Kirſchbäume und andere 

wüſte und unnütze Bäume ausgehauen haben. Schon bald war 

die Auffaſſung anders. Im 18. Jahrhundert empfand man das 

Verſchwinden der Eiche als ſchweren Nachteil, und als 1718 der 

Abt die Anpflanzung von Bäumen auf den Allmenden verfügte, 

wurden neben Apfeln und Birnen auch Nüſſe, Kirſchen, Wild⸗ 

äpfel, Eſchen, Linden, Vogelbeeren und Felben empfohlen. Wer 

zahme Bäume pflanzte, erwarb mit der Anpflanzung für ſich und 

ſeine Nachkommen das Anrecht auf den Ertrag der Bäume, auch 

wenn ſie auf Allmendboden ſtanden. Auf das Wildobſt hingegen 

hatten die Nachkommen keinen Anſpruch. Über die Anpflanzung 

zahlreicher Bäume ſind wir in den Jahren 1739 und 1740 unter- 

richtet. Es iſt wohl nur Zufall, daß die Nachrichten aus anderen 
Jahren fehlen. Angepflanzt wurden damals auch Aprikoſen und 
allerlei anderes Steinobſt. Die Stämmchen holte man in Waſſer⸗ 

burg und Baſel. 1770 kaufte man Zweige in Citeaux und 200 

Stämmchen in Tennenbach. Im Durchſchnitt der Jahre 1780 bis 

1794 betrug der Erlös der Abtei aus grünem und gedörrtem 

Obſt 889 fl. Dazu kamen noch die Beträge für Kirſchwaſſer, 
Zwetſchgenwaſſer, Obſt⸗ und Holzapfelgeiſt. Bei Unterſtützungen,
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die ſich als notwendig erwieſen, wurde vielfach auch Dörrobſt 

verabreicht, ein Zeichen dafür, daß gedörrtes Obſt im ländlichen 

Haushalt eine nicht unwichtige Stellung einnahm?“. 

Auch nachdem die Grangien ihre Bedeutung verloren hatten, 

konnte die Abtei nicht ganz auf die Eigenwirtſchaft verzichten. 

In Salem ſelbſt war ſie unentbehrlich, wie man wohl kaum zu 

beweiſen braucht, und auch in Bachhaupten kann ſie höchſtens 
vorübergehend aufgehoben worden ſein. Die Bachhauptener 

Wolle brauchte man ſtets; auf den dortigen Schafkäſe hätte man 

wohl eher verzichten können. Nur widerwillig verſtand ſich die 

Abtei dazu, Madach und Gründelbuch wieder in eigene Bewirt⸗ 

ſchaftung zu nehmen. Daneben betrieb man im 18. Jahrhundert 

Eigenbau in Bermatingen (Kelhof), Forſt, Schwandorferhof, 
Mendlishauſen, Malaien und Lausheim. Der Selbſtbetrieb 

ſtellte ſich mindeſtens zeitweilig recht teuer, und es mochte wohl 

richtig ſein, daß man höhere Erträge erzielt hätte, wenn man die 

Höfe zu Leiblehen gegen Landgarbe und Zehnten ausgegeben 

hätte; aber ein völliger Verzicht auf den Selbſtbetrieb war nicht 

möglich, da man Zug⸗ und Wagenpferde, Milchkühe uſw. nun 

einmal nicht entbehren konnte. So konnte es ſich ſchließlich nur 

um beſſere Wirtſchaftsführung handeln?. 

26 Nach der Rebbauordnung von 1606 durften „Wurſibäume“ wie 

Eichen, Nüſſe, Kirſchen, Pfirſiche, Pflaumen und Kriechen nur in einer Ent⸗ 

fernung von wenigſtens 24 Schuhen von den Reben gepflanzt werden. 1777 

wurden im Kloſtergarten 393 Obſtbäume geſetzt. 1760 wurden 15, 1770 21 

Eimer Kirſchwaſſer gebrannt. 1760 wurden 1735 Viertel Dürrobſt verkauft, 

1770 2033 Viertel grünes und gedörrtes Obſt, 1780 1748 Viertel grünes Obſt, 
darunter 227 Viertel Apfel beſter Sorten, um 1130 fl. Vorrat an Dörrobſt 

1790 955 Viertel Apfelſchnitze, 232 Viertel Birnenſchnitze und 31 Viertel 

Zwetſchgen. 1760 210 Arbeitstaglöhne für Kirſchenbrechen, 858 für Dürrobſt⸗ 
ſchnitzemachen. Im Salemer Kloſtergarten muß es viele Quittenbäume ge⸗ 

geben haben. 
27 Schon 1692 wurde der Ackerbau von den Knechten ſchlecht betrieben. 

1708 machte der Abt allen Erörterungen ein Ende. Die Stuterei und Mä⸗ 

ſterei in Salem und die Schäferei in Forſt (130 Schafe) blieben erhalten. Die 

Sennerei in Salem wurde mit derjenigen auf dem Schwandorferhof vereinigt, 

wo nunmehr 70 Kühe gehalten wurden. 1701 hatte man in Salem 30, in der 

Sennerei Schwandorf 45 Kühe, in Lausheim 30 Stück Vieh, in Malaien 
44 Ochſen und 3 Wucherſtiere, in Grindelbuch 434 Schafe. In Bachhaupten 

konnte man 800 Schafe überwintern; die Sommerweide reichte jedoch nur für
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In den Akten und Arkunden finden ſich verſchiedentlich Aus⸗ 

drücke, die der Erklärung bedürfen. Pfiſter⸗ und Kelleräcker ſind 

Acker, die dem Großkeller bzw. dem Pfiſter zur Verwaltung 

unterſtellt und nicht in ein Lehengut eingegliedert waren. Teil⸗ 

weiſe wurden ſie im 17. Jahrhundert auf Wunſch der Bauern zu 

den Lehen geſchlagen und entrichteten ſeitdem wie die urſprüng⸗ 

lichen Lehenäcker die Landgarbe, während ſie bis dahin eine be⸗ 

ſtimmte Fruchtgült gereicht hatten. Gelegentlich findet ſich ſtatt 

des Ausdrucks Kelleräcker wohl auch der Ausdruck Stockfelder. 

Teilweiſe handelt es ſich ſicherlich um ſolche, teilweiſe aber auch 

um Güterſtücke, die die Abtei geſchenkt erhalten oder gekauft 

hatte und die aus irgendwelchen Gründen nicht zu den Lehen 

geſchlagen worden waren. Wechſelwieſen, d. h. Wieſen, die in 

einem Jahr zu dieſem, im andern zu jenem Gut gehörten, finden 
ſich vereinzelt. Die Wieſen wurden im übrigen eingeteilt in 
Fronwieſen, öhmdwieſen und Brachwieſen. Eindeutig verſtänd⸗ 

lich iſt nur der Ausdruck öhmdwieſe, d. h. die Wieſe, die der 

Nutznießer öhmden durfte, die alſo nach dem Heuet nicht der allge⸗ 
meinen Beweidung unterlag. Die Wieſen waren nur zum ge⸗ 

ringen Teil öhmdwieſen. Die Gemeinden wachten eiferſüchtig 

darüber, daß der gemeinen Weide nichts entzogen wurde. Der 

Bauer hatte es alſo nicht leicht, eine Wieſe nachträglich zu einer 

Ohmdwieſe umzuwandeln. Das Gegenſtück der Ohmdwieſe iſt die 

Fronwieſe. Die Fronwieſe darf alſo nicht geöhmdet werden. Ich 

muß es vorläufig dahingeſtellt ſein laſſen, wie ſie zu ihrem 

Namen kam. Alle bisherigen Deutungen erſcheinen mir unzu— 

länglich, da ſie nicht damit rechnen, daß das Wort den Gegenſatz 

zu Ohmdwieſe bezeichnen ſoll?s. Die Brachwieſe oder Eſchwieſe 

iſt urſprüngliches Ackerfeld, das wegen Näſſe oder aus anderen 

400 Stück. Ochſen für die Maſt kaufte man in der Gegend von Liptingen, auf 
der Baar und bei Riedlingen. Die Größe der in Selbſtbewirtſchaftung ſtehen⸗ 
den Güter iſt nicht genau zu ermitteln. 

2s Am wahrſcheinlichſten iſt, daß es ſich urſprünglich um Wieſen handelte, 

von denen das Fronheu an die Herrſchaft abzuliefern war, bis ſtatt deſſen 

das Heugeld eingeführt wurde. Es wäre dann die Bezeichnung von den Fron⸗ 

heu abliefernden Wieſen auf alle Wieſen übertragen worden, die wie dieſe 

nach dem Heuet beweidet werden durften. Vgl. Fiſcher, Schwäbiſches 

Wörterbuch II, 1785 und VI, 1953.



90 Baier 

Gründen nicht mehr mit dem Pflug bebaut wurde. Die Herkunft 

iſt auch ſpäter noch dadurch angezeigt, daß der Inhaber im dritten 

Jahr, wo der Acker in der Brache gelegen wäre, Abgabefreiheit 

beanſpruchte. Dafür durfte er ſie aber auch nicht heuen (Urkunde 

vom 5. 7. 1727). Gelegentlich wird eine Weide erwähnt, die 

Baumgartenrecht hatte. Der Inhaber brauchte alſo niemand das 

Mittriebsrecht zu geſtatten. Ausäcker ſind die außerhalb der alten 

Eſche liegenden Acker, alſo entweder Stockäcker oder zu Ackerfeld 
umgebrochenes Weideland. 

Handel und Gewerbe waren im Salemiſchen nur 

gering entwickelt. In der ganzen Herrſchaft unter den Bergen 

gab es 1715 nur drei oder vier Fruchthändler. Die Anregung, 

eine Webereigeſellſchaft zu errichten, um den in der Herrſchaft 

gebauten Hanf und Flachs zu verarbeiten, kam ebenſowenig zur 

Ausführung wie der in Ausſicht genommene Bau einer Hammer⸗ 

ſchmiede. Dem Plan des Baumwollſpinnerei⸗Inhabers Jean Jac⸗ 
ques Verdan in Zizenhauſen von 1787, im Salemiſchen eine 

Baumwolldruckerei zu gründen, trat man hauptſächlich deshalb 

nicht näher, weil das Anternehmen letzten Endes doch der Fabrik 

in Zizenhauſen Wettbewerb hätte bereiten müſſen und aus dieſem 
Grunde mit Sſterreichs Gegnerſchaft zu rechnen geweſen wäre. 

In Mühlhofen beſtand ſeit ſpäteſtens 1707 eine Papiermühle?d, 

in Mimmenhauſen ſeit 1724 eine Weißgerberei. Die Salemer 

Handwerker und die Geſellen, die im Salemiſchen ausgebildet 

worden waren, ſtießen auf den Märkten und auf der Suche nach 

Arbeit allenthalben auf Schwierigkeiten trotz des Privilegs 
K. Ferdinands II., demzufolge diejenigen, die in Salem ein 

Handwerk gelernt hatten, überall in die Zünfte aufgenommen 

werden mußten. In Handwerkerkreiſen pflegte es zu heißen, in 

Salem ſei kein Meiſter, ſomit könnten daſelbſt auch keine Geſellen 

ausgebildet werden. Schlecht ſcheint es im Salemiſchen den 
Schneidern ergangen zu ſein, die wenig Arbeit fanden und 
dauernd mit dem Wettbewerb der Näherinnen zu kämpfen hatten. 

Letzteren wurde 1752 verboten, wollene Manns- und Weiber⸗ 

kleider in Arbeit zu nehmen. Auch den aus der Schweiz ſich 

einſchleichenden Webern und den fremden Hauſierern mußte man 

20 Eine Papiermühle in Karbach fiel Salem bei einer Gant zu.
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entgegentreten. Zahlreich waren übrigens die heimiſchen Weber 

nicht. In Mimmenhauſen war je ein Färber, Bleicher, Nagel⸗ 

ſchmied, Eiſenhändler und Hutmacher. Ob die Muſſelinſtickerei, 
die Ende des 18. Jahrhunderts von St. Gallen aus in der 

Gegend von Markdorf eingeführt wurde, auch im Salemiſchen 

Eingang fand, vermag ich vorläufig nicht zu ſagen. Die Zeug⸗ 

macherei in Salem verarbeitete um 1800 außer der Wolle aus 

Salems Schäfereien ſächſiſche und böhmiſche Rohſtoffe. Bis 

zum Verkauf der Beſitzungen im Württembergiſchen wurde die 

Wolle aus Salems Schäfereien in Nürtingen zu Engelſait ver⸗ 

arbeitet. 

1672 errichtete die Abtei, um ihr Holz beſſer verwerten zu 

können, eine Glashütte auf dem Dornsberg, in der ein Hütten⸗ 

meiſter und ſieben Knechte tätig waren. Der Hüttenmeiſter zahlte 

den verhältnismäßig hohen Pachtzins von jährlich 150 fl. an die 

Abtei, dieſe jährlich vier Pfund Pfeffergeld an Oſterreich. Schon 

wollte man die Hütte wieder eingehen laſſen, da inzwiſchen ſoviel 

Wald gerodet worden war, als man hatte ausſtocken wollen, 

als der Kloſterbrand von 1697 das Weiterbeſtehen noch auf 

einige Jahre notwendig machte. 
Den Umfang der Waldungen im Salemiſchen kennen wir 

nicht. Er muß aber bedeutend geweſen ſein, da allein in der 

Herrſchaft unter den Bergen um 1700 der Brennholzbedarf nach 
der Berechnung des Forſtmeiſters 9000 Klafter betrug?'. Da 

wir beim damaligen Stand der Forſtwirtſchaft kaum mehr als 

ein Klafter jährlichen Zuwachs auf der Jauchert annehmen 

dürfen, iſt es klar, daß große Waldflächen notwendig waren, um 

den Holzbedarf auf die Dauer zu decken. Ausgedehnte Wal⸗ 

dungen beſaß die Abtei bei Boshaſel und Adelsreute (bei Adels⸗ 

reute und Tepfenhard etwa 1000 Jauchert). In Boshaſel pflegte 

man nach dem Dreißigjährigen Kriege die im Kloſter benötigten 

Kohlen brennen und das Buchenholz für die Beamten hauen zu 
laſſen. Wenn man Kohlen brennen laſſen wollte, mußte man 

immer zunächſt beim Oberamt Heiligenberg um Genehmigung 
    

à0 Am 1700 lieferte das Kloſter Holz und Faſchinen zum Feſtungsbau 

nach Konſtanz, bezog aber ſeinerſeits Tauſende von Rebſtecken aus dem Bre⸗ 

genzer Wald.
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nachſuchen. Auch auf das Harzen machte die Landgrafſchaft 
Anſpruch. Die Abtei fand jedoch in der Abwehr dieſer An⸗ 

ſprüche Anterſtützung durch den Biſchof von Konſtanz. In 

Adelsreute mußte ſie ſich den Anſprüchen des Oberamts Alt⸗ 

dorf beugen. 
Da allmählich allerlei Anordnungen einriſſen, zumal das 

Salemer Oberamt in der Beſtrafung der Froſtfrevel es an ſich 

fehlen ließ, erhob der Forſtmeiſter 1683 Beſchwerde. Die Bauern 

machten das Jahrholz nicht mehr wie früher im Winter, ſondern 

wenn es ihnen beliebte. Dürrholz holten ſie wie ſie wollten. 

Für den Karren Dung, den ſie an das Kloſter zu liefern hatten, 

erhielten ſie 2 Haufen = 1 Klafter Holz; aber ſie machten die 

Haufen zu groß. Das Vieh wurde in die jüngeren Schläge ge⸗ 

trieben, ſo daß es um den Nachwuchs übel ſtand. Alte Eichen 

gab es faſt nicht mehr. In der Nähe des Kloſters drohte Holz⸗ 

mangel, während man bei Boshaſel kaum Käufer für das Holz 

finden konnte. Die Schindeldächer wollte der Forſtmeiſter ab⸗ 

geſchafft wiſſen“. 1688 endlich erließ der Abt eine Holzordnung. 

Der Bauer mit einer Mene erhielt 15, der mit 1/2 Menen 20, 

der mit 2 Menen 25 Klafter Jahrholz. Das Jahrholz durfte 

jedoch nicht mehr verkauft werden; auch durften ohne Erlaubnis 

des Kloſters keine Rebſtecken mehr aus dem Jahrholz gemacht 

werden. Wer Bauholz brauchte, hatte ſich beim Forſtmeiſter 

zu melden, der auch über das abgeſtandene Holz und über die 

Windfälle verfügte. Das abgefallene dürre Holz und die Aſte 

durften die armen Leute ſammeln. Das Jahrholz mußte wieder 
im Winter gehauen werden. Aſte und Dolden durften beim Jahr⸗ 

holzſammeln nicht mehr verbrannt werden. Die Owinger Bauern 

erhielten bisher für die Lieferung von je 12 Wagen Dung in 
die Sipplinger Kloſterreben 160 Klafter Holz. An die Stelle 
dieſer 160 Klafter trat nunmehr eine Geldvergütung. Das viel⸗ 

fach übliche Anlegen von Reutenen in den Waldungen und das 
Maienhauen wurde verboten; nur der Wirt in jedem Ort durfte 

noch einen Maien ſtecken. Die Durchforſtung der Wälder ſollte 

planmäßig vor ſich gehen. Die jungen Schläge mußten drei 

31 1604 waren in Mainwangen zur Hälfte Stroh⸗-, zur Hälfte Ziegel- 

dächer.
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Jahre gebannt werden?2. Die Straßen durch die Wälder waren 

wieder in beſſeren Stand zu bringen, damit nicht immer neue 

Stücke Waldboden für den Verkehr nötig wurden. Die Hand⸗ 

werksleute erhielten Holz nur noch nach Rückſprache mit dem 

Forſtmeiſter. Im Amt Oſtrach, wo ähnliche Mißſtände herrſch⸗ 

ten, wurde eine Forſtordnung im Jahre 1700 erlaſſen. 

1698 bewarben ſich zwei Graubündner um das Recht, in 

den Salemer Waldungen zu harzen. Der Forſtmeiſter riet ent— 

ſchieden ab, da der frühere Pächter Roff in Oberuhldingen die 

Wälder verwüſtet habe, ſo daß man aus dieſem Grunde von 

der Erneuerung der Pacht abgeſehen habe. 

Die Forſtordnung von 1688 wurde in den erſten Jahren 

gut befolgt. Erſt während des ſpaniſchen Erbfolgekrieges riſſen 

wieder Anordnungen ein, ſo daß die Beachtung der Ordͤnung 

wieder eingeſchärft werden mußte. Der Abt meinte damals wohl 

nicht mit Anrecht, die Verwachſung der Felder im Dreißigjährigen 

Krieg habe zunächſt den Bauern erlaubt, Holz zu hauen, wie 
ſie wollten, ſo daß ſie nach und nach glaubten, ſie ſeien überhaupt 

an keine Ordnung gebunden. 1736 mußte die Forſtoroͤnung er⸗ 

neut eingeſchärft werden. Diesmal wurden einſchneidende Ver⸗ 

ordnungen für den Hausbau gegeben. Künftig war das Bauern⸗ 

haus für ſich zu bauen, und zwar nur ein kleines Wohnhaus, 
Stallungen, Knechtskammern und Scheune ebenfalls für ſich. 

Alles durfte nur einfache Riegel erhalten; überhaupt war ſpar⸗ 

ſamer mit der Verwendung des Holzes zu verfahren wie bisher. 
Bis zum Ende des Jahres hatte jeder Gemeindsmann 4 Bäume 

zu ſetzen: 1 Eiche, 1 Weide oder Linde, 1 Eſche und 1 Alber 
oder Ahorn. Wichtig war vor allem der beſſere Schutz der Eichen, 

an denen es ſehr zu mangeln begann. 1746 erfolgte abermals 

eine neue Forſtordnung, in der das Jahrholz für die Bauern auf 

2 Schon 1570 hatten, da die Wälder ſehr verwüſtet waren, der Biſchof 

von Konſtanz, Salem, Aberlingen und der Herr von Reichlin⸗Meldegg in 

Billafingen vereinbart, künftig bei Kahlhieben die Wälder mindeſtens fünf 

Jahre zu bannen. Wild ſoll 1688 wenig vorhanden geweſen ſein. Das Kloſter 

ſoll damals nicht einen einzigen brauchbaren Jagoͤhund gehabt haben. Bei der 

Abtswahl von 1725 dagegen verlangten die Wähler u. a., die Zahl der Jäger 

und Hunde müſſe vermindert werden. Das übermäßige Hegen des Wildes, das 

den Bauern die Felder verwüſte, müſſe aufhören.
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10, 12 und 14 Klafter herabgeſetzt wurde. Auch wurde beſtimmt, 

daß die Bäume höchſtens einen Schuh über dem Boden abge⸗ 

hauen werden dürften. Im Oſtrachiſchen forderten die Bauern 

um 1750 Sägklötze für ſich an, verkauften ſie aber an andere. 

Am dies zu verhindern, lieferte ihnen die Abtei Bretter. Die 

Holzordnung von 1790, die durch große Holzverſchwendung her⸗ 

vorgerufen war — Reiſig und Aſte ließen die Bauern nach wie 

vor im Walde liegen —, enthält nichts Bemerkenswertes. 

Nach den Forſtrechnungen betrug der Brennholzverbrauch 

in der Herrſchaft unter den Bergen in den Jahren 1705 bis 1707 
6339, 5362 und 6770 Klafter (davon im Kloſter verbraucht 1109, 

980 und 1481 Klafter; Jahrholz der Untertanen 3500, 3500 und 

3528 Klafter). Für das Kloſter verkohlt wurden 180, 180 und 
160 Klafter. In den Ziegelhöfen wurden verbraucht 380, 410 

und 436 Klafter. Der Verbrauch an Sägklötzen betrug 342, 

257 und 414 Stück, der Verbrauch an Bauholz 2271, 764 und 

599 Stämme. Eichen wurden gehauen 229, 95 und 73 Stück, 

Rebſtecken 87 175, 34 950 und 70 675 Stück. Leider geben die 

Rechnungen und Akten über wichtige Dinge, die wir gerne 

wiſſen möchten, keinerlei Auskunft. Wir erfahren z. B. nichts 

über den Anteil von Nadelholz und Laubholz an den Wal⸗ 
dungen, doch läßt ſich aus den Rechnungen erſehen, daß auch 

Aſte, Dolden und Schlägelholz (offenbar Stockholz, dieſes auch 
durch Verkohlung) Verwendung fanden““. 

Zu Ausgang des 18. Jahrhunderts warfen die Waldungen 

unter den Bergen für die Abtei etwa 2400 fl. jährlichen Rein⸗ 

ertrag ab. 

Die umfangreichen Waldungen bei Dornsberg und im Ma⸗ 

dach waren faſt ſtets in ſchlechtem Zuſtand. Schon 1534 wurde 

geklagt, es würden zuviel Kohlen gebrannt. Auch Waldfrevel 
der Bürgerſchaft von Aach waren an der Tagesordnung. Die 

Sorge des Oberamts Nellenburg galt aber mehr der Erhaltung 

zDie Angabe, 1723 ſeien 6119 Klafter Jahrholz gemacht worden, ver⸗ 

dient keinen Glauben. Am 1700 wurde bei Owingen ein bedeutendes Stück 

Wald ausgeſtockt. Die Forſtrechnungen enthalten wohl die Abrechnung 
über die Jagd, nicht aber auch die über den Waldertrag im Amt Oſtrach. 

Die Abtei hatte um 1700 einen Tiergarten. Wildſchweine und Hirſche waren 

noch nicht ſelten.
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einer guten Jagd als der Sorge um Salems Waldbeſtand. Nach 

Angaben von 1747 umfaßten Salems Waldungen im ganzen 

Obervogteiamt Stockach 1957 Jauchert, darunter der graue 

Wald bei Schweinegruben 302 und der Rautwald bei Madach⸗ 

hof 538 Jauchert. Auf dieſen Waldungen ruhten 850½ Klafter 

Jahrholz. Der Wirt in Schweinegruben bezog allein 44 Klafter, 

die anderen Bauern ebenfalls ungewöhnlich viel, ſo daß eine 

Kürzung der Jahrholzbezüge ohne Härte für die Berechtigten 

ſehr wohl möglich war. 1732 hatte man, um der Holzverſchwen⸗ 

dung etwas Einhalt zu tun, angeordnet, daß das Holz nicht 

mehr geſchrotet, ſondern geſägt werde. Auch wurden Eicheln ge⸗ 

ſteckt und Buchen⸗ und Tannenſamen geſät und die beſäten 

Stücke eingeſchlagen. Derlei Maßnahmen konnten aber nur ſehr 

langſam eine Beſſerung herbeiführen, zumal die Waldweide hier 

ſo wenig wie etwa in Weildorf abgeſtellt werden konnte““. 1766 

befürchtete man daher allen Ernſtes öſterreichiſche Eingriffe in 
die Waldbewirtſchaftung. 

Der größte Mangel war ſtets die ſchlechte Waldaufſicht. 

Sie vor allem ermöglichte es den Bauern, große Stücke Wald 

auszuſtocken. Natürlich wehrten ſich dieſe, wenn ſie, wie die 

Mainwanger, das mit vieler Mühe gerodete Feld wieder ab⸗ 
treten ſollten. Es unterliegt keinem Zweifel, daß um 1700 wieder 

ein ſtarker Landhunger vorhanden war, ſonſt hätten die Bauern 

nicht vielfach ſo geringwertigen Waldboden urbar gemacht. Teil⸗ 

weiſe geſchah die Rodung mit Wiſſen der Abtei, ſo im Hart 
und an anderen Stellen in der Nähe des Kloſters““. 

34 1732 wurden 250 Stück Vieh in die Waldungen beim Madachhof 

getrieben. Es war an vier Stellen gerodet worden. Die 1743 beſtehende Abſicht, 

im Amt Münchhöf und im Madach 543 Jauchert Wald auszuſtocken, kam offen⸗ 

bar nicht zur Durchführung. 1694 klagt Königsegg, die Salemer Antertanen 

in Oſtrach und Tafertsweiler hätten neuerlich Reutfelder im Wagenhart ange⸗ 

legt. Salem antwortet, große Windfälle ſeien die Arſache. 

35 Die erſten drei Jahre wurde das gerodete Feld gehackt. Während 

bieſer Zeit brauchte lediglich der Zehnte gegeben zu werden In Mainwangen 

erhielt überdies der Forſtmeiſter die neunte Garbe als Forſtgarbe. Die Forſt⸗ 

ordnungen enthielten auch Beſtimmungen zum Schutze des Wildes. 1628 klagen 

die Bauern in Owingen und Pfaffenhofen über den durch das Schwarzwild 

verurſachten Schaden. 1730 wird auch dem Pfleger in Ehingen gute Aufſicht 

auf die Wälder anbefohlen. Eichen und andere Bauhölzer müſſen geſchont
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Den UAmfang der Waldungen bei Gründelbuch kennen wir 

nicht. Anterelchingen hatte keinen Wald. 

Salems Beſitz war ſo ausgedehnt, daß man ſich ganz ſelbſt⸗ 

verſtändlich Rechenſchaft über die Art ſeiner Verwaltung zu 

geben verſucht fühlt. Auf die Bedeutung der Grangien und ihre 

Erſetzung durch die Städte als Verwaltungsmittelpunkte braucht 
hier nicht mehr eingegangen zu werden. Dafür ſei eine andere 

Frage berührt. Wenn jemand ein Gut an Salem ſchenkte und 

an die Schenkung etwa die Beſtimmung knüpfte, daß nach ſeinem 

Ableben alljährlich ein Seelenamt zu ſeinem Gedächtnis gehalten 

und aus dem Ertrage der Schenkung Brot und Fiſch für den 
Tiſch der Brüder beſchafft werde, ſo wiſſen wir zwar, daß der 

Pitanzer für Brot und Fiſch zu ſorgen hatte; aber es iſt nicht 

ſelbſtverſtändlich, daß er ſich auch mit der Verwaltung des ge⸗ 

ſchenkten Gutes zu befaſſen hatte. In Wirklichkeit war das zu⸗ 

nächſt ſo, und erſt das 15. Jahrhundert hat die damit gegebene 

Erſchwerung der Verwaltung und unnütze Doppelarbeit beſeitigt. 
Es war doch wirklich überflüſſig, daß ein halbes Dutzend Kloſter⸗ 

beamte ſich mit dem Einzug der Gefälle in einem einzigen Dorfe 

abmühte; es war viel zweckmäßiger, den Einzug durch einen 
Kloſterbeamten zu bewerkſtelligen und durch ihn die Auszahlung 

an die übrigen vornehmen zu laſſen. So hatte der Sutor 1458 

(Berain 7203) mit dem Einzug der ihm zuſtehenden Gefälle 

überhaupt nichts mehr zu tun. Seine Zinſen wurden eingezogen 

vom cellerarius, mercator, pitanciarius, eustos und refecto- 
rarius. Von ihnen forderte er, was ihm gebührte, und kaufte 

damit Felle (teilweiſe in Zürich), Schmalz, Schmer, Faden uſw. 

So erging es nach und nach dem größten Teil der Kloſterämter. 

Am 1500 waren nur noch einige wenige übriggeblieben. 

Einen Einblick in die ältere Verwaltung vermittelt uns eine, 

freilich nicht den geſamten Beſtand an Gefällen umfaſſende Er⸗ 

neuerung von 14485. Damals hatte das officium cellerariatus 

Gefälle in Ahauſen, Altheim, Aach, Altenbeuren, Altnau, Brei⸗ 

tenerlen, Baufnang, Bermatingen, Blatten, Konſtanz, Dorns⸗ 

werden. Das Brennholz muß nebeneinander, alſo in Schlägen, gehauen wer⸗ 

den. Namentlich in Frankenhofen ſoll im Gemeindewald nicht mehr Holz ge⸗ 

hauen werden, als nachzuwachſen vermag. 

36 Berain 11 326.
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berg, Frickingen, Gehrenberg, Hödingen, Haberſtenweiler, Haſen⸗ 

weiler, Hagnau, Kalkofen, Kaltbrunn bei Nußdorf, Leutkirch, 
Leuſtetten, Kirchberg, Mittelſtenweiler, Mendlishauſen, Mau- 

rach, Mimmenhauſen, Nußdorf, Oberſtenweiler, Raithaslach, 

Münchhöf, Homberg, Mahlſpüren im Tal, Eckartsbrunn, Egg, 

Schwandorf, Siggingen, Tüfingen, Vöhrenbach, Wiggenweiler, 

Wolketsweiler, Wittenhofen, Banzenreute, Arnau und Weil⸗ 
dorf, das officium mercatoris in Adelsreute, Akenbach, Appen⸗ 

weiler, Altenbeuren, Bitzenweiler, Behweiler, Birkenweiler bei 

Frickingen, Berghof, Bettenbrunn, Bitzenhofen, Birkenweiler 

bei Neufrach, Bruckfelden, Bermatingen, Beuren, Baufnang, 

Buggenſegel, Krähenreute bei Owingen, Ebratsweiler, Emen⸗ 

hofen, Engehof, Frickingen, Grasbeuren, Gebhardsweiler, 

Hallendorf, Haberſtenweiler, Höllſteig, Illwangen, Immenſtad, 

Kemnaten, Kippenhauſen, Lemperſchweiler bei Wendlingen, 

Lempfriedsweiler bei Adelsreute, Lippertsreute, Leuſtetten, Lei⸗ 

wieſen, Mennwangen, Mimmenhauſen, Mühlhofen, Mittel⸗ 

ſtenweiler, Niederſtenweiler, Niederweiler, Nußdorf, Neufrach, 

Oberſtenweiler, Pfaffenhofen, Rimpertsweiler, Reute (bei Itten⸗ 

dorf?), Rickenbach, Ratshof, Roggenbeuren, Rhena, Scheinbuch, 

Seefelden, Deiſendorf, Daiſendorf, Tepfenhard, Tüfingen, Wal⸗ 

tenweiler, Wartenberg, Watt, Wälde, Wittenhofen, Wendlingen, 

Wolketsweiler, Ahldingen, Weildorf, Fitzenweiler, Felben, Un⸗ 
terbach, Waldsberg (S Waldberg an der Schuſſen?), Ziegel⸗ 

mühle, „zum veld, in ſparenloch, in akersbühel“, das officium 

pistrine in Altenbeuren, Baufnang, Berghof, Birkenweiler bei 

Frickingen, Bermatingen, Bruckfelden, Birkenweiler bei Neu⸗ 

frach, Beuren, Buggenſegel, Daiſendorf, Feſſenried, Gebhards⸗ 

weiler, Grasbeuren, Hallendorf, Haberſtenweiler, Illwangen, 

Kippenhauſen, Leuſtetten, Leutkirch, Lämpersweiler, Mittelſten⸗ 

weiler, Mennwangen, Mühlhofen, Mimmenhauſen, Niederſten⸗ 

weiler, Neufrach, Ratshof, Reute, Rhena, Rickenbach, See⸗ 
felden, Tüfingen, Deiſendorf, Ahldingen, Forſt, zum Veld, 

Wendlingen, Wehhauſen, Watt, Wiggenweiler, Weildorf, Ban⸗ 

zenreute, Winterſulgen, das officium refectorariatus in Süßen⸗ 

mühle, Sipplingen, Hagnau, Immenſtad, Weildorf, Mimmen⸗ 

hauſen, Baufnang, das officium pitancie in Altenbeuren, Rei⸗ 

chenau, Bermatingen, Aberlingen, Sipplingen, Rickenbach, Beu⸗ 

Freib. Dliözeſ.⸗Archiv R. F. XXXV. 7
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ren, Wirrenſegel, Mennwangen, Lippertsreute, Siggingen, Rim⸗ 
pertsweiler, Happenweiler, Birnau, Röhrnang, Liggeringen, 

Salem, Lellwangen, Überlingen, Wendlingen, Oberuhldingen, 
Heggelbach, Urnau, Hattingen, Mimmenhauſen, Frickingen, Bug⸗ 

genſegel, Bambergen, Bächen, Grasbeuren, Gebhardsweiler, 

Maurach, Leutkirch, Leuſtetten, Mühlhofen, Neufrach, Nußdorf, 

Niederbodman, Hohenbodman, Siggingen, Saulgau, Anteruhl⸗ 

dingen, Weildorf, Markdorf, Hagnau, Konſtanz, Schaffhauſen, 

Frauenfeld, Allensbach, Biberach, Eßlingen, das officium sar- 

torie in Lippertsreute, das officium panni in Alm, Eßlingen, 

vom pistor, mercator, pitanciarius, magister structure, cu- 

stos, refectorarius, vom Spital in Mengen, ferner in Rickerts⸗ 

weiler, Leutkirch, Berghof, Deggenhauſen, Mimmenhauſen, Ber⸗ 

matingen und von der Ratshalde, das officium sacristie in 

Altenbeuren, Atzenweiler, Atzlisweiler, Beuren, Boshaſel, Bai⸗ 

tenhauſen, Böttingen bei Spaichingen, Bermatingen, Buggen⸗ 

ſegel, Blochingen, Binzwangen, Krauchenwies, Ehingen, Frik⸗ 

kingen, Grasbeuren, Hilpensberg, Lellvangen, Mimmenhauſen, 

Marldorf, Oberboshaſel, Owingen, Riedlingen, Ratshalde, Sa⸗ 

lem, Siggingen, Sipplingen, Deiſendorf, Tüfingen, Wittenhofen, 

Arſendorf, Jettkofen, Weildorf, Ahldingen, Winterſulgen und 

Wehhauſen, das officium structure in Tobel, Neufrach, Mim⸗ 

menhauſen, Mennwangen, das officium placitatoris (d. h. des 

Teidingers, der die Rechtsſachen des Kloſters zu beſorgen hatte) 

in Almanshauſen, Alleshauſen, Atzlenberg, Ailingen, Baindt, 

Bettelreute, Bitzenhofen, Berghof oder Baufnang, Bambergen, 

Bächen, Bettenbrunn, Beuren, Konſtanz, Diepoltsweiler, Kalk⸗ 

reute, Gallmansweil, Gangenweiler, Habſtal, Haberſtenweiler, 

Leimbach, Löwental, Lempersweiler, Lipbach, Markdorf, Neu⸗ 

frach, Oberndorf, Rottweil, Rickenbach, Seefelden, Sipplingen, 

Anterſiggingen, Sinnenberg, Sennberg, Salem, Tüfingen, Tan⸗ 

nen, Weildorf, Arnau, Villingen, Dauchingen, Witſchwende. 
Ultra montes bezog Gefälle der mercator in Illwangen und 

Kemnaten, der cellerarius in Oſtrach und Hunderſingen, der 
sacrista in Habersweiler, Herbertingen, Hunderſingen, Magen⸗ 

buch, Pfullendorf und Riedlingen, der Pfiſter in Hochberg, 

Eichen, Mieterkingen, Völlkofen, Wilfertsweiler, Erisdorf (2), 

Mauren, Hohentengen, Emerkingen, Uigendorf, Hunderſingen,
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Stadion, Spfingen, Heufelden, Frankenhofen, Dächingen, Gröt— 
zingen, Ernſthof bei Ehingen, der placitator in Andelfingen, 

Burgweiler, Blochingen, Dürnen, Egelfingen, Ertingen, Hegg⸗ 

bach, Mühlheim a. D., Pfullendorf, Riedlingen, Altheim bei 

Riedlingen, Saulgau, Worndorf und Oſtrach. 

Man wird zugeben, daß eine derartige Verwaltung unprak⸗ 

tiſch und eine Neuordnung notwendig war. 

Vom Pitanzamt liegt eine Erneuerung von 1458 vor (Be⸗ 

rain 7203), die bereits vielfach von der von 1448 abweicht. Das 

Amt hatte damals Beſitz bzw. Gefälle in Salem ſelbſt, in Bam⸗ 

bergen, Bermatingen, Buggenſegel, Beuren, Frickingen, Frauen⸗ 

feld, Grasbeuren, Gebhardsweiler, Hohenbodman, Hagnau, 
Happenweiler, Heggelbach, Hattingen, Aberlingen, Reichenau, 

Kaltbrunn bei Nußdorf, Leutkirch, Lellwangen, Leuſtetten, Lip⸗ 

pertsreute, Markdorf, Mimmenhauſen, Mennwangen, Mühl⸗ 

hofen, Neufrach, Nußzdorf, (Nieder-) Bodman, Oberuhldingen, 

Rickenbach, Rimpertsweiler, Röhrnang, Siggingen, Schaff—⸗ 
hauſen, Sipplingen, Arnau, Wendlingen, Weildorf, Unteruhl⸗ 

dingen, Pfullendorf, Brunnhauſen, Tautenbronn, Levertsweiler, 

Magenbuch, Spöck, Mettenbuch, Ilmenſee, Pfrungen, Taferts⸗ 

weiler, Gunzenhauſen, Wangen bei Burgweiler, Jettkofen, Meß⸗ 

kirch, Schnerkingen, Heudorf, Buchheim, Bechingen b. Riedlingen, 

Burgau, Anlingen, Altheim bei Riedlingen, Ertingen, Andel⸗ 

fingen, Saulgau, Stetten bei Ehingen, Dettingen bei Ehingen, 

Rottenacker, Munderkingen, Heufelden, Emerkingen. Noch 
lag auch die geſamte Verwaltung der Naturalien in der 

Hand des Pitanzers; er verkaufte die Frucht aus Liggeringen und 

Röhrnang in Radolfzell, die aus Meßkirch und Umgebung auf 

dem Meßkircher Markt. Den Getreideüberſchuß aus der Nach⸗ 

barſchaft des Kloſters verkaufte er an den Pfiſter und rechnete 
mit dieſem ab. 

In Salem gab es ſo wenig wie in einem anderen mir be⸗ 
kannten größeren Kloſter im Südweſten eine Rechnung, aus der 

ſich die geſamten Einnahmen und Ausgaben eines Jahres er⸗ 

ſehen laſſen. Auch bei den Abtsrechnungen, wo man dies am 

eheſten vermuten ſollte, iſt dies nicht der Fall'7. Zunächſt ver⸗ 

Die erhaltenen Abtsrechnungen beginnen mit 1520. An ihre Stelle 

treten ſeit 1620 Rentamts- oder Rentkammerrechnungen. 

7*
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fügte der Abt über die Aberſchüſſe der entfernten Amter (Alm, 

Schemmerberg, Ehingen, Eßlingen, Reutlingen und Nürtingen 
und über die Frevelgelder und beſtritt damit die Koſten des 

Rebbaues in Maurach und andere Ausgaben, die nicht unter 

einen gemeinſamen Nenner zu bringen ſind. Im Laufe des 

16. Jahrhunderts wurde es üblich, daß neben den Überſchüſſen 

der entfernteren Amter alle Strafgelder, die Weglöſe, der Hand⸗ 

lohn, Beſtandsgelder, Ehrſchatz, Abzug, alle Leibeigenſchaftsab⸗ 

gaben, die Einnahmen aus Verpfründungen, einzelne Kapital⸗ 

zinſe und die Steuergelder in die Abtskaſſe floſſen. Damit wur⸗ 

den die Reichs⸗, Kreis⸗ und Ordenskontributionen, die Dienſt⸗ 

gelder beim Hofgericht Rottweil und beim Reichskammergericht, 

die Prozeßkoſten, ein Teil der Almoſen, Trinkgelder, Verrech⸗ 

nungen, Arzt⸗ und Apothekerkoſten, aber auch Ausgaben für 

Buchdrucker und Buchbinder, für Maler und Bildhauer, für 

Farben, Leim und Rorſchacher Steine, für Pferde und, ſoweit 

die nüchternen Zahlen einen Schluß erlauben, für all das be⸗ 

ſtritten, was der Abt für ſeinen Aufwand brauchte. Da aber im 

17. Jahrhundert die Beſitzungen am Neckar und ein nicht ge⸗ 

ringer Teil der übrigen entfernteren Beſitzungen verkauft wur⸗ 

den, mußte Erſatz geſchaffen werden. Der Abt ließ ſich jetzt ganz 

nach Bedarf Aberſchüſſe von den Amtern überweiſen, unterſtützte 

aber mit den ihm zur Verfügung ſtehenden Geldern wieder 

Amter, die Zuſchüſſe brauchten. Von den ſonſtigen Einnahmen 

waren ihm nur die Erträge der Leibſteuer in der Herrſchaft unter 

den Bergen, die Spoliengelder der ihm unterſtellten Geiſtlichkeit 

und die Verpfründungen verblieben. Mehr und mehr aber nahm 

der Abt das Darlehens⸗ und Schuldenweſen, den Ankauf von 

Grundbeſitz und die Erwerbung von Pfandſchaften in ſeine 

Hand, ſo daß die damit zuſammenhängenden Einnahmen und 

Ausgaben größtenteils in der Abtsrechnung erſcheinen. Auch 

der Ausgabenkreis erfuhr eine Verengerung. Er umfaßte jetzt 

nur noch die Ordenskontributionen, die Prozeßkoſten, die Be⸗ 

ſoldung von Prokuratoren und Agenten, die Reiſekoſten bei 

Viſitationen, Teile der Ausgaben für Neubauten, für Kunſt⸗ 

handwerker aller Art, für Arzte und Apotheker, Verehrungen, 

Brandſteuern und Almoſen und die Aufwendungen für die
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Abtstafel und den ſonſtigen perſönlichen Aufwand des Abtes 
(auch letzteres nur teilweiſe). 

Für die Verwaltung der Steuergelder wurde ein beſonderes 
Steueramt geſchaffen (Rechnungen ſeit 1598), das die Zahlungen 

an Reich und Kreis und an das Salemer Kreiskontingent ſowie 

den Aufwand für die im 18. Jahrhundert gebaute Kaſerne in 

Mimmenhauſen zu beſtreiten hatte. Dem Oberamt (Rechnungen 

ſeit 1600) verblieb dauernd die Verwaltung der Strafgelder ſowie 

der Inventur-, Teilungs- und Ganttaxen. Zunächſt war dem 

Oberamtmann ein weſentlich größeres Arbeitsfeld zugedacht ge⸗ 

weſen. Er verwaltete den Rebbau in Maurach, vereinnahmte 

Abzüge, Ehrſchätze, Einzüge und Leibeigenſchaftsgefälle und hatte 

auch einen Teil der Waldungen in der Herrſchaft unter den 

Bergen unter ſich. Da ſeine Einnahmen bedeutend waren, lieh 

er Geld gegen Zins aus und beſtritt zeitweilig auch einen Teil 

der Baukoſten (in Konſtanz und Salem). Noch im Verlaufe des 

17. Jahrhunderts aber gingen die meiſten Aufgaben in andere 

Hände über. Neben den Gerichtskoſten beſtritt er ſchließlich nur 

noch die Beſoldung des Oberknechts. Die Aberſchüſſe wurden 
an das Rentamt abgeliefert. 

Den beſten Gberblick über die Ernteerträge und wohl auch 

über den wirtſchaftlichen Zuſtand überhaupt hatte im 16. und 

beginnenden 17. Jahrhundert der Oberburſier (Rechnungen ſeit 
1489). In ſeinen Rechnungen erſcheinen nicht nur die Erträge 

der der bursa maior zur beſonderen Verwaltung unterſtellten 

Höfe und Zehnten (um 1500 in Bermatingen, Beuren, Buggen⸗ 

ſegel, Forſt, Frickingen, Hallendorf, Mendlishauſen, Mühlhofen, 

Neufrach, Oberhof, Owingen, Ratshof, Salem, Schwandorfer⸗ 

hof, Seefelden, Ahldingen, Weildorf und Wirrenſegel); er buchte 

auch die Erträge des Kelleramtes, des Refentaleramtes, des 

Pfiſter⸗ und Anterbursamts ſowie der Amter Biberach, Saul⸗ 
gau, Pfullendorf, Meßkirch, Münchhöf mit Madachhof, Ried⸗ 
lingen und Rottenmünſter. Nur mit dem Kaufmannsamt (Oſt⸗ 

rach) und den der unmittelbaren Verwaltung des Abtes unter⸗ 
ſtehenden äußeren Amtern hatte er nichts zu tun. So gut wie 

alles, was mit dem Weinbau und der Verwertung des Weines 

zuſammenhing, alſo auch die Abrechnung mit den Wirten, ging 

durch ſeine Hand. Auch die Verrechnung der Fälle und Läſſe
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erſcheint in ſeinen Rechnungen. Daneben oblag ihm der Ein⸗ 

und Verkauf für die geſamte Kloſterwirtſchaft in Salem ſelbſt, 

die Abrechnung mit den Dienſtboten, Handwerkern und wenig⸗ 

ſtens teilßweiſe auch den Künſtlern. Im Laufe des 16. Jahr⸗ 

hunderts erweiterte ſich ſein Geſchäftskreis bedeutend: er umfaßte 

1629 Gefälle in Ahauſen, Altenbeuren, Altheim, Bächen, Bai⸗ 

tenhauſen, Banzenreute, Bermatingen, Beuren, Berghof, Billa⸗ 

fingen, Boshaſel, Buggenſegel, Forſt, Frickingen, Gebhards⸗ 

weiler, Grasbeuren, Haberſtenweiler, Hallendorf, Lellwangen, 
Leuſtetten, Maurach, Mendlishauſen, Mennwangen, Mimmen⸗ 

hauſen, Mittelſtenweiler, Mühlhofen, Neufrach, Niederſten⸗ 

weiler, Oberhof, Oberſtenweiler, Oberuhldingen, Owingen, 

Reismühle bei Oberuhldingen, Ratshof, Rickenbach, Rimperts⸗ 

weiler, Salem, Schiggendorf, Schwandorferhof, Sennberg, Stet⸗ 

ten, Tüfingen, Arnau, Unteruhldingen, Wangen bei Markdorf, 

Wehhauſen, Weildorf, Wendlingen und Wirrenſegel. Im Ge⸗ 

genſatz zum Großkeller, der an Fruchtgefällen ganz überwiegend 

die unveränderlichen Fruchtgülten verrechnete, zog der Burſier 

die auf dem Felde aufgeſtellten Landgarben und Zehntgarben 
ein und ließ das Dreſchen in den Landgarben- und Zehntſcheunen 

beſorgen. Seine Rechnungen buchen die Ausgaben an Saat— 

und Beſoldungsfrüchten, an Dreſcherlöhnen und an Ablieferungen 
an die Pfiſterei, d. h. den Hausverbrauch ((aut Brotamtsrodel 

von 1604 1463 Malter), und die Verkäufe. Seit 1632 ſind die 

Bursamtsrechnungen nur noch Geldrechnungen. Wohin die Na⸗ 

turalienrechnungen aus der Zeit bis 1685 kamen, die doch nach 
wie vor geführt werden mußten, iſt nicht mehr feſtzuſtellen. 

Für alle Fälle iſt dieſe Aufgabe zunächſt nicht an den Groß⸗ 

keller übergegangen. Schon zu Anfang des 18. Jahrhunderts 

beſteht der weitaus überwiegende Teil der Einnahmen des Ober⸗ 

burſiers aus Barüberweiſungen ſeitens der Rentkammer und 

anderer Amter. Unter den Ausgaben ſind vor allem zu nennen 
die Erntekoſten in Bermatingen, Beuren, Buggenſegel, Gras⸗ 

beuren, Malaien, Mendlishauſen“s, Mimmenhauſen, Mühlhofen, 

Neufrach, Nußdorf, Oberuhldingen, Salem, Tüfingen und Weil⸗ 

às Der Hof umfaßte außer großem Weidgang 125 Jauchert Acker, 4474 

Mannsmahd Wieſen und den 12 Jauchert großen Oberwattweiher.
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dorf, die Heuet- und Shmdetkoſten auf den ſelbſtbewirtſchafteten 

Höfen (Salem, Bermatingen, Forſt, Lausheim, Malaien, Mend⸗ 

lishauſen und Schwandorferhof), die Ausgaben für Butter und 
Schmalz (1801 11 499 fl.) und für Faſtenſpeiſen (1794 6486 fl.). 

Vereinzelt finden ſich in den Rechnungen auch Beträge für Bü⸗ 

cheranſchaffungen. Ergiebiger ſind ſie für die Kunſtgeſchichte. 

Da der Burſier die Aufſicht über den geſamten Acker⸗ und 
Rebbau hatte, mußte er im 18. Jahrhundert jedes Jahr zweimal 

ſämtliche Höfe beſuchen und die nötigen Anordnungen treffen. 

Das officium refectorariatus (Refentaleramt) war ſchon 

zu Anfang des 16. Jahrhunderts mit dem Großkelleramt ver— 

einigt. Bis mit 1595 verzeichnen die Zinsrodel des Kelleramtes 

zunächſt jeweils die Gefälle aus den Huben um Stockach, Aach 

und Madach, ſodann diejenigen, die nach Überlingen geführt 

werden (Mahlſpüren im Tal, Wälde, Kalkofen, Hedertsweiler, 

Häuſern, Höllſteig, Heggelbach, Anterbach, Hohenbodman, Anter⸗ 

bodman, Burghöfe bei Hohenbodman, Lugen, Bambergen, Hö⸗ 

dingen, Herdwangen, Owingen, Pfaffenhofen, Niederweiler, 

Honberg, Oberndorf, Happenmühle, Taiſersdorf, Schwende, Sel⸗ 

fingen, Billafingen; nach der Rechnung von 1544 auch Allens⸗ 

bach, Breitenerlen und Liggeringen). Es ſchließen ſich an die 
Gefälle circa monasterium, der eigentliche Bereich des Groß⸗ 

kelleramts (Banzenreute, Baufnang, Berghof, Bruckfelden, Dei⸗ 
ſendorf, Forſt, Lippertsreute, Maurach, Mendlishauſen, Nuß⸗ 

dorf, Oberhof, Ratshof, Rickenbach, Schwandorf, Sipplingen, 

Tüfingen). Den Beſchluß bilden die Gefälle des Refentaleramts 

(Achhäusle, Meersburg, Dichtenhauſen, Wehhauſen, Seefelden, 

Hallendorf, Grasbeuren, Gebhardsweiler, Mühlhofen, Oberuhl⸗ 

dingen, Anteruhldingen und Mimmenhauſen). Einige Zeit wer⸗ 

den auch Gefälle des Refentaleramts in Baitenhauſen, Schig⸗ 

gendorf, Daiſendorf, Stetten bei Meersburg und Wachszinſe in 

Baufnang, Rickenbach, Sipplingen, Tüfingen, Ravensburg, 

Gallmannsweil und Überlingen angeführt. Mindeſtens zeitweilig 

hatte der Großkeller den Rebbau in Salem, Baufnang, Frickin⸗ 

gen, Weildorf, Neufrach, Mittelſtenweiler, Bermatingen, Mim⸗ 

menhauſen, Uhldingen, Tüfingen, Nußdorf, Sipplingen und 

Maurach und die Verrechnung mit den Wirten unter ſich. Die 

Wälder verwaltete ein Waldvogt, der dem Großkeller Rechnung
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zu legen hatte. Die Aberſchüſſe lieferte der Großkeller an den 

Abt ab. Außer verſchiedenen Beſoldungen beſtritt er allerlei 

Zehrungen und Verehrungen, lieferte Spelz an Pfiſterei und 

Burſe uſw. Zwiſchen 1596 und 1600 wurden die Amter Stockach 

und überlingen von ihrer bisherigen Verbindung mit dem Groß— 

kelleramt gelöſt. In Aberlingen allerdings hieß es noch einige 

Jahre: Cènsus officii cellerarii maioris, qui Vberlingam in 
domum nostram vehuntur. Der Großkeller verwaltete ſeitdem 
nur noch Gefälle in Ahäusle, Andelshofen, Baitenhauſen, Bam⸗ 

bergen, Banzenreute, Baufnang, Berghof, Billafingen, Bruck⸗ 

felden, Deiſendorf, Dichtenhauſen, Gebhardsweiler, Grasbeuren, 

Hallendorf, Lippertsreute, Mendlishauſen, Mimmenhauſen, 

Mühlhofen, Nußdorf, Oberhof, Ober- und Anteruhldingen, 

Owingen, Ratshof, Rickenbach, Schiggendorf, Schwandorferhof, 

Seefelden, Sipplingen, Stetten bei Meersburg, Tüfingen und 

Wehhauſen““. 

In die bursa minor gehörten 1457 Güter und Gefälle in 

Akenbach, Altenbeuren, Bermatingen, Bettenbrunn, Beuren, 
Boshaſel, Breitenerlen, Bruckfelden, Buggenſegel, Daiſendorf, 

Gebhardsweiler, Haberſtenweiler, Herdwangen, Kalkofen, Meers⸗ 

burg, Mennwangen, Mahlſpüren im Hegau, Mimmenhauſen, 

Mühlhofen, Neufrach, Owingen, Rickertsweiler, Siggingen, 

Anteruhldingen, Urnau, Winterſulgen und Wittenhofen. Breiten⸗ 

erlen, Herdwangen, Kalkofen gehörten, um auch dies zu betonen, 

ſpäter zum Großkelleramt und noch ſpäter zum Amt Aberlingen. 

1487 iſt außerdem Beſitz genannt in Felben, Pfaffenhofen, Birken⸗ 

weiler, Wirrenſegel, Lempfriedsweiler, Mittelſtenweiler, Nieder⸗ 

ſtenweiler, Oberſtenweiler, Rippersweiler, Raderach, Wend⸗ 

lingen, Weiler bei Markdorf, Fitzenweiler, Markdorf, Wangen 

bei Markdorf, Fiſchbach, Ittendorf, Hundweiler und Reute bei 

Ittendorf. Von Anfang des 16. Jahrhunderts ab wurden regel⸗ 

mäßig genannt Bermatingen, Birkenweiler bei Neufrach, Haber⸗ 
ſtenweiler, Oberſten-, Mittelſten- und Niederſtenweiler, Ra⸗ 

1620 rechnete man zum Kelleramt im engeren Sinne Banzenreute, 

Baufnang, Berghof, Gebhardsweiler, Grasbeuren, Hallendorf, Hedertsweiler, 

Lugen, Mendlishauſen, Mimmenhauſen, Mühlhofen, Nußdorf, Oberhof, Ober⸗ 
uhldingen, Owingen, Ratshof, Schwandorf, Seefelden, Tüfingen, Unterbach 

(Akten Faſzikel 1443).
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derach, Rimpertsweiler, Wirrenſegel, Wendlingen, Wiggen⸗ 

weiler, Fitzenweiler, Weiler enet Markdorf = Efritzweiler“, 

Lempertsweiler bei Wendlingen, Markdorf (gelegentlich auch 

Wendlingen genannt) und Wangen bei Markdorf, Felben und 

Leiwieſen. Das hin und wieder genannte Rebgut Amenſee lag 

bei Appenweiler. 
1595 wurde das UAnterbursamt mit dem Pfiſteramt vereinigt. 

Das Pfiſteramt hatte ſeine Bezüge 1460 und 1482 in Adels⸗ 

reute, Akenbach, Altenbeuren, Altheim, Appenweiler, Atzen— 

weiler bei Limpach und Atzenweiler bei Grünkraut, Bächen, 

Batzenweiler, Bavendorf, Behweiler, Bettenreute, Bettenbrunn, 

Berghof bei Altheim, Beuren, Birkenweiler bei Frickingen, 

Bitzenhofen, Boshaſel, Bremgarten, Buggenſegel, Deggenhauſen, 

Diepoltsweiler (Rieter), Feſſenried, Frickingen, Gehrenberg, 

Harresheim, Haſenweiler, Hefigkofen, Lempfriedsweiler, Lell⸗ 

wangen, Leuſtetten, Leutkirch, Mennwangen, Neufrach, Nieder⸗ 

weiler an der Schuſſen, Rhena, Rickertsweiler, Roggenbeuren, 

Siggingen, Sommersried bei Kißlegg, Steigen bei Frickingen, 

Tepfenhard, Urnau, Waldberg an der Schuſſen, Weildorf, Win⸗ 

terſulgen, Wittenhofen, Wolketsweiler, Winterbach bei Wolkets⸗ 

weiler und Ziegelmühle. Bis 1502 waren dazu gekommen Neuge⸗ 

reute bei Limpach, ein Haus in Isny und die Teufelsmühle 

bei Wolketsweiler. Im Laufe des 16. Jahrhunderts erſcheint 

als ſelbſtändig der Hinterhof, der zunächſt zu Adelsreute ge⸗ 

rechnet war, die Schönenmühle bei Arnau und Beſitz in Wahl⸗ 

weiler. Nur 1460 ſind genannt der Engehof bei Siggingen, 

Fridisweiler und Waltenweiler bei Ettenkirch. Das gelegentlich 
genannte Ludisreute war früher zu Tepfenhard gerechnet geweſen. 
Anbedeutender Beſitz findet ſich in Heiligenberg, Dürrſuppen bei 

Wolketsweiler, ein Hof in Kellerstobel, Abgaben vom Weißen⸗ 

auer Hof in Metzisweiler, kleinere Zinſe in Mimmenhauſen und 
Rickenbach. Niederweiler an der Schuſſen heißt im 16. Jahr⸗ 

hundert auch „zum Rechnow“. Das im 17. Jahrhundert auf⸗ 

tretende Echbeck iſt wohl einer der früher unter Winterſulgen 
erſcheinenden Höfe“. 

40 Auch Severatsweiler genannt. 

1 Das Kelleramt im eigentlichen Sinn bildeten Adelsreute, Bermatingen, 

Birkenweiler, Boshaſel, Buggenſegel, Haberſtenweiler, Leutkirch, Mittelſten⸗
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Auch nach der Vereinigung von Anterbursamt und Pfiſter⸗ 

amt blieb die frühere Amtereinteilung noch immer ſichtbar, indem 

zunächſt die zum Pfiſteramt und erſt im Anſchluß an ſie die zum 

Bursamt gehörigen Orte in den Rechnungen aufgeführt wurden. 

Die Rechnungen enthalten nunmehr für beide Amter Ernte⸗ und 

Herbſtkoſten, Holzverkäufe, Strafen für Waldfrevel, Beſtra— 

fungen von Bauern, die nicht alle Lehenäcker angebaut hatten, 

Ausgaben für Pferde und Sättel, Koſten für Neubauten und 

Ausbeſſerung von Lehenhäuſern uſw. 

1680 wurde der Verſuch gemacht, das Großkelleramt, das 

Rentamt und das Pfiſteramt miteinander zu vereinigen. Das 
Ergebnis war ein großen Wirrwarr. Späteſtens 1685 gab man 

daher den Verſuch wieder auf und ließ das Rentamt weiter— 

beſtehen. Statt deſſen hatte der Großkeller ſeitdem die geſamten 

Naturalien, alſo insbeſondere die Land⸗ und Zehntgarben, aber 

auch alle Lehengefälle und Weine einzuziehen, die früher der 

Oberburſier verwaltet hatte. In gleicher Weiſe gingen ſämtliche 

bisher vom Pfiſter bezogenen Gefälle in die Verwaltung des 
Großkellers über. Der Pfiſter hatte alſo ſeitdem mit dem Gefäll⸗ 

einzug nichts mehr zu tun. Natürlich gingen auch die entſprechen⸗ 

den Laſten auf die Großkellerei über, namentlich die Beſoldung 

der Ammänner und Bannwarte, Verehrungen, Zehrungen, 

Reiſekoſten, Straßenbaukoſten, Botenlöhne, das große Almoſen 

unter dem Tor und einzelne Bücherrechnungen (ſo 1730 und 

1735). Anter den Einnahmen ſind die Zinſen der Gewerbetrei— 

benden, die Badſtubenzinſen, Taferngelder, Küchengefälle, Hinter⸗ 

ſaſſengelder, Ehrſchätze und Fälle zu nennen. 1700 iſt auch der 

Erlös aus Holz eingetragen. Die Aberſchüſſe führte der Groß⸗ 

keller an den Abt ab, einen Teil legte er gegen Zins bei den 

Antertanen an. Auch die Verrechnung dieſer Darlehen iſt daher 

in den Großkellereirechnungen zu ſuchen. 

Der Pfiſter führte ſeitdem nur noch die Rechnung über die 
Fruchtſpeicher in Salem“. Er vermerkte, was er aus den ein⸗ 

zelnen Scheunen an Frucht empfing, was er zum Vermahlen in 

und Niederſtenweiler, Neufrach, Tepfenhard, Urnau, Weildorf, Wendlingen, 

Wirrenſegel. 

2 Das Pfiſteramt heißt demgemäß vielfach auch Kaſtenamt.
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die Mühle abgab, was die Beamten und die Rebbauleute er⸗ 

hielten, was den Antertanen und Bedienten verkauft oder als 

Saatgut bzw. Brotfrucht vorſchüßlich gegeben wurde. Außerdem 

führte er die Mehl⸗ und Brotrechnung. Den Aberſchuß an Geld 

führte er an das Rentamt ab. Die Waren, die er kaufte, waren 

großenteils für das Kaſtenamt erforderlich; darunter möchte ich 

auch die Anſchaffung von Kleiderſtoffen rechnen. Der Tabak war 

wohl Zubehör. Die für den Verkauf beſtimmte Frucht wurde 

zeitweilig nach Aberlingen geführt. Anter den Taglöhnen er⸗ 

ſcheinen 1770 die Ausgaben für 24 Frauen und 2 Männer zum 

Hopfenrupfen. 
Der Großkeller erhob alſo ſeit 1685 Gefälle in Achhäusle, 

Adelsreute, Akenbach, Altenbeuren, Altheim, Andelshofen, 

Appenweiler, Atzenweiler, Bächen, Banzenreute, Batzenweiler, 

Baufnang, Behweiler, Berghof, Bermatingen, Bettenbrunn, 

Bettenreute (Illwangen), Beuren, Billafingen, Birkenweiler bei 

Friedingen und bei Neufrach, Bitzenhofen, Boshaſel, Bruck⸗ 

felden, Buggenſegel, Deiſendorf, Dichtenhauſen (ſchon Ende des 
17. Jahrhunderts nicht mehr giebig), Deggenhauſen, Diepolts⸗ 

weiler (Rieter), Echbeck, Egg, Frickingen, Fiſchbach, Forſt, Fren⸗ 
kenbach, Gebhardsweiler, Gehrenberg, Grasbeuren, Haberſten⸗ 

weiler, Hagnau, Hallendorf, Hauentobel, Hefigkofen, Haſen⸗ 
weiler, Haslach, Hedertsweiler, Hinterhof, Immenſtad, Itten⸗ 

dorf, Kellerstobel, Kippenhauſen, Kirchberg, Konſtanz, Lell⸗ 

wangen, Lempertsweiler, Lempfriedsweiler, Leuſtetten, Leutkirch, 

Lippertsreute, Ludisreute, Malaien, Markdorf, Maurach, Mend⸗ 

lishauſen, Mennwangen, Metzlinsweiler, Meersburg, Mimmen⸗ 

hauſen, Mittelſtenweiler, Mühlhofen, Neufrach, Niederſtenweiler, 
Niederweiler an der Schuſſen, Nußdorf, Oberhof, Oberrhena, 

Oberriedern, Oberſtenweiler, Oberuhldingen, Owingen, Rade⸗ 

rach, Ratshof, Rickenbach, Rickertsweiler, Rimpertsweiler, Rog⸗ 
genbeuren, Reichenau, Riedetsweiler, Salem, Seefelden, Schein⸗ 
buch, Schwandorferhof, Severatsried, Siggingen, Severatsweiler 

Efritzweiler, Sipplingen, Stephansfeld, Sennberg, Tepfen⸗ 

hard, Tüfingen, Tannenhof, Teufelsmühle, Tettnang, Aberlingen, 

Anterbach, Arnau, Unteruhldingen, Vogelſang, Wälde, Wahl⸗ 

weiler, Waldberg an der Schuſſen, Wangen bei Markdorf, Weh⸗ 

hauſen, Weildorf, Wendlingen, Weppach, Wiggenweiler, Winter⸗
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ſulgen, Wittenhofen, Wirrenſegel, Wolketsweiler, Ziegelhof, 

Ziegelmühle. Zu beachten iſt, daß nicht ſämtliche Orte von 1685 

ab regelmäßig genannt ſind. Vor 1722 ſind auch die Einkünfte 

in Deißlingen, Dürbheim und Stetten bei Rottweil gelegentlich 

aufgeführt, ſpäter auch die Montfortiſchen Pfandorte. 

Der Anterburſier des 17. und 18. Jahrhunderts war ledig⸗ 

lich Gehilfe des Oberburſiers. Von dieſem erhielt er Geldbeträge 

zur Verfügung geſtellt und in ſeinem Auftrage machte er An⸗ 

ſchaffungen für Schmied, Schuſter, Schneider, Maler, Seiler 

und Weber. Statt des Oberburſiers beſtritt er die Koſten von 

Roß⸗ und Vieharznei, Boten⸗ und Schiffslöhne, Holzmacherlöhne 
(in Tüfingen, Neufrach, Weildorf und Mimmenhauſen), Heuet⸗ 

und Erntekoſten (in Salem, Maurach und Malaien). 

Die Rechnungen des Küchenamts (beginnend mit 1558, zu⸗ 

nächſt aber noch wenig aufſchlußreich) ſind vor allem kulturge⸗ 

ſchichtlich wertvoll (auch Nachrichten über den Obſtbau). Die 

Abtei führte geſonderte Küchen für den Abt und ſeine Gäſte 

(Hofküche), für den Konvent und für das Geſinde. Schnepfen, 

Krammetsvögel, Meiſen, Lerchen, Finken, Amſeln, Stare, Droſ— 

ſeln, Emmerlinge, Häher, Morcheln (1750 1900 Stück), Krebſe 

(1750 4673 Stüch), Schnecken (1790 41 500 Stück), Fröſche (1770 
9375 Stück) kamen natürlich in die Hofküche, ein Teil des Wild⸗ 

brets auch in die Konventsküche. Den Bedarf an Fiſchen deckte 

man großenteils aus den umfangreichen eigenen Weihern. Schaf⸗ 

käſe erhielt man aus der Schäferei in Bachhaupten (1659 408, 

1663 332 Pfund). Schmalz mußte faſt ſtets in bedeutendem Am⸗ 

fange zugekauft werden (Verbrauch 1685 bei Hof 16, für den 

Konvent 24, für das Geſinde 44 Zentner). Die Eier lieferten 

teilweiſe die Lehenbauern, teilweiſe die nicht unbedeutende 

Hühnerhaltung in Salem. An Milch wurden 1663 mehr als 

30 Fuder von den Sennereien in die Küche geliefert, davon wur⸗ 

den 11 Fuder an die Schweine verfüttert. Der Metzger lieferte 

1663 in die Küche 14 546 Pfund Rindfleiſch, 4663 Pfund Kalb⸗ 
fleiſch, 38857 Pfund Schaffleiſch, 2246 Pfund Schweinefleiſch, 

3116 Pfund Wildbret (ohne 34 Haſen). Als Merkwürdigkeit 

muß es bezeichnet werden, daß 1711 Buchbinderkoſten für wiſſen⸗ 
ſchaftliche Werke und 1770 der Ankauf einer Bibelkonkordanz in 

der Küchenrechnung erſcheinen.
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Die übrigen Rechnungen können hier übergangen werden. 

Wenden wir uns vielmehr den äußeren Amtern zu. 

Der Pfleger in Bir nau hatte in der Hauptſache die Ein⸗ 

künfte aus der Wallfahrt zu verwalten. An liegenden Gütern 

unterſtand ihm nur je ein Hof in Owingen und Deiſendorf. 

Der Hofmeiſter in Maurach hatte zu Anfang des 

17. Jahrhunderts auch polizeiliche Befugniſſe in Oberuhldingen, 

Seefelden, Gebhardsweiler, Mühlhofen, Hallendorf, Nußdorf, 

Ratshof, Mendlishauſen, Banzenreute und Oberhof und führte 

daher auch die Bezeichnung Vogt. Später hatte er ſich mit der 

Ortspolizei nicht mehr zu befaſſen, auch war er mindeſtens zeit⸗ 

weilig dem Pfleger in Birnau unterſtellt, „aber nicht wie ein 

Knecht“. Für gewöhnlich hatte er ſich nur noch mit dem Rebbau 

zu Maurach, Steinach und an der Konſtantinshalde zu befaſſen, 

1765 war ihm auch die Aufſicht über die Scheunen in Maurach 

und Oberhof übertragen. Im Steinacher Berg wurden die Reben 

von 1 Rebmann, im Mauracher von 16 Rebleuten um den 

halben Ertrag gebaut. 1718/21 wurden 232, 1734/39 281, 

1741/50 488 Fuder Wein vereinnahmt. Ein nicht geringer Teil 
wurde in der Kloſterwirtſchaft in Maurach ausgeſchenkt (1734/39 

77 Fuder um 6596 fl., 1741/50 109 Fuder um 9493 fl.). Der 

Geſamterlös aus Wein im Jahrzehnt 1741/50 belief ſich auf 
39 695 fl. 

Der Hofmeiſter in Kirchberg hatte neben der Verrech⸗ 

nung der Zinsgefälle in den benachbarten Orten die Aufſicht 
über die Weinerträge in Kirchberg, Hagnau und Immenſtad 
(Ertrag 1750 104, 1760 252, 1765 125, 1770 76, 1775 222, 
1780 91, 1785 89, 1790 66, 1795 42, 1800 26 Fuder). Verkauft 
wurde der Wein außer in der eigenen Wirtſchaft in Kirchberg 

an Wirte der Amgebung, aber auch Waldſee, Babenhauſen, 

Aulendorf, Biberach, Sigmaringen und Buchhorn ſtellten Ab⸗ 
nehmer. 

Der Hofmeiſter in Aberlingen hatte ſeit etwa 1770 faſt 

nur noch die Gefälle aus Aberlingen ſelbſt zu verwalten. Bis 

dahin hatte er einen weſentlich größeren Geſchäftskreis gehabt, 

da er auch die Lehengefälle, Bodenzinſe und Zehnten in Bam⸗ 

bergen, Ebratsweiler, Owingen, Heggelbach, Oberndorf, Höll⸗ 

ſteig, Herdwangen, Burghöfe, Häuſern, Honberg, Hohenbodman,
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Kalkofen, Lugen, Selfingen, Mahlſpüren i. T., Rappenhof, He⸗ 
dertsweiler, Anterbach, Wälde, Happenmühle, Niederweiler, 

Schwende, Taiſersdorf und Hödingen (auch Lengenfeld genannt) 

mitzuverwalten gehabt hatte. Die Frucht wurde vielfach nach 

Vorarlberg und in die Oſtſchweiz verkauft“. 

Von der Hofmeiſterei und Wallfahrt Frauenberg bei 

Bodman, die u. a. einen Lehenhof bei Singen a. H. hatte, lagen 

mir Rechnungen nicht vor. 

Das Fürſtenberg gehörige Rittergut Efritzweiler und Kluf⸗ 

tern hatte Salem um 32 000 fl. in der Zeit von 1719 bis 1771 
in Pfandbeſitz. Salemer Rechnungen über dieſe Pfandherrſchaft 

liegen von 1720 bis 1760 vor. 

Der Hofmeiſter in Konſtanz verwaltete neben den Ge⸗ 

fällen in Konſtanz und Umgebung und dem Beſitz in der Schweiz 

(Erblehenhof in Ronwil und Zehnte in Bregensdorf?) vor⸗ 
nehmlich die Reben am Hard und im Sierenmos. Salems An⸗ 

teil“ ertrug bis zu 29 Fudern (1739). Der Wein wurde zumeiſt 

in Konſtanz ausgeſchenkt oder an Wirte (in Konſtanz, Lindau, 

Bregenz, Andelsbuch, Wangen i. A., Kempten, Memmingen, 

Jsny, Ochſenhauſen, Saulgau, Oſtrach und Biſchofszell) ver⸗ 

kauft“. 

Das Obervogteiamt Stockach, das unter der Leitung 

eines Obervogts ſtand, der die niedergerichtlichen Befugniſſe der 

Abtei im Amte ausübte, umfaßte die früheren Amter Aach und 

Münchhöf, den Madachhof, den Blumhof, die Reismühle bei 

Mühlingen und eine Anzahl von Neuerwerbungen (Main⸗ 
wangen, Notzenberg und Anteil am Zehnten zu Liptingen). 
    

43 Angeachtet aller Bemühungen gelang es mir nicht, feſtzuſtellen, 

wer zu Ausgang des 18. Jahrhunderts die Gefälle der angeführten Orte 

verwaltete. 

Verkauf in den erſten Jahren des Dreißigjährigen Krieges. 

Die Reben wurden durch drei Rebleute im Halbbau gebaut. Den 
Dung ließ Salem über den See bringen. 

46 Im Konſtanzer Pfleghof konnte Salem nur zeitweilig eine Wirtſchaft 

betreiben. 1670 und 1675 Ausſchank von Wermutwein. Gelegentlich wurden 

auch Weine aus Sipplingen, Maurach, Nußdorf, Hagnau und Salem nach 

Konſtanz gebracht. Salem hatte auch Fiſchereigerechtigkeiten im Rhein bei 

Konſtanz, die bis zu 4000 Gangfiſche jährlich erbrachten. Zeitweilig mußte ein 

Konſtanzer Fiſcher den Ankauf der vom Kloſter benötigten Fiſche beſorgen.
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In Aach beſaß die Abtei ein Haus, das 1618 an die Frei⸗ 
herrn von Mörsberg verkauft wurde, in Eckartsbrunn 1, in Hat— 

tingen 2 kleine Lehengüter, im Waſſerburger Tal, in Friedingen, 

Volkertshauſen, Beuren an der Aach und Mühlhauſen bei Engen 

einzelne Wieſen“. 

Die ehemalige Grangie Dornsberg — ſie war nach einer 

Vermeſſung von 1610 1919 Jauchert 111 Ruten groß (252 Ruten 

bildeten 1 Jauchert, aber man kannte ſpäter die Größe der Rute 

nicht), wovon 470¼ Jauchert Acker, Wieſen und Weide und 

1489 Jauchert 48 Ruten Wald) — war um die Mitte des 

15. Jahrhunderts verödet“ und die Felder wurden nicht mehr 

bebaut. Erſt ſeit 1516 nahmen die Bürger von Aach wieder einen 

Teil in Bau (gegen 4 Viertel Zinskorn von jeder Jauchert). Im 

übrigen durfte die Stadt ihre Herde auf dem Dornsberg auf die 
Weide treiben, wogegen die Abtei das Mitbenützungsrecht an der 

ſtädtiſchen Weide erhielt. 1606/07 baute man, nachdem Nellen⸗ 

burg ſeinen Widerſtand aufgegeben hatte, 2 Bauernhöfe, 1672 

eine Glashütte. Da auch jetzt noch mehr als die Hälfte des 

Feldes nicht bebaut wurde — 1714 hatte der eine Hof 17⸗/16 

Mannsmahd Wieſen und 131 Jauchert Acker, der andere 

1½ Mannsmahd Baumgarten, 11 Mannsmahd Wieſen und 
56 16 Jauchert Acker —, bemühte man ſich, die Erlaubnis zur 

Erbauung eines weiteren Hofes zu erhalten. Schließlich gelang 

auch das. 

Der Blumhof iſt zweifellos der 1388 erworbene Hof bei 

Airach. Die zehn Erblehen in Raithaslach erbrachten nur unbe⸗ 

deutende Einkünfte. In Mahlſpüren im Hegau beſaß Salem 
einen Doppelhof. Der Zehntanteil in Eigeltingen wurde ſchon im 

Mittelalter erworben, der Anteil am Zehnten in Liptingen 1509. 

Mainwangen kaufte die Abtei 1594 von Eitelbilgrim von Stein 

und Klingenſtein um den Preis von 22 000 fl., Notzenberg 1673 

um 1300 fl. von Philipp Adam von Dankenſchweil. Die Reis⸗ 

mühle zählte mit Münchhöf, Hirſchlanden, Homberg und Schweine⸗ 
gruben zum alten Beſitz. Die Stohrenhöfe wurden zu Erblehen 

vergeben. Der eine der drei Höfe, der urſprünglich der Pfarrei 

Das Erblehengut Holzershof in Singen gehörte zur Pflege Frauenberg. 

ͤ8 1411 wurde der Hof noch um die vierte Garbe auf ſechs Jahre verliehen.
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Hoppetenzell gehörte, trug zunächſt — ſo auch im 16. Jahr⸗ 
hundert — den Namen Schnebiliswieſe“. Auch der Riedmeier 

in Sauldorf trug von Salem ein Gütlein zu Lehen. 

Zu beachten iſt der ſtarke Anbau von Miſchelfrucht in dieſem 

Amte während des 16. Jahrhunderts und der ſtarke Anbau von 

Bohnen, wohl Saubohnen, in Liptingen. 

Nach Erhebungen im Jahre 1720 beſaß Salem in Stockach 

ſelbſt ein Haus, s Jauchert Reben, 20 Jauchert Acker, 

6˙ͤÄ4 Mannsmahd Wieſen, 5 Stück Pferde und Zugvieh und 

4 Stück Hornvieh. Auf dem Dornsberg waren zwei Höfe mit 

vier Häuſern bzw. Scheunen, 26 Stück Pferde und Zugvieh, 

44 Stück Hornvieh, 14 Schafe, 20 Schweine. Die Bauern hatten 

149 fl. Schulden mit 7 fl. Zins. Der Madachhof zählte 2 Höfe 

mit 4 Gebäuden, 1 Kapelle, 290 Jauchert Acker, 274 Manns⸗ 

mahd Wieſen, 610⅛ Jauchert Wälder, 27 Stück Pferde und 

Zugvieh, 28 Stück Hornvieh, 11 Schafe, 12 Schweine. Schulden 

der Bauern 419 fl. mit 21 fl. Zins; 100 fl. laufende Schulden. 
In Münchhöf waren 1 Kapelle, 4 Bauernhäuſer, 4 Mann ſteuer⸗ 

bare Mannſchaft, 456/ Jauchert Acker, 118½ Mannsmahd 

Wieſen, 303 Jauchert Wald, 70 Stück Pferde und Zugvieh, 

71 Stück Hornvieh, 39 Schafe, 72 Schweine. Die Bauern hatten 

742 fl. Schulden mit 37 fl. Zins und 1556 fl. laufende Schulden. 

Homberg: 10 Häuſer und 10 ſteuerbare Antertanen, 242 Jauchert 

Holzboden, 54 Stück Pferde und Zugvieh, 72 Stück Hornvieh, 
30 Schafe, 35 Schweine. Schulden 743 fl. mit 37 fl. Schuld⸗ 

zinſen; 1169 fl. laufende Schulden. Hirſchlanden: 1 Hof, 104·/ 

Jauchert Acker, 40% Mannsmahd Wieſen, 48 Jauchert Holz⸗ 

boden, je 12 Stück Pferde und Hornvieh, 5 Schafe, 9 Schweine. 

Schulden 180 fl. mit 9 fl. Zins; 354 fl. laufende Schulden. Briel⸗ 

holz: 1 Hof, 68/ Jauchert Holzboden, 9 Stück Pferde und Zug⸗ 
vieh, 14 Stück Hornvieh, 4 Schafe, 7 Schweine. Schulden 81 fl. 

mit 4 fl. Zins; 11 fl. laufende Schulden. Schweinegruben: 1 Hof, 

mit 141½ Jauchert Ackern, 29 Mannsmahd Wieſen, 50 Jau⸗ 

chert Holzboden, 16 Stück Pferde und Zugvieh, 22 Stück Horn⸗ 

vieh, 8 Schafe, 7 Schweine. Blumhof: 1 Hof, 565¾ Jauchert 

Acker, 12 Mannsmahd Wieſen, 85/s Jauchert Holzboden, 6 Stück 

·Der Hof Schweinegruben hieß im 16. Jahrhundert auch grauer Wald.
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Pferde und Zugvieh, 12 Stück Hornvieh, 5 Schweine und 
6 Schafe. Oberſtohren: 1 Hof mit 33 Jauchert Ackern, 22 Manns⸗ 

mahd Wieſen, 6 Stück Pferde und Zugvieh, 14 Stück Hornvieh, 

10 Schafe, 4 Schweine. Schulden 150 fl. mit 7/ fl. Zins; 

326½ fl. laufende Schulden. Anterſtohren: 2 Höfe mit 100 Jau⸗ 

chert Ackern, 46 Mannsmahd Wieſen, 19 Stück Pferde und Zug⸗ 

vieh, 26 Stück Hornvieh, 17 Schafe, 13 Schweine. 100 fl. lau⸗ 

fende Schulden. Mainwangen und Reismühle: Pfarrkirche, 
Pfarrhaus, 25 Bauern- und Tagwerkerhäuſer, 25 ſteuerbare 

Antertanen, 280 Jauchert Ackerland, 140 Mannsmahd Wieſen, 

57 Stück Pferde und Zugvieh, 96 Stück Hornvieh, 35 Schafe, 

36 Schweine, 1665 fl. Schulden mit 83 fl. Zins, 3083 fl. laufende 

Schulden, 2954 fl. Schulden an das Steueramt mit 147 fl. Zins. 

Die überſchüſſige Frucht aus dem Amte kam in Stockach 

auf den Markt und wurde großenteils in die Oſtſchweiz verkauft. 

1749 pachtete Salem von Joſeph Karl von Bodman das 

Rittergut Wiechs auf 16 Jahre. Die Abtei zahlte jährlich 650 fl. 

und ſchoß 1000 fl. unverzinslich vor. Die reſtlichen 6000 fl. 

Schulden, die auf dem Gute ſtanden, konnte es verzinſen oder 

abbezahlen; was aber verzinſt oder abbezahlt wurde, durfte an 

den 650 fl. abgezogen werden. 
Die frühere Grangie Madachhof wurde ſchon im 15. Jahr⸗ 

hundert gegen die 4. Garbe, den Zehnten und die Verpflichtung, 

den Sommer hindurch 50 Stück Vieh der Abtei mit auf die 

Weide zu treiben, auf drei Leiber an einen Bauern verliehen. 
Wenn man bedenkt, daß 1576 20, 1579 18, 1597 25 Knechte und 

Mägde gehalten werden mußten, daß der Beſtand an Vieh 1584 

17 Pferde, 130 Stück Rindvieh, 22 Schafe und 33 Schweine, 

1589 20 Pferde, 119 Stück Rindvieh, 25 Schafe und 48 Schweine, 

1596 21 Pferde, 126 Stück Rindvieh, 40 Schweine und 18 Schafe 

betrug, und daß 1596 6 Stiere, 3 Kühe, 4 Kälber, 12 Schweine 

und 2 Lämmer im Haushalt verbraucht wurden, ſo wird man 
begreifen, daß es ſehr ſchwer war, einen geeigneten Lehenmann 
für einen ſolchen Hof zu finden, und daß man infolgedeſſen immer 

wieder zum Eigenbetrieb zurückkehrte. Auch die Zerlegung in 

zwei Höfe genügte noch nicht, um 1955 Jauchert Acker und 

351 Jauchert Matten ordnungsmäßig zu bewirtſchaften. Man 

hatte dazu übergehen müſſen, wegen mangelnden Dunges das 

Freib. Diszeſ.⸗Archiv R. F. XXXV. 8
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Feld in vier Eſche zu zerlegen, wovon immer zwei Brache waren, 

und die Abtei hatte ſich 162 Morgen Wieſen zu eigener Nutzung 
vorbehalten. Seit 1743 war der Hof wieder dauernd in klöſter⸗ 

licher Eigenwirtſchaft. Seitdem wurden ziemlich viele Schafe ge⸗ 

halten. Die Erntearbeiter, die man neben den Knechten und 

Mägden brauchte, ſtammten teilweiſe aus der Nachbarſchaft, teil⸗ 

weiſe aus der Schweiz und aus Oberſchwaben bis in die Gegend 

von Kempten hinein. Die Ernte von 1596 (5648 Feſengarben, 

1049 Roggengarben, 6324 Hafergarben — es wurde viel Hafer 

an die Schweine verfüttert — und 80 Gerſtengarben) reichte 

nicht einmal für den Bedarf auf dem Hofe. An Ernteerträgen 

aus anderen Jahren ſeien vermerkt: 

1745 1749 1750 1755 1760 1770 1775 

Feſengarben 6399 7380 7015 7823 7608 5973 8335 
Roggengarben 1163 1363 2110 1543 1813 2270 2760 
Gerſtengarben 688 700 512 778 999 803 1155 
Hafergarben 5127 3552 4608 4843 3780 2685 4876“ 

Zur Hofmeiſterei Meßkirch gehörten je ein Erblehenhof 

in Heudorf, Schnerkingen und Vilſingen, 3 Leiblehenhöfe in 

Meßkirch, 6 Schupflehen in Buchheim und das 147 Morgen 

große Mönchslehen in Neuhauſen ob Eck. Nach Zelge gaben 

Gült Güter in Meßkirch (103/ Jauchert), Schnerkingen (1/ 

Jauchert), Heudorf und Mühlheim a. D. (je 14 Jauchert), 

Worndorf (6 Jauchert) und Neuhauſen ob Eck (985 Jauchert). 

Wieſenzinſe empfing die Hofmeiſterei in Meßkirch, Heudorf, 

Altheim und Neuhauſen, unbedeutende Zehnten in Worndorf, 

Heudorf und Böttingen. In Heudorf und Meßkirch beſaß die 

Abtei etwa 20 Morgen Wald, in Neuhauſen die ſog. eigenen 

Güter in Danningen (angeblich 266 Morgen, darunter 71 Mor⸗ 

gen Wald). Zumeiſt von Meßkirch aus verwaltet wurde auch 

der umfangreiche Hof Gründelbuch (nach Angabe von 1758 

1053½ Jauchert Feld und Wald). Zeitweilig war er ſelbſtändig, 

zeitweilig unterſtand er mit den Gütern und Gefällen dem Amt 

Stetten a. k. M. Im 17. und 18. Jahrhundert betrieb Salem 

auf dem Hof eine bedeutende Schafzucht (1631 439, 1653 382, 

50 1745 auch 140 Garben Weizen und 4 Wagen Erbſen.
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1654 140, 1663 670, 1665 255, 1668 355, 1669 449, 1670 499, 

1674 272, 1708 471, 1714 472, ſpäter jeweils über 400 Stück)“. 

Dem Hofmeiſter in Pfullendorf (Kechnungen ſeit 

1536) unterſtanden zu Ende des 16. Jahrhunderts die Pfleger in 

Saulgau, Bachhaupten, Oſtrach, Meßkirch und Riedlingen und 

der Schaffner in Mühlheim a. D. Durch den Vertrag mit 

Heiligenberg im Jahre 1637 verlor die Hofmeiſterei den größten 

Teil ihrer Beſitzungen und Gefälle (in Ober- und Anterochſen⸗ 

bach, Freudenberg, Benzenberg, Mettenbuch, Hahnenneſt, Ro⸗ 

tenbühl, Burgweiler und Dichtenhauſen), ſo daß ſie zuſammen mit 

Bachhaupten, dem ſeit 1670 Saulgau und Riedlingen einge⸗ 

gliedert waren, im Jahre 1705 mit Oſtrach vereinigt wurde“. 

Der Pfleger in Oſtrach führte die Bezeichnung Kauf— 

mann. In ihm lebte alſo der alte mercator fort. In einem Teil 

des Amtes vermochte Salem die Landeshoheit zu erringen. Nach 

einer Beſchreibung dieſer Orte aus dem Jahre 1720 war Sitz 

der Verwaltung Oſtrach mit Kirche, 4 Salem gehörigen Häuſern, 

3 Pfarrhöfen, Pfründ⸗ und Mesnerhäuſern, 43 Bauern⸗, Tag⸗ 

löhner⸗ und Handwerkerhäuſern, 44 ſteuerbaren Antertanen, 
14 Jauchert Gärten, 791 Jauchert Ackern, 309 Mannsmahd 

Wieſen, 85 Stück Pferden und Zugvieh, 83 Stück Hornvieh, 
53 Schafen, 63 Schweinen. Schulden 1580 fl. mit 79 fl. Zins, 
2008 fl. laufende Schulden, 2500 fl. Steuerrückſtände mit 125 fl. 
Zins. Tafertsweiler: 1 Kirche, 1 Pfarrhaus, 1 Zehntſcheune, 
18 Bauern⸗ und Taglöhnerhäuſer, 18 ſteuerbare Antertanen, 
  

51 Zeitweilig war der Hof verpachtet; aber offenbar gelang es nie, 

einen Pächter zu finden, der die Mittel beſaß, dieſen großen Hof umzutreiben, 

ſo daß ihn Salem wieder auf eigene Rechnung übernehmen mußte. 1790 

wurden noch 36 Stück Rindvieh gehalten, aber nur 4 Pferde, die hier als 

unlohnend betrachtet wurden. Aberwintert wurdͤen die Schafe in Bachhaupten; 
viele wurden zum Schlachten nach Salem gebracht. Auf dem Hof war ein 

Dutzend Dienſtboten notwendig. 

2 Nach gütiger Mitteilung des Fürſtlich Thurn und Taxisſchen Zentral⸗ 

archivs in Regensburg. — Die Gefälle in Adriatsweiler, Denkingen, Pfullen⸗ 

dorf, Raſt, Sohl, Ilmenſee, Neubrunn, Ruſchweiler, Hilpensberg, Illwangen, 

Volzen, Egg, Aftholderberg, Hattenweiler, Krähenried, Mühlhauſen, Pfrungen, 

Rickertsreute, Krauchenwies, Mottſchieß, Ettisweiler, Anterhauſen, Wald⸗ 

beuren und Wangen bei Pfullendorf kamen an Wert den 1637 abgetretenen 

bei weitem nicht gleich. 

8*
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4 Jauchert Gärten, 456 Jauchert Acker, 7974 Mannsmahd 

Wieſen, 58 Stück Pferde und Zugvieh, 52 Stück Hornvieh, 
28 Schweine, 2092 fl. Schulden mit 105 fl. Zins, 309 fl. 

laufende Schulden, 1266 fl. Steuerſchulden mit 63 fl. Zins. 

Gunzenhauſen: 2 Höfe, 2 Jauchert Gärten, 112 Jauchert 
Acker, 71 Mannsmahd Wieſen, 18 Stück Pferde und Zug⸗ 
vieh, 16 Stück Hornvieh, 9 Schafe, 6 Schweine, 20 fl. Schul⸗ 

den mit 1 fl. Zins, 30 fl. laufende Schulden, 235 fl. Steuer⸗ 
ſchulden mit 12 fl. Zins. Eſchendorf: 6 ſteuerbare Anter⸗ 
tanen, 1/ Jauchert Gärten, 205 Jauchert Acker, 18/ Manns⸗ 

mahd Wieſen, 23 Stück Pferde und Zugvieh, 17 Stück Horn⸗ 

vieh, 10 Schweine, 300 fl. Schulden mit 15 fl. Zins, 180 fl. 

laufende Schulden, 451 fl. Steuerſchulden mit 22 fl. Zins. 

Bachhaupten: 1 Kirche, 3 Salem gehörige Häuſer, 3 Bauern⸗ 

und Tagwerkerhäuſer, 4 ſteuerbare Antertanen, 2 Jauchert Gär— 
ten, 73 Jauchert Acker, 7/ Mannsmahd Wieſen, 9 Stück Pferde 

und Zugvieh, 13 Stück Hornvieh, 6 Schweine, 150 fl. Schulden 

mit 7½ fl. Zins, 125 fl. laufende Schulden, 209 fl. Steuer⸗ 

ſchulden mit 10 fl. Zins. Burgau: 1 Kapelle, 3 ſteuerbare 

Antertanen, 3 Jauchert Gärten, 126 Jauchert Acker, 29 Manns⸗ 

mahd Wieſen, 24 Stück Pferde und Zugvieh, 16 Stück Hornvieh, 

6 Schweine, 160 fl. Schulden mit 8 fl. Zins, 88 fl. laufende 

Schulden, 484 fl. Steuerſchulden mit 24 fl. Zins. Magenbuch: 

1 Kirche, 2 Salem gehörige Häuſer, 14 Bauern⸗ und Taglöhner⸗ 

häuſer, 16 ſteuerbare Untertanen, 4½ Jauchert Gärten, 331 

Jauchert Acker, 33˙*/2 Mannsmahd Wieſen, 42 Stück Pferde und 

Zugvieh, 43 Stück Hornvieh, 35 Schafe, 25 Schweine, 120 fl. 

Schulden mit 6 fl. Zins, 774 fl. laufende Schulden, 895 fl. 

Steuerſchulden mit 45 fl. Zins. Lausheim: Kirche, 3 ſteuerbare 

Antertanen, 3*ͤ½KàJauchert Gärten. 167˙/ 2Jauchert Acker, 85 Manns⸗ 

mahd Wieſen, 18 Stück Pferde und Zugvieh, 16 Stück Hornvieh, 

20 Schafe, 7 Schweine, 280 fl. Schulden mit 14 fl. Zins, 68 fl. 
laufende Schulden, 320 fl. Steuerſchulden mit 16 fl. Zins. 

Spöck: 7 ſteuerbare Untertanen, 1 Jauchert Gärten, 247 Jauchert 

Acker, 81 Mannsmahd Wieſen, 40 Stück Pferde und Zugvieh, 
32 Stück Hornvieh, 15 Schafe, 12 Schweine, 151 fl. Schulden 

mit 7˙/ fl. Zins, 250 fl. laufende Schulden, 1414 fl. Steuer⸗ 

ſchulden mit 76 fl. Zins. Einhart: Kirche und Pfarrhaus,
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22 Bauern- und Tagwerkerhäuſer, 22 ſteuerbare Antertanen, 

13½ Jauchert Gärten, 383⅛ Jauchert Acker, 108/2 Manns⸗ 

mahd Wieſen, 22 Zauchert Holzboden, 71 Stück Pferde und 

Zugvieh, 61 Stück Hornvieh, 38 Schweine, 280 fl. Schulden mit 

14 fl. Zins, 650 fl. laufende Schulden, 1716 fl. Steuerſchulden 

mit 86 fl. Zins. Levertsweiler: Kirche und Pfarrhaus, 22 Bauern⸗ 

und Taglöhnerhäuſer, 22 ſteuerbare Untertanen, 6ꝰ Jauchert 

Gärten, 3315/ô Jauchert Acker, 91 Mannsmahd Wieſen, 37 Stück 

Pferde und Zugvieh, 31 Stück Hornvieh, 22 Schafe, 15 Schweine, 

565 fl. Schulden mit 28 fl. Zins, 1785 fl. laufende Schulden, 
824 fl. Steuerſchulden mit 41 fl. Zins. 

1723 hatte das Amt ziemlich viele Stockfelder, nämlich 

Bachhaupten 12 Jauchert Acker und 2̃⁵R 6 Mannsmahd Wieſen, 

Einhart 30⁰6 bzw. 1/16, Gunzenhauſen 19 bzw. 1%/16, Kalk⸗ 

reute 42½ bzw. 3¾16, Lausheim 118ſ/16 bzw. 4¼16, Leverts⸗ 

weiler 12/16 bzw. 3ſ2, Magenbuch 64/ bzw. 4%16, Oſtrach 

176/ö16 bzw. 10/, Tafertsweiler 25/16 bzw. 6/165*. Der Wert 

wurde jedoch ſtark dadurch beeinträchtigt, daß es ſich faſt durch⸗ 

gängig um ſchlechtes Feld handelte. 

Als Salem 1708 die Hochgerichtsbarkeit in Bachhaupten 

und Einhart erwarb, trat es einen großen Teil der Güter, die 

früher zur Pflege Saulg au gehört hatten, an die Truchſeſſen 

von Scheer ab, nämlich je einen Leiblehenhof in Günzkofen, 

Beizkofen, Blochingen, Bolſtern, Fulgenſtadt und Arſendorf, 

zwei Leiblehenhöfe und einen Zehnten zu Friedberg oder Knech— 

tenweiler, die Erblehenmühle zu Knechtenweiler, Gülten und 

Zinſe zu Eichen, Wolfartsweiler, Bolſtern und Bremen, einen 

Landgarbenhof zu Mieterkingen, 20 Malter Feſengült von Erb⸗ 

lehenhöfen zu Blochingen, je ein Schupflehengut zu Günzkofen 

und Fulgenſtadt, die Schupflehenſchmiede zu Bolſtern, das 

Wirtshaus zu Jettkofen und die Schmiede zu Völlkofen. An 

Früchten ertrugen dieſe Güter jährlich etwa 132 Malter““. Der 

Wert wurde auf 19 091 fl. berechnet. 
  

58 1727 waren es in den Amtern Bachhaupten und Oſtrach 41½/16 

Mannsmahd Wieſen und 413½¼16 Jauchert Acker. 

5 Nicht veräußert wurden Gefälle in Habſtal, Hüttenberg, Hochberg, 

Mengen, Repperweiler, Saulgau, Sießen, Wilfertsweiler, Wirnsweiler, Zett⸗ 

kofen und Völlkofen.



118 Baier 

Das Hofmeiſtereigebäude in Riedlingen wurde wäh⸗ 

rend des Dreißigjährigen Krieges abgebrochen und die Hofſtatt 

1665 ͤ um 300 fl. an Moſes Engelhardt verkauft. So verblieb 

Salem in Riedlingen nur noch ein Erblehengütlein und das 

wenige, was der Hofmeiſter an Ackern und Wieſen genutzt hatte. 

Salems Zehnte in Bechingen, der Leiblehenhof daſelbſt und ein 

Erblehenhof in Daugendorf waren ſchon 1645 um 6500 fl. an 

Zwiefalten übergegangen. Man hatte ſie auf Grund der Erträge 

von 1612 bis 1624 mit 20 479 fl. 35 kr. bewertet; aber mit 

ſolchen Forderungen vermochte man natürlich 1645 nicht mehr 

durchzudringen. Den Erblehenhof in Aigendorf erwarben 1663 

die Schweſtern in Anlingen um 800 fl. Das Erblehengut in 

Hailtingen und die beiden Leiblehenhöfe in Altheim kauften die 

nämlichen Schweſtern zwei Jahre ſpäter um 1200 fl., vier Güter 

in Hunderſingen, Willenhofen und Anterſtadion etwa gleichzeitig 

der Oberſt von Biſſingen um 850 fl. In Anlingen gehörte ein 

Erblehengut zur Hofmeiſterei, in Burgau zwei große Leiblehen⸗ 

höfe, ein Soldgütchen und 26 Jauchert Holzboden. In Ertingen 

hatte Salem 18 anſehnliche Lehenhöfe, die 1596 8486 Feſen⸗ 

garben, 2035 Roggengarben, 1178 Gerſtengarben und 3181 

Hafergarben erbrachten. Auch der Beſitz in Herbertingen war 
nicht unbedeutend (1596 2837 Feſengarben, 653 Roggengarben, 

412 Gerſtengarben und 1031 Hafergarben)s. 

In Biberach a. R. war Salem ſchon im Mittelalter ein 

nicht gerade gern geſehener Gaſt. Dagegen gelang es, den Beſitz 

in der Nachbarſchaft nach und nach zu einem wertvollen Amt 

mit dem Sitz in Schemmerberg abzurunden. In Schem⸗ 

merberg ſelbſt kaufte Salem ſeit 1361 die Grafen von Wartſtein, 

1496 die Herren von Oberſulmetingen aus. In Apfingen wurde 
1439 der Zehnte, 1469 der ſanktblaſianiſche Beſitz erworben. Die 
eine Hälfte von Altheim bei Biberach kam nach und durch Kauf 

und Tauſch an Salem, die andere erwarb es 1621 um 49 000 fl. 

von Hans Chriſtof Schenk von Stauffenberg. Dazu kam Streu⸗ 

beſitz in Bergerhauſen, Baltringen, Brunnen, Ingerkingen, 

5 Gerſte und Hafer hatten unter Hagel gelitten. In Bechingen, Er⸗ 

tingen und Herbertingen wurden viele Erbſen gebaut. In den beiden letzt⸗ 

genannten Orten wurden die Erbſen nicht, wie anderwärts, in Schochen 

geſetzt, ſondern in Garben gebunden.
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Langenſchemmern, Ringſchnait, Hochſtetterhof uſw., der aller⸗ 

dings, wie der in Ringſchnait, ſchon ſehr früh wieder abgeſtoßen 

wurde, während der Zehnte in Ingerkingen 1529, die Holzmühle 

bei Biberach 1649 und der Hochſtetterhof und fünf Güter in 

Mettenberg 1651 veräußert wurden“. 

Den Kern des Beſitzes auf der Alb bildete zunächſt der 

Wirtſchaftshof in Altmannshauſen. Als dieſer gegen Güter in 

Emerkingen, Niederſtadion, Hunderſingen bei Stadion und 

Aigendorf aufgegeben worden war, wurde die Verwaltung nach 

Ehingen verlegt, wo die Abtei ſeit 1291 ein Haus beſaß. 

Munderkingen vermochte ſich Ehingen gegenüber nicht durchzu⸗ 

ſetzen. Der Beſitz in Altſteußlingen, Berg, Dächingen, Det⸗ 

tingen, Ernſthof, Erſingen, Grieſingen, Grötzingen, Kirchbier— 

lingen, Oggelsbeuren, Spfingen, Rißtiſſen, Rottenacker, Sonder⸗ 

nach, Berkach, Achhauſen, Teuringhofen, Hitten und Hofſtetten 
ſei nur eben erwähnt. Die Hauptmaſſe des Beſitzes lag in 

Frankenhofen, Stetten, Tiefenhülen und Heufelden, nachdem Sa⸗ 
lem 1712 auf ſeinen geſamten Beſitz in den Amtern Steußlingen 

und Münſingen, mit Ausnahme der Waldungen in Sondernach, 

gegen zwei württembergiſche Lehengüter in Stetten Verzicht ge⸗ 

leiſtet hatte. Nach Erhebungen aus dem Jahre 1699 gab es in 

Frankenhofen 9 Bauern⸗ und 11 Seldnerhäuſer, 10/ Manns⸗ 

mahd Gärten, 27˙/Ä Mannsmahd Wieſen, 782 Zauchert Feld. 

Der Viehausſchlag betrug nur 76Stück. Stetten zählte 10 Bauern⸗ 

häuſer, 9 Mannsmahd Gärten, 71/̃äꝛ Mannsmahd Wieſen, 
377 Jauchert Leiblehenäcker, die die 4. Garbe als Landgarbe 

gaben, 88 Jauchert Holz, ferner an Lehengütern mit beſetzter 

Gült 109‘ Jauchert Acker und 10 Jauchert Holz. 1 Jauchert 

Ackerfeld gehörte dem Heiligen, 15“ den Bauern. Der Vieh⸗ 

ausſchlag betrug 89 Stück. Tiefenhülen hatte 9 Bauernhäuſer 
und 1 Seldnerhaus, 574 Mannsmahd Gärten, 30 Manns⸗ 
mahd Wieſen, 737 Jauchert Acker, 25/2 Jauchert Holz. Der 

Viehausſchlag betrug 64 Stück. Nach Erhebungen von 1720 

waren in Frankenhofen 80 Jauchert Ackerfeld gut, 100 mittelgut, 

629 ſchlecht, 10 Mannsmahd Wieſen gut, 6 mittelgut, 37½ 

s Im Durchſchnitt der Jahre 1760—1770 führte das Amt etwa 11 000 fl. 

an das Rentamt ab. — Den Beſitz in der Gegend von Kempten vermochte 

man nicht zu einem Amt auszubauen.
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ſchlecht, in Stetten 100 Jauchert Acker gut, 180 mittelgut, 236 / 

ſchlecht, 10 Mannsmahd Wieſen gut, 20 mittelgut, 52 ſchlecht, 

in Heufelden 10 Jauchert Acker gut, 12 mittelgut, 17/ ſchlecht, 

2 Mannsmahd Wieſen gut, 3 mittelgut, 2ͤ ſchlecht, in Tiefen⸗ 

hülen 80 Jauchert Acker gut, 100 mittelgut, 592 ſchlecht, 

3½ Mannsmahd Wieſen gut, 135/ mittelgut, 16/ ſchlecht. Da 

auch 1699 in Frankenhofen 4935, in Tieſenhülen 53477 Jauchert 
Acker als ſchlecht bezeichnet wurden, handelte es ſich offenbar 
überwiegend um geringe Böden. Zwiſchen 1760 und 1775 ſoll 

das Amt im Durchſchnitt 6000 fl. jährlich an das Rentamt in 

Salem abgeliefert haben. Um den Reinertrag kann es ſich kaum 
gehandelt haben, da dieſer im Durchſchnitt der Jahre 1780/90 

nur auf 4960 fl. berechnet wurde “. 
Vom Beſitz in der Gegend von Ulm ſcheinen die Erwer— 

bungen in Albeck und Aſſelfingen ſchon früh wieder in andere 

Hände übergegangen zu ſein. 2 Höfe und 1 Selde in Hörvel⸗ 

fingen, 1 Feldlehen in Pfuhl und 4 Höfe und 2 Selden in 

Göttingen erwarb die Stadt Alm im Jahre 1615 um den Preis 

von 13 479 fl., einen Teil des Beſitzes in Jungingen 1695, wo⸗ 

gegen Salem das Recht erhielt, den neuen Kalender in Anter⸗ 

elchingen einzuführen. Salem beſaß ſomit im Pflegamt Ulm 

außer dem Pfleghof in der Stadt, nur noch zwei Güter in Göt⸗ 

tingen, eins in Jungingen und außer dem Zehnten und ſonſtigen 

nutzbaren und Hoheitsrechten 20 Güter in Anterelchingen. Be⸗ 
mühungen, den Beſitz in Göttingen und Jungingen (Anſchlag 

6459 fl.) gegen Almer Beſitz in Bauſtetten und Grieſingen aus⸗ 

zutauſchen, ſcheinen 1725 erfolglos geblieben zu ſein. Anter⸗ 

elchingen war in ſeinem Werte ſtark geſchmälert durch große 

Quartierlaſten. Die Bauern beſaßen ziemlich Eigengut und waren 

gewohnt, ihre Lehengüter, wie ſie es mit ihrem Eigentum tun 

konnten, zu teilen, zu verkaufen und zu vertauſchen. Salem war 

durchaus geneigt, die Amwandlung von Leiblehen in Erblehen 
  

57 Im Jahrzehnt 1689 /98 hatten die Einnahmen zwiſchen 3064 und 

11305 fl. betragen, davon in fünf Jahren zwiſchen 4410 und 4826 fl. Es 

waren aber etwa 500 fl. Ausgaben nicht berückſichtigt. 1742 brachte Salem 

Altheim bei Ehingen um 95 000 fl. von Ferdinand Chriſtoph Freiherrn von 
Freyberg auf 30 Jahre pfandſchaftsweiſe an ſich. Das Geſchäft erwies ſich als- 

bald als böſen Hereinfall.
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vorzunehmen, da der das Gut antretende Inhaber den 10. Pfen⸗ 

nig als Abgabe zu entrichten hatte und ſich ſo der Ertrag für die 

Abtei höher ſtellte als der aus Leiblehen. Die Frondienſte waren 
ungemeſſen. Um 1700 ſoll die Pflege etwa 3000 fl. ertragen 

haben. Im Durchſchnitt der Jahre 1760/1777 lieferte ſie 6700 fl. 

an das Rentamt ab. 
Der Beſitz am mittleren Neckar wurde durch Pfleger oder 

Hofmeiſter in Eßlingen, Reutlingen und Nürtingen verwaltet. 

1632 beim Einrücken der Schweden ſchien dieſer ganze Beſitz für 

die Abtei verloren. Auf Grund einer Schenkung Guſtav Adolfs 

machte Konrad Schaffalitzti von Muckental Anſpruch auf die 

Pflege Eßlingen. 1634 verfügte K. Ferdinand III. die Wieder⸗ 

herausgabe der drei Pflegen. Im allgemeinen waren die Be⸗ 
ziehungen zwiſchen Salem und Eßlingen auch durch die Refor— 

mation nicht weſentlich getrübt worden. An ihren Pflegern 

freilich erlebten die Abte nicht allzuviel Freude. Nach dem Tode 

des Pflegers Hürlenhof klagte der Abt: „Er hat mich eben übel 

angeführt und hoch betrogen. Der liebe Gott wolle es ihm ver⸗ 

zeihen“.“ Sein Nachfolger Meiſterlin aber war nicht beſſer, wie 

folgende Stelle aus einem Briefe des Abtes vom 7. Dezember 

1611 beweiſt: „Ich hab vermaint, der Heurlenhof ſelig ſei ohn⸗ 

fleißig geweſen, Ihr aber ſeien noch viel ohnfleißiger““.“ 

Nach dem Durchſchnittsertrag der Jahre 1615 /17 bewertete 

man die Pflege Eßlingen mit 124 246 fl. 8 kr. bis 130 751 fl.; 
ſicherlich viel zu hoch, wenn auch nicht bezweifelt werden ſoll, 

daß die Pflege nicht unbedeutende Erträge abwarf (Dinkel 552, 

728 und 506 Scheffel, Roggen 65, 70 und 71 Scheffel, Hafer 

275, 300 und 337 Scheffel, Wein 2 Fuder 2 Eimer, 4 Fuder 

1 Eimer und 20 Fuder). Die Abtei beſaß damals in Etzlingen 

56 Akten Salem, Faſzikel 3371. 
5o Akten Salem, Faſzikel 3378. Der 1640 aus Efßlingen entwichene 

Pfleger Leub hatte mit Salems Gut ganz unverantwortlich gewirtſchaftet. Auch 

ſein Nachfolger Ehringer lebte ſehr verſchwenderiſch. 1586 heißt es: Es 

herrſcht „wahrlich eine große Armut bei uns“. (Akten Salem, Faſzikel 3369.) 

1594 wird erneut über verſchiedene ſchlechte Jahre nacheinander geklagt. (Ebd. 

Faſzikel 3362.) 1605 fordert der Abt die Pfleger am Neckar auf, die Rech⸗ 

nung in einen Stand zu bringen, daß es bei der Abhör „nit veil kratzens und 

ſchabens“ bedürfe. Wenn es daran fehle, ſo ſetze es grobe Filze ab, auch wenn 
köſtliches Wetter am Himmel wäre. (Ebd. Faſzikel 1804.)
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ſelbſt einen großen Pfleghof, 3 ſonſtige Gebäude, 8 Erblehen⸗ 

häuſer, einen Garten und etwa 2 Morgen Reben. Den 4., 5. 

und 6. Teil des Ertrages bezog die Abtei aus Reben in Eß— 

lingen, Antertürkheim, Rohracker und Fellbach. Zumeiſt war 

dieſe Berechtigung unablöslich, nur teilweiſe, ſoweit ſie erſt 

neuerlich durch Schuldaufnahme entſtanden war, waren die 

Pflichtigen berechtigt, ſie abzulöſen. In Steinbach beſaß Salem 

eine Zehnt- und Landgarbenſcheune, 4 Erblehenhöfe, die die 

3., 4., teilweiſe auch die 5. Garbe als Landgarbe abzuliefern 

hatten, das Mühlgut und 32 Tagwerke Wieſen, den Pfarrſatz, 

eine beſchränkte Niedergerichtsbarkeit und das Recht auf gewiſſe 

Fronleiſtungen ſeiner Meier ſowie den Wein- und Fruchtzehnten. 

Davon waren dem Pfarrer an Kompetenz zu reichen 24 fl. Geld, 

5 Eimer Wein, 30 Scheffel Dinkel, 4 Scheffel Spitzdinkel, 
4 Simri Gerſte, 25 Scheffel Hafer und 3 Fuder Stroh. Der 

Weinertrag war überdies dadurch geſchmälert, daß jung und alt 

auf der Kelter erſchien und trank (1586 4, 1587 2 Eßlinger 

Eimer, 1622 mehr als 8 Württemberger Eimer binnen acht 

Tagen). In Köngen hatte die Abtei eine Landgarbenſcheune, 

24 Morgen Wald (nach Angabe von 1671 waren es 40 Morgen) 

und 10 Erblehengüter, die die 3. und die 4. Garbe lieferten, in 

Nellingen 42/ Morgen Holz, 64/ Morgen Wieſen, ein Fiſch⸗ 

waſſer, 19 Erblehenhuben und den Kleinzehnten in gewiſſen aus⸗ 

geſteinten Bezirken“, in Unterenſingen eine Landgarbenſcheune 

und fünf Erblehengüter. Seltſamerweiſe iſt auch dieſer Anſchlag 

nicht vollſtändig. So fehlt der 122/2 Morgen große Erblehen⸗ 

hof in Offingen, der Anteil am Zehnten in Pfauhauſen und der 
Großzehnte von 40 Morgen Feld in Hochdorf bei Waiblingen. 

Im Dreißigjährigen Krieg litt auch die Pflege Eßlingen 

ſchweren Schaden. 1636 war in Pfauhauſen und Steinbach der 
größte Teil der Bevölkerung von der Peſt weggerafft. 1639 

war Steinbach derart zugrunde gerichtet, als ob ſeit hundert 

Jahren niemand dort gewohnt hätte. Es waren nur noch drei 

Bauern und fünf Weibsperſonen im Ort. Die Weingärten bei 

Eßlingen waren ſeit drei, teilweiſe ſeit fünf Jahren nicht mehr 

bearbeitet und völlig verwildert. Angeſät war faſt nichts. Seit 

6' Salems Beſitz lag näherhin in dem jetzt abgegangenen Wernitzhauſen.
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1640 kam jedoch der Rebbau allmählich wieder in Gang, da 

Württemberg dazu aufforderte, und 1643 wurde auch wieder 

viel Frucht gebaut. In Steinbach freilich waren auf den vier 

Salemer Lehenhöfen 1649 erſt 15 Jauchert Sommer⸗ und 

Winterfrucht angebaut. Von 1651—1655 warf die Pflege nach⸗ 

einander 376, 378, 530, 423 und 374 Scheffel Dinkel ab, an 

Hafer 222, 217, 175, 264, 210 Scheffel. In guten Jahren lagen 

ſomit die Erträge nicht mehr weſentlich unter denen der Vor⸗ 

kriegszeit. In Steinbach jedoch lagen noch 1655 einige Höfe 
öde ⸗.. 

Man hätte 1648 die Pflege Eßlingen gerne an Württem⸗ 
berg verkauft; da djeſes jedoch kein Geld hatte, verpfändete man 

ſie auf ſechs Jahre an Oberſtleutnant Delaporte gegen ein Dar⸗ 

lehen von 7000 fl., und als man 1655 kein Geld zur Auslöſung 
hatte, ſchritt man um den gleichen Betrag zur Verpfändung an 

die Abtei Kaiſersheim (7 v. H. Zins), der man ohnehin ſchon 

1240 fl. zu 5 v. H. und 4627fl. auſgeſchwollenes Koſtgeld ſchuldete. 

Schließlich ging die Pflege um 36 960 fl. im Jahre 1681 an 

Württemberg über“?. Die Güter und Gefälle in Steinbach 

61 1642 hatte der Pfarrer in Pfauhauſen, der Steinbach mitverſah, die 
Bezüge für ſechs Jahre an Salem zu fordern. Dem Pfleger in Eßlingen war 

die Abtei 1649 5193 fl. ſchuldig. In Eßlingen verkaufte Salem 1641 an die 

Stadt ein Häuslein, eine Scheune und ein Krautgärtlein um 550 fl., in Anter⸗ 

türkheim einen vierteiligen Weingarten um 100 fl. Auch ein Teil des Beſitzes 

in Köngen wurde veräußert. 

4 Die Laſten waren nicht bedeutend. An Eßlingen waren 8 U Steuer 
zu zahlen, an die Kollegiaten 4 Scheffel Dinkel zu entrichten, an Adelberg 

1 fl. 57 kr. Steuer aus Weingärten. Der Pfarrer in Anterſielmingen erhielt 

15 & Beller, weil er 1477 ſeinen Anſpruch auf den Zehnten in Wernitzhauſen 

aufgegeben hatte. Außer dem Pfleger in Eßlingen hatte Salem noch 7 Anter⸗ 

ſchaffner gehabt. In Köngen wurden die Salemer Lehenbauern gezwungen, 

Jagdhunde für die Ortsherrſchaft zu halten. In Nellingen wurden die Güter 

gegen Salems Willen ſtark zerſtückelt. 1609 hatte Württemberg Salems Ein⸗ 

kommen in ſeinem Gebiet mit 2363 fl. 28 7 kr. bewertet, nämlich Antertürkheim 

24 fl. 36 kr., Rotenberg 3 fl. 36 kr., Rohracker 12 fl. 2274 kr., Fellbach 39 fl. 

13 kr., Hochdorf 27 fl., Jeſingen bei Kirchheim 16 fl. 30 kr., Mehrſtetten bei 

Münſingen 2 fl. 30 kr., Nürtingen 716 fl. 6 kr., Unterenſingen 88 fl. 16 kr., 

Neckartailfingen 27 fl., Oberboihingen 41 fl. 25 kr., Bonlanden 6 kr., Nellin⸗ 

gen 331 fl. 16 kr., Echterdingen 143 fl. 34 kr., Leinfelden und Stetten 277 fl. 

17 kr., Pfullingen und Oberhauſen 607 fl. 
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erwarb gleichzeitig um 18 000 fl. der Ortsherr daſelbſt, Franz 

Joſeph von Wernau““. 
Zur Pflege Reutlingen gehörten außer dem Pfleghof 

in Reutlingen und dem Pfarrhof und dem Patronatsrecht in 

Pfullingen der Groß- und Kleinzehnte von 79 Morgen Baum⸗ 

garten und Wieſen und der Weinzehnte von 126 Morgen Reben 

in Reutlingen, der Fruchtzehnte, der Kleinzehnte, der Neubruch— 

zehnte und der halbe Weinzehnte in Pfullingen, der Kleinzehnte 

in Anterhauſen und /16 des Fruchtzehnten in Ober- und Anter⸗ 

hauſen, Heller- und Hühnerzinſe in Reutlingen, Pfullingen, 

Ober⸗ und Anterhauſen und die Erblehenzinſe aus 7 Erblehen⸗ 

höfen (69˙/ Morgen Acker und 50/ͤs Mannsmahd Wieſen und 

Baumgarten) in Pfullingen. Belaſtet waren die Einkünfte mit 

Steuer und Wachtgeld in Reutlingen, der Pfarr-(207 fl. 24 kr. 

3 hl.) und Kaplaneikompetenz (80 “ 57 fl. 5 kr. 4 hl.) und 

einer Abgabe (2 fl. 4 kr.) für ein Eſſen und einen Trunk der 

Gemeinde Pfullingen zu Dreikönig. In den freilich ſchlechten 

Jahren 1587/1596 brachte die Pflege nur 989 fl. Aberſchuß. Da 

es Württemberg an Mitteln fehlte, verkaufte man die Pflege am 

8./18. März 1652 dem württembergiſchen Oberrat Markus 

Imlin als Vertreter der Löffleriſchen Erben um den Preis von 

14 350 fl.“ 

Die Pflege Nürtingen umfaßte den Pfleghof, 1 Mor⸗ 

gen Garten, 15*˙ͤ/ Morgen Acker, 8/2 Tagwerk Wieſen, 12 Erb⸗ 

lehengüter (mit 171/ Jauchert Ackern und 141 Mannsmahd 

Wieſen), die die 3. Garbe, 18 fl. 12 kr. Geld, 600 Eier und 

Handlohn lieferten, die 3., 4. und 5. Garbe aus weiteren 10/ 
Jauchert Ackern in Nürtingen, 10 fl. 4/ kr. ewige Hellerzinſe 

In Steinbach wurden die Verhältniſſe zwiſchen Salem und der Orts⸗ 

herrſchaft geregelt durch Vertrag vom 16. 7. 1585. Salem erhielt einen Teil 
der Strafgelder bei Freveln ſeiner Lehensbauern. Bei Reichsanlagen hatten 
Salems Lehenleute mitzuzahlen, von allen anderen Anlagen waren ſie frei. 

Auch die Ortsherrſchaft hatte Anſpruch auf Frondienſte der Salemer Lehen⸗ 

bauern. 1623 wollte der Junker nicht einmal dulden, daß Salem einen Frucht⸗ 

ſturz auf ſeinem eigenen Kaſten vornehme, ohne daß des Junkers Schreiber 

beigezogen werde. 

Man hatte mit wenigſtens 15 000 fl. gerechnet. Anſchläge mit bis zu 

40 000 fl. Reinwert waren übertrieben. Der Rebbau in Pfullingen lag ſchon 

um 1600 darnieder.
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in Nürtingen, Neckarhauſen und Frickenhauſen, zwei zu Erblehen 

gegebene Fiſchwaſſer zwiſchen Neckarhauſen und Nürtingen, den 

halben Weinzehnten aus 64½ Morgen Reben und den halben 

Fruchtzehnten in Nürtingen, den Weinzehnten aus 8 Morgen 

Reben zwiſchen Neckartailfingen und Neckarhauſen, gedroſchene 

Gült aus Ackern, Weingärten und Gärten in Nürtingen, Ober⸗ 

boihingen, Unterenſingen, Neckarhauſen und Frickenhauſen (in 

drei Jahren 14 Scheffel 7 Simri), je 4 Simri 1 Imi Dinkel und 

Hafer und 1 Simri Erbſen in Nürtingen, den 4. und 5. Teil des 

Ertrages aus 55ͤ/à Morgen Reben in Neckarhauſen, Linſenhofen 

und Nürtingen, 1 fl. 27 kr. ſtatt eines Kleinzehnten in Nürtingen, 

einen Wagen Heu aus einem Lehenhof des Kloſters Pfullingen in 

Rürtingen und das Recht, 4—8 Stück Hornvieh und 3—4 Stück 

Schweine in Nürtingen auf die Weide zu treiben. Die Stadt 

Nürtingen hatte jährlich 16 Klafter Holz zu liefern. 78 828 fl. 

war die Pflege nie wert, da es niemand einfiel, den 35fachen 

Betrag der Einkünfte dem Kaufpreis zugrunde zu legen. 52696 fl. 

mochten dem wirklichen Wert ſchon näher kommen; aber ſchon 

1618 berechnete man die Laſten, die Verpflichtung, den halben 

herzoglichen Reiſewagen zu führen, und den Jägeratz, mit 

41 104 fl. Als es 1645 in der Tat zum Verkauf kam, wurden die 

Laſten mit Einſchluß des württembergiſchen Schirms und der 

Frondienſte in Tiefenhülen, Frankenhofen und Stetten dem ge⸗ 
ſamten Ertrage der Pflege Nürtingen gleichgeſtellt. Salem 

erhielt alſo überhaupt nichts. 

Die zur Pflege Rottweil gehörigen Güter“ (4 Schupf⸗ 

lehen in Deißlingen mit 8⅛ Jauchert Ackern und 6/2 Manns⸗ 

mahd Wieſen bzw. 22ê ͤ und 6/, 11/ und 2/2, 12/ und 3, 
ein Gut in Stetten bei Rottweil mit 70½ Jauchert Uckern, 

9 Mannsmahd Wieſen und 3 Jauchert Holz, ein Gut in Dürb⸗ 

heim mit 14 Jauchert Ackern und 10ſ Mannsmahd Wieſen) 
wurden 1732 um den Preis von 4000 fl. vom Stift Rotten⸗ 

münſter erworben. Der geſamte übrige Beſitz in der Gegend von 

Rottweil und Villingen ſcheint ſchon weſentlich früher abge⸗ 

ſtoßen worden zu ſein. Die Güter zu Blumegg und Fützen 

erwarb St. Blaſien 1666 um 4200 fl. 

65 Die Verwaltung lag jeweils in der Hand des Beichtvaters in Rotten⸗ 
münſter.
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Seinen Anteil am Salzwerk Holzapfel in Reichenhall ver⸗ 

kaufte Salem 1529 an Baiern, das Haus in Salzburg, den 

Anteil an der Saline Hallein, eine Gült von einer Wieſe da— 
ſelbſt und Pfenniggülten in Reichenhall 1651 um 1700 fl. an 

das Salzburger Domkapitel““. 

1756 gewährte Salem dem Grafen Marquard Willibald 

Schenk von Kaſtell ein Darlehen von 192 000 fl. und ließ ſich 

dafür die Herrſchaften Hauſen im Tal und Stetten a. k. M. 

(mit den zugehörigen Gefällen in Ober- und Anterglashütte, 

Nuſplingen und Neidingen) auf 44 Jahre verpfänden. Zur 

Auslöſung iſt es nicht gekommen. Den Reinertrag der Herrſchaft 

hatte man auf 7500 fl. berechnet; in Wirklichkeit ſcheint ſie aber 

nur 3785 fl. erbracht zu haben. Bedeutend war die Eigenwirt⸗ 

ſchaft (Sennerei in Hauſen mit 83 Stück Rindvieh im Jahre 1766, 

in Stetten große Schäferei mit 838 Schafen im Jahre 1766, 

daher Wollfabrik daſelbſt). Die Abtei erlebte an der Pfandſchaft 

nicht viel Freude, da die Bevölkerung infolge des vielen Schnaps⸗ 

trinkens ziemlich unruhig war und man auch in der Auswahl 

der Beamten eine wenig glückliche Hand hatte. 

Die Herrſchaft Waſſerburg, die Salem 1759 für 150 000 fl. 
auf 30 Jahre pfandrechtlich eingeräumt wurde, wurde durch 

Sſterreich wieder ausgelöſt. 

Die Offentlichkeit hatte von der Abtei, die zeitweilig zwiſchen 

Türkheim bei Kolmar und Hallein und zwiſchen Graubünden 

und Stuttgart begütert war, eine ſo hohe Meinung, daß ihr 

um 1400 Darlehen geradezu aufgedrängt wurden. Die 18 000 fl., 

die Moritz von Sachſen 1552 erpreßte, waren natürlich ein 

ſchwerer Verluſt und auch die zahlreichen Fehljahre zu Ausgang 

des 16. Jahrhunderts gingen nicht ſpurlos an der Abtei vorüber. 

Gleichwohl vermochte die Abtei eine reiche Bautätigkeit zu 

entfalten. 1598 beliefen ſich die Schulden auf 57 900 fl., obwohl 
kurz zuvor (1594) Mainwangen um 22 000 fl. gekauft worden 

war. 1603 erwarb man vom Biſchof von Konſtanz das Dorf 

Einhart mit der Vogtei und der Riedergerichtsbarkeit um 

25 000 fl., und 1611 kaufte man um 11 000 fl. die Regalien im 

1603 hatte das Domkapitel 3472 fl. geboten, Salem aber zunächſt 

4948 fl., ſchließlich 4000 verlangt.
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Amt Oſtrach, 1621 um 49 000 fl. die Hälfte von Altheim bei 

Biberach, 1628 Reben in Immenſtaad um 10 000 fl. Nach ſo 

umfangreichen Erwerbungen und nach den großen Geldopfern, 

die man zunächſt für die Türkenkriege, ſeit 1618 für den böh⸗ 

miſchen Krieg gebracht hatte, braucht man ſich nicht zu wundern, 

daß die Schuldenlaſt bis 1630 auf 178 635 fl. anwuchs. 1647 
waren es 189577 fl. Seit 1632 waren die Zinszahlungen 

unregelmäßig geworden. Mit dem Friedensſchluß wurden die 

Schwierigkeiten nicht geringer. Am die ſchwediſchen Satisfak— 

tionsgelder aufzubringen und Brotfrucht für die Antertanen 

kaufen zu können, mußte die Abtei unter den drückendſten Be⸗ 
dingungen Geld aufnehmen (1649 43 942 fl., 1650 22 600 fl., 

1651 7181 fl.). Gemätß Reichsbeſchluß wurden drei Viertel aller 

rückſtändigen Zinſe nachgelaſſen. Von 1654 bis 1660 war nur 

die Hälfte des Zinſes zu zahlen. Einzelne Gläubiger kamen von 

ſich aus noch weiter entgegen. Trotzdem waren umfangreiche 

Güterverkäufe nicht zu vermeiden. Der Erlös war gering, da die 

Güter großenteils verwahrloſt waren und großer Geldmangel 

herrſchte“'. Von Verſchleuderung darf ſomit keinesfalls geredet 

werden. Als man eben etwas aufzuatmen begann, erforderte 

das Winterquartier 1676 //7 abermals 74 940 fl. Trotzdem ſoll 

Abt Emanuel bei Antritt der Abtswürde (1680) nur noch 

119 043 fl. Schulden mit 5942 fl. 9 kr. Zinſen vorgefunden haben. 

Wenn es aber heißt, dieſer Abt habe von 1680 bis 1685 

63 716 fl. Schulden abbezahlt und Güter und Rechte im Werte 

von 41 346 fl. erworben, ſo ſteht dieſe Nachricht in offenbarem 

Widerſpruch mit einer anderen, wonach die Abtei 1691 180000 fl. 

Schulden mit 12 000 fl. Zinſen hatte. Freilich hatte Salem für 

die Winterquartiere 1689/90 42 119 fl. an den Kreis abzuführen 

gehabt. Von Herbſt 1702 bis Ende Mai 1703 verurſachten 
Plünderungen und andere Kriegsnöte einen Schaden von 

67 1651 Verkauf von Zehnten und Gütern in Markdorf, Ittendorf, 

Frenkenbach und Wirrenſegel um 12 000 fl. an Einſiedeln (Anſchlag 32 420 fl.) 

1654 geht die Teufelsmühle bei Wolketsweiler um 700 fl. an Fiſchingen über. 

1659 verkauft man die Höfe in Hedertsweiler um 4000 fl. an Dr. Pflummern, 

1665 den Weinzehnten zu Meersburg und den Kleinzehnten zu Baitenhauſen 
um 3000 fl. an das Konſtanzer Domkapitel und einen Hof zu Kippenhauſen um 

1500 fl. an die Kartauſe Buxheim.
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49 071 fl., ſo daß man Kelche und Kirchenornamente verſetzen 
mußte, um 4000 fl. aufnehmen zu können. Um Efritzweiler-Kluf⸗ 

tern in Pfand zu erhalten, nahm man 1719 in Bronnbach 

10 000 fl., in Kaisheim 15 000 fl. auf, konnte aber das Kais⸗ 

heimer Kapital ſchon 1721 wieder zurückzahlen. Auch daß die 

Herrſchaft Groß- und Kleinlaupheim um 188 000 fl. zum Kauf 

angeboten wurde, iſt ein Beweis dafür, daß Salem als reich, 

zumindeſt als kreditwürdig galt. Vom 1. Mai 1740 bis Ende 

April 1745 hatte Salem an Kriegslaſten uſw. 224 000 fl. zu 

tragen — bei der franzöſiſchen Einquartierung 1744/45 wurde 

die Abtei als Anhängerin Sſterreichs beſonders hart mitge⸗ 

nommen. Auch jetzt half Kaisheim wieder mit 10 000 fl. aus, 

die aber ſchon 1746 wieder zur Rückzahlung kamen. In ruhigen 

Zeiten war die Abtei längſt in der Lage, bedeutende Beträge 

gegen Zins auszuleihen oder wertvolle Pfandſchaften zu er⸗ 

werben. Dabei hat es nicht an Verſuchen gefehlt, ſie gröblich zu 

übervorteilen. 1752 wurde die Herrſchaft Illertiſſen um 804000 fl., 

1765 die Herrſchaft Illereichen um 461 000 fl. zum Kauf ange⸗ 

boten. Von 1793 bis 1798 konnte die Abtei der Landſchaftskaſſe, 
ohne Zins dafür zu fordern, 130 091 fl. leihen. Obwohl ſie 

wenigſtens ein Drittel aller Kriegs- und der Almer Feſtungs⸗ 

baukoſten ſelbſt trug, gärte es — man ſpürt auch hier die fran⸗ 

zöſiſche Propaganda — im Herbſt 1798 unter den Antertanen, 

ſo daß ſich der Abt veranlaßt ſah, ihnen 100 000 fl. an den 

130 091 fl. nachzulaſſen. 1796—1800 berechnete man den Wert 

der Lieferungen an die Kaiſerlichen auf 638 743 fl., den Wert 

der Lieferungen an die Franzoſen auf 240 699 fl. Auch hier 
zeigte die Abtei ihren Antertanen gegenüber großes Entgegen⸗ 

kommen““. 

68 An 318 665 fl. für die Zeit von Ende Juli 1799 bis zum Friedens⸗ 

ſchluß 1801 übernahm die Abtei 110 446 fl. Im übrigen iſt nicht genau zu 

ermitteln, was an den Kriegslaſten des ausgehenden 17. und des 18. Jahr⸗ 

hunderts von der Abtei und was von den Untertanen getragen wurde. Ich 

habe die oben wiedergegebenen Zahlen, die die Belaſtung von Abtei und 

Untertanen zuſammen angeben, trotzdem angeführt, weil die Abtei um ſo 

weniger Ausſicht hatte, ihre eigenen Forderungen beizubringen, je höher die 

ſonſtige Belaſtung der Antertanen war.
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Im Jahre 1717 hatte Salem 155 Bedienſtete zu beköſtigen 

(ohne die Beamten); nach zwei weiteren, aber undatierten Ver⸗ 

zeichniſſen aus dem 18. Jahrhundert waren es 197 bzw. 211. 

In einer ſo großen Wirtſchaft ſchleichen ſich natürlich leicht 

Mißſtände ein und es hat auch in Salem nicht an ſolchen 

gefehlt. Da wird zu Anfang des 18. Jahrhunderts geklagt, beim 

Einkauf für den Haushalt und beim Pferdehandel würden 
ſchwere Fehler gemacht. Wenn der Burſier krant ſei, ſo treffe 

irgendein Knecht Anordnungen. Man habe zu viele Beamte 

und zu viele Jagdhunde. Der Abt erledige zuviel für ſich allein 

oder im Benehmen mit weltlichen Beamten. Es werde zuviel 

Brot verbraucht und es ſei nicht immer genügend Schmalz 
da. Man habe immer zu viele Gäſte. An ſeinem Namenstage 

lade der Abt bis zu hundert Perſonen ein; dabei werde zu 

üppig gegeſſen und getrunken. Auch die Kleidung der Profeß— 

brüder ſei zu teuer und für den Konvent würden zu viele Fiſche 

gekauft. Für die Viehzucht und die Fiſchzucht werde zuwenig 
getan uſw. All das iſt natürlich möglich, aber wenn wir hören, 

es werde zuviel Holz verbraucht, z. B. für Weihnachtskrippen, 
Theater uſw., wo es alsbald wieder weggeworfen werde, ſo 

bekommen wir doch den Eindruck, als ob wir es mit einem klein— 

lichen Nörgler zu tun haben. 

Als die Auflöſung drohte, ſoll der Abt ſich erboten haben, 

jährlich 100 000 fl. bar zu liefern, wenn ihm die bisherigen 

Einkünfte und das Eigentum belaſſen würden??s. Das würde 

alſo bedeuten, daß neben dem Anterhalt des Konvents noch ein 

Reinertrag von 100 000 fl. herauszuwirtſchaften war. Da mir 

die Vorausſetzungen nicht bekannt ſind, unter denen das Angebot 

gemacht wurde, möchte ich es dahingeſtellt ſein laſſen, ob dieſe 

Annahme zutraf. Daß die Abtei ſehr reich war, geht aber daraus 

hervor, daß die Markgrafen Friedrich und Ludwig von Baden 

und der Fürſt von Thurn und Taxis bei der Aufhebung des 

Kloſters die Penſionen auf 51 146 fl. feſtſetzten, wovon die 

Markgrafen zwei Drittel, Thurn und Taxis ein Drittel über— 

nahmen. Soweit Ertragsberechnungen vorliegen — was an 

ſolchen vorliegt, genügt bei weitem nicht, um den wahren Rein⸗ 

% Martin im Freiburger Diözeſan-Archiv 15 (1882), S. 100 ff. 

Freib. Dibzeſ.⸗Archiv N. F. XXXV. 9
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ertrag zu ermitteln —, muß darauf aufmerkſam gemacht werden, 

daß eine Reihe von Jahren in die Berechnungen aufgenommen 

ſind, die als Kriegsjahre ganz ungewöhnlich hohe Naturalien⸗ 

preiſe aufwieſen. Für das Forſtamt unter den Bergen durfte, 

wie ſchon angeführt, der mittlere Ertrag auf nicht mehr 
als 2400 fl. angenommen werden. Für das Amt Ehingen 

errechnete man für 1780/94 einen Durchſchnittsertag von 
4960 fl., für das Amt Oſtrach 20 681 fl., für das Amt Münch⸗ 

höf 3600 fl., für das Amt Meßkirch (ohne Gründelbuch) für 
1771/85 1029 fl., für das Amt Schemmerberg für 1780/94 

12 813 fl., für 1781/95 15 505 fl. und für 1786/95 15 617 fl., 
für das Amt Stetten a. k. M. für 1780/94 3785 fl., Anter⸗ 
elchingen für 1780/85 und 1786/95 2749 fl. Mit dieſen Be⸗ 

rechnungen vergleiche man, daß die Amter 1734/41 durch⸗ 

ſchnittlich 56 351 fl. an die Rentkammer ablieferten, das Amt 
Oſtrach von 1761 bis 1778 zwiſchen 7657 fl. (1771) und 
38 272 fl. (1770), im Jahresdurchſchnitt mehr als 20 000 fl., 

das Amt Schemmerberg 1760/75 durchſchnittlich rund 11 000 fl., 

das Amt Ehingen 1760 /75 durchſchnittlich 6000 fl., das Amt Alm 

1760/77 durchſchnittlich etwa 6700 fl., das Amt Überlingen nie 

mehr als 1000 fl. Genaueres erlauben die Quellen nicht zu ſagen. 

Nachſchrift. Schon lange hat mich der Gedanke beſchäftigt, 

wie die Abtei in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts zu 

ihren weitgehenden Erbanſprüchen gegenüber ihren Leibeigenen 

kam. Auf Grund der Ausführungen von Marc Bloch über 

Liberté et servitude personnelles au moyen- àge, particu- 
lièerement en France im Anuario de historia del derecho 
Español X, S. 19-—115, beſonders S. 35 ff., halte ich es für 

möglich, daß es ſich um Abernahme franzöſiſcher Gewohnheiten 

handelt. Bei Salems Beziehungen iſt ein ſolcher Gedanke zu⸗ 
mindeſt nicht von vornherein abzulehnen.



Die Stellung der Abiei Salem 
in Staat und Kirche'. 
Von Hermann Baier. 

Mit Stolz betrachtete ſich der Abt von Salem, während er 
ſich gleichzeitig um die Herabſetzung des Reichsanſchlags be⸗ 
mühte, als den erſten Reichsprälaten, der mit Vorrechten aus⸗ 

geſtattet ſei, wie ſie kein Abt habe, noch bekommen könne. In 

den Constitutiones synodales Constantienses führe er allein 
die Bezeichnung Reverendissimus, während alle anderen Abte 

nur Admodum reverendi genannf würden. Trotzdem waren 

der Abt von Kaisheim und der Landkomtur in Altshauſen unbe⸗ 

ſcheiden genug, den Vorrang zu beanſpruchen. Auch die Erhe⸗ 

bung in den Reichsfürſtenſtand ließ ſich nicht durchſetzens. Daß 

ein Abt, der über ſoviel Geld verfügte wie der von Salem im 
18. Jahrhundert, neben ſeinen Neidern auch viele Freunde hatte, 

iſt nur natürlich. 

Als Ziſterzienſerkloſter hatte Salem keinen Vogt, ſondern 
einen defensor oder Schirmherrns. Aber andere Worte 

haben nicht immer auch einen anderen Inhalt. Kaum je hat ein 

Vogt ſeine Rechte über ein Kloſter rückſichtsloſer ausgeübt, als die 

Grafen und Herzöge von Württemberg ihren 
Schirm über Salems Beſitz am mittleren Neckar handhabten. 

Zu Ausgang des 15. Jahrhunderts verſäumte es Salem, durch 

ein entſprechendes Angebot zu einer Dauerlöſung zu kommen. 

1 Die nachfolgenden Ausführungen bezwecken lediglich, der Forſchung 

Anregungen zu geben. 

2 Die treibende Kraft hierbei ſcheint 1711 der Forſtmeiſter Sauter ge⸗ 

weſen zu ſein. 

s Vgl. oben die Ausführungen von Archivrat Dr. Siebert. Im 14. Jahr⸗ 

hundert hatte Salem für den Schutz einen ſehr hohen Preis zu zahlen. Vgl. 

die Belege im 3. Band des Codex diplomaticus Salemitanus. 

9*
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So wurden die Dinge ſchlimmer und ſchlimmer. Der Reiſe⸗ 

wagen, den Salem für den Herzog zu ſtellen hatte, kam zeit— 

weilig kaum mehr nach Hauſe. Kein württembergiſcher Jäger 

beſuchte einen Bekannten in Nürtingen, ohne im dortigen 

Salemer Hofe einzukehren und eine Stärkung zu ſich zu neh— 

men. And ihr Durſt war nicht gering. Es iſt mir keine Rechnung 

begegnet, nach der ein württembergiſcher Beamter im Tage 

weniger als 4 Liter Wein getrunken hätte, wenn es auf Salems 
Koſten ging. 10 Liter auf den Kopf an einem Abend und beim 

Käseſſen am folgenden Morgen bildeten immerhin eine Aus— 

nahme. Zur Hirſch-, Reh⸗, Haſen⸗, Fuchs⸗, Sau⸗, Hühner⸗ 
und Wachteljagd erſchienen manchmal 40 und mehr Jäger mit 

Hunderten von Hunden (bei der Saujagd 1610 mehr als 700, 

1627 600). Die Koſten waren entſprechend hoch. Während der 

Hirſchjagd 1608 brauchte man für die Jägermeiſter 1182 Liter 
Wein, für das Geſinde 2363 Liter, in die Küche und zum Aus⸗ 

waſchen der Pferde und Windhunde 46 Liter ſauren Wein, 21 
Scheffel Feſen zu Geſindebrot, 3 Scheffel geringern Feſen für die 

engliſchen und die Kammerhunde, 4 Scheffel Gerſte, 2 Schef⸗ 

fel 7 Simri Emer, 9 Scheffel Niederreutern und 64 Scheffel 
Hafermehl für die Jagd⸗ und Hetzhunde, 18 Scheffel Hafer für 
die Pferde, 694 Pfund Rindfleiſch, 254 Pfund Hammelfleiſch, 

3 Kälber, 1 fl. 24 kr. für Voreſſen und Kutteln, 84 Lichter, 45 

Pfund Schmalz, 10 Pfund Speck, 2“ Simri Salz, 16 Klafter 

Holz, 2% Wannen Heu (zu je 13,8 obm), 290 Buſcheln Stroh, 

dazu Kraut und Rüben, Obſt, Fiſche, Gewürz und Käſe. 

Wenn man ſich ſchwierig zeigte, gebrauchte Württemberg Ge— 

walt. Man mußte zu einer Ablöſung kommen, ob man wollte 

oder nicht. Das Opfer war freilich groß. Man mußte auf die 
ganze ſchöne und wertvolle Pflege Nürtingen Verzicht leiſten, 

um nur Reiſewagen und Jägeratz nebſt den Schirmgülten und 
Frondienſten in Tiefenhülen, Frankenhofen und Stetten bei 

Ehingen loszuwerden. Was wollte demgegenüber das bißchen 

Zehnten in Tiefenhülen bedeuten, den Württemberg als Gegen⸗ 

leiſtung abtrat? 

So ſchlimm war es nun freilich anderwärts nicht, obwohl 

auch hier die Abtei die Erfahrung machte, daß ſie zwar zahlen 
mußte, aber im Falle der Not doch keinen Schirm fand. So



Die Stellung der Abtei Salem in Staat und Kirche 133 

war es in der Landvogtei Schwaben, die getreulich ihre 3 Fuder 

Wein, 50 Scheffel Feſen und 3 fl. 42 kr. 6 h Geld verlangte, 

aber im Ernſtfalle die Abtei ihrem Schickſal überließ. Ahnlich 
war es im Nellenburgiſchen, wo man 7 Malter Schirmfrucht 

gab, und anderwärts. 

Angeſichts der gänzlichen Anwirkſamkeit des Schirms war 

es natürlich, daß die Abtei eine möglichſt weitgehende Gerichts⸗ 

barkeit zu erringen ſuchte. Das gelang jedoch im Widerſtreit mit 
den Inhabern der Grafengewalt nur teilweiſe. Völlig ergebnis⸗ 

los mußten alle Bemühungen da bleiben, wo die Abtei lediglich 

Streubeſitz in fremden Herrſchaften hatte. Ja, es war nicht ein⸗ 

mal immer günſtig, einzelne Rechte in einem Ort zu erwerben, 

da dies zu leicht zu Zuſammenſtößen mit den Inhabern der 

übrigen Rechte führte. Die Leidtragenden waren in ſolchen 

Fällen zumeiſt die Lehenbauern der Abtei. 

Die volle Landeshoheit errang Salem in 

ſeiner Herrſchaft unter den Bergen. Schon ſeit 

dem Ausgang des 13. Jahrhunderts haben wir einzelne Nach⸗ 
richten“, daß die Abtei die „ehafti“ und Zwing und Bann beſaß, 

alſo die Gerichtsbarkeit über die nur mit Geldſtrafen bedrohten 

Vergehen und das Recht, die für die landwirtſchaftliche Ordnung 

erforderlichen Gebote und Verbote unter Androhung von Stra⸗ 

fen zu erlaſſen. Organ dieſer Gerichtsbarkeit war das Siedel⸗ 
gericht, das an der Kloſterpforte tagte und in dem ein vom Abt 
eingeſetzter Siedelrichter den Vorſitz führte. Die Zuſtändigkeit 

dieſes Gerichtes erſtreckte ſich aber nicht nur auf Angelegenheiten 

der Niedergerichtsbarkeit, ſondern auch auf die Rechtsbeziehungen 

zwiſchen der Abtei und ihren Grundholden. Aus dieſer Ver⸗ 

bindung und den Rechten, die der Abt in gerichtsherrlicher und 

in grundherrlicher Hinſicht in Anſpruch nahm, entſtand im 
15. Jahrhundert ein ſchweres Zerwürfnis zwiſchen dem Abt und 

ſeinen Siedelrichterns. Im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts 

4 Vgl. G. Goetz, Niedere Gerichtsherrſchaft und Grafengewalt im 

badiſchen Linzgau während des ausgehenden Mittelalters. Breslau, Marcus, 

1913; F. L. Baumann, Die Territorien des Seekreiſes 1800. Karls⸗ 

ruhe, Braun, 1894. 

5 VBgl. H. Baier, Zur Vorgeſchichte des Bauernkrieges. Zeitſchr. f. 

Geſch. d. Oberrheins, NF. 39, S. 188 ff.



134 Baier 

errang der Abt auch das Recht, von ſeinen Gerichtsuntertanen 

Frondienſte, Kriegsfolge und Kriegsſteuern zu fordern, letzteres 

teilweiſe in Auseinanderſetzung mit fremden Leibherren. Ein 

Arteil des Salemer Siedelgerichts über Eigen, das zur Zu— 

ſtändigkeit des Grafen gehörte, iſt erſtmals aus dem Jahre 1485 

überliefert. Die Reihe der Schiedsſprüche über die ſachliche Ab⸗ 

grenzung zwiſchen der Strafgerichtsbarkeit des Grafen und der 

Abtei beginnt 1390. Dem Grafen verblieb das Gericht über 
Totſchlag, Raub, Brand und Diebſtahl, kurz alles, was ans 

Leben ging. Aber die Grenzen zwiſchen Hoch- und Nieder⸗ 

gerichtsbarkeit hat man ſich in der Folge hier wie anderwärts 

lebhaft geſtritten. Jeder ſuchte ſeine Rechte auf Koſten des 

andern auszudehnen. Der Graf beanſpruchte vor allem auch 

uneingeſchränkte Jagd im Salemiſchen, erſchwerte der Abtei das 

Kohlenbrennen in ihren Wäldern uſw. Durch Vertrag vom 

3. Auguſt 1637 erwarb nun die Abtei die volle Landeshoheit in 

Bermatingen, Weildorf, Tüfingen, Nußdorf, Oberuhldingen, 

Grasbeuren, Niederſtenweiler, Mittelſtenweiler, Neufrach, 

Buggenſegel, Mimmenhauſen, Mühlhofen, Leutkirch, Seefelden, 

Baufnang, Gebhardsweiler, Wirrenſegel, Hallendorf, Haberſten⸗ 

weiler, Maurach, Oberhof, Innerberghof bei Baufnang, Schein⸗ 

buch, Forſt, Ratshof, Mendlishauſen, Killenberg, Banzenreute, 

Reismühle, Birkenweiler, Wehhauſen, Schwandorferhof, 

Owingen, Pfaffenhofen, Anterbach, Hedertsweiler, Lugen, Wälde 

und Kirchberg. Ferner überließ Heiligenberg an Salem den 

Flecken Oberſtenweiler mit hoher und niederer Gerichtsbarkeit 

und die hohe und niedere Gerichtsbarkeit in Arnau. Dagegen 

trat Salem an Heiligenberg ab die Weiler Ober- und Anter⸗ 
ochſenbach, Benzenberg, Freudenberg, Mettenbuch, Hahnenneſt, 

Rotenbühl, den äußeren Berghof (bei Altheim), einen Leiblehen⸗ 

hof zu Winterſulgen, die Niedergerichtsbarkeit in Malaien, 

Ober⸗ und Anterboshaſel und Wendlingen, das Dorf Burg⸗ 

weiler und die beiden Höfe in Dichtenhauſen'. Den Werr deſſen, 

was man abgetreten hatte, berechnete man ſpäter (wohl zu hoch) 

s Am 1500 beſaß Salem im Linzgau die Niedergerichtsbarkeit in 

26 Dörfern und etwa 221 Einzelhöfen. 

7 Bei Arnau hatte ſich Heiligenberg 1637 das ius forestale vorbe⸗ 

halten. Hier wie in Boshaſel wollte es Salem nur gegen Anſuchen Kohlen
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auf 150 000 fl. Wenn es Salem gelungen wäre, die Nieder⸗ 

gerichtsbarkeit in Altbirnau zu erwerben, wäre ihm gemäß dem 

Vertrag mit Heiligenberg auch die Hochgerichtsbarkeit über— 

laſſen worden. Das geſchah nun freilich nicht. Vielmehr kam es 

über die Höhe der Beſteuerung der Salemer Lehenbauern im 

Aberlingiſchen, wegen des Aſylrechts und des Standgeldes zu 

Birnau, über Jagdanſprüche der Aberlinger auf Salemer Gebiet, 

wegen der 1659 wieder an Salem gekommenen Riedergerichts⸗ 

barkeit in Malaien und wegen anderer minder wichtiger Dinge 

zu langen Zerwürfniſſen mit Aberlingen, die erſt 1790 beigelegt 

wurden, wobei Salems Niedergerichtsbarkeit in Malaien end⸗ 

gültige Anerkennung fands. Aberhaupt muß betont werden, daß 

Salems Beziehungen zu den Städten, in denen es Pfleghöfe 
oder ſonſt gefreite Häuſer beſaß, faſt überall zu wünſchen übrig 

ließen. Die Städte waren beſtrebt, Salems Freiheiten (Zoll, 
Amgeld uſw.) nach Möglichkeit einzuſchränken. In Alm und 

Biberach war das nicht anders als in Konſtanz, Meersburg und 

Aberlingen“. 

Laut Vertrag mit der Landgrafſchaft Nellenburg vom 

23. Dezember 1583 hatte Salem den Niedergerichts-⸗ 

zwang in Münchhöf, Homberg, Hirſchlanden, Brielhof und 

Schweinegruben mit Gebot, Verbot, Freveln, Strafen, Bußen 
„und allem, was demſelbigen von Rechts und Gewohnheit 

wegen anhängig“, innerhalb des durch Steine zu vermarkenden 

Etters, außerhalb Etters war er Nellenburg zuſtändig. Holz⸗ 

und Feldordnungen waren von Salem und Nellenburg gemein⸗ 
ſam zu erlaſſen. Die Wirtſchaft in Münchhöf durfte der Abt 

und Kalk brennen laſſen. Aeberhaupt hatten die Streitigkeiten über Einzel⸗ 

heiten mit dem Vertrag von 1659 nicht aufgehört. 

s Auch Salem war an dieſen Streitigkeiten nicht unſchuldig. Der Hof⸗ 

meiſter in Aberlingen mußte z. B. aufpaſſen, ob die Salemer Antertanen in 

Aberlingen Wirtshäuſer aufſuchten. 

o Es wurde gelegentlich ſogar Zoll verlangt von Salemer Gütern, die 

wegen der Kriegsunruhen in eine Stadt geflüchtet wurden. 

10 Der Vertrag bildete den Abſchluß langer Streitigkeiten (wie auch 

der im Jahre darauf mit der Reichsritterſchaft im Hegau geſchloſſene Ver⸗ 

trag; vgl. Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrheins 34, S. 1 ff.; 36, S. 49 ff.). 1673 

kaufte Salem die Niedergerichtsbarkeit auf den Höfen Notzenberg und Reis⸗ 

mühle bei Mühlingen. Frauenberg war ſteuerfrei.
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nach ſeinem Gefallen beſetzen, doch mußte der Wirt den Maß⸗ 

pfennig an Nellenburg entrichten. Reiſen, Steuern und Fron— 

dienſte gehörten Nellenburg. Der Madachhof war ſteuerfrei, 

ſolange er in Eigenbewirtſchaftung durch das Kloſter ſtand n. 

Salem hatte endlich auch das Recht, in Münchhöf ein Gericht 

mit ſeinen Leuten zu beſetzen, unterließ das aber in der Zeit von 
1666 bis 1767 und ließ inzwiſchen alles durch ſeinen Obervogt 

in Stockach erledigen. Aber die Auslegung des Vertrags von 
1583 kam es zu Streitigkeiten. Nellenburg zog rein nieder— 

gerichtliche Sachen an ſich, ohne daß ſie in erſter Inſtanz ver⸗ 

handelt waren, unterband den Rechtszug nach Salem, verlangte 

den Abzug von Salemer Lehenleuten, zog dieſe ſtärker zur Steuer 

heran als ſeine eigenen, kümmerte ſich nicht um die Steuer— 

freiheit der Grangien, wollte die Ausſtockung der im Dreißig— 

jährigen Krieg verwachſenen Felder und die Wiedererbauung 

der abgegangenen Höfe auf dem Dornsberg nicht zulaſſen, ſuchte 

die Erbhuldigung gegenüber dem Abt zu verhindern uſw. Sa⸗ 

lem bemühte ſich daher, die Hoheitsrechte käuflich an ſich zu 
bringen. Am den Preis von 64 969 fl. 45 kr. erwarb es endlich 
am 10. September 1782 die geſamte niedere Jurisdiktion, die 

hohe malefiziſche und freisliche Obrigkeit und die hohe und nie⸗ 
dere forſtliche Obrigkeit im Amt Münchhöf und in Mainwangen. 

Trotz völliger Befreiung vom Landgericht Nellenburg blieb den 

Antertanen der Rekurs an die v. ö. Landesſtelle und an das 

k. k. v. ö. Appellatorium gewährt. Die landesherrliche Hoheit 

blieb Oſterreich vorbehalten. Demgemäß mußten die öſterreichi— 
ſchen Normalverordnungen veröffentlicht und ausgeführt wer⸗ 

den. Auch die Kontributionen an die nellenburgiſche Landſchafts⸗ 

kaſſe waren, ſoweit ſie bisher zu leiſten waren, weiterzuleiſten u. 

In der Herrſchaft Stetten a. k. M. hatte Salem nur die 
Niedergerichtsbarkeit. Die Steuer und die Mililärhoheit ge⸗ 

11 Das entſprach der allgemeinen Abung bei den Grangien des Ziſter⸗ 

zienſerordens. 

12 Der Kauf von Mainwangen und Einhart verwickelte Salem in 

Streitigkeiten mit der Reichsritterſchaft wegen des Steuerrechts. 1759 er⸗ 

kannte Salem den Anſpruch der Ritterſchaft auf die Steuer in Mainwangen an, 

behielt aber die Steuer in Einhart. Die Streitigkeiten zwiſchen Salem und 
der Ritterſchaft hatten zur Folge, daß bei Einquartierungen die Salemer Orte 

ſtärker belegt wurden als die Nachbarorte.
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hörte dem Ritterkanton Hegau. Die Landeshoheit und die 

Hochgerichtsbarkeit hatte ſich Sſterreich vorbehalten. Das Ober— 

amt Stockach ſuchte Sſterreichs Rechte möglichſt auszudehnen. 

So beſtritt es der Ritterſchaft zeitweilig das Steuerrecht; von 

Salem verlangte es den Bezug des Salzes aus den öſterreichi— 

ſchen Salzkaſten in Stockach und Radolfzell. Salems Verwal⸗ 

tung war ziemlich läſſig. Von 1763 bis 1774 wurde in Stetten 

kein Jahrgericht gehalten, ſo daß die herrſchaftlichen Gebote und 

Verbote ganz in Vergeſſenheit gerieten. Das war kaum zu ver⸗ 
ſtehen, da 1764 beim Setzen der Weidemarken gegen Oberglas— 

hütte ſich ein ſchwerer Aufruhr ereignet hatte, und trotzdem man 

wußte, daßz die an den Schnapsgenuß gewohnte Bevölkerung 

ohnehin ſchwer zu behandeln war. In Neidingen beſtanden 

Niedergerichtsſtreitigkeiten mit Fürſtenberg. 

Im 18. Jahrhundert machte der Enzbergiſche Amtmann 
Salem die Niedergerichtsbarkeit auf dem Hof Gründelbuch 

ſtreitig*. 

In den Amtern Oſtrach und Bachhaupten war Salem ſeit 

alters im Beſitz der Niedergerichtsbarkeit. Die Hochgerichts— 
barkeit und die Regalien ſtanden Sſterreich zu, das ſie im Amt 

Oſtrach den Grafen von Hohenzollern-Sigmaringen, im Amt 

Bachhaupten den Erbtruchſeſſen zu Scheer-Friedberg zu Lehen 

gegeben hatte. Graf Ernſt Georg von Hohenzollern⸗Sigmaringen 
verpfändete 1611 ſeine Gerechtſame um 14 000 fl. auf 18 Jahre 

an Salem, geriet aber mit der Abtei wegen des Vertrags in einen 

Prozeß vor dem Reichskammergericht, der nach vorläufigen 

Vereinbarungen in den Jahren 1680, 1687 und 1697 im Jahre 

1700 gütlich beigelegt wurde. Hohenzollern verzichtete auf alle 

malefiziſche, forſtliche, jagdliche und geleitliche Obrigkeit gegen 

die Herausgabe von zwei Schuldverſchreibungen über 16 000 fl. 

und die Zahlung von weiteren 7000 fl. Die Anſprüche des 

Grafen Franz Maximilian von Königsegg auf die Jagd fand die 

Abtei 1699 mit 3200 fl. ab. 1715 verkaufte Sigmaringen an 

Salem um 12 000 fl. und einen Erblehenhof in Hauſen am 

18 Akten Salem Faſzikel 2974. Ich kann des Raumes halber nur die 
Tatſache anführen. Aus dem gleichen Grunde übergehe ich die weniger wich— 

tigen Streitigkeiten in Hagnau, Kirchberg, Immenſtaad, Kippenhauſen, 

Frenkenbach und Ittendorf.
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Andelsbach ſeine Regalien, Rechle und Renten, aber ohne das 
ius collectandi in Kalkreute, das Jagdrecht in einem Bezirk bei 

Levertsweiler, das es ſich 1700 vorbehalten hatte, und den Forſt⸗ 

hafer zu Wangen und Jettkofen. Das Steuerrecht im Amt 

Oſtrach erwarb Salem von Sſterreich im Jahre 1680 um den 

Betrag von 10 000 fl. 1743 überließ Öſterreich die Regalien im 

Amt Oſtrach und in Kalkreute um 12 000 fl. an Salem zu einem 

ewigen Lehen, nachdem ſie bis dahin alle 18 Jahre hatten emp⸗ 

fangen werden müſſen. Gleichwohl verlangte Sſterreich im Jahre 

1776 die Verkündigung der öſterreichiſchen Normalien im Amte 

mit der Begründung, es habe ſich die landesfürſtliche Obrigkeit 

vorbehalten 1. 

1708 verzichtete der Erbtruchſeß gegenüber Salem gegen 

die Aberlaſſung bedeutender Einkünfte in der Gegend von Saul⸗ 

gau auf alle hohe, malefiziſche, forſtliche und geleitliche Obrig⸗ 

keit, die hohe und niedere Jagd, die Leibeigenſchaft und die 

Dienſt⸗ und Steuerbarkeit im Amt Bachhaupten (Bachhaupten, 

Gunzenhauſen, Oſterndorf und Tafertsweiler) und in Einhart, 

behielt ſich aber alle Rechte, mit Ausnahme der Jagd und des 

hohen Forſtes auf den beiden Höfen zu Würnſchweiler, vor. 
In Burgau beſaß Salem die Niedergerichtsbarkeit inner⸗ 

halb Etters in dem ihm gehörigen Ortsteil. Auch außerhalb 

Etters ſtand ihm die Niedergerichtsbarkeit zu, wenn ſeine Leute 

unter ſich frevelten; frevelten ſie mit Fremden, ſo teilte es die 
Gerichtsbarkeit mit dem Grafen. 1686 ſetzte es Salem durch, 

daß das Schultheißenamt, das bisher durch Fürſtenberg allein 

beſetzt worden war, abwechſelnd durch Salem und Fürſtenberg 

beſetzt wurde. Reiſen und Reisſteuern hatte Salem von ſeinen 

Leuten zu beanſpruchen . 

In Frankenhofen, Stetten und Tiefenhülen hatte Salem die 
Niedergerichtsbarkeit und das Beſteuerungsrecht; doch gab es 

allerlei Anſtände mit Württemberg und mit der Stadt Ehingen. 
Salems Pfleger hatte alle Fronfaſten das ordentliche Ruggericht 

14 Ebenſo 1793 die Einſendung der Kriminaltabellen und der Kirchen⸗ 

rechnungsduszüge. 
18 Für die früheren Verhältniſſe ogl. den Vertrag vom 17. April 1459 

(Cod. dipl. Salemitanus 3, S. 454) und die Akten Salem Faſzikel 629. 
16 Beſchreibung des Oberamts Riedlingen, 2. Bearbeitung, S. 799f.
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zu halten und die Frevel abzuſtrafen. Er hatte die Aufſicht über 
die Kirchen-, Witwen⸗ und Waiſenrechnungen, über Grenzen 

und Marken, hatte Sorge zu tragen, daß die Leute in die Kirche 

und zur Beichte gingen, daß ſie nach dem Läuten der Betglocke 

nicht mehr im Wirtshaus ſaßen uſw. Für ſeine Mühewaltung 

erhielt er von jedem geſchlachteten Stück Vieh, das ganz oder 

teilweiſe zum Verkaufe kam, die Zunge v. 
1693 verkaufte die Reichsſtadt Alm an Salem um 10 900 fl. 

die Niedergerichtsbarkeit innerhalb Etters, das Steuerrecht, den 

Schirm und das Schultheißenhaus in Anterelchingen, behielt ſich 
aber die Niedergerichtsbarkeit außerhalb Etters, die geſamte 

Hochgerichtsbarkeit und die hohe und niedere Jagd vor. Das 

Steuerweſen mußte Salem ganz neu einrichten, da ſeit 1612 nur 
noch zu Kriegszeiten Forderungen in Bauſch und Bogen an die 

Gemeinde gerichtet worden waren. 1725 klagte die Gemeinde, 

der Salemer Pfleger achte die Rechte der Gemeinde nicht, nehme 

zu hohe Taxen und verlange die Zunge beim Schlachten. Im 

Jahre darauf beſchwerte ſich die Gemeinde über die Verpachtung 

des Salzverlags durch Salem. Gegen das Recht, in Anter⸗ 
elchingen den Gregorianiſchen Kalender einzuführen, verzichtete 

Salem 1695 gegen Alm auf die niedergerichtlichen Rechte auf 
ſeinen Gütern in Jungingen. In Göttingen ging der Streit mit 

Alm um niedergerichtliche Befugniſſe weiter. 

Seit 1497 beſaß Salem ein Niedergericht in Schemmerberg, 

nachdem bis dahin Salems Leute daſelbſt das Gericht zu Apfingen 
hatten beſuchen müſſen. 1603 überließ Erzherzog Maximilian 

von Sſterreich auch die hohe Obrigkeit und den Blutbann — nur 

das Geleitsrecht behielt ſich öſterreich vor — in Apfingen und 

Schemmerberg gegen Zahlung von jährlich 60 fl. bis auf Wider⸗ 

ruf an Salem. 1606 wurde der Betrag auf 260 fl. erhöht. Da⸗ 

für erhielt Salem auch die Hochgerichtsbarkeit der Landvogtei in 

den Heggbachiſchen Orten Mietingen, Winnenden, Maſelheim, 
Sulmingen, auf den Höfen zum Stein, in Bauſtetten (hier hatte 
Heggbach zwei Jahre, die Reichsſtadt Biberach im dritten Jahre 

die Niedergerichtsbarkeit auszuüben) und den Harthöfen und in 

17 1645 verzichtete Württemberg auf die Schirmſrüchte und die Fron⸗ 

dienſte in Frankenhofen, Stetten und Tiefenhülen und auf den Zollhafer von 

acht Höfen in Sondernach und Grötzingen.
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Baltringen (mit Ausnahme eines Bezirks innerhalb des Etters). 
1614 vereinbarte man, Salem brauche die 260 fl. ſo lange nicht 

zu zahlen, bis Sſterreich eine Schuld von 6000 fl. an Salem 
zurückzahle. 1619 wurde die Pfandſumme um 3000 fl. erhöht 

und dafür der Abtei die Hochgerichtsbarkeit im neuerworbenen 

Altheim überlaſſen. Mit der Erhöhung der Pfandſumme auf 
27 000 fl. im Jahre 1743 erhielt Salem auch die Hochgerichts⸗ 
barkeit in einigen Gutenzeller Orten (Achſtetten mit den Mönch⸗ 
höfen, Bronnen, Ellmannsweiler, Weitenbühl, Diſſenhauſen, 

Niedernzell, Gutenzell und Bollsberg). 

Salem war ſomit, wie ſo viele andere Reichs— 

ſtände, nur in einem Teile ſeines Beſitzes reichs— 

unmittelbar. 

Eine eigene Stimme auf dem Reichstag vermochte Sa— 
lem nicht zu erringen. Das gelang nur 7 Reichsabteien und 

Propſteien, während 40 andere, darunter Salem, ſich mit den 

beiden Kuriatſtimmen der ſchwäbiſchen (22 Beteiligte) und der 

rheiniſchen (18 Beteiligte) Prälatenbank begnügen mußten. 
1460 erhielt Salem eine eigene Einladung zum Reichstag. 1497 

war der Abt einer der Vertreter der oberdeutſchen Prälaten auf 

dem Reichstag zu Lindau. 1521 vertrat Salem die Prälaten im 

Reichsregiment. 1522, 1523 und 1524 ließ ſich Salem durch den 
Abt von Kaisheim bzw. den Abt von Marchtal und den Abt 
von Weingarten vertreten. Später ſchickten die ſchwäbiſchen 

Reichsprälaten nur noch einen einzigen Geſandten. Es verſteht 

ſich daher von ſelbſt, daß Salems Einfluß in Reichsangelegen⸗ 

heiten nicht bedeutend ſein konntere. 
Größer war ſein Einflußim ſchwäbiſchen Kreis. 

Man darf ſich jedoch nicht täuſchen laſſen durch das Anſehen, 

das die Abtei im 18. Jahrhundert genoß. „Eines hochwürdigen 

Reichsprälatiſchen Kollegiums in Schwaben Direktor“ war der 

is Vgl. Reichstagsakten. Jüngere Reihe Band 3, S. 1, 10, 13, 183, 

319 und 357; Band 4, S. 612 und 623. 
10 Vielleicht würde es ſich doch lohnen, das umfangreiche Aktenmaterial 

über das ſchwäbiſche Reichsprälatenkollegium einmal durchzuarbeiten. 1774 

hatten die Abte von Salem und Roggenburg als Direktor bzw. Kondirektor 

des ſchwäbiſchen Reichsprälatenkollegiums ſich an der Viſitation des Reichs⸗ 

kammergerichts zu beteiligen.
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Abt nicht immer. Es kam ſtets darauf an, welches Anſehen ein 
jeweiliger Abt zu erringen vermochte. Im 16. Jahrhundert z. B. 

war längere Zeit Abt Gerwig Blum von Weingarten der füh⸗ 

rende Mann unter den ſchwäbiſchen Reichsprälaten?'. Daß 

Salem auch auf die Haltung der ihm unterſtehenden Frauen— 
klöſter auf den Kreistagen Einfluß hatte, lag in der Natur der 

Dinge; aber es war doch geboten, dabei vorſichtig zu ſein, wenn 

man Gegnerſchaften vermeiden wollte. 1722 machte der Biſchof 
von Konſtanz dem Salemer Prior Vorhalt, weil der Abt die ihm 

unterſtellten Frauenklöſter auf dem Kreistag bei der Abſtimmung 
in einer Weiſe beeinfluſſe, daß ſie nicht mehr als freie Reichs⸗ 

äbtiſſinnen betrachtet werden könnten. Er ſei daher gezwungen, 
mit den übrigen Kreisſtänden gegen Salem gemeinſame Sache 

zu machen. Der Abt berief ſich auf ſeine Pflicht, die Intereſſen 

der Frauenklöſter wahrzunehmen. 1756/57 verwahrtle ſich in der 

Tat der Kreis dagegen, daß Salem die ihm von öſterreich über— 
laſſenen Rechte über die Abteien Heggbach und Gutenzell miß⸗ 

brauche?!. 
Der Nürnberger Reichstag von 1422 ſetzte Salems 

Kontingent im Krieg gegen die Böhmen auf 5 Gleven feſt 
(1 Gleve S 1 Ritter und 2 oder 3 leichtbewaffnete berittene 

Knechte) ꝛ, der Nürnberger Reichstag von 1431 auf 4 Gleven?«, 

20 Vgl. Freiherr Ernſt Langwerth v. Simmern, Die Kreis⸗ 

verfaſſung Maximilians I. und der ſchwäbiſche Reichskreis in ihrer rechts⸗ 

geſchichtlichen Entwicklung bis zum Jahre 1648. Heidelberg, Winter, 1896. 

Es wäre möglich, aus dem außerordentlich reichen Aktenmaterial Salems 

Stellung im ſchwäbiſchen Kreis einläßlicher zu ſchildern. Nach J. J. Mo⸗ 

ſer (Von der Teutſchen Crays⸗Verfaſſung S. 103) war der Abt von Sa⸗ 

lem der erſte unter den Prälaten im ſchwäbiſchen Kreis. Derſelbe (S. 113) 

berichtet nach Lünig, Theatr. Cerem. I, 1395: „Es pflegt das Stifft Salmans⸗ 

weiler proprio et Collegii Abbatialis nomine bey öffentlichen Crays- und 

anderen Conventen wider den Vorſiz und Voraufruff der beyden alternie⸗ 

renden Fürſtl. Stiffter Buchau und Lindau zu proteſtieren, und dieſe ſeine 

Proteſtation in der erſten Seßion ad Protocollum zu geben, um ſowohl 

pro praesenti als auch pro futuro Rangs halber ſeine Befugniß in integro 

zu conservieren.“ 

21 J. J. Moſer S. 431. 

22 Deutſche Reichstagsakten. Alte Reihe 8, S. 162. Der Reiter wurde 

mit 12, der Fußſoldat mit 4 fl. in Anſchlag gebracht. 

23 Ebd. 9, S. 530.
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1466 waren 4 Mann zu Roß und 8 zu Fuß zu ſtellen oder 80 fl. 

zu zahlen, 1471 waren es 2 zu Roß und 4 zu Fuß oder 40 fl., 
1480 3 zu Roß und 6 zu Fuß oder 60 fl., 1481 7 zu Roß und 6 zu 

Futßz oder 108 fl., 1489 4 zu Roß und 12 zu Fuß oder 96 fl.“. 

An der 1507 auf dem Reichstag zu Konſtanz bewilligten Reichs⸗ 

hilfe hatte Salem 410 an 120 000 fl. zu tragen. Der Wormſer 

Reichstag von 1521 beſtimmte Salems Kontingent auf 4 Mann 

zu Roß und 62 zu Fuß, was einem Anſchlag von 316 fl. ent⸗ 

ſprach. Dazu kamen 1521 wie 1524 250 fl. zur Anterhaltung des 
Reichsregiments und des Reichskammergerichts?s. 1545 wurde 

der Anſchlag auf 392 fl. erhöht (7 zu Pferd und 77 zu Fuß), 

aber 1577 wieder auf den Fuß von 1521 zurückgebracht?s. Nach 

dem Vertrag mit Heiligenberg von 1637 entſprach der Anſchlag 
in keiner Weiſe mehr den beſtehenden Verhältniſſen. Seit 1657 

bemühte ſich Salem um Ermäßigung. 1680 erfolgte Herab⸗ 

ſetzung auf 130 fl. Auch jetzt glaubte die Abtei, auf die Dauer 
die ſchwere Steuerlaſt nicht tragen zu können, und trug ſich daher 

ſeit 1693 mit dem Gedanken, unter Vorbehalt ſeiner Privilegien 

und einiger anderer Rechte ſich in des Erzhauſes Sſterreich erb⸗ 

liche Beſchützung und Vertretung zu begeben und aus dem ſchwä⸗ 
biſchen Kreis auszutreten. Im September 1696 beriet man ſich 

hierüber, des Einverſtändniſſes der römiſchen Kurie gewiß, mit 
dem öſterreichiſchen Regimentskanzler Baron Troyer. Zunächſt 

ſollte Oſterreich dig Vertretung Salems beim ſchwäbiſchen Kreis 

übernehmen. Die Abtei hatte aber den begreiflichen Wunſch, 
den Erbſchutz nicht zur Kaſtvogtei werden zu laſſen, und ver⸗ 

langte eine Reihe von Zugeſtändniſſen, ſo den Forſt und die 
Jagd auf dem Dornsberg, die Beendigung der Streitigkeiten mit 

Hohenzollern⸗Sigmaringen, mit dem Truchſeſſen zu Scheer uſw. 

Dabei fand nun öſterreich ſeinen Vorteil nicht. Aber auch, als 

2 Biſenberger, Summa Salemitana S Handſchrift 1508, S. 366 

des Karlsruher Generallandesarchiv. 1481 hatte Salem an der Reichs⸗ 

hilfe 1000 fl. zu zahlen. 

25 Deutſche Reichstagsakten, Jüngere Reihe 3, S. 430 und 4, S. 423. 

Der Anſchlag des ganzen ſchwäbiſchen Kreiſes betrug 1521 18 352 fl. Salem 

hatte ſomit ungefähr den 60. Teil zu zahlen. Die Aufwendungen, die Salem 

auf Grund dieſes ſeines Anſchlags zu machen hatte, waren ſehr beträchtlich. 

26 Darnach iſt die Angabe bei K. Holl, Fürſtbiſchof Jakob Fugger 

von Konſtanz S. 51, zu berichtigen.
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Salem nacheinander die Pflege Alm und die Beſitzungen in der 

Grafſchaft Heiligenberg und in der Landvogtei Schwaben anbot, 

war man in Wien nicht geneigt, die Sache zu betreiben. Man 

wußte, daß man beim ſchwäbiſchen Kreis auf Widerſtand ſtoßen 
würde, wenn man ihm einen ſeiner geiſtlichen Stände entziehen 

wollte, und man fürchtete auch Schwierigkeiten beim bevor⸗ 
ſtehenden Friedensſchluß. Zudem wußte man, daß nicht nur 

Liebe zu Sſterreich“, ſondern auch verletzte Eilelkeit mit im 

Spiele war, da Salem beim Kreis nicht den erſtrebten Einfluß 

beſaßz und aus dieſer Erwägung heraus zur Auffaſſung kam, es 

würde ſich beſſer ſtellen, wenn es ſich unter Sſterreichs Schutz 
begebe und ſich gleichzeitig ſeine Reichsunmittelbarkeit vorbe⸗ 

halte?s. Auch die mit allem Eifer betriebene weitere Steuer— 

ermäßigung wurde zunächſt nicht erreicht. Erſt 1758 wurden end⸗ 

gültig weitere 54 fl. nachgelaſſen, ſo daß der Anſchlag nur noch 
76 fl. betrug?'. Der Kammergerichtsbeitrag, der vor 1657 

96 Reichstaler betragen hatte, wurde 1726 auf 48 Reichstaler 

herabgeſetzt. 

Bezüglich der militäriſchen Leiſtungen der Abtei iſt zu 

unterſcheiden zwiſchen den Landausſchüſſen und der Geſtellung 

von Mannſchaften zu den Reichs⸗ und Kreistruppen. Nach dem 

Bauernkrieg entwaffnete auch der Abt von Salem ſeine Anter⸗ 
tanen. Dieſer Zuſtand hat aber nicht allzulange gedauert“. Die 

noch vorhandenen Muſterregiſter über Salems wehrfähige 
Mannſchaft reichen bis 1576 zurück. Die Größe des Auf⸗ 
gebots richtete ſich nach den militäriſchen Bedürfniſſen. Im Sep⸗ 
tember 1689 z. B. hatte Salem 240 Mann ins Kinzigtal zu 

27 Seit 1458 durften Salems Boten auſ ihren Büchſen Sſterreichs 

Schild führen; doch mußten ſie einen Brief mit ſich führen, aus dem hervor⸗ 

ging, daß ſie Salems Boten ſeien. 

2s Man ſtritt wiederholt darüber, ob ein Stand ſich ſeinem Kreis ent⸗ 

ziehen dürfe. In der Wahlkapitulation von 1741 wurde es ausdrücklich ver⸗ 

boten (§. J. Moſer, Von der Teutſchen Crays⸗Verfaſſung S. 41, 42, 51). 

20 Moſer, Von der Teutſchen Crays⸗Verfaſſung S. 686. Schon 
1707 war Salem der Ermäßigung für würdig erachtet worden. Bis 1716 
brauchte es nur noch 76 fl. zu zahlen, ſeitdem bis 1758 anſcheinend 112 fl. 

3o0 Daß die Entwaffnung der Bauern nach dem Bauernkrieg auch 

anderwärts nicht dauernd aufrechterhalten wurde, betont auch Th. Knapp 

in Zt. Savigny⸗Stiftung für Rechtsgeſch. Germaniſt. Abt. 54, S. 422f.
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ſchicken, 1696 einen Feldſcher und 71 Mann nach Villingen. Für 

den Bau einer Linie von Sipplingen nach Friedingen a. D. ſtellte 

Salem 1704 von 5000 Mann 170, davon 17 Mann Wachtpoſten, 
51 Schanzarbeiter und 102 Reſervemannſchaften, falls der Feind 

anrücke. Als 1797 der ſchwäbiſche Kreis 20 000 Mann Land⸗ 
ausſchuß aufſtellen ſollte, entfielen auf Salem 120 Mann. Zur 

Kordonmannſchaft am Bodenſee hatte Salem 1795/96 zunächſt 

16, ſpäter 26 Mann aufzubieten. 1703 ſtellte Salem allein die 

7. Kompagnie der Kreismiliz. Dieſer Landausſchuß war der 

Vorläufer des ſtehenden Heeres, des miles perpetuus, wurde 

aber ſpäter in Notzeiten noch neben dieſem aufgeboten. Zu den 

Kreistruppen ſtellte Salem im Frieden (bei 1“ Simplen) zum 

2. ſchwäbiſchen Kreisinfanterieregiment (Fürſtenberg) 1 Haupt⸗ 

mann als Kapitänleutnant, 1 Fähnrich, 1 Führer, 1 Korporal, 
1 Tambour, 2 Gefreite und 24 Gemeine S 31 Mann zu Fuß, zum 

Küraſſierregiment Erbprinzzu Hohenzollern⸗Sigmaringen 1 Leut⸗ 

nant (qua Cornett, alſo in der Stellung eines Fähnrichs) und 

5 Küraſſiere (ſo nach dem ſchwäbiſchen Kreisreglement von 1731). 

Im Kriegsfalle war das doppelte Kontingent zu ſtellen“!. 

Die Anforderungen, die Salem für Reich und Kreis an ſeine 

Antertanen zu ſtellen hatte, waren ſchon im Frieden nicht unbe— 

deutend. Im Krieg waren ſie entſprechend höher. In den Jahren 

1681 bis 1747 ſoll Salem 1 607 204 fl. Steuern erhoben haben, 
alſo im Jahresdurchſchnitt 24351 fl. Da 1730 15 566 fl., 1740 
15 341 fl., 1750 13 415 fl., 1760 18 789 fl. erhoben wurden, 
erſcheint die Angabe nicht unglaubwürdig. 

Aber auch die Abtei ſelbſt wurde insbeſondere in Kriegs⸗ 
zeiten zu Abgaben herangezogen. So bewilligte der Papſt 1621 

dem Kaiſer den Zehnten von den Einküften der Geiſtlichkeit. 
1686 bewilligte er ihm 300 000, 1690 500 000 fl. von den Ein⸗ 
künften der Geiſtlichkeit im Sſterreichiſchen. Salem und die ihm 

unterſtellten Frauenklöſter hatten hieran je 1000 fl. (davon 
Salem 400 fl.) zu tragen. Von 1735 ab durfte der Kaiſer 5 Jahre 
hindurch je 150 000 fl. von den Kirchengütern in Sſterreich für 
  

51 Vgl. Moſer S. 500, 504, 569, 570. Biſenberger⸗Karlsruhe Hand⸗ 

ſchrift 1508, S. 360. Es wäre möglich, auf Grund des ſehr reichhaltigen 

Aktenmaterials eine Geſchichte der Salemer Landausſchüſſe und des Sa⸗ 

lemer Kreiskontingents zu ſchreiben.
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den Türkenkrieg erheben. Von 1758 ab zahlte Salem ſechs Jahre 
hindurch je 4000 fl. an den Kaiſer als Kriegshilfe uſw. 

In der oberdeutſchen Ziſterzienſerkongregation waren, wie 

man mit Genugtuung hervorhob, außer Salem nur noch Wettin⸗ 

gen und Hauterive Konſiſtorialabteien. Wir ſind in 

der Lage, die Koſten der Beſtätigung bis 1495 zurück feſtzuſtellen. 

Da die Verhandlungen für die Geſchichte der Abtei überhaupt 

von Bedeutung ſind, muß kurz auf ſie eingegangen werden. 

Salems Annaten betrugen 1650 Dukaten. Dazu kamen 
aber gewöhnlich noch Nebenkoſten pro bullis et diversis officiis 

et servitiis, quae ad taxam non computantur, in Höhe von 
1050 Dukaten, ſo daß, wenn der volle Betrag zu zahlen war, die 

Beſtätigung auf 2700 Dukaten S 4500 fl. kam. Für gewöhnlich 

ſuchte man eine Herabſetzung zu erreichen. 1495 zahlte man 
883 Kammergulden. Die Beſtätigung des Abtes Jodokus Necker 

(1510) koſtete 2334, die des Amandus Schäffer (1529) 1617 Du⸗ 

katen. Die Koſten der Beſtätigung des Johannes Achfiſcher ſind 
nicht bekannt. 1544 bei der Wahl des Johannes Precht gen. 

Appenzeller gab man 3047 fl. aus, obwohl man 1770 fl. herunter⸗ 

gehandelt hatte. 1553 (Johannes Michel) handelte man die 

Annaten auf 330 Dukaten herunter, ſo daß man mit insgeſamt 

1923fl.durchkam. Georg II. Kaiſersberger erreichte keinen Nachlaß. 

Die Beſtätigung erfolgte erſt 1560 (Wahl 1558). Die Koſten be⸗ 

liefen ſich auf 5518 fl. Matthäus Roth (1575) zahlte pro expe- 

ditione bullarum 3246 fl. Vitus Necker (1583) hatte 3483 fl. 
zu zahlen, Johannes Biecheler (1587) 3603 fl. (man hatte ledig⸗ 
lich 350 fl. abgehandelt). Die Beſtätigung des Abtes Chriſtian 

Fürſt im Jahre darauf erfolgte per viam secretam und koſtete 

nur 428 fl. Petrus Müller (1594) erreichte eine Herabſetzung auf 

850 Dukaten. 1615 klagte man über die große Verſchuldung, die 

nicht auf ſchlechte Wirtſchaft, ſondern auf Mißernten und Kriegs⸗ 

laſten zurückzuführen ſei. Für den Türkenkrieg habe Abt Petrus 
140 000 fl., für die Glaubenskriege der letzten Jahre 14 000 fl. 

ausgegeben. Daraufhin ſcheint Ermäßigung auf 855 Dukaten 

erfolgt zu ſein. Thomas Schwab (gewählt 1647) wurde erſt 

1651 beſtätigt, da er die Annaten nicht aufbringen konnte und 
unter Berufung auf ſeine Exemtion ſich weigerte, das Glaubens⸗ 

bekenntnis in die Hände des Nuntius abzulegen. Die Bezahlung 

Freib. Diözeſ.-Archiv N. F. XXXV. 10
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(2244 Silberkronen ſtatt der zunächſt geforderten 4544) erfolgte 

erſt 1657. Die Beſtätigung des Anſelm Muotelſee (1668) koſtete 
3249 fl., die des Emmanuel Sulger (1680) 8972 fl. (einſchließlich 
aller Nebenkoſten). 1700 (Stephan Jung) wurde jegliche Er⸗ 

mäßigung im Konſiſtorium einſtimmig abgelehnt, ſo daß die Be⸗ 

ſtätigung etwa 12 000 fl. erforderte. 1725 (Konſtantin Miller) 
wurde im Hinblick auf die 300 000 fl. Schulden der Antertanen 
der Abtei ein Drittel der Taxe nachgelaſſen, ſo daß man mit 

3657 Skudi auskam. Die Verluſte, Kriegskoſten uſw. in der Zeit 

vom 1. Mai 1744 bis Ende April 1745 berechnete man auf 
224 000 fl. Der Papſt ermäßigte daher die Taxe für die Be⸗ 

ſtätigung des Abtes Stephan Enroth 1745 gegen den Willen des 

Kardinalkollegiums von 1650 auf 1000 Dukaten. Alles in allem 
kam die Beſtätigung auf 7374 fl. zu ſtehen. Da binnen Jahres⸗ 

friſt eine Neuwahl nötig wurde, waren für die Beſtätigung des 

Abtes Anſelm Schwab gemäß dem Konkordat mit der deutſchen 

Nation keine Annaten zu zahlen. Die Koſten beliefen ſich daher 

auf nur etwa 1000 fl. 1778 (Robert Schwab) erfolgte Ermäßi⸗ 

gung auf 800 fl., ſo daß die Geſamtkoſten nur auf 3554 Skudi 

kamen. 

1384 hatte Papſt Arban VI. dem Abt von Salem und ſeinen 
Nachfolgern den Gebrauch der Mitra, des Ringes 

und des Stabes erlaubt. Im Kloſter wurde das offenbar 
als Verſtoß gegen den Geiſt der Ordensregel empfunden. Als 

der Abt ſtarb, gaben ſich daher die Mitglieder des Konvents, ehe 

ſie zur Neuwahl ſchritten, das Verſprechen, der künftige Abt 

werde keine heilige Meſſe mehr mit Mitra und Inful feiern. Der 

Neugewählte fand jedoch, infolgedeſſen nehme der Gottesdienſt 

im Kloſter ab und der Abtei erwachſe daraus Schaden, und Papſt 

Bonifaz IX. geſtattete den Mitragebrauch, falls tatſächlich die 
Abte vorher Inful und Mitra getragen hätten?'. Noch wichtiger 

22 Vgl. Regeſten der Biſchöfe von Konſtanz Nr. 6946 und 7437. 

Das Verſprechen vor der Abtswahl von 1395 iſt der früheſte Beleg für 

eine Wahlkapitulation in Salem. Dieſe Kapitulationen wären einmal 
einer Anterſuchung wert. Insbeſondere in der erſten Hälfte des 18. Jahr⸗ 

hunderts, als der Abt ein großer Herr geworden war und Neigung zeigte, 
alle Geſchäfte ohne Anhörung der geiſtlichen Beamten mit den weltlichen 

Beamten zu erledigen, wurden umfangreiche Kapitulationen entworfen.
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war es, daß die Salemer Abte 1455 von Nikolaus V. das Recht 
erhielten, ihte Mönche zu Akolythen und Subdia⸗ 

konen zu weihen?n. Bis zur Diözeſanſynode von 1567 machten 

die Abte unangefochten von ihrem Rechte Gebrauch. Seitdem gab 
es nach und nach Schwierigkeiten. Um weiteren Beanſtandungen 

vorzubeugen, erteilte der Abt ſchließlich die Subdiakonatsweihe 

nur noch in den Fällen, wo mit der Prieſterweihe nicht zu rech— 

nen war. 
Die Exemtion führte, wie man ſchon hieraus entnehmen 

mag, auch in Salem zumKampfmitdem Biſchof. Schon 
1481 machten die Ziſterzienſer Schwierigkeiten bei der Be⸗ 

ſchickung der Diözeſanſynode. 1567 ſchickte Salem einen Ver— 

treter erſt, nachdem der Abt von Citeaux dazu geraten hatte. 

Die Synodalbeſchlüſſe nahm es nur an, ſoweit ſie dem Triden⸗ 
tinum entſprachen. 1609 erſchienen die Ziſterzienſer überhaupt 

nicht. Daß der Abt Widerſpruch erhob gegen die vom Biſchof 

verſuchte Erhöhung der primi fructus ſeiner Inkorporations⸗ 

pfarreien, iſt ebenſo natürlich wie der Widerſtand gegen die Ab⸗ 

gabe des 10. Teiles der Einkünfte der Exemten, die der Biſchof 

ſich 1713 vom Papſt bewilligen laſſen wollte, oder der Einſpruch 

gegen das Verlangen des Biſchofs, den Abt von Tennenbach 

weihen zu dürfen. Daß man auch zum Bau eines Diözeſan⸗ 

ſeminars nur ungern beitrug, bedarf erſt recht nicht der Ver⸗ 

ſicherung. 

Das 18. Jahrhundert brachte die längſt 
fällige Auseinanderſetzung. Es iſt an dieſer Stelle 

nicht notwendig, auf Einzelheiten dieſes zeitweilig auf beiden 
Seiten mit größter Erbitterung geführten Streites einzugehen. 

Es genügt, die entſcheidenden Punkte hervorzuheben und den 

38 Sie durften auch die Reconciliatio von Kirchen, Friedhöfen uſw. 
vornehmen und Altäre, Kelche, Bücher uſw. für den kirchlichen Gebrauch 

benedizieren. Das Weiherecht führte auch in anderen Diözeſen zu Streitig⸗ 

keiten. Die Congregatio Cardinalium concilii Tridentini interpretum 

ſtellte ſich, ſoweit es ſich um die niederen Weihen handelte, auf die Seite 

der Abte. Vgl. Biſenberger in Handſchrift 1508 Bl. 436. 1595 ver⸗ 

bot Papſt Clemens VIII. den Biſchöfen die Viſitation von Ziſterzienſer⸗ 

klöſtern, ſoweit ſie nicht durch eine Vorſchrift des Konzils von Trient 

geboten war. 

10*⁰
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Hauptinhalt des Vertrages wiederzugeben, mit dem der Streit 

ſein Ende fand. Der Biſchof ging auf nichts Geringeres aus, 

als die Inkorporation der Abtei zu erwirken. Damit wäre den 

finanziellen Nöten des Hochſtifts und der Notwendigkeit, dem 

Biſchof durch Kommendierung von Abteien und Propſteien in 

der Lombardei und in Angarn ein angemeſſenes Einkommen zu 

verſchaffen, ein für allemal abgeholfen geweſen. In Rom ſchien 
man der Abſicht zeitweilig ziemlich nahe zu ſein. Damit allein 

wäre es freilich noch nicht getan geweſen. Eine ſolche Inkorpo⸗ 

ration hätte in Widerſpruch geſtanden mit der kaiſerlichen 

Wahlkapitulation und hätte wohl auch zu ſcharfer Gegnerſchaft 

Württembergs geführt, das eine Verſtärkung des biſchöflichen 

Einfluſſes auf dem Kreistag nicht wünſchte. Der Abt hingegen 
ſtrebte nach möglichſt völliger Trennung vom Diözeſanverband. 

Die Grundlage ſollte die Bezeichnung der Abtei als abbatia 

nullius dioecesis bilden. Der Ausdruck kommt, wenn ich mich 

nicht irre, erſtmals gelegentlich der Beſtätigung des Abtes im 

Jahre 1668 vor. 1615 und noch 1657 hatte es Constantiensis 
dioecesis geheißen. 1668 hieß es nullius seu Constantiensis 

dioecesis. 1680 erſcheint ſechsmal auf Raſur, einmal ohne Ra⸗ 
ſur Constantiensis dioecesis, 1700 nullius seu Constantiensis 

dioecesis. 1725 Constantiensis dioecesis, 1745 einmal auf 

Raſur, ſonſt ohne Raſur nullius seu Constantiensis dioecesis, 

1778 und 1791 Constantiensis dioecesiss. Damit war nun 

offenbar nicht allzuviel anzufangen. Zunächſt hatte man ſich zu 

fragen, wie der Ausdruck nullius plötzlich in einer Arkunde von 

1668 auftauchen konnte; aber auch abgeſehen davon hatte der 

Ausdruck damals nicht die Bedeutung, daß nun Salem ſelbſt 

Diözeſanrechte zukamen. Salem machte freilich den Verſuch, aber 

vom Verſuch bis zur Verwirklichung war ein weiter Wegs“. 

Das Haupthindernis einer Einigung bildete der Starrſinn 

des Kardinals Franz Konrad von Rodt und des Abtes An⸗ 

34 Die Arkunden ſind ohne alle Frage ſämtlich echt. 

as Seit mehr als zwei Jahrhunderten hatte ſich der Abt bei der Be⸗ 

ſtätigung auch jeweils die Berechtigung erteilen laſſen, ſich von jedem 

beliebigen Biſchof zum Abt weihen zu laſſen. Er ſelbſt erhielt das Recht, 

Abte und Abtiſſinnen zu weihen. 
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ſelm II.2. Als beide tot waren, begann man Anterhandlungen, 

die am 19. Dezember 1780 zu einem Vertrag führten. 

Der Biſchof entſagte der Abſicht, die Exemtion des Kloſters zu 

untergraben, der Abt dem Plan, biſchöfliche Rechte und ein 
eigenes territorium separatum episcopale zu erwerben. Der 

Abt erkannte ausdrücklich an, das Prädikat Nullius wolle nicht 

beſagen se non esse in dioecesi Constantiensi, und verſprach, 

niemals um dieſes Prädikat in genanntem Sinne nachſuchen zu 
wollen. Salem erkannte das Recht des Biſchofs an, die Regu— 

laren ad excipiendas confessiones monialium zu approbieren, 

doch erhielten die Religioſen die Formaten nach vorausgegange⸗ 

ner Prüfung mit der Wirkung, daß der Abt die damit verſehenen 

Religioſen nach Belieben in den ſeiner Paternität unterſtehenden 
Frauenklöſtern zu Beichtvätern ernennen und verſetzen konnte, 

ohne daß dem Biſchof irgendein Mitwirkungsrecht zuſtand. Im 

übrigen galten für die ordentlichen und außerordentlichen Beicht— 

väter in den Frauenklöſtern die Beſtimmungen des Konzils von 

Trient. In die Temporalien der Salem unterſtehenden Frauen⸗ 

klöſter verſprach der Biſchof ſich nicht einzumiſchen. Dem Abt 

wird der Vorſitz bei der Wahl der Abtiſſinnen überlaſſen. Machte 
der Biſchof von der Anordnung des Konzils von Trient (Sess. 25, 

cap. 17 de regular.) durch eine Verordnung ſür das ganze Bis⸗ 
tum Gebrauch, ſo fielen auch die Salems Paternität unterſtehen⸗ 
den Frauenklöſter unter die Vorſchrift. Für exemt wurden er⸗ 

klärt die St.⸗Bernharduskapelle in Salem, die Hauskapelle in 

Bachhaupten, die Schloßkapelle in Schemmerberg, die Kapellen 
in Maurach, Kirchberg, Stephansfeld, U. L. Fr. Berg bei Bod⸗ 

man, Birnau (ohne Kirche). Sakramente durften jedoch in dieſen 

Kapellen nicht geſpendet werden. Eine Ausnahme galt nur für 

Beichte und Kommunion am Kirchenpatrons- und Kirchweihfeſt 

in Kirchberg und Maurach. Auch durften nach wie vor auf Wall⸗ 

fahrten befindliche Brautleute auf ſchriftliche Anweiſung des 

biſchöflichen Vikariats oder mit ausdrücklicher ſchriftlicher Zu⸗ 

ſtimmung des Pfarrers kopuliert werden und durften Wall⸗ 

fahrern die Sakramente der Beichte und Kommunion geſpendet 

26 Zum Streit vgl. J. Ph. Dengel, Die politiſche und kirchliche 

Tätigkeit des Monſignore Joſef Garampi in Deutſchland 1761—1763, 

S. 87-—184.
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werden. Die Bewohner der Grangien wurden bezüglich der 

Seelſorge an den zuſtändigen Pfarrer verwieſen. Als Familiare 

des Kloſters galt nur noch, wer innerhalb der Kloſtermauern 

wohnte und dort als verbroteter Diener in Koſt und Lohn ſtand. 

Lediglich über dieſe wurde dem Abt die oura animarum und die 
administratio sacramentorum eingeräumt. Die St.⸗Leonhards⸗ 

kapelle wurde damit jedoch nicht Pfarrkirche. Die Bewohner 

des Wirtshauſes, der beiden Ziegelhütten, des Schwandorfer 

Hofes und der Häuſer bei Stephansfeld wurden der Pfarrei 

Weildorf, die in Forſt, im Krautgarten und der Säge aber an die 

Pfarrei Mimmenhauſen überwieſen. Für die Familiaren der 

Frauenklöſter galten die gleichen Beſtimmungen wie für die in 
Salem. Die Salemer Familiaren durften im Friedͤhof bei 
Stephansfeld beerdigt werden; die Beerdigung der Familiaren 

der Frauenklöſter mußte auf den Pfarrfrieödhöfen ſtattfinden, falls 

keine Friedhöfe infra septa et moenia monasterii vorhanden 
waren. In ſolchen Fällen war der Leichnam von einem Regu⸗ 

laren zu benedizieren und dann an der Kloſterpforte dem Orts⸗ 

pfarrer zur Beerdigung zu übergeben. Alle vom Biſchof ver⸗ 

ordneten Feſttage waren auch von Familiaren und Religioſen zu 

beobachten. Bezüglich des Faſtengebots, der Jubiläen, des 

Trauergeläutes uſw. richtet ſich das Kloſter nach den vom Biſchof 

erlaſſenen Verfügungen. Salems Familiaren iſt es freigeſtellt, 

den vom Biſchof verordneten Bitt- und Kreuzgängen anzu⸗ 

wohnen oder fernzubleiben. Dem Abt iſt es anheimgegeben, 

ſeinen Familiaren und Religioſen, den Kloſterfrauen und ihren 

Familiaren die gottſeligen Werke, die Beſuchung der Kirchen, 

Altäre uſw. pro lucrando jubilaeo zu beſtimmen. Alle Familia⸗ 

ren bleiben in oausis quibuscunque matrimonialibus, spon- 

saliorum, dispensationum et denuntiationum dem biſchöf⸗ 

lichen Ordinariat lediglich und unmittelbar unterworfen. Der 
Abt bediente ſich des Titels Ordinarius niemals anders als 
respectu suorum religiosorum, monialium paternitati suae 
conereditarum et familiarium circa omne praejudicium 

episcopi. Die Zitation von Familiaren vor das Biſchöfliche Ge⸗ 

richt iſt dem Abt zuzuſtellen, alle anderen werden unmittelbar 

zitiert. Zeugen werden auf behörige Requiſition bei den Orts⸗ 

behörden geſtellt. Alle nicht exemten Häuſer, Schlöſſer und
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Kapellen unterſtehen der biſchöflichen Jurisdiktion und den Orts⸗ 
pfarrern. Erkrankt aber ein Salemer Religioſe in einer exemten 

Grangie oder einem anderen Salemer Schloß oder Haus, ſo darf 
er aus den Händen eines anderen Salemer Religioſen die 

Sterbeſakramente empfangen. Der nächſte Pfarrer hat auf ge⸗ 

ziemendes Erſuchen das Ziborium und das heilige Ol abzureichen. 

Stirbt der Kranke in einer Grangie, ſo darf er von einem Sa— 
lemer Religioſen in einer exemten Kapelle ohne Zutun des 

Pfarrers ausgeſegnet und begraben werden; ſtirbt der Religioſe 

aber in einem Schloß oder Haus, wo zur Beerdigung keine 

exemte Kapelle vorhanden iſt, oder ſoll die Leiche aus einem 

exemten Haus nach Salem gebracht werden, ſo darf die Uber⸗ 

führung nach Salem ohne Beizug des Ortspfarrers erfolgen, 
falls ſie in aller Stille und ohne geiſtliche Begleitung geſchieht. 

In allen andern Fällen iſt der Ortspfarrer beizuziehen. Gleiches 
gilt bei Tod und Erkrankung von Salemer Religioſen, die zu⸗ 

fällig in einem auswärtigen Salemer Schloß oder Haus er⸗ 

kranken und ſterben. Die weltlichen Bewohner der Grangien 

unterſtehen, wie wiederholt beſtimmt wird, grundſätzlich dem 

Ortspfarrer, dem die Ausſegnung und Beerdigung gegen die 

herkömmliche quarta funeralis zukommt. In den Pfarreien, in 

denen Salem das Patronatsrecht hat, ſteht dem Abt die Präſen⸗ 
tation, dem Ordinariat Approbation und Inveſtitur zu. Die 

biſchöfliche Jurisdiktion und Viſitation greift überall Platz mit 
Ausnahme der oben bezeichneten Kapellen. Der uneingeſchränkte 

Gebrauch der Pontifikalien ſteht dem Abt zu in der Abteikirche, 
in den exemten Kapellen und in den Kirchen der ihm unterſtehen⸗ 
den Frauenklöſter, dagegen nur bei Hochamt und Veſper in den 
Pfarrkirchen Leutkirch, Magenbuch, Arnau, Bachhaupten oder 

Tafertsweiler, Bermatingen, Weildorf, Levertsweiler, Oſtrach, 

Sulmingen, Schemmerberg, Grieſingen, Frankenhofen und in der 

Wallfahrtskirche Birnau. Bei Ubernahme einer Salemer Patro⸗ 
natspfarrei hat der Geiſtliche dem Abt einen Revers nach verein⸗ 

bartem Formular auszuſtellen, in dem er ſich u. a. verpflichtet, 

nicht um Aufbeſſerung ſeiner Congrua nachzuſuchen Bei Feſt⸗ 

ſetzung von Penſionen werden die biſchöflichen Rechte gewahrt, 

jedoch im Einvernehmen mit dem Abt. Damit glaubte man allen 

möglichen künftigen Irrungen vorgebeugt zu haben und fügte dem
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Vertrag bei: „And Fluch ſeye von jezo demjenigen, welcher an 

Antergrabung, Verſtimmlung oder waſerlei Betrüebung dieſes 

Frieden Geſchäftes ſeine unſelige Ratſchläge verwendet.“ 
Der Abt von Citeaux als Generalabſt erfreute ſich einer 

ſo überragenden Stellung, daß man guttat, ihr Rechnung zu 

tragen. Gleichwohl widerſprachen die deutſchen Ziſterzienſer⸗ 

klöſter 1611 mit Erfolg, als er Anſpruch erhob auf Leibpferd und 

Ring aller verſtorbenen Abte. Dem Generalabt zunächſt ſtanden 

die Primaräbte, d. h. die Abte der vier erſten von Citeaux aus 

gegründeten Klöſter (La Ferté, Pontigny, Clairvaux und Mori⸗ 
mond). Salem zählte zur generatio von Morimond. 1667 

beanſpruchte der Abt von Morimond das Generalvikariat über 

alle von Morimond aus gegründeten Klöſter. Salem beſtritt ihm 
aber das Recht, in Deutſchland zu viſitieren, da dieſes längſt 

durch Verjährung an Citeaux übergegangen ſei, und fand dabei 

die einmütige Unterſtützung der oberdeutſchen wie der öſterreichi⸗ 

ſchen Ziſterzienſerklöſter. Als der Abt von Lützel um 1600 auf 

Grund ſeines Paternitätsrechtes Anſpruch auf das Recht der 

Viſitation erhob, beſtritt man in Salem dieſen Anſpruch mit der 
Behauptung, Salems Gründung ſei nicht von Lützel, ſondern 

von Bellevaurx aus erfolgt. Die Paternitätsrechte über die 

Frauenklöſter Wald, Heiligkreuztal, Heggbach, Baindt, Rotten⸗ 

münſter, Gutenzell und Mariahof, zeitweilig auch über Feldbach, 

Kalchrain und Olsberg führten zu mancherlei Unzuträglichkeiten. 

Es handelte ſich dabei nicht nur um die Stellung von Beicht⸗ 

vätern, worüber man mit dem Biſchof in Streit geriet, ſondern 

um die ganze geiſtliche und weltliche Leitung, deren Handhabung 

auch zu Schwierigkeiten beim ſchwäbiſchen Kreis führen konnte. 

Es iſt daher nicht zu verwundern, daß man zu Zeiten am liebſten 

auf dieſe Rechte ganz verzichtet hätte. Am ſo mehr Wert legte 

man auf die Stellung eines Generalvikars. Es 

war ſelbſtverſtändlich, daß der Abt von Citeaux außerſtande war, 
die außerordentlich zahlreichen ihm obliegenden Geſchäfte ſämt⸗ 
lich ſelbſt zu erledigen. Es hätte nahegelegen, die Primaräbte 

beizuziehen; doch ſtießen dieſe, wie wir geſehen haben, auf 

Schwierigkeiten. So behalf man ſich mit Generalvikaren, die 

vom Generalabt oder vom Generalkapitel beſtimmt waren. 

Seit dem Ausgange des 15. Jahrhunderts
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ſpielte der Abt von Salem bei der Viſitation 

von Ziſterzienſerklöſtern eine große Rolle. 

Es wäre eine dankenswerte Aufgabe, einmal darzuſtellen, was 

Salem in dieſer Beziehung in den Jahrzehnten, die der Refor⸗ 

mation vorausgingen, insbeſondere aber nach dem Konzil von 

Trient geleiſtet hat. An Stoff würde es nicht fehlen. Abt Pe⸗ 

trus Müller ſcheint der erſte Abt von Salem geweſen zu ſein, 

der 1595 vom Abt von Citeaux zum Generalvikar in Ober⸗ 
deutſchland ernannt wurde. Seitdem bemühte man ſich, die 

errungene Stellung dauernd zu behaupten. Natürlich gab es 

auch Zeiten, wo die Stellung nur eine Laſt bedeutete und wo 

man ihrer gern ledig geweſen wäre. So wollte Abt Thomas 
1644 die Stelle niederlegen, blieb aber ſchließlich, als die anderen 

Abte ihn nicht entlaſſen wollten und den Abt von Stams zu 

ſeinem Koadjutor wählten. 1622 hatte es der Abt von Wettingen 

bei den Urkantonen durchgeſetzt, daß dieſe die Viſitation durch 

die oberdeutſche Kongregation in ihren Gebieten verboten. Jetzt 

verdächtigte man den Abt von Salem hintenherum, als ob er 

nach dem ſtändigen Generalvikariat ſtrebe. 1666 erwog man, 

ob das Generalvikariat in Oberdeutſchland nicht überhaupt ent⸗ 

behrlich ſei, ein ſichtbares Zeichen der gegenſeitigen Mißgunſt. 

1667 ernannte der Ordensgeneral den Abt von Salem zum 
Vicegerens über die Generalvikare in der 
Schweiz und in Oberdeutſchland. Alcs ſolcher hatte 

er den Vorſitz auf dem Nationalkapitel und darüber zu wachen, 

daß die Viſitationen ordnungsgemäß erfolgten. Er ſelbſt war 

von den beiden Generalvikaren alle drei Jahre zu viſitieren“. 

Man kann ſich denken, wie ſehr es einen ſo ehrgeizigen Prä⸗ 

laten, wie es Anſelm II. war, ſchmerzte, daß alle ſeine Bemühun⸗ 

gen um das Generalvikariat in Oberdeutſchland ſcheiterten. 

Das über Böhmen ſchlug er 1753 aus, da es offenbar mit allerlei 

37 1654 wurde der Abt von Salem beauftragt mit der Viſitation der 

Klöſter der Vikare in Franken, Schwaben, Bayern, in der Schweiz und im 

Elſaß, alſo von Ebrach, Kaisheim, Aldersbach und St. Arban. 

zs Zunächſt berief man ſich auf einen Beſchluß des Generalkapitels 

von 1738. Als 1773 der Abt von Ebrach ſtarb, verſprach man Anſelm das 

Generalvikariat, hielt aber das Verſprechen nicht. 1791 ließ man ſich das 

Generalvikariat vom Papſt beſtätigen.
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Schwierigkeiten verbunden war. Erſt 1779 kam das General⸗ 
vikariat in Schwaben und Tirol wieder nach Salem. Es wurden 

hier nur einige wenige Tatſachen mitgeteilt. Wie die Abte von 

Salem ihres Amtes als Generalvikare gewaltet und welche 

Stellung ſie in der oberdeutſchen Ziſterzienſerkongregation ein⸗ 

genommen haben, kann hier im einzelnen nicht erörtert werden. 

Das wäre Sache einer eingehenden Unterſuchung“, die nicht min⸗ 
der lohnend wäre wie eine ſolche über Salems Stellung im 

ſchwäbiſchen Kreis oder einen der anderen obengenannten 

Gegenſtände. 

30 Ich verweiſe auf Dom. Willi, Die oberdeutſche und ſchweizeriſche 
Ziſterzienſer-⸗Kongregation (Bregenz 1879. Die Arbeit ſieht die Dinge vom 

Standpunkt Wettingens aus) und auf Idesbald Eicheler, Die Kongre⸗ 

gation des Ziſterzienſerordens, in Studien und Mitteilungen zur Geſchichte 

des Benediktinerordens. NF. 18 (1931), S. 55—91; 188—227; 308—340.



Archivaliſche Beiträge zur Geſchichte Salems 
unter Anſelm III. 
Von Philipp Funk. 

Die Prälatenklöſter Oberdeutſchlands, Benediktiner, Ziſter⸗ 

zienſer, Auguſtinerchorherren und Prämonſtratenſer, hatten in⸗ 
folge ihrer monarchiſchen Verfaſſung und beſonders dank der 

Pontifikalrechte ihrer Abte, nach innen und außen Verſuchung 
und Anlaß genug, den repräſentativen Stil des fürſtlichen 
Abſolutismus nachzuahmen. Auch diejenigen unter ihnen, die 

nicht reichsunmittelbar waren, glichen ſich nach Maßgabe ihrer 

wirtſchaftlichen Kräfte den geiſtlichen Fürſten an. Um ſo ſtär⸗ 
keren Drang dazu ſpürten die reichsunmittelbaren Abte, wenn 
ſie auch nur unter den Reichsgrafen rangierten und ihr Anteil 
an Repräſentation und Politik des Reiches ſich beſchränkte auf 
die Kuriatſtimme ihrer Bank im Reichstag und ihre Rolle im 

Kreis. Die in der Ordensverfaſſung vorgeſehene konſtitutionelle 

Einſchränkung der monarchiſchen Gewalt durch Konvent und 

Kapitel vermochte die Entfaltung des geiſtlichen Kleindynaſten⸗ 
tums nicht weſentlich zu hemmen. Jeder kräftige Prälat brachte 
es fertig, ſeinem Konvent die Pflichten der Repräſentation 
begreiflich zu machen und dem Kapitel die nötigen Zuſtimmungs⸗ 
erklärungen abzuſchmeicheln oder abzutrotzen. Abrigens waren 

die meiſten Konvente im ganzen von ſelbſt auf den großen Stil 
der Prälatenrepräſentation geſtimmt, auch dort, wo die mona⸗ 
ſtiſche Diſzipflin nicht bloß tadellos, ſondern ſtreng war. Dieſe 

Konvente müſſen noch viel mehr Geſtalten und Köpfe vom Aus⸗ 
maß der zur herrſchaftlichen Repräſentation Gelangten in ſich 
geborgen haben. Anter mehreren Prälaturfähigen konnte ja 

immer nur einer zum Zuge gelangen. Aber auch die im Dunkeln 

Gebliebenen trugen es im Blute, dieſes Nichtzurückſtehenwollen 

im Bauen von großen, lichten Kirchen, geräumigen Klöſtern, im
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Anſchaffen von Büchern und Lehrmitteln, die ja die Studien— 

anſtalten des Kloſters unmittelbar anziehungskräftig machten. 
Ein feſter Stil der würdigen Vertretung nach außen, des Wett⸗ 

eiferns um Glanz und Fortſchritt, des eiferſüchtigen Wahrens der 
Rechte, hatte ſich ausgebildet und pflanzte ſich in den letzten drei 

Vierteln des 18. Jahrhunderts von Abtsregierung zu Abtsregie— 
rung fort. Gelegentlich überſchritt der eine oder andere Prälat 

die Grenzen des wirtſchaftlich Tragbaren, zehrte die Subſtanz 
des Beſitzes auf oder machte gefährliche Schulden. Das brachte 

dann der Nachfolger, entſprechend vorſichtig ausgewählt, durch 

größere Sparſamkeit wieder ein. Unter den großen Abtsgeſtalten 
ſind verſchiedene Typen vertreten: geiſtige Köpfe, in denen wiſſen⸗ 

ſchaftliches Intereſſe vorherrſcht, wie Martin Gerbert, der 

„Fürſt“ von St. Blaſien („Fürſt“ als gefürſteter Graf von Bonn⸗ 

dorf, als Abt ſeines Kloſters nur öſterreichiſcher Landſtand), oder 

Frobenius Forſter von St. Emmeram; aber auch ein kleiner land⸗ 

ſtändiſcher Prälat ohne Territorium, wie der von Heilig Kreuz 

am Rande der Stadt Donauwörth, Gallus Hammerl (1776 bis 

1793), und ſein Nachfolger, der letzte Abt Cöleſtin Königsdorfer, 

prägten dieſen Typ mit. Andere wieder ſind in erſter Linie groß⸗ 

zügige Bauherren, wie der größte Ottobeurer Reichsabt des 

Jahrhunderts, Rupert II. Neß (1710—1740), der öſterreichiſche 

Prälat von Wiblingen bei Alm, Roman Fehr (1768—1798); der 

verſchwenderiſche Cöleſtin Angelsbrucker vom reichsunmittelbaren 

Ziſterzienſerſtift Kaiſersheim (1771—1783) zeigt beſonders deut⸗ 

lich, daß auch die ſtraffere Organiſation und ſtrengere Diſziplin 

der Söhne St. Bernhards gegen die Anſteckung mit dem fürſt⸗ 

lichen Prälatengeiſt nicht feite. Vom aufgeklärten Abſolutismus 

und ſeinem Reformgeiſt iſt der Reichsprälat von Neresheim, 

Benedikt Maria Angehrn (1755—1787), mit ſeinen volkswirt⸗ 

ſchaftlichen und landwirtſchaftlichen Verſuchen, mit ſeiner Muſter⸗ 
ſchule ein anziehendes Beiſpiel. 

Nicht der letzte und geringſte in der ganzen, noch leicht zu 

vermehrenden Reihe, der größte und originellſte jedenfalls unter 

der Ziſterzienſerprälaten, ein beſonders markierter Vertreter des 

Reichsprälatentypes von fürſtlichem Bewußtſein, wenn auch 

nicht von fürſtlichem Range, aber in größtmöglichſter Annähe⸗ 

rung an fürſtliche Formen, iſt der drittletzte Salemer Abt An⸗
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ſelm II. Schwab (1746—1778). Die Salemer und die 

Birnauer Baugeſchichte weiſen unvergängliche Zeichen ſeines 

Bauherrnwillens auf. Die monaſtiſche Geſchichte des Ziſter⸗ 

zienſerordens, nicht bloß der oberdeutſchen Provinz und der 

weiblichen Klöſter, die Salem affiliiert waren, iſt von ihm ſtark 

beeinflußt. Auch in der politiſchen Geſchichte der Zeit Maria 
Thereſias und Joſefs II. ſind ſeine Spuren eingegraben: ſeine 
Tätigkeit als Direktor des ſchwäbiſchen Prälatenkollegiums, als 

Kondirektor des Kreiſes, als kaiſerlich königlicher Geheimer Rat, 
Korreſpondent und Berater Maria Thereſias und Joſefs II. iſt 

von den Zeitgenoſſen, zum Teil auch kritiſch, beachtet worden. 

In einer langen, kräftigen Regierung prägte er das Geſicht ſeines 

Kloſters und ſeines Stiftsterritoriums entſcheidend. Jedes Doku⸗ 

ment, das davon ſpricht, bekundet, daß er ein wahrhafter Herr⸗ 
ſcher war. Er blieb freilich nicht unangefochten. Von einer 

beſtimmten Seite ſeines Ordens aus eine Zeitlang aufs heftigſte 
bekämpft, von Mönchen des eigenen Kloſters denunziert, von 
einer Viſitationskommiſſion vorübergehend ſuspendiert, ſetzt ihn 

zwar eine unmittelbare päpſtliche Viſitation wieder in Amt und 

Ehre ein, und iſt ſein Fortgang im Orden immer bedeutender 

und einflußreicher; aber das Gerede von Härte, Stolz und Hef⸗ 
tigkeit verfolgt den kraftvollen Regenten noch über das Grab 
hinaus. Es ſcheint eine Zeitlang die Grundtönung ſeines Cha⸗ 
rakterbildes anzugeben. Jedenfalls wird es heute noch immer 

nachgeſprochen. Von allen zeitgenöſſiſchen Arteilen über Anſelm 

hält man nur die übelwollenden feſt, ohne ihre Berechtigung, 
die ſehr verdächtig, zu unterſuchen. Konflikte mit dem benach⸗ 

barten Fürſtbiſchof von Konſtanz, Eindrücke aus jenem ange⸗ 
deuteten Viſitationsprozeß, gelegentliche negative Bemerkungen 
Außenſtehender werden überbetont und einzeln herausgegriffen. 
Ein ernſthaft und umſichtig erarbeitetes Geſamtbild iſt bis jetzt 

noch nicht verſucht worden. 

Das wenige Sachliche, das bis jetzt zu Anſelms Kennzeich⸗ 
nung angeführt wird, iſt zuſammengetragen zu dem erſten Ver⸗ 

ſuch eines ſehr knappen, ſkizzenhaften Bildes in der ſtoffreichen, 
von Heimatliebe durchſeelten Schrift von F. K. Staiger“, 

1 F. X. Staiger, Salem oder Salmansweiler. Topographiſch⸗hiſto⸗ 

riſch ausführlich beſchrieben. Konſtanz 1863.
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die aber mehr beſchreibend und ſtatiſtiſch angelegt, als hiſtoriſch 

und pſychologiſch gemeint iſt. Staiger kennt Quellen, nennt ſie 

aber nicht genauer. Seine Verehrung für Anſelm iſt faſt unbe⸗ 

grenzt; auch die wenigen Schatten, die er dem Bilde laſſen muß, 
werden günſtig verwertet. Es bleibt eigentlich nur die Strenge 
und das choleriſche Temperament als Einſchränkung. Dieſes 

pietätvolle Bild zeichnet auch der von der Kunſtgeſchichte an 

Salemer Stoff herangekommene, wie kein Heutiger in ihn ein⸗ 

gedrungene Darſteller der Bodenſee-Kirchenkunſt, Hermann 

Ginter, nach:; in ſeinen Einzelſtudien und in den Geſamtdar⸗ 

ſtellungen der Kunſt von Salem und Birnau bietet er nicht bloß 

Rohſtoff, ſondern auch wertvolle Anſätze zu einem abſchließenden 
Porträt, zu dem freilich die ganze Fülle des archivaliſchen Stoffes 

noch völlig zuſammenzutragen iſt. Ginter folgt zunächſt den Spu⸗ 

ren des Mäzenats dieſes Abtes und mußte auf ſolchem Wege zum 
überwältigenden Eindruck von ſeiner Größe kommen. Der groß⸗ 

zügige Bauherr ließ ihn den großen Regenten und Abt verſtehen, 

in vielem wenigſlens intuitiv, in Amriſſen, aber jedenfalls im 

richtigen Licht. Es gilt die Amriſſe noch weiter mit Einzelzügen 
auszuziehen und vor allem das üble Zwielicht der immer wieder 

nachgeſchwätzten unrichtigen Kritik zu beſeitigen. 
Am abträglichſten iſt dem Charakterbild des Abtes eine 

immer wieder zitierte kurze Notiz, die das imponierend geprägte 

Reichsprälatengeſicht ins Komiſche verzerren möchte. Ohne jede 
Quellenangabe ſammelt P. Beck' einige kleine böswillige Bei⸗ 

träge, anſcheinend aus zeitgenöſſiſchem Munde. Der Reichs⸗ 
prälat ſei 1764 zu Frankfurt bei Wahl und Krönung Joſefs II. 

zum römiſchen König, nicht Kaiſer, wie Beck ſagt, „mit großer 
Diſtinktion und Selbſtbewußtſein aufgetreten“, habe ſich „dem 
jungen Kaiſer (), oft mehr als demſelben lieb war, als genaueſter 

Kenner des ganzen Hof⸗ und Staatszeremoniells ſowie des 
  

2 Vgl. die einzelnen Studien Ginters zur Kunſtgeſchichte von 
Birnau, Kirchberg, Salem in der vorzüglichen heimatgeſchichtlichen Beilage 

zur „Bodenſeezeitung“: „Bodenſee⸗Chronik“ 1927, 1931, 1933, ferner ſeine 

illuſtrierte Darſtellung der ganzen Salemer Kloſter- und Kirchengeſchichte: 

Kloſter Salem (VBom Bodenſee zum Main H. 41), Karlsruhe 1934; ferner: 

Birnau am Bodenſee (Deutſche Kunſtführer Bd. 22), Augsburg 1928. 

s P. Beck, Ein Abt von Salem. Württemberg. Vierteljahreshefte für 

Landesgeſchichte XII (1889), S. 70.
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Staatsrechts zu inſinuieren gewußt“. Joſef II. hätte ſeinen Spaß 
an den endloſen Ausführungen des Prälaten gehabt und „ins⸗ 

beſondere an ſeiner immer ſchief ſtehenden Perücke“. Der Staats⸗ 

kanzler v. Kaunitz aber hätte ſich dermaßen über die Prätenſio⸗ 
nen und das Vordrängen des „hochfahrenden Pfaffen“ geärgert, 

daß er abſichtlich dem Galawagen des Abtes bei der feierlichen 

Auffahrt zur Kaiſerwahl durch einen Mietskutſcher ein Rad 
abfahren ließ, ſo daß der gnädige Herr unter dem Gelächter der 
Zuſchauer ausſteigen und zu Fuß zum Römer hätte weitergehen 

müſſen. Der Verfaſſer der Notiz, der es mit den ſtaatsrechtlichen 
Amſtänden ſo pedantiſch genau nicht nimmt und Joſef II. 1764 

ruhig als Kaiſer auftreten läßt, hält es, wie geſagt, nicht für nötig, 

die Quellen für ſeinen Hofklatſch im Stil und in der Geiſtes⸗ 
und Herzensgröße eines Ritters von Lang anzugeben. Eine 

ſchiefſitzende Perücke und ein abgefahrenes Wagenrad gehören 
zu den Requiſiten der Weltgeſchichte, wie ſie von Kammerdienern 
und Kutſchern geſehen werden mag und wie ſie Lakaien⸗ und 

Schreiberſeelen in der Langweile der Vorzimmer ſubaltern ſchil— 

dern. Zur geſchichtlichen Charakteriſtik reichen ſolche Hinter⸗ 

treppengeſchichten nicht aus. Aber man hat ſie fleitzig zitiert, 

ebenſo wie man die vielleicht einmal vorgekommene Tatſache, daß 
der Fürſtbiſchof von Konſtanz in Meersburg dem ſechsſpännig 

durchfahrenden Salemer Reichsprälaten ein Paar der Rappen 

ausſpannen ließ, zur Kennzeichnung der Spannung zwiſchen den 

beiden geiſtlichen Nachbarn verwendete und des faſt grotesken 
Strebens nach fürſtlicher Lebenshaltung, das man Anſelm zu⸗ 

ſchrieb. Das Sechsſpännigfahren des Reichsprälaten iſt kein be⸗ 

ſonderes Zeichen überſpannten Repräſentationswillens und das 

ſymboliſche Ausſpannen kein Akt beſonderer individueller Un⸗ 

gnade und Gereiztheit. Schon ſeit dem 17. Jahrhundert iſt der 

Gebrauch des Sechſergeſpanns von den Reichsgrafen prätendiert, 
von den Reichsfürſten als Reſervatrecht des Fürſtenſtandes den 
Reichsgrafen beſtritten. Eine 1711 beim kaiſerlichen Hofgericht 

eingebrachte Klage der Grafen um das ihnen von den Fürſten 

beſtrittene Sechſergeſpann wird 1715 aufſchiebend beantwortet. 

Daß der Fürſtbiſchof der umſtrittenen Abung des Rechtes auf 

fürſtbiſchöflichem Territorium entgegentrat wegen des Präju⸗ 

dizes, iſt ſo wenig etwas Aufregendes, wie die beharrliche Ge⸗
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wohnheit des Reichsprälaten als Rechtswahrung. Aus dem 

unten benützten Diarium ergibt ſich einwandfrei, daß der Sa— 

lemer Prälat bei offiziellen Beſuchen unangefochten ſechsſpännig 
in die Meersburger Reſidenz einfährt. Abrigens begegnet im 

ſelben Diarium ein Fall, daß eine nicht einmal reichsunmittel⸗ 

bare Gbtiſſin ſechsſpännig reiſt. Man muß alſo aufhören, aus 

der Aberlieferung vom Sechſergeſpann und dem Proteſt des 

Fürſtbiſchofs von Konſtanz übertriebene Folgerungen zu ziehen. 
Der „heftige, herriſche, ſtolze Herr“ geht auch auf die kurze 

Notiz des Klatſchkolporteurs zurück. Auch hier genügte ein Sätz⸗ 
chen und ein malitiöſes Zitat, um ein dauerndes Bild zu prägen. 

In Konventskreiſen ſei ein Verschen umgegangen, ein ſpöttiſches 

Epitaph: 

„Haec urna Anselmi 
Tegit ossa secundi; 

In coelo sedeat, 

Dummodo non redeat.“ 

Mag der Witz in Salem entſtanden ſein, er klingt nicht ſehr 

originell, — was trägt er ſchon zur Kennzeichnung Anſelms bei? 

Wo iſt der Abt, über den nicht in jedem Konvent vorkommende 
„Meckerer“ ſolche Grabinſchriften (Wandergut?) kichernd und 

ſchmunzelnd herumtragen könnten? Das ſind die Ventile, deren 
der ſtraffe Gehorſam bei kleinen Menſchen bedarf. Zur geſchicht⸗ 
lichen Charakteriſtik tragen ſie nichts bei. 

Nicht völlig gerecht wird der Geſtalt Anſelms II. die kurze 

Kennzeichnung, die J. Ph. Dengel ſeiner aktenmäßigen Dar⸗ 
ſtellung der Viſitationen Salems im Jahre 1761 voranſchickt“. 

Er löſt aus Staigers Bild einzelne Züge heraus, nimmt die 

Beckſche Geſchichtsklitterung ernſt, fügt noch einen ihm aus den 

Akten bekannt gewordenen Fall hinzu, eine Beſchwerde Anſelms 

beim Staatsvizekanzler v. Colloredo wegen einer Verweige⸗ 
rung des Titels Exzellenz ſeitens eines nicht weiter Genannten 

(1767). Das bezeichne des Prälaten „Eitelkeit“, meint Dengel 

mit einer Pfychologie, die man anachroniſtiſch nennen muß. Warum 

4 Ignaz Philipp Dengel, Die politiſche und kirchliche Tätigkeit des 

Mſgr. Joſef Garampi in Deutſchland 1761—1763 (Geheime Sendung zum 

geplanten Friedenskongreß in Augsburg und Viſitation des Reichsſtiftes 

Salem). Rom 1905. Vgl. beſ. Teil II, S. 87ff. u. beſ. S. 91, Note 2.
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es ein Zeichen von „Eitelkeit“ ſein ſoll, wenn der Abt ſich um die 

erledigte Stelle eines kaiſerlichen Geſandten beim ſchwäbiſchen 

Kreiſe bewirbt (1761), iſt vollends unverſtändlich. Dengel hat 
ſich nicht tief in die Mentalität eines Reichsprälaten des 18. Jahr⸗ 

hunderts zu verſenken vermocht. Dieſe Flüchtigkeiten in der 
ernſthaften, aus den Akten des Vatikaniſchen und des Wiener 

Archives geſchöpften Arbeit über die Tätigkeit des Nuntius 

Garampi in Salem ſind um ſo bedauerlicher, weil die ſo zuſtande 

gekommene ſchiefe Kennzeichnung des Prälaten durch Dengels 

Arbeit den Kreis des lokalhiſtoriſchen Intereſſes zum erſten Male 
überſtieg und in die allgemeine Kirchen- und Staatsgeſchichte 

eindrang. Schon die rückhaltloſe Ehrfurcht, mit der Garampi 

den Reichsabt behandelt, die aus jeder Zeile ſeiner Berichte 

ſpricht, hätte Dengel zu größerer Vorſicht und Objektivität an⸗ 

halten ſollen. Aus jenen Viſitationen ging Anſelms Ehre unge⸗ 

ſchwächt hervor. 

Hier ſoll der Verſuch gemacht werden, aus archivaliſchen 

Quellen einen kleinen, neuen Beitrag zur Charakteriſierung Abt 

Anſelms II. von Salem zu liefern. Die abſchließende Zeichnung 
ſeines Bildes, die ein ſo ſprechendes, Eindruck erweckendes Ge⸗ 

ſicht vor uns aufſteigen ließe, wie es das in Salem erhaltene, 

im Bildanhang wiedergegebene Porträt von G. B. Göz dar⸗ 

ſtellts, iſt jetzt noch nicht möglich. Der Stoff zu deſſen Erarbei⸗ 

tung iſt zu ſehr zerſtreut, noch nicht einmal im Groben geſammelt 

und geſichtet. Anſelms Verwaltungstätigkeit im Salemer Terri⸗ 

torium, ſeine politiſch⸗höfiſchen Beziehungen, ſeine kirchenpoliti⸗ 
ſchen Differenzen mit der Konſtanzer Kurie und die perſönlichen 
mit dem Fürſtbiſchof Kardinal von Roth — hinter denen, wie 

man jetzt ſchon ſieht, doch viel mehr ſteckt als Zeremoniellſtreitig⸗ 

keiten und ſtarrköpfige Rechthaberei —, ſeine ordenspolitiſche 

Leiſtung als Viſitator von Männerklöſtern und von den Salems 
Jurisdiktion unterſtellten oberſchwäbiſchen Frauenklöſtern, ſeine 
Bedeutung als Bauherr von Birnau und im Salemer Münſter, 
ſeine Stellung als Wahrer ſtrengſter Ordensdiſziplin und nicht 

zuletzt ſein perſönlicher ſittlicher und religiöſer Charakter — das 
ſind Seiten ſeines Weſens und Beziehungen ſeines Wirkens, die 

5 Früher ſchon bei Ginter, Kloſter Salem S. 65. 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXXV. 11
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nur auf Grund minutiöſer Durchforſchung der Quellen ganz und 

richtig zu erfaſſen ſind. 

Im folgenden wurde nur ein kleiner Bruchteil der noch ſehr 

zerſtreuten Quellen zu dieſem Verſuch einer Ergänzung und Be— 

richtigung des überlieferten Bildes herangezogen. Nur das, was 
im Karlsruher Generallandesarchiv leicht und raſch greifbar iſt, 

wird hier ausgewertet. Noch fehlt völlig die Korreſpondenz An⸗ 
ſelms. Aberhaupt läßt ſich aus dem Karlsruher Stoff wenig 

für eine unmittelbare Kennzeichnung gewinnen. Immerhin 

glaube ich in den im folgenden verwerteten Quellengruppen auf 
einige ergiebige Adern geſtoßen zu ſein. Vielleicht ſind die 

gebliebenen Lücken bald zu ergänzen. TFeile des zu verwertenden 

Quellenmaterials lagern anderswo. Verſuchen wir zunächſt, das 

vorliegende Material zu beſtimmen und auszuwerten. 
In den Prälatenklöſtern dieſer Zeit iſt es faſt allgemein 

Sitte, daß entweder der Abt ſelbſt oder ein von ihm beauftragter 
Konventuale ein Diari um über alle wichtigen Vorgänge des 

Kloſters führt: Veränderungen in der Kommunität, Reiſen und 

Anternehmungen des Abtes, bemerkenswerte Neuerungen, Re⸗ 

formen oder Dispenſen der Diſziplin, Beſuche, Feſte, Vorgänge 

in den Anterrichtsanſtalten und ähnliches. Ein ſolches Diarium 
kann das beſte Mittel zur Feſtigung der Haustradition ſein. Es 

iſt geradezu ein Erfordernis der jedem Prälatenkloſter weſens⸗ 

eigenen konſervativen Haltung. Auch in Salem ſind ſolche Dia⸗ 

rien geführt worden. Sie ſcheinen aber nur zum Teil erhalten. 

Jedenfalls verwahrt das Badiſche Generallandesarchiv nicht alle. 

Aus der letzten Regierungszeit Anſelms II. liegen 3 Bände vor, 

umfaſſend die Jahre 1772—1778. 1772 beginnt P. Bartholo⸗- 
mäus Binzer, der 1773 abgelöſt wird, aber die drei letzten Jahre 

Anſelms wieder aufzeichnet. Er iſt Sekretär des Abtes und 
ſpäter auch Notar, und ſeine Riederſchriften ſind weitaus die 
gehaltvollſten. In den letzten Jahren tritt er perſönlich ſtark in 

den Vordergrund, als ſtändiger Reiſebegleiter des Abtes, mit⸗ 
tätig bei allen Viſitationen, Geſchäftsträger in manchem beſon⸗ 

6Bad. Generallandesarchiv, Karlsruhe: Handſchrift Nr. 1495: Diar. 

Salem. 1772—1774 (1. Bd.). Handſchr. Nr. 457: Diar. Salem. 1776 bis 

1791 (4 Bde., davon nur 1“ für die Zeit Anſelms II.). Aber andere Karls⸗ 

ruher Akten vgl. unten.
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deren Auftrag, insbeſondere gegenüber der Konſtanzer Kurie, 

Vereidiger der Stiftsbeamten, auch Richter in Diſziplinarſachen 
des Pfarrklerus des Territoriums und der Beamten. Er iſt 

gewiegter Kanoniſt und Juriſt, das ſpürt man; für die Rechte 

des Abtes und des Stiftes gegenüber geiſtlichen und weltlichen 

Inſtanzen hat er ein ſcharfes Auge. Er iſt ganz eingegangen in 
den Geiſt ſeines Prälaten, wahrt ſeine Rechte ſo umſichtig wie 

dieſer ſelbſt. Er ſchmeichelt ſeinem Herrn weniger in den ſchmük— 

kenden Beiworten der Riederſchrift, fühlt ſich aber ganz mit 

deſſen Recht und Intereſſe identiſch, ohne die Ruhe des Arteils 

zu verlieren. Die letzten Monate und Tage Anſelms beſchreibt 

er eingehend als einer der wenigen Vertrauten, die um den 
Kranken bis zum letzten Atemzuge ſind. Wir verdanken ihm eine 
ganz koſtbare Darſtellung der letzten Tage und Stunden und des 

ſchönen Todes des Abtes, voller Verſtändnis für die wirkliche, 

innere, nicht bloß zu Schau getragene Größe des Mannes, der bis 

in ſeine letzte Minute bewußt ein bedeutendes Leben lebte. Er 

ſcheint Anſelm vertrauter geweſen zu ſein als ſein letzter Prior, 
der dann ſein Nachfolger wurde. Anter Abt Robert Schlecht 

gibt P. Bartholomäus Binzer das Diarium bald ab. Ganz in 

der von ihm geſtalteten Aufmachung und Einſtellung wird es 

fortgeführt von P. Caſpar Srle (ab 1779), der dann ſpäter Ro⸗ 
berts Nachfolger und der letzte Abt Salems werden ſollte; 1781 

erſetzt dieſen P. Hugo und noch einige andere; ſpäter kommt 
P. Caſpar wieder zum Zuge. 1791 iſt das letzte Jahr, das in den 

vier Bänden Nr. 457 beſchrieben wird. Nach rückwärts reihen 
ſich zwiſchen der erſten Schreibertätigkeit des P. Bartholomäus 

und ſeiner zweiten folgende Sekretäre ein: 1773 der Hofkaplan 
P. Stanislaus; am 28. November desſelben Jahres P. Robert 

Schlecht als Sekretär des Abtes bis zum 13. November 1774. 

Zum ſelben Datum vermerkt ein eigenhändiger Eintrag des 

Abtes, daß er P. Robert zum Prior ernannt habe. Am 14. XI. 
1774 beginnt P. Andochius Danner als Chroniſt. Sein letzter 

Eintrag geſchieht am 13. III. 1775, und am Rand vermerkt er, 

daß bis zum 5. April nichts mehr von dem zu Notierenden ein⸗ 

getragen ſei. Eine eigenhändige Notiz Anſelms II. klärt uns auf 

über die Lücke: „Veredicus hic, sed minus sollers Diarista.“ 
Er habe P. Andochius wegen gewiſſer Vergehen („ob excessus 

11*
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quosdam“) zum Konvent zurückſchicken müſſen am 5. April 1775. 

Damit endet der Band. Bis zum anſchließenden, der mit 1776 

beginnt, bleibt alſo wohl ein Zeitraum, der nicht beſchrieben 

wurde. Welcher Art die Vergehen des Sekretärs waren, was 

für ein Konflikt obwaltete, bleibt im Dunkeln. Später iſt P. An⸗ 

dochius wieder unter den Vertrauten des Abtes, auch unter den 
Zeugen ſeiner letzten Stunden. Bemerkenswert bleibt, daß der 

Prälat in dieſem Band (1772—1775) nicht ſelten ſelbſt kurze 

Notizen dem Text ſeines Sekretärs einfügt. Man kann alſo 

förmlich verfolgen, wie das Diarium in der Abtei unter den 

Augen des Prälaten entſteht, von ihm laufend eingeſehen und 
gelegentlich ergänzt wird. Später, unter dem endgültigen Sekre⸗ 

tariat des P. Bartholomäus, finden ſich ſolche eigenhändigen 

Notizen nicht mehr. Dieſer letzte Chroniſt Anſelms arbeitet alſo 

ſelbſtändiger, in der feſteren und ſicherern Geiſtesgemeinſchaft 
mit dem Abt. Die anderen Führer des Tagebuchs ſind nicht bloß 
unſelbſtändiger, ſondern auch weniger intereſſant. Sie haben 

einen oft peinlich engen Horizont. Das Wetter, das P. Bartholo⸗ 

mäus zwar auch ſelten vergißt, ſpielt bei ihnen eine unverhältnis⸗ 
mäßig große Rolle. Insbeſondere P. Robert Schlecht bleibt 

konventionell und äußerlich. Die geringfügigſten Verwandten⸗ 

beſuche irgendeines Konventualen werden genau ſo regiſtriert 
wie Prälaten- und Fürſtenbeſuche. Der Stil iſt byzantiniſcher 

als bei Bartholomäus. Der Stil des P. Stanislaus iſt geſchnör⸗ 

kelter, zeremoniöſer, von geſuchter Eleganz, nicht juriſtiſch feſt 
und klar wie der des P. Bartholomäus. 

Im ganzen aber ſpürt man feſte, geprägte Formen, be⸗ 

ſtimmte Geſichtspunkte, gewiſſe ausgewählte Belange. Offen⸗ 

bar handelt es ſich um eine Art Tradition der Tagebuchführung, 
die allerdings P. Bartholomäus in den letzten Jahren vertieft 

und bereichert, obwohl auch er noch äußerlich und in manchem 

kleinlich genug bleibt. Wir müſſen annehmen, daß die Tage⸗ 
bücher Vorgänger haben, wenigſtens in der Regierungszeit Abt 

Anſelms und aller Wahrſcheinlichkeit nach auch über dieſe hinaus d. 

7 Dengel hat im Tiroler Ziſterzienſerſtikt Stams einen Diarium⸗ 

band der Jahre 1740—1766 geſehen, verfaßt von P. Caſſian Primiſſer 

(Dengel S. 114, Nr. 3) mit Nachrichten über Salem. Doch handelt es ſich, 
laut einer freundlichen Mitteilung des hochwürdigſten Herrn Abtes von
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Dieſe Tagebücher gilt es zunächſt für die Geſchichte Salems 

und ſeines großen Abtes auszubeuten. 

Für Leben und Tätigkeit des Prälaten, insbeſondere ſeine 

Wachſamkeit über die Ordenszucht, ſeine würdige Repräſen⸗ 

tation des Reichsſtifts nach außen, ſeine Beziehung zu den geiſt— 

lichen Nachbarn und Amtsgenoſſen gewinnt man manchen wert⸗ 

vollen Aufſchluß. P. Bartholomäus insbeſondere iſt, wie ſchon 

angedeutet, ganz in Meinung und Willen ſeines Prälaten ein— 

gegangen. Den Sinn für geziemendes Auftreten des Reichs⸗ 

prälaten und kaiſerlich-königlichen Geheimen Rats, die peinliche 

Achtſamkeit auf die Gerechtſame eines exemten Kloſters teilt 
er mit ſeinem Herrn; auch den wachſamen Blick auf den immer 

vorausgeſetzten Willen der Konſtanzer Kurie und des Meers⸗ 

burger Hofes, Salems Stellung als praelatura nullius nach 

Möglichkeit zu untergraben. Das Zeremoniell ſpielt eine be— 

herrſchende Rolle, und das ganze Tagebuch atmet den aus der 
ganzen Geſchichte des gealterten heiligen römiſchen Reiches 

bekannten Geiſt der Achtſamkeit auf Rechte, der Verwahrung 

gegen Präjudize, der ſtetigen unzweideutigen äußeren Dokumen⸗ 

tierung von Recht und Rang, und ſei es nur in der Präzedenz 

und in der Sitzordnungs. Der Prälat wird nie anders genannt 

als mit dem Titel „Excellentissimus“. So nennt ihn der Chro⸗ 

niſt, ſo reden ihn ſeine Begleiter, ſeine Mönche, ſeine Beamten 
an. Und es wird mit Befriedigung vermerkt, daß bei einer Feſt⸗ 
tafel in einem der Salem unterſtellten Frauenklöſter ein Pfarrer 

des Kloſtergebiets ihn als „ordinarius noster“ im Trinkſpruch 

feiert. Es ſchwebte gerade ein Streitfall mit der Konſtanzer 
Kurie, die das überkommene Pfarrecht des Stiftes gegenüber der 

Stams, Stephan Mariacher, nicht etwa um ein geflüchtetes Salemer, ſon⸗ 

dern um ein originäres Stamſer Diarium. 

s Präzedenz⸗ und Sitzordnungsfragen ſind damals überall von grund⸗ 

ſätzlicher Bedeutung. Die minutiöſe Regelung der Präzedenz und gewiſſer 

durch die Rangordnung geregelter Kleidungsvorſchriften (Tragen des Pekto⸗ 

rale, Verhüllung des Pektorale, Tragen des Solideo [Tonſurkäppchen] oder 

Abnehmen desſelben uſw.) durch das Kirchenrecht verſtärkte wohl die Neigung 

und Fertigkeit geiſtlicher Würdenträger zur Betonung dieſer kleinen Außer⸗ 

lichkeiten. Eine Audienz des geheimen Legaten Garampi beim Erzbiſchof⸗ 

Kurfürſten von Köln ſcheitert z. B. an der Frage, ob Garampi das Solided 

tragen darf oder nicht (ogl. Dengel S. 64.).
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Pfarrei Baindt anfocht und ſtatt des von Salem geſtellten Regu— 

laren einen Weltprieſter einſetzen wollte. Die kleinſten Nuancen 
des Auftretens und Sprechens, die unſer Geſchichtsſchreiber in 

ſolchen Fällen vermerkt, ſind von grundſätzlicher, rechtwahrender 

Bedeutſamkeit und müſſen von uns beachtet werden, wenn wir 

den Geiſt dieſer Menſchen und ihrer Zeit faſſen wollen. Deshalb 
darf es uns auch nicht geringfügig erſcheinen, wenn bei jedem 

Beſuch auswärts oder von auswärts die Tafelordnung und ſon⸗ 

ſtige Bekundungen der Präzedenz ſorgſam feſtgehalten ſind. Man 

wird ſich nicht wundern, wenn der ganze Geiſt, den die Auf⸗ 
ſchreibungen atmen, etwas Offizielles, Konventionelles vor⸗ 

dringlich offenbart und das Individuelle, gar das Improviſierte, 

Augenblickliche im Hintergrund bleibt. Am ſo wuchtiger wirkt es 

dann, wenn es doch auftritt, wie beim Tod des Prälaten. 

Das ganze Gerüſte der Kloſterämter (Prior, Großkeller, 

Burſar, Granar uſw.) und der Territoriumsverwaltung ragt in 
die Erzählung herein. Die Träger der Kloſterämter, die oberſten 

Beamten, die Verwalter der auswärtigen Häuſer Salems, auch 
die Pfarrer des Territoriums treten immer wieder namentlich 

auf. Für die Zwecke dieſer Studie konnte im allgemeinen von 
dieſen Erwähnungen Abſtand genommen werden. Auch von den 
immer periodiſch wiederkehrenden Abrechnungen, „Abfertigun⸗ 
gen“, „Stürzen“. Abrigens werden Verwaltungsziffern in die⸗ 

ſem Tagebuch — im Gegenſatz zu andern Stiftstagebüchern die⸗ 

ſer Zeit — nicht aufgeführt. Was an Notizen über Geld und 

Geldeswert auftritt, ſind neben Reiſekoſten, beſonders auch 
Fahrtkoſten auf dem Bodenſee und dazu geſchlagenen Trink⸗ 
geldern, die Trinkgelder, die hohe Beſuche bei ihrem Abſchied für 
die Kloſterküche ſpenden. Sie ſind grundſätzlich nach Gulden und 

Kreuzer immer notiert, ſo daß man gelegentlich bei gleichzeitiger 
Anweſenheit mehrerer geiſtlicher und weltlicher Herrſchaften die 

Freigebigkeit des einen mit der des andern vergleichen kann. 

Die Beſuche werden alle aufgezeichnet: Terminierende 
Bettelmönche aus Aberlingen oder ſonſtwoher, kurze Zuſprachen 
von auswärtigen Bekannten, Einkehren von adeligen Herr⸗ 

ſchaften aus der Nähe über Mittag, durchreiſende Ordensbrüder 
aus fremden Klöſtern, Gäſte und „Argumentanten“ bei Dispu⸗ 

tationen der Studierenden, mit beſonderer Aufmerkſamkeit natür⸗
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lich die ehrenvollen Beſuche von Reichs- und anderen Prälaten, 
vom Fürſtbiſchof von Konſtanz, von weltlichen Fürſten der 

Nachbarſchaft, am öfteſten vom Hauſe Fürſtenberg. Meiſt iſt 

die Aufenthaltsdauer, bei hohen geiſtlichen Gäſten auch Stunde 

und Altar des Zelebrierens, ja ſogar die Art des Frühſtücks und 

deſſen beſondere Amſtände, z. B. ob in Gegenwart Exzellentiſſimi, 
notiert. Daß Fürſtabt Gerbert von St. Blaſien nur Habermus 

frühſtückte, während der Luzerner Nuntius Schokolade vorzog, 
iſt auf dieſe Weiſe in die Geſchichte eingegangen. Jedenfalls mit 

ihrem Trinkgeld ſind die hohen und höchſten Herrſchaften alle 

feſtgelegt und verewigt. 

Auch das Hin und Her der Konventsbewegung, Verſetzun⸗ 

gen auf die Amter im Hauſe, auf die Pfarrexpoſituren, die Beicht⸗ 

väterſtellen in den untergebenen Frauenkonventen, auf Pro⸗ 

feſſuren, und alle einzelnen Reiſen von Stiftsmitgliedern, ſei es 

auch nur nach Birnau, nach Kirchberg oder Konſtanz, alles das 

iſt in den Diarien zu kontrollieren. Von ſelbſt verſteht ſich, daß 

Todesfälle im Konvent, auch von Laienbrüdern, vermerkt wer⸗ 

den. Desgleichen die Exequien und der Anteil des Abtes an 
dieſen. Daß auch noch das Wetter feſtgehalten iſt, Kälte, Hitze, 

ſtarker Regen, Gewitter, Aberſchwemmungen, Hagel, iſt in der 

Beſchreibung der Bände im Inventar des Generallandes⸗ 

archives angemerkt und könnte dort faſt als einziger Inhalt der 
Aufſchreibungen erſcheinen. Die Aderläſſe des Abtes, einzelner 
Gruppen des Konventes und die Rückwirkung dieſer periodiſch 

angeſetzten hygieniſchen Maßnahmen auf die reguläre Ordens⸗ 

diſziplin, die Dispenſen aus ſolchen Anläſſen, ſind nie vergeſſen. 

Auch ſonſtige Dispenſen, Erlaubnis zum Kolloquium bei Tiſch 

(ſehr ſelten), Extra-Wein (vinum honorarium) und eine weitere 
Speiſe — an Feſten, bei ganz hohen Beſuchen — die ſtehenden 
Formen der Neujahrsfeier, der Faſtnacht (wenigſtens für die 

Laien⸗Beamten), Prozeſſionen, Bruderſchaftstage, Birnauer 

Wallfahrtsfeiern, Disputationen, Theateraufführungen, Ferien⸗ 
ausflüge der Scholaren und Profeſſoren, auch die Jagden 

Exzellentiſſimi und ſeine Gäſte dabei, kurz alle die beſonderen, 

wenn auch rhythmiſch wiederkehrenden Durchbrechungen des 

ſtraffen regulären Lebens, werden ſorgfältig notiert. Nur das 

Regelmäßige, in Chor, Kapitel und Refektorium ſich abſpielende
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Leben des Alltags tritt nicht auf; es iſt vorausgeſetzt, und wenn 
es öfters zu einem Tag heißt „nihil speciale“, dann ſteht der 

ganze gewohnte Ernſt und die ſtille Pflichterfüllung der anerkannt 
muſtergültigen Salemer Ordenszucht ſchweigend im Hintergrund. 

Der täglich gleichbleibende Kern des ziſterzienſiſchen Ordens⸗ 

lebens, ſein Beten, Opfern, Ringen, verborgenes Arbeiten, bleibt 

verhüllt. Nur ſelten fallen auch auf dieſe „regularia“, um die es, 
wie man weiß, ſehr gut ſtand, einige Lichter. Vom wiſſenſchaft⸗ 

lichen Leben tritt außer der Erwähnung der Disputationen, eini⸗ 
ger Sprachkurſe und der gelegentlichen Bemerkung, daß hohe 

Beſuche die Bibliothek beſichtigten — manchmal heißt es auch 

nur: „bei P. Weitenauer (dem bekannten gelehrten Exjeſuiten, der 
als älterer Mann in den Konvent aufgenommen und zum Biblio⸗ 

thekar beſtellt wurde) waren“ —, nichts in Erſcheinung. Manch⸗ 

mal ſpricht P. Bartholomäus davon, daß er Bücher gekauft oder 

daß ihm ſolche zum Ankauf vorgelegt wurden; Einzelnes und 

Genqaueres fehlt jedoch ſtets. 

Es wird ſich empfehlen, auf einem raſchen Gang durch die 

letzten Jahre der Regierung Anſelms an der Hand des Diariums 

die einzelnen kennzeichnenden Punkte konkret und anſchaulich 

werden zu laſſen, beſonders im Hinblick auf Weſen und Charakter 
des Prälaten ſelbſt, auf den mittelbar alle Angaben ihr Licht 

werfen. Es muß dabei natürlich in ſtrenger Auswahl des 

Charakteriſtiſchen verfahren werden. Nur ein geringer Bruchteil 

des ganzen Stoffes gelangt zur Verwertung. Maßgebend kann 

dabei nicht ſein die Wichtigkeit eines Vorganges in ſich, ſondern 
ſeine Ergiebigkeit als Zeugnis für das Kennzeichnende im Leben 

des Konventes oder in der Haltung des Abtes. Da können an⸗ 

ſcheinende Belangloſigkeiten von Bedeutung ſein. Das AUn⸗ 

ſyſtematiſche, das Bunte, das ſcheinbare Durcheinander gehört 

zur Art einer ſolchen Quelle. Man darf es nicht ordnen, ab⸗ 

wägen wollen, wenn man die Zeugniskraft, die unmittelbare 

Evidenz nicht ſchädigen will. Die Angaben über das Wetter, 

über durchſchnittliche Beſuche, alltägliche Reiſen, regelmäßige 

Verwaltungsvorgänge, rhythmiſch wiederkehrende Feiern, ohne 

daß ihnen etwas Beſonderes zukommt, Todesfälle, ſonſtige Ver⸗ 

änderungen im Konvent, die zahlreichen Viſitationen der unter⸗ 

gebenen Frauenabteien, die in der Regel nur nach ihrem ſchema⸗
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tiſchen Zeremoniell angeführt ſind, die einzelnen Etappen der 

Abtsreiſen zu ſolchen und andern regulären Zwecken, in den 

früheren Jahren auch manche Notizen über den Geſundheits— 

zuſtand des Abtes, das alles fällt füglich unter den Tiſch. Es iſt 

darum nicht möglich, einen genauen Eindruck zu geben, weder von 
der Buntheit des Diariums noch von ſeiner durchſchnittlichen 

Eintönigkeit. Wenn vom Rechtlichen und vom Repräſentativen 

mehr Kunde gegeben wird als von anderem, ſo entſpricht das dem 
Tenor der Niederſchrift. Es wurde ſorgfältig darauf geachtet, 

daß die beherrſchende Stellung, die derartige Belange im 

Diarium einnehmen, auch im Auszug in richtigem Verhältnis 
zur Geltung kommt. Eine Ausbeutung der Quelle auf die Ge— 

ſchichte der Salemer Stiftsverwaltung oder auf die Beobachtung 

etwa des innerklöſterlichen, des monaſtiſchen Lebens an ſich müßte 

wieder ganz anders vorgehen und andere Netze für die Auf⸗ 
behaltung des Stoffes anwenden. Hier iſt vorwiegend der 

Geſichtspunkt gewählt, der das Reichskloſter und den Reichs⸗ 

prälaten in ihrem charakteriſtiſchen Sein in der Kultur- und 

Geiſtesgeſchichte des zu Ende gehenden Jahrhunderts ins Auge 

faßt. Es iſt die Sicht, die in einer früheren Studie über Otto⸗ 

beuren obwaltete“. 

1772. Das Jahr beginnt mit der von Anſelm II. im 
zweiten Jahr ſeiner Regierung feſtgelegten Andacht an der 

Säule der Schmerzhaften Mutter, dem Palladium von Salem. 
Nach der Matutin wird das Salve regina choraliter geſungen 
und der Abt zelebriert am dortigen Altar die Meſſe in der 

Intention ſeiner Neujahrswünſche für den Konvent. Zum Te 

Deum werden die Böller gelöſt. Mit dem neuen Jahr begann 

ein diſziplinärer Brauch, der auf die Viſitation des Vorjahres 

zurückgeht: die Morgenbetrachtung wird gemeinſam von allen 

Konventsmitgliedern gehalten, und zwar im Winterrefektorium. 
Am ſelben Tag kommt nach demſelben Viſitationsrezeß zum 
erſtenmal beim Mittageſſen die „weitere Speiſe“, die zum Ge⸗ 
müſe gereicht wurde, „geſattelte Speis“, in Wegfall. Am 

2. Januar beginnt der eigens nach Salem berufene Minorit 

o Ph. Funk, Aus dem Leben ſchwäbiſcher Reichsſtifte im Jahrhun⸗ 

dert vor der Säkulariſation: Hiſtor. Jahrbuch 51 (1931), S. 145—162.
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P. Thaddäus Barthel ſeine Vorleſungen über Kirchenrecht. Wir 

entnehmen daraus, daß der Konvent ſelbſt damals keinen Kano⸗ 
niſten ſtellen konnte. P. Barthel begegnet in den nächſten Jahren 

ſehr oft in unmittelbarer Nähe des Abtes, macht mit ihm Fahrten 

nach Birnau oder Kirchberg. Zwei Melchiten-Mönche, die am 

4. Januar zu Beſuch kommen, zelebrieren nach ihrem Ritus in der 

Kirche. Am 10. Januar wird der Geburtstag Exzellentiſſimi 
feierlich begangen mit einem „figuriertem“ Amt. Am ſelben Tag 

kommt ein Notar des Reichsgerichtes in Wetzlar, der auf der Rück⸗ 
reiſe vom Fürſten Sttingen ſich befindet, dem er ein Exekutions⸗ 

mandat zuſtellte. Er ſpeiſt im „Offizierszimmer“, „obwohl er 

keine amtlichen Briefe gebracht“ hat. Der Abt beſucht am 13. die 
scholae humaniores, ſammelt die Monatsaufſätze ſelbſt zu per⸗ 

ſönlicher Korrektur ein. Der Diariumſchreiber ſpricht davon, daß 
er Studienpräfekt iſt und ſeit jenem Beſuch des Abtes den Befehl 

hat, mit den Studierenden zu eſſen. Der neue Verwalter vom 

Kloſter Mariahof, den der Abt am 16. Januar in Pflicht und 

Eid nimmt, hat beim Akt der Vereidigung „einen roten Mantel 

an“, wie der Chroniſt mit einem N. B. eigens vermerkt. Am 

20. Januar iſt im Münſter das herkömmliche Sebaſtiansamt. 

Von der Sebaſtiansbruderſchaft iſt oft die Rede, beſonders wenn 
der Jahreskonvent, im Sommer, gefeiert wird. Am 21. Januar 

ſchickt Exzellentiſſimus dem Kardinal⸗Fürſtbiſchof zwei Haſel⸗ 

hühner — man ſtand alſo zwiſchen Meersburg und Salem durch⸗ 
aus in freundnachbarlichen Beziehungen. 

Eine rätſelhafte Notiz zum 28. Januar: im Zimmer des 

Schreibers verbrennt ein nicht namenlich Genannter in Gegen⸗ 

wart des Sekretärs und zweier ebenfalls nicht genannter Kon⸗ 

ventualen eigenhändig „schediasma daemoni inscriptum“, 
offenbar eine Pönitenziarie-Angelegenheit. 

Der Abt feiert in der Abtei am 3. Februar die Verlobung ſei⸗ 

ner Nichte Franziska v. Helbling, der Tochter ſeines Schwagers und 
Leibarztes (daß Dr. H. des Abtes Schwager iſt, erfahren wir erſt 

aus einem ſpäteren Eintrag), mit dem Ochſenhauſener Phyſikus 

Joh. B. Grueber. Mit Grueber und einem Herrn Brielmayer 
hat der Abt tags zuvor unter Flöten⸗ und Hoboenklängen ge⸗ 

tafelt. Die Hochzeit wird feierlich begangen am 25. Februar; 

in der Abteikapelle die Trauung durch den Subprior von Otto⸗
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beuren, in Gegenwart des Oheims, darnach Hoftafel mit Muſik. 
11. Februar Rekreationstag der Studierenden und Profeſſoren. 

21. Februar kanoniſtiſche Disputation unter Leitung des oben⸗ 

erwähnten Minoriten Barthel. 29. Februar Ausflug der 

Kirchenrechtsſtudierenden mit ihrem Profeſſor und dem Abt, alle 

zu Pferd, nach Birnau. Am 3. März iſt der Abt zum Caſimirs⸗ 
feſt wieder in Birnau. Hoftafel mit Muſik der Studierenden. 

Die Feier des St.⸗Thomastages am 7. März wird entgegen dem 
Brauch einfach begangen, weil in dieſem Jahr kein Theologie⸗ 

kurs ſtatthatte. Am 8. März im Kapilel Verteilung der Bücher 

zur geiſtlichen Faſtenlektüre. Am 10. März fällt die Rekreation 

der Studierenden trotz der „dies aristotelica“ aus, da am 
Aſchermittwoch frei geweſen war. Im Monat März geht eine 

nicht näher bezeichnete Seuche um; am 13. nimmt der ganze Kon⸗ 
vent einſchließlich der Laienbrüder Medizin und am Tag darauf 

wird ein Bittgang nach Birnau gemacht; auch in der Salemer 

Kirche ſind Betſtunden, und eine Prozeſſion wird abgehalten, an 
der alle „Medinzinnehmenden“ ſich beteiligen; geſungen wird 

dabei die Litanei zum hl. Bernhard. 

4. April: Ein P. Emmanuel legt vor dem ganzen Konvent ſein 

Schuldbekenntnis ab und wird dann zu Tiſch und Chor wieder 
zugelaſſen. Am 5. April beſucht der Abt nachmittags wieder die 

Schulen und läßt ſich von Neulingen im Orgelſpiel etwas vor⸗ 

ſpielen. Einige Tage darauf hören wir von einer Papiermühle, 

die Exzellentiſſimus beſichtigt. Bei Ankunft einiger amtlicher Ab⸗ 

geſandten aus Überlingen machen die Soldaten Parade. In der 
Karwoche werden verſchiedene liturgiſche Geſänge „kontra⸗ 

punktiſch“ ausgeführt. Der Abt und der Prior beginnen ihre 
Exerzitien. Fußwaſchung im Kapitel und die übrigen Kartage⸗ 

Zeremonien werden kurz notiert. Am Karfreitag bekommen die 

studiosi musici in der Abtei Tee und Feigen. In der Karwoche 
muß der Frühmeſſer Schürch von Bermatingen in ſeinem Haus 

in Gewahrſam genommen werden. Am Karſamstag gelingt ihm 

die Flucht. Das Haus wird amtlich verſiegelt. Der Geiſtliche 

kommt ſpäter für einige Zeit ins Prieſterſtrafhaus des Bistums. 

Es handelt ſich um uneheliche Vaterſchaft. 

Am 1. Mai in aller Frühe Beſuch des Landgrafen von 

Fürſtenberg mit Gefolge in Salem. Die Gäſte trinken in der
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Abtei Kaffee und Tokaier und hören dann die Meſſe des Abtes 
in der Abtskapelle. Bei Anweſenheit von Abgeſandten der 

Reichsſtadt Rottweil und der Reichsabtei Rottenmünſter 
6. Mai) hat Bürgermeiſter Herderer von Rottweil den erſten 
Platz bei Tiſch. Aber die erſte Geſundheit wird ausgebracht auf 

die Reichsäbtiſſin von Rottenmünſter, erſt die zweite auf die 

Stadt Rottweil. Es handelte ſich bei dem Beſuch offenbar um 
eine Vermittlung zwiſchen Kloſter Rottenmünſter und Stadt. 
Denn am anderen Tag wird bei Tiſch getrunken aus einem von 
der Stadt dem Prälaten geſchenkten Pokal „auf die Eintracht der 

Vertragspartner“, und zu dieſem Toaſt ertönen die Böller. Der 

Rottweiler Syndikus v. Langen ſpielte nach Tiſch Klavier und 

empfängt vom Prälaten ſilberne Stecknadeln und 5 Max d'or, 
der Herr Bürgermeiſter einen Spazierſtock mit goldenem Knopf 

und einen koſtbaren Degen. Bei der Abreiſe der Deputierten 
von Rottweil „ſtunden die Soldaten in das Gewehr“ (ſolche 

lateiniſch ſchwer wiederzugebende techniſche Mitteilungen werden 

im Text des Diariums immer deutſch inſeriert). Am 9. Mai 

ſcheidet aus dem Stiftsgebiet der Jude Glückſelig, der ſich erſt 
proteſtantiſch hatte taufen laſſen und jetzt mit Weib und Kind 

katholiſch geworden war. Er erhielt 20 fl. Wegzehrung und ein 

Gewand. Am 20. kommt der Subprior von Zwiefalten, P. Beda, 
mit dem Kammerdiener des dortigen Abtes und leiht für Zwie⸗ 
falten von Salem 30 000 fl. Ofters kommen in dieſer Zeit größere 

Anleihen vor, die Salem an Klöſter gewährt. Am 8. Juni, dem 

Jahrestag ſeiner Wahl, erteilt der Abt einigen Fratres die Ton⸗ 

ſur und die vier niederen Weihen. Am Jahresfeſt der Seba⸗ 

ſtiansbruderſchaft „pro more“ (7. Juli) Neuaufnahmen, Feſt⸗ 

mahl, aber „servato silentio“, ſechſerlei Speiſen, weißes Brot 
und dreierlei Wein. In Maurach empfängt der Prälat zwei Aber⸗ 
linger, Zeller und Relling, die ihm ihre beim kaiſerlichen Hof⸗ 
gericht ſchwebende Sache empfehlen; von ſeiten des Kardinals 

von Konſtanz ſei ſie ſehr ſchlecht geführt worden. 

Ein beſonders feſtliches Ereignis war der Beſuch des Lu⸗ 
zerner Nuntius in Salem am 13. Juli und den folgenden Tagen. 

Der Salemer Stallmeiſter ritt mit den nötigen Pferden zur 

Abholung entgegen. Am 7 Ahr abends kam der Nuntius bei 

Glockenklang an, empfangen von präſentierendem Militär, be⸗
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grüßt von krachenden Böllern. Unter dem Portal erwarten ihn der 
Abt und die geiſtlichen und weltlichen Amtsträger. Beim Gang 

des Nuntius zur Kirche am anderen Tag gab das am inneren 

und äußeren Brunnen aufgeſtellte Militär Gewehrſalven ab, 

was dem Gaſt beſonders gefiel. Der Nuntius beſichtigt das Klo⸗ 

ſter, auch die Bibliothek, in der er faſt eine Stunde verweilt. 

Das Mittageſſen war im großen Saal. Trinkſprüche 1) auf den 
Papſt, 2) auf den Nuntius, 3) auf den Prälaten des Hauſes — 
je mit einer Böllerſalve. Der Nuntius trank aber nur Waſſer 

und verſchmähte grundſätzlich Wild und Geflügel. Am 3 Uhr 

wurde die Tafel aufgehoben, man nahm ſtehend den Kaffee, 

unterhielt ſich u. a. über die Frömmigkeit und Freundlichkeit des 

Kaiſers und ſeine Beliebtheit bei den Römern. Von 5—11 Uhr 

verweilte der Nuntius allein beim Abt. Bezüglich ihrer Ge⸗ 

ſpräche verweiſt der Chroniſt auf eigene Aufzeichnung des Abtes. 

Am nächſten Morgen wohnte der Nuntius der Meſſe bei, nahm 
ſeine Schokolade und reiſte ab, mit oͤrei Salven zum Abſchieds⸗ 
gruß. Das Läuten wurde, wie das Diarium vermerkt, bei der 

Abreiſe vergeſſen. Der Pater Burſarius gibt das Geleite bis 
Rheinau. Das Trinkgeld des Nuntius für die Küche betrug 12 

Dukaten. Eine charakteriſtiſche Notiz beſagt, daß der Abt bei 

Ankunft des Nuntius als päpſtlichen Legaten ſein Bruſtkreuz ver— 

deckt hatte, daß aber der Nuntius ſofort nach dem Kreuz fragte 
und wünſchte, daß er es anderen Tages über der Mozetta trage. 

In den letzten Julitagen iſt der Konvent mit Obſtſammeln 

beſchäftigt. Am 31. wird „Sichelhenke“ gefeiert. 17. Auguſt 

Disputation im kanoniſchen Recht. Der Abt kommt eigens von 

Birnau herüber und ſpeiſt mit den Diskuſſionsleitern im Refek⸗ 

torium, doch ohne Brechen des Schweigens und nur bei Faſten⸗ 

ſpeiſen. Am 19. iſt philoſophiſche Disputation. Am 21. über⸗ 

nachtet die Abtiſſin von Baindt mit Gefolge in Schloß Kirch⸗ 

berg. Sie kam von einer Beſichtigung ihrer ſehr herunter⸗ 

gekommenen Wälder und konnte an dem Tage nicht mehr nach 

Hauſe gelangen. 4. September: Komödie im Hofſpeiſeſaal; auch 

die Frauen der Beamten waren zugelaſſen. Beginn /23, Ende 

76 Ahr. 

Der auf der Rückreiſe aus der Schweiz am 30. September 
in Salem abſteigende Reichsabt von Schuſſenried wohnt im
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Fürſtenzimmer und hat eine Ehrenwache von zwei Mann. Bei 

ſeiner Weiterreiſe nach Weißenau wurden die Glocken geläutet, 

damit er ihre Harmonie hören kann. Am 21. Oktober werden 

neue Räume von den Studierenden bezogen, zwiſchen der Apo⸗ 
theke und der Schneiderei; am 23. beſichtigt ſie der Abt. Nach⸗ 

dem der Prälat am 30. zur Jagd geweſen, ermahnt ihn am 31. 

auf Veranlaſſung des Sekretärs, wie dieſer ſelbſt ſagt, der Prior, 

er möge ſeiner Geſundheit zulieb und zur Vermeidung von Ge⸗ 

fahr das Jagen aufgeben und ſich die nötige Erholung in freier 

Luft auf andere Weiſe beſchaffen. Im November (16.) erwartet 
Exzellentiſſimus in Begleitung des Burſars und des Leibarztes 
in Mühlhofen Se. Eminenz und deſſen Jagdgefolge, führt ſie 

„auf den Stand“ und entſchuldigt ſich dann. Am Abend iſt der 

Kardinal Gaſt in Salem, begrüßt mit Geſchützſalven, nicht jedoch 
mit Geläute (über das ſorgfältig Ausgewogene dieſes Zere⸗ 

moniells ſ. unten S. 186). Ende Dezember macht der Abt Gegen⸗ 

beſuch in Meersburg; vor der Tafel beſprechen ſich die beiden 

Prälaten eine Stunde lang. Die Tafelordnung iſt im Diarium 
aufbewahrt: der Reichsprälat von Salem ſitzt rechts vom 

Kardinalfürſtbiſchof, der Weihbiſchof von Konſtanz, Freiherr 

v. Hornſtein, links. Mit Befriedigung zeigt der Kardinal ſeinem 

Gaſt das Bruſtkreuz, das er vor einigen Tagen von einem prote⸗ 

ſtantiſchen Augsburger Händler Ehrenfeld aus dem Nachlaß des 

Augsburger Fürſtbiſchofs Joſeph von Heſſen⸗Darmſtadt um 

9410 fl., zugleich mit brillantenbeſetzten Hemdknöpfen im Werte 

von 750 fl. gekauft hatte (worüber ins Salemer Diarium ſchon 

damals Kunde gekommen war). Mit Genugtuung wird am 

Schluß des Berichtes über den Beſuch von einer Kammerdiener⸗ 
unterhaltung Notiz genommen: der Reichsprälat von Peters⸗ 

hauſen ſei kürzlich bei Hof in Meersburg geweſen. Da er immer 

Streit um die Präzedenz mit dem Weihbiſchof habe, ſei jede 

Tiſchordnung aufgehoben geweſen. Eminenz ſei ohne beſonderen 

Seſſel an einer Ecke geſeſſen, die anderen ranglos durcheinander. 

So berichtete ein fürſtbiſchöflicher Lakai dem Salemer Kammer⸗ 

diener und fügte bei: bei Erzellenz von Salem ſei immer alles 

klar und feſt. In der Tat habe, ſagt das Tagebuch weiter, auch 

der Weihbiſchof dem Abt ſeinen baldigen Beſuch verſprochen. 
Der ganze Eintrag über dieſe Zeremonienfrage, über den Be⸗
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ſuch, über den Kauf des Pektorale iſt von Anſelm ſelbſt gemacht 
und mit ſeiner feierlichen Unterſchrift verſehen. 

1773. Die Einträge werden jetzt vom Hofkaplan P. Stanis⸗ 
laus gemacht, dürftiger als es durch P. Bartholomäus geſchehen 
war. Das Wetter ſpielt eine große Rolle. Die Genugtuung in 

der Präzedenzfrage, die am Ende des Vorjahres regiſtriert wer⸗ 

den konnte, erfährt noch die Vertiefung, daß man vom Mißver⸗ 
gnügen des Reichsprälaten von Petershauſen hört, wobei er aber 
nach der Meinung des Schreibers überſah, daß die Präzedenz 

vor einem Biſchof nur durch den Charakter Anſelms als Wirk⸗ 

lichem Kaiſerlichem Geheimen Rat gegeben war. Durch eine 

Geldſendung, die der ſanktblaſianer Kanzler v. Lempenbach aus 
Wien nach Salem bringt, erfahren wir vom Aufenthalt des 

P. Bartholomäus in Wien in nicht näher angegebenen Geſchäf— 
ten. Nun erklärt ſich auch, warum ein neuer Diariſt auftritt. 

Im Januar iſt der Abt in Heiligkreuzlal und ſchickt nach Zwie⸗ 
falten, den eben dort weilenden Fürſten von St. Blaſien zu einer 

Beſprechung zu bitten. Am 20. Januar entſpricht der Fürſtabt 

der Einladung, kommt mit Gefolge nach Heiligkreuztal, mit 
Böllerſchüſſen begrüßt, vom Reichsprälaten von Salem an der 

unteren Pforte der Abtei erwartet; Anſelm geleitet ihn in das 

mit dem Sprechzimmer verbundene Refektorium, wo die Ab⸗ 

tiſſin mit ihrem Konvent ihn begrüßt. Die Nonnen küſſen ihm 

ſtehend die Hand. Nach dem Abendtiſch unterhalten ſich die 
Abte von St. Blaſien, Salem und der in Begleitung ſeines 

Gaſtes mitgekommene Zwiefalter noch einige Zeit gemültlich. 

Andern Tags fand ſich vom nahen Prämonſtratenſerſtift March⸗ 

thal noch der bekannte Volks⸗ und Dialektdichter P. Sebaſtian 

Sailer ein, den der Abt von St. Blaſien gleichermaßen ſchätzte 

wie der von Salem. Der Tagebuchſchreiber vermerkt, daß Ger⸗ 

bert von St. Blaſien ihn erwartete und daß er die Gemüter der 

Heiligkreuztaler Gäſte erfriſchte „durch den Witz ſeiner Aus⸗ 
ſprüche und ſeine ganze heitere Art der Konverſation“. Bei Tiſch 

ging es zu Ehren der Gäſte hoch her. Doch konnte der Salemer 

Prälat nicht an allem teilnehmen wegen der Geſchäfte, die er mit 

der Abtiſſin zu bereden hatte. Letztere wollte dem Fürſten von 

St. Blaſien zum Dank für verſchiedene dem Kloſter Heiligkreuz⸗
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tal geleiſtete Dienſte eine ſchöne Krippe ſchenken, deren einzelne 

Figuren koſtbar und ſchön gekleidet waren. Wegen der Trans⸗ 

portſchwierigkeit lehnte der Fürſt ab. Oder war er vielleicht ein 
grundſätzlicher Gegner der Krippendarſtellung? Am 22. fuhr 

der Fürſtabt wieder ab, gefolgt je in eigenem Wagen vom Abt 

von Zwiefalten und von dem literariſchen Marchthaler Chor⸗ 
herrn. Eine Viertelſtunde ſpäter reiſt auch der Salemer Prälat 

über Herbertingen, Saulgau, Muſchbach, wo Mittagsraſt war, 

nach dem Reichskloſter Baindt. Auch dort gibt es Geſchäfte zu 

erledigen. Beim Mittagsmahl andern Tags rügt Exzellentiſſi⸗ 

mus die Überfülle der Speiſen, die man ihm vorſetzt. Im Arger 

gebot er die „Winde“ (Drehtüre) zu ſchließen, damit nichts mehr 

hereingeſchickt werden könne. 

Eine kleine Begebenheit, die zur Baugeſchichte gehört: Am 
16. Februar 1773 fährt der Prälat zum erſten Male über die 

Brücke, die durch den Killenweiher zur Inſel mit der Kapelle 

St. Johannes d. Täufers führt, in Begleitung des Subpriors 
P. Gerard, des Granarius P. Paulus, des Hofkaplans P. Stanis⸗ 

laus. Nach verrichteter Andacht in der Kapelle geht die Geſell⸗ 
ſchaft zu Fußz über die Brücke zurück, um drüben den Wagen 

wieder zu beſteigen. 

Im März iſt man wieder in Baindt, mit vieler Arbeit zum 
Nutzen des Kloſters beſchäftigt — es handelt ſich ſchon ſeit 

geraumer Zeit um das Beſetzungsrecht der Pfarrei, und Anſelm 

holt alles aus dem Archiv zuſammen, was zur Klärung und zur 
Sicherung der Rechte Salems dienen kann. 12. März Ausflug 

nach Schuſſenried, über Reute, wo die ſelige Gute Betha ver⸗ 

ehrt wurde. Gegen 46 Uhr Ankunft und ehrenvoller Empfang 

im Prämonſtratenſerſtift Schuſſenried. Der dortige Prälat war⸗ 

tet am Fuß der Treppe und geleitet den Gaſt in das Gaſt⸗ 

gemach, das der Prälat von Roggenburg, der Kondirektor des 

ſchwäbiſchen Prälatenkollegiums, vor kurzem verlaſſen hatte. 
Anſelm ärgert ſich, daß der Herr Kollege entſchwunden war, den 

er zu treffen gewünſcht und gehofft. Beſonders ärgerlich erſchien 

ihm der Grund der raſchen Abreiſe, ein unerläßlicher Beſuch 

zweier Verwandter, deren eine im Kloſter Sießen, die andere 

in Habstal ſei. Der Kondirektor hatte nach dem Empfinden An⸗ 

ſelms ſchon dadurch gegen den Vorrang des Direktors verſtoßen,
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daß er ihm hatte ſagen laſſen, er könne ihn nach vollendeter Viſi⸗ 

tation des Stiftes Marchthal dort treffen. Der Salemer ließ dem 

Roggenburger jetzt mitteilen, er wolle trotz aller Anbequemlich— 
keit unmittelbar nach Sießen kommen. So fahren die Abte von 

Salem und von Schuſſenried, jeder in ſeinem Wagen, nach 

Sießen (13. März). Außen vor dem Kloſter, an der Freitreppe, 

wartet der Prälat von Roggenburg mit ſeinem Prior. Man 
erledigt die Geſchäfte in allem guten Einvernehmen und nimmt 

dann das Mittageſſen, an dem hinter dem Sprechgitter die 
Priorin von Sießen mit einigen ihren Nonnen, darunter auch 

die Nichte des Roggenburger Prälaten, an eigenem Tiſch teil— 
nehmen. Nach Tiſch ſetzen die drei Prälaten ihre Verhand⸗ 
lungen fort bis gegen 5 Ahr. In Schuſſenried iſt am anderen 

Tag Muſik beim Mittagstiſch, und nach mehrſtündiger Aus⸗ 
ſprache mit dem dortigen Prälaten fährt der Salemer weiter 

nach Aulendorf zum Grafen Königsegg, dem kaiſerlichen Land⸗ 
vogt in Schwaben. Die beiden Exzellenzen konferieren gegen 
eine Stunde in der Baindter Angelegenheit, und Anſelm macht 

Gebrauch von ſeinen archivaliſchen Funden. Die Gefolgſchaft 
beider Herren unterhält ſich inzwiſchen; man ſerviert Wein, 
von dem aber nur der Amtmann von Baindt ein Glas nimmt 

und auf die Geſundheit des die Honneurs machenden jungen 
Grafen leert. Der junge Herr folgte der Anterhaltung der 

älteren mit bewundernswerter Beſcheidenheit und großem 

Ernſt. Für zwei Tage kehrt Anſelm nach Baindt zurück, um 

weiter im Archiv zu forſchen. Am Tag der geplanten Ab⸗ 

reiſe (16. März) fällt dichter Schnee. Die Abtiſſin freut ſich 

darüber, hofft, der Prälat werde ſo zum Bleiben veranlaßt. 
Doch er läßt ſich nicht hindern und kommt am ſpäten Abend nach 
Salem zurück. 

Im Mai öffnet ſich wieder einmal ein Blick nach Wien. 
P. Bartholomäus berichtet von Kundgebungen gnädiger Ge⸗ 

ſinnung der Kaiſerin Maria Thereſia gegen das Stift Salem. 
Eine Viſitation im Kloſter Mariahof im Juni gibt 

Gelegenheit zur Berührung mit dem Hauſe Fürſtenberg. Auf 

Einladung der Fürſtin fährt der Abt am 4. Juni nach Donau⸗ 
eſchingen. Die Fürſtin macht in Mariahof ihren Gegenbeſuch 

am Nachmittag des 6. Juni, wird vom Abt in die Klauſur zur 

Freib. Dioz.-Archiv N. F. XXV. 12
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Abtiſſin geleitet und wohnt im Nonnenchor der Veſper und dem 
Salve Regina bei. 

Die biſchöflichen Viſitatoren der Diözeſe Konſtanz, Speng⸗ 

ler und Müller, präſentieren ſich dem Prälaten (8. Juli) und 
bitten um Kundmachung ſeiner Klagen und Wünſche bezüglich 

der Pfarreien ſeines Territoriums und um die Gewährung der 
Hilfe des „weltlichen Armes“ im Bedarfsfalle. 23. Juli fährt 

der Abt nach Ittendorf zum Beſuch des Kardinalfürſtbiſchoſs. 

Am Wagen begrüßt ihn der biſchöfliche Hofkaplan Schwab, 

an dem inneren Portal der Kammerherr Frhr. v. Lehrbach. Im 

unteren Saale wartet Baron Speth-Gammertingen, der Ex- 
zellentiſſimus bis in die Gemächer des Kardinals geleitet. Emi⸗ 

nenz geht dem Gaſt zwei Schritte aus ſeinem Zimmer entgegen. 

Dann ziehen ſich beide Herren zu den öſtlichen Fenſtern zurück 

und pflegen ihre Ausſprache während zweier Stunden. Man 

ſerviert Süßigkeiten, Wein und Früchte, aber der Abt nimmt 

nichts. Der Kardinal und ſeine Herren geleiten den ſcheidenden 
Abt bis an den Wagen. Der Wagen gefällt dem Kardinal ſehr 
gut und er erkundigt ſich nach ſeinem Verfertiger. Man ſieht, der 

Verkehr zwiſchen Fürſtbiſchof und Abt iſt immer durchaus 
freundlich und höflich. 

Auch Familienſorgen des Abtes begegnen uns. Die Witwe 

Schwab, geb. Albini, Schwägerin Anſelms, die öfters im Dia— 

rium auftaucht, bringt in Pfullendorf, wohin ſie offenbar von 

Oſtrach verzogen iſt, „plurimas querelas et scommata“ gegen 
Exzellenz vor, bringt ſogar andere dazu, „in dieſes Lied einzu⸗ 
ſtimmen“. Am 14. Auguſt Beſuch Birnaus, Beſichtigung der 
Weinberge. Der Superior von Birnau, P. Eberhard, dankt 

dem Abt für das koſtbare Gewand, das er dem Gnadenbild 

geſtiftet. Am 30. Auguſt kommt durch einen Brief des römiſchen 
Agenten Salems die Kunde von der Anterdrückung der Geſell— 

ſchaft Jeſu. 

Von einem oratorium iaponico-catholicum in den Sale⸗ 
mer Gärten iſt zum 6. September die Rede, das viel von Aus⸗ 

wärtigen beſucht wird. In den Spätſommer fällt wieder ein 

Aufenthalt in Heiligkreuztal mit Beſuch in Zwiefalten, wo die 

Aufhebung des Jeſuitenordens den Geſprächsſtoff bildet. Bei der 
Herbſtjagd des Kardinals im Salemer Wald übt der Abt wieder



Archivaliſche Beiträge zur Geſchichte Salems unter Anſelm II. 179 

nur das Geleit und an den Abenden die Pflicht des Gaſtgebers 
für die ganze Jagdgeſellſchaft. An der Jagd ſelbſt nimmt er nicht 

teil. Bei der erſten Abendtafel gibt es vielerlei und ausgeſuchte 

Weine, u. a. vom Weingut Salems in Markdorf und einen ganz 
alten Jahrgang (17281). Andern Tags wird die Orgel bewun— 

dert und ihr Bau wie ihr Klang gleichermaßen vom Kardinal 

gerühmt. Am übernächſten Tag wird vor der Jagd die Werkſtätte 

Dürrs beſucht und werden deſſen Alabaſterarbeiten bewundert. 

Eminenz wünſchte auch ſolche Werke aus dem Stein ſchaffen zu 

können und führt einen Hieb mit dem Werkzeug. 

Vom 28. November 1773 bis in den November 1774 tritt 

als Diariumſchreiber der neue Hoſkaplan P. Robert auf, der in 
der geiſtigen und ſtiliſtiſchen Qualität des Berichterſtattens hinter 

ſeinem Vorgänger und erſt recht hinter P. Bartholomäus zurück⸗ 
ſteht. Zur Beiſetzung der Ende November verſtorbenen Abtiſſin 

von Heggbach reiſt der Abt zwar ab, gelangt auch nach Heggbach, 

kann aber dort die Exequien wegen Unpäßlichkeit nicht ſelber 
leiten. Doch ſteht er am 3. Dezember dem Wahlakt vor. Am 

Abend des 31. Dezember kommt, wie ein eigenhändiger Ver⸗ 
merk des Prälaten beſagt, aus Innsbruck der gelehrte Exjeſuit 

P. Ignatius Weitenauer, der bald in eine geachtete Stellung in 

Salem hineinwachſen ſollte. Zunächſt beginnt der gelehrte Gaſt 

einige Sprachkurſe, Franzöſiſch mit dem Prior, P. Andochius, 

mit P. Meinrad, P. Malachias und P. Robert; ſein Intereſſe für 
die Orientaliſtik pflegt er weiter, ſo gut er kann; am 22. März hat 

er Beſuch von einem jungen Juden, der gut hebräiſch und chaldäiſch 

kann. Daß er zu den beſonderen Günſtlingen des Prälaten gehört, 

ergibt ſich ſchon aus der Tatſache, die zum 29. März vermerkt wird, 

daß Weitenauer die beſonderen Exerzitien, in die der Abt am 

Palmſonntagabend mit dem Prior eintrat, teilte. Am 21. Novem⸗ 

ber 1774 wird er im Kapitel nach einer „wahrhaft bernhardiniſch⸗ 

ſüßen“ Anſprache des Abtes zur Profeß als Oblate und Kaplan 

des Ordens zugelaſſen. Auch ſeine ſchwere Krankheit im Som⸗ 

mer 1774 wird liebevoll und beſorgt vermerkt. Manche kleine 
Belangloſigkeit erzählt der Chroniſt, ſo z. B. die Ankunft zweier 

Brüder Wallmer, die vom Meersburger Hof kommen, um 

Trompetenblaſen in Salem zu lernen, und bei P. Robert, dem 

Diariumſchreiber, ohne Erfolg, aber auch ohne Eifer, einige 

12*
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Stunden nehmen, oder daß bei verſchiedenen Bränden in der 

Amgebung die Salemer Feuerſpritzen guten Dienſt getan (in 

Grasbeuren, Deiſendorf). 

Im Frühjahr 1774 ſind auffallend viele Aufenthalte des 

Abtes in Birnau verzeichnet. Am Joſefstag iſt er mit zwölf 

Religioſen dort. Das feierliche Hochamt gilt auch dem Namens⸗ 

feſt des Kaiſers. Nachmittags iſt ſakramentale Prozeſſion mit 

größter Beteiligung des benachbarten Klerus und feierlicher 

Joſefslitanei. Am 23. März weilt der Abt ſchon wieder mit dem 

geſamten Konvent in Birnau. In dieſes Jahr fallen auch 
Abtiſſinnenwahlen und ⸗benediktionen in Mariahof und Heggbach. 

Im Anſchluß an letztere wird Ende April auch Schemmerberg, der 

entlegene Sitz eines Salemer Amtes in Oberſchwaben, beſucht. 

Bei dieſer Gelegenheit wird in Schloß Schemmerberg eine vom 
dortigen Amtsſekretär Hipp komponierte Operette aufgeführt 

(29. April). Auf der Fahrt von Schemmerberg nach Heiligkreuztal 

wird Sebaſtian Sailer aufgeſucht, von dem wir nun erfahren, 
daß er als Pfarrer außerhalb ſeines Stiftes wohnt, in Dieters⸗ 
kirch, ferner, daß er kränkelt und einen Mitkapitular zu ſeiner 

Stütze im Hauſe hat. Bei der Einkleidung (1. Mai) ſpricht An⸗ 
ſelm kräftig „de constitutione externi et interni hominis 

Benedictini“ — man ſollte nicht glauben, daß das achtzehnte 

Jahrhundert die Phraſe vom „benediktiniſchen Menſchen“ ſchon 
kannte! 

Des Wundertäters Gaßner geſchieht zum erſtenmal Er— 

wähnung am 11. Juli 1774, wo bemerkt iſt, daß die aus Schloß 

Kirchberg zurückkommenden Patres erzählen, der berühmte 

„Pfarrer von Klöſterle“ halte ſich dort auf und habe Wunder 

gewirkt, u. a. den ſchwerkranken, mit den Sterbſakramenten ſchon 

verſehenen P. Bernhard wieder geſund gemacht, der freilich nach 

einigen Wochen doch ſtirbt. Am 16. Juli, dem Tag der Rückkehr 

des Prälaten und ſeines Gefolges, kam der intereſſante Mann 
auch nach Salem, aus Meersburg, wo er keine gute Aufnahme 

gefunden hatte, wie man bald wußte. Nicht bloß die Leute bei 

Hof hatten ihm die kalte Schulter gezeigt; ganz beſonders aus⸗ 

geſuchte Verachtung hätten ihm die Seminariſten bekundet, nach 

dem Muſter ihres Regens Noll, der ein Verwandter Gerberts
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von St. Blaſien war. Hier in Salem fand der Mann um ſo 
ſtärkeren Anklang. Vom erſten Tag bis zum letzten war er be— 

lagert und beſtürmt von Hilfeſuchenden, und das Wirtshaus von 
Salem machte keine ſchlechten Geſchäfte. Aber auch der Konvent 

beſchäftigt den Wundertäter. Er wohnte neben dem „Grafen— 
zimmer“. Folgender Paſſus des Diariums iſt vom Prälaten in 

Klammern geſchloſſen und mit einer eigenhändigen und unter⸗ 

ſchriebenen Gloſſe verſehen: „Der Herr Kardinal wollte es dem 

Pfarrer übel anrechnen, daß er in Kirchberg Wunder gewirkt. 

Der Pfarrer erklärte darauf: Mein Biſchof, von Chur, gab mir 

Generalvollmacht, und zu Kirchberg wirkle ich um ſo lieber, als 
der Prälat mich beſonders darum bat. So berichtete der Pfarrer 

dem Exzellentiſſimus und Reverendiſſimus von Salem in Gegen— 
wart von deſſen Arzt Dr. Helbling am 16. Juli nach 11 Ahr 

mittags.“ Der Abt, der dieſe Sätze eingeklammert hatte, ſchreibt 

darunter: „ita esse testor. fr. A. abb. m. propr.“ Man mag 
aus dieſem Protokoll ermeſſen, wie wichtig das Wirken Gaßners 

dem Prälaten war und wie feſt er an ihn glaubte . Zum 
17. Juli wird vermerkt, daß der Pfarrer den ganzen Tag fort⸗ 

fuhr, an Kranken, Lahmen uſw. zu wirken, „allein durch den 
Namen Jeſu“. Nach 9 Ahr morgens predigt er in der Leutkirche 

St. Leonhard über den feſten Glauben, der zum Geheiltwerden 
nötig. Die Berichte über den Zulauf, im ganzen und im einzelnen, 

unter Nennung vieler geiſtlicher und weltlicher Namen, über die 

Heilungen ziehen ſich durch die nächſten Seiten des Diariums. 
Prieſter, Mönche, Nonnen, Beamte, Adelige, kleine Leute 

kommen. Auf allen Plätzen ſieht man Lahme, Blinde, Beſeſſene 
— hier drückt ſich der Schreiber freilich etwas modifizierend aus: 
„a daemonibus obsessi vel possessi aut saltem circumsessi.“ 

Am 18. weilt der Wundermann von mittags 1 Ahr bis abends 
7 Ahr im Konvent, doch wohl mit den Krankheiten der Patres 

10 Der Aufenthalt und die Wirkſamkeit Gaßners in Salem, Kirchberg 
und an anderen Orten des Bodenſeegebiets und Oberſchwabens wird akten⸗ 

mäßig beleuchtet durch die Veröffentlichung Georg Pfeilſchifters „Des 

Exorziſten Gaßner Tätigkeit in der Konſtanzer Diözeſe im Zahre 1774“: 

Hiſt. Jahrbuch 52 (1932) S. 401—441 — Papſttum, Kirchenreform, Reichs⸗ 
kirche. Sebaſtian Merkle zum 70. Geburtstag, S. 137—177. Das Intereſſe 

des Abtes Anſelm II. an Gaßner tritt da in einigen Briefen Anſelms in ſehr 

deutliches Licht.



182 Funk 

beſchäftigt. Zum Annafeſt nimmt ihn der Prälat auf einen Tag 

nach Maurach, wo er genau wie in Salem wirkt. Erſt am 

10. Auguſt verläßt Gaßner das ihm ſo gaſtliche Salem und reiſt 

nach Baindt und Aulendorf. Er hinterließ im Reichsſtift gläu⸗ 

bige Anhänger, an ihrer Spitze den Prälaten. In der Zeit nach 

Gatzners Abreiſe werden eine ganze Anzahl von Heilungsver— 

ſuchen und Heilungen berichtet, die Salemer Patres, zum Teil in 

Gegenwart und jedenfalls mit Wiſſen und Dulden des Prälaten 
an verſchiedenen Orten verübt haben, nicht zuletzt in den Salemer 

Frauenſtiften und in deren Amgebung. In der Gegend von 
Mariahof und Rottenmünſter wirken P. Robert, es iſt der 

ſpätere Prior und Abt, der Reiſebegleiter des Abtes bei den Viſi⸗ 

tationen dieſes Jahres, der Schreiber des Diariums bis zum 
November 1774, und ſogar der Leibarzt und Schwager des Abtes 

Dr. v. Helbling, die kranke Schweſtern, aber auch Weltleute durch 
den Namen FJeſu heilen. Die Orte und Namen ſind alle genannt, 

meiſt auch die Abel, an denen die Kranken litten. Einige freilich, 

heißt es im Diarium, verſpürten die Kraft des heiligen Namens 

nicht, ſei es aus Mangel an Glauben, ſei es aus ſonſt einem 

Hindernis — aber auch ſie zogen getröſtet von dannen und hatten 
gelernt, die böſen Geiſter in ihren Seelen zu bekämpfen. 

Noch im Jahre 1777 werden im Diarium Heilungsverſuche 

Gaßnerſcher Art erzählt. Am 21. Auguſt kommt ein elſäſſiſcher 
Dominikaner zu P. Homodeus Widmer (es iſt der Bruder des 

berüchtigten P. Firmus Widmer, des erbittertſten Gegners von 

Abt Anſelm, der anfangs der ſechziger Jahre den Sturm gegen 
den Abt heraufbeſchworen und die Ordensviſitation durch die 

Abte von Ebrach und St. Urban mittelbar veranlaßt hatte), um 

von dieſem „zu erlernen die Kunſt Teufel auszutreiben im heil⸗ 

bringenden Namen Jeſus“. P. Homodeus hatte in den Monaten 
und Jahren nach Gaßners Weggang deſſen Methode fortgeübt, 

beſonders in Birnau. Daß er noch 1777 auswärts als Autorität 
darin gilt und Schüler anzieht, iſt nicht denkbar ohne die weitere 

Zuſtimmung des Abtes. Sonſt wäre der Eintrag zum 21. Auguſt 

1777 anders ausgefallen. Denn P. Bartholomäus übte auch 

Kritik, wo er nicht zuſtimmte oder der Zuſtimmung des Abtes nicht 

ſicher war. Die Stellung Salems und Anſelms zu Gaßner kenn⸗ 

zeichnet die religiöſe und theologiſche Haltung des Reichsprälaten
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deutlich. Man braucht ſie nur mit der ablehnenden des Kardinals 

Roth und der reſervierteren Martin Gerberts zu vergleichen wa. 

Beachtenswert iſt im Jahre 1774 elwa noch ein längerer 

Aufenthalt des Prämonſtratenſers Sebaſtian Sailer in Salem. 

Er kommt am 13. Auguſt 1774 und bleibt bis zum 26., gehegt 
und geehrt mit aller nur denkbaren Aufmerkſamkeit ſeitens des 

Abtes. An manchen Tagen hört er nur die Meſſe; wenn er zele⸗ 
briert, dann in der Abtskapelle und am St. Rochustag in der 

Krankenkapelle, wo er den Feſtgottesdienſt hält. Der Abt nimmt 

ihn auch mit Weitenauer und Dr. Helbling nach Kirchberg. Am 

31. Auguſt wird der Jahrtag der Schneider, Weber, Maurer, 

Müller, Bäcker, Schmiede, Schloſſer, Glaſer begangen; am 
1. September ſchließt ſich an der für die Schuſter, Zimmerleute, 

Gerber. Am 6. September wird eine lang vorbereitete und eifrig 

geprobte Tragödie im Hofgarten aufgeführt. Gäſte ſind aus der 

ganzen Amgebung gekommen, Beamte, Geiſtliche. Die Auffüh⸗ 

rung beginnt um 71 Ahr und ſchließt um 11 Uhr mit der Ver⸗ 

teilung der Preiſe. Muſik und Text fanden großen Beifall. 
Für 26. September 1774 iſt notiert eine Zuſammenkunft der 

ſchwäbiſchen Reichsprälaten in Weingarten um ihren Direktor, 
den Prälaten von Salem. Aber Gegenſtand und Verlauf der 

Verhandlungen fehlt aber jede Angabe. Anfangs Oktober weilt 

der Abt von Gengenbach einige Tage in Salem und Kirchberg. 

Am 16. Oktober erſtmaliges einſtündiges Trauergeläute für 

Papſt Clemens XIV. in Salem und in allen Kirchen des Terri⸗ 
toriums, das dann ſechzig Tage lang fortgeſetzt wird. Das Re⸗ 

quiem für den Papſt hielt der Prior am 17. Oktober. Am 18. 
feierliches Bittamt für eine gute Papſtwahl. Eine ſorgenvolle 

Notiz, die ein ſchlimmes Vorzeichen andeutet: am 30. Okober, 
unter dem Mittageſſen, fällt im Winterrefektorium ein über der 

10a In Pfeilſchi ters Ausgabe der Korreſpondenz Gerberts finden ſich 

mehrere Briefe, die auf Gaßner bezüglich ſind (vgl. Bd. II., beſ. S. 152 ff., 

204ff., 416, 424 f.). Gerberts Verhalten iſt nicht immer das gleiche; auf 

anfängliche Zuſtimmung, ja ſogar literariſche Hilfsſtellung — die „Daemo- 

niurgia — folgt leiſer Zweifel, reſerviertes Arteil, beſonders unter dem 
Einfluß des Fürſtabtes von St. Emmeran Frobenius Forſter. Die Korre⸗ 

ſpondenz mit Anſelm von Salem zeigt jedenfalls die beiden Korreſpondenten 

nicht im ſelben Grad der Zuſtimmung zu Gaßners Wirken. Gerbert ſchwankt, 

Anſelm iſt ſtets mit ſeiner ganzen Energie für Gaßner.



184 Funk 

Türe zum „Gſchmeidſtüble“ ſtehendes Muttergottesbild herab, 
jedoch ohne daß es beſchädigt worden wäre. 

Die Einträge zum Jahr 1775, die vom neuen Sekretär, 
P. Andochius, gemacht werden, gehen nur bis 13. März (ſ. oben). 

Zu beachten iſt wenig daraus. Am 16. Januar eine feierliche 

Hochzeit in der Abtei. Der Abt ſelbſt traut den Freiherrn Franz 

Ignaz v. Pflummern und Fräulein Franziska v. Joſt. Die Feſt⸗ 

tafel iſt in der Abtei, aber ohne Muſik. Tanzen dürfen die Hoch⸗ 

zeitsgäſte auch nicht. Erſt in überlingen können ſie es nachholen. 

Das große Ereignis des Frühjahrs 1775 war der feierliche Be⸗ 
ſuch des Kardinalfürſtbiſchofs in Salem. Das dabei beobachtete 

Zeremoniell iſt genaueſtens aufgezeichnet. Sobald der hohe Gaſt 

Mimmenhauſen verläßt, zum Hardtwald kommt, krachen di⸗ 
Böller. Vor dem Hauptportal wartet der Prälat mit den geiſt⸗ 
lichen und weltlichen Amtsträgern. Der Kardinal beſucht zuerſt 

das Gnadenbild in der Kirche. Dort wird das Salve Regina 

kontrapunktiſch geſungen. Dann geleitet man den Kardinal ins 

Fürſtenzimmer. Die Tafel war um 2 Uhr; der Kardinal ſaß 
mit den Gäſten, für die das Ziſterzienſerfaſten nicht galt, oben an 
der Tafel; unten aber der Abt mit ſeinem klöſterlichen Stab. Am 

oberen Ende gab es Fleiſch, am unteren Faſtenſpeiſen. Der Abt 

dokumentierte auch feierlich die Erxemtion Salems, in dem er ganz 
offen ſein Bruſtkreuz trug, mit roten Steinen beſetzt — sine ulla 

contradictione. Der Kardinal gab ſich bei Tiſch ſehr freundlich, 
erhob ſein Glas nicht nur auf die Geſundheit des Prälaten, ſon⸗ 
dern trank jedem einzelnen der fünf Salemer Kapitularen, die 
um den Abt ſaßen, zu, und gedachte zum Schluß auch noch des 
geſamten Konventes. Das Geſpräch drehte ſich bei Tiſch und 

nachher um die aktuellen Fragen des kirchlichen und ſtaatlichen 
Lebens, über die der Kardinal „vere episcopaliter“ ſprach. Am 
6 Uhr fuhr der hohe Gaſt wieder ab. Ein übler Zwiſchenfall 

während der Tafel des Gefolges, unklar, ob in demſelben Raum, 
war ein heftiger Streit zwiſchen dem Sauptmann Schuckart und 

dem Leutnant Scholl, der bis zu Ohrfeigen gedieh. 

Der Neujahrstag 1776 bekommt ein beſonderes Geſicht durch 

den Gratulationsbeſuch, den Exzellentiſſimus mit dem Prior und 

kleinem Gefolge beim vor kurzem erſt erwählten Fürſtbiſchof in
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Meersburg macht. Angehindert fährt das Sechsgeſpann des 
Abtes in den Reſidenzhof. Am Portal empfängt Freiherr 

v. Freyberg als Hofmarſchall; an der Türe des Obergeſchoſſes die 

Herren v. Kaiſerſtuhl und v. Ow. In der Antichambre warten 
die Domherren Graf v. Montfort und Graf Fugger mit Ober— 
ſtallmeiſter Frhr. v. Speth. Erzellentiſſimus legen den Stock ab 
und warten in Mantel und Hut auf die Audienz von kurz vor 
12 Ahr bis 1 Ahr. Nach dem Empfang des Reichsabtes durch 

den Fürſtbiſchof ging man zur Tafel. Beim Erſcheinen der beiden 
Reverendiſſimi fand das Salemer Gefolge Gelegenheit, ſeine 

Glückwünſche darzubringen. Man zog zu zwei und zwei; Sere⸗ 

niſſimus ließ den Reichsabt zu ſeiner Rechten gehen; auf das 

hohe Paar folgten die Domherren, dann die Salemer Begleitung. 

An der Tafel ſaß der Reichsprälat rechts vom Fürſtbiſchof, dann 

Domherr v. Ramſchwag, der Prior von Salem, Hofkanzler v. Hau⸗ 

ſer, Kanzleidirektor Rom, Frhr. v. Freyberg, Geh. Rat v. Heben⸗ 
ſtreit; links vom Fürſtbiſchof folgten die Domherren Graf Wur⸗ 

zach der Sohn, Graf Montfort, v. Baden, Graf Zollern, 

Oberſtallmeiſter Frhr. v. Speth, P. Bartholomäus Binzer, 

Frhr. v. Contze, Frhr. v. Ow. Nach der Suppe hielt der Fürſt⸗ 
biſchof „bei Exzellentiſſimus an“, daß die Ordensgeiſtlichen „auf⸗ 

ſetzen dürfen“ (wohl das Solideo). Geſundheiten in feierlicher 

Weiſe wurden nicht ausgebracht, außer daß Exzellenz das erſte 

Glas „ad plurimos annos“ erhob. Beim Deſſert wurde Muſik 
gemacht (2 Klarinetten, 2 Waldhörner, 1 Fagott). Am 4 Uhr 

beurlaubte ſich Exzellentiſſimus und der Fürſt geleitet ihn „ohn⸗ 

geachtet alles Proteſtierens“ drei Schritte aus dem Speiſe⸗ 

zimmer; die Kavaliere ſetzen das Geleite bis zum Wagen fort. 

3 Grenadiere und 1 Tambour präſentieren beim Abfahren wie 

beim Ankommen. 
Zur ſtändigen Neujahrsfeier gehört dieſer Meersburger 

Beſuch nicht. Er geſchah offenbar nur das erſtemal beim neuen 
fürſtbiſchöflichen Nachbarn. Dagegen kommt jedes Jahr wieder 
der Empfang der Pfarrer des Salemer Gebiets („Exz. geben 

das Neujahr“): Am 4. Januar 1776 ſpeiſen die Pfarrer und die 

Laienbeamten an der Hoftafel. Das Jahr ſetzte diesmal gleich 

ſtark mit Beſuchen ein: am 14. Januar kommt der Reichsprälat 
von Petershauſen, zu deſſen Ehren Muſik beim Mittagstiſch iſt.
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Ahnlich geſchieht es am 17. Januar für den Reichsprälaten von 
Zwiefalten. Bei beiden Beſuchen tritt ſorgfältig abgemeſſenes 

Zeremoniell in Erſcheinung. Den Petershauſener Gaſt will der 

Hausherr zunächſt zu ſeiner Rechten gehen laſſen; allein der 

Nachbarprälat weiß, was ſich ſchickt: als dem Haupt des ſchwä⸗ 
biſchen Reichsprälatenkollegs will er dem gaſtgebenden Prälaten 

den Platz zur Rechten laſſen, ja ihn ſogar bis zur Tür ſeiner Woh⸗ 
nung geleiten. Amgekehrt weiß auch der Prälat von Salem, 

was ſich geziemt, und geleitet ſeinen Gaſt in das Fürſtenzimmer, 

wo er wohnt. Das Trinkgeld des Abtes von Petershauſen betrug 
10 fl. für die Küche, für den Wachſoldaten 4 fl. 48 kr., den 
Kutſcher 2 fl. Der Abt von Zwiefalten gibt nur 7 fl. 20 kr. für 
die Küche. Beide Prälaten verſäumen nicht die Beſichtigung der 
Kirche und den Beſuch bei P. Weitenauer in der Bibliothek. Am 

Morgen der Abreiſe nimmt der Abt von Zwiefalten ſeinen 

Kaffee im Fürſtenzimmer in Anweſenheit Exzellentiſſimi. 

Am 19. Januar iſt der Prälat ſo leidend, daß er nicht zele⸗ 
brieren kann. Sonſt tut er es täglich. Bei der Feier der 

Sebaſtiansbruderſchaft am 20. Januar wird vermerkt, daß auch 
der neue Fürſtbiſchof Mitglied und Wohltäter der Bruderſchaft 

geworden und die verſtorbene Eminenz ein Legat von 100 fl. 

für dieſelbe hinterlaſſen. 

Am 12. Februar feiern die Laienbeamten Faſtnacht im 

Wirtshaus; das Holz zum Heizen des Raumes bekommen ſie vom 
Kloſter geſtellt, ebenſo Speiſen, Getränke und Muſik. Die Pforte 

iſt bis 10 Ahr offen. Am Aſchermittwoch erfolgt im Kapitel 

pro more“ die Verteilung der Bücher (zur erbaulichen Leſung 

während der Faſtenzeit) und die Approbation der Konvents⸗ 

beichtväter, die Zuteilung der Vollmacht an dieſe, von den dem 
Abt reſervierten Sünden zu abſolvieren. Exzellentiſſimus bietet 
ſich ſelbſt zum Beichthören an. 

Am 20. März erfolgt der erſte Beſuch des Fürſtbiſchofs 

Maximilian v. Rodt in Salem. Nach Beratung mit Vertretern 
des Konvents beſchließt der Reichsprälat, den Fürſtbiſchof mit 

Böllerſchüſſen zu empfangen, aber nicht mit Glockengeläute — 

d. h. alſo ihm die Ehre eines fremden Souveräns zu erweiſen, 

aber nicht die eines Biſchofs, der Jurisdiktion über das betretene 

Gebiet hätte. Denn das hätte im Glockengeläute ausgedrückt
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gefunden werden können. Bezüglich der Tiſchordnung gibt es 

einen freundſchaftlichen Streit. Der Reichsprälat will den fürſt⸗ 

lichen Gaſt natürlich rechts von ſich ſitzen laſſen. Der Fürſt— 
biſchof will aber „abſolute“, daß der Abt rechts ſitze, d. h. er will 

ihm das von der Regel vorgeſchriebene Tiſchpräſidium wahren. 

Man findet die Löſung, daß der Abt rechts bleibt, der Fürſt aber 
einen hervorragenden Stuhl bekommt. Trinkſprüche werden aus— 

gebracht auf den Fürſtbiſchof, auf Exzellentiſſimus, dann auf die 

Gäſte „per ordinem“. Böller werden gelöſt beim Ausbringen 
„der Geſundheit des Fürſten“. Die Feſttaſel dauert von /2 bis 
4 Uhr. Zum Schluß wird Kaffee und Likör gereicht und muſiziert. 

Die Abreiſe um 5˙/ Uhr wird mit Böllerſchüſſen geehrt. Militär 
präſentiert. Am St. Benediktstag iſt wieder Feſttafel, alſo gleich 

andern Tags, am Konventstiſch in Gegenwart des Abtes. Gäſte 

ſind die Guardiane der Minoriten und Kapuziner von Uberlingen 
und die Pfarrer des Gebietes. Ubrigens wird auch bei Feſttafeln, 

wenn ſie im Konvent ſtattfinden und auf Tage fallen, die kein 
Fleiſch erlauben, nur für die Gäſte unter Amſtänden das Faſten 

aufgehoben, z. B. am Mittwoch, während der Konvent bei den 
„cibi esuriales“ bleibt. 

Am Gründonnerstag (4. April) werden Laudes und Anti⸗ 

phon „Christus factus est oboediens“ im Kontrapunkt aufge⸗ 
führt. Der Abt dient bei Tiſch, wäſcht im Kapitel die Füße. 
Auch am Karfreitag kontrapunktiſche Muſik („Miserere“, 

„Tenebrae factae sunt“, „Popule meus“). Am Oſtermontag 

(8. April) ſpeiſen „aliqui debiliores“ an der Hoftafel, damit ſie 

Fleiſch eſſen können. Am 15. April iſt öffentliche Disputation im 
Hörſaal. 

Auch bei den zahlreichen Viſitationsfahrten des Abtes nach 

den Salem unterſtellten Frauenabteien, darunter vier reichs⸗ 
unmittelbaren (Rottenmünſter Rubrum Monasterium, 

Gutenzell SBona Cella, Seggbach, Baindt Hortus floridus), 
entfaltet ſich das Prälatenbewußtſein im Zeremoniell, das meiſt 

das Ausführlichſte iſt, was berichtet wird. Vom 19. April an iſt 

z. B. Viſitation in dem nächſtgelegenen dieſer Klöſter, in Maria⸗ 

hof (Curia Mariana) bei Neidingen. Der Namenstag des Prä⸗ 
laten (21. April) gibt Anlaß zu einem Feſlmahl, wobei drei „Ge⸗ 

ſundheiten“ je mit einem Tuſch ausgebracht werden: auf Exzellen⸗
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tiſſimus, auf die hochwürdige Frau Bbtiſſin, auf den anweſenden 

Vertreter des benachbarten Fürſten v. Fürſtenberg, Freiherrn 
v. Neuſtein. Beim Burgunder wird dann noch eigens auf die 

Geſundheit des Hauſes Fürſtenberg getoaſtet. Am 23. April wird 

Beſuch am Hof in Donaueſchingen gemacht. Bei der Einfahrt 
paradiert die ganze Wache mit klingendem Spiel. Natürlich iſt 

die Tiſchordnung notiert. Der Kaffee wird im Billardzimmer 
genommen; die Herrſchaften und das Gefolge machen ihr Spiel. 

Bei der darauffolgenden Viſitation des Reichsſtifles Rotten⸗ 

münſter gilt ſelbſtverſtändlich der zweite Toaſt der Frau Reichs— 
äbtiſſin, der dritte bemerkenswerterweiſe der Reichsſtadt Rott⸗ 

weil. Die Reichsäbtiſſin iſt nicht bei der Tafel. Wohl aber 

nimmt Exzellentiſſimus am 1. Mai nach Tiſch bei ihr im Sprech⸗ 
zimmer den Kaffee. Nach der Rückkehr folgt am 4. Mai ein 
Beſuch in der Benediktinerabtei Rheinau. Am 5. iſt dort Muſik 

bei Tiſch. Am 6. eſſen die Patres „phlebotomi“ (die zu Ader 

gelaſſenen) an der Hoftafel mit, weil am Konventstiſch nie „dis⸗ 
penſiert“ wird. Der P. „granarius“ Mauritius überreicht dem 

Reichsprälaten von Salem ſein Buch gegen die St. Blaſianer u. 

Am 22. Mai kommt der „Fürſt“ von St. Blaſien zu Beſuch 

nach Salem, mit der Meersburger Poſt. Er wird mit Salut⸗ 
ſchießen empfangen; das Präſentieren an der Pforte geſchieht 

ohne Spiel. Sein Gefolge beſteht aus ſeinem Hofkaplan P. Ed⸗ 

mund, ſeinem Kanzler v. Lempenbach, drei Dienern; außerdem be⸗ 
gleitet ihn der Regens Noll vom Meersburger Prieſterſeminar, 
ſein Verwandter. Vor ſeiner Abreiſe am 24. frühſtückt er 

Habermus und Burgunder. Am 23. Mai waren noch andere 

Gäſte gekommen, Kapitulare der fürſtlichen Abtei Kempten, 

Frhr. v. St. Vincent und v. Wikenbach, mit Herrn Brentano, 

dem fürſtäbtlichen Hofkaplan. Die Herren von Kempten fielen 
dadurch auf, daß ſie keine Meſſe laſen. 

Am 1. Juni kommt der Luzerner Nuntius auf des Abtes 
Schloß Kirchberg am Bodenſee. Beim feierlichen Empfang am 

11 Es handelt ſich wohl nur um den eingehenden wiſſenſchaftlichen 

Meinungsaustauſch zwiſchen dem Geſchichtsforſcher, erſt Granar, dann Prior 

P. Mauritius Van der Meer, und Abt Martin Gerbert; vgl. Pfeilſchifters 

Ausgabe der Korreſpondenz Martin Gerberts, beſonders jetzt II. Band 

(Regiſter unter Rheinau u. Van der Meer).
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Schiff paradieren die Schiffer in Aniform und mit bordierten 
Hüten. Der Berichterſtatter vermißt rügend den Geſchützſalut. 

Zu Mittag trinkt man Rheinwein, Burgunder und Tokaier. 

Beim Empfang in Salem paradiert das ganze Militär, das 
regelmäßige Kontingent wie auch die Bauernmiliz“. Drei Sal— 

ven beim Ausſteigen. Der Nuntius beſichtigt während ſeines 

Aufenthaltes das ganze Kloſter, auch die Druckerei, die Küche, 

die Ställe, den Turm und die Keller. Tafel im Kaiſerſaal mit 

Muſik. Beim Beſuch Birnaus reitet der Abt, der Nuntius fährt 

zu Wagen. In Maurach mundet ihm das dort kredenzte Wachs⸗ 

tum. Das Militär macht während des ganzen Aufenthaltes in 

Salem Ehrendienſt. Am 4. Juni reitet der Nuntius mit dem 
Prälaten und dem Schreiber des Diariums ſpazieren. Am 5. mit 

dem P. Küchenmeiſter und Herrn v. Mölck. Morgens frühſtückt 
der Nuntius ſtets Schokolade. 

Am 31. Zuli wird Sichelhenke gefeiert. Am 21. Auguſt iſt 

der Bruderſchaftstag für die Handwerker. Im Auguſt Viſitation 
in Wettingen. Es iſt offenbar Sitte bei den regulären Ziſterzienſer⸗ 
viſitationen, daß der Abt des zu viſitierenden Kloſters den Abt— 

Viſitator ohne Pektorale empfängt, worauf dieſer ihn bittet, es 

wieder anzulegen. Die Schlüſſel der Abtei liegen im Zimmer des 

Viſitators auf dem Tiſch; er händigt ſie ſofort wieder aus. 

Am 10. September iſt in Salem „Comoedia“, ohne daß 
über den Gegenſtand etwas geſagt wird. Ein wichtiges bau⸗ 

geſchichtliches Ereignis am 18. Oktober: Abertragung der Ge— 

beine der früheren übte aus dem bisherigen Chor ins neue Grab 
im neuen Presbyterium auf der Epiſtelſeite unter dem Sitz des 

Priors. Der Sarg mit den Gebeinen wurde getragen von Sub— 
prior und Novizenmeiſter in ſchwarzen Stolen; der ganze Kon⸗ 

vent zieht voraus und ſingt „Subvenite.“. Der Abt folgt 
mit ſchwarzer Stola, ſegnet die Gruft der alten Abte und an deren 
Seite die für ihn ſelbſt errichtete ein. 

Am 27. Oktober macht der Fürſt von Fürſtenberg mit Ge⸗ 
folge und ſeinen Jagdgäſten Beſuch; ſeine Tochter Anna Maria 

erſcheint in männlicher Kleidung. Am gleichen Tag kommt auch 
der Fürſtbiſchof mit Gefolge und der Reichsprälat von Peters⸗ 

11a Aber das Salemer Militär und ſein Reichskontingent vgl. die An⸗ 

gaben bei Staiger, S. 190.
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hauſen. Es geht hoch her, und das ganze Kloſter, allerdings nur 

außerhalb der Klauſur, wird von den Herrſchaften beſichtigt. Die 
Zugänge zur Klauſur werden zur Verhütung einer unbeabſichtig⸗ 
ten Verletzung der Klauſur durch die Prinzeſſin mit den Nacht— 

riegeln geſichert. An der Hoftafel ſitzt die Prinzeſſin in ihrer 

männlichen Tracht unter den Prälaten und fürſtlichen und gräf⸗ 

lichen Herrſchaften. Die Dame in Männerkleidung iſt landauf, 
landab bekannt. Schon im September 1773 wird eine luſtige 

Anekdote vom Donaueſchinger Hof notiert: ein Gaſt hatte die 

Prinzeſſin für einen Hofkavalier gehalten. Nach der zweiten 

Tracht iſt Muſik. Im kleinen Tafelzimmer iſt die Marſchallstafel. 

Nach Tiſch werden die Glocken geläutet. Weil es regnet, unter⸗ 

hält man ſich im Offizierszimmer mit Scheibenſchießen. Exzellen⸗ 
tiſſimus von Salem ſtiftet als Preiſe eine goldene und porzel⸗ 

lanene Tabaksdoſe. Auch die Gäſte ſtiften Preiſe; im ganzen ſind 

es ſieben, und die erſten zwei werden gewonnen von den fürſt⸗ 
biſchöflichen Hofkavalieren Frhr. v. Speth und v. Ow. Gegen 

6 Uhr fahren die Gäſte wieder ab. Der Fürſtbiſchof ließ 14 fl. 
24 kr. für die Küche, der Fürſt von Fürſtenberg „aber () 33 fl.“. 

Am 28. holen der Fürſt von Hohenzollern-Hechingen und der 

Domherr Graf v. Zollern Erzellentiſſimus zu einer Gegeneinla— 

dung nach Meersburg ab. 

Am 5. November iſt Prozeſſion von Kirchberg nach Birnau. 

Am 6. November wird das Feſt des hl. Leonhard feierlich be⸗ 

gangen in der Leonhardskirche mit einem „figurierten Amt“, nach 

dem der Prälat zelebriert. Der Reichsabt geht auf die Jagd. 

Vom Konvent ſind Jagdgäſte P. Thaddäus und P. Stanislaus. 

Auch am 7. und 8. November Jagd mit denſelben Gäſten. Am 

8. November iſt in Salem Vereidigung der Dörfer, Anfang der 

Martinirechnung. Am 10. ſchon gibt es am Konventstiſch die 

Martinsgans mit Extrawein, aber ohne Kolloquium — „pro 
more“ 

Für den 17. November findet ſich einer der wenigen Ver⸗ 
merke, die einen kurzen Blick auf das wiſſenſchaftliche Leben in 
Salem tun laſſen. Auf Befehl des Abtes prüfen P. Bartholo⸗ 
mäus Binzer und P. Firmus Bleibimhaus in Gegenwart des 

Subpriors die Studierenden über die bei P. Weitenauer gemach⸗ 

ten Fortſchritte. „Ich ſtellte feſt“, ſchreibt P. Bartholomäus, „daß



Archivaliſche Beiträge zur Geſchichte Salems unter Anſelm II. 191 

ſie von ihm viel gehört, aber wenig gelernt, doch nicht durch ihre 

Schuld .“ 
Vom 18. November an beginnen die Notizen über Verhand— 

lungen mit der Konſtanzer Kurie wegen der Pfarrei Baindt, die 

herkömmlich immer von einem Salemer Mönch verſehen wurde, 
der als Gefährte des Beichtvaters in der Reichsabtei wohnte. 

Die Verhandlungen, die meiſt von P. Bartholomäus in Konſtanz 
beim Generalvikar v. Deuring, beim Kanzler Premauer und dem 
Fiskal Reuttemann, einmal am Hof in Meersburg mit dem 
Fürſten ſelbſt, ſpäter dann in Baindt zwiſchen dem Reichsabt von 

Salem, der Reichsäbtiſſin von Baindt, Vertretern der öſter— 

reichiſchen Regierung, beſonders dem Grafen von Königsegg ge⸗ 

führt wurden, ſind für die Geſchichte Salems und Baindts recht 
intereſſant, brauchen aber hier nur angeſührt zu werden nach der 

Seite der ſymptomatiſchen Rechtsverwahrungen, die dabei in 

charakteriſtiſcher Form immer wieder vorkommen. P. Bartholo⸗ 
mäus verſäumt meiſt nicht, zu bemerken, daß z. B. die Konſtanzer 

Herren, trotz aller Differenz der Meinungen, ihn „bis an die 

Stiege“ begleiten. Anlätzlich der Meersburger Audienz (19. No⸗ 

vember) kann er mit Befriedigung die ehrenvolle Aufnahme durch 

Sereniſſimus ſelbſt feſtſtellen, der ihm ausführlich Gehör ſchenkt, 

dem er übrigens, im Auftrag ſeines Prälaten, Birnen aus Salem 

überreicht; der Fürſtbiſchof unterhält ſich mit ihm zum Schluß 

de modernis Austriacorum pressuris“, die neueſten Schika— 

nen, die die Reichsſtände des Schwäbiſchen Kreiſes von der 

öſterreichiſchen Regierung zu erdulden haben. Das iſt eine der 

ſehr ſeltenen Bemerkungen des Tagebuches zur Reichspolitik. 
Befriedigt ſtellt der Geſchäftsträger Salems weiter feſt, daß alle 
Herren des Meersburger Hofes ihn freundlich begrüßt, „por— 

rectis manibus“. Nur Domherr v. Baden ſchaute ihn nicht 

einmal an. 

Die vom 20. November an ſtattfindende Viſitation der 
Frauenabtei Heiligkreuztal gibt wieder Einblick in die beſondere 
  

12 Aus dieſen Worten ſcheint eine gewiſſe Gereiztheit des Bericht⸗ 

erſtatters gegen P. Weitenauer zu ſprechen. Der Prälat ſelbſt ſcheint die 

größte Achtung und Sympathie gegenüber dem gelehrten Orientaliſten ge⸗ 

gekühlt und bekundet zu haben. Vgl. den ſehr freundlichen Ausdruck im Briefe 

Anſelms vom 2. III. 1776, den Pfeilſchifter, Gaßner S. 437ꝙ, mitteilt.
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Form ſolcher Viſitationen. Bei der feierlichen Eröffnung ſitzt die 

Frau Abtiſſin zur Rechten des Viſitators im Lehnſeſſel. Links 

vom Prälaten ſind die beiden Salemer Patres placiert, die an 
den „Skrutinien“ teilnehmen, P. Bartholomäus und der Beicht— 

vater von Heiligkreuztal. Am 25. iſt, offenbar außer der Klau⸗ 

ſur, unter Beteiligung von Pfarrern der Umgebung, feſtliche 

Tafel. Dabei bringt der Pfarrer von Andelfingen die Geſund— 
heit des Reichsprälaten aus. Erſt hatte er gerufen: „Hohe Ge— 

ſundheit Sr. Exzellenz“, korrigierte ſich aber auf Zuruf des Amt- 

manns Haag durch die Beifügung: „unſeres Herrn ordinariü“. 
Es iſt erſichtlich, daß auf dieſe Beifügung Wert gelegt wurde. 

Die Viſitation ſcheint auf einige Mißhelligkeiten im Frauenkon⸗ 
vent geſtoßen zu ſein. Denn am 28. finden beſondere Skrutinien 

ſtatt für die Frauen Hildegard, Hedwig und Luitgard, im Beiſein 
der Abtiſſin und der Priorin, was ganz ungewöhnlich. Am 29. 

wurden Frau Hildegard und Hedwig nochmals geladen; Frau 

Hedwig wird nur mit Mühe hergebracht („laborose adducta“). 

Am 1. Dezember findet nochmals Sonderausſprache mit Luit⸗ 

gard, Hedwig und Agatha ſtatt. Am 2. Dezember wird dieſen 

Frauen vom Viſitator im Zimmer der Abtiſſin, aber in deren 

Abweſenheit, das „unter den obwaltenden Amſtänden Nötige 

geſagt“. Zwiſchen den Skrutinien war am 30. November der 

Pater Sekretär im Auftrage des Prälaten nach Zwiefalten ge⸗ 
fahren, dem dortigen Reichsprälaten die Aufwartung zu machen. 

Der Zwiefaltener Prälat hat aber Zahnſchmerzen und kann den 
Abgeſandten nicht empfangen. Auch ein Ausflug nach Thaldorf 
zur Beſichtigung der neuen Kirchenmalereien hatte die Viſi— 

tationsarbeit unterbrochen. 
Der 5. Dezember als Jahrestag der Benediktion An⸗ 

ſelms II, bringt dem Salemer Konvent Extrakoſt und Wein. 

Der Nikolaustag wird bei Tiſch nicht begangen, ſondern die 

herkömmliche Feier verſchoben auf den erſten Fleiſchtag nach 

Weihnachten. Am 10. Dezember Jagd, ohne einen Gaſt vom 

Konvent, dagegen mit dem Fürſtbiſchof und ſeinen Kavalieren. 

Das Jahr 1777 wird in der herkömmlichen Weiſe eröff— 
net, beſonders mit der Andacht an der Säule der Schmerzhaften 

Mutter. Am 6. Januar kommt der Bürgermeiſter Lenz von 
Aberlingen mit Frau und Sohn. Mit Aberlingen ſteht man in
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Salem traditionell in ſachlicher Spannung. Darum müſſen die 

Gäſte wenigſtens formell unterhalten werden. P. Bartholomäus 

muß mit ihnen auf des Prälaten Befehl Karten ſpielen, obwohl 
er das ſchon ſeit 20 Jahren nicht mehr getan hat. Die Neujahrs⸗ 

einladung der Pfarrer von Seefelden, Mimmenhauſen, Weil⸗ 

dorf, Bermatingen, des Frühmeſſers von Bermatingen und des 

Vikars von Weildorf ſamt den Laienbeamten des Stifts findet 
am 7. Januar ſtatt. Der 12. bringt ein ſtarkes Revirement der 

Konventsämter. 
17. Januar, am Feſt St. Antonius' des Einſiedlers, zele— 

briert („pro more“) der P. Kuſtos eine Meſſe in Gegenwart 
aller mit dem Vieh Beſchäftigten. Im Jahre 1778 beſagt die ent⸗ 

ſprechende Notiz, daß der P. Burſarius an dieſem Tag die An⸗ 
toniusmeſſe gefeiert und ein Opfer aller derer, die das Vieh 

beſorgen, ſtattgefunden habe. Am 27. Januar beginnt ein fran⸗ 
zöſiſcher Sprachkurs, von Herrn Baur geleitet, für die Stu⸗ 

dierenden. An dem am 31. Januar beginnenden nehmen Pater 
Prior, P. Meinrad und P. Frowin teil. 

Zu Anfang Februar begegnen, was ſelten iſt, Nachrichten 
aus dem Leben der Bevölkerung des Stiftsgebietes: ein Glocken⸗ 

gießer Felix hat Hochzeit, wird in St. Leonhard getraut. Zwei 

Maurer werden morgens tot gefunden, an Rauch erſtickt. Der 

Pfarrer von Bermatingen wird verwarnt wegen verdächtiger 
nächtlicher Beſuche. 

Am 4. März iſt P. Bartholomäus Binzer im Frauen⸗ 
klöſterchen Weppach, an der Grenze des Stiftsgebietes, und 
ſpricht mit einer Schweſter Clara v. Stockhammer, „die viele 

heilt“. Nach der Korreſpondenz, die er laut ſeinen Notizen 

ferner mit ihr führt, handelt es ſich um ärztliche Konſultation, 

wohl einer Naturheilkundigen, nicht einer Wundertäterin in 

Gaßnerſchem Stil. 7. März, St. Thomas von Agquin, hält 

„pro more“ ein Profeſſor der Theologie das Hochamt. Wäh⸗ 

rend des Mittageſſens trägt ein frater theologus einen Sermo 

zu Ehren des Heiligen vor. Es gibt Wein und Extraſpeiſen. 
Im April 1777 iſt Viſitation in Heiligkreuztal. Der Prä⸗ 

lat und der Sekretär beſuchen auf einem Abſtecher ins ſalemiſche 

Amt Schemmerberg (bei Biberach) am 30. April das Prä⸗ 

monſtratenſerſtift Marchtal zur Feier des Dreißigſten für den 

Freib. Diöz.-Archiv N. F. XXXV. 13
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uns ſchon bekannten, vor kurzem verſtorbenen P. Sebaſtian 

Sailer. In Schemmerberg muß eine Anterſuchung angeſtellt 

werden wegen eines Beamten Schlatter und ſeiner Geliebten, 

die nach Ehingen geflüchtet waren. Bei der Viſitation in 
Heiligkreuztal wird P. Bartholomäus als außerordentlicher 

Beichtvater aufgeſtellt, „doch keine kam zu mir“, fügt er trocken 
bei. Die von der Abtiſſin gewünſchte Reſignation wird um ein 
halbes Jahr verſchoben. Beim Skrutinium klagt die achtzig— 

jährige Seniorin Frau Barbara, daß die Abtiſſin gegen ihren 
eigenen Körper zu ſtreng ſei. Im Refektorium wird für die 
Frau Luitgard, die ſchon bei der letzten Viſitation beſonders 

vorgenommen werden mußte, „ein ſeparates Tiſchlein“ vor den 

Augen der Abtiſſin aufgeſtellt; warum, iſt nicht geſagt. Eines 

der Krankenzimmer wird vom Prälaten benediziert, weil es ſeit 

dem Tode der Frau Benedikta dort „umgehe“, wegen nicht 

genau genug gehaltenen Armutsgelübdes. Die uns ſchon be— 

kannten Frauen Hildegard und Hedwig werden wieder vor— 
genommen, „getadelt und beſtraft“. 

Am 1. Mai gibt es in Salem weder Milch noch Butter 

wegen der geringen Anzahl und der Krankheit der Kühe. 

Anfangs Mai ſpielen in Baindt weitere Verhandlungen 
des Prälaten und der Reichsäbtiſſin und der Vertreter der 

öſterreichiſchen Regierung in der viel beredeten Pfarrſache. 

Nach ſeiner Rückkehr beruft der Reichsprälat die Reichsäbtiſſin 

von Baindt auf ſein Schloß Kirchberg. Aber den Inhalt der 

Verhandlungen iſt nichts notiert, wohl aber iſt die Tiſchordnung 

aufbehalten, und daß dabei Erzellentiſſimus ſtets ſeinen Rang 

behielt, die Frau Reichsäbtiſſin aber von einem Wappenteller 
und mit einem Silberſervice ſpeiſte. Die gnädige und hoch— 

würdige Frau erzählte auch einen Witz, den ein Herr Seyfried 
in den Baindter Verhandlungen gemacht: Er möchte nur ein 
ſchönes Pferd und eine ſolche Abtiſſin, dann wäre er vergnügt. 

Am 20. Mai kommt die Frau Abtiſſin von Heiligkreuztal ſogar 
ſechsſpännig nach Salem; die Abtiſſin von Mariahoſ nur vier⸗ 

ſpännig. Exzellenz empfängt beide außerhalb der Abtei. An 
der Hoftafel ſitzt der Reichsprälat in der Mitte, rechts und 
links die Abtiſſinnen, alle drei auf ſamtenen Lehnſtühlen. Das 
Gedeck iſt von Silber. Die hochwürdigen Damen ſind einige
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Tage da, und am 24. läßt ſie der Abt ſogar — gegen die Bitten 

und Vorſtellungen des Priors und des Sekretärs — in die 

Klauſur. Am 25. Mai wohnt die Abtiſſin von Heiligkreuztal 

dem Offizium bei; ihr Stuhl ſteht außerhalb des Chors bei der 
Schmerzhaften Mutter. 

Am 23. Juni deponieren die älteſten Männer von Nuß⸗ 

dorf dem Kloſternotar ihre Erinnerung an die Lage der früheren 

Kapelle und des Kirchhofs. Am 27. wird dann im Birnauer 

Garten „der große Langbirenbaum“ gefällt; an die Stelle ſoll 
der neue Friedhof kommen. Am 5. Juli langt eine Bücherkiſte 
aus Wien an, wird ausgepackt und in die Bibliothek getragen. 
Am 14. Juli öffentliche Disputation und nachher Schauſpiel: 

„Das Examen des Scherenſchleifers“. 

Am 27. Juli iſt der Kaiſer in Konſtanz, beſucht dort das 

Hoſpital und den Sohn des Grafen Eſterhazy darin, hört des 

Fürſtbiſchofs Meſſe bei den Kapuzinern, fährt mit der Poſt 

nach Staad und ſetzt von dort nach Meersburg über, wo ihn 

der Wagen des Fürſtbiſchofs erwartet, den er aber ausſchlägt, 

um trotz des Regens zu Fuß zum „Löwen“ zu gehen und dort 

zu frühſtücken. Dann nimmt er Poſtpferde und fährt über 

Kirchberg nach Bregenz. Die vom Reichsprälaten zur Be⸗ 

grüßzung des Kaiſers nach Kirchberg geſandten Patres, Beamte 

und Soldaten kamen zu ſpät. Der Kaiſer war ſchon durch— 

gefahren. Auch eine geplante und ſorgſam vorbereitete Be⸗ 

gegnung Sr. Exzellenz mit dem Kaiſer war nicht gelungen, ob⸗ 

wohl der Abt ſich um Kenntnis des Reiſeplans bemüht hatte 

und einige Tage in Petershauſen wartet. Die Reiſe des Kaiſers 

geſchah incognito und ohne jedes Gefolge. 

Am 25. Juli iſt in Salem philoſophiſche Disputation. 
„Argumentantes“ ſind neben Erxzellenz ein Dominikaner⸗ 

profeſſor aus Konſtanz, ein Minoritenprofeſſor aus Aberlingen 

und P. Bartholomäus. Am Nachmittag der Prior, ein Minorit 

aus Konſtanz, einer aus Aberlingen und P. Alexander. Nach 

der Disputation ging der Abt mit den Argumentanten auf die 
Schießſtadt, wo ein Freiſchießen der Beamten ſtattfand. Für 

den 26. Juli wird notiert: Abreiſe der Argumentanten „ohne 
Honorar oder Entſchädigung“. Zur Komödie am 3. September 

kamen zwar auswärtige Gäſle; die Aufführung fand aber aus 

13*
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nicht weiter genannten Gründen gar nicht ſtatt. Am 19. Sep⸗ 

tember wird in Konſtanz eine biſchöfliche Prüfung der Salemer 

Weihekandidaten abgehalten. Domherr Pfiffer atteſtiert dem 
Vertreter Salems, P. Bartholomäus, daß alle dieſe „Fratres 
optime se gesserint“. Am 20. iſt Ordination; am 21. ſind die 

Primizen in Birnau. Am 6. Oktober iſt Exzellenz zur Jagd auf 
dem Gehrenberg. Am 10. beginnt die Weinleſe und am 11. reiſt 

der P. Burſarius pro more in die Weinleſe ab. 

18. November wird mit Konſtanz wieder einmal eine 

Streitfrage verhandelt: Salem verlangt, daß der Titel, den die 
Kurie dem Abt herkömmlich gewährt, „admodum reveren— 

dus“ geändert werden ſoll in „reverendissimus“, den auch 

St. Blaſien erhalte. Am 22. November figuriertes Caecilien- 
amt; 25. Katharinenpredigt bei Tiſch durch einen krater philo- 

sophus. 26. Dezember reiſt Exzellenz nach Rottenmünſter zur 

Wahl der Reichsäbtiſſin. Die Geſchäfte halten ihn dort hin bis 

ins neue Jahr, ſo daß er das letzte Jahr ſeines Lebens aus⸗ 

wärts beginnt. 

Im Jahr 1778 tritt die Perſon Anſelms unmittelbarer in 

den Vordergrund des Diariums. Freilich ſind es vor allem Ein— 
tragungen über ſeinen recht wankend werdenden Geſundheits⸗ 

zuſtand, die jetzt häufig ſich finden. Die Geſundheit bzw. die 
Krankheit des Abtes wird ein Hauptpunkt der Beobachtung des 

Chroniſten. Schon am 24. Januar heißt es: nach Tiſch fing 

Exzellenz an, ſich ſchlecht zu befinden. Am ſelben Tag wurden 

übrigens die Alabaſterlampen vor der Abtei aufgeſtellt. Am 

26. kommuniziert der Abt in der Meſſe ſeines Sekretärs. Am 

30. heißt es, daß er wieder anfange, ſich wohl zu befinden und 

„außzer Gefahr“. Uber die Art der offenbar akuten Erkrankung 

erfahren wir nichts. Am 31. Januar machten Profeſſoren und 

Studierende einen Bittgang für den Abt nach Birnau. An 
Lichtmeß muß der Prior die Kerzenverteilung vornehmen. Bei 

der Brotſpende an St. Agatha wird den Empfängern das Ge⸗ 

bet für die Geſundheit des Abtes auferlegt. Am andern Tag 
kann er mit den Arzten und dem Cellerar eine Ausfahrt machen. 

Am 10. Februar zelebriert er wieder. Aber am 12. Februar 
findet eine Konferenz zur Beratung der mit der Kurie von 

Konſtanz zu verhandelnden Fragen am Bett des Abtes ſtatt.
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Noch am 15. iſt er bettlägerig und kommuniziert in der Meſſe 
ſeines Sekretärs. Am 25. Februar kommt aus Freiburg der 

dortige Profeſſor der Chirurgie Gebhard an, vom Abt zur Kon⸗ 

ſultation gerufen. Das erſte Konſilium mit den Salemer Urzten 
findet ſtatt am 28. Februar. Prof. Gebhard bleibt mehrere 
Wochen da. 

In der Nacht des 2. März fühlt ſich der Patient ſehr 

ſchlecht. Am 3. März zeigt er dem P. Bartholomäus alle 

Schlüſſel, damit nach ſeinem Tode jemand Beſcheid wiſſe. Am 
12. März hat er wieder eine gute Nacht, ſo daß er am Tag 

darauf wieder eine Ausfahrt, in Begleitung des Freiburger 

Profeſſors, wagt. An den beiden folgenden Feſten St. Joſeph 

und St. Benedikt kann er in ſeiner Kapelle unter Aſſiſtenz des 
P. Bartholomäus zelebrieren. Der April bringt raſchen Früh⸗ 

ling: am 3. April fährt der Abt bei großer Hitze mit Prior und 

Subprior, P. Bartholomäus und P. Weitenauer aus. Am 
6. April riskiert er die Fahrt nach Kirchberg. Glockengeläute bei 

ſeiner Ankunft und Begrüßung durch die Geiſtlichkeit der Am— 

gebung. Erſt die Karwoche veranlaßt ſeine Rückkehr nach Salem. 

Am Gründonnerstag hält er ſogar das Amt und ſpendet dem 

Konvent die Kommunion. Aber die Fußwaſchung und die ganze 

übrige Liturgie der heiligen Tage muß er dem Prior überlaſſen. 

Am Oſterſonntag (19. April) hält er das Pontifikalamt und 
fährt andern Tags wieder nach Kirchberg. Zum Namenstag 
(21. April) werden keine Gratulanten vorgelaſſen „propter 

spasmos et vomitem“. Am 22. beginnt er die Meſſe, kann ſie 
aber nicht zu Ende bringen. Am 25. Spazierfahrt; am 26. fühlt 

er ſich beſſer, kann wieder zelebrieren, aber am 28. ſchon wieder 

nicht mehr; in der Nacht zum 29. gehl es ſehr ſchlecht. Am 
30. wünſchte er nach Salem zurückzukehren, „wegen der Pleu⸗ 

ritis und weil er zu Kirchberg nicht ſterben wolle und wegen 

des kranken P. Eberhard“. Der Wunſch wird trotz ſtarker Ge⸗ 
witter ausgeführt. 

An dem kranken P. Eberhard liegt dem Prälaten offenbar 

viel. Er beſucht ihn und iſt an ſeinem Sterbebett anweſend. 

Der Leichnam wird am Abend des 1. Mai in Anweſenheit des 

Priors und P. Alexanders und eines Laienbruders durch P. Bar⸗ 

tholomäus als Notar unterſucht, beſonders daraufhin, ob die
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fünf Wundmale auf der Bruſt ſichtbar ſeien, die nach der Aus⸗ 
ſage des Verſtorbenen ihm ſchon vor ſeinem Eintritt ins Prie— 
ſtertum „zugeſtoßen“ wären und die der Prior unmittelbar nach 
dem Tode geſehen haben wollte, wie er „sub fide sacerdotali“ 

verſicherte. Keiner der Anweſenden ſah auch nur eine Spur. 

Auf Verlangen des Arztes Dr. Hornſtein wurde der Leichnam 

auch noch ſeziert. — Der Prälat war darüber ungehalten. Auch 

die Sektion ergab „nichts von einem Zeichen oder einer Spur 

der Stigmata“, wohl aber im Herzen einen Polypen, eine ver⸗ 

härtete Leber und angefaulte Galle. 

Erzellentiſſimus ging es in Salem von Tag zu Tag ſchlech⸗ 
ter, ſeit dem 3. Mai trotz mehrerer Aderläſſe, die wenigſtens 

den Schlaf etwas beſſerten. Die Aderläſſe geſchahen übrigens 

gegen das Votum des Dr. Helbling. Am 9. Mai läßt Exzellenz 

ſich von zwei Laienbrüdern im Seſſel etwas ſpazierentragen. 

Am 11. iſt eine Wagenfahrt möglich. Man ſpürt, wie er un⸗ 
ruhig iſt, es ihn nicht in Bett und Zimmer duldet. Am 19. Mai 

verlangt es ihn nach Kirchberg, wo er hofft, ſeiner „von Tag 

zu Tag mehr verfallenden Geſundheit wieder aufzuhelfen“. 

Jedermann widerrät die Reiſe, d. h. wohl die Arzte wie die 

maßgeblichen Konventsvertreter. Er fährt aber doch, nur mit 
P. Bartholomäus und P. Andochius, dem Leibarzt Dr. Helbling 

und Kanzleidirektor Ratzenhofer, den Laienbrüdern Engelbert 

und Leonhard. Lebend ſollte er nicht mehr nach Salem zurück⸗ 

kommen. Schon am erſten Tag in Kirchberg verlangt er von 

ſeinem Sekretär die letzte Blung und die Generalabſolution, früh 

gegen 2 Ahr. Mittags kommt, vom Prior nachgeſchickt, der an⸗ 

dere Arzt, Dr. Hornſtein. Nachmittags entſchließt ſich Anſelm 

auf Dr. Helblings Rat und ſehr zur Freude der übrigen Be⸗ 
gleiter zur Rückkehr nach Salem ſür den folgenden Tag. Die 

Nacht zum 21. Mai iſt nicht ſchlecht; der Patient ſchläft, wenn 

auch mit Anterbrechungen. So verläßt man mittags 12 Ahr das 

Schloß Kirchberg, tritt die Heimreiſe an. In einer Sänfte ver— 

bringt man den Kranken aufs Schiff, das nach 3 Uhr in Mau⸗ 

rach landet. Der Abt, der während der Fahrt auf dem See ſich 

ganz ordentlich fühlte, beſchließt in Maurach den Tag zu raſten. 

Er ſollte das Schloß nicht mehr verlaſſen. Schon am Abend 

hat man den Eindruck, daß er die Nacht nicht durchbringe,
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P. Bartholomäus hört ſeine Beicht. Es dauert aber noch den 

ganzen folgenden Tag und nochmals eine Nacht, bis der ſtarke 

Lebenswille dieſer Herrſchernatur gebrochen iſt. Am 22. läßt 

er ſich noch etwas auf der Sänſte ſpazierentragen. Der Aus— 

gang iſt ſehr ſchön. P. Bartholomäus berichtet ihn als Augen⸗ 
zeuge. 

In der Nacht zum 23. trat Delirium ein, mit öfteren lucida 
intervalla. Dieſe hält der Berichterſtatter hauptſächlich feſt, 

weil ſie kennzeichnend ſind für die große, diſziplinierte und 
durchgeiſtigte Form dieſes Abtlebens. Zum pflegenden Laien— 

bruder ſagt Anſelm, offenbar im Dämmerzuſtand: er wolle ein 

geſundes Bett, kein Kavaliersbett, er ſei ja kein Kavalier; ſonſt 

könne er nicht ſterben. Mehr als hundertmal ſchlug der halb 

Bewußtloſe an die Bruſt und machte das Kreuzzeichen, indem 

er die Lippen bewegte, ohne ſich richtig vernehmbar machen 

zu können. Schließlich ſpricht er dreimal klar und deutlich: 
„Domine non sum dignus“ und dann wieder, die Statue des 

Schmerzensmannes anblickend: „Wenn ich nur zwei Stunden in 

dieſer Glorie wäre, wie glücklich wäre ich.“ Kurz vor dem Tod 

hält er offenbar Rechenſchaft über ſein konfliktreiches Leben und 
ſagt: „Herr, ich habe niemand verletzt, niemand Unrecht getan, 

ſoviel ich weiß, ich habe Gerechtigkeit und Recht geübt.“ P. Bar⸗ 
tholomäus befürchtet Anwandlungen von Selbſtgerechtigkeit und 

wirft den Gedanken ein: „Wir haben ja einen guten Herrn und 

auch eine gute Mutter, die für uns Fürbitte tun mag.“ Der 

Abt repliziert: „Ja, den allerbeſten Herrn und die allerbeſte 

Mutter.“ Nun folgt ein erſchütterndes theologiſches Geſpräch, 
in voller Klarheit vom Sterbenden geführt. P. Bartholomäus 

zieht ein Wort St. Auguſtins an, daß zwar die menſchliche 

Bosheit mit Gottes Güte ſtreiten könne, nie aber ſie beſiegen. 
Darauf der ſterbende Abt: „O wie ſchön und fein ſchreibt 

St. Auguſtin über die Gottesliebe.“ Bartholomäus führt nun 
jenes „vere excessivum“, jenes überſchwengliche Wort an: 

„Herr, wenn du Auguſtinus wäreſt .. .“ Darauf ſagt Anſelm: 

„Und wie elegant ſchreibt er von der reinen Liebe (kamor purus), 

die ihren Vorteil nicht ſucht, von der nicht intereſſierten Liebe.“ 

P. Bartholomäus betont, daß dies ganze Geſpräch lateiniſch 

geführt ward und daß der Abt mit ſolcher Glut und ſolchem
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Affekt geſprochen habe, daß in ſeinem Geſicht und in der 

Emphaſe ſeiner Worte erkennbar war, wie ſein Herz innerlich 

von Liebe brannte. Wer die betreffende Stelle in dem ſo nüch— 

ternen und ſachlichen Diarium des mit Vorliebe Formaliſtiſches, 

Juriſtiſches und Zeremonielles beobachtenden und notierenden 

Sekretärs lieſt, iſt gepackt von der Kürze und Sachlichkeit dieſes 

Sterbeberichtes, der von dem unmittelbaren Eindruck des Ge— 
ſchehens ganz durchtränkt iſt. Legendenſtil lag dieſem Chroniſten 

wirklich nicht; er wollte hier mit ſeinen knappen Worten keine 

Kanoniſation vorbereiten. Der trockene Notar iſt einfach gepackt 
von dem Schauſpiel, dem großen Scheiden eines wirklich inner— 

lich großen Menſchen. 
Bald nach dem theologiſchen Geſpräch iſt Anſelm raſch 

verfallen. Der Sekretär, der die ganze Nacht am Sterbebett 

gewacht hatte, wird einen Augenblick abberufen, weil jemand 
draußen iſt, der Bücher zum Verkauf anbietet. Der Abt läßt 
ſich vom Seſſel ins Bett zurückbringen, und unmittelbar darauf 

tritt die Agonie ein. Man holt P. Bartholomäus unverzüglich 

zurück. Er findet kein Lebenszeichen mehr im Sterbenden, außer 

Atem und Puls, gibt ihm noch einmal die Generalabſolution, 

lieſt weniges aus einem von Anſelm ſelbſt zuſammengeſtellten 

Büchlein. Immer mehr verſinkt der Abt in Lethargie, um dann 

bald lautlos zu verhauchen. Die Patres verſchließen Ringe und 
Bruſtkreuz in eine Schatulle, die Bartholomäus als Notar 
verſiegelt. Dem Toten laſſen ſie einen Ring ohne Stein, den er 

ſelbſt für die Beſtattung beſtimmt hatte, und ein hölzernes 

Bruſtkreuz. Dann leſen ſie nacheinander ihre Meſſen im 

Sterbezimmer. 

Am Nachmittag iſt der feierliche Kondukt nach Salem, 

mit größtem Zeremoniell: der Stallmeiſter zu Pferd voraus. 

Der Kanzleidirektor zu Pferd führt den Zug, einen Flor auf 
dem Hut, der über das Pferd herunter reicht. Die ſchwarze 
Kirchenfahne. Vorreiter und Kutſcher des Leichenwagens „mit 

Flören“; ſechs ſchwarze Pferde in ſchwarzem Geſchirr ziehen 

ihn. Auf dem Sarg ein hölzerner Abtsſtab. Neben der Leiche 
zu Fuß die beiden Laienbrüder, die den Sterbenden gewartet. 

Dahinter die Patres Andochius und Leopold zu Pferd in 

ſchwarzen Mänteln ohne Flor. Die zwei Ammänner von Nuß⸗
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dorf und Uhldingen, jeder mit 12 Mann zu Fuß. Den Leichen— 
wagen eskortieren ſechs Mann der Salemer Infanterie mit 

Anteroffizier. Die Einſegnung iſt in Maurach um 4 Uhr. So⸗ 

bald der Zug vom Salemer Turm aus geſehen wird, zieht der 
Konvent in Kukullen zum Empfang bis zur Linde entgegen. 

Neue Einſegnung am großen Kirchenportal. Die Beiſetzung 

geſchieht anderen Tages in der üblichen Weiſe. 

Das iſt ungefähr das Weſentliche, was aus dem Diarium 
des getreuen, wenn auch nicht unkritiſchen Sekretärs für die 

Geſchichte Salems zur weiteren Kennzeichnung Anſelms II. 

herauszuholen iſt. Von anderen hierher gehörigen Salemer 

Archivalien, die in Karlsruhe verwahrt ſind, dürfte vor allem 

noch ein dünner Folioband in Frage kommen, der auf den erſten 
Blick recht trocken und dürftig erſcheint, bei näherem Beſehen 

aber den authentiſchſten Beitrag zur Geſchichte der ganzen Re— 

gierungszeit Anſelms darſtellt. Das Dokument nennt ſich 
„Protocollum actuum abbatialium““, weiſt 

nicht wenige Eintragungen von Anſelms eigener Hand auf (meiſt 
unterſchrieben „fr. Anselmus abbas manu propria“), iſt im 
übrigen von den dazu aufgeſtellten verantwortlichen Sekretären 

geführt und gibt einen ſkelettartigen Aberblick über die ſämt⸗ 

lichen äbtlichen Akte im engeren Sinn, vielleicht darf man ſagen 

„in monasticis“ und „in pontificalibus“, unter völligem Bei⸗ 
ſeitelaſſen der weltlichen, territorialen Adminiſtration. Fol⸗ 

gende Rubriken bezeichnen klar die Gegenſtände der Nieder— 

ſchriften: 

Novitii Salemitani, neoprofessi Salemitani S. 2—9 je auf 
zwei gegenüberſtehenden Blättern: Daten, Namen der 

Einkleidungen und Profeßablegungen, gelegentlich mit Be⸗ 

merkungen über Entlaſſung, Austritt uſw. 

novitiae monialium, neoprofessae monialium S. 10-— 21: Der 

Konventszuwachs der Salemer Frauenabteien Mariahof, 

Kloſterwald, Heiligkreuztal, Rottenmünſter, Baindt, Guten⸗ 

zell, Heggbach. 

visitatio abbatiarum: Viſitationen von Ziſterzienſer-⸗Männer⸗ 

klöſtern im Auftrag des Generalabts S. 22: Raitenhaslach 

18 Handſchr. Nr. 1483. 80 Seiten und weitere unbeſchriebene Blätter.
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1747, 1758, 17067; S. 23: Wettingen 1749, 1754, 1760; 

S. 24: Tennenbach 1751, 1760, 1770 (die beiden letzten 
Male aus Anlaß von Klagen ſeitens der Konventualen). 

Dieſe genannten Viſitationen ſind aber nicht alle, die An— 

ſelm gehalten hat. 

visitationes monialium: Viſitationen in den obengenannten 

Frauenklöſtern, aber auch nicht vollſtändig verzeichnet. 

electiones abbatum et abbatissarum S. 32-—34. 

benedictiones abbatissarum S. 36f. 

minores ordines (der Abt hat das Recht, ſeinen Konventsmit— 

gliedern die erſte Tonſur und die niederen Weihen zu er— 
teilen): Verzeichnis der Ordinierten. 

altarium consecratio S. 43f.: Vielleicht für kunſtgeſchichtliche 

Aufſchlüſſe nicht unwichtig, z. B. Verengaltar des Mün⸗ 
ſters Salem (26. November 1775). Die bei Staiger notier⸗ 

ten Konſekrationsdaten beziehen ſich meiſt auf die letzte 

Geſtalt der Altäre. 

campanarum benedictio S. 46—-50: Beſtimmungsorte, Weihe⸗ 

titel, einigemal Gewicht der Glocken. 

calicum consecratio S. 52 ff.: Beſtimmungsorte der Kelche. 

et reliqua S. 57—68: Eine kurze Chronik der ganzen Regie⸗ 

rungszeit. 

S. 69-77 leer. S. 78f. Fortſetzung der Novizen- und Profeß⸗ 
liſten; von S. 80 an wieder unbeſchrieben. 

Auf S. 3 ſchreibt der Abt ſelbſt, daß er am Tag nach ſeiner 

Benediktion durch den Konſtanzer Fürſtbiſchof Caſimir v. Sik⸗ 

kingen, den er kraft päpſtlichen Indults in freier Wahl als päpſt⸗ 

lichen Kommiſſar für ſeine Benediktion erbeten, zum erſtenmal 

von den Pontifikalien Gebrauch gemacht und in Gegenwart der 
meiſten Feſtgäſte des Benediktionstages die erſte Profeßable⸗ 

gung feierlich begangen und „nemine contradicente“ den üb⸗ 
lichen Ablaß verkündet habe. Das Ablaßverkündigungsrecht 

nahm er als praelatus nullius in ſeiner Kirche in Anſpruch. 

Daß der anweſende Ordinarius der das Prälaturgebiet um⸗ 

ſchließenden Diözeſe Konſtanz keinen Einſpruch erhob, bucht er 

als Präjudiz. Auch bei ſpäteren Gelegenheiten, z. B. Abläſſen 
in der Birnauer Kirche, deren jurisdiktionelle Lage offenbar
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umſtritten war, begegnet (in der unten noch auszubeutenden 

Chronik) derſelbe Vermerk. 

Die Novizen- und Profeßliſten ſind knapp und enthalten 

im allgemeinen nur Namen und Daten ohne Bemerkungen. Am 

ſo mehr fällt zu 1765 eine Notiz auf, daß am 6. Januar Profeß 
ablegte Frater Andreas Heichlinger aus Großkötzen, der vor 

Jahresfriſt, an der Vigil von Epiphanie 1764, eingekleidet wor⸗ 
den war (Taufname Meinrad), und daß ein ſolcher Fall noch nie 

vorgekommen ſei. Denn der Novize war Dichter und „incipiens 

rhetor“ und verband im Noviziat die Rhetorik ſo mit der 

Aſzeſe, daß er am St. Katharinenfeſt als „orator et enco— 
miastes non contemnendus“ auftrat. Man hatte alſo in Sa⸗ 

lem Reſpekt vor formalen rhetoriſchen und „dichteriſchen“ Lei— 

ſtungen. Wie es kommt, daß der Schreiber der auffallenden 

Anmerkung in der ſonſt nüchternen Liſte (es iſt die Hand des 
P. Gervaſius Feuchtmayer) auf dieſen Novizen und Neopro⸗ 

feſſen ſolchen Wert legt, entzieht ſich unſerer Beurteilung. Von 

literariſchen Leiſtungen des ſo Hervorgehobenen iſt nichts be⸗ 

kannt geworden. Er wurde kurz vor der Säkulariſation Prior, 

findet ſich vorübergehend in Wiblingen und ſtarb 18091. 

Die Viſitationen ſind, aus nicht erklärbarer Urſache, nicht 

vollſtändig aufgeführt. In der Chronik (ſ. unten) und in den 

Diarien ſind mehrere vermerkt, die in der amtlichen Liſte ver⸗ 

mißt werden. So eine Viſitation in Kaiſersheim 1747. Ins⸗ 

beſondere in den Frauenklöſtern und im Zeitraum 1770—1778 

hat Anſelm weit mehr viſitiert, als im Protokoll vermerkt iſt. 
Gar keine Viſitation iſt vermerkt in den Jahren 1750, 1753, 

1754, 1756— 1759, 1761 und 1762, 1764 und 1765. Zum Jahre 
1766 heißt es „post reassumplum 1765 paternitatis exer- 
citium visitatum est imperiale monasterium Heggbaccense“. 

Das Filiationsverhältnis der oben genannten weiblichen Abteien 
zu Salem war alſo einige Zeit unterbrochen geweſen. Dieſe 

Fragen bedürfen noch weiterer Anterſuchung. Von 1767 bis 
1769 ſind wieder keine Viſitationen notiert und aus den ſieb⸗ 

ziger Jahren nur ſür 1770, 1771, 1774—1776 und 1777. 

14 P. Gams, Nekrologien der in den Jahren 1802—1813 in der 

jetzigen Erzdiözeſe Freiburg aufgehobenen Männerklöſter ....: Freib. Diöz.⸗ 

Archiv XIII (1880), S. 259.



204 Funk 

Die Wahlen, denen Anſelm präſidiert, beziehen ſich auf 

Männer⸗ und Frauenklöſter. Von erſteren wird genannt Ten⸗ 

nenbach 1754 und 1765, wobei im letzteren Fall die Streitfrage 
erwähnt wird, ob der Salemer Abt die Wahlhandlung nur als 

Kommiſſär des Ordensgenerals oder als „pater immediatus“, 

als Abt des Mutterkloſters, leitet. Die Frage wird am Vor⸗ 
abend der Wahl entſchieden „summa charitate et (wie es 

charakteriſtiſcherweiſe heißt)h ex parte Salemii justitia“, 

und zwar dahin, daß der Salemer Abt „pater immediatus“ 

iſt (S. 33). Merkwürdigerweiſe nimmt 1765 Anſelm in Tennen⸗ 
bach ſogar die Benediktion vor, allerdings ex commissione 

generalis“. Die Benediktion der Bbtiſſinnen iſt immer in ſeiner 

Hand, obwohl ſie ihm regulär nicht zuſteht. Aber der General 

Andochius Pernot hatte dem Abt von Salem das Privileg 

verliehen (Dijon 8. Juli 1746), die übtiſſinnen der der Salemer 

Viſitation unterſtellten Klöſter ſelbſt zu benedizieren. 

Beſonders ſchätzenswert ſind die Aufſchreibungen „Et reli—- 

qua“ S. 57—68. Sie ſtellen eine knappe Chronik faſt der 

ganzen Regierungszeit Anſelms dar, hauptſächlich mit 

Bezug auf die Monaſtika des eigenen Hauſes und der affiliier⸗ 

ten weiblichen Klöſter. Auf Demonſtration der ſtraffſten mona⸗ 

ſtiſchen Diſziplin wird größter Nachdruck gelegt. Das Charak⸗ 

teriſtiſche ſei kurz herausgehoben. Manchmal wird es durch 

ausführlichere Darſtellung der Diarien überholt ſein, aber im 

ganzen ſind die Angaben wichtig als offiziöſe Geſchichtsdar⸗ 
ſtellung. 

1746 ohne Angabe des Tages: kundamenta der Birnauer 

Kirche und des Prieſterhauſes (eigenhändige Eintragung An⸗ 
ſelms, Ichbericht). An der Ecke gegen Aberlingen—Bodman zu 

wird ein „Amulett“ eingelaſſen, „absque solennitate“, mit 
einigen Patres, „inter exorcismos ac preces“. 1747, II. Juni 
(Sonntag und Feſt des Apoſtels Barnabas) feierliche Setzung 

des „erſten Steines“ der Kirche von Birnau in pontificalibus 

mit ſechs Patres. Ort: „in extrema parte ecelesiae versus 

septentrionem et ortum solis spectante.“ Ablatzverkündi⸗ 
gung — ohne Widerſpruch! Der Zuſatz iſt bezeichnend: „nihil 
ad omnem actum hunc requisito vel monito episcopi Con- 

stantiencis.“ Die Bauerlaubnis datiert ja ſchon von 1745.
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Abrigens kann ein allgemeiner Gedanke hier nicht verſchwiegen 
werden, der ſich unmittelbar aufdrängt angeſichts der Tatſache, 

daß eine alte Wallfahrt, wie die Birnaus, aus rein rationellen 

Erwägungen (Konflikt mit der Stadt Aberlingen) einfach unter⸗ 

brochen, die Wallfahrtskirche völlig abgeriſſen und an ganz 

neuem Platz wieder aufgebaut wird, ohne daß man Pietäts⸗ 
verletzung fürchtet oder die Beſorgnis hat, die Neubelebung des 

abgebrochenen Beſuchs möchte mißlingen. Dieſes Hinweggehen 

über heilige Tradilion, dieſes hemmungsloſe und großzügige 

Amſtellen eines jahrhundertealten Kultbrauches iſt eine typiſche 

Haltung des Kirchentums und Mönchtums der Barockzeit, das 
ſtets die Kraft in ſich fühlt, neue Tradition zu ſchaffen“s. Es 

wäre intereſſant, feſtzuſtellen, wieweit Anſelm Schwab an dem 
Arſprung des kühnen Gedankens beteiligt iſt. Vorläufig wiſſen 

wir nur aus den eingehenden archivaliſchen Studien. H. Gin— 
ters, daß P. Anſelmus, damals Novizenmeiſter, an der kanoni— 
ſtiſchen, juriſtiſchen und diplomatiſchen Vorbereitung der Ver— 

legung in hohem Maße beteiligt, in der Sache der Hauptunter⸗ 

händler gegenüber der Konſtanzer Kurie und der Herrſchaft 

Fürſtenberg⸗Heiligenberg war“'. Das ſagt ja noch nichts über 

ſeinen etwaigen Anteil an dem Arſprung des Gedankens, deſſen 

er ohne Zweifel fähig geweſen wäre. Daß die Zeugen der radi⸗ 

kalen Maßnahme, nicht etwa nur die praktiſch intereſſierten 

Aberlinger, das Problematiſche der Verlegung wohl empfanden, 
dafür gibt es deutliche Anzeichen, nicht zuletzt die Meinung, die 
im Volke ging, der für den Abbruch des alten Heiligtums ver— 

antwortliche Abt Stephan II, habe dafür ſo raſch ſterben müſſen. 

Wallfahrtsheiligtümer vertragen nach ihrer Idee keine Ver⸗ 
  

15 Vgl. die im Tagebuch des Ottobeurer Abtes Rupert II. ausdrück⸗ 

lich vermerkten Erwägungen über die Frage der Pietäts- und Traditions⸗ 

verletzung: ſ. meine erwähnte Arbeit S. 152. 

16 H. Ginter, Von Alt- nach Neubirnau: Bodenſee-Chronik 16 

(1927) Nr. 24—30 und 17 (1928) Nr. 1—7. Der Anteil des P. Anſelm an 

der verwaltungsmäßigen Vorbereitung der Verlegung wird da aus den 

Karlsruher Akten dargeſtellt. Intereſſant ſind die Bemühungen Salems, 

dem Gerede vom Gottesgericht an Abt Stephan Enroth entgegenzuwirken. 

Der Volkseinwand muß ſehr tief geſeſſen haben. — Von den ſonſtigen Ar⸗ 

beiten Ginters zur Baugeſchichte Salems vgl. beſ. noch Bodenſee-Chronik 19 

(1930) Nr. 19—24 und den Kunſtführer im Verlag Filſer.
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legung. Der in dem Auflaſſen Altbirnaus verwirklichte Plan 
der Salemer iſt objektiv pietätlos. Daß es den maßgebenden 

Männern Salems nicht zum Bewußtſein kam, iſt eben für die 

Zeit kennzeichnend. 

1747, vom 12. bis 19. November hält Anſelm ex com- 

missione generalis Viſitation im Reichsſtift Kaiſersheim. Un⸗ 

ſere Notiz verweiſt auf Anruhen in dieſem Stift, die ausgehen 

von einem P. Athanaſius Jacob, der ſeine Mitbrüder bei der 

Augsburger Kurie „pertinacissime et falso“ angezeigt hatte, 

zweimal aus dem Kloſterkarzer ohne Habit entſprungen war. 

Wider alles Erwarten gelang es dem Viſitator, ihn zur Ordens— 
zucht und zu, wie es ſchien, aufrichtiger Buße zu führen. Aber, 

ſagt die Notiz weiter, 1753 fiel der Mann wieder in ſeine Feh— 

ler zurück und nunmehr „irrt er vom Orden ausgeſtoßen auf 

der Erde“. 

Ein ſtolzer Vermerk zum Jahr 1748: Am 30. April wird 

Anſelm „durch doppeltes Dekret beider Majeſtäten, der heiligen 
kaiſerlichen und der königlich⸗-kaiſerlichen“ zum „wirklichen Ge⸗ 
heimen Rat“ angenommen. Die Publikation der Würde ge⸗ 

ſchieht in der Abteikirche zu Salem am 15. Auguſt nach dem 

Hochamt. Daß Anſelm auf ſeine Geheimratsſtellung viel ge— 

geben, iſt ja aus mehreren Zeugniſſen bekannt. 

28. Auguſt 1748 erhält er eine Einladung des Biſchofs 
von Konſtanz, das der biſchöflichen Jurisdiktion unterſtehende 

Franziskanertertiarinnenkloſter Königseggwald zu viſitieren. Der 

Abt nahm das Kloſter für einige Jahre „sub curam suam et 
directionem“. 

Am Silveſtertag 1748 tritt der Abt aus der Einſamkeit 

ſeiner achttägigen Exerzitien hervor und ſpricht im Kapitel nach 

der Prim „kräftig“ („nervose“) über den Eifer des Strebens 

nach der Heiligkeit und ſchließt daran die dauernd gültige Rege⸗ 

lung der Neujahrsfeier und ⸗gratulation im Konvent und am 
Stiftsort. Ziel iſt, die üblichen Bräuche ſo zu regeln, daß die 
„regularitas“ nicht geſtört werde durch „nimias eircumspee— 

tiones“. Die Gratulationen aller einzelnen Gruppen der Kom⸗ 

munität (Patres, Studiernde uſw.) und der Stiftsangehörigen 

(Beamte, Ortsbewohner) werden minutiöſeſt geregelt (S. 58). 

Die Zeit für das Neujahranſingen und ⸗ſchießen wird genau
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begrenzt. Die Neujahrsmorgenandacht an der Columna Vir— 
ginis dolorosae (Salve regina, Meſſe des Abtes) wird feſt⸗ 

gelegt. Das Ganze eine Probe der Genauigkeit und Strenge, 

mit der Anſelm die Ordenszucht überwachle. 
1750 am 3. Februar beſucht Fürſtbiſchof Caſimir v. Sik⸗ 

kingen das Stift. In ſeiner Begleitung die Generalin v. Roth, 

des Biſchofs Schweſter, und deren Söhne, der Dompropſt 

Frhr. v. Roth, der Domherr Maximilian v. Roth (alſo die 

beiden nächſten Fürſtbiſchöfe — ein bemerkenswertes Licht fällt 
auf die Konſtanzer Sukzeſſionl). Am ſelben Tag kommt die 
Fürſtäbtiſſin von Buchau, Gräfin Königsegg-Immenſtadt, mit 

den hochadeligen Stiftsdamen von Hohenzollern-Sigmaringen, 
Truchſeß Waldburg-Waldſee, Truchſeß Waldburg-Wurzach. 

Andern Tags iſt dann Theater „in der Aula“, dem früheren 
großen Schlafſaal. Gegenſtand der Aufführung: Die Bekeh⸗ 

rung adeliger Jünglinge in Clairvaux zur Zeit der Faſtnacht 

unter dem Einfluß St. Bernhards. Am 6., dem eigentlichen 
Faſtnachtstag, „Colloquia ad coenam sobrie sunt concessa“. 

Daß das Silentium am Abend nach der Komplet „exacte 
observatum“, wird eigens angemerkt. Am 22. Februar, dem 

zweiten Faſtenſonntag, wird bezüglich der oasus abbati reser- 

vati angeordnet, daß während achttägiger Exerzitien, und nur 

ſolcher, die ordentlichen Beichtväter von ihnen abſolvieren 
können. 

Am 20. September 1750 geſchieht die Rückübertragung des 

Birnauer Gnadenbildes in feierlicher Prozeſſion von der 

St. Leonhardskirche in Salem in die neue Kirche von Birnau, 

nach viereinhalbjähriger Verwahrung in der genannten Sa— 

lemer Kirche. Die Einſetzung des Gnadenbildes geſchieht wie 

die Einweihung der Kirche sede vacante durch den Konſtanzer 

Weihbiſchof, Domherrn Graf Fugger“. Der Prälat von Salem 

hatte in Konſtanz die Erlaubnis zur Konſekration der Neben— 
altäre erbeten, aber nicht erhalten, da die Birnauer Kirche dem 

17 Ausführlicheres über die Abertragungs- und Einweihungsfeier bei 

Staiger S. 432, leider ohne Quellenangabe, vielleicht aus der im Auf⸗ 

trag Anſelms II. durch P. Matthias Biſemberger verfaßten Stiftsgeſchichte 

„Summa Salemitana“ (3 Bände, aus dem markgräfl. badiſchen Beſitz depo⸗ 

niert im Karlsruher Generallandesarchiv, Handſchrift 1506—1508).
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Biſchof unterſtellt ſei. Zu dieſer reſignierten Notiz iſt ſpäter 

von der Hand Anſelms II. eine Fußnote gefügt: der Abt von 

Salem hätte „vielleicht“ () auch ohne Einverſtändnis des 

Biſchofs das Recht der Altarkonſekration gehabt kraft einer 

Vollmacht Papſt Nikolaus' V. vom Jahre 1454, die dem Abt 

von Salem das Recht verleihe, ſeinen Konventualen das Sub— 

diakonat zu verleihen und „in ecolesiis ipsi subiectis altaria 
consecrare“. Die Birnauer Kirche ſei aber doch dem Abt 
unterworfen „quoad proprietatem et totam administra- 

tionem“. Das lirchenrechtliche Verhältnis war aber offenbar 
gerade in dieſem Punkte ſtrittig. Konſtanz wollte die Gebiets— 

herrſchaft nicht ohne weiteres als Grundlage der Exemtion an⸗ 
erkennen, da ja Gebietsherrſchaft erweiterbar iſt, während die 

Exemtion dem Sinne nach auf ein feſt umgrenztes, kraft poſi⸗ 

tiver Rechtſetzung ausdrücklich ausgenommenes Gebiet beſchränkt 

iſt. Der Friede der Einweihungsfeier iſt aber offenbar durch 

die Differenz der Rechtsanſchauungen nicht geſtört worden. Am 
21. September wird in der neuen, herrlichen Kirche das Melo— 

drama aufgeführt „de arca in Sion translata et dispositione 
ad aedificandum templum in Jerusalem“. Am 22. und 

23. September ſchließen ſich feierliche Disputationen in Philo⸗ 

ſophie und Theologie an. Die Theſen ſind Papſt Benedikt XIV. 

gewidmet. Der Reichsprälat hat das Bewußtſein, den Dis⸗ 

putationen beizubohnen im Namen des Papſtes. Am 24. Sep⸗ 
tember erſt iſt Schluß der ganzen Einweihungsfeierlichkeiten mit 

Amt, Predigt, Tedeum. Vom 26. bis 29. viſitiert der Abt Robert 

von Raitenhaslach ex commissione generalis das Stift Salem. 
Die Faſtnacht 1751 wird ohne die üblichen Erleichterungen 

begangen, vielmehr wird das auf den Tag fallende Vigilfaſten 
von St. Matthias ſtreng gehalten im Gegenſatz zu den für 
dieſen Tag gegebenen Dispenſen des Bistums Konſtanz. Dieſe 
ſtrenge Obſervanz galt nicht bloß für die Salemer Kommunität, 

ſondern auch für die Laien des Gebiets und die abhängigen 

Frauenklöſler. Amgelehrt brachte das Zuſammenfallen des 

Apoſteltages mit dem Aſchermittwoch keine Milderung des 
Aſchermittwochfaſtens. Für 1751 wird eine Viſitation von Baindt 

notiert und eine ex commissione generalis in Olsberg (5. Auguſt). 
Am 19. Auguſt reiſt der Abt nach Lützel (zur Viſitation?).
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Am 3. Oktober 1751 zelebriert der neue Fürſtbiſchof Franz 
Konrad Frhr. v. Roth pontificaliter in der Birnauer Kirche 
zum erſten Jahrtag der Einweihung. Abends wird ein Melo— 

drama aufgeführt. Für dasſelbe Jahr iſt die Veränderung des 

Chores notiert, alſo die Vorverlegung des Hochaltars in die 
Vierung. Der Vermerk ſagt: „mutatio chori et altarium“ 

und verweiſt auf das Archiv (Arch. regul. scat. I). 
Für das ganze Jahr 1752 wird verwieſen auf einen deut— 

ſchen Kalender in 45, der in Konſtanz erſchienen ſei und in dem 
auf Befehl Exzellentiſſimi die bemerkenswerten Vorgänge ver⸗ 

zeichnet ſeien. 
Zum Jahre 1761 finden wir einen knappen offiziöſen Be⸗ 

richt über die zwei berühmten Viſitationen, erſt die der Abte 
von Ebrach und St. Arban, mit der ſie beſchließenden Sus⸗ 

penſion des Abtes, dann der des Mſgr. Garampi. Letzterer wird 

genannt „vir sanctae vitae et singularis prudentiae“, ſpäter, 
wo davon die Rede iſt, daß er um die „filiatio“ (Gebetsver⸗ 

brüderung) bittet, „vir quanto maior tanto humilior“. Aus⸗ 
führlicher werden nur das Empfangszeremoniell und dann die 

Schluß⸗ und Verſöhnungsfeier mit der neuen Eidesleiſtung des 

Konvents im Fürſtenſaal (10. März 1762) geſchildert. 

Zu 1764 wird die Reiſe des Reichsprälaten nach Frank⸗ 
furt zur Krönung Joſephs II. kurz erwähnt unter Hinweis auf 

ein eigenes Itinerarium im Archiv (Arch. reg. scat. LXXI. 

1765 wird Abt Anſelm zum Generalkapitel eingeladen, 

reiſt anfangs Mai nach Citeaux, wird da zum Kommiſſär für 

Paris gewählt und regelt dort verſchiedene Geſchäfte zugun⸗ 
ſten des Ordenshauptes. Rückkunſt nach Salem 17. Auguſt. 

Im ſelben Jahr wird er noch einmal vom General berufen. Am 
12. Dezember iſt er in Dijon, ſchlichtet „pro causa ordinis et 

capituli generalis“ einen Streit zwiſchen dem General und 

ſeinem Anhang und den „4 patres primarii“. Durch ſeinen 

Spruch wird gegen die vier für den General entſchieden am 
18. März 1766. 

1768 im Januar wird er Direktor des ſchwäbiſchen Reichs⸗ 

prälatenkollegiums. Im ſelben Jahr wieder zum Generalkapitel 

is Darnach wäre die Angabe bei Staiger S. 172 zu korrigieren. 

wonach Chor⸗ und Hochaltarverſetzung 1750 geſchehen wäre. 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXXV. 14
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berufen, macht er ſich zwar auf den Weg, erleidet aber bei Frei⸗ 

burg einen Anfall ſeines Wagens, wird an einer Rippe verletzt 

und kehrt nach Salem zurück. Das Bernhardsfeſt verlegt man 

1768 in der oberdeutſchen Provinz offenbar unter dem Einfluß 

der joſefiniſchen Reform auf den nächſten Sonntag. Nach zwei 

Jahren kehrt man aber zum alten Brauch zurück. 

1770 werden die üblichen Nikolausgebräuche neu geregelt, 

auch ein charakteriſtiſcher Zug der minutiöſen Handhabung der 

Diſziplin: die „Knaben der Sakriſtei“ erhalten weder vom 
Konvent noch von den Konventsoffizialen etwas. Vielmehr 

geben der Cellerar und der Burſar je 2 fl. 24 Kreuzer, der Gra⸗ 
narius, der Culinarius, der Sekretär je 2 fl. — alles in die 

Abtei. Exzellentiſſimus legt noch das ſeine hinzu und gibt nun 
das Ganze den Buben, zugleich mit Obſt, aber ohne Brot. Es 
iſt überhaupt wieder eine Reformwelle, die in dieſer Zeit über 

das Stift geht. Am ſelben Tag (Nikolaus 1770) hören auf Bit⸗ 

ten des Konventes die „Benedicite“ „seu dispensationes“ am 
regulären Tiſch auf. An den Tagen, wo dieſe üblich waren, 

wird nun „Ehrenwein“ und ein weiteres Gericht gegeben und 

iſt Rekreation nach dem Eſſen. 1771 ergeht eine ſchriftliche Bitte 
an den Abt, in namentlicher Liſte überreicht, daß in der großen 

Faſtenzeit volle Fleiſchenthaltung eingeführt werde. Es hören 
auch auf die „panes extraordinarii“, und gröberes Brot wird 
eingeführt. 

1777. Am 10. Mai wird die Reichsäbtiſſin von Baindt, 
Frau Bernarda, mit zwei Schweſtern, Kaveria und Antonia, 

ſamt dem Beichtvater, P. Gabriel Naſſel, und dem Amtmann 

Winkler nach Schloß Kirchberg berufen. Die Verhandlungen 

kennen wir ſchon aus dem Diarium. Sie betreffen die Baindter 
Pfarrfrage. Dagegen lichtet ſich durch unſere Chronik das Dun⸗ 

kel, das im Diarium über dem gleichzeitigen Beſuch der Abtiſ⸗ 

ſinnen von Heiligkreuztal und Mariahof in Salem (20. Mai 

1777 und folgende Tage) liegen blieb, wo nichts von den ver⸗ 

handelten Geſchäften erwähnt war. Hier nun iſt ganz klar und 
ſchlicht geſagt, daß es ſich um den Ausgleich von Schwierig⸗ 

keiten handelte, die beide Abtiſſinen in ihrem Konvent hatten. 

Zwei renitente Nonnen müſſen ausgewechſelt werden, die mit 

ihren Abtiſſinnen gekommen ſind, ohne zu wiſſen, was ſie treffen
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wird. Die Heiligkreuztaler Schweſter Frau Conſtantia v. Mohre, 
„inquieta ad tempus venerabili abbatissae“, wird aus⸗ 
getauſcht mit der Mariahofer Nonne Frau Frobenia Voglin, 
„similis farinae“ („aus dem gleichen Teig“), wie der ſonſt ſo 

knappe Chroniſt hinzufügt. Die Frau Conſtantia freilich ſcheint 

gute Beziehungen gehabt zu haben, ſie gibt ſich mit der Aus⸗ 
wechslung nicht zufrieden, erreicht, daß die Freiburger Regie— 

rung ſich einmiſcht und verordnet, daß Heiligkreuztal ſeine Frau 

Conſtantia wieder bekommt. Nun will aber die Bbtiſſin reſi⸗ 
gnieren, und erſt nach längerem Hin und Her, das freilich nur 

angedeutet iſt, wird der Ausweg gefunden, die ſchwierige Dame 

in einem „anderen öſterreichiſchen Kloſter“ befriedigend unter⸗ 

zubringen. Mit dieſer etwas malitiös vorgetragenen Notiz iſt 

die chronikaliſche Aufzeichnung „Et reliqua“ unſeres geſchäft⸗ 

lichen Regiſterbuches beendet. 

Die beiden benützten Quellen ergänzen ſich in gewiſſem 

Sinn, inſofern als das Diarium mehr zum Bild des Reichs— 
prälaten in ſeiner Außenrepräſentation und der Wahrung ſeiner 

Rechtspoſition beiſteuert, während die kurze Chronik des Ponti⸗ 

fikal⸗ bzw. Abbatialregiſters die monaſtiſche Linie ſchärfer zieht. 

Von ſonſtigen Salemer Akten ſei zum Schluß nur noch auf 
weniges hingewieſen, was für Einzelfragen Beiträge liefern 

könnte: Handſchrift Nr. 472 Mutationes officiorum et offi- 

cialium sub Anselmo II, 19 Blätter. Handſchriften Nr. 486 

und 487 Adreß⸗ und Titelbücher des Kloſters für 1748 und 
1764. Aus dieſen Stücken können Namen und Daten der Be⸗ 

ſetzung der Kloſterämter und der Beamtenſtellen der Gebiets⸗ 

verwaltung gewonnen werden. Dazu kommen noch folgende 

Reiſejournale: Handſchrift Nr. 455 enthält 1. eine Rechnungs⸗ 

aufſtellung des P. Alanus Berghaimer über eine Reiſe des 
Jahres 1756 nach Salzburg „musices praecipue causa“. Das 

auf dem Titel verheißene Diarium fehlt bzw. reduziert ſich auf 
dieſes Koſtenverzeichnis, das in dem Band aber erſt S. 51—64 

ſteht. Es ſind vorwiegend Reiſekoſten, Trinkgelder, gelegentlich 

Bücherkäufe, Porti, Almoſen und am 31. Juli 45 Kreuzer für 
„Abſchrift einer Serenade des Herrn Mozart“. Was S. 2 

bis 40 ſteht, gehört nicht dem P. Alanus, ſondern iſt ein falſch 

eingebundenes Tagebuch einer Reiſe des Abtes nach Raiten⸗ 

14⁷
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haslach und Wien mit Abſtecher nach Angarn vom 25. Juni 

1758 bis 7. Auguſt 1759. In Begleitung des Prälaten ſind der 

Arzt Dr. Helbling, der Kammerdiener Zierngiebel, der Kam— 
merlakai Hugel, der Stallmeiſter Pflug und endlich der Schrei— 

ber des Diariums, P. Andochius, Sekretär und Hofkaplan 
„pro hoc actu“. Die Beobachtungsgabe des Schreibers iſt 

nicht ohne Intereſſe. Für die Geſchichte Anſelms ſelbſt iſt 

nicht allzuviel zu gewinnen, da die Geſchäfte, in denen man 
reiſte, nicht genau angegeben ſind. S. 41—49 ſteht noch 

eine andere Koſtenrechnung, von einer Reiſe nach Citeaux, 1765. 

And auch ein zweites Reiſediarium iſt beigebunden, mit eigener 
Seitenzählung 1—19, eine Reiſe des Abtes vom 22. Auguſt 
bis 8. September 1767 im Schwäbiſchen. Schreiber des Dia— 

riums iſt P. Gero. Endlich Handſchrift Nr. 456 enthält ein 

ſehr ausführliches, breit malendes Diarium des Geheimſekretärs 

Marchand über eine Wiener Reiſe von 1758/59. Von S. 27 

an iſt dieſe Reiſe identiſch mit der in Nr. 455 von P. An⸗ 

dochius beſchriebenen. Die pedantiſche Beobachtungsgabe Mar⸗ 

chands hält manche Kurialien und einiges zur Geſchichte des 

geſellſchaftlichen Lebens in Wien feſt. Gegenüber den beiden 
hauptſächlich ausgenützlen Quellen treten dieſe zum Schluß an⸗ 
gegebenen in den Hintergrund. 

Verſuchen wir nun kurz zuſammenzufaſſen, was aus dem 
neu herangezogenen, freilich fragmentariſchen Quellenmaterial 

zur ſchärferen Erfaſſung der Geſtalt des Abtes Anſelm II. ge⸗ 

wonnen iſt, ſo dürfte es ſich um folgende Linien handeln: der 

Repräſentationswille des Reichsprälaten iſt ſtark ausgeſprochen 
und beherrſcht das Bild. Aber vereinzelt ſteht Anſelm damit 

nicht und was ſich zeigt, ſind gemeinſame Züge des Reichs⸗ 

prälatentums der Zeit, gewiß individuell ausgeprägt, von einer 

zum Herrſchen geborenen und geneigten Perſönlichkeit vertreten, 

aber nicht in karikierter Art und nicht das Recht gebend zum 
Vorwurf hochfahrenden, herrſchſüchtigen Weſens. Die Reichs⸗ 

prälaten hatten einen ſchweren Stand gegenüber den fürſtlichen 
Biſchöfen, deren geiſtliche Jurisdiktion ſie mit ihrer Exemtion 

durchlöcherten. Am Konflikt Konſtanz—Salem hat Anſelm nicht 
allein die Schuld, wenn überhaupt beim grundſätzlichen Inhalt 

des Streites von „Schuld“ geſprochen werden kann. Die Akten
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der von Kardinal Roth 1761 mitveranlaßten und verwickelt ge⸗ 
ſtalteten Viſitation, wie ſie Dengel unterſucht hat, ſprechen mehr 

für Anſelm als für den Fürſtbiſchof. Daß der Prälat auch 
ſonſt in Fürſtenkreiſen unbeliebt war, dafür gibt es zwar noch 
andere Anzeichen. Auch der Herzog Karl Eugen von Württem⸗ 

berg gehört zu ſeinen Kritikern“. Die konkreten Streitgegen⸗ 
ſtände ſind jedoch nicht genügend bekannt, um ein ſicheres Arteil 

fällen zu können. Aber das ergibt ſich als Eindruck aus dem 

bekannten Material, daß die Geſtalt des Abtes in ihrer Ganz⸗ 
heit imponierend iſt und daß es eine Verzerrung des Bildes be⸗ 

deutete, wenn man den betonten Repräſentationswillen und die 

Neigung zur Rechtswahrung auf reichsrechtlichem wie auf kirch— 

lichem Gebiet iſoliert betrachten und werten wollte. Auch die 
unleugbare Betonung des Autoritären im inneren Leben des 

Kloſters, die ehrfurchterweckende Diſtanz des Abtes zu ſeinem 

Konvent, von dem offenſichtlich nur wenige Vertraute an ihn 

herankommen, das ſtraffe Wachen über die monaſtiſche Diſziplin, 

die Neigung zur genaueſten Regulierung auch des Einzelnen 
und Kleinen und nicht zuletzt die ſtrenge und ſtrengſte Auffaſ⸗ 

ſung vom Geiſt ziſterzienſiſchen Ordenslebens?, die Anſelm zeit⸗ 
lebens vertrat, alle dieſe Züge müſſen im ganzen geſehen wer⸗ 

den, als naturnotwendige Auswirkungen eines energiſchen, gro⸗ 

10 Das ſchlägt ſich nieder in dem ſpäter liegenden Briefwechſel des von 

Salem nach Stuttgart bzw. Ludwigsburg an die Hofkapelle Karl Eugens 

ausgeliehenen P. Firmus Bleibimhaus mit ſeinem Abt, Anſelms Nachfolger, 

Robert Schlecht (veröffentlicht von Hermann Baier: Württemb. Viertel⸗ 

jahrshefte f. Landesgeſch., N. F. 28, 1918, S. 78—166). Am 28. IX. 

1785 ſpielt P. Firmus an auf eine ungünſtige Beurteilung Anſelms am 

württembergiſchen Hofe. Der Abt von Salem erwidert am 20. X. 1785, 
daß ihm ein ſolches Urteil unlieb ſei, wo es ihm und anderen obliege, die 

Ehre des verſtorbenen Vaters zu ſchützen (S. 90). Am 26. X. 1785 repliziert 

der Pater Hofprediger, daß dem Abt ja beſſer als ihm bekannt ſei, was man 

in Stuttgart und anderwärts und beſonders im ſchwäbiſchen Kreiſe „von der 

politiſchen Seite“ des verſtorbenen Prälaten dachte. Er, der auf die Sa⸗ 

lemer „Staatsverfaſſung“ nie Einfluß gehabt, ſei in Ordens⸗ und Diſziplin⸗ 

ſachen, von denen er Augenzeuge geweſen, ſtets ein warmer Verteidiger 

Anſelms geweſen (S. 92). 
20 Daß die deutſchen Ziſterzienſeräbte ihm nicht wohlwollten, wie in 

den Vorgängen jener erſten Viſitation von 1761 und auch noch in einigen 

ſehr unfreundlichen Bemerkungen des Abtes Sebaſtian Steinegger von
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ßen Menſchen, der das einmal Abernommene mit der ganzen 

Stärke ſeines Willens erfaßt und feſthält und regierungsgewal⸗ 
tig, wie ſeine Anlage einmal iſt, durchſetzt. Die Seele dieſes 

ernſten, choleriſchen Charakters iſt echteſte Frömmigkeit, die im 

Alltäglichen des Kloſterlebens nicht in ihrer individuellen 

Wärme auffällt, die aber in der ergreifenden Sterbeſzene un⸗ 
erwartet aufleuchtet. 

Daß Salem kein günſtiger Boden für die Aufklärung der 

joſefiniſchen Zeit war, iſt aus manchen Anzeichen erſichtlich. Daß 

im Gegenteil eine gewiſſe myſtiziſtiſche Neigung dort herrſchte, 
beweiſt die Gaſtfreundſchaft, die Gaßner gewährt wurde, die 

Sympathie, die ihm der Abt entgegenbrachte, die Huld, mit der 

er ähnliche Betätigungen eigener Konventsmitglieder begleitete, 

das Intereſſe, das wir beobachten konnten für ein vermeintlich 

durch äußere Gnadenmale gezeichnetes Mitglied des Kloſters. 
Leider ergab ſich aus den bisher bekannten Quellen noch nichts 

über das wiſſenſchaftliche und theologiſche Leben im Stift. Es 

ſcheint ſich auf recht durchſchnittlicher döhe bewegt zu haben und 
in nichts originell und ſchöpferiſch geweſen zu ſein. Vorüber⸗ 

gehend brachte der Konvent nicht einmal eine eigene Kraft zum 

Lehrvortrag des Kirchenrechts auf. Aber Ordenszucht, Fröm⸗ 

migkeit waren nicht bloß tadellos, ſondern von beſonderer Inten⸗ 
ſivität und gaben ſich in Anſelms Perſon ſelbſt in ſeiner letzten 

Stunde mit unleugbarer Größe und Schönheit kund. 
  

Wettingen in einer Niederſchrift zum Jahre 1771 ſich zeigt (wiedergegeben 

in Ziſterzienſerchronik XVII, S. 70), das läßt ſich nicht leugnen. Der Wet⸗ 

tinger Abt beruft ſich für ſeine Charakteriſtik (daß Anſelm „ewige Zwiſtig⸗ 

keiten im Orden ſchüre“, daß er beim Generalkapitel in Citeaur „omnium 

fabula et ludibrium“ wegen der Perücke, die er zum Ausdruck ſeiner 

Geheimratswürde trage, daß er „chimaera nostri temporis“, aber in einem 

anderen Sinne als St. Bernhard) auf Amtsbrüder, nicht auf eigene Erfah⸗ 

rung. Auch hier erſcheint wieder die Perücke als fatal, wenn auch nicht 

wegen ihres Schiefſitzens, ſondern durch ihr Daſein ſchon. Man begreift, 

daß die höfiſchen Allüren des Abtes auf dem Generalkapitel auffielen. 

Aber der tiefere Grund der Abneigung der deutſchen Abte, falls ſie über⸗ 

haupt in der behaupteten Verallgemeinerung beſtand, wäre erſt feſtzuſtellen 

und zu unterſuchen. Der Behauptung vom Proteſt der deutſchen Abte gegen 

eine Sendung Anſelms nach Rom und Paris ſteht entgegen ſeine eigene 

Angabe über wichtige Funktionen in Paris und Dijon.



Beiträge zur Salemer Kunſtgeſchichte des Barock. 

Der Bau des Kloſters und der Stephansfelder Kapelle 

durch Franz Beer. 

Von Hermann Ginter. 

Die Achthundertjahrfeier des einſtigen Linzgaukloſters hat 
erfreulicherweiſe einen ſtarken Widerhall gefunden. Neben der 

Tatſache, daß der Strom der fremden Beſucher, die ſich mit 

großem Intereſſe den Bau des hehren Münſters und ſeine ein⸗ 
zigartig reiche Ausſtattung wie die Haupträumlichkeiten des 

ehemaligen Kloſters anſchauen, von Jahr zu Jahr noch lebhaft 

zunimmt, darf das Jubiläumsecho als ein ſchönes Zeichen der 

Wertſchätzung gebucht werden. 

Leider hat dieſer dreiteilige Komplex, nämlich der Münſter⸗ 
bau, ſein Innenſchmuck und das einſtige Kloſter mit Bau und 

Ausſtattung, immer noch nicht die kunſtgeſchichtliche Würdigung 
gefunden, welche das Objekt verdient. Zu den grundlegenden 

Quellenerſchließungen archivaliſcher Natur!, wie ſie vor allem 

Karl Obſer? für das 15., 16. und 17. Jahrhundert vornahm, 
ſind neben die beiden Diſſertationen von Hammer? und Schnorr 

1 J. Bader, Salemer Hausannalen. Zeitſchr. f. Geſch. d. Ober⸗ 
rheins 24, 249 ff. — H. Baier, Chronik. Aufzeichnungen aus dem Kloſter 

Salem; ebd. NF. 28, 83ff. — F. J. Mone, Quellenſammlung d. bad. 
Landesgeſchichte J (1848), 89 ff. u. 176 ff.; III (1863), 18 ff. u. 663 ff. 

2 Beiträge zur Salemer Bau⸗- und Kunſtgeſchichte im 15. und 16. Jahr⸗ 

hundert. Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrheins NF. 30, 574ff. — Zur Geſchichte 

des Kloſters Salem im 17. Jahrhundert; ebd. NF. 31, 65 ff. — Bernhard 

Strigels Beziehungen zum Kloſter Salem; ebd. NF. 31, 167 ff. — Epi⸗ 

taphien, Gedenk⸗ und Wappentafeln im Kloſter Salem; ebd. NF. 31, 176 ff. 

— Zur Herkunft des Bronzekruzifixes vor dem Salemer Münſter; ebd. NF. 

26, 599 ff. 
3 O. Hammer, Das Münſter in Salem. Arnsberg 1920.
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von Carolsfeldk nur verhältnismäßig kleine Teilbearbeitungen“ 
getreten. Anſere eigene zuſammenfaſſende Schrift“, welche wir 
der verehrten Jubilarin auf den Feſttiſch legten, wollte über den 

Rahmen eines handlichen Führers nicht hinausgehen. 
Auch hier kann es ſich unmöglich darum handeln, die für 

Salem längſt als dringend nötig empfundene kunſtgeſchichtliche 
Würdigung zu erbringen. Dafür iſt ſowohl der Rahmen unſerer 

Zeitſchrift zu eng gezogen, wie es auch der wiſſenſchaftlichen 
Vorarbeiten noch durchaus ermangelt, ohne welche man an die 

eingehende kunſtgeſchichtliche Anterſuchung des gotiſchen Münſter⸗ 

baues, dieſen geſehen im Rahmen der Entwicklung der Ziſter⸗ 

zienſergotik“, nicht herantreten darf. Wir ſcheiden darum dieſen 
Teil von vornherein aus unſerer Betrachtung aus. Was wir hier 
ebenſo außer acht laſſen wollen, iſt das, worauf die große Beſucher⸗ 

welt faſt noch ſtärker reagiert als auf den Bau ſelbſt, nämlich 
auf das „Alabaſterwunder Salems“. Wir haben uns dieſe For⸗ 

mulierung erlaubt angeſichts des nur einmaligen Vorhanden⸗ 
ſeins von Werken deutſcher klaſſiziſtiſcher Plaſtik, dazu in ſo reicher 

Fülle und geformt in dem ſo wundervollen Alabaſtermaterial, 

4 L. Schnorr von Carolsfeld, Der plaſtiſche Schmuck im 

Innern des Münſters zu Salem aus den Jahren 1774—1784. Berlin 1906. 

5 Wir rechnen hierher zunächſt die kurzen Zuſammenfaſſungen von 

F. X. Kraus in „Kunſtdenkmäler des Großherzogtums Baden“, Bd. I, 554ff. 

und G. Dehio in „Handbuch der deutſchen Kunſtdenkmäler“ IV2, 294 ff. Dann 

ſind zu nennen an Darbietungen von Joſef Klein: Salem (Überlingen 1926), 

Der Salemer Ofen (Birnauer Kalender 1926, 106ff), Auf den Spuren der 
Mimmenhauſer Stukkatoren (Birnauer Kalender 1928, 146 ff.), Die Salemer 

Orgeln und Orgelbauer (Birnauer Kalender 1929, 73 ff.), und aus unſerer 

eigenen Feder: Franz Joſef Spiegler in Salem (Bodenſee⸗Chronik 1927, 

41 ff.), Vom Todfeind des Rokoko (a. a. O. 1930, 9 ff.), Salem und Johann 

Kaſpar Bagnato (a. a. O. 1931, 61ff.), Der Schmerzensmann (a. a. O. 1932, 

84 ff.), Salemer Barockorgeln (a. a. O. 1933, 17 ff.), Eine Totentafel (a. a. O. 

1933, 77 ff.), Ein Salemer Stich (a. a. O. 1934, 45 ff.), Salem vor dem Brande 

des Jahres 1697 (a. a. O. 1934, 53 ff.). Schließlich müſſen hier beigezogen 

werden die beiden Studien von Horſt Sauer: „Herkunft und Anfänge des 

Bildhauers Joſeph Anton Faichtmayer“ (Diſſ. Leipzig 1932) und „Das Werk 

Joſeph Anton Faichtmayers“ (Oberrheiniſche Kunſt VI, 201 fl.). 

s Kloſter Salem. C. F. Müller, Karlsruhe 1934. 

7 Vgl. darüber: Roſe, Die Baukunſt der Ziſterzienſer, München 1916. 

— H. Rüttimann, Der Bau⸗ und Kunſtbetrieb der Ziſterzienſer, Bregenz 

1911. — Dohme, Die Ziſterzienſerkirchen in Deutſchland, Leipzig 1869.



  
Salem mit dem urſprünglichen Kapellenplan nach dem Stich vom Jahre 1707. 

Aufnahmen W. Krakt.



  
Münſter und eigentliche Kloſteranlage Salems aus dem Stich um 1740.
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Originalunterſchrift des Kloſterbauherrn Abt Stephan I. Jung. 

       
Originalunterſchrift des Franz Beer.
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wie es eben nur Salem zu bieten hat. Da über dieſes ganze 

große Spätwerk im Salemer Münſter eine eingehende kunſt⸗ 
geſchichtliche Anterſuchungs ſeit geraumer Zeit angekündigt iſt, 

halten wir es nicht für angebracht, hier zu dieſem großen und 

bedeutungsvollen Kapitel ſalemiſcher Kunſtgeſchichte Stellung 
zu nehmen. 

Was bleibt aber dann nach Ausſcheiden dieſer beiden wich— 

tigen Partien noch übrig? Wirklich nichts Geringfügiges. 
Zwiſchen dem großen Werk der Gotik, wie es der Münſterbau 
darſtellt, und jenem des Klaſſizismus, wie er nicht minder be⸗ 

deutend erſcheint und als letzte große Tat Salems, das in allen 

Jahrhunderten ſich als eifrige Förderin chriſtlichen Kunſt— 
ſchaffens erwies, Achtung und Bewunderung abringt, liegt eine 

Periode allergrößter künſtleriſcher Fruchtbarkeit. 

Es iſt, rund geſagt, die erſte Hälfte des 18. Jahrhunderts. 
Eine Ara innerhalb der ſalemiſchen Kunſtgeſchichte, die noch ſehr 

wenig Aufmerkſamkeit gefunden hat, obwohl ſie einen ihrer 

Höhepunkte bedeutet. Schuld daran wird in erſter Linie die Ge⸗ 

ringſchätzung ſein, die man bis vor kurzem den Erzeugniſſen un⸗ 
ſeres heimiſchen Barock entgegenbrachte. Was ſich verſtärkte durch 

die Tatſache, daß die Vorarlberger Baumeiſter, deren Vertreter 
Franz Beer für Salem in Betracht kommt, erſt ſeit jüngerer Zeit 
die verdiente Würdigung gefunden haben, ohne dabei allerdings 
als Sterne allererſten Ranges am Himmel der Kunſtgeſchichte 
zu prangen. Nachdem nun das Werk eines Franz Beer immer 

klarer in die Erſcheinung tritt und in ſeiner Qualität auch immer 

mehr Beachtung findet, iſt es an der Zeit, auch den ſalemiſchen 
Schaffensabſchnitt im reichen Lebenswerk des begabten Vorarl⸗ 

bergers der längſt fällig gewordenen kunſtwiſſenſchaftlichen Wür⸗ 

digung zu unterziehen. Dabei iſt dieſer ein ſehr bedeutungsvoller 
und wichtiger Teil innerhalb des Lebenswerkes unſerers Franz 
Beer. Den geſicherten Boden zu unſerer baugeſchichtlichen 

Studie gewinnen wir durch Akten des Karlsruher General⸗ 
landesarchivs, deren ſalemiſche Beſtände bekanntlich in ſehr 

reicher Fülle zur Verfügung ſtehen. Wir dürfen ſie hier erſtmals 

der Offentlichkeit übergeben und können damit nicht nur zur 

sDie vielen in der Studie von L. Schnorrvon Carolsfeldoffen⸗ 

gebliebenen Fragen rufen ſchon längſt nach einer eingehenden Beantwortung.
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Kunſtgeſchichte Salems, ſondern auch zur kunſtwiſſenſchaftlichen 
Würdigung des Vorarlbergers Baumeiſters Franz Beer einen 

Beitrag ſteuern, den beide Teile, der Meiſter und ſein Werk, 
längſt verdient haben“. 

Am was es alſo hier geht, iſt neben der ſchmucken Kapelle 
im nahen Stephansfeld der Bau des Kloſters, wie er ein 

Jahr nach dem Rieſenbrand von 1697 in Angriff genommen 
wurde und wie er heute noch ſteht. Ein Werk von ſehr großem 

Ausmaß, dem nichts ähnlich Bedeutendes innerhalb unſerer 
Diözeſe an die Seite geſtellt werden kann. Man muß ſchon das 

ſchwäbiſche Weingarten, das aber wegen Geldmangel nicht 

zur Vollendung des urſprünglichen und grandios angelegten 

„Idealproſpektes“ kam, zum Vergleich herbeiziehen oder nach 

Ottobeuren wandern, deſſen gewaltiger Kloſterkompler zu Salem 
allerdings nicht erreicht wurde. Neben dem Amfang und den Aus⸗ 

maßen ſtellt auch die architektoniſche Durchgeſtaltung unſerer 
Kloſteranlage eine ſehr beachtenswerte künſtleriſche Qualitäts⸗ 
leiſtung dar. 

Bekanntlich hat ſich die KRunſt des Barock in der ſüd— 
deutſchen Kloſterwelt, wozu wir auch das angrenzende 

Sſterreich und die benachbarte Schweiz miteinbeziehen, als von 
einer ganz unglaublichen Fruchtbarkeit erwieſen. Bald 

nachdem die Schauer und Nachwehen des Dreißigjährigen Krie⸗ 
ges überwunden waren, ſetzte allüberall eifrigſtes künſtleriſches 

Schaffen ein, bei dem kein Kloſter und kein Prälat hinter den 
anderen zurückſtehen wollte. Eine nicht geringe Notwendig⸗ 

keit zu Neubauten von Klöſtern und Kirchen war dabei aber 

durchweg vorhanden, denn an ſehr vielen Orten muß der bauliche 
Zuſtand derſelben ein geradezu troſtloſer geweſen ſein. Es war 
darum nicht unſtillbarer Ehrgeiz allein, der die einzelnen klöſter⸗ 
lichen Niederlaſſungen in ihre Bauunternehmungen geſtürzt 

hätte, ſondern vielfach bittere Notwendigkeit. Und die Neubauten 
mußten in jenen ſchweren, harten Zeiten oft genug unter großen 
Opfern durchgeführt werden. Selbſtverſtändlich iſt aber auch der 

heilige Wetteifer nicht zu leugnen, der immer ſtärker um ſich 
griff, je mehr allerorts das Werken und Schaffen einſetzte. Das 

9 Dabei durften wir die Kollektaneen von Geheimrat Dr. Karl Obſer 

benützen, wofür hier herzlichſter Dank geſagt ſei.
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lag ja ſpeziell für das 18. Jahrhundert in der Luft, in dem auch 

der kleinſte weltliche Herr ſich nach dem alles beherrſchenden 

Vorbild des franzöſiſchen Sonnenkönigs zu gehaben und baulich 

zu etablieren ſuchte. Sicherlich hat aber auch die Art des neuen 

künſtleriſchen Wollens und Formens ſtark werbend ſich aus⸗ 

gewirkt. In der triumphalen Stimmung über endlich über— 
wundenen Dreißigjährigen Krieg und ſiegreich durchgefochtene 

Türkenkämpfe, auch in dem frohen Bewußtſein, aus den Wirren 
der Reformation heraus den katholiſchen Glauben neu erobert, 
ja ihn durch die tiefgehende Bewegung der Gegenreformation 
mit neuem, ſtarkem Leben erfüllt bekommen zu haben, muß der 

neue künſtleriſche Stil wie eine Offenbarung erſchienen ſein. 

Der Barock mit ſeinen Kirchen, deren weitgeſpannte, lichtdurch⸗ 

ſtrömte Räume einem einzigen, frohen Feſtſaal gleichen, deren 

Innenſchmuck mit dem Schwung der Formen und Linien, mit der 

Ekſtatik ſeiner Plaſtiken, mit dem drängenden Temperament 

ſeiner Fresken und der Glut ſeiner Heiligendarſtellungen doch 

nichts anderes als ein einziger rauſchender und unwiderſtehlich 
mitreißender Feſtakkord iſt!t Man muß dazu das ganz intenſive, 

faſt überreiche und liefe religiöſe Leben im Auge haben, wie es 

ſich aus Kommunionziffern ergibt oder im Bruderſchaftsweſen, 

in den Wallfahrten, Prozeſſionen und anderen Vußerungen 

kirchlichen Lebens ſich widerſpiegelt“, um klar zu erkennen, daß 

das künſtleriſche Wollen jener Zeit nicht Faſſade war, hinter 

der ſich nur Dürftigkeit verſteckte, nicht große Geſten darſtellten, 

die lediglich im Bühnenlicht wirken ſollten. Im Gegenteil, die 

Kunſt des Barock quillt aus der Volksſeele heraus und iſt der 

lebendige Ausdruck einer mit neuer Inbrunſt er— 

füllten Gläubigkeit weiteſter Kreiſe des katholiſchen Volkes. 

So ſehr und ſo ſtark, daß wir ſeither nichts Ahnliches mehr auf 

dem Gebiete der chriſtlichen Kunſt erleben durften. And was die 

Romantiker wie ihre Nachfahren im letzten Jahrhundert künſt⸗ 
leriſch anſtrebten, hat nicht die Fruchtbarkeit und nicht den Tief⸗ 

gang eines eigentlichen, großen Stiles errungen, weil es nicht 

10 Vgl. dazu die reichen Ergebniſſe, zu denen Hermann Lauer in 

ſeiner „Geſchichte der katholiſchen Kirche in der Baar“ (Donaueſchingen 1921) 

kommt!
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ſo volksverbunden und volksverwurzelt war, wie das vom Barock 

geſagt werden darf. 
Man muß das alles im Auge behalten, wenn man die 

Tätigkeit Salems im 18. Jahrhundert auf künſt— 

leriſchem Gebiet würdigen will. Salem ſtand inmitten dieſes 

ſtarkflutenden Stromes. And die ſehr wohlhabende Reichsabtei, 
die wirtſchaftlich einen ſo feſten und vorzüglichen Boden unter 

den Füßen hatte, daß ſie auch allerſchlimmſte Notzeiten, wie wir 

ſolche ſchon mehrfach angedeutet haben, verhältnismäßig ſehr 

raſch wieder überwand, ſtand mit beiden Füßen in der neuen 

künſtleriſchen Welt. Ein Hort der chriſtlichen Kunſt war ſie 
immer geweſen. Zum Beweis dafür haben wir die Tätigkeit des 

Mittelalters wie der Neuzeit bis zur Schwelle des 18. Jahr— 

hunderts wenigſtens in knappen Zügen ſkizziert. Sie ward auch 

ein Hort chriſtlichen Kunſtſchaffens für das Säkulum, das hier 

für uns in Frage kommt. Wir bedauern, wegen Raummangel 

nur die Tätigkeit Franz Beers an Kloſterbau und Stephans⸗ 
felder Kapelle behandeln zu können, die ja lediglich einen Auf⸗ 
takt darſtellt. Anſchließen müßte ſich das Kapitel über die Aus⸗ 
ſtattung der wichtigſten klöſterlichen Räumlichkeiten, wie des 

Refektoriums, des Kaiſerſaales, der Prälatenzimmer uſw., wo⸗ 

bei die Tätigkeit der Stukkatoren ſich als ebenſo fruchtbar wie 

intereſſant erweiſt. Im Vergleich zu Bauten anderer Stifte er⸗ 

ſcheint gerade dieſes Kapitel Salems als beſonders reich bedacht. 

Denn wenn wir das Refektorium oder den Kaiſerſaal nennen, 

dann ſetzen wir als bekannt voraus, daß nicht leicht andere Klöſter 

auf ſüddeutſcher Erde etwas von ſo reicher Ausſtattung auf⸗ 

weiſen können wie unſer liebes Salem. Für dieſe Objekte endlich 

einmal den archivaliſchen Untergrund darzubieten, iſt längſt als 

ſehr nötig empfunden worden. Intereſſant iſt dabei die Tatſache 

eines räumlich außerordentlich weitgeſpannten Künſtlerkreiſes, 

für den das Linzgaukloſter auf lange Jahrzehnte hinaus das 

Zentrum iſt, in dem ſtändig Arbeiten und Aufträge rufen. 
Daneben muß es auch dauernd künſtleriſche Beſchäftigung 

in der Münſterkirche gegeben haben, obwohl der Beſtand an 

Innenausſtattung der vorausgehenden Epochen kein ſchlechter 

geweſen zu ſein ſcheint, zumal er in großen Partien kaum das 
Alter von hundert Jahren erreicht haben mag. Offenbar iſt dieſer
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Innenſchmuck des Münſters im Laufe unſeres fraglichen Barock⸗ 
abſchnittes durchweg neu erſtanden, um dann reſtlos wieder der 

reichen Alabaſterwelt zu weichen, welche der Klaſſizismus dem 

gotiſchen Kirchenraum gab. Für beide Teile, für die Ausſtattung 

der großen Kloſterräume wie für den vorklaſſiziſtiſchen Münſter⸗ 

ſchmuck ſtehen die Namen von Vater Franz Joſeph und Sohn 

Joſef Anton Feuchtmayer im Vordergrund, während die Künſt— 

ler des Klaſſizismus bekanntlich Johann Georg Dürr und Johann 
Georg Wieland heißen. Dazwiſchen liegt die Erſtellung der Bir— 

nauer Wallfahrtskirche auf eigenem Grund und Boden, vorne 
über dem Geſtade des ſchönen Aberlingerſees, ein Abſchnitt 

ſalemiſchen Kunſtſchaffens, den wir an anderem Orte bereits 
gewürdigt haben n. 

And abſchließend müßte noch ein Kapitel ſtehen, das ſich 

mit den Erzeugniſſen der Goldſchmiedekunſt beſchäftigt, an denen 
das 18. Jahrhundert unſer Linzgaukloſler unglaublich reich 

machte: koſtbare Altardekorationen, der ſilberne Kreuzaltar, die 

große goldene Monſtranz, wertvolle Reliquiarien, Kelche, 

andere kirchliche Gefäße, Pontifikalſtäbe, Bruſtkreuze, Ringe, 
aber auch Stücke, welche die klöſterliche Gaſttafel, dem Zuge der 

Zeit folgend, zu ſchmücken hatten. Meiſter von Rang und Namen 

zu Schaffhauſen, Alm, Augsburg und anderswo treten dabei 

auf. And Summen können für ſolche Zwecke ausgegeben werden, 
die in Erſtaunen ſetzen. Am ſo mehr als die Schäden des Dreißig— 

jährigen Krieges und des großen Brandes wie der notwendig 

gewordene Kloſterneubau Rieſenziffern ſchaſfen. Angeſichts die⸗ 

ſer Tatſache ſteht auch derjenige, der ſich ſchon lange mit ſalemi⸗ 

ſcher Kunſtgeſchichte des Barock beſchäftigt, beim Kapitel über 

die Werke der Goldſchmiedekunſt immer wieder vor neuen 

Wundern. 
Reiche archivaliſche Beſtände ermöglichen es, der Wirk⸗ 

ſamkeit dieſer Spätſtile zu Salem eine Würdigung von großem 

Ausmaß zu geben. Hier kann ſie nicht in Frage kommen, ſie ſoll 

uns aber zu anderer Zeit beſchäftigen. Was wir hier behandeln, 

iſt der Auftakt zu dieſer Glanzzeit barocken Kunſtſchaffens in 

u Birnau am Bodenſee. Deutſche Kunſtführer Bd. 22. Augsburg 

1928. — Gottfried Bernhard Göz in Birnau (Oberrhein. Kunſt IV, 55 ff.).
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Salem: die Tätigkeit des Vorarlbergers Franz Beer an Kloſter 

und Stephansfelder Kapelle. 

Bevor wir nun an die Behandlung unſeres Themas heran⸗ 

treten, möchten wir in knapper Skizzierung die Frage beant— 

worten: Was trat die erſte Hälfte des 18. Jahrhun— 

derts zu Salem als Erbe an? 

Vorhanden war zu allererſt das Münſter. Der Bau, den 
der große Abt Alrich II. von Seelfingen im Jahre 1299 für ſeine 

auf 300 Köpfe angewachſene Kloſterfamilie begann und der am 
23. Dezember 1414 durch Erzbiſchof Eberhard III. von Salzburg, 

der zum Konſtanzer Konzil herbeigekommen war, ſeine Weihe 

erhalten hatte. Dieſes Werk der klöſterlichen Bauhütte, aus deren 

Dunkel und Schweigen einzig der Name eines „frater Ortulfus“ 

als „magister operis“ herausragt und das heute noch beſteht, 
trägt alle Kennzeichen der Ziſterzienſergotik, dieſes eigentlichſten 

Mönchſtiles innerhalb der chriſtlichen Kunſt. Ein langgeſtreckter, 
turmloſer Baukörper mit geradem Chorabſchluß, aus deſſen ge⸗ 

ſchloſſenem, länglichem Rechteck auch die Querhäuſer nicht heraus⸗ 

treten. Die Befenſterung der beiden Geſchoſſe denkbar ſchlicht, 

wie alle architektoniſchen Formen in herber, mönchiſcher Aſzeſe. 

Ein bewußtes Sichdagegenſtemmen gegen die ſich unaufhaltſam 
weiterentwickelnde Gotik. Aberall der Geiſt ſtrenger Weltflucht und 

Weltabgewandtheit, wie er ſo charakteriſtiſch aus dem künſt⸗ 

leriſchen Kodex des Ziſterzienſerordens herauswächſt. Deshalb 

aber keineswegs zu minderer Qualität führend. Im Gegenteil 
nötigt dieſe großzügige und zuchtvolle Geſchloſſenheit architekto⸗ 

niſchen Geſtaltens höchſte Achtung ab. Das tritt beſonders bei der 
Bildung der Faſſade zutage, für die weder die Verbindung mit 

einem anſehnlichen Turm noch mit einem dem Gotteshaus ent⸗ 

ſprechend großen Portal eine künſtleriſch fruchtbare Auswirkung 
ſchafft. Faſt nackt und bloß erſcheint dieſe Münſterfaſſade in die 

Welt geſtellt, wenn man zu ihrem Vergleich Faſſaden unzähliger 
anderer gotiſcher Münſter herbeizieht. Und doch iſt auch hier das 

Werk von ſtolzer Größe: neben der ſpürbaren Dürftigkeit, in wel⸗ 

cher die Befenſterung arbeiten muß, um die offenſichtliche Blöße 
zu decken, große, voll⸗ und wohlklingende Verhältniſſe, auf die alles 

eingeſtellt iſt. Durch den zuchtvollen Verzicht auf alles, was künſt⸗ 

leriſch „den Sinnen ſchmeicheln kann“, eine hehre, ganz reine und
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große Geiſtigkeit des Bauens, eine Architektur von intellektuellſter 

Monumentalität. 
Das Innere dieſes Gotteshauſes, eine dreiſchiffige Pfeiler— 

baſilika, aus kreuzförmigem Grundriß erwachſend. Ein gewaltiger 

Mittelraum, deſſem majeſtätiſchen Strömen ein ebenſo groß ge⸗ 
formtes Querhaus ſich entgegenwirft. Höhenlinie und Bodenebene 
von durchlaufendem Niveau. Wie gewaltige „Eisbrecher“ ſtehen 

mächtige Pfeiler im Raum, um die Widerlagerung der Gewölbe 
aufzunehmen, etwas für Salem ſo Eigenartiges, daß es ſich in 

keiner anderen Kirche des Ordens mehr findet. So entſtehen, 

nahezu ausgebildet, eigentlich fünf Schiffſräume, während der 

Chor eine tatſächlich durchgebildete fünfräumige Anlage hat. Alle 

Einzelformen in Raumgeſtaltung oder Gewölbebildung ſind denk⸗ 
bar ſchlicht und ſtreng. An dekorativen Stücken findet ſich nichts 

vor. Das üppig reiche, rieſige Maßwerkfeuer im rechten Querhaus 

iſt kein Werk urſprünglichen Geſtaltens, und Schlußſteine in den 

Wölbungen gehören ſpäterer Zeit an. Wie Zeiten laxerer Auf⸗ 
faſſung reichſten farbigen Glasſchmuck in die zahlreichen Fenſter 

fügten, den rigoroſer denkende Nachfahren wieder beſeitigten. 

Im langgeſtreckten Münſter-Mittelraum waren Presby⸗ 
terium, Pſallierchor, Retro- und Konverſenchor einander nach⸗ 
geſchaltet. Innerhalb des erſtgenannten Raumes ſtand zur Seite 

das mit reichem Figurenſchmuck verſehene, zierliche ſpätgotiſche 

Sakramentshaus, das der große Abt Johannes Stantenatt 

im Jahre 1494 erſtellen ließ, wobei er ſich zu deſſen Füßen das 

Grab beſtimmt hatte. Dann folgte das hundert Plätze umfaſſende 

Chorgeſtühl, welches Melchior Binder von Hunderſingen in 
den Jahren 1588 bis 1593 mit einer Reihe von Hilfskräften ange⸗ 
fertigt hatte!s. Schließlich wiſſen wir einiges über den Hoch⸗ 
altar, der ſich in die Zeit des 18. Jahrhunderts hineinrettete. 

Nach der bekannten Beſchreibung“ des P. Craſſus aus der Zeit 

um 1650 handelte es ſich um einen ſehr ſtattlichen Flügelaltar mit 

Gemälden und Holzſchnitzereien. Auf den Flügelgemälden waren 
Darſtellungen von Chriſti Geburt, Auferſtehung, Pfingſtwunder 
und Mariä Himmelfahrt. Im eigentlichen Altarkörper: St. Bene⸗ 

12 Obſer, Zeitſchr. f. G. d. Oberrheins NF. 28, 96. 

Derſelbe a. a. O. NF. 31, 65 ff. 

13 Derſelbe a. a. O. NF. 30, 574ff.
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dikt und St. Bernhard mit ihren Attributen, die Erzengel Gabriel 

und Raphael, die Szene der Marienkrönung und St. Michael, 

letzteres Stück offenbar zu alleroberſt. Dieſer Hauptaltar muß in 

ſeinen Ausmaßen bis in die Wölbungen der Decke hinaufgereicht 
und auch über den als Lettner quergelagerten Retrochor hinweg 

ſtark repräſentativ gewirkt haben. Was man dagegen auf ſolche 

Entfernung aus dem Langhaus heraus kaum ſehen konnte, war 
der acht Fuß hohe und etwa ſechs Fuß breite Rundtabernakel, der 

reiche Schnitzereien aufwies und die Statuen des Täufers Johan⸗ 
nes und des Evangeliſten Johannes zu beiden Seiten hatte. 

Weiter erwähnt P. Craſſus die überlebensgroßen, weißgetönten 
Statuen des Salvators, der Gottesmutter und der zwölf Apoſtel 
im Hochwerk des Mittelraumes, ſo daß wir uns von der Münſter⸗ 

ausſtattung um das Jahr 1650, die um 1700 wohl noch etwa die 
gleiche geweſen ſein wird, ein ziemlich getreues Bild machen 

können. Auch der Kreuzaltar mit Bildern Chriſti, Mariens, 

des hl. Johannes, der hl. Maria Magdalena und der anderen 

Maria, der im Konverſenchor ſeinen Platz hatte, iſt in der ge⸗ 

nannten Münſterbeſchreibung erwähnt. 
Neben dem Münſter und ſeiner kurz ſkizzierten Einrichtung 

ſtand bis in das Ende des 17. Jahrhunderts der Kloſterbau 
des großen Abtes Thomas J. Wunn von Grasbeuren 
(1615—1647). Dieſer Prälat muß unmittelbar nach ſeinem Re⸗ 
gierungsantritt das umfangreiche und bedeutſame Bauwerk in 

Angriff genommen haben, für deſſen Werden wir aus den Kol⸗ 
lektaneen Obſers eine Reihe von Daten angeben können. Danach 
wurde am 4. Juli 1615 durch Prior Johann Muttelſee und Sub⸗ 

prior Wilhelm Hillenſohn mit Zimmermeiſter Hans Hilten⸗ 
ſperger zu Niederſtenweiler der Verding geſchloſſen!, der ſich 
auf den Bau „vom Collegio bis zum Refectorio“ bezog. Wir 
hören dabei gleichzeitig, daß Meiſter Balthaſar Seuff von 
Kempten für den Abbruch des „Abteibaues“ 514 fl. 35 kr. erhielt, 

während der Akkord Hiltenſpergers auf 720 fl. geht. Letzterer 
empfängt im gleichen Jahre ſein Entgelt für „134 Stumpen zum 
Dormentbau“, wie der Steinmetz noch dieſes Jahr für 36 

„Schneckentritte“ an der „newen Abbtey Schneggen“ entlohnt 

wird. Dagegen figurieren die Zahlungen an die Steinmetzen für 

15 GLA., Karlsruhe, Salem, Abtsrechnungen 1616.
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Arbeit am „Convents Schneggen“ erſt in den Rechnungen des 

Jahres 1617. Wir können naturgemäß hier die Einzelheiten 
dieſes Baues nicht weiter verfolgen, ſondern wollen nur noch 
feſtſtellen, daß Meiſter Balthaſar Seuff aus Kempten bis zum 

Jahre 1618 eine Geſamtſumme von 2025 fl. 22 kr. erhielt, daß 

aber ſein Name noch im Jahre 1629 in den Rechnungen erſcheint. 
Langſam folgten Abtei, Dorment oder Konventbau, Kreuzgang, 
Muſeum, Wärmehalle wie Noviziat mit Gaſträumen einander im 

Entſtehen nach. Am Schluß ſtand ein ſtolzes Werk da, offenbar 

zum erſten Male in der Höhe von drei Stockwerken, völlig maſſiv 
und in Quadern gebaut wie mit Fenſtern von „durchſichtigem 

Glas“ verſehen, was P. Craſſus beſonders erwähnt, wobei er 
bemerkt, daß alles „mit ſolcher Majeſtät errichtet war, daß nicht 
leicht irgendwo ein Kloſter dem ſalemiſchen gleichkam““. 

Aber dieſen großartigen Kloſterbau brach bald nach ſeiner 

Entſtehung der Dreißigjährige Krieg herein, deſſen Leidenskelch 
unſer Salem ja bis zur Neige leeren mußte. Aber trotz ſchwerer 
und ſchwerſter Heimſuchungen aller möglicher Art blieb der Bau 

des unvergeßlichen Abtes Thomas J. intakt. Bis der ſchwarze 

10. März 1697 kam und ein Ofenbrand der Geſindeſtube jenen 
Rieſenbrandentfeſſelte, in dem außer dem Münſter und dem 
ſogenannten langen Bau alles wieder zuſammenbrach, wobei auch 

die Bibliothek mit ihren unerſetzlichen Koſtbarkeiten, darunter die 

illuminierten Akten des Konſtanzer Konzils, vom gierigen Flam⸗ 

menmeer verſchlungen wurde. Dieſe ſchauerliche Kataſtrophe iſt 

ein Schlag von doppelter Furchtbarkeit geweſen, da ihr faſt un⸗ 

mittelbar der Dreitzigjährige Krieg vorausgegangen war. Ange⸗ 
ſichts dieſer Tatſache iſt das Erſtaunen um ſo berechtigter über 

die nun einſetzende Hochkonjunktur künſtleriſchen Schaffens von 
ſeiten unſeres Kloſters, die ſich nicht nur mit der Erſtellung neuer 

Gebäulichkeiten beſchäftigt, ſondern dieſe auch auf das prunk⸗ 

16 Dieſen Kloſterbau gibt ein Kupferſtich im Büchlein der Salemer 
Sebaſtiansbruderſchaft wieder, das 1696 bei Labhart in Konſtanz gedruckt 

wurde. Wir haben hier erſtmals ein Bild des Kloſters Salem vor dem 

Brande von 1697. Vgl. die Würdigung dieſes Stiches in Bodenſee⸗Chronik 

1934, 52 ff. Mit anderen Illuſtrationen zu unſerer Abhandlung bringen wir 

auch den genannten Stich. 

17 F. X. Kraus, Originalbericht über den Brand der Abteigebäude 

von Salem 1697, Freib. Zeitſchr. 7, 182 ff. 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXXV. 15
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vollſte ausſtattet, die dann andauernd größte Summen an Gold—⸗ 
ſchmiede und Paramentenhändler gibt, die im gleichen Atemzuge 

das koſtbare Rokokojuwel von Birnau an das Seegeſtade baut, 
die aber deshalb ſich noch längſt nicht ausgegeben hat, wie ſehr 
viele andere Klöſter, ſondern endlich dem gotiſchen Münſterraum 

noch die reiche Pracht der Alabaſterausſtattung ſchenkt und 
— immer noch völlig ungebrochen — dem grauſamen Henker der 

Säkulariſation den ſtolzen Nacken bieten muß. So geſehen, iſt 

der Rieſenbrand von 1697 nicht nur das Flammenmeer, in dem 
die alte Zeit unterging, ſondern auch das weithin leuchtende 

Fanal, das eine auch für Salem unerhörte Epoche künſtleriſchen 
Schaffens ankündigt. 

Der Neubau des Kloſters. 

Abt Emmanuel Sulger überlebte die Heimſuchung ſeines 

Stiftes nur kurz, das Anglück brach ihm das Herz. Doch muß 
ſchon auf ihn die Planung des Neubaues zurückgeführt werden, 
wenn auch ſein Nachfolger Stephan J. Jung (1698—1725) 

den Löwenanteil an Verdienſten um das Neuwerk auf ſich ver⸗ 
einigen darf. Man hat auf jeden Fall nicht lange zugewartet, 

ſondern, ſo raſch es ſich ermöglichen ließ, ſich an die Aufbauarbeit 

gemacht. Nach der Tradition ſeien verſchiedene Pläne entſtanden 
und wieder verworfen worden, bis ein Mönch ſelbſt auf die Idee 

des heute noch beſtehenden Baues gekommen ſei. Man zog ſicher⸗ 
lich ſehr raſch einen anerkannt tüchtigen Baumeiſter zu Rate, 

nämlich den Vorarlberger Franz Beer“. Dieſer iſt geboren 
am 3. Juli 1659 zu Au im Bregenzerwald, ſiedelt um 1705 2⁰ 

nach Konſtanz um, wird hier 1717 Mitglied des Großen und 
1722 Mitglied des Inneren Rates und erhält im letztgenannten 

Jahre von Kaiſer Karl VI. das Adelsprädikat „Edler von der 

is Aber „Franz Beer und das Vorarlberger Münſterſchema“ liegt die 

Diſſertation von Georg Karl vor (abgedruckt in Alemannia IV, 1ff.), die aber 

nicht weniger Ergänzungen und Korrekturen bedarf. Aber Beers Tätigkeit 

im heutigen Baden ogl. unſere Zuſammenſtellung in der gleichen Zeit⸗ 

ſchrift III, 32 ff. 
10 Der „Abſtammung des Baumeiſters Franz Beer de Blaichten“ ging 

erſtmals nach O. Irlinger in Alemannia IV, 20f. 

20 In dieſem Jahre erſcheint er in einem ſpäter benützten Aktenſtück erſt⸗ 

mals ausdrücklich als „Burger von Coſtanz“ bezeichnet.
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Blaichten“. Ebenfalls in dieſem Jahre kauft er ſich vom Kloſter 

Weißenau bei Ravensburg um 8000 Gulden ein Gut bei Bezau, 
zieht ſofort ſich darauf zurück und ſtirbt hier am 21. Januar 1726. 
Seine Tochter Anna Maria heiratete am 13. November 1707 

den ebenfalls ſehr bedeutenden Vorarlberger Baumeiſter Peter 

Thumb ꝛ2t, auf den bekanntlich Birnau wie die Kathedrale von 

St. Gallen — dieſe wenigſtens in ihrem Hauptteil — zurückgehen. 
Als Franz Beer für Salem in Frage kam, lagen ſchon grö— 

ßere Arbeiten hinter ihm. So die Prämonſtratenſerkirche Ober— 

marchtal??, an welcher er mit Chriſtian Thumb und Michael 
Thumb von 1686 bis 1690 beſchäftigt geweſen war. Dann rief 
ihn das Benediktinerſtift Gengenbach?? zum Wiederaufbau ſeiner 

Kloſtergebäude, welche die Franzoſen 1689 ruiniert hatten. Der 
Vertrag, der auch die Wiederherſtellung der ſtark beſchädigten 
Kloſterkirche miteinbezog, datiert vom 22. Auguſt 1693. Im 

Jahre 1697 waren Abtei, Weſt⸗ und Südtrakte wie der größte 
Teil des Konventbaues ſertig und im Jahre 1699 der Teil von 
der Abtei zum Turm. 

Ein Jahr nach dem Gengenbacher Akkord erhielt unſer Mei⸗ 
ſter den Neubau des Nonnenkloſters von Frauenalb?“ bei Karls⸗ 

ruhe zugewieſen, für den am 18. September 1696 der Grundͤſtein 
gelegt, der aber erſt im Jahre 1704 bezogen werden lonnte. Sowohl 

zu Gengenbach wie in Frauenalb handelt es ſich um größere Ge— 

bäudekomplexe und bedeutſame Aufträge, welche den Namen des 
Vorarlbergers bekannt genug gemacht haben mögen. 

Mitten aus dieſer Tätigkeit heraus, die ihn noch jahrelang 
nebenher beſchäftigte, rief Salem unſeren Franz Beer zu einer 
weit größeren Arbeit. Der Verding trägt das Datum des 
30. April 16972, ſo daß alſo das Kloſter nach noch nicht ganz 
  

21 Von der Literatur über dieſen Vorarlberger Meiſter nennen wir: 

R. Werneburg, Peter Thumb und ſeine Familie, Straßburg 1916, und 

L. Schneyer, Peter Thumb und die Baugeſchichte von St. Peter i. Schw. 

(Freib. Diſſertation 1923). Seit der Abfaſſung dieſer beiden Studien hat ſich 

auch hier manches Neue hinzugefunden. 

22 M. Schefold, Kloſter Obermarchtal. Deutſche Kunſtführer Bd. 6, 

Augsburg 1927. 28 Alemannia III, 32 f. 

24 K. Obſer, Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrheins NF. 33, 212 ff. 

25 GLA. Salem. Gen. Bauſache. Verträge mit Baumeiſter Franz Beer 

über die von ihm auszuführenden Bauten. 1697—1714. Faſz. 83 (ogl. Beil. J). 

15˙*
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zwei Monaten auf den Brand ſich bereits auf ein ſo großes Werk 
feſtgelegt hatte. Der Akkord baut ſich auf auf des Meiſters „aller⸗ 
ſeits belüebtem Riß“ und ſieht zunächſt die Erſtellung eines 

Drittels der Anlage vor: Konventbau von der oberen Ecke 
an, in welche das Priorat zu kommen hat, bis zum Hofgebäude, 

das Refektorium dabei eingeſchloſſen. Dazu mußten vorher die 

Reſte der verbrannten Anlage entfernt werden. Finanziell ſchloß 
man ab auf 13 500 Gulden und einen Fuder „gueten alten 

Weins“, wobei die Summe in drei gleichen Jahresraten auszu⸗ 
händigen war. Das Baumaterial hatte das Kloſter auf ſeine 

Koſten beizuſchaffen und auch das Handwerksgeſchirr, außer 

Hämmern und Kellen, zu reichen. Anterkunft und Verpflegung 
für Meiſter und Hilfskräfte erſcheinen — wie üblich — genau 
geregelt. Desgleichen die Frage nach der baulichen Garantie 
und der Weiterführung bei eventuellem Ableben des Meiſters. 

Daß dieſe große Arbeit flott vonſtatten ging, läßt der 
zweite Akkord“ erkennen, der ſchon am 19. Juli des auf den 
erſten folgenden Jahres getätigt werden konnte. Er ſtellt feſt, 

daß der zuerſt vergebene Gebäudeteil „nun beynahe under das 
Tach khommen“ und vergibt „das Hoffgebäb vom Newen Re— 

fectorio an bis hinunder auf die Aach gegen dem Markhſtall“, 

dann den „Zwerchpaw von dannen gegen der Purs bis zur im 
Riß angezeugten ſtüegen“, dazu ſchließlich den „Zwerchpaw von 
obegemeltem Refectorio gegen der alten Bruderſchafft Capellen, 
ſoweith der große Saal reichen ſoll“. Für dieſen „zum mehreren 
Theil Vier⸗ und Fünff ſtöckh hochen“ Baukörper ſind dem Mei⸗ 
ſter 6500 Gulden zugeſagt, wieder in Jahresraten und wieder 

dabei ein Fuder Wein, dazu nach Abſchluß noch ein „Silberner 
Pocal oder Becher mit der Herrſchaft Wappen“. Schließlich 
brachte der 2. Juli 1700?“ die Vergebung des dritten und letzten 

großen Bauabſchnittes, den „andr halben Theil des allhüeſigen 

Newen Hoffgepäws“. Dem Meiſter werden dabei verſprochen 
7800 Gulden und „wüderumb ein ſchönes Silbernes und vergol⸗ 
detes Pocal oder Becher“. 

Nicht nur die Teilakkorde, ſondern auch die Liſte der Aus— 

zahlungen von Geldſummen an Franz Beer laſſen die Entwick— 

26 A. a. O. Faſz. 83 (ogl. Beilage II). 
27 A. a. O. Faſz. 83 (ogl. Beilage III).
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lung des ſalemiſchen Bauweſens wenigſtens in großen Zügen 
überſchauen. Eine Zuſammenſtellung des klöſterlichen Bursamtes 
vom 14. Februar 17032, die lediglich die Poſten an den Bau— 

meiſter enthält, iſt von Intereſſe. Sie ſtellt an die Spitze die Be⸗ 
merkung vom „newen Convents und ſo wohlſchon under 

das Tach gebrachten als auch erſt zum Theil aufge— 

führten Hofgebäu“, woraus zu erkennen iſt, daß erſteres 

anfangs 1703 als Aufbau völlig abgeſchloſſen, letzteres aber erſt 

teilweiſe unter Dach und Fach war. Aus den Einzelpoſten tragen 
wir nach, daß der Bauteil des erſten Verdinges, nämlich der des 

Konventes bis zum Hofgebäude, 370 Schuhe maß, während der 
Reſt bis zur Kirche 235 Schuhe in der Länge umfaßte. Weiter 
betrug der Trakt vom Refektorium bis zur Aach 270 Schuhe 

Länge, während bei den reſtlichen Gebäudeteilen keine derartigen 
Angaben vermerkt ſtehen. 

Im erſten Baujahr empfing Franz Beer vom Stift zuſam⸗ 
men 4500 Gulden, d. h. „in underſchiedlichen malen par“ 4097 

Gulden 32 Kreuzer, „mittelſt Früchten“ 402 Gulden 28 Kreuzer. 

Aber dieſen Betrag liegt noch die eigenhändig geſchriebene und 
unterſchriebene wie mit ſeinem Siegel verſehene Quittung?? des 
Meiſters vor, die das Datum des 31. Oktobers 1698 trägt und 
den Erhalt der Zahlungen eben dieſes Jahres beſtätigt. Am Quit⸗ 

tungstermin war Beer bereits im Beſitz der zweiten, d. i. laufen⸗ 
den Jahresrate von wiederum 4500 Gulden. Er hatte ſich gleich⸗ 
falls in barem Geld und in Früchten entlohnen laſſen. Dazu hatte 
ihm das Kloſter vom Konto des Hofgebäudes am letzten Oktober 
1698 ſchon 800 Gulden „auf abſchlag“ gegeben. Noch 1698 muß 

der Vorarlberger eine weitere Abſchlagszahlung pro 1699 emp⸗ 
fangen haben, mit der dann zuſammen wieder die Jahresrate von 
4500 Gulden erreicht wurde. Dieſes Mal ſind die gegebenen 
Früchte mit nicht weniger als 1065 Gulden 2 Kreuzer berechnet. 
Darüber hinaus brachte das Jahr 1699 dem Meiſter auf Konto 
des zweiten Teilakkordes noch die Geſamtſumme von 4400 Gul⸗ 
den. In einer „Generalquittung“ vom 2. Oktober 16993, die 

2s GLA. Salem. Gen. Bauſache. Abrechnung mit dem Baumeiſter 

Franz Beer. 1698—1706. Faſz. 84. 

20 Aa. O. Faſz. 84 (ogl. Beilage IV. 

30 A. a. O. Faſz. 83.
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wieder eigenhändig gehalten und geſiegelt iſt, kann der Meiſter 

beſtätigen, daß er für das Konvdentgebäude nun 13 500 Gulden 

und für das Hofgebäude bereits 1500 Gulden erhalten hat. Wei⸗ 
ter iſt auch eine Spezialabrechnung?' des Jahres 1699 da, aus 
der die Einzelpoſten in Geld, in „Kernen“, in „Weißmehl“, in 

„Breymehl“ uſw. zu erſehen ſind. 

Im Frühjahr 1699 ſteht der Beerſche Bau ſo weit, daß der 

Meiſter ohne Scheu vom Stift Salem ein „Attestat“ verlangen 

darf, um es als Empfehlung zu Bauvorhaben an anderen Orten 
vorzulegen. Dieſes Zeugnis, welches „Seine Hochwürden und 

Gnaden, der Salmansweyliſche Reichs Prälat und Herr“ un⸗ 

ſerem Franz Beer ausſtellte, iſt zwar nicht mehr vorhanden, doch 

iſt das Schriftſtück“ noch da, in welchem der Meiſter mit Anter⸗ 
ſchrift und Siegel bekräftigen mußte, daß er die Empfehlung, 
welche ihm mit „dabey Bezeugten gnädigen Vergniegen ertheil⸗ 

let“, nicht „zue deß Stüffts Salmansweyl ſchaden undt wider den 
Beding, ſondern allein anderwertig zue ſeinem Behelf mehrere 
gebäw zue bekommen“ verwenden wolle. 

Das war im Jahre 1699. In den ſolgenden drei Jahren 
laufen die Einzelbuchungen wie bisher weiter. Beim Poſten über 
den zu reichenden Wein ſteht vermerkt, daß dieſer teils „Kirch⸗ 

berger“, teils „Konſtanzer“ war. Am 17. September 170233 

quittiert Beer in der bekannten Form, daß er auf den Akkord des 

„Abtey Gebeys“ bereits 3562 Gulden erhalten habe. Von der 

ganzen Akkordſumme ſtanden ihm alſo zu dieſer Zeit noch 4238 

Gulden aus, was der Meiſter eigens vermerkt. 

Eine weitere Abrechnung vom 14. Auguſt 17033 bringt die 

Auszahlungen, welche der Baumeiſter auf den „letstern Hal— 

ben Theil des Hofgebäwes“ empfangen hatte und die ſich 

zuſammen auf 3947 Gulden 19 Kreuzer und 3 Heller beliefen. 

Von dieſem Akkordͤſtück blieb zum genannten Termin noch eine 

Reſtſumme von 4002 Gulden 40 Kreuzer und 5 Heller zu zahlen 

übrig. Einer der in dieſer Liſte vermerkten Poſten nennt 150 
Gulden „wegen abbrechung des hohen Hauſes“. Am 20. Oktober 

1704 waren ſchließlich von den 7800 Gulden Akkordgeld für den 

1 A. a. O. Faſz. 84. 32 Ebd. Faſz. 84. 

33 Ebd. Faſz. 84. 34 Ebd. Faſz. 83.
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„andern halben Teil des Hofgebäudes“ noch 2607 Gulden aus⸗ 
ſtändig, wie eine Abrechnungs' dieſes Tages belegt. 

Immer noch aber ſtanden Teile der alten Gebäulichkeiten, wie 

der nächſtfolgende Akkord mit Beer vom 23. März 1705536 beweiſt. 

Danach wurden für endgültigen Abbruch beſtimmt: „das noch 
ſtehende alte Convents gepäw mit dem an der Kürchen noch Vor⸗ 

handenen alten Kreuzgang, Bſchaid, Walzenhäusle, Jeger⸗ 
maiſters Behauſung, Haffnerey, Ander Thor, Krumholzen Haüsle, 
undr ſcheuren, ſchöpff, auch ale Stallungen neben der daran han⸗ 

genden Kloſter Maur Bis zu end des Hafners Häuslein“. Alles 

das war jetzt niederzulegen und „alle Fundamenten auszuhe— 
ben“. Neu aufzubauen waren: „das noch zu fertigen ſeyende Con⸗ 
vents gepäw ... zuſambt dem newen Creuzgang neben der Kir⸗ 

chen ... die newe Stallungen, Handtwerkhs Stett, Uundr 
Thor Häusle und was ſonſten der circa 700 ſchuhe Lange Riß 

in ſich Begreifft“, dazu die „Capellen Sti. Sebastiani nach Formb 
und Manier, wie der Riß zeiget“, jedoch hier die Arbeit des 

Steinhauers und Stukkators ausdrücklich ausgenommen. Alles 

zuſammen bedeutete wiederum ein ſehr großes Stück Arbeit, was 

auch die hohe Akkordſumme von 11 800 Gulden beweiſt. 

Aus einem Aberſchlags“, den Beer zur Grundlage dieſes 
Verdinges einreicht, erfahren wir neben den Einzelheiten not⸗ 
wendiger Baumaterialien u. a., daß für das wunderſchöne Sa⸗ 
lemer UAntertor, das ein Prachtſtück im heutigen Gebäude⸗ 

komplex darſtellt, das „Thorheuſel Zue Zwyfalten“ offenbar das 

Vorbild abgegeben hat. An der Hand jenes Baues macht Beer 
ſeine Berechnung ſür ein ſolches Werk zu Salem. 

Im Spätjahr 1705 war man mit dieſem Bauabſchnitt offen⸗ 

ſichtlich ſchon feſt an der Arbeit, was man aus einem Schriftſtück““ 

vom 28. Oktober dieſes Jahres entnehmen kann. Hier wird der 
Bau der „Newen Cloſter- undt Garthen Maur ſambt Thor 
undt denen Thürnen ... auf die bereits angefangene weis ver⸗ 

dingt undt von dem Thor, allthanen undt beeden Thürnen dar⸗ 
neben 250 fl von iedem hundert ſchuech aber 50 fl“ zugeſprochen. 

Bemerkenswert iſt dieſer Akkord noch dadurch, daß er von un— 
ſerem Meiſter als „Nunmehr Burgeren Zue Coſtanz“ 

35 Ebd. Faſz. 83. 26 A. a. O. Faſz. 83 (ogl. Beilage V. 

37 A. a. O. Faſz. 83. zs Vgl. Beilage VI.



232 Ginter 

ſpricht. Wir hätten damit die erſte Angabe der ſalemiſchen Archi— 
valien über die Anſiedlung Beers zu Konſtanz, die den Feſtſtel⸗ 

lungen Irlingers entſpricht““. 
Tags darauf, alſo am 29. Oktober 1705, ſchloß unſer Stift 

einen zweiten Vertrag“ mit dem Vorarlberger Meiſter, wonach 
zu erbauen war „das obere undt Letste Teildeß Convent 

gebäws vom Priorat bis an die Kürch nebſt dem Creuzgang von 

der Kürch bis an die Cuſterey hin“. Wieder iſt die Rede vom 

Abbruch „noch ſtehenden alten gebäws und Creuzgangs“. Der 
Neubau iſt „nach dem Modell und Haubtrüß“ zu errichten. Als 

Entgelt werden dem Meiſter „4000 fl. in Jahren der aufführung“ 
zugeſagt. 

Von dieſen beiden verakkordierten Bauteilen, nämlich Gar⸗ 
tenmauer und Konventgebäude, hatte Beer am 29. Oktober 1706 

zuſammen 2027 Gulden und 53 Kreuzer erhalten, wie er mit einer 

Quittung dieſes Tages beſtätigt“!. An einer anderen Stelle! 
ſteht eine Abrechnung für Beer über das gleiche Jahr 1706. Sie 

beſagt, daß der Meiſter empfing: 1. „wegen underſchidlicher Tag 
werkh 277 fl. 36 kr.“, 2. „wegen der newen garten Maur von 114 

ſchuch 571 fl. 30 kr.“, 3. „Von Beeden Thurnen im Luſtgarthen 
250 fl.“, 4. „Von dem Oberen und Letstern Theill des Convent⸗ 

ge Bäws 4000 fl.“ 
An dieſer Stelle kommen die Archivalien, welche ſich auf 

Franz Beer beziehen, zu einem gewiſſen Abſchluß. Rund um 

das Jahr 1706 war des Meiſters Arbeit am eigent— 
lichen Baukomplex des Kloſters Salem beendigt“. 

30 Karl (Alemannia IV, 10) erwähnt lediglich, daß Beer nach dem 1703 

erfolgten Tode ſeiner erſten Frau Katharina Eberlein aus Saulgau ſich mit 

der Konſtanzerin Eliſabeth Mallenbrei verehelicht habe, ohne dabei ein eigenes 

Datum anzugeben. Irlinger (Alemannia IV, 20) dagegen vermerkt, daß 

der Meiſter 1696—1703 in Bezau, dann bis 1705 in Egg und weiter bis 1722 

in Konſtanz gewohnt habe. 

20 GLA. Salem. Gen. Bauſache. Salemer Kloſterbau im allgemeinen. 
1705 —1719. Faſz. 93 (Vgl. Beilage VII). 

41 A. a. O. Faſz. 84. 

42 ELA. Salem. Gen. Bauſache. Salemer Kloſterbau im allgemeinen. 

1705-—1719. Faſz. 93. 

43 Dieſes Abſchlußdatum hat ſchon X. Staiger (Salem oder Sal⸗ 

mansweiler, Conſtanz 1863, 163), der in ſeinem verdienſtvollen Buch mit 

allerknappſter Skizzierung das Werden des Kloſterbaues ſchildert. Bedauer⸗
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Damit allerdings keineswegs ſeine gänzliche Tätigkeit zu Salem, 

wie wir das ſpäter noch dartun werden. 
Naturgemäß intereſſiert am Salemer Kloſterbau nicht nur 

das Werk eines Franz Beer, ſondern auch das der anderen Mit⸗ 

arbeiter wie ihrer Hilfskräfte. Leider ſind die Akten über dieſen 
Teil erheblich ſchweigſamer als über den des Baumeiſters. Immer⸗ 

hin iſt doch noch manches zu buchen, was auch kulturgeſchichtlich 

oder lokal von Nutzen iſt. 

So ſchließt das Stift am 21. Februar 1698 einen Vertrag“ 
ab mit der Gemeinde Arnau und dem Hans Heinrich Herzog, Koh⸗ 

ler aus dem Fuchstobel, daß dieſem aus den klöſterlichen Wal⸗ 
dungen die entſprechende Menge Holz beigeführt werde, damit er 

ſie zu Kohle verbrenne für die klöſterliche Hammerſchmiede 

zu Salem, welche in der fraglichen Zeit reichlich Arbeit geſehen 

haben wird. 
Oder beiſpielsweiſe geht ein zweiter Verding“, vom 12. De⸗ 

zember 1698, an „Meiſter Hanns Barthle Braun, bisheriger 

allhieſiger Ziegler“, daß er ſich vorſehe mit „gebrenntem Zeug, 

ſo vil möglich“. Material dazu werde man ihm ſtellen. Für je 

1000 kleinere Steine und Platten gebe man 2 Gulden 30 Kreuzer. 

Für größere, worunter „gſimsſtain, Dohlenſtain, Fürſtziegel und 

Münſterblatten“, 3 Gulden 30 Kreuzer. Es ſind dann allmählich 

Rieſenziffern geworden, unter denen von Jahr zu Jahr das Ma⸗ 
terial der Ziegelhütten zum Bau geführt wurde. 

Die großen Kloſterwaldungen hatten auch gewaltige Men⸗ 

gen von Bauholz zu ſpenden. Eine Aufſtellung des ſalemiſchen 

Forſtamtes“ rechnet die Lieferungen der Jahre 1698 bis 1705 

zuſammen und kommt auf die Summe von 6816 Gulden 20 Kreu⸗ 

zer. Darin ſtehen u. a. 6500 Stück „Bauſtumpen“ oder wieder 
1000 Stück „Segklez“, Eichenholz zu Fenſterrahmen, Stiegen⸗ 

licherweiſe bringt Karl (Alemannia IV, 13) in ſeiner Monographie über Beer 

auch nicht die geringſte Bereicherung an Wiſſen um dieſes Hauptwerk des 

Vorarlberger Meiſters. 

44 GLA., Salem. Gen. Bauſache. Allerlei Verdinge den neuen Kloſter⸗ 
bau betr. 1698—1708. Faſz. 85. 

à5 Ebd. Faſz. 85. 

46 GLA., Salem. Gen. Bauſache. Salemer Kloſterbau im allgemeinen. 

1705-—H1719. Faſz. 93.
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tritten, Geländern, Türen, Böden, Poſtamenten, Faßlagern in 
den neuen Keller uſw. 

In die Durchgeſtaltung der neuen Mönchszellen läßt uns 

der Schreinerakkord“ vom 6. Februar 1699 einen Einblick 
zu, der dieſe Arbeit „Benedict Milleren“ überträgt. Danach 

werden die Zellentüren von Tannen- oder Föhrenholz, außen mit 
Nußbaumholz furniert, die Türpfoſten innen von Föhrenholz. In 

jede Zelle kommt ein „3 facher kaſten“ für Bücher, Kleider und 

Wäſche („Leinwand“), ein „beſchloſſener Bettſtuel“ in Tannen⸗ 
holz und „glatter“ Schreinerarbeit, ein Bett aus Föhrenholz „mit 
einem Himmel“, deſſen Pfoſten in Buchenholz von Drechflern 
zu fertigen ſind. Die Bettpfoſten dagegen ſollen in Eiche gearbei⸗ 

tet werden. Hinten an die Bettſtatl hat ein „auffſchlag Laden“ 
zu kommen. Ein Stuhl aus Föhrenholz vervollſtändigt die Zellen⸗ 

garnitur. Natürlich iſt die Aufſtellung des dürftigen Mobiliars 
in jeder Zelle die gleiche, worüber eine Skizze des Schreiners 
Aufſchluß gibt. 

Pech hatte Salem mit Meiſter „Matheus Gickher, Burger 

und Glaſer in Aberlingen“, dem die Befenſterung des Neu⸗ 

baues übergeben worden war. Er hatte das Reichsſtift „über⸗ 
nommen“ und war darüber zur Rede geſtellt worden, mit dem 

Reſultat, daß der Vertrag mit ihm am 28. April 1701 gekündigt 

wurde. 
Einen weiteren Einblick in das allmähliche Werden und in 

die Ausſtattung des Neubaues läßt ein „Memoriale“ des ſale⸗ 

miſchen Bursamtes zu, das unter 40 Punkten die Arbeit für 
den Sommer 1705 zu fixieren ſucht. Danach kommen nach 

den Maurerarbeiten, die wir ja genügend ſkizziert haben, folgende 
Aufträge an andere Handwerker: die Gipſer haben den Kreuz— 
gang bis zum „Zwerchgang“, ſoweit dieſer vorangekommen iſt, 

durchzuarbeiten, die Fürſtenzimmer ſind in „weißer arbeith und 

Marmel völlig zue fertigen“, dann die Bibliothek, die Zimmer 

der „gnädigen Herrſchaft“ (Prälatur), Abtskapelle, Audienz⸗ 
zimmer, Tafelſtube, oberer Gang, die Burs und Großtkellerei mit 

ihren Amtsſtuben „nur glat doch gleichfahls auzuemachen“. Die 

27 GLA., Salem. Gen. Faſz. 84 (ogl. Beilage VIII). 

as GLA., Salem. Gen. Bauſache. Allerlei Verdinge den neuen Kloſter⸗ 

bau betr. 1698—1708. Faſz. 85.
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Bibliothek iſt von den Zimmerleuten mit Balken und „Villeicht 

den groß getrehten ſäulen zue verſehen“, gleichwie „mit denen 

hilzernen ſchneggen und vom Dreher mit den Kleinen ſäulen oder 

gelender“. Der Schreiner hat die „gallerie Beden und Caſten 

nebſt den 4 Thüren“ wie in dem „unauffgemachten gebäw alle 
Böden und Thüren, die Stiegen Trütt, Gelender und Handt⸗ 
hebenen an die Vordere große und Sal Stüegen, Cöſten 

(Schränke), Büecher Geſtäll, Beicht Stuel, Bettſtuel und allthar“ 
in die Abtszimmer, Schrank, Tiſch, Pult und „Protokoll geſtäll 
mit deß Secretari Gabinet und Cantzley Cöſten“, „Archiv ge⸗ 

ſtäll, Tiſch, Cöſten in die regiſtratur“ anzufertigen. Für Kanzler 
und Oberamtmann: FTiſch, Stühle und Geſtell „Zue Ihren labo— 
ratoris“ (). Ebenſo für Burs und Großkellerei mit Amtsſtuben. 

In die Tafelſtube Schränke und Tiſche. „In alle Zimmer Bey 

Hoff“: Betten, Seſſel und Stühle, „wenige außgenommen ſo 
mebliert“. Schließlich auch das Mobiliar in die „Cuſterey“ uſw. 

Dann werden die Schloſſerarbeiten für die einzelnen Räum⸗ 
lichkeiten aufgezählt. Saal und Sekretariat kommen noch nicht 

daran. Dem Steinmetz obliegen: Geländer an der Aach, 
„Liechter“ in die „obere Convent gebäw maur, Gang Boden 
Bey Hoff, Bibliotegg Boden, Brunnen im Creuzgang, Garten 

Portal, Stüeg im Hoff und ſchuz Löcher in die newe garten Maur, 

Thürn, Altanen“ uſw. Dem Hafner: „Garten geſchürr und 

Bey 20 ofen nach Hof.“ Dem Glaſer: Fenſter der Bibliothek 

und „nach Hof“. Dem Küfer: Fäſſer in Konvents⸗ und Hof⸗ 

keller, wozu der Zimmerman die Lager zu fertigen hat. Im Gar⸗ 

ten ſind die Brunnen „zue förtigen, daß ſie laufen“. Die Gärt— 

ner ſelbſt haben „die außteilung mit Buchs zuemachen und den 
garten ſauber zue halten“. Auch auf den „Bluemen als Kuchl 

garten“ wird hingewieſen. In die „mehrſte Zimmer“ haben 
„Better und Leinwandt“ wie „Ambheng“ zu kommen, auch „Gieß⸗ 
faß, Cammergeſchürr und dergleichen Zeug“ iſt zu beſchaffen. 

Von dem Umfang der Gipſerarbeit gibt eine andere Auf⸗ 

ſtellung“ des Bursamtes aus dem gleichen Jahre 1705 einen 

Begriff, die wiederum den „Sall“ nicht miteinbezieht. Danach 

4 GECA., Salem. Gen. Kunſtſache. Verträge mit den Bildhauern Franz 

Joſef und Joſef Anton Feichtmayer. 1706-1769.
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werden berechnet an Latten 7800 Stück, an Nägeln 50 000, an 
Gips 400 Zentner. Als Hilfskräfte ſind u. a. „12 Kerle“ vonnöten. 

Wenn man ſich zunächſt auch damit begnügte, den größten 

Teil der Ausſtattung tunlichſt einfach zu halten, ſo ging man in 
den ſogenannten beſſeren Räumen doch von Anfang an auch 
andere Wege. Das zeigt u. a. ein Verdings' vom 8. Dezember 
1705, den man mit „dem Glasmahler zue Coſtanz“ (der Name 

wird in dem Akkordentwurf nicht genannt!) abſchloß. Danach 
handelt es ſich um die Bemalung von vier Sfen, die „in 
Dero aigen, audienz Zimer, Taffel und Praelathen Stuben“ 
ſtanden. Vorbildlich ſollte für dieſe das bereits im Fürſtenzimmer 

ſtehende Stück ſein. Nach dem Schriftſtück hatten an den erſten 

Ofen zu kommen „Lauther Heiligen geſchüchten an die Fries und 

an die größere ſtuckh mit den gleichen Statuen, die ihme (dem 
Maler) beraits an Hand gegeben ſeind“, in die Tafelſtube „Lau⸗ 
ther Jäger und Fiſcherey ... dann weiter gertnerey und Bau⸗ 
werkh, nach denn 12 Monath“, am vierten dagegen „Lauther 

Thüer und Landtſchäfftel und Justiz ſachen“. 
Vom 21. Februar 1706 datiert der Vertrag““, den das Klo⸗ 

ſter mit Schreiner Benedikt Müller von Neufrach zur Ausſtat⸗ 

tung der Bibliothek abſchloß. Auch dafür lag ein Modell vor. 

Zu fertigen waren: die Fenſter, die „hochen und oberen Pfeiller, 
ſambt denen 2 Haubt Mauren Käſten ... an denen Säullen die 

Poſtamenter, Geſimbs, Zieraten und Capitel ... das obere Fries 

und Haubt auch das Geſimbs zu der Gallerie rings herumb ſambt 

dem oberen Täffer und Fues bey beſagter Gallerie“. Der Zim⸗ 
mermann hatte dabei dem Schreiner mit allem Nötigen an die 

Hände zu gehen. Als Entlohnung waren 500 Gulden und drei 

Eimer Wein verſprochen. Intereſſant ſind dabei die Bemer⸗ 
kungen, welche ſich auf Verköſtigung der Arbeiter beziehen. Den 
Vermerken über die einzelnen Auszahlungen nach muß ſich des 

Schreiners Arbeit nicht nur über das Jahr 1706, ſondern auch 

über das folgende Jahr hingezogen haben. Die allerletzte Aus⸗ 
zahlung datiert vom 9. Juni 1708. 

Am Abſchluß dieſes Teiles des ſalemiſchen Kloſterneubaues 

gebührt es ſich, denſelben wenigſtens mit wenigen Zügen zu wür⸗ 

50 A. a. O. Faſz. 85. 
51 GLA., Salem. Bücherſammlung 1786. Faſz. 94 (ogl. Beilage IX).
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digen. Dabei tut uns der Vergleich mitdem vorausgehen— 
den Gebäude, für das der obengenannte Kupferſtich“? des 

Jahres 1696 vorliegt, gute Dienſte. Aus dieſem Vergleich iſt 

zunächſt erſichtlich, daß die Lage des Beerſchen Neubaues die 
gleiche war wie jene des Vorgängers. Beide dehnten ſich an der 

Südſeite des Münſters aus, der frühere in weit beſcheideneren 
Ausmaßen. Nach dem Kupferſtich entſprach die Längenausdeh⸗ 
nung des Thomas⸗Wunn⸗Baues etwa jener des Münſters, wäh⸗ 
rend ſeine Breite ſich als größer erweiſt. Am einen einzigen Hof 
gruppierte ſich in ſchlichter Form der Konventbau. And aus dem 

Oſtflügel des letzteren wuchſen, ſenkrecht zu ihm ſtehend, zwei 
kürzere Trakte heraus, die nach außen wieder durch einen Ge— 

bäudezug verbunden waren, ſo daß auch hier ein kleiner Hof 
entſtand. Zweifellos war in dieſer Oſtpartie die Prälatur unter⸗ 
gebracht. Ziemlich anliegend umgibt dann die ganze Anlage aus 
der Zeit vor dem Brande von 1697 die einfriedigende Kloſter⸗ 

mauer, nur nach Süden weitgezogen. 

Wieder an die Südſeite des Münſters legte auch Franz Beer 
ſeinen Bau, denn etwas anderes war ja gar nicht gegebenss. Nur 
wuchs das Neuwerk nach Oſten, Weſten und Süden außerordent⸗ 

lich ſtark über die Ausmaße des Vorgängers hinaus. Schon der 
eigentliche Konventbau, der nunmehr um zwei Innenhöfe gelagert 

war und deſſen Zwiſchentrakt auf das Südquerhaus des Mün⸗ 
ſters zuſtieß. Nach Süden wohl um ein gutes Drittel, wie die 

Münſterlänge nach Oſten und Weſten überſchritten wurde. Als 

weiteren ſtarken Zuwachs aber muß die ausgedehnte Prälatur 
bezeichnet werden, wieder um einen Hof, nun um den dritten, 
gelagert. 

Ein ſehr ſchöner Kupferſlich von Gözs“ und Klauber, den 
bekannten Augsburger Meiſtern des 18. Jahrhunderts, deſſen 
Zeichnung nach Aufſchrift von Johann Georg Brueder ſtammt, 
zeigt uns in großer Klarheit den Beerſchen Neubaus. Das Wap⸗ 

52 Siehe Anm. 16. 

53 Die Bauvorſchriften und ⸗gewohnheiten des Ordens bedingten dieſe 

Regelung. 

54 Aber G. L. Göz ſiehe unſere Abhandlung in Oberrhein. Kunſt IV, 55ff., 
wo weitere Literatur angegeben iſt. 

55 Wir ziehen dieſen Stich ſeiner Klarheit ſowohl wie ſeiner größeren 

Treue wegen dem Stich des Jahres 1708 vor, den Chriſtoph Lienhardt in
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pen darauf iſt das des Abtes Konſtantin Müller, der von 1725 
bis 1745 an der Spitze unſeres Linzgaukloſters ſtand. Da nun 
Göz erſt 1708 geboren wurde und ſein Name vor dem Jahre 1738 

in den Akten uns nirgends zu Augen kam, werden wir gut tun, 

auch den Kupferſtich etwa um das Jahr 1740 anzuſetzen. In 
dieſer Zeit war naturgemäß das Bild der ſalemiſchen Kloſter⸗ 
anlage noch vollſtändiger geworden, als es im Jahre 1706 der 

Fall war. Mauern, Tore, Türme, Keller und ähnliches waren 

noch völlig errichtet worden, dekorative Stücke, wie Brunnen und 
Ziergärten, waren hinzugekommen, aber im weſentlichen trägt 
das Bild die gleichen Züge. 

An der Hand dieſes Kupferſtiches überſehen wir auch 

am beſten den Bauverfolg, der ſeine Etappen in den Teil— 

akkorden mit Franz Beer erhält. Am 30. April 1697 wurde das 
erſte Drittel des ganzen klöſterlichen Bauvorhabens verdingt, 

d. h. das Stück des Konventsgebäudes, das dort anfing, wo das 
Priorat hinzukommen hatte, und ſo weit geſührt wurde, daß auch 

noch das Refektorium eingeſchloſſen war. Das wäre die Partie 
von der dem Münſterportal zunächſt liegenden Ecke ab, herein in 

den Obſtgarten in ſüdlicher Richtung und herüber nach Oſten, 
hier ſo weit, daß das ſtark entwickelte Mittelriſalit, in welchem 
das Refektorium liegt, eingeſchloſſen iſt. Am 19. Juli 1698, alſo 
nach faſt ſünfvierteljähriger Bauzeit, war dieſer erſte große Ab⸗ 
ſchnitt „beinahe unter Dach“. Das zweite große Stück, das mit 

dem eben genannten Datum feſtgelegt wurde, brachte die Voll⸗ 
endung des langgedehnten Südflügels, und zwar von der Refek⸗ 

toriumspartie bis hin zur Aach. Demnach zunächſt einmal das 
erſte Stück des „Hofgebäudes“, worunter die Prälatur zu ver⸗ 
ſtehen iſt. Dann aber ſchon die Erſtellung der beiden Zwiſchen⸗ 
trakte, die vom Südflügel aus nach Norden ſtoßen. Der eine 
direkt auf das Südquerhaus des Münſters zu, der zweite auf die 

„Burs“, die ſich einſt in der Ecke neben dem Münſterchor befand. 

Aberlingen gezeichnet und Jak. A. Fridrich in Augsburg geſtochen hatte, da⸗ 

mit er dem „Apiarium Salemitanum“ zur Illuſtration diene. Nach dieſem 

letzteren Bild ſind eine Reihe von Gebäulichkeiten anfangs anders geplant 

geweſen, als es dann die Ausführung mit ſich brachte. Beſonders gilt das für 

die „Bruderſchaftskirche“, die hier als ſelbſtändiger, großer Bau an der Nord⸗ 

ſeite des Münſters ſteht, tatſächlich aber dort nicht zur Verwirklichung kam, 

ſondern in der Stephansfelder Kapelle ihre Ausführung fand. 
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Beide werden im Akkord, offenbar wegen ihrer beſcheideneren 
Geſtalt, als „Zwerchbauten“ bezeichnet. 

Erwähnenswert iſt hier noch, daß dieſer Akkord von der 

„Bruderſchaftskapelle“ ſpricht, auf welche der erſte Zwiſchentrakt 
zulief. Demnach ſtand nach dem großen Brande von 1697 viel⸗ 

leicht noch die St.-Sebaſtianskapelle, um die es ſich hier 

allein handeln kann. And zwar war ihre Lage außen am Süd— 
querhaus des Münſters. Vielleicht wollte aber mit der Bemer⸗ 

kung des Akkordes nur der Standort der Kapelle gemeint ſein, von 
der etwa noch Reſte vorhanden geweſen wären? Nach dem zwei— 
ten Verding (16. Juli 1698) dauerte es beinahe zwei Jahre, bis 

das letzte große Drittel des Kloſterbaues angepackt wurde. Es 

iſt der „andere halbe Teil des Hofgebäudes“. D. i. der Oſtflügel, 

in dem ſich heute der Kaiſerſaal befindet, und der kurze Zwiſchen⸗ 
zug von dieſem bis gegen den Münſterchor. Nachdem der Süd⸗ 

flügel bis zur Aach durchgebaut und auch der Zwiſchentrakt vom 
Südflügel zur Burs fertig war, iſt das ganz genau der „andere 
halbe Teil“ der Prälatur („Hofgebäude“). 

In dieſen drei ſlizzierten Etappen war der Kloſterbau Franz 
Beers zuſtande gekommen. Was die Folgezeit noch unternahm, 

ſind, neben dem eben Genannlen geſehen, kleinere und beſchei⸗ 

denere Stücke. So hören wir in Akkordteil V vom 23. März 
1705, daß vom alten Konventbau noch Reſte ſtehen wie auch vom 

Kreuzgang unmittelbar an der Kloſterkirche und andere Gebäu⸗ 

lichkeiten, die nicht direkt zum Kloſter gehörten („Bſchaid“, Anter⸗ 

tor uſw.). Das Wichtigſte ſcheint hier der Trakt des Konvent⸗ 

baues zu ſein, der von der Ecke, in welcher ſich das Priorat be⸗ 

fand, nach Oſten, d. h. der Münſterkirche, zu lief. Dort war im 

großzen Quadrat der Konventsgebäulichkeiten immer noch eine 

Lücke, die nun geſchloſſen werden ſollte. Hand in Hand damit 

ging der anſchließende Kreuzgang. Merkwürdig iſt nun, daß 

dieſer Bauteil am 28. Oktober des gleichen Jahres noch einmal 

vergeben wurde (Akkordteil VY, hier allerdings in etwas ſpezifi⸗ 

zierterer Form („obere und letste Theil des Conventgebäudes 

vom Priorat bis zur Kürch nebſt dem Creuzgang von der Kürch 

bis an die Cuſterey hin“). Es ſcheint alſo, daß der im gleichen 

Jahre vorauslaufende Aklord mindeſtens für dieſen Part noch 

nicht in Angriff genommen war und nun erſt ſeine endgültige
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Fixierung erhielt, womit dann der eigentliche Kloſterbau nach 
allen Seiten hin ſeinen Abſchluß geſunden hätte. Die Einrichtung 
der Gänge und Räume gehört ja wieder in ein anderes Kapitel. 

Ich möchte dieſe eigenartige Tatſache, daß Akkordteil IV für 

ſeine weſentlichen Stücke noch im gleichen Jahre einen weiteren 

Akkord (VI) brauchte, wodurch erſterer offenſichtlich illuſoriſch 

gemacht wurde, auch in beſonderen Betracht beziehen für die durch 
ihn genannte St. Sebaſtianskapelle. Vergeben wird am 

23. März 1705 „die Capellen Sti. Sebastiani nach Formb und 
Maonier, wie der Riß zeiget“. Es darf wohl als ſelbſtverſtändlich 
angenommen werden, daß dieſer Kapellenneubau nicht auf den 
Platz ſeines Vorgängers kam. Denn dort erreichte der „Zwerg— 
bau“ das Südquerhaus des Münſters. Und in ihm lag der „Bern⸗ 

hardusgang“, wo die Mönche ſich zum Einzug in das Gotteshaus 

aufſtellten. Offenbar muß der Eintritt in die Münſterkirche beim 
vorausgehenden Kloſterbau nicht an dieſer gleichen Stelle erfolgt 

ſein, wenn da vorher die Bruderſchaftskapelle gelegen hatte. Denn 

es würde den baulichen Ordensgewohnheiten widerſprechen, wenn 
der Gang, in dem die „Statio“ ſtattzufinden hat, nicht direkt in 
die Kloſterkirche einmündete. Nachdem nun aber hier an des 
Münſters Südſeite nach Erſtellung des Kloſterneubaues kein ge⸗ 
eigneter Platz für die Kapelle mehr war, hat man ſie für deſſen 

Nordſeite vorgeſehen, aber nicht ausgeführt. Die Akten dieſer 
Jahre nämlich ſchweigen ſich über die Sache völlig aus. Bis 
dann ſchließlich im Jahre 1708 ein neues Bauvorhaben auf dem 

Plane erſcheint““, das tatſächlich, d. h. nach einem Verding, auf 

die Nordſeite des Münſters gedacht war, aber wiederum hier 

86 Dieſe Annahme findet ihre Beſtätigung durch den Kupferſtich Lien⸗ 

hardts vom Jahre 1708, der auf der Nordſeite des Münſters, dazu am Nord⸗ 

rande des Friedhofes, die „Bruderſchaftskirche“ zeigt. So ſcheint die ganze 

Anlage im großen Plan Franz Beers disponiert geweſen zu ſein, kam aber 

dann in einzelnen Teilen nicht zur Ausführung, wie das in jener Zeit vieler⸗ 

orts der Fall war. Wir weiſen dabei auf das Beiſpiel Weingarten hin, 

deſſen prachtvoller und grandioſer „Idealproſpekt“ nur in einem Bruchteil 

Verwirklichung fand. Zu dem, was in Salem geändert wurde, gehört in erſter 

Linie die „Bruderſchaftskirche“ oder Sebaſtianskapelle. Wir halten es nach 

den Akten für ausgeſchloſſen, daß dieſes Gotteshaus „unter Abt Stephan 1. 

neu erbaut wurde“, um dann bald wieder abgebrochen zu werden, wie das 

Klein (Salem, Aberlingen 1926, S. 51) annimmt.
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nicht zur Ausführung kam, ſondern 1710 im Kapellenbau zu Ste⸗ 

phansfeld ſeine Verwirklichung erhielt. Doch darüber iſt in einem 
eigenen Kapitel zu reden. Hier möchte ich nur der Vermutung 
Ausdruck geben, daß man ſchon im Jahre 1708 den Plan eines 
Neubaues der Sebaſtianskapelle fallen ließ und ſich mit der Er⸗ 

ſtellung eines Altares dieſes Heiligen innerhalb des Münſters 
begnügte““, wodurch die altehrwürdige und in jener Zeit immer 

noch ſehr blühende Sebaſtians⸗Bruderſchaft wieder ihr kultiſches 

Zentrum erhielt. 
Damit hätten wir die weſentlichen Züge des Werdens der 

Beerſchen Kloſteranlage im Zuſammenhang und an der bildlichen 
Vorlage des Kupferſtiches aus der Zeit um 1740 aufgezeigt, eine 

gewiſſe Notwendigkeit, da die Sprache der Akten nicht die wün⸗ 
ſchenswerte Bildklarheit darbietet. Bauteile von untergeord⸗ 
netem Rang, wie ſie Kloſter- und Gartenmauern, dazu deren 

Türme und Tore, darſtellen, oder wieder Behauſungen klöſter⸗ 
licher Beamter und Gebäude ſolcher Beamtungen haben wir hier 

außer acht gelaſſen, weil ihre Behandlung zu weit führen würde, 
was die geringere Bedeutung des Objektes nicht wert iſt. Viel⸗ 

leicht iſt anderswo einmal Gelegenheit, z. B. über das prachtvolle 

Antertor von Salem zu reden, das der Würdigung ſehr wert 
wäre. Heute iſt das Material dazu noch nicht beiſammen. 

Etwas ſei aber in dieſem Zuſammenhang auch über das 
künſtleriſche Geſicht des Beerſchen Kloſterbaues ge— 
ſagt, wenn das naturgemäß auch nicht ſehr viel ſein kann. Denn 
ein Kloſter iſt kein Schloß, auch nicht in der Barockzeit, welcher 

der Zug zum Prachtvollen und Prunkhaften ſehr auf den Leib 
geſchnitten war. Hier war kein impoſanter „Ehrenhof“ zu ent⸗ 
wickeln, auch waren die Gartenanlagen im Gegenſatz zu jenen der 

Schlöſſer durchweg einfacher Natur. Der typiſche Barockgarten 

großen Stiles bürgerte ſich nicht ein, wie wir auch in ſtolzen 

Kloſterbauten Süddeutſchlands keine Treppenanlagen finden, 
welche an die prachtvollen Gebilde zu Würzburg, Brühl oder 
Bruchſal auch nur entfernt heranreichen können. Zweck und Auf⸗ 

57 Das dürfte wohl in der Zeit um 1715 geſchehen ſein, in welcher der 

ältere Feuchtmayer mehrere Altäre für das Münſter zu fertigen halte, aller⸗ 

dings ſcheinen es meiſt nur kleine Aufbauten an den „Säulen“ (ſo reden die 

Karlsruher Akten) geweſen zu ſein. 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXXV. 16
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gabe eines Kloſterbaues bedingte weſentlich einfachere Formen, 

was immer wieder auch bei größeren Komplexen (Weingarten 
und Ottobeuren) oder reizvollerer Lage (Melk a. D.) ſofort ſtark 

zum Ausdruck kommt. Dazu waren die Ordensbauvorſchriften 

da, deren weſentlichen Züge auch nicht das ſtürmiſche Drängen 

des Barock zu ſehr modifizieren konnte, ſo ſehr das wohl für eine 
reiche Reichsabtei in der Luft gelegen haben mag, wie das für 

Salem geſagt werden darf. Die Pracht des Refektoriums und 
beſonders der rauſchende Prunk des Kaiſerſaales beweiſen letz⸗ 
teres ja zur Genüge. 

Aber das bauliche Geſicht eines Kloſters iſt doch etwas 

weſentlich anderes. Die langgeſtreckten Flügelbauten, die um 
Innenhöfe liegen, ſind nun einmal gegeben. Und mit ihnen die 

Belebung durch die Fenſterreihen der einzelnen Stockwerke. Mehr 
als das bieten z. B. die Zwiſchentrakte zu Salem nicht. So wenig 
wie die Sicht aller Flügelbauten den Innenhöfen zu. Dagegen iſt 

an der architektoniſchen Durchbildung der Außenſeiten doch ſehr 

viel Wirkungsvolles und Großes zur Ausführung gekommen. 

Das in erſter Linie am Südflügel, welcher der längſte von 
allen und auch der am reichſten geformte iſt. Wie an den Trakten 

nach Oſten und Weſten bringt Beer die Belebung des architek⸗ 

toniſchen Bildes durch Riſalite. Entſprechend der überragenden 

Länge dieſes Gebäudezuges hier das größte aller Mittelriſalite, 

das in vier Stockwerken jeweils neun Fenſter nebeneinander hat, 

wozu ſich die Eckriſalite mit nur vier Fenſtern in einer Reihe kräf⸗ 

tig abſetzen. Mittel⸗ und Eckriſalite treten mit ſtarker Plaſtik aus 
der Ebene der Bauflucht heraus und ſchaffen damit lebhafte 
Akzentuierungen der Architektur. Dazu trägt auch die Bedachung 

dieſer drei Stücke bei, belebt von Volutengiebeln und Türmchen⸗ 

bekrönung. Mit all dem gibt ſich aber Franz Beer bei der Geſtal⸗ 

tung der Südſeite nicht zufrieden. Hier ſchiebt er noch einmal 

Zwiſchenriſalite ein, auf eine Breite von vier Fenſtern eingeſtellt 
und mit einem beſcheideneren Volutengiebel oben zuſammengefaßt 

wie abgeſchloſſen. Dieſe Zwiſchenſtücke treten naturgemäß weni⸗ 

ger kräftig aus der Ebene der Traktflucht heraus, bringen aber 
trotzdem ein vorzügliches Moment weiterer Belebung in das Ge⸗ 

ſicht des Südflügels hinein. Franz Beer hat mit wenigen und 
knappen Mitteln ein Werk von ſchöner, großer Wirkung geſchaffen.
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Ruhiger als die Südfront ſind die Trakte nach Weſten und 

Oſten durchgebildet. Der ſchlichteſte von dieſen beiden iſt der 

Weſtflügel. Etwas reicher jener nach Oſten. Hier belebt die Be⸗ 
fenſterung des Kaiſerſaales das Bild, die aus Langfenſtern und 

ſogenannten Okuli beſteht. Den Eingang in die Prälatur von 

Norden her betont ſchließlich wirkungsvoll eine durchgehende 
Säulenordnung. Da dieſer Nordflügel leicht vom Münſter ab⸗ 

geſetzt iſt, ſchließt ihn der Baumeiſter völlig ab und macht ihn 
durch zwei konform durchgebildete Eckriſalite ſelbſtändig. So 

ſitzen an der ganzen Nordflucht der Kloſteranlage ganze drei Eck⸗ 
riſalite, in gleicher Stärke und mit gleichem Detail ausgebildet 
wie jene nach Süden. 

Durch den unmittelbaren Anſchluß an die gotiſche Kloſter⸗ 
kirche, die der Barock gottlob baulich intakt ließ, waren für den 

Vorarlberger Meiſter die Grenzen ſeines Planes erheblich enger 
gezogen, als das z. B. in Einſiedeln, Weingarten oder Ottobeuren 
der Fall war, wo der Neubau des Kloſters auch einen ſolchen der 

Kirche vorſah und dann der ganze Komplex in völliger Freiheit 

entwickelt werden konnte. Das Reſultat mußte in ſolchen Fällen 
eine Geſamtanlage von ganz großem Wurfe werden, wenn der 
Architekt einigermaßen ſeiner Aufgabe gewachſen war. Trotzdem 

auch das zu Salem nicht gegeben war und die Bindung an den 

Münſterbau dem Baumeiſter ſehr fühlbare Feſſeln anlegte, hat 

Beer ein tüchtiges Werk geſchaffen, das auch gut in der Landſchaft 

ſitzt, trotz des Fehlens einer reizvollen Höhenlage wie zu Otto⸗ 
beuren und Weingarten. Bei aller Beſchränktheit künſtleriſcher 

Möglichkeiten, wie wir ſie eben nannten, und der Gebundenheit 

an das gotiſche Münſter hat Franz Beer doch eine ſehr großzügig 

durchdachte und reizvoll betonte Geſamtanlage geſchaffen, die 

im Kranze barocker Kloſterbauten ſich ſehr wohl ſehen laſſen kann. 

Dazu ſagen wir kaum zuviel, wenn wir den ſalemiſchen Kloſter⸗ 

bau an die Spitze der ſämtlichen Schöpfungen des Vorarlbergers 
ſtellen, die nicht Kirchenbauten ſind. 

Die Kapelle von Stephansſeld. 

Mit der Beendigung des eigentlichen Gebäudekomplexes hat 
die Kunſtwiſſenſchaft bisher die ſalemiſche Tätigkeit eines Franz 

16*
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Beer als beendigt betrachtet. Wenn Staiger?, auf dem die mei⸗ 
ſten' fußen, welche von dem ſchmucken Kapellenbau zu Stephans⸗ 
feld wenigſtens kurz Notiz nehmen, des Meiſters überhaupt nicht 

gedenkt, ſo iſt das für ihn und ſeine Zeit nicht beſonders verwun⸗ 
derlich. Was dagegen den Franz-Beer⸗Monographiſten Georg 

Karl overanlaßt, in ſo ſcharfer Formulierung zu erklären, daß die 

Kapelle „mit Franz Beer ſelbſt nichts zu tun habe“, iſt ſchlechter— 

dings nicht erſichtlich. Und ſein Begleitſatz, daß Dehio „den 

Baumeiſter unter den Gehilfen Beers am Neubau des Kloſters“ 

vermute, hat inzwiſchen eine ſtarke Korrektur erfahren. Denn 

die neueſte Auflage des bekannten Handbuches“! bemerkt: „Ein 
kleiner, vornehmer Zentralbau wohl von dem um dieſelbe Zeit 

den UAmbau des Kloſters Salem leitenden Franz Beer.“ Wir“? 
ſelbſt haben 1929 erklärt: „Man wird nicht fehlgehen, wenn man 
auch dieſen Bau unſerem Franz Beer zuſchreibt.“ Zu dieſer Zeit 

waren uns aber die Archivalien über die Baugeſchichte des an⸗ 

ſprechenden Werkes noch unbekannt. Wie das Weſentliche der 

Akten über die Baugeſchichte des Kloſters, ſo dürfen wir hier 

auch jene über den Bau der Kapelle von Stephansfeld der Sffent⸗ 
lichkeit übergeben. 

Zunächſt intereſſiert die Tatſache, daß dieſes zierliche, kleine 

Gotteshaus urſprünglich für die unmittelbare Nähe des 

Münſters gedacht war. Das iſt nach den Akten nicht zu be⸗ 

zweifeln, wenn ſich auch ſpäter Standort und Namen wie Geſtalt 

des Gebäudes verändert haben. Zuallererſt hat man wohl ledig⸗ 

lich daran gedacht, das Heiligtum der „Bruderſchafts“⸗-oder 
Siechenkapelle, das um 1500 eine ſehr prächtige Ausſtattung 
in Altären und Glasgemälden erfahren hatte, als Sitz der 
Sebaſtiansbruderſchaft auch unter den neuen Bauverhältniſſen 
weiterzuführen. Denn dieſe letztere hatte durch die Peſtzeiten des 
  

58 Staiger a. a. O. S. 44f. und S. 164. Dabei iſt zu bemerken, daß 

gelegentlich dieſes Bauwerkes wie auch anderorts die geſchichtlichen Daten 

des Autors nicht zutreffen. 

5 Z3. B. F. X. Kraus, Kunſtdenkmäler d. Großherzogtums Baden I, 

S. 589. 
oͤ Alemannia IV, S. 13. 
61 Handbuch der deutſchen Kunſtdenkmäler IV (1926), S. 325. 

62 Alemannia III, S. 33.
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17. Jahrhunderts neuen Auftrieb gewonnen“'. Im großen Neu⸗ 
plan Franz Beers aber war der Standort an der Südſeite der 

Münſterkirche nicht mehr geeignet. Man hat darum ſich die Nord⸗ 
ſeite ausgeſucht. Dort dehnte ſich auch der große Platz aus, der 

durch den langgeſtreckten Zug der Okonomiegebäude abgeſchloſſen 

wurde. Auf dieſem anſehnlichen Platz mußte ein Kapellenbau zu 
erheblich ſtärkerer Wirkung kommen als an der Südſeite des 
Münſters, die notgedrungen eine Verſchachtelung in den Kloſter⸗ 

bau mit ſich brachte. Da aber Konvent⸗ und Abteigebäude für 
ein Kloſter die vordringlichſten ſind, wurden dieſe zunächſt erſtellt 
und der Kapellenbau in Reſerve gebracht. Im Jahre 1707 war 

man aber ſo weit, daß man ernſthaft an ſeine Ausführung gehen 
wollte. Wir haben zum Beweis dafür den bursamtlichen Ent⸗ 
wurf zueinem Akkord“, der das Datum des 20. April 1707 

trägt. Danach hätte das Kloſter unſerem Meiſter Franz Beer 
im Zuge des Geſamtneubaues auch die Aufgabe übertragen, den 
Kapellenbau durchzuführen, wofür zu dem genannten Datum be⸗ 

reits Modell und Riſſe vorlagen. Zur Ausdeutung letzterer iſt 

der Kupferſtich Lienhardts, den wir noch beiziehen werden, ſehr 
aufſchlußreich. 

Nach der Uberſchrift des Akkordes ſollte das neue Heiligtum 

„neben die Eußerſte Stüfftskürchen“ zu ſtehen kommen, 
worunter nur die Nordſeite des Münſters gemeint ſein kann, die, 

vom Kloſter aus geſehen, tatſächlich die äußerſte Seite des Gottes⸗ 
hauſes darſtellt. Dieſe Annahme findet ihre Beſtätigung durch 

Punkt 3 unſeres Verdinges, der die Anordnung enthält, die „vor 

dem End ſtehende Kürchhof maur“ abzubrechen. Denn dort an 

der Nordſeite befand ſich bis um das Jahr 1750 der Friedhof, 
dem Abt Stephan J. den ſtimmungsvollen Schmuck mit jenem 

„ewigen Licht“ gab, von welch letzterem ſich das prachtvolle 
Bronzekruzifix“ noch erhalten hat. Und erſt der energiſche, viel⸗ 

fach auch rückſichtslos durchgreifende Anſelm II. hat die wohl 

ſchon länger geplante Verlegung des Friedhofes nach Stephans⸗ 

es Ein Beweis dafür iſt auch die Neuauflage der Bruderſchaftsordnung, 

wie ſie das Büchlein vom Jahre 1696 brachte (ogl. Anmerkung 16). 

6 GLA, Salem. Gen. Bauſache. Faſz. 83 (vgl. Beilage Y. 

66 K. Obſer, Zur Herkunft des Bronzekruzifixes vor dem Salemer 

Münſter, Zeitſchr. f. d. Geſch. d. Oberrheins NF. 26, S. 599 ff.
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feld hinaus durchgeſetzt. Sollte vielleicht gerade der Friedhof 
ſchuld geweſen ſein, daß der urſprüngliche Plan, die Kapelle an 
deſſen Nordrand zu erbauen, fallen gelaſſen wurde? Daß beides 
zuſammen, Friedhof und Kapelle, doch als zu viel für den Platz 

erſchien? And daß man ſich zunächſt zur Friedhofverlegung nicht 
entſchließen konnte? Wir können heute nur ſagen, daß der 

Kapellenbau aus nicht erſichtlichen Gründen um einige Jahre 

hinausgeſchoben wurde, bis dann zu Stephansfeld das Werk in 
kleinerem Amfang erſtand. 

Denn urſprünglich war etwas Größeres geplant. 

Das ſagt einmal das Schriftſtück vom 20. April 1707 und dann 
auch der Lienhartſche Kupferſtich. Nach dem Verdingentwurf des 
eben genannten Datums erſchien der urſprüngliche Kapellenplan 
als zu klein. Man wollte nun im Frühjahr 1707 zwar wieder 
eine Kapelle „mit Kupel und zwey Thürnen“, jetzt aber in „grö⸗ 

ßerem Formb undt höcheren Thürnen“. Ob dieſe Vergrößerung 

ſchon das Bild des Lienhardtſchen Stiches ergibt, erſcheint unklar. 
Hier iſt auf jeden Fall ein Kirchenbau von größerem Ausmaß als 

die Stephansfelder Kapelle zu ſehen. Auf der Grundlage eines 
oblongen Rechteckes mit gerade abſchließendem Chor baut ſich 
dieſer Plan Beers auf. Genau in der Mitte der Längenausdeh⸗ 

nung ſitzt eine in mehreren Geſchoſſen aufſteigende und mit einem 
zierlichen Tambour gekrönte Kuppel. Kräftig heraustretende 

Querhausanlagen, mit Pilaſtergliederungen und Volutengiebel 
gut dekoriert, flankieren den Kuppelbau. Nach der Chor⸗ und 

Faſſadenſeite zu ſind neben dem Querhaus deutlich zwei Joche mit 
langgeſtreckten Fenſtern ſichtbar. Und die Faſſade ſelbſt hat der 
Meiſter in der bei den Vorarlbergern durchweg üblichen Drei⸗ 

teilung“e entwickelt: ein kräftig breites Mittelſtück, das zwei 

Türme, von Pilaſtergliederung umſäumt, dazu im Oberteil reicher 

geformt und zwiebelbekrönt, umrahmen. Dabei ſind die Türme 

faſt bis zur Kuppelhöhe emporgeführt. Das Ganze eine anmutige 

Verbindung von Kuppel⸗ und Langhausbau, das in ganz großen 
Ausmaßen bekanntlich zu Weingarten ſeine Ausführung erhielt. 

Wir machen darauf aufmerkſam mit dem Hinweis, daß Franz 
Beer an der architektoniſchen Geſtaltung der gewaltigen ſchwä⸗ 

se Vgl. die Kirchen von Frauenalb, St. Peter, Rheinau, Friedrichs⸗ 

hafen, Obermarchtal uſw.
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biſchen Kloſterkirche, die etwa ein Jahrzehnt nach dem zu Salem 
Geplanten in Angriff genommen wurde, führend beteiligt war“. 

Angeſichts des immer noch umſtrittenen Anteils des Vorarl⸗ 

bergers an der architektoniſchen Geſtaltung des „ſchwäbiſchen 
St. Petersdomes“ dürfte dieſer Blick nach Salem nicht ohne 

Bedeutung ſein. 

Noch etwas iſt im Zuſammenhang mit dem Lienhardtſchen 
Stich erwähnenswert, wenn es auch keine bedeutende Sache dar⸗ 
ſtellt. Immerhin wird dadurch der Zuſammenklang von Akkord⸗ 

entwurf des Jahres 1707 und Kupferſtich des Uberlinger Mei⸗ 
ſters vom ſelben Jahre noch klarer: es handelt ſich um den 

Verbindungsgang vom Münſter zur Kapelle. Bei der 
Planung der letzteren für die Nordſeite der Kloſterkirche hatte 

man ſich von dieſer zum Neuwerk hin einen „gewölbten Gang“ 

gedacht, der nach Höhe und Weite den Verhältniſſen des klöſter⸗ 

lichen Kreuzganges ſich anpaſſen ſollte. Dieſe Verbindungsanlage 

nun zeigt auch der Stich. Sie erſcheint als eine Weiterführung 
des „Bernhardusganges“ der Südſeite, dieſem ganz analog aus 
dem Nordquerhaus herausführend. 

Die Ausdeutung des Akkordentwurfes von 1707 abſchlie⸗ 
ßend, erwähnen wir letztlich noch, daß das Kloſter mit Meiſter 
Franz Beer auf 3000 Gulden und 100 Klafter Holz abgeſchloſſen 
hatte. 

Bis zur tatſächlichen Ausführung des Kapellenbaues aber 
verſtrichen ganze drei Jahre. Auch in dieſer Zwiſchenzeit war 

Beer für Salem nicht untätig. Wir ſehen aus den Akten, daß 

ununterbrochen weitergearbeitet wurde, wenn auch nicht an ſo 
bedeutenden Dingen wie am eigentlichen Kloſterbau. So erhält 

Maurermeiſter Jakob Rüſcher, ein Vorarlberger wie der Archi⸗ 

tekt ſelbſt, für ſeine Arbeit an der Gartenmauer im Jahre 1707 
393 fl. 45 kr.*. Im ſolgenden Jahre Zimmermeiſter Hans 
Juncker für ſolche an den Türmchen im Luſtgarten und anderswo 
857 fl. Dann empfängt Beer ſelbſt wegen eines Hausbaues 
„hinter der Pfiſterey“ anno 1709 200 fl., der Maurermeiſter im 

7 Vgl. zur Arbeit Karls (Alemannia IV, 1ff.) A. Schlegel, Die 

Benediktiner⸗Kirche zu Weingarten, Weingarten 1924, und J. Gg. Drißen, 

Die Barockarchitektur der Abtei Weingarten (Diſſ.), Leipzig 1928. 
6s GLEA. a. a. O. Faſz. 93.
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gleichen Jahr 945 fl. 17 kr. And die Rechnungen des Jahres 
1710“e wiederum vermerken, daß Beer vom vorhergehenden 

Jahr noch 370 fl. zugut hat. So geht nach den Akten auch in dieſen 
Zwiſchenjahren für Franz Beer die Arbeit zu Salem nicht aus. 

Im Frühjahr 1710 dann wird man ſehr intenſiv an den 
Kapellenbau gegangen ſein. Das Baumaterial kommt an 
Ort und Stelle. So bringt der Stabhalter von Mimmenhauſen 
1600 „Ziegelſteine“, „die Neufracher“ bringen deren ſogar 18450 

und in einer zweiten Partie 1450 Stück herbei, wobei allerdings 
ein Teil für den zu erbauenden „Sauſtall“ gedacht iſt. Aber auch 

Bauern aus Weildorf erſcheinen bei den Materialfuhren zur 
neuen Kapelle in den Rechnungen dieſes Jahres. Dazu führt 
Lorenz Brueder von Neufrach 41 000 „aichene ſchindl“ auf die 
Bauſtelle. Als „Schindeldeckher“ erſcheint in der Buchung 
desſelben Jahres „Jacob Küenzler von Bezau aus dem Bre⸗ 
genzer Wald“ und bekommt „wegen Deckhung der Newen Ca⸗ 

pellen, der 4 Gibel und Gloggen Thürnleins“ 192 fl. 30 kr. Im 
Jahr darauf hatte er übrigens noch einmal acht Tage lang an 
unſerem Neubau Arbeit“'. Während wir die Maurerarbeit 

nur in dem Poſten von 990 fl. 58 kr. vermuten können, der den 

ſchon genannten Jakob Rüſcher 1710 trifft, iſt für Zimmer⸗ 

meiſter Johannes Juncker ausdrücklich vermerkt, daß er in dieſem 

Jahr 150 fl. „verdingter maßen wegen der Kuppel auf der 
newen Capell“ empfangen habe. Wahrſcheinlich fällt ein Teil der 
beträchtlichen Ausgabe an den Steinmetzen Gottfried Natter, der 

ſicher wiederum aus dem Vorarlbergiſchen kam?, auf das Konto 
dieſes Baues. Für ihn werden 667 fl. 42 kr. 2 hl. gebucht. Genug, 

im Spätjahr 1710 wird die Kapelle draußen unter Dach und Fach 

geweſen ſein! Von Franz Beer hören wir bezüglich dieſes Baues 

erſt wieder in einer Abrechnung des Jahres 1712*8, wonach er 
noch „wegen der newen Capellen verdingtermaßen zue fordern“ 

6 GEA. Salemiſche Bauamtsrechnungen (im folgenden mit R. be⸗ 

zeichnet), 1710 (R 8806). 
70 Ebd. R 8806. 
71 GLA. R 8807. 

72 Nather, Natter und Natterer aus dem Bregenzerwald erſcheinen 

während der Barockzeit als Baumeiſter, Steinmetzen, Stukkatoren uſw. öfters 

im Vorderöſterreichiſchen (ſo in St. Peter, Sölden, Endingen uff.). 

7s GLA. a. a. O. Faſz. 93.
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hat 400 fl. Das iſt die letzte Rate aus der Akkordſumme von 
3000 fl. 

Im Sommer 1711 begann die Gipſerarbeit“ an unſerem 

Kapellenbau. Vom 11. Mai bis zum 18. Oktober ſind dieſe Hand⸗ 
werker daran beſchäftigt, allerdings auch zu anderen Aufträgen, 
aber „meiſtens in der newen Capellen“. Als Geſamtſumme wer⸗ 
den den Leuten 361 fl. 8 kr. vermerkt. Sie ſind aber damit noch 
nicht fertig geworden, ſondern haben im Folgejahr (Geſamtſumme 
216 fl. 41 kr.) wieder durchweg am neuen Gotteshaus zu tun. Das 

Jahr 1711 iſt ſchließlich in dieſem Zuſammenhang noch bemer— 

kenswert, als es „einen Knopf auf das Thürnle in der newen 
Capellen“ bringt?'. Als Verfertiger erſcheint Kupferſchmied 

Jakob Köberlin zu Waſſerburg. Er empfängt 124 fl. 38 kr. 4 hl., 

wobei allerdings noch andere Lieferungen miteinbezogen ſind. 

Was die Innenausſtattung der Stephansfelder Kapelle 
angeht, ſo kam der Hauptauftrag an Franz Joſef Feucht— 

mayer“. Ihm wurden zunächſt einmal drei Altäre über⸗ 
tragen, ein Haupt- und zwei Seitenaltäre. Noch iſt darüber die 

„Abrechnung zwiſchen dem Salmansweyliſchen Bursambt““ 
und dem Bildhauer vorhanden. Sie beſagt, daß „Ermelter Herr 

Feichtmayer ... wegen denen 2 ſeithen altären in der newen 

Kürchen für Faſſung und alligliche ſchreiner- und Bildhawer 
arbeith, worzue er alles goldt⸗ ſilber⸗ Mettal⸗ Kupfer und andere 

Materialien ſelbſten Verſchafft, Verdingtermaßen zue fordern 
520 fl. Item für den ober⸗ oder mitleren Altar, worzue Er eben⸗ 

fahls wie bey obigen alles ſelbſten verſchafft 350 fl.“ Von 870 

Gulden als Geſamtſumme hatte er „in Anderſchidlichen mahlen“ 

74 Dafür: GLA. RR 8807 und 8808 78 GLEA. R 8807. 
76 Das iſt der Vater des berühmten Rokokoplaſtikers Joſef Anton 

Feuchtmayer, der 1659 im oberbayeriſchen Schongau geboren wurde. J. Klein 

(Birnauer Kalender 1928, S. 147) gelang es erſtmals, dieſes Geburtsdatum 

feſtzuſtellen. Anno 1706 kam J. A. Feuchtmayer nach Salem, um hier noch 
im Laufe dieſes Jahres im Dienſte des Kloſters zu arbeiten. Das Wichtigſte 

über des Künſtlers Schaffen bringt die 1932 als Leipziger Diſſertation er⸗ 

ſchienene Schrift Horſt Sauers „Herkunft und Anfänge des Bildhauers 

Joſeph Anton Faichtmayer“ (erſchienen bei Gebr. Gerhardt, Leipzig) auf 

S. 15—21, als erſte Zuſammenfaſſung der Werke des Meiſters bedeutungsvoll. 

77 GEA., Salem. Gen. Kunſtſache. Verträge mit den Bildhauern F. J. 

und J. A. Feichtmayer. 1706—1769.
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bereits 803 fl. 15 kr. empfangen und erhielt nun am 7. Februar 

1713, dem Tag der völligen Abrechnung, den Reſt von 66 fl. 
45 kr., ſo daß Bursamt und Bildhauer mit Anterſchrift beſtätigen 

können: „restiret alſo ain Theil dem andern.“ 
Das iſt alles, was die Akten über die Altäre der Stephans⸗ 

felder Kapelle wiſſen. Aus den Rechnungsbüchern“ des klöſter⸗ 
lichen Bursamtes geht leider auch nicht mehr hervor. Ein anderes 
Aktenſtück aber, das über die genannten drei Altäre Einzelheiten 
wüßte, hat ſich bis jetzt noch nicht finden laſſen. And da ſämtliche 

drei Altarwerke im Laufe der Zeit wieder verſchwunden ſind, 
fehlt uns zur Zeit alles, um uns ein Bild von dieſem Werke Franz 
Joſef Feuchtmayers zu machen. 

Noch ein ganz kleiner Auftrag beſchäftigte unſeren Bild⸗ 
hauer im Jahre 1712 für die neue Kapelle. Die Bursamtsrech⸗ 
nung dieſes Jahres“ hat unter ſeinem Namen einen Poſten von 
9 fl. „wegen Vergulten 12 ſternen in die newe Kürchen“. Wo 

aber dieſe zwölf Sterne näherhin am Neubau untergebracht 
waren, wird nicht geſagt. 

Ein bedeutſameres Werk dagegen hat der Akkordse vom 
3. Januar 1713 für die Kapelle in die Hände Feuchtmayers 

gelegt. Es war eine „Maria-Victoria-Statue“, die nach 
einem Vermerk in den Rechnungen“ „ob dem Portal“ des Neu⸗ 

baues ihren Platz erhielt und dem Namen des kleinen Gottes⸗ 

hauſes entſprach. Der Künſtler hat in ſeinem Aberſchlag, der zum 

Verding vom 3. Januar 1713 die Grundlage bildete, nähere An⸗ 
gaben über dieſes ſein Werk gemacht. Danach hatte die Statue 
auf „boſten (Poſtament) der naien Khirchen“ zu ſtehen. Sie zeigte: 
„die muettergottes mit Ihrem Jeſus khindli, welches mit ſein 
Creuzli den Daiffel“ durchſticht, mit der andern hand den Zebter 
haltet, auf ainer Wolkhen ſitzt. Drunder ain ſchildt zur ſchrifft, 
zu baiden ſaitten 2 gebundne Dirkh . .. und Dirkh Khöbf. Auch 
ein Armadur ſtuckh, lanzen, fanen und andes. Von hardt aichen 

holz. And ganzen ſtuckh auf das ſaiberſt zu machen.“ Weiter ent⸗ 

7s GLA. R 8808. 70 G EA. R 8809. 
806 GLA., Salem. Gen. Kunſtſache. Verträge mit den Bildhauern F. J. 

und J. A. Feichtmayer. 1706—1769. 

81 GEA. R 8809. 

82 Der Künſtler ſtammte aus dem Oberbayeriſchen.
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nehmen wir der Bursamtsrechnung des Jahres 1713, die uns den 

Standpunkt dieſes Bildwerkes nennt, daß der Plaſtiker „wegen 
Faß⸗ und vergoldt arbeith“ an demſelben 14 fl. 45 kr. bekam. 

Das Ganze iſt für uns ein ſehr intereſſantes Stück. Es belegt 

zunächſt, daß auch das Kloſter Salem jenem mitreißenden Zug 

der Zeit folgte, die allüberall auf heute ſüddeutſchem und öſter⸗ 
reichiſchem Boden in unzähligen und pompös bewegten Denk⸗ 

mälern der Freude über die ſiegreich durchgekämpften 
Türkenkriege Ausdruck gab. Die Begeiſterung jener Sieges⸗ 
freude war ja ſo tiefgehend und ſtark, daß ſie als ein ſehr weſent⸗ 

liches Moment zum religiöſen Auftrieb des 18. Jahrhunderts 

betrachtet werden muß. Und das einzig reichblühende religiöſe 

Leben im 18. Jahrhundert iſt nicht völlig zu verſtehen, wenn man 

die Siegesſtimmung außer acht läßt, welche die Menſchen unſerer 
Heimat nach der glücklich überwundenen Türkengefahr erfüllte, 

die lang genug den Himmel Mitteleuropas verdüſtert hatte. Aus 
dem Gefühl dieſer ſtolzen Sieghaftigkeit heraus, welche nach der 
religiöſen wie der nationalen Seite für die geiſtige Haltung jener 

Tage ungemein aufſchlußreich iſt, erwuchs alſo auch zu Salem 
ein künſtleriſches Monument. Allüberall entſtanden die bekann⸗ 

ten Marienſäulen. Zu Salem eine elegante, feine Rundkapelle, 
die zwar wohl den hl. Stephan zum Patron hatte, aber in den 
Akten ſofort als „Maria⸗Victoria⸗Kirche“ erſcheint. Die Mutter 
Gottes, deren Fürbitte man den außerordentlich günſtigen Aus⸗ 
gang der Türkenkämpfe (Lepanto uſw.) zuſchrieb, ſtand für die 

Offentlichkeit als Titelheilige im Vordergrund. And die Darſtel⸗ 
lung des Jeſuskindes, welches mit ſeinem Kreuz den Teufel zu 

Füßen zuſammenſticht, will offenſichtlich auf die Hilfe des Him⸗ 
mels gegen den hölliſch dräuenden Türken gedeutet ſein. Ein⸗ 
deutig klar wird die inhaltliche Beſtimmung des Bildwerkes in 
den gefeſſelten Türken zur Seite, in Türkenköpfen und der ganzen 
kriegeriſchen Apparatur, wie Lanzen, Fahnen und dergleichen. 

Zum Vergleich darf hier auch auf die plaſtiſche Ausſtattung des 
Kaiſerſaales zu Salem hingewieſen werden, in dem eine reiche 

Fülle militariſtiſcher Attribute, offenſichtlich auch als Ausdruck 
des ſtolzen Siegesbewußtſeins jener Tage zu verſtehen, Verwen⸗ 

8s Vgl. dazu: Joſef Weingartner, Der Geiſt des Barock. 1925. 

Filſer, Augsburg.
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dung gefunden hat. Schließlich ſei noch der Hinweis getan, daß 

es ſich bei der Maria⸗Victoria⸗Statue der Stephansfelder Ka⸗ 

pelle offenſichtlich um eine Vollplaſtik handelte, die nach der An⸗ 
gabe des Künſtlers in Eichenholz geſertigt und gefaßt wurde. 

Von der ganzen Feuchtmayer⸗Dekoration unſeres Heilig⸗ 

tums hat ſich heute nichts mehr erhalten. Das iſt tief zu bedauern, 
auch wenn man zugibt, daß das Schaffen des Vaters nicht jene 
künſtleriſche Höhe erreichte, wie es von dem des Sohnes Joſef 

Anton geſagt werden darf. Eine unverſtändliche Renovation des 
Jahres 1856 hat die ganze Feuchtmayer⸗Arbeit vernichtet und 
dem Kirchenraum mit der prächtig geformten Kuppelwölbung 
nach Altären und farbiger Tönung das Gepräge jener trockenen, 
blutloſen Haltung gegeben, welche dem Geſchmack der gotiſieren⸗ 

den Beſtrebungen des letzten Jahrhunderts eigen iſt. 

Verſchwunden iſt bei der genannten Renovation auch die 
urſprüngliche maleriſche Dekoration. Sie muß nicht un— 

beträchtlich geweſen ſein und war das Werk des Johann 

Michael Feuchtmayers,, des Bruders unſeres Bildhauers. 
Die Bursamtsrechnungen des Jahres 171285 enthalten dazu fol⸗ 
gende Buchung: „Herrn Johann Michael Feichtmayer Mahleren 
Habe wegen ihme von Löblicher Rentt Cammer verdingt und 

alldorten zue verrechnen⸗Habenden Mahlerey in der newen Kür⸗ 

chen per Abſchlag geben 500 fl.“ Daraus iſt zu entnehmen, daß 

die Zahlung von 500 Gulden nicht die ganze Summe bedeutete, 

die der Künſtler erhielt, ſondern nur einen Teil davon. Den 
Reſt, d. h. die zweite Hälfte der Akkordſumme, weiſt der klöſter⸗ 

liche Rentkammer⸗Rodel für das Jahr 1712 auf. Dort ſteht zu 
leſen, daß der Künſtler für Ausmalung der Kapelle „ſambt der 

s4 Nach Klein (Birnauer Kalender 1928, S. 147) am 17. April 1666 
zu Schongau geboren. Geſtorben iſt dieſer Künſtler am 15. Oktober 1713 als 
biſchöflicher Hofmaler zu Konſtanz. Von ihm konnten wir (Südweſtdeutſche 

Kirchenmalerei des Barock, Augsburg 1930, S. 21) Arbeiten in Friedrichs⸗ 

hafen, St. Florian, Gleink und Weſſobrunn namhaft machen, während das 

große Altarblatt zu Riedlingen ſich inzwiſchen als von anderer Hand gefertigt 

erwieſen hat. Sauer (a. a. O. S. 15 f.) läßt dieſen Feuchtmayer 1687 als 

Faßmaler am Einſiedler Chorgeſtühl, für das ſein Bruder Franz Joſef Skulp⸗ 

turen fertigte, auftreten, und von 1690 bis 1708 für das Stift Kremsmünſter 

tätig ſein. 

85 GLA. R 8808.
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Familiae () Chriſti oder St. Anna“ Althar Blath“ „neben der 
Coſt“ zuſammen 1000 fl. erhielt. Daß davon die Burs bereits 

500 fl. ausgezahlt hatte, iſt dabei vermerkt. Bei den beſcheidenen 
Ausmaßen unſeres Kapellenraumes muß die Höhe der Akkord⸗ 

ſumme die Annahme nahelegen, daß es ſich um eine bedeutende 

Sache gehandelt hat. Leider fehlt heute jeder Anhaltspunkt, um 
ſich von dieſem Werk der Kapellenmalerei eine auch nur dürftige 

Vorſtellung zu machen. 
Das Jahr 1712 brachte der neuen Kapelle auch das Ge⸗ 

läute. Es beſtand in zwei Glocken, welche Glockengießer Johann 
Baptiſt Ernſt in Lindau um den Preis von 479 fl. 24 kr. lieferte. 

Bei der Ablieferung zu Salem erhielten ſeine „gſellen“ einen 

Gulden Trinkgeld, während man an „ſchifflohn“ von Lindau „bis 

auf Oberuldingen“ zwei Gulden entrichten mußtes“. Auch einen 

Beichtſtuhl erhielt in dieſem Jahr unſer Heiligtum: der 
„Schreiner von Neufrach“ hatte ihn für 4 Gulden angefertigt. 

Ende des Jahres 1712 wird die Innenausſtattung der Ste⸗ 

phansfelder Kapelle fertig geweſen ſein, ſo daß die Bursamtsrech⸗ 
nungen des Folgejahresd nur eine Kleinigkeit über ſie zu buchen 
haben: Maler Joſef Mayer“ in Mimmenhauſen empfängt 

„wegen Faſſung des Creuzſcheins auf die newe Capellen“ und 
oandere Kleinigkeiten 7 fl. Offenbar hat man in dieſem letzt⸗ 

genannten Jahr das neue Gotteshaus bereits in Gebrauch ge⸗ 

nommen, denn das Kloſter verausgabt erſtmals einen Mesner⸗ 
lohn von 5 fl. für die Zeit vom 1. Januar 1713 bis 1714b. Als 
Mesner fungierte nach den Rechnungen ein Joſef Galler („der 
innere Ziegler“). Hinzugefügt ſei ſchließlich noch der Erwerb von 

zwei Meſſingleuchtern, die Johann Baptiſt Ernſt zu Lindau im 
Jahre 1714 um 13 fl. 48 kr. lieferte. 

Nun ſtand das kleine Heiligtum vollendet da, wo einſt „nur 
eine alte kleine Feldkapelle der 7 heiligen Brüder, nach der Le⸗ 

86 Dieſe Heilige war zweite Kapellenpatronin. 

87 GLA. R 8809. 6s Ebd. R 8809. 
8o Nach Klein (Birnauer Kalender 1928, S. 149) unter Abt Stephan J. 

nach Salem gekommen und 1720 in der Linzgauer Aach ertrunken. Der Name 

dieſes Malers erſcheint öfters in den ſalemiſchen Rechnungen jener Jahre, 

allerdings durchweg nur zu beſcheidenen Aufträgen. 

90 GLA. R 8810.
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gende die Siebenſchläfer genannt““, vorhanden geweſen war, und 

harrte ſeiner feierlichen Weihe. Sie ward dem päpſtlichen Nun⸗ 
tius Jakobus Carracioli in Luzern vorbehalten, der ſie im Jahre 
1715 vollzog, indem er den rechten Seitenaltar und den Bau 
konſekrierte, während Abt Stephan J. bereits die beiden anderen 
Altäre geweiht hatte. Staiger ſieht einmal im Kapellenbau ein 

Denkmal des Dankes an die Mutter Gottes für die glüclliche 

Vollendung des Kloſterneubaues, das andere Mal betont er die 
Weihe an „Maria vom Siege“. Der letzte Titel wird im Zu⸗ 
ſammenhang mit der Muttergottesſtatue und den beſiegten Tür⸗ 

ken zu Füßen wohl der richtige ſein. Auf jeden Fall war das 
ſchöne Bauwerk auch ein neues Monument der im Ziſterzienſer— 

orden ſo ausgeprägten Marienverehrung, die gerade in Prälat 

Stephan I. einen beſonders namhaften Repräſentanten“ hatte. 

Zum Schluß regiſtrieren wir noch, daß für die „Reno⸗ 
vation“ des Jahres 1856 Fr. Thurrau in Konſtanz als 

Dekorations⸗, B. Endres“s in München als Altarblattmaler und 

Lorenz Werzinger in Konſtanz als Plaſtiker in Frage kommen. 
Gottlob hat dieſer ſo übel ausgegangene „Verbeſſerungsverſuch“ 
wenigſtens noch das flotte und froh bewegte Schmiedegitter, ein 

Erzeugnis der damaligen Kloſterſchloſſerei, ſtehenlaſſen! 
Nach dem reichen, lebensvollen und künſtleriſchen Bild, das 

dem Forſcher aus der Sprache der Akten erwächſt, tritt man 
beklommenen Herzens zur Betrachtung des Stephansfelder 
Heiligtums heran. Denn es war ſchon eine barbariſche Art, wie 
man im letzten Jahrhundert an einem Monument wie dieſem zu⸗ 
gegriffen hat. Mit ſeinem alten baulichen Beſtand muß die 
Kapelle einſt prächtig in der Landſchaft geſtanden haben, als 
kaum ein Haus darumſtand und nicht einmal das Friedhöflein 
dieſelbe umgab. Erſt dieſe urſprüngliche Anberührtheit der Natur 

o1 Vgl. dafür und für das Folgende: Staiger, Salem, S. 44 ff. Der 

Autor gibt dort 1708 als Weihejahr an, was nach dem Aktenbefund aber eine 

Anmöglichkeit iſt. 

d Dazu liefert Klein (Birnauer Kalender 1932, S. 98 ff.) einen ſehr 

ſchönen Beleg, wie das aber auch eine lange Liſte oft recht koſtbarer Aus⸗ 

ſtattungsgegenſtände des Salemer „Gnadenmutteraltares“ beweiſt, die ſich 
aus den. Rechnungsbüchern der Regierungszeit des fraglichen Prälaten feſt⸗ 
ſtellen laſſen. 

os Gebürtig zu Owingen (Amt Aberlingen).
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läßt das Naturverwachſenſein des Kirchleins verſtehen, das ganz 
iſoliert gedacht war und friedlich in der Stille blühte. Nur in 

dieſem Rahmen wirkt das Bild ganz und echt und iſt es verſtänd⸗ 
lich, wie Franz Beer den kleinen Kuppelbau aus dem Kreuz⸗ 

grundriß herausführt und aufblühen läßt. Kleine Seitenräume 
wachſen aus dem Kuppelraum nach den vier Seiten heraus. Die 

Kuppel ſelbſt ſitzt ſchön und organiſch verbunden auf dem Kern⸗ 
ſtück des Baues, wie ſie ſich in kraftvoller Beſchwingtheit erhebt, 
um dann in einem leichten, zwiebelbekrönten Tambour die natur⸗ 

gewachſene Bekrönung zu finden, während das Glockentürmchen 
über dem Eingangsportal leider auch den „Erneuerern“ des ver⸗ 

gangenen Jahrhunderts „in die Hände geriet“ und mißgeſtaltet 

wurde. Große, ruhig wirkende Pilaſtergliederungen umrahmen 
am Kapellenäußeren das Portal und die langgezogenen, halb⸗ 
rund abſchließenden Fenſter. Kräftige Geſimſe ſind zu ſehen und 

ſchlichte Dreiecksgiebel an den vier Stirnſeiten. 

Das Innere wird wie das Außere völlig beherrſcht von der 
Kuppel. Denn an derem Zentralraum bilden die ſeitenkapellen⸗ 
artigen vier Auswüchſe nur Räume beſcheidenſten Ausmaßes. 

Am ſo ſtärker und eindrucksvoller wirkt daher das Kernſtück: 
ruhig und doch kraftvoll erhebt und formt ſich die Kuppel, geſtützt 

und getragen von acht mächtigen, mit reichen korinthiſchen Kapi⸗ 

tälen dekorierten Pilaſtern, über denen ein kräftig und ſchön 

geformtes Geſims abſchließt. Auch der lichte, fenſterreiche Tam⸗ 

bour darüber zeigt Pilaſtergliederung. Während die Kuppel⸗ 

kaſſettierung im heutigen Farbton ſehr unerfreulich wirkt und die 

heutigen Altarbauten in ihrem ſteifen Gefüge wie in der Mattig⸗ 
keit ihrer Plaſtik und Gemälde keinerlei künſtleriſchen Kontakt zu 

der Friſche und dem Wohlklang dieſes Kirchenraumes bekommen 

können, ſondern ſpürbar ſich unbehaglich fühlen, iſt wenigſtens 

der alte Stuck noch da. Die ſchönen, feinen Stukkaturen des 
älteren Feuchtmayer, um Fenſter zu umrahmen und deren Lai⸗ 
bungen zu dekorieren, um prächtige, reizende Kartuſchen zu for⸗ 

men und auch vereinzelt einmal ein kleines Symbol zu zeigen. 

Ein Herz Jeſu mit Dornenkrone, ein Herz Mariä mit Blumen⸗ 

kranz. Ganz ſchön ſind an den Stukkaturen die wechſelnden und 

immer wieder überraſchenden Verwendungen des Akanthusblattes 

wie die reichen, vollen und ſchweren Fruchtgehänge. So ſpäht



256 Ginter 

man doch nicht ganz umſonſt und unbefriedigt durch das ſchmucke, 
kunſtfertige und frohe Schmiedegitter, das wohl bald nach der 

Erſtellung des Baues in der klöſterlichen Werkſtätte mit viel 
ſichtlicher Liebe zurechtgehämmert wurde, in den kleinen, behag⸗ 

lichen Kirchenraum hinein. 

And man geht mit dem Bewußtſein weg, daß der Barock mit 
den beiden gebotenen Proben, dem Kloſterbau und der Stephans⸗ 
felder Kapelle, ſich in der ſalemiſchen Kunſtgeſchichte gut ver⸗ 

ewigt hat. Aus dem großen und reichen Kapitel barocker Kunſt⸗ 

geſchichte unſeres Linzgaukloſters ſind die beiden genannten 
Werke ja nur Ausſchnitte, die dringlich nach baldigſter Behand⸗ 

lung der reſtlichen Partien rufen, die aber an und für ſich ſtark 
und bedeutungsvoll genug ſind, um ſowohl für die künſtleriſche 

Qualität des Geſchaffenen wie für die Fähigkeiten vor allem eines 
Franz Beer ein ſchönes und eindrucksvolles Zeugnis abzulegen. 

Beilagen. 

1 
Kloſterbau⸗Akkord Jmit Franz Beer. 

Khundt und zu wiſſen ſeye hiemit, daß zwiſchen 

dem Königl. Eximiert. und Befreyten H. Röm. Reichs Stüfft Salmansweyl 

wegen wüder auferpawung deſſen durch ein Laidige Fewersbrunſt zu grund 

gerichten Convent- und Hofgepaw mit Herren Franz Beeren Pawwneiſteren 

von Bezaw heuth zu End geſetztem dato hinnach volgendes Verding ordent⸗ 

lich abgeredt und verbündtlichen geſchloſſen worden, daß 

Erſtlichen von ſolchen gepäwen, wie ſelbige durch allerſeits belüebte 

Riß angezeiget und entworffen ſein, beyläuffig der dritte Theil, das iſt der 

Conuentpaw vom oberen Ekh, wo das Priorat hinkhombt, bis an das Hoff⸗ 

gepäw, das refectorium miteingeſchloſſen, dreyhundert Sibenzig 

ſchuehe Lang und dann von ſolchem gepäw ohngefähr Zweyhundert 

Fünff⸗ undt dreißig ſchuehe bis an die Kürchen ſolle vor die Hand 

genommen werden. 

Fürs Ander übernimbt obgedachter Herr Pawmeiſter erſtbeſchrie⸗ 

benen bezürkh durchgehendtes dem gemachten Riß nach aufzuführen, das 

alte gebäw, ſouihl in dieſem bezürkh vorhanden, abbrechen, die ſtein ab⸗ 

buzen, die alte Fundament /: wo ſolche nit feſt und ohne vergebliche Müehe 

und Zeith verlueſt hervor zubringen ſein : / ausgraben, den Kalch ab⸗ 

löſchen, Mördel rühren, Mörtel und ſein Tragen, das genawer aufführen,
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die gewölber verfertigen, den Paw jnn- und außerhalb verbuzen, Camin⸗ 

und Ofen Füeß machen, die Dohlen, ſouihl und ſoweith das gepaw in ſich 
hat, führen, In Summa alle erforderliche Maurer arbeit /: das Stein⸗ 

hawen, Sandwerffen und die Stukhator arbeith ausgenommen 7: durch 

ſeine Maurer- und Arbeitsleuth ohne Zuthun des Reichs Stüffts voll— 

führen zu laſſen. 

Drittens hat Mann von ſeithen erſtgedachten Reichs Stüfftes Ihme 

Herren Pawmeiſter von allem diſem recht- und Rißmäßig ins werkh zu⸗ 

richten, dreyzehntauſendt Fünf Hundert Gulden und Ein 

Fueder gueten alten Weins zugeben und an ſolcher Summa drey Jahr nach— 

einander Jedes mahl Einen Drittel mit Viertauſendt Fünfhun⸗ 

dert gulden zubezahlen verſprochen; In welchen drey Jahren Er hingegen 

den Paw /: Wann Er mit den Naterialien nicht gehindert werde : / völlig 

aufzufüehren und zudekhen zugeſaget, alſo daß Mann ſolchen, ſovihl obge⸗ 

dachte ſeine Maurer⸗Arbeith anbetrüfft, würkhlich beziehen und bewohnen 

Kunte, wie dann 

Viertens Ihme Herr Pawmeiſter alle und Jede NMaterialien auf 

des Reichs Stüfft Coſten an die Hand geſchafft und ſo nache, als ſein khann, 

zu dem Paw und der Arbeith gelüfferet, wie auch alles geſchüer /: außer 

Hämmer und Köllen : / herbeygebracht und ohne ſeinen entgelt underhalten 

werden ſollen. 

Fünftens ſolle Er H. Pawmeiſter, ſo offt Er under wehrendem 

Paw allhero Kombt, ein Zimmer und die Tafel und für ſein pferdͤt das 

Fueter, Sodann der Balier Zeith wehrenden Pawens Speiß⸗ und Trankh, 

wie ers dermahlen ſchon genüeſt, füran haben, nicht weniger denen andren 

Maureren allzeith zum Ein⸗ und Ausſtandt ein Conueniente mahlzeith 

ſambt Zweyen Aymern Wein und den Sommer hindurch drey mahlen einen 

Trunkh Jeden zu Zweyen Aymer Wein und uff Jede Perſohn ein Viertel 

von einem ſogenannten Zweyer an broth gegeben werden. 

Sechſtens, wofern von ſeithen des Reichs Stüffts und wehrendem 

Paw etwas an dem Riß zu änderen und anders einzurichten für gueth 

befunden wurde, iſt Herr Pawweiſter ſchuldig, ſolches ohne anderwertigen 

Verding werkhſtellig zumachen, es were dann, daß Er etwas Namhafftes 

wüder abbrechen und new aufführen müeſte. 

Sibendtens Hat Herr Pawweiſter den Paw auf zehen Jahr Lang 
zugewähren und für alle Fehler und Mängel, wann ſich den einige wüder 

verhoffen erzeigen ſollten, zuſtehen verſprochen und für abbedingten Paw- 

ſchilling der 13500 fl. ſeine Haab und güether 7/: ſovihl deren auf allen 
Fahl darzu nöthig ſein möchten : / zu behöriger caution und Verſicherung 

eingeſetzt. 

Z3um Achten, Wann der Allerhöchſte uihlgemehlten Herren Paw- 

meiſter under wehrendem Paw aus diſer welt abforderen wurde, ſollen 

denſelben ſeine Erben auf obige weis und abgeredte bedingnuſſen fortzu⸗ 

ſezen und nach genüegen zu vollziehen ſchuldig ſein. 

Freib. Diöz.-Archiv N. F. XXXV. 17
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Deſſen allen zu wahrer Urkhundt und mehrer Bekräſtigung ſeindt 
zwey gleich Lauthende Receß oder Verdings⸗Schein aufgerichtet und 

Jedem Contrahirenden Theil Einer davon under des anderen gezimmenden 

Hand Anderſchrüfft und Beſiglung zugeſtelt worden. So geſchehen in dem 

Reichs Stüfft Salmansweyl den 30. Aprilis des Sechszehnhundert Siben- 

und Neunzigiſten Jahrs. 

(GLA. Salem. Gen. Bauſache. Verträge mit Baumeiſter Franz Beer. 
1697—1714. Faſz. 83.) 

I. 

Kloſterbau⸗Akkord II mit Franz Beer. 

Anderes Verding Eines Theils vom Hoffgepäw. 

Nachdem obverdingte Arbeith nun beynahe under das Tach khommen 

und mithin die Noth erforderet den Hoffpaw zum Theil nach dem im obigen 

Verding beliebten Riß auch anzufangen, So Haben Se. Hochwürden und 

Gnaden der allhüeſige Reichs Prälat und Herr nebſt der Conuent: Rath 

und Secretaris Herrn P. Ferdinand Hollen mit Herren Franz Beeren von 
Bezau vormehrermeltem Pawmeiſter abgehandlet und Ihme Herren Beeren 

auf die im erſten Verding enthaltene beede Theil angehende und zu diſem 

Beding wüder beederſeits belüebt⸗ und bekräfftigte bedingnuſſen weither zu⸗ 

machen anvertrawt. 

Erſtlichen das Hoffgepäwb vom Newen Refectorio an bis hinunder 

auf die Aach gegen dem Markhſtall 270 ſchuehe lang. 

8weitens den Zwerchpaw von dannen gegen der Purs bis zur im 

Riß angezeugten ſtüegen .... ſchuehe. 

Drittens den Zwerchpaw von obgemeltem Refectorio gegen der 

alten Bruderſchafft Capellen, ſoweith der große Saal reichen ſoll, ... ſchuehe 

lang. 

UAndt für diſe aufführung und gewehrhaffte ausmachung diſes zum 

mehreren Theil Vier- und Fünff ſtökh hochen gepäws, ſouihl die Maurer 

arbeith anbetrifft, Zyhme Beeren von hieſigem Reichs Stüfft zue raichen ver⸗ 
ſprochen Sechstauſendt Vierhundert Gulden Paar geltt nach 
der im Vorigen Verding enthaltenen Weis, in Zwey- oder Dreyen Jahren, 

nachdem die arbeith gemacht werden khann, zubezahlen. — Ein Fueder alten 

gueten Weins und nach völliger Vollendung des gepäws einen Silbernen 

Pocal oder Becher mit der Herrſchaft Wappen. 

Zu Arkhundt diſer Handlung iſt ſolche, der Erſten angehenkhter, beeder⸗ 

ſeits Anderſchriben und Jedem Theil Eine zugeſtellt worden. Zu Salmans⸗ 

weyl den Neunzehendten Julij, des Eintauſendt Sechshundert Acht und 

Neunzigiſten Jahrs. 

(GL A. a. a. O. Faſz. 83.)
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III. 

Kloſterbau⸗Akkord III mit Franz Beer. 

Weiterer Verding Anderen halben Theils des Newen Hoffgepäws. 

Khundt undt zu wiſſen ſeye hiemit, das von dem Hochwürdigen 

Herren Stephano Abbten und Herren des Königl. Eximiert. und Be⸗ 

freyten H. Röm. Reichs Stüfftes und Münſters Salmansweyler, auch des 

H. ordens von Ciſterz durch Ober Teutſchlandt Vicario Generali etc. in 

Beyſein Dero Conuentualen Pat. Dionysio Rettich, Priore, Pat. Ferdi- 

nando Holl, Ordens Secretario, und P. Josepho Beer, Phliae Professore, 

mit Herren Franz Beeren, Pawmeiſteren aus dem Bregenzer Waldt heuth 

zu End geſetztem dato der andr halbe Theil des allhüeſigen Newen Hoff⸗ 

gepäws folgender geſtalten verdingt worden. 

Erſtens Solle Er Herr Pawmeiſter erſagtes Hoffgepäw nach dem 

in vorigem Verding belüebten Riß in aller Maurer Arbeith auf ſeinen 

Coſten nach möglichſten Fleiß und Bälde aufrichten und Verfertigen. 

Andertens Werden die im erſten Verding enthaltene und beede 

Theil angehende bedingnuſſen hiemit beſtens wüderholt und bekhräfftiget, 

Warfür dann 

Drittens Von Seiner Hochwürden und Gnaden dem allhüeſigen 

Reichs Prälaten und Herren Ihme Herrn Pawmeiſteren zugeben Ver— 

ſprochen worden an geltt Sibentauſendt achthundert Gulden: 

And nach völliger Vollendung des gepäws aus abſonderlichen Gnaden 
wüderumb ein ſchönes Silbernes und vergoldetes Pocal oder Becher. 

Zu Arkhundt diſer Handlung ſeindt zwey gleich Lautende Ver⸗ 

dings⸗Schein aufgerichtet und Jedem Contrahirenden Theil Einer davon 

under des andren gezimmenden Handt Anderſchrüfft und Beſiglung zuge⸗ 

ſtellt worden. So geſchehen zu Salmansweyl, den Anderten Julij des Ein⸗ 

tauſendt Sibenhunderten Jahrs. 

(GLA. a. a. O. Faſz. 83.) 

IV. 

Atteſtat für Franz Beer. 
Ich endts underſchribner BeKenne, Nachdeme Seine Hochwürden undt 

Gnaden der Salmansweyl. Reichs Prälat und Herr etc. Zue meiner Beförde⸗ 

rung wegen deß obhabendten gebäw allda ein attestatum deß dabey Bezeug⸗ 

ten gnädigen Vergniegen ertheillet, daß ich deſſelben nicht zue deß Stüffts 

Salmansweyl ſchaden undt wider den Beding, ſondern allein anderwertig zue 

meinem Behelf mehrere gebäw Zuebekommen gebrauchen wolle, undt ſo ich 

Hiewider thätte, alles crafftlos und nichtig ſeyn ſolle, inhalt diß Briefs. So 

geben under meiner Handtunderſchrifft undt Pöttſchafft zue Salmansweyl den 

21. Maij 1699. 

I. s. Franz Beer. (Orig. Anterſchrift.) 

(GLA. Salem. Gen. Bauſache. 1690—1706. Faſz. 84.) 

17*
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V. 

Kloſterbau⸗Akkord IV mit Franz Beer. 

Zu Wiſſen And Kundt ſeye Hiemit Meniglichen wie daß entzwiſchen dem 

Königl. Eximiert. und Befreyten Reichs Stüfft Salmansweyl And dem 

H. Franz Beeren Bezau außem Bregenzer Waldt Pawweiſtern Ander 

Heutigem nachgeſetztem dato Volgenter accord und Beding getroffen und 

nachgenzs von Sr. Hochwürden und Gnaden dem Salmansweyl. Reichs Pre⸗ 

laten undt Herren gnädig ratificiert worden. Solcher geſtalten, daß 

1. Der Pawmeiſter das noch ſtehende alte Convents gepäw mit dem an 

der Kürchen noch Vorhandenen alten Kreuzgang, den ſogenanten Bſchaid, 

Welzenhäusle, Jegermaiſters Behauſung, Haffnerey, Andr Thor, Krumholzen 

Haüsle, undr ſcheuren, ſchöpff, auch ale Stallungen neben der daran hangen⸗ 

den Kloſter Maur Bis zu end des Hafners Häusleins /: doch das von all vor⸗ 

ſtehendem der Zimmer Man die Tachſtühl und Holzwerkh, andr Handwerkhs 

Leuth aber die Fenſter, öfen, Thiren, ſchloß und Bender etc. dauonnemmen: / 

Völlig abbrechen, mithin alle Fundamenten ausheben ſolle. 

2. Hat Er Pawmeiſter das noch zu fertigen ſeyende Convents gepäw nach 

außweis des Hierüber geſtelten Riſſes zuſambt dem newen Creuzgang neben 

der Kirchen zumachen, auch ingleichend 

3. Die Capellen Sti. Sebastiani nach Formb und Manier, wie der Riß 

zeiget, auf zu ſtellen und zu verfertigen, doch hie von die Steinhawer und 

Stukhador arbeith aus geſchaiden. 

4. Viertens übernimbt Er Pawmeiſter die newe Stallungen, Handwerkhs 

Stett, Undr Thor Häusle und was ſonſten der circa 700 ſchuhe Lange Riß in 

ſich Begreifft zu erbawen und zu Vollkhommenem Standt zu Bringen. 

Hingegen verſpricht das Stüfft Ihme Pawmeiſter für ſeyne Habende 

mühe, Cöſten und arbeith an geltdh zu geben, benambtlichen ailfftaußend 

achthundert Gulden. 

Wobey ſich dann beede pactierende Theill auff die in Vorgehenden 

gebäwen gefertigte Receſ und dennen ſelben jnnverleibte Conditiones Be⸗ 
zihen, mithin aber aus Trukhentlich Bedingen, daß Ihme Pawmeiſteren ob— 

gelegen ſein ſolle, die in dem Bereits aufrecht ſtehenden ganzen gepäw etwa 

ſchadhaffte Mäuren wüderumb zu reinigen und zu weißlen ohne geförde. 

Deſſen zu Becräfftigung diſer receß in dupplo gefertiget und Jedem 

Thail Hievon einer zu geſtelt worden. So beſchehen in dem Reichs Stüfft 

Salmansweyler den 23. Martij 1705. 
Franz Beer. 

(GA. a. a. O. Faſz. 83.) 

VI. 
Kloſterbau⸗Akkord Vmit Franz Beer. 

Verding Zedel die Newe Cloſter Maur und Garten Maur Betr. 1705. 

Zue wiſſen, Das von dem Reichs Stüfft Salmansweyl Dato die 

Newe Cloſter- undt Garthen Maur ſambt Thor undt denen Thürnen Herren
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Franz Beeren, Bawmeiſteren Aus dem Bregenzer Waldt Nunmehr Burgeren 

zue Coſtanz, auf die bereits angefangene weis verdingt undt von dem Thor, 

allthanen undt beeden Thürnen darneben 250 fl. von iedem hundert ſchuech 

aber 50 fl. zuegeben zuegeſagt, Andt für alle Maurer undt rau .. werkhs 

Arbeith daran raichen zuelaſſen verſprochen worden. Zue Arkhundt deſſen 

ſeindt Zway gleichlautende Verding Zeol geförtigt und iedem Theil einer mit 

Anderſchrüfft und Pettſchafft geförtigter zuegeſtelt worden. 

So beſchehen zue Salmansweyl den 28. Ootober 1705. 

Franz Beer, Baumeiſter. (Originalunterſchrift.) 

(GL A. a. a. O. Faſz. 83.) 

VII. 
Kloſterbau⸗Akkord VI mit Franz Beer. 

Verding Zedl das obere undt Letſte Theil deß Convent gebäw Betr. 1705. 

Zue wiſſen, Daß zue Endtgeſetzten Tag das Reichs Stüfft Salmans⸗ 

weyl Herren Franz Beeren Von Bezau auß dem Bregenzer Waldt, Burgeren 

zue Coſtanz, das obere und Letſte Theil deß Convent gebäws vom Priorat 

bis an die Kürch nebſt dem Creuzgang von der Kürch bis an die Cuſterey hin, 

folgender geſtalt verdingt habe, daß Erſtens Er Herr Bawmeiſter das noch 

ſtehende alte gebäw und Creuzgang abbrechen, den Blaz ſo uil ihm gebäw iſt, 

Räumen, alle Fundamenten graben, das gebäw und Creuzgang von newen 

aufführen nach dem Modell und Haubtrüß förtig, auch all andere Maurer 

arbeith, die zu wehr und dauerhafter außmachung dienen mag, ohne des 

Stüffts ferneren Coſten übernemmen und zweytens dafür 4000 fl. in Jahren 

der aufführung von dem Stüfft Empfangen ſolle. Das Abrige ſo hier nicht 

Benambſet iſt, nach denen Vorhergehenden Verdingen zue thun von beeden 

Theilen Beliebt werden, ſonder gefärde. Zue Salmansweyl den 29. Oct. 1705. 

Franz Beer. (Orig. Anterſchrift.) 

VIII. 

Vertrag mit Schreiner B. Müller zur Einrichtung der Mönchszellen. 
Verbing 

Mit Mr. Benedict Milleren Schreinern Die Zellen in dem Newen Convent 

Betreff. den 6. Febr. 1699. 

Erſtl. ſolle gemacht werden die Zellen Thür von Thänne oder fähre 

Holz, auswendig mit Nußbäumen Holz furniert. 

2. Die Klaidung der Thür Poſten inwendig aus fähre Holz. 

3. Ein 3 facherkaſten zue Büechern, Klaider und Leinwand, mit einem 

gemeinen geſümbs, und 5 Rahmen Bey den Thüren. 

4. Ein Beſchloſſener Bettſtſtuel von glatter ſchreiner arbeith auß Thänne 

Holz.
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5. Ein Tiſch mit 1 ſchubladen aus Thänne Holz. 

6. Eine Bettſtatt auß fähre Holz, mit einem Himmel, die obere Poſten 

auß Buechen Holz, durch die Drexler gearbeuthet, die Undere auß aiche 

Holz, glatt und hinden an die Bettſtatt einen auffſchlag Laden. 

7. Der Zellen Boden auß Thännenen Bretteren ſauber glatt gehoblet. 

8. Ein ſtuehl auß fähre Holz. And Endtlich, ſo es Vonnöthen, eine 

ſaubere Fenſterklaidung inwendig. 

Wegen ſolcher arbeith ſolle das Stüfft gedachtem ſchremer Maiſteren 

neben bishero gewohnlichem Tiſch And wegen deß Verdings ihme Meiſteren 

alleinig Täglich 1 Maß wein, für jede Zell Bezahlen Par 8 fl. 

Verſprücht anbey mehrbeſagter Schrainermeiſter an übriger Bey dem 

Stüfft notwendiger arbeuth wegen ſeines wochenlohns a 52 kr. gänzlich nichts 

Zueuerſaumen. 

Die nothwendige dem Maiſter ſelbſt Beliebige geſellen hat das Stüfft 

gleich anderen Handtwerckhs Leuten Zueſpeißen And Zuebehörbergen, den 

gelt Lohn aber ſolle der Meiſter ſelbſten Bezahlen. 

Stephan Abbt 

ia 

(GLA. Salem. Gen. Bauſache. 1698—1708. Faſz. 85.) 

IX. 

Vertrag mit Schreiner B. Müller wegen der Bibliothek. 

Die Verdingte Bibliothec Betr. 

„Den 21. Februarij 1706 iſt die Newe Bibliotec dem Maiſter Benedict 
Miller, Schreineren zue Neuffrach Nachfolgenter Geſtalten Verdingt wor— 

den. Daß Er Erſtlich Selbe nach dem Model mit allen benöthigt And darein 

gehörigen Fenſter, hochen Und oberen Pfeiller, ſambt denen 2 Haubt Mauren 

Käſſten Wehrhafft Verförtigen. Andertens (Zweitens) an denen Säullen die 

Poſtementer, Geſimbs, Zieraten And Capitel, Sauber And fleißig machen. 

Dritens das obere Frieß Und Haubt auch das Geſimbs zu der Gallerie rings 

herum ſambt dem oberen Täffer Und Fues bey beſagter Gallerie beſtmöglichſt 

fein. And alſo In allem diſe Arbaith ſolle damit hierwider nichts Klagbahres 

bey Gnädiger Herrſchafft Einlauffen. Und Er es Verantwortten möge. Für 
diſe ſeine des Maiſters Benedicts Arbaith, mit Einſchluß des Zimmermaiſters, 

als welcher Ihm alle Nottwendige Zimmermanns Arbaitt darzu zuverförtigen, 

auch von Selbem die bezallung zuerheben hat, hat Ihme Gnädige Herrſchafft 

zugeben Verſprochen. 

An Geltt 500 fl. 

Begehrtem (2) Wein 3 Aymer 

Jedesmahl bey dem Auffrichten einem 1 Handtwerckhsbrodt, und ſolang 
beede Maiſter ſambt denen Geſellen in diſer Arbeith ſtehen, Ihnen den 

Ordinari Tiſch. Nitweniger ſchafft das Stüfft das benöttigte Holz und die 

Liechter, haltet auch auf deſſen Koſten den Trexler in Eſſen und Wochenlohn.
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Dahingegen der gedachte Maiſter Benedict das Handtwerckhs Zeug und 

Götter hergeben ſolle. 

Actum ut supra 

Stephanus Abbt in Salem. (Orig. Unterſchrift.) 

(GLA. Salem. Bücherſammlung 1706. Faſz. 94.) 

X. 

Akkordentwurf mit F. Beer zum Kapellenbau. 

Verding mit Herren Beeren BawMeiſtern Zue Coſtanz umb Erbawung einer 

Capell neben die Eußerſte Stüffts Kürchen. 

Imo ſolle Herr Beer die Capell nach dem Rüß undt Modell mit Kupel und 

zwey Thürnen doch in Einem abgeredten größeren Formb undt höcheren 

Thürnen fertigen, auch 
2do Einen gewelbten Gang auß der StifftsͤKürchen in die Capell nach formb 

deß Rüßes in Höche undt Weithe deß Creuzgangs machen, undt 

3tio darzue das Beſchaid, Welzen Häuſel, vor dem End ſtehende Kürchhof 

maur abbrechen, die Fundamenten auß heben auch ſonſten davon all 

gehörig und nöthige Maurer arbeith über ſich nemmen und ohne deß 

Stiffts weithere Coſten außrichten ſolle. Wofür 

4to Ihme H. Beeren das Stüfft 3000 fl. an Gelt zuezahlen undt 100 Claff⸗ 

ter Holz halb Buechen und halb Thänin auf denn Than (Damm?) nach 

Coſtanz ohne allen ſeinen Coſten Lüffern zuelaſſen verſprochen, ſonder 

geförde uſw, in Arkhundt deßen zue Salmansweyl d. 20. Aprill 1707. 

(Anterſchrift fehlt.) 

(GLA. Salem. Gen. Bauſache. 1697—1714. Faſz 83)



Wenn der Abt von Salem 

nach Raitenhaslach kam. 
Von Edgar Krauſen. 

Eine gute Wegſtunde von Burghauſen entfernt liegt ſalzach⸗ 
aufwärts, fernab von Hauptſtraße und Bahn, ganz verſteckt 

in buſchiger Tiefe die ehemalige Ziſterzienſerabtei Raitenhaslach. 

Das Kloſter führt ſeinen Arſprung zurück auf eine Gründung des 

Wolfger von Waſentegernbach (a. d. Iſen, OB.) eines Bruders 
des Erzbiſchofs Konrad J. von Salzburg, zu Schützing an der Alz 

(öſtlich von Altötting) im Jahre 1143. Drei Jahre ſpäter jedoch 
verlegte Erzbiſchof Konrad das Kloſter nach Raitenhaslach, wo 

bereits eine Kirche ſtand, von der es aber heißt: „quae tunc 

vacabat?. 

Die Beſiedlung der jungen Stiftung erfolgte von Sal⸗ 

mannsweiler aus, wenn wir auch den Tag nicht wiſſen, an dem 
die Mönche von der Bodenſeegegend her in das Salzachtal 

kamen. Ebenſowenig kennen wir den Tag, an dem Erzbiſchof 
Konrad den aus Grasbeuren gebürtigen Ziſterzienſermönch 

Geros zum erſten Abte von Raitenhaslach geweiht hat. Nur von 

der vollzogenen Weihe erfahren wir aus einer Arkunde des Salz— 
burger Kirchenfürſten für Raitenhaslach vom 5. Juni 1146“. 
Nach mehr als dreißigjähriger, für Raitenhaslach ſehr ſegens⸗ 

reicher Regierung, verſchied Abt Gero. Als Todestag nennen 

1 Vita Conradi archiepiscopi c. 21 (MGSS 11, 75). 

2 Salzburger AB II, 350 Nr. 244 b. 

s Die bisher veröffentlichten Abtliſten von Raitenhaslach legen dem 

Abt Gero den bürgerlichen Namen „Auer“ bei, was natürlich für das 
12. Jahrhundert undenkbar iſt; es handelt ſich hier anſcheinend um ein Ver⸗ 

ſehen, herrührend aus der deutſchen Aberſetzung einer lateiniſchen Urkunde in 

einem Kopialbuch aus dem 15. Jahrhundert (vgl. Bayer. Hauptſtaatsarchiv, 

München, Raitenh. Kloſt. Litt. 5). 

à Salzburger AB II, 350 Nr. 244.
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die Nekrologien den 3. Junis, während über das Jahr ſeines Hin— 

ſcheidens bisher große Unklarheiten beſtanden, die aber nunmehr 

durch die demnächſt erfolgende Publizierung der Raitenhaslacher 

Traditionene durch Dr. Karlheinrich Dumrath wohl reſtlos be— 

ſeitigt werden dürften. Nach der neueſten Forſchung läßt ſich noch 
im Jahre 1177 Abt Gero urkundlich nachweiſen?, während bis⸗ 

her faſt in der geſamten Literatur über Raitenhaslach das Jahr 
1153 als das Todesjahr angegeben wurdes. 

Nach der Carta caritatis, dem Hauptgeſetzbuch des Ziſter— 
zienſerordens, hieß der Abt, der ein Kloſter gründete, ſeiner 

Tochter gegenüber Pater abbas, Pater immediatus oder — wie 

er in mittelalterlichen Arkunden gern genannt wird — Abt— 

Weiſer. Neben dieſem Titel ſtanden gewiſſe Rechte. War das 
Tochterkloſter auch ſelbſtändig, ſo ſollte es doch wenigſtens einmal 

im Jahr durch den Vater Abt viſitiert werden'. So mußte es 

auch der Abt von Salem gegenüber ſeinem allerdings weit ent⸗ 

fernten Tochterkloſter Raitenhaslach halten. Dabei bildete ſich 

im Laufe der Zeiten ein gewiſſes Empfangszeremoniell heraus, 

wie aus einem Eintrag im Raitenhaslacher Grundzinsbuch von 
1334v erſichtlich iſt, der dann in ſpäteren Urbaren ſich im gleichen 

Wortlaut wieder findetn. Es heißt hier eingangs „notandum, 
quod antiquitus observatum est“, wenn die Viſitatoren nach 

Raitenhaslach kamen; wir können hieraus ſchließen, daß wir es 

mit keiner Neueinführung aus dieſem Jahre zu tun haben. Der 

Abt Vater mutzte jedesmal von Raitenhaslacher Mönchen bereits 

5 So die von Herrenchiemſee, Baumburg, St. Rupert in Salz— 

burg (ogl. MG Necr. II, 140, 208, 244, 270). 

6Bayer. Hauptſtaatsarch. München, Raitenh. Kloſt. Litt.6. Ebd. S. 27. 
s 3. A. Zimmermann, Chur-Bayriſch-Geiſtl.-Jahr⸗Calender (1754), 

208 ff; Mlon). Bloic). 3, 101; oder neuerd'ngs: Pirmin Lindner, 

Monasticon Metropolis Salzb. (1908), 88 ff., Ludwig H. Krick, Die 

ſtabilen ehemaligen Klöſter im Bistum Paſſau (1923), 293 ff. 

o Max Heimbucher, Die Orden und Kongregationen der katholi⸗ 

ſchen Kirche, Is (1933), 338; Idesbald Eicheler, Die Kongregationen des 

Ziſterzienſerordens, in „Studien und Mitteilungen des Benediktinerordens 

und ſeiner Zweige“ 49 (1931), 71. 

10 Bayer. Hauptſtaatsarchiv München, Raitenh. Kloſt. Litt. 8, S. 48. 

11 Bayer. Hauptſtaatsarchiv München, Raitenh. Kloſt. Litt. 7b; Hf. 

Clod). Glerm). Mlon), 1417, 234.
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in Landsberg am Lech feierlich eingeholt und dann in den Salzach— 
gau zum Kloſter geleitet werden. Sollte er ſich auf anderen 
Wegen ſeinem Tochterkloſter nähern, ſo war er entweder in 

Ingolſtadt oder in Innsbruck zu erwarten. Im Kloſter ſelbſt 

empfing ihn der Abt mit dem geſamten Konvent und ehrte ihn mit 

einer „cuppa“, von der der Schreiber ſagt, „id est Schal ar- 
gentea, intus deaurata“, die jedesmal zwei Pfund (Salzburger 

Währung) koſtete und aus der gemeinſamen Kaſſe („de Bursa 
communi“) zu bezahlen war. Dies geſchah ſtets, obwohl durch 

die Reformbeſtimmungen für den Ziſterzienſerorden des Papſtes 

Benedikt XII. vom Jahre 1335 beſtimmt worden war, daß die 

Viſitatoren keinerlei Geſchenke annehmen dürften w. 

Aber auch die Begleitung des Abtes von Salem wurde mit 

Gaben bedacht: die beiden capellani erhielten 24, die beiden 

Reitknechte je 12 und die beiden Vorreiter je 6 grossi. Außer⸗ 

dem war das Kloſter Raitenhaslach verpflichtet, eventuellen 
Schaden am Sattelzeug auf ſeine Koſten wieder herzurichten. 

Wie lange der Abt von Salem ſich ſtets in Raitenhaslach auf⸗ 
hielt, vermögen wir nicht zu ſagen, weil aus der mittelalterlichen 

Zeit des Kloſters uns keinerlei Viſitationsprotokolle u. dgl. er⸗ 

halten ſind. Nach päpſtlicher Vorſchrift durfte die Viſitalion je⸗ 

doch keinesfalls länger als drei Tage dauern v. Nur aus wenigen 

uns verbliebenen Arkunden, die in Raitenhaslach vom Abt von 

Salem ſelbſt ausgeſtellt wurden“ oder in denen er wenigſtens 

als Zeuge und Mitſiegler auftritt“, können wir entnehmen, daß 

er zu dieſem Zeitpunkt wohl um der Viſitation willen dort weilte. 

Am was hatte ſich dann der Vater Abt bei der „Weiſung“ 
nicht alles zu kümmern! Selbſtverſtändlich wurde nachgeforſcht, 

wie es mit der Kloſterzucht ſtand und ob die Kaſſenverhältniſſe 

in Ordnung ſeien; aber er hatte ſogar die Pitanzien! zu über⸗ 

12 Eicheler a. a. O. 201. 18 Ebd. S. 201. 
14 F. Martin, Salzburger Regeſten II (1931), Nr. 328; d. dto. 

Raitenh. 15. V. 1297. 
1s Bayer. Hauptſtaatsarchiv München, Ger. Ark. Mauerkirchen 

(O.⸗Sſt.), Faſz. 1: d. dto. Raitenh. 13. V. 1316. 

16 H. Muggenthaler, Koloniſatoriſche und wirtſchaftliche Tätig⸗ 
keit eines deutſchen Ziſterzienſerkloſters im 12. und 13. Jahrhundert, München 

(1924), 155.



Wenn der Abt von Salem nach Raitenhaslach kam 267 

wachen. Aus mehr als einer Arkunde, durch die fromm ge— 

ſinnte Leute ſich im Kloſter einen Jahrtag ſtifteten und dazu ein 

Gut nach Raitenhaslach unter der Bedingung gaben, daß am 
Jahrtag ſtets der Konvent aus den Erträgniſſen dieſes Gutes 

eine beſſere und reichlichere Mahlzeit zu erhalten hätte, erſehen 

wir, daß der Abt von Salem auch die Aufgabe hatte, den 
Fr. Pitanciarius zu fragen, ob dieſer tatſächlich im vergangenen 

Jahr die verſchiedenen Bedingungen der Stiftung erfüllt hätte, 

ob die Konventsmitglieder auch an den beſtimmten Tagen wirk— 
lich ihre geſülzten Fiſche, ihr „trinten“ Weins und die Semmeln 

erhalten hätten . Waren dem Konvent dieſe Zugaben nicht 

gereicht worden, ſo hatte der Abt von Salem laut der verſchiede⸗ 

nen Stiftungsbriefe das Recht, den Wert der Zugaben, umgeſetzt 

in Bargeld, für ſich in Anſpruch zu nehmen. Bei der Jahrtags⸗ 

ſtiftung durch einen Herrn Hartlieb von Buchberg (BA. Traun⸗ 
ſtein, OB.) 1s war ſogar beſtimmt worden, daß für die Erkundi⸗ 

gung allein der Vater Abt bereits jedesmal 24 Rgsbg. Pfg. zu 
erhalten hätte und, wenn die Bedingungen der Stiftung nicht 

erfüllt ſeien, er gleich ein Pfund Sttinger Pfge. beanſpruchen 

dürfe. 

War ſchon aus dieſen durch die innere Struktur des Ziſter⸗ 

zienſerordens ſich ergebenden Verhältniſſen die Beziehungen zwi⸗ 

ſchen dem Mutterkloſter Salmannsweiler und ſeinem Tochter⸗ 

ſtift Raitenhaslach ſtets recht enge geweſen, ſo wurden ſie noch 

vermehrt durch den Umſtand, daß beide Klöſter ſeit den Tagen 

des Erzbiſchofs Eberhard II. von Salzburg (1200—1246) bis in 

das ausgehende Mittelalter hinein Anteil an den Salzpfannen zu 

Hallein beſaßen?, wodurch ſich neuerdings von ſelbſt mannig⸗ 

fache Berührungsflächen zwiſchen den beiden großen Klöſtern 

im Südweſten und im Südoſten des Reiches ergaben, worüber 

an anderer Stelle einmal berichtet werden ſoll. 

17 Bayer. Hauptſtaatsarchiv München, Raitenh. Kloſt. Ark. Faſz. 35 u. 64. 

1s Bayr. Hauptſtaatsarchiv München, Raitenh. Kloſt. Ark. Faſz. 45. 

10 F. V. Zillner, Zur Geſchichte des ſalzburgiſchen Salzweſens, in 
„Mitteilungen der Geſellſchaft für Salzburger Landeskunde“ 20 (1879) 39 ff.



Literariſche Anzeigen. 

Georg Pfeilſchifter, Korreſpondenz des Fürſtabtes Martin II. Gerbert von 

St. Blaſien. Hrsg. von der Bad. Hiſtor. Kommiſſion. II. 1774—1781. 

32* und 670 Seiten. Verlag C. F. Müller, Karlsruhe 1934. Broſch. 

31 M. 

Mit Worten höchſter Anerkennung hat Bd. 32 NF. (S. 358f.) das 

Erſcheinen des erſten Bandes der Korreſpondenz des Fürſtabtes Martin II. 

Gerbert von St. Blaſien begrüßt. Das Produkt einer erſtklaſſigen deutſchen 

Gelehrtenarbeit lag damals in ſeinem erſten großen Teil vor. Nun iſt dem 

erſten gewaltigen Band der zweite nachgefolgt. Er ſteht ſeinem Vorgänger 

weder an Amfang, noch an Inhalt, noch an der Qualität der wiſſenſchaftlichen 

Leiſtung nach. Auf etwa 700 Seiten iſt eine erſtaunliche Fülle von Brief⸗ 

material des großen Abtes von St. Blaſien ausgebreitet, das für die Welt⸗, 

Kirchen⸗ und Kulturgeſchichte jener Zeit eine reiche Fundgrube darſtellt. 

Naturgemäß auch für den Bezirk der engeren Heimat. And der Verfaſſer 

tat nur zu recht, wenn er ſich gerade dieſen Teil nicht ſchmälern und ver⸗ 

engen ließ, wie das von gewiſſer Seite gefordert wurde. Wenn ſchon einmal 

ein ſolches Rieſenwerk in Angriff genommen wird und dazu noch die 

berufenſte Wahrerin heimatgeſchichtlichen Forſchens im Lande, d. i. die 

Badiſche Hiſtoriſche Kommiſſion, ſich für die Herausgabe einſetzt, dann liegen 

dem Lokalen gegenüber um ſo höhere Pflichten vor, mag auch ein Außen⸗ 

ſtehender das weniger begreifen. 

Daß das monumentale Werk Georg Ffeilſchifters allſeits größtem 

Intereſſe begegnet, das zeigt auch die wachſende tätige Mitarbeit vieler 

Forſcher, deren ſich der zweite Band wie der erſte erfreuen durfte. An erſter 

Stelle kann der Bearbeiter den Namen Karl Obſer ausſprechen. Aber auch 

der Nachfolger im Amte des Direktors des Bad. Generallandesarchivs hat 

keinerlei Mühe geſcheut, um das weiterwachſende Werk in jeder Weiſe zu 

föidern. Darum hat die Dankbarkeit die Widmung an Hermann Baier dem 

zweiten Bande an die Stirne geſchrieben. Zu dieſen beiden Gelehrten 

geſellt ſich eine Reihe anderer, die ſich mitverdient gemacht haben. 

Der zweite Band bezieht ſich auf die Jahre 1774—1781 und umfaßt 
die Briefnummern 632—1207. Die letzte Ziffer zeigt die ſehr lange Korre⸗ 

ſpondenzliſte, und die genannten Jahreszahlen ſagen dem Kundigen, um 

welch kirchengeſchichtlich bewegte Zeit es geht. Schon unter dieſen beiden 

Geſichtspunkten geſehen, muß das Intereſſe an dem vorliegenden Band ſich 

regen. Noch viel mehr aber, wenn man des Mannes gedenkt, der im Mittel⸗
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punkt dieſer gewaltigen Korreſpondenz bewegter Jahre ſteht! Martin Ger⸗ 
bert, einer der hervorragendſten deutſchen Kirchenfürſten des 18. Jahr⸗ 

hunderts, der „deutſche Mabillon“, groß als Geſchichtsforſcher wie als 

Freund der Künſte, als Landesherr von weitem Blick wie als Reformer des 

Ordensweſen gefeiert, der ſein Stift trotz ſchwerſter Rückſchläge zu hoher 

wirtſchaftlicher und religiöſer Blüte emporführte und es auch zu einer einzig 

reichen Heimſtätte wiſſenſchaftlichen Forſchens zu machen wußte. All das 

im Auge behalten, ergibt von ſelbſt den weitgeſpannten Bezirk, in dem ſich 

die Korreſpondenz eines Martin Gerbert bewegte. Auf Einzelheiten des 

vorliegenden Ausſchnittes derſelben kann nicht eingegangen werden. 

Höchſte Anerkennung für die Rieſenarbeit, die Georg Pfeilſchifter in un— 

ermüdlicher Hingabe an ſein großes Werk leiſtet, und für die Peinlichkeit und 

Exaktheit, womit alles bis auf das kleinſte behandelt iſt! Vorzügliche Sach⸗, 

Orts- und Perſonenregiſter machen jedem Intereſſierlen den wertvollen und 

reichen Stoff leicht erreichbar Dank auch der Badiſchen Hiſtoriſchen Kom— 

miſſion und der Notgemeinſchaft der Deutſchen Wiſſenſchaft, welche die 

Herausgabe dieſes zweiten Bandes finanziell ermöglicht haben! Eine für 

uns ſehr bedeutungsvolle wiſſenſchaftliche Gabe hat damit ihre Fortſetzung ge⸗ 

funden. Möge es dem Herausgeber vergönnt ſein, recht bald den Abſchluß 

ſeiner großen Arbeit vorlegen zu können! 

Heinrich Feurſtein, Der Meiſter von Meßkirch im Lichte der letzten Funde 

und Forſchungen. Sonderabdruck aus „Oberrheiniſche Kunſt“ Jahr⸗ 

gang 6. Mit 64 Abbildungen. Urban-Verlag, Freiburg i. Br. o. J. 

Kaum hatte Hans Rott den erſten Teil ſeiner „Quellen und Forſchun⸗ 

gen“, in welchen auch der Meiſter von Meßkirch eine nicht geringe Rolle 

ſpielt, vorgelegt, da konnte auch Heinrich Feurſtein in der prachtvollen Zeit⸗ 

ſchrift „Oberrheiniſche Kunſt“ ſeine ſehr umfangreiche und eingehende Studie 

über den großen Maler vorlegen, deſſen Dreikönigsbild das koſtbare Kleinod 

von St. Martin in Meßkirch iſt, in deſſen Kunſt „die großzügige Art Dürers 

und ſeiner Schule nach dem Süden getragen wurde, in das Herz von 

Schwaben, das glücklich iſt, von dem ſtarken Form⸗ und Farbengefühl des 

Namenloſen berührt worden zu ſein“ (Feurſtein). Verfaſſer ſieht den großen 

Meiſter um 1500 als „Jerg oder Jerg Z. irgendwo im Fränkiſchen, vermut⸗ 

lich zwiſchen Nördlingen und Nürnberg“ geboren und „im Kreis des Dürer⸗ 

ſchülers Hans Kulmbach“ in der Lehre, dann „in den zwanziger Jahren unter 

ſtarker Beeinfluſſung nach der farbigen Seite bei Hans Leonhard Schäufelein 

in Nördlingen“ arbeitend. Durch Vermittlung des zimmeriſchen Verwandten 
Graf Karl Wolfgang von Sttingen eröffnete ſich dem Künſtler darauf der 

große Meßkircher Auftrag, das alles Beherrſchende im Lebenswerk des 

Meiſters. Nach der Vollendung der Meßkircher Aufgabe bricht auch das 

ganze Schaffen des Künſtlers ab. Feurſtein nennt für das Jahr 1543 ſeinen 

Tod und ſieht die Werkſtätte darauf an Marx Weiß den Jüngeren über⸗ 

gehen, der ſich ſpäter in Aberlingen anſiedelte. Das Probebild „Chriſtus vor 

Kaiphas“ (Paris, Louvre) hatte den Künſtler offenſichtlich nach Meßkirch
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empfohlen. — In dieſen äußeren Rahmen baut Feurſtein ſeine kunſtwiſſen⸗ 

ſchaftliche Studie ein. Er geht der „zeitlichen Abfolge der Werke“ nach, in⸗ 

dem er ſich zunächſt ſehr kritiſch mit den bisherigen wiſſenſchaftlichen For⸗ 

ſchungsergebniſſen auseinanderſetzt. AUmfaſſendes Wiſſen und ein geſchulter 

Blick laſſen den Verfaſſer geſchickt und ſicher vorangehen, ſo daß ſeine Beweis⸗ 

führung ſehr überzeugend wirkt. Das gilt auch für den zweiten Teil dieſes 

Abſchnittes, mit welchem Feurſtein „die mutmaßlich richtige Reihenfolge der 

Werke“ aufſtellt. In kleineren Kapiteln, die aber ebenſo ſehr viel Wert— 

volles enthalten, werden behandelt „Meiſterzeichen und Name“, „Eigenart 

des Meiſters“, „Quellen ſeines Stils“, „Sein ausſchließliches Verhältnis zu 

den Grafen von Zimmern“, „Die Marx-Weiß⸗Frage“, „Der äußere 

Rahmen ſeines Lebens und Schaffens“ und „Würdigung und künſtleriſche 
Sendung“. Schließlich folgt eine ſehr umfangreiche, durchaus kritiſche und 

exakt durchgearbeitete Liſte der Werke unſeres großen Meßkircher Meiſters. 

— Mit der Studie Heinrich Feurſteins hat einer der Allergrößten unter den 

deutſchen Malern aller Zeiten eine meiſterhafte, vorbildliche wiſſenſchaftliche 

Würdigung erhalten. Wir ſind ſtolz darauf, daß dieſes ſo ſchöne biographiſche 

Werk einem aus unſeren eigenen Reihen gedankt werden darf. 

Jakob Ebner, Geſchichte der Ortſchaften der Pfarrei Waldkirch (A. Walds⸗ 

hut). Druck und Verlag Preßverein Waldshut G. m. b. H., 1933. 

Der um die Erforſchung der Heimatgeſchichte bekannte und verdiente 

Verfaſſer hat ſich zum Ziel geſetzt, die Ortſchaften der Pfarreien des Hauen⸗ 

ſteiner Landes in ihrer geſchichtlichen Entwicklung zur Darſtellung zu bringen. 

Nach dem ſchönen Werk über ſeine Heimat Anteralpfen kann der Verfaſſer 

nun das zweite Stück der Reihe vorlegen, das auf über 300 Seiten die 

Ortſchaften der Pfarrei Waldkirch umfaßt. In 14 Kapiteln behandelt Ebner 

ſeinen überaus reichen Stoff: Beſiedlung, Beſitzverhältniſſe, Abgaben und 

Fronden, Pfarrpfründe, kirchliche Gebäude, Seelſorge und kirchliches Leben, 
Volksſchulen, Recht und Gericht, Tafernen und Buſchwirtſchaften, Wal⸗ 

dungen, Straßen- und Flurnamen, Pfarrei Waldkirch in der Hauenſteiner 

Geſchichte, Kriegserlittenheiten, andere Anglücksfälle und Heimſuchungen, 

Auswanderung, allgemeine ſtatiſtiſche Angaben und geſchichtliche Berichte 
über die Ortſchaften des Hauenſteiner Landes, Johann Michael Jehle, der 

letzte Redmann von Hauenſtein. Eine wiſſenſchaftliche Anterſuchung will das 

Buch ſelbſtverſtändlich nicht ſein, ſondern ein Heimatbuch, das man jedem 
in die Hand geben kann. Das unendlich viel neues Material bringt, dazu 

ſehr intereſſantes Material, beſonders dort, wo von den Salpeterern die 

Rede iſt. 

A. Futterer, Die Geſchichte des Dorfes und des Kirchſpiels Billafingen im 

Linzgau. Ein Heimatbuch mit Bildern. Selbſtverlag des Verfaſſers. 

1934. Geb. 6 Nl. 

Noch eingehender und umfaſſender iſt dieſes ortsgeſchichtliche Werk, das 
wieder der Feder eines überaus fleißig und exakt arbeitenden Konfraters ſeine
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Entſtehung verdankt. Der ſtattliche Band von über 300 Seiten, dazu ge⸗ 

ſchmückt mit 27 Abbildungen, iſt auch in ſeiner äußeren Aufmachung eine 

prächtige Leiſtung. Der bekannte, ſtets opferbereite Heimatverlag Auguſt 

Feyel in Überlingen hat ſein Beſtes eingeſetzt, um die Billafinger Orts⸗ 

geſchichte im denkbar gediegenſten Gewand auf den Büchermarkt zu bringen. 

Futterers Arbeit verdient das aber auch vollauf. In jahrelanger, fleißigſter, 

hingebungsvollſter Forſchung konnte er aus den verſchiedenſten Archiven wie 

aus der in Frage kommenden Literatur, wobei kaum etwas von Bedeutung 

außer acht blieb, ein ſehr umfangreiches Material zuſammenbringen, das er 

in ſchöner methodiſcher Sichtung bearbeitete und nun zu aufſchlußreicher Leſe— 

frucht darbietet. Aus dem Dunkel der urgeſchichtlichen Zeit führt er mit kun⸗ 

diger Hand den Leſer herauf in die alemanniſche Periode, ſchildert Dorf— 

gründung, deſſen Hauptgrundherren und Inhaber des Niedergerichts, In⸗ 
haber der höheren Gerichtsbarkeit und Landeshoheit bis 1806, Herrſchaft der 

Reichlin von Meldegg und Roth von Schreckenſtein, Beſitz, Abgaben, Dienſte, 

Dorf und Dorfleben, Weltkrieg, Wirtſchaftsleben, Höfe, Flurnamen, 

Chriſtianiſierung, Pfarrei, Kirchſpiel, Kaplanei, Kirchengebäude, Schule, 

Sagen, Mundart, Gebräuche, Bevölkerung, Münze uſw. In einer Zeit ſehr 

ſtark betonter Liebe zur Heimat und ihrer Geſchichte ſteht die „Geſchichte von 

Billafingen“ als eine vorbildliche Leiſtung da. Möchte Futterers Buch recht 

viele Mitbrüder zu gleicher und heute doppelt dankbar empfundener Arbeit 

anregen! 

Zohann König, Lazarus von Schwendi. Röm. Kaiſerl. Majeſtät Rat und 

Feldoberſt 1522—1583. Beitrag zur Geſchichte der Gegenreformation. 

285 S. 1 Tafel. Verlag Georg Schmid, Schwendi 1934. Broſch. 
4,80 NM. 

Auf dem bewegten Hintergrund der Geſchichte des 16. Jahrhunderts iſt 

der Kaiſerliche Rat und Feldoberſt Lazarus von Schwendi eine intereſſante 

Geſtalt, die nach der geſchichtlichen wie kirchengeſchichtlichen Seite hin eine 

Würdigung wahrhaft verdient hat. Verfaſſer hat in fleißiger und ſorg⸗ 

fältiger Benützung von archivaliſchen und literariſchen Quellen die Bauſteine 

zu einer ſolchen zuſammengetragen und zeichnet eingehend wie feſſelnd das 

Lebensbild ſeines Helden, der einem uralten ſchwäbiſchen Adelsgeſchlecht von 

Schwendi im Oberamt Laupheim entſtammte. Schon mit 24 Jahren erſcheint 

Lazarus als kaiſerlicher Kommiſſar und ſteigt durch ſeine Klugheit, Gewandt⸗ 

heit und Vaterlandsliebe raſch ſehr hoch in der Gunſt eines Karls V. Seine 

diplomatiſche Tätigkeit und ſeine militäriſchen Dienſte ſind ſo erfolgreich wie 
die eines ſtaatsmänniſchen Beraters und Schriftſtellers. Wie er mit allen 

Mitteln für die Stärkung der kaiſerlichen Macht ſich einſetzt, ſo ſieht er 

ebenſo ſcharf die dringendſte Notwendigkeit, das religiöſe Problem zu löſen. 

Auf dieſem Gebiete wandelt ſich Schwendi „vom eifrigen Verfechter der 
römiſchen Politik zu ihrem ſchärfſten Gegner“, der unabläſſig zu Zuge⸗ 

ſtändniſſen mahnt. Die Wiedergewinnung der beiden Bekenntniſſe zu einer 

kirchlichen Einheit ſah er als die vordringlichſte Aufgabe im Reich an.
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Burgvogt von Breiſach geworden, drängte es Schwendi, ſich in der Gegend 

anzukaufen. So erwarb er ſich Hohenlandsberg i. E. und 1572 die Herrſchaft 

Kirchhofen i. Br. Das Schloß am letztgenannten Orte baute er „zu einem 

ſtattlichen Herrſchaſtsſitz' um, in welchem ihn am 27. Mai 1583 der Tod 

ereilte. Auch die Pfandſchaften Burkheim und Triberg gingen in den Beſitz 

des reichen Schwaben über. In Burkheim wandelte er den alten, ruinöſen 

Sitz zu einem dreiſtöckigen, prächtigen Renaiſſancebar um. Wie Schwendi 

ſeine Güter vorzüglich verwaltete, ſo ſah er auch ſcharf auf Ordnung und 

Religioſität bei ſeinen Antertanen. Er fühlte ſich ſtark als verantwortlicher 

Herr der Seinigen. Auch für dieſen lokal eng begrenzten Bezirk erhält ſo 

das Charakterbild eines Lazarus von Schwendi die ſympathiſchen Züge einer 

ſtarken Perſönlichkeit. And es will uns als ein beſonderes Verdienſt der 

Arbeit Königs erſcheinen, daß er erſtmals dem bedeutenden Menſchen eine 

gerecht abwägende, objektive Würdigung zu widmen wußte. 

Emil Franz Joſ. Müller, Glarean und Agidius Tſchudi. Ihre menſchlichen 

und gelehrten Beziehungen. 96 S. Verlag Gebr. Heß AG., Freiburg 

i. Ue. 1933. Fr. 3.20. 

Die vorliegende Schrift iſt ein Sonderabdruck aus „Zeitſchrift für 

Schweizeriſche Kirchengeſchichte“ 1933 und dem Andenken des großen 

Glarner Humaniſten gewidmet, der im Jahre 1529 an unſere Freiburger 

Aniverſität überſiedelte. Heinrich Loriti Glareanus übernahm in der Breis⸗ 

gauſtadt die Lehrkanzel der Poetik und ward eine „wiſſenſchaftliche Leuchte“ 

der dortigen Hochſchule wie ein „Wegbereiter der katholiſchen Reform“. 

Inſofern geht uns Müllers Schrift heimatgeſchichtlich nicht wenig an. Das 

kulturgeſchichtliche Bild, das der Leſer aus dem reichen, ſchönen Briefwechſel 

mit Agidius Tſchudi gewinnt, iſt ſehr vielſeitig und aufſchlußreich. Ein edler 

Menſch und ein großer Führer des Katholizismus erhält durch ihn eine 

farbige und wertvolle Schilderung. Müllers Anterſuchung iſt mit großer 

Sorgfalt und Stoffkenntnis durchgeführt, wie in ſchöner Form wieder⸗ 

gegeben. 

Auguſtin Kaſt, Die Jahresberichte des Ettlinger Jeſuitenkollegs 1661—1769. 

1934. Im Selbſtverlag des Verfaſſers. 

Derſelbe, Mittelbadiſche Chronik 1622—1770. Druck und Verlag „Anitas“, 

Bühl. 

Der in behaglicher Muße auf der ſchönen Höri lebende Verfaſſer hat 

ſich zum Ziel geſetzt, alte Jahresberichte der badiſchen Jeſuiten⸗Niederlaſſungen 

herauszugeben. Das erſte Werk mit 183 Seiten erſtreckt ſich auf die Nieder⸗ 

laſſung des Ordens zu Ettlingen und umfaßt die Ereigniſſe dort und in der 

Amgebung, während die zweite und weit ſtärkere Publikation, die ein Buch 

von 504 Seiten darſtellt, den mittelbadiſchen Anteil zuſammennimmt. Die 

Herausgabe beſchränkt ſich auf die Aberſetzung aus dem Lateiniſchen und die 

Zugabe von nötig erachteten Fußnoten, die dann und wann erklärend bei⸗
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gefügt ſind. Die Aberſetzerarbeit iſt gut und bietet eine ſchöne, flüſſig 

gehaltene Lektüre dar. Der Inhalt iſt in keiner Weiſe trocken und blutlos. 

Im Gegenteil lieſt man in großer Spannung die ſehr intereſſanten Auf⸗ 

zeichnungen, welche die wohl gelehrten, aber durchweg auch recht wirklich⸗ 

keitsnahen Jeſuiten als Chroniſten zu machen hatten. Das Intereſſante des 

Stoffes liegt ja auch vorab in der dargeſtellten Zeit, die mitten im wilden 

politiſchen Geſchehen des Dreißigjährigen Krieges einſetzt und den Ablauf 

des großen Dramas auf örtlich umgrenztem Hintergrund malt, das die 

Reformation im Gefolge hatte. Auch all die gegenreformatoriſchen Bewe⸗ 

gungen erhalten viel Licht, und es iſt ſchön, mit zu erleben, wie das religiöſe 

Leben langſam wieder zu erwachen beginnt, um dann auf jene ſtaunenswerte 

Höhe geführt zu werden, welche die Zeit um 1750 für Süddeutſchland kenn⸗ 

zeichnet. And führend in dieſer großen kirchengeſchichtlichen Aufwärtsbewe⸗ 

gung ſind ja die Jeſuiten geweſen. So werden die beiden verdienſtvollen 

Veröffentlichungen von Kaſt, wenn ſie auch des gelehrten Apparates ent⸗ 

behren mußten, wertvolle Hilfsmittel zur Kenntnis eines höchſt bedeutſamen 

Teiles unſerer heimatlichen Kirchengeſchichte. Dem Freund der Lokal⸗ 

geſchichte erſchließen beigefügte Namens- und Sachregiſter reiches Material. 

P. Rudolf Henggeler O. S. B., Einſiedeln, Profeßbuch der fürſtlichen Bene⸗ 

diktinerabtei Unſerer Lieben Frau von Einſiedeln. 676 S. m. 22 Abb. 

Selbſtverlag. Druck von Kalt⸗Zehnder, Zug 1933. 

In außergewöhnlich raſcher Aufeinanderfolge reihen ſich die Glieder der 

Kette zuſammen, welche das „Monasticon Benedictinum 

Halvetiae“ zu bilden haben. Auf den erſten Band, der dem einſtigen 

Kloſter St. Gallen gilt, wurde in dieſen Spalten ausführlich hingewieſen, wie 

im letzten Jahrgang unſerer Zeitſchrift der zweite Band beſprochen werden 

konnte, der die Profeßbücher von Pfäfers, Rheinau und Fiſchingen ge⸗ 

bracht hat. And nun iſt ſeit geraumer Zeit ſchon der dritte Band heraus⸗ 

gekommen. Noch rechtzeitig zum großen Millenarium Einſiedelns. Denn 

dieſem Stift iſt er gewidmet, und nach Inhalt wie Form muß er als eine 

hervorragende Feſtgabe für die hehre Jubilarin bezeichnet werden. 

Inſofern hatte Henggeler bei ſeinem eigenen Kloſter leichteren Stand, 

als ihm die wertvolle Arbeit ſeines Mitkonventualen P. Odilo Ringhol z 

vorlag, die unter dem Titel „Geſchichte des fürſtlichen Benediktinerſtiftes 
A. L. Frau von Einſiedeln“ als ſehr eingehendes, gründliches, wiſſenſchaft⸗ 

liches Werk im Jahre 1904 erſchien. Dieſes dickleibige Buch umfaßt wenig⸗ 
ſtens die ganze Kloſtergeſchichte bis zum Jahre 1526 und iſt heute kaum 

nennenswert überholt. Von 1526 an bis heute klaffte aber doch eine recht 

große Lücke. Und ſie zu überbrücken, koſtet große Arbeit. Auch das ſehr um⸗ 

fangreiche vorliegende Werk überbrückt die Kluft nicht völlig. Dazu iſt ein 

Profeßbuch an und für ſich nicht geſchaffen. Das muß dem Werke geſchicht⸗ 

licher Darſtellung vorbehalten ſein, welches wir vielleicht aus der Feder des 

unermüdlich literariſch tätigen Verfaſſers erhoffen dürfen. Aber wenn das 

Profeßbuch ſeinem Weſen nach auch nicht die organiſch wachſende Weiter— 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXXV. 18
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führung der Arbeit von P. Odilo Ringholz ſein kann, ſo iſt es doch ein ſehr 

dankbar empfundener Erſatz. Denn mit ſeinem Katalog von faſt 1000 Pro⸗ 

feſſen, die Einſiedeln von 1526 bis heute zählen kann, bietet es unendlich viel 

Material an großen und kleinen Teilſtücken, um aus ihnen das reichſte und 

ausgiebigſte Bild klöſterlicher Spätgeſchichte zu zeichnen. 

An die Spitze ſeines umfangreichen Werkes ſtellt der Verfaſſer die 

kritiſch abwägende Abhandlung „3ur Gründungsgeſchichte von 

Einſiedeln“. Dann bringt er den — wiederum ſorgfältig prüfenden — 

Exkurs über die „Geſchichtsſchreibung“ ſeines Kloſters. Von dem 

Meer der durchzuarbeitenden Literatur gibt der ſich anſchließende 

Katalog Zeugnis, der ſich auf faſt 30 Seiten erſtreckt. Nun kommt der Haupt⸗ 

teil an die Reihe. Zunächſt die 54 einſiedleriſchen Abte in ihrem Leben und 

Wirken. Eine Galerie vieler rühmenswerter Geſtalten. Darauf die 

Profeſſen bis zum Jahre 1526 und dann die faſt 1000 Männer 

von dort bis zum heutigen Tag. Ein Anhang bringt noch den 

Katalog für das unweit von Zürich an der Limmat gelegene Frauenkloſter 

Fahr, ſeit 1130 im Beſitze von Einſiedeln. 

Alles zuſammen ein geradezu unermeßlicher Stoff. Was es begreiflich 

macht, daß nicht jeder Wunſch jedes Intereſſenten am Werk erfüllt werden 
kann. Doch müſſen derartige kleine Ausſtände zurücktreten hinter der Größe 

der Leiſtung als Ganzes. Rudolf Henggeler, ſchon längſt bekannt als emſiger, 

kundiger Geſchichtsforſcher (man ſehe ſich dafür den Schrifttumskatalog 

unter ſeinem eigenen Namen durch!), bringt mit dieſem Profeßbuch einen 

neuen glänzenden Beweis für den ſprichwörtlich gewordenen benediktiniſchen 

Gelehrtenfleiß. Aund zum Millenarium des weltberühmten Heiligtums im 

„Finſterwald“ windet er mit ſeinem Buch den denkbar ſchönſten Lorbeerkranz. 

Denn wer es noch nicht wiſſen ſollte, erfährt es hier in überzeugender Weiſe: 

daß nämlich Einſiedeln durch lange Jahrhunderte eines der allererſten Kultur⸗ 

zentren des chriſtlichen Europa war. Dank ſeinen Hütern von einſt. Wie 

die Hüter von heute nachgewieſenermaßen eifrigſt Sorge tragen, daß die 

ruhmreiche Tradition weiterlebt. Wem Einſiedelns Werden etwas bedeutet, 

der ſtudiere Henggelers aufſchlußreiches Buch! 

Paul Stintzi, Elſäſſiſche Klöſter. Ein Heimatbuch. Verlag „Alſatia“, 

Colmar 1933. 

Wie ſchon der Antertitel ſagt, will dieſes Werk keine Gelehrtenarbeit 

ſein, ſondern ein Buch, das in die Hände weiteſter Kreiſe kommen ſoll. Und 

wie es verdienſtvoll iſt, gelehrter kirchengeſchichtlicher Forſchung nachzugehen, 

ſo muß auch die Arbeit derer Anerkennung finden, welche die Reſultate 

wiſſenſchaftlicher Arbeit unſerem Volke vermitteln und ihm die Schätze unſe⸗ 

rer heimiſchen Kirchengeſchichte erſchließen. Eine derartige Tat ſtellt das 

etwa 200 Seiten ſtarke Buch von Paul Stintzi dar, das in ſehr ſchöner, 

ſprachlich flüſſiger Form eine große Reihe der elſäſſiſchen Klöſter behandelt
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und in knapp umriſſener Form deren Geſchichte wiedergibt. Wie viele be⸗ 

deutſame Stätten chriſtlicher Kultur im ſchönen Nachbarland, zudem 

kulturell ſo viele 8Zuſammenhänge weiſen! 

Andreas Ulmer, Die Gotteshäuſer Vorarlbergs in Wort und Bild. Verlag 

des Kirchenbauvereins Groß-Bregenz. Druck der Vorarlberger Ver⸗ 

lagsanſtalt, Dornbirn 1934. 

Ziel dieſer Arbeit iſt, „Geſchichte, Beſtand und Ausſtattung aller dem 

katholiſchen öffentlichen Kultus dienenden Gotteshäuſer“ des Landes Vor⸗ 

arlberg „zur Darſtellung zu bringen“. Das ſind die Kultbauten der Dekanate 

Feldkirch, Bregenz, Dornbirn, Bregenzerwald, Sonnenberg und Montafon. 

Auch eingegangene Monumente werden einbezogen. Naturgemäß ein ſehr 

reiches Material. Verfaſſer hat ſich deshalb wohl aus finanziellen Gründen 

auf die allerknappſte Form verſtehen müſſen, die man angeſichts des Gegen⸗ 

ſtandes bedauert. Doch ſind darſtellende Veröffentlichungen bereits ver⸗ 

ſprochen. Bis dahin nimmt man gerne mit dem aufs reichſte illuſtrierten 

Werke vorlieb, das einen wertvollen Beitrag zur Geſchichte der chriſtlichen 

Kunſt im ſchönen Vorarlberg darſtellt. 

Otmar Doerr, Das Inſtitut der Incluſen in Süddeutſchland. (Beiträge zur 
Geſchichte des alten Mönchtums und des Benediktinerordens, hrsg. von 

Ildefons Herwegen O. S. B. Heft 18.) XVI u. 168 S. Aſchendorff, 

Münſter 1934. 8,25 . 

Eine der intereſſanteſten Geſtalten der Incluſen gehörte dem Bistum 

Konſtanz an: St. Wiborada in St. Gallen. Darum bringen wir der vor⸗ 

liegenden Schrift um ſo größere Aufmerkſamkeit entgegen. Aber ſchon an 

und für ſich verdient es das Incluſentum, dieſe höchſt eigenartige Form des 

mittelalterlichen Mönchslebens, das in Deutſchland mit dem 10. Jahrhundert 

in Erſcheinung tritt. Zum erſten Male wird mit der vorliegenden Schrift 

eine wiſſenſchaftliche Studie der Incluſen unternommen, allerdings begrenzt 

auf das Gebiet Süddeutſchlands. Name, Begriff, Quellen und Literatur ſind 
in einem einleitenden Kapitel behandelt. Ihm folgt als erſter Haupt⸗ 

abſchnitt die „Entwicklung des Inſtituts der Incluſen im Abendland“, 

worauf das Leben (Incluſorium, Incluſenweihe, Diſziplin) dieſer Klausner 

gewürdigt wird. Darauf folgt die Darſtellung über das Incluſentum im ſüd⸗ 

deutſchen Raum und ein Schlußkapitel über das Ende des Inſtituts. Ein 

Anhang gilt dem Incluſenweſen von Regensburg, wo das Mönchsleben be⸗ 

ſonders reich vertreten war. Wer nur ein wenig für mittelalterliches 

Mönchtum ſich intereſſiert, wird von der Geſchichte des Incluſentums, einem 

ſeiner intereſſanteſten Zweige, ganz beſonders gefeſſelt werden. Verfaſſer 

verdient alles Lob, daß er dieſem bedeutſamen Gegenſtand ſeine Forſchung 

zugewandt und durch die Verarbeitung eines großen archivaliſchen Stoffes 

ſo viel Aufſchlußreiches dargeboten hat. 

18*⁵
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Hans Rott, Quellen und Forſchungen zur ſüdweſtdeutſchen und ſchweize⸗ 

riſchen Kunſtgeſchichte im 15. und 16. Jahrhundert. II. Altſchwaben und 

die Reichsſtädte. 430 S. 56 Abbildungen auf 39 Tafeln und im Text 

Verlag Strecker & Schröder, Stuttgart 1934. In Leinen geb. 40 KM. 

Erſtaunlich raſch iſt dem umfangreichen erſten Teil der großen Publi— 

kation von Hans Rott, auf die wir im letzten Jahresband (S. 265) unſerer 

Zeitſchrift hinweiſen konnten, der zweite Abſchnitt gefolgt, für Autor und 

Verleger eine bewunderungswürdige Leiſtung. Der gewaltige Plan Rotts, 

alle heute noch erfaßbaren urkundlichen Quellen zur Kunſtgeſchichte des 15. 

und 16. Jahrhunderts unſerer weiteren Heimat zu ſammeln und in einer zu— 

ſammenfaſſenden Publikation darzubieten, rückt mit dieſem weiteren Teil 

energiſchen Schrittes voran. And es ſteht nach dieſem Reſultat in erfreulicher 

Weiſe zu hoffen, daß es dem Autor und dem Verlag in verhältnismäßig 

kurzer Zeit gelingt, auch den dritten und abſchließenden Teil vorzulegen, der 

den Oberrhein behandeln ſoll, d. h. das Land von Speyer—Heidelberg bis 

Luzern— Bern. 

Der vorliegende Teil umfaßt das altſchwäbiſche Gebiet mit⸗ 

ſamt allen ſeinen ehemaligen Reichsſtädten. And die Forſchungen gelten als 

abſchließend bezüglich folgender Archive: Leutkirch, Waldſee, Riedlingen, 

Mengen, Ehingen, Memmingen, Pfullendorf, Rottweil, Donaueſchingen, 
Villingen, Weil der Stadt, Horb, Herrenberg, Rottenburg, Tübingen, Reut⸗ 
lingen, Nürtingen, Kirchheim, Weilheim, Arach, Eßlingen, Mindelheim, 

Weißenhorn, Kaufbeuren, Füſſen, Kempten, Lauingen, Neuburg, Alm, 

München, Nördlingen, Wallerſtein⸗Ottingen, Heilbronn, Bopfingen, Gmünd, 

Stuttgart und Karlsruhe. Das iſt eine außerordentlich große Liſte von 

Archiven, noch weit größer als jene des erſten Teiles, und jeder Kundige kann 

allein an dieſer Aufzählung die Anſumme von Arbeit und Mühe ermeſſen, 

die aufgebracht werden mußten, um ein ſo weitgeſpanntes Gebiet, in 

dem ſich die mittelalterliche Künſtlerwelt mit größter Freizügigkeit hin und 
her bewegte, abſchließend durchzuarbeiten. Dabei gilt die Forſchung den 

Malern, Bildhauern und Goldſchmieden. Ja, bei größeren Städten wie Alm 

und Stuttgart wurde auch das übrige Kunſthandwerl in Betracht gezogen. 

So erſcheinen etwa 500 Maler im Blickfeld dieſes Bandes, dazu etwa 
150 Bildhauer, 600 Goldſchmiede und ungefähr 75 Glasmaler. Naturgemäß 

nicht lauter Sterne erſter Klaſſe. Aber ſicher darunter nicht wenige, um die 

zu wiſſen wertvoll ſein wird, wenn ſich die Wiſſenſchaft um die Zuweiſung 

ſo mancher Werke zu bemühen hat, deren Meiſter nicht bekannt ſind. 

Dabei iſt dem Verfaſſer heute ſchon möglich, eine nicht geringe Zahl von 

Zuweiſungen zu machen, die man gerne annimmt, weil ſie angeſichts des ganz 

umfaſſenden Wiſſens und der eingehender Sachkenntnis des Forſchers durch⸗ 

aus überzeugen. Hierher gehören auch die vielen Korrekturen von bislang 

als ſicher gehaltenen Ergebniſſen, die leider in einem oft ſehr nachläſſigen 

Quellenſtudium ihre Stütze hatten. Nicht weniges dieſer Art wird durch Rott 

gründlich und durchſchlagend richtiggeſtellt.
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Wertvoll ſind die Forſchungsergebniſſe von Rott auch für die Klärung 

und Abrundung des Lebenswerkes einer Reihe von großen Meiſtern Schwa— 

bens. So wird viel Neues über die Memminger Künſtlerfamilie Strigel 

geboten und das ſchöne Geſtühl der dortigen St.⸗Martinskirche. Zum 

Kapitel über Nikolaus von Hagenau, über den Wilhelm Vöge 

ein vortreffliches Werk darbot, kommt ebenfalls wichtiger neuer Wiſſensſtoff. 

Was Alm angeht, das der große künſtleriſche Mittelpunkt im 15. und 
16. Jahrhundert war und ſeinen Einflußkreis zutieſſt in unſere Heimat herein 

hatte, ſind die Ergebniſſe ebenfalls bedeutungsvoll, wenn auch dort ſehr viel 

an archivaliſchen Arkunden verlorengegangen iſt. So ſand Rott Material 

über einen Meiſter Lukas, in dem der große Maler des Tiefenbronner 

Magdalenenaltars vermutet wird. Aund im Almer Maler Ludwig Fries 

dem Alteren ſieht er einen jungen Werkſtattgenoſſen von Hans Multſcher. 

Sehr wertvoll ſind die Forſchungsergebniſſe über Leben und Werk des 

Meiſters Hans Schüchlin, dem bekannten Maler des Hochaltares von 

Tiefenbronn. 

Das ſind nur einige wenige Hinweiſe und Andeutungen, um darzutun, 

von welch grundlegender Wichtigkeit auch dieſer zweite Band der großen 

Rottſchen Publikation iſt. Die Forſchung um die heimatliche Kunſtgeſchichte 
hat auch an dieſer Stelle dem hochverdienten Gelehrten herzlichſt zu danken, 

wie dem opferbereiten Verleger, den Miniſterien Badens und Württem⸗ 

bergs, den Städten Alm, Nördlingen und Memmingen, die ſein Erſcheinen 
ermöglicht haben. 

P. Paulus Weißenberger, Baugeſchichte der Abtei Neresheim. Band 24 der 

„Darſtellungen aus der Württembergiſchen Geſchichte“. 268 S. 106 Tafel⸗ 

bilder. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1934. Broſch. 18 u, geb. 

20 KM. 

Immer mehr rückt die „Königin des Härtsfeldes“, die hochthronende alte 

Benediktinerabtei „an der Grenzſcheide des ſchwäbiſch⸗fränkiſchen Kunſt⸗ 
kreiſes“, in das Blichfeld kunſtwiſſenſchaftlich intereſſierter Menſchen. Denn 

man kann unmöglich von ſüddeutſchem Barock ſprechen, ohne ſeiner Spitzen⸗ 

leiſtung zu gedenken, wie ſie ſich im genialen Kicchenbau Neresheims präſen⸗ 

tiert. Aber das Werden dieſer gewaltigen architektoniſchen Schöpfung des 

großen fränkiſchen Meiſters Balthaſar Neumann nun war verhältnismäßig 

wenig bekannt. Man war durchweg — außer der Arbeit von Fuchs — auf 

die übliche Führerliteratur angewieſen. Weißenberger verſuchte dem Mangel 

abzuhelfen, indem er „erſtmals alle noch vorhandenen und bekanntgeworde⸗ 

nen Akten über die Abtei Neresheim zu verarbeiten, ſowie alle bislang in der 

Literatur erſchienenen Aufſätze über Neresheim auszuſchöpfen“ ſich bemühte, 
„um ſo das baugeſchichtliche Bild möglichſt vollkommen zu geſtalten“. Eine 

Reihe von wertvollen Veröffentlichungen über ſein Kloſter empfahlen ihn 

beſtens für ſein großangelegtes Werk. Und die nun vorliegende Publikation 

hat den Erwartungen recht gegeben. Wir haben mit Weißenbergers Buch 

nun die große, eingehende und ſorgfältig durchgeführte wiſſenſchaftliche
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Anterſuchung der Baugeſchichte Neresheims. Und die Tatſache, daß die wert⸗ 

volle Forſchung in der Reihe der „Darſtellungen aus der Württembergiſchen 

Geſchichte“ Heim gefunden hat, darf von vorneherein als Empfehlung gelten. 

Weißenbergers Forſchung gilt nun nicht der barocken Baugeſchichte 

ſeines Kloſters allein, ſondern derſelben bis in die Anfänge des Stiftes 

zurück, das zunächſt von Regularkanonikern beſiedelt war, nach kurzer Zeit 

aber in die Hände von Benediktinern überging, die um 1106 von unſerem 

Petershauſen gekommen waren. Den Bauten jener früheſten Periode, 

inſonderheit dem Hirſauer Münſter und dem künſtleriſchen Geſtalten bis zu 

Beginn des Dreißigjährigen Krieges geiten die erſten Kapitel des Buches. 

Die folgenden und naturgemäß auch umfangreichſten der barocken Periode. 

Hier dem Kloſter und der ſtolzen Kirche in geſonderten großen Abſchnitten, 

wobei der Kirchenbau wiederum in erſter Linie gewürdigt wird. Weißen⸗ 

berger ſucht auch denſelben in die Entwicklung allgemeiner ſüddeutſcher Kunſt⸗ 

geſchichte einzureihen. Hier vermiſſen wir die Bezugnahme zur Kathedrale 

von St. Gallen, die beſonders aufſchlußreich iſt, worauf L. Birchler bereits 

hingewieſen hat. Das ſehr reiche archivaliſche Material, das der Verfaſſer 

von verſchiedenſten Orten beizog und ſeiner Sache gut dienſtbar zu machen 

wußte, kommt mit all ſeiner kulturgeſchichtlichen Lebendigkeit durch einen 

breiten Anhang in dankenswerter Weiſe zu Wort. Ihm folgen gute Regiſter, 

welche die Benützung des Werkes erleichtern. And ſchließlich der ſehr um⸗ 

fangreiche und ganz vorzügliche Bilderteil, der durchweg gut orientiert. 

Lediglich einige Teilaufnahmen von Stukkaturen, Plaſtiken, Fresken u. dgl. 

würde man ſich hier noch wünſchen. Aber auf jeden Fall iſt das Werk als 

Ganzes eine große wiſſenſchaftliche Leiſtung, würdig des erhabenen Gegen⸗ 

ſtandes, dem es gewidmet iſt, und wertvoll als Dokument großen Gelehrten⸗ 

fleißes eines Konventualen des berühmten Benediktinerſtiftes. 

§. Helena Gutberlet I. St. M., Die Himmel'ahrt Chriſti in der bildenden 

Kunſt von den Anfängen bis ins hohe Mittelalter. Verſuch zur geiſtes⸗ 

geſchichtlichen Erfaſſung einer ikonographiſchen Frage. XXIV u. 303 S. 

21 Abb. im Text und 31 Tafeln. Heitz & Co., Straßburg 1934. 

Broſch. 12 NM. 

Dieſe umfangreiche, eingehende und ſehr ſorgfältige Studie wurde durch 
Joſef Sauer angeregt und lag der Univerſität Münſter als Diſſertation vor. 

Rein ikonographiſch geſehen, erhielt das Motiv der Himmelfahrt Chriſti ſchon 
mehrfache kunſtwiſſenſchaftliche Unterſuchung. Verfaſſerin geht nun neue 

Wege, indem ſie das Problem in den geiſtesgeſchichtlichen Raum hineinſtellt. 

Sie forſcht nach den geiſtigen Kräften, aus denen heraus gerade dieſe Bild⸗ 

formulierung erwuchs, oder wieder nach den „hemmenden Arſachen in Volks⸗ 

und Zeitanſchauungen, die etwa eine Geſtaltung unmöglich machten“. Nicht 

das iſt die einzige Aufgabe des Buches, die „wichtigſten Etappen der Typen⸗ 

bildung zeitlich und lokal feſtzulegen und ſie in einen mehr oder weniger
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ſchematiſch geſehenen Entwicklungsprozeß einzuordnen“, ſondern die je⸗ 

weilige Bildform ſoll verſtändlich werden „aus einem ſchöpferiſchen Akt, der 

neben allen zufälligen Relationen des Ortes und der Zeit allein doch das 

Entſcheidende bleibt“. Die aus ſich heraus geſtaltenden Kräfte der theologi⸗ 

ſchen Welt in der Vielfalt geiſtiger Eigenart verſchiedenſter Zeiten und 

Völker müſſen geſehen werden. Das erſchien als die große Aufgabe, hinter 

welcher Vollſtändigkeit der Bilderaufzählung oder Beantwortung gewiſſer 

Nebenfragen zurücktraten. 

In zwei großen Kapiteln verarbeitet die Verfaſſerin ihren Stoff. Das 

erſte zeigt „Die Geſtaltung der Himmelfahrt Chriſti in Liturgie und Lite⸗ 

ratur der Frühzeit“. Das zweite bringt die Formung des Motivs in der 

bildenden Kunſt. Hier wird der Ausbildung im Oſten (altpaläſtinenſiſcher 

Typus, ſyriſcher Typus) und Weſten (rein abendländiſcher Typus, Miſch⸗ 

typus) wie ſeiner Fortbildung nachgegangen. Für den Oſten erſcheint 

ſchließlich ein byzantiniſcher Einheitstyp. Im Weſten zeigt ſich ein ſteter 

Wandel, von Oſten her ſtark beeinflußt. Der Formenſprache bei den Werken 

der Kleinkunſt vom 9. bis 12. Jahrhundert wie der in Frage kommenden 

romaniſchen Portalplaſtik wird nachgegangen. Am Schluß ſteht der gotiſche 

Himmelfahrtstyp. Das Endergebnis: im Oſten wird das Motw von Chriſti 

Himmelfahrt das feierliche Repräſentationsbild der Göttlichkeit Chriſti, 

während der Weſten in erſter Linie „die erbarmungsvolle Erhebung der 

Menſchheit“ betont. 

Georg Schreiber, Wallfahrt und Volkstum in Geſchichte und Leben. Unter 

Mitwirkung von Rudolf Kriß, Johann Peter Steffes, Johannes Vincke, 

Eugen Wohlhaupter und Friedrich Zoepfl. XVI u. 298 S., 4 Bild⸗ 

tafeln. Verlag L. Schwann, Düſſeldorf 1934. Broſch. 10 NM. 

Als Heft 16/17 der „Forſchungen zur Volkskunde“, die von Aniv.⸗ 

Profeſſor Prälat Dr. Georg Schreiber herausgegeben werden, liegt dieſer 

bedeutungsvolle Band vor. Er reiht ſich nach Inhalt und wiſſenſchaftlicher 

Leiſtung würdig ſeinen Vorgängern an und ſtellt eine ſchöne Ehrung für 

Prof. Dr. John Meier dar, dem „Altmeiſter der Deutſchen Volkskunde“, 

welchem er gewidmet iſt. 

In einer Zeit, die das Intereſſe für das Brauchtum, das „aus dem 

gemeinen Volk mit Urkraft aufſteigt“, ſo ſtark betont, muß dem religiöſen 

Brauchtum erhöhte Aufmerkſamkeit geſchenkt werden. Und im Mittelpunkt 
der „Volksfrömmigkeit des gemeinen Mannes“ ſteht ja die Wallfahrt. 

Schon nach den gewaltigen Pilgermaſſen, „ganzen Armeekorps von Wal⸗ 

lern, die Jahr für Jahr mobiliſiert werden“, iſt ihre Bedeutung für die 

religiöſe Domäne klar. Noch mehr nach der geiſtigen Richtung. Daß ſie 

immer wieder unzählige für das „Aktiviſtiſche, Enthuſiaſtiſche, Inbrünſtige 

und Kämpferiſche“ beſeelt, läßt ihren Wert erkennen.
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So iſt es auch verſtändlich, wenn die Kirchengeſchichte zu dieſem Thema 

den reichſten und intereſſanteſten Stoff darbietet. Schreiber verarbeitet ihn 

mit hoher Meiſterſchaft zum größten Kapitel des vorliegenden Bandes und 

gibt ihm den Titel „Strukturwandel der Wallfahrt“. Darin die Anterteile 

„Pilgerſegen und Pilgeroblation“, „Sühnewallfahrt“, „Im Barock“, „Die 
Aufklärung“, „Die Paſtoral“, „Zur Aſzeſe der Wallfahrt“, „Entdeckung 

der Wallfahrt im 19. Jahrhundert“, „Gegenwart“, „Auslandsdeutſcher 

Raum“. Dieſe Aberſchriften kennzeichnen genug die Fülle des intereſſanteſten 

Stoffes. 

Eine phänomenologiſche Studie von J. P. Steffes ſchließt ſich an: 

„Wallfahrt in allgemeiner religionswiſſenſchaftlicher Beleuchtung“. Eine 

juriſtiſche von E. Wohlhaupter: „Wallfahrt und Recht“. Dann zwei Bei⸗ 

träge des Freiburger Dozenten Vincke: „Zur Frühgeſchichte der Jubiläums⸗ 

wallfahrt“ und „Geleitbriefe für deutſche Pilger in Spanien“. ÜGber 

„Nacktwallfahrten“ äußert ſich Friedrich Zoepfl, und den Schluß bietet 

Rudolf Kriß mit dem Kapitel „Moderne Wallfahrten“. 

Viele wertvolle Forſchungsergebniſſe liegen mit dem ganzen Bande vor 

und beleuchten einen wichtigen Sektor des Brauchtums, vor allem des 

Brauchtums im deutſchen Raum. Somit wird das Buch zu einem gehalt⸗ 

vollen Beitrag zum aktuellen Thema Deutſchtum und Chriſtentum wie zum 

Wiſſen um die deutſche Kulturgeſchichte überhaupt. 

Anton Stonner, Heilige der deutſchen Frühzeit. I. Bd. Aus der Zeit der 

karolingiſchen, und ſächſiſchen Kaiſer. XVI u. 272 S., 14 Tafeln. Frei⸗ 

burg, Herder, 1934. Geh. 4 N, geb. 5.40 M. 

Der bekannte Münchener Pädagoge, der von ſeiner praktiſchen Tätig⸗ 

keit her an den Stoff unſerer frühen Kirchengeſchichte herankommt, bietet 

hier einen äußerſt dankenswerten Leſeſtoff, höchſt aktuell durch die gegen⸗ 

wärtige Problemſtellung „Germanentum — Chriſtentum“. In dem vor⸗ 

liegenden erſten Teil des auf zwei Bände berechneten Werkes werden 14 

Heilige aus der Zeit der karolingiſchen und ſächſiſchen Kaiſer, „große Ge⸗ 

ſtalten und Geſtalter der deutſchen chriſtlichen Frühzeit“, der Einzelſchilderung 

unterzogen, die deshalb ſo lebendig und farbig wirkt, weil durchweg alte 

Quellen und Berichte zur Sprache kommen. Severin, Kolumban, Gallus, 

Korbinian mit Bonifatius erſcheinen als „Männer der Bereitung“, von 

Gott unſerer Heimat geſandt, um ihr die Frohbotſchaft Jeſu Chriſti zu ver⸗ 
kündigen. Sturmi, Mathilde, Bruno von Köln, Alrich, Wolfgang, Heinrich, 

Bruno von OQuerfurt, Bernward und Godehard entſtammten deutſchem 

Boden. Ihre Viten zeigen, zu welch Großem das Chriſtentum den deutſchen 

Menſchen aufwachſen ließ, auch der deutſchen Kultur und Geſchichte zur 

Ehre. Wenn Stonners fleißige und mit großer Hingabe durchgeführte 

Schrift auch in erſter Linie erzieheriſche Aufgaben im Auge hat, ſo wird 
doch auch der Kirchengeſchichtler mit nicht geringer Freude das Buch be⸗ 

nützen.
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Derſelbe, Die deutſche Volksſeele im chriſtlich⸗deutſchen Volksbrauch. 232 S., 

31 Bildtafeln. Verlag Jofef Köſel & Friedrich Puſtet, München 1935. 

Kart. 4.50 ½, geb. 6.50 M. 

Auch dieſe Schrift ſucht dem praktiſchen Bedürfnis des katholiſchen 

Pädagogen von heute zu dienen. Nachdem des Verfaſſers „Nationale Er⸗ 

ziehung und Religionsunterricht“ ſo ſchnell vergriffen war, legte ſich ein 

Buch über das chriſtlich-deutſche Vollsbrauchtum um ſo näher. Die ſchönſten 

chriſtlichen Bräuche des deutſchen Volkstums, wie ſie entſtanden aus der 

Stellung des deutſchen Menſchen zur Natur, zur Arbeit in Heim, Hof und 

Feld, zur Familie, zum weiteren Menſchenumkreis und zur Religion, ſind 
hier behandelt, um eine „Schau der deutſchen Volksſeele“ darzubieten, wie 

ſie ſich verkörpert und ausſpricht im religiöſen Brauchtum. Reiches archi⸗ 

valiſches und literariſches Material, vielfach noch nicht veröffentlicht, er⸗ 

ſcheint verwertet und in gewiſſenhafter wiſſenſchaftlicher Verarbeitung dar— 

geboten. Auf Schritt und Tritt verſpürt man den ſorgſältigen Forſcher und 

kritiſchen Deuter des reichen Stoffes. Dabei fließt die Darſtellung in 

flotter und feſſelnder Erzählungsform dahin. And bildmäßig gut erfaßte 

Illuſtrationen dienen zur wertvollen Bereicherung. 

Johannes Walterſcheid, Deutſche Heilige. Eine Geſchichte des Reiches im 

Leben deutſcher Heiliger. 480 S. Mit 555 zumeiſt unveröffentlichten 

Bildern, Karten, Initialen und Vignetten. Verlag Joſef Köſel & 
Friedrich Puſtet, München. Geb. 6.20 M. 

Das Buch bedeutet eine große katholiſche Tat. In einer Zeit, die ſo 

brennend von der Frage „Germanentum oder Chriſtentum?“ berührt iſt, 

kommt dieſes Werk einem ſehr ſtark empfundenen Bedürfnis entgegen. Es 
verläßt die Regel und bringt die einzelnen Heiligenleben nicht in der 
Reihenfolge des kirchlichen Feſtkalenders, ſondern ſtellt ſie hinein in den 
Rahmen der Jahrhunderte und entwickelt ſie aus ihrer Zeit heraus. In 

22 Kapiteln werden die Heiligen zuſammengefaßt. Aus der Zeit der Ver⸗ 

folgungen führt die Linie in die Frühzeit des germaniſchen Chriſtentums, 

der Völkerwanderung, der Miſſionierung durch irländiſche Mönche, wie der 

Chriſtianiſierung der Bayern, Alemannen und Franken herauf, umfaßt 
Bonifatius und ſeine für Deutſchland grundlegende Epoche, Reichsgründung, 

heilige Kaiſer, Kanzler und große Biſchöfe, Mönche, Frauen, Gelehrte, 
Künſtler, Koloniſatoren, Myſtiker, Führer bei religiöſer und politiſcher 

Neugeſtaltung oder in der Zeit der Aufklärung, bis die glanzvolle Reihe 

in die Jetztzeit einmündet. Dieſe Form einer Heiligenlegende iſt einmal 

hochintereſſant, dazu auch höchſt aktuell, weil ihr Ergebnis den überwältigen⸗ 

den Beweis liefert, daß die katholiſche Kirche dem Germanentum reichſte 

Spenderin und Förderin war. Nicht wenige Vertreter dieſes großen 

Heiligenkataloges haben in ganz hervorragender Weiſe am Bau der deut⸗ 

ſchen Geſchichte mitgewirktt und ſind verehrungswürdige Pioniere des
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Deutſchtums geweſen. Was das Werk fernerhin noch ſehr wertvoll macht, 

iſt der reiche und koſtbare Schatz an wundervollen Illuſtrationen. Möchte 

das Buch, das wohl auf den Reſultaten heutiger Wiſſenſchaft aufbaut, aber 

in der Sprache ſich durchaus volksnahe hält, für die Katholiken in Deutſch⸗ 

land das Heldenbuch ihrer Kirche werden! 

Andeas Ludwig Veit, Der ſtiftungsmäßige deutſche Adel im Bilde ſeiner 

Ahnenproben. Freiburger Aniverſitätsreden, Heft 19. Freiburg i. Br. 

1935, Fr. Wagnerſche Aniverſitätsbuchhandlung. 

Anmittelbar vor Redaktionsabſchluß dieſes Bandes geht uns die vor⸗ 

liegende Schrift zu, welche die Antrittsvorleſung unſeres neuen Freiburger 

Kirchenhiſtorikers und Nachfolgers von Prälat Dr. Göller darſtellt. Veit 

zeigt hier im Rahmen deutſcher katholiſcher Stifte das ernſte Beſtreben, 

einer nationalen Miſſion zu genügen, in ſehr intereſſanter Weiſe. Die 

geiſtigen Zuſammenhänge mit der deutſchen Gegenwart geben der Schrift 

eine ſehr aktuelle Note. Ginter.



Bericht über das Vereinsjahr 1934. 

Das Jahr 1934 hat dem Kirchengeſchichtlichen Verein der 

Erzdiözeſe eine organiſatoriſche Neuerung von einſchneidender 

Bedeutung gebracht, die wichtigſte wohl ſeit ſeiner Gründung. 

Seit Jahren hat der Mitgliederſtand eine ſtändige Verminderung 

aufzuweiſen, die nicht nur durch Todesfälle, ſondern durch immer 

häufiger werdende Austritte herbeigeführt und durch neue Zu— 
gänge in keiner Weiſe ausgeglichen wurde. Alle Werbungsverſuche 

unſererſeits und alle Empfehlungen des hochwürdigſten Herrn 

Erzbiſchofs und der Kirchenbehörde blieben wirkungslos, und da 
vorerſt keine Ausſicht beſteht, daß die allgemeine wirtſchaftliche 

Lage vor allem der Geiſtlichen ſich weſentlich beſſert und damit 

auch ihre Leiſtungsfähigkeit ſich wieder ſteigert, ergab ſich eine 

erhebliche Unſicherheit, inwieweit der Verein ſeine großen Auf⸗ 

gaben noch durchzuführen in der Lage ſei. Denn er iſt heute aus⸗ 

ſchließlich auf ſeine Mitglieder angewieſen, weit ausſchließlicher 

als in den letzten Jahrzehnten, und nicht nur Ehren⸗, ſondern 

Standespflicht jedes Geiſtlichen muß es ſein, nach Kräften mit⸗ 

zuhelfen, daß wir uns behaupten auf einem kulturellen Gebiet, auf 
dem wir zunächſt etwas zu ſagen haben, auf dem der Geſchichte 

der kirchlichen Vergangenheit. 

In Würdigung der ganzen Sachlage hat die Kirchenbehörde, 

auch hier wieder mit dem hochwürdigſten Herrn Erzbiſchof ihr 
beſorgtes Intereſſe für einen gedeihlichen Fortbeſtand unſeres 

Vereins bekundend, nachſtehende wichtige Verfügung getroffen: 

„Anter dem 29. November 1933 haben wir im Amtsblatt 

der Erzdiözeſe, S. 142, eine eindringliche Empfehlung des Kirchen⸗ 

geſchichtlichen Vereins der Erzdiözeſe veröffentlicht. Der Erfolg 

entſprach leider nicht den Erwartungen. Anſtatt daß die Zahl der 

Mitglieder ſich erhöht hätte, ging ſie ſogar infolge von Todes⸗
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fällen, Austritten und nicht entſprechenden Neueintritten nicht 

unerheblich zurück, ſo daß der Mitgliederſtand am 1. Dezember 

1934 ſich auf nur 731 belief. 
Wir erachten aber den Fortbeſtand und die gedeihliche 

Weiterentwicklung des Kirchengeſchichtlichen Vereins für die Erz⸗ 

diözeſe für ſo wichtig, daß er und ſein Publikationsorgan, das 

Freiburger Diözeſanarchiv, unbedingt erhalten bleiben muß. Das 

verlangt nicht nur die ehrenvolle Vergangenheit des Vereins und 

der Zeitſchrift, das Andenken ſo vieler bedeutender Männer, die 

im Diözeſanarchiv die Ergebniſſe ihrer geſchichtlichen Studien 

veröffentlichten, das Beiſpiel anderer Diözeſen mit ihren diözeſan⸗ 
geſchichtlichen Vereinen und Zeitſchriften, das verlangt vor allem 

die gegenwärtige Zeit mit ihren neuen Aufgaben. Das geſchicht⸗ 

liche Studium hat neuen Auftrieb erfahren, vor allem in bezug 

auf die Vorgeſchichte des germaniſchen Volkes, deſſen Chriſtiani⸗ 

ſierung, ſein Brauchtum, ſeine Heiligen. Es wird den diözeſan⸗ 

geſchichtlichen Studien noch auf lange Zeit reicher Stoff zu 

Gebote ſtehen. Der Träger dieſer Studien iſt der kirchengeſchicht— 

liche Verein der Erzdiözeſe und ſein Publikationsorgan iſt das 
Freiburger Diözeſanarchiv. Um nun denſelben auch in Zukunft 

zu befähigen, ſeine Aufgaben in vollem Umfange zu erfüllen, 

haben wir nach reiflicher Erwägung beſchloſſen, anzuordnen, daß 
jede Pfarrei und Kuratie der Erzdiözeſe als ſolches Mitglied des 
Kirchengeſchichtlichen Vereins der Erzdiözeſe werde. Der Jahres⸗ 

beitrag, der nur 5.— RM. beträgt, wofür der Jahresband des 
Diözeſanarchivs geliefert wird, kann auf Kirchenmittel (Fonds⸗ 
erträgniſſe oder Klingelbeutel) genommen werden. Die Neu⸗ 

regelung tritt mit Anfang des Jahres 1935 in Kraft. Wir haben 

das Vertrauen, daß die Herren, die ſeither perſönlich Mitglieder 
des Vereins waren, dieſe Mitgliedſchaft beibehalten. 

Die Jahresbeiträge werden von der Verrechnung des Vereins 

eingezogen, die auch für die Zuſendung des Jahresbandes des 

Diözeſanarchivs ſorgen wird. 

Freiburg, den 14. Dezember 1934. 

Erzbiſchöfliches Ordinariat.“ 

(Amtsblatt für die Erzdiözeſe Freiburg 1934, Nr. 32, S. 299/300.)
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Nach dieſem Erlaß hat in Zukunft jede Pfarrei und Kuratie 
Mitglied unſeres Vereins zu werden; dadurch wird ein feſter und 
ſicherer Stamm von Mitgliedern garantiert und die Anſicherheit, 

welche ſich aus dem Schwanken und vor allem dem ſtändigen 

Rückgang der Jahresbeiträge ergab und alle Dispoſitionen der 

Vereinsleitung lähmte, behoben. Es hieße aber den Sinn dieſes 

kirchenbehördlichen Erlaſſes völlig verkennen, wenn die Herren 

Geiſtlichen jetzt ihre perſönliche Mitgliedſchaft kündigen oder 

eine ſolche in Zukunft für überflüſſig halten wollten. Was wir 
ſuchen und wollen, iſt nicht das Anperſönliche von Amtsſtellen, 

ſondern die Verbundenheit mit der lebendigen Perſönlichkeit, 

die uns mit ihrer eigenen Forſcherarbeit wie mit ihrem perſön— 

lichen, doch wahrlich nicht übermäßig harten Opfer zur Seite 

ſteht, die in den Aufgaben des Vereins die ihrer eigenen und 
ihrer Heimat und kirchlichen Vergangenheit Intereſſen ſieht und 

nach Kräften zu fördern ſucht. Es darf nicht dahin kommen, daß 
die Geiſtlichkeit der Erzdiözeſe Freiburg, welche den Kirchen⸗ 

geſchichtlichen Verein auch in nicht weniger ſchwierigen Zeiten 

wie heute — ich erinnere an die Kulturkampfzeit und an den 

Altkatholikenſturm — zu höchſter Blüte gebracht, darin er— 

halten und ſeiner Zeitſchrift durch Beiträge von bleibendem 

Wert ein Anſehen weit über die Landesgrenze hinaus verſchafft 
hat, jetzt, nachdem die Pfarrſtellen die Mitgliedſchaft übernom⸗ 

men haben, die perſönliche Gefolgſchaft kündigen und die Jung⸗ 
prieſter überhaupt ſchon nicht mehr eine ſolche einzugehen gewillt 

ſind, heute, da eine Fülle neuer brennender Aufgaben ſich gerade 
uns ſtellen. Dazu darf es nicht kommen, weil es einer Pflicht— 
und Standesehrenverletzung gleich käme. 

Die außerordentliche Jahresverſammlung 
fand am Montag, den 16. Juli, nicht in Bühl, wie der Vorſtand 

für 1933 beſchloſſen hatte, ſondern in Salem ſtatt. Der Kirchen⸗ 

geſchichtliche Verein wollte mit der Veranſtaltung die Jubiläums⸗ 

feier der 800jährigen Gründung des Kloſlers begehen. Für die 

Pfarrgemeinde wurde das Jubiläum ſchon am Tage vorher 

mit einem feierlichen Amt und Feſtpredigt des hochwürdigſten 
Abtes von Mehrerau, Dr. Kaſſian Haid, eingeleitet. Der Beſuch 
unſerer Feſtfeier war am folgenden Tag ein überaus ſtarker aus
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der ganzen Bodenſeegegend, ſo daß die dunklen Wölberäume des 

„Stockacher Kellers“ vollſtändig gefüllt waren. Anweſend waren 

u. a. der hochwürdigſte Herr Erzbiſchof Netzhammer und 

Generalvikar Dr. Rö ſch, von der Ortsherrſchaft Prinzeſſin 
Max von Baden; Exzellenz Erzbiſchof Dr. Gröber hatte 

von einer Firmungsreiſe im Odenwald telegraphiſch ſeine Grüße 

entboten und Baron von Hornſtein die des an der Teil⸗ 
nahme verhinderten Markgrafen Berthold. Archivrat Dr. Sie⸗ 

bert von Karlsruhe und Pfarrer Dr. Ginter von Ludwigs⸗ 

hafen hielten die beiden Feſtvorträge („Gründung und Anfänge 

Salems“, „Salem als Kleinod der Kunſt“), die in erweiterter 

Form in den vorliegenden Band aufgenommen ſind. 

Die 34. ordentliche Jahresverſammlung wurde am 
4. Dezember in der Aula des Collegium Borromaeum in Frei⸗ 
burg abgehalten, in Anweſenheit Sr. Exzellenz des hochwürdig⸗ 

ſten Herrn Erzbiſchofs, des hochwürdigſten Herrn Weihbiſchofs 

und des Generalvikars Dr. Röſch. Von Laien waren erſchienen 

Herr Miniſter a. D. Dr. Baumgartner, Präſident Kopf, vom 

Generallandesarchiv Archivdirektor Dr. Baier und Dr. Siebert, 

der Direktor des Freiburger Auguſtinermuſeums Dr. Noack. Pro⸗ 
feſſor Dr. Krebs ſuchte in ſehr ſcharfſinnigen Ausführungen „Hein⸗ 
rich Seuſes Verhältnis zu Meiſter Eckhart“ zu klären. Von hoher 

grundſätzlicher Bedeutung war auch diesmal wieder die An⸗ 
ſprache des hochwürdigſten Herrn Erzbiſchofs, die man 

am liebſten in vollem Wortlaut hier mitteilen möchte, war ſie 

doch eine von überragendem Standpunkt aus und mit der Begei⸗ 

ſterung für eine Herzensangelegenheit vorgetragene Skizzierung 

der von der Stunde geforderten Aufgaben des Kirchengeſchicht— 

lichen Vereins. Mitarbeit an den wiſſenſchaftlichen Vorarbeiten 

für eine Neuausgabe des Proprium Friburgense, Stellungnahme 

zu den Problemen: Germanentum und Chriſtentum in Baden, 

Raſſentum und Chriſtentum, Kirche und Brauchtum. Für alles 

geſchichtliche Arbeiten aber müſſe einziges Ziel die Wahrheit blei⸗ 
ben: „Wir wollen uns bei der geſchichtlichen Forſchung einzig 

und allein durchglühen laſſen vom Streben nach der Wahrheit. 

And das wird der katholiſchen Kirche zur Ehre gereichen, ob es 

gefällt oder nicht.“ Temperamentvoll war der Appell des Ober—
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hirten an den Klerus der Erzdiözeſe, ganz beſonders auch an die 

jungen Herren und die Theologieſtudierenden, dem Kirchen— 

geſchichtlichen Verein, dem die Hut und die Pflege der kirchlichen 

Vergangenheit anvertraut ſind, Treue zu halten, und an ſeinen 

großen Aufgaben nach Kräften mitzuarbeiten. Ehrerbietigſter 

Dank ſei Seiner Exzellenz auch an dieſer Stelle nochmals aus⸗ 
geſprochen. 

Freiburg, Juli 1935. 

Der Erſte Vorſitzende: Sauer.



Mitgliederſtand. 

  

Stand am 12. Dezember 1933... 759 Mitglieder 
Geſtorben im Jahre 1934.. 16 
Ausgetreten und geſtrichen. 27 43 „ 

716 Mitglieder 

Eingetreten im Jahr 194.. 15 „ 

Stand am 1. Dezember 1934. 731 Mitglieder 
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Geſtorben ſind im Vereinsjahr 1934 die Mitglieder: 

Albrecht, Franz, Pfarrer, Haslach i. K. 
Barth, Karl, Pfarrer, Bittelbronn. 
Bertſche, Albert, Pfarrer, Weildorf. 
Bickel, Albert, Stadtpfarrer, Freiburg. 
Caſper, Karl, Stadtpfarrer, Staufen. 
Gerſpacher, Emil, Hauptlehrer i. R., Markdorf. 

Heck, Karl Fr., Profeſſor i. R., Zell a. H. 
Heizmann, Guſtav, Pfarrer, Aach-Linz. 
Krieg, Bernh., Pfarrer, Bellingen. 
Mai, L., Profeſſor, Waldshut. 
Marmon, Joſeph, Stadtpfarrer a. D., Sigmaringen. 
Meyer, Stephan, Pfarrer, Arlen. 

Schwarz, Anton, Pfarrer, Kirchzarten. 
Vogt, Joſeph, Pfarrer a. D., Ehingen. 
Wörner, Wilhelm, Pfarrer a. D., Neuburg a. D. 
Zeil, Alphons, Pfarrer a. D., Offenburg.



Erſcheinungsweiſe des Freiburger Diözeſan⸗Archivs 
und Beſtimmungen der Schriftleitung. 

Das Freiburger Diözeſan⸗Archiv erſcheint jährlich 
einmal zur Herbſtzeit. 

Der Umfang beträgt zur Zeit 20—25 Bogen, enthält Abhand⸗ 
lungen und Quellenpublikationen, die Geſchichte und Kunſtgeſchichte 
der Erzdiözeſe Freiburg und der angrenzenden Diözeſen betreffend, 
und bringt auch Abbildungen aus dem Gebiete der heimatlichen Kunſt⸗ 
geſchichte. 

Alle für die Zeitſchrift beſtimmten Beiträge und darauf 
bezüglichen Anfragen ſowie die zur Beſprechung beſtimmten 
Bücher, Zeitſchriften und Ausſchnitte aus Zeitungen ſind an den 
Schriftleiter, Herrn Dr. Hermann Ginter, Karlsruhe, Mainſtr. 25, 
zu ſenden. 

Das Manufkript darf nur auf einer Seite beſchrieben ſein, 
muß auch in ſtiliſtiſch druckfertigem Zuſtande ſich befin⸗ 
den und längſtens bis 1. Januar dem Schriftleiter vorgelegt 
werden, wenn es in dem Band des betreffenden Jahres Berück⸗ 
ſichtigung finden ſoll. 

Für den Inhalt der einzelnen Aufſätze ſind deren Verfaſſer ver⸗ 

antwortlich. 
Das Honorar für die Mitarbeiter beträgt für den Bogen: 

a) der Darſtellungen 30 N. A: b) der Quellenpublikationen 20 K. A. 
Jeder Mitarbeiter erhält 20 Sonderabzüge koſtenfrei; weitere 

Sonderabzüge, welche bei Rückſendung des 1. Korrekturbogens bei der 
Druckerei zu beſtellen ſind, werden gegen Berechnung geliefert; jeder 
Teil eines Druckbogens und der Umſchlag wird als voller Bogen 
berechnet. 

Die Vereine und Inſtitute, mit denen der Kirchengeſchichtliche 
Verein für das Erzbistum Freiburg in Schriftenaustauſch ſteht, werden 
erſucht, die Empfangsbeſtätigung der Zeitſchrift ſowie die für den 
Austauſch beſtimmten Vereinsſchriften „An den Kirchen⸗ 
geſchichtlichen Verein für das Erzbistum Frei⸗ 
burg i. Br.“, Freiburg i. Br., Erzbiſchöfliches Archiv, Burgſtraße 2, 
zu ſenden. 

Anmeldungen zum Eintritt in den Verein ſind an Herrn Prokuriſt 
Franz Streber, Herder & Co., Verlagsbuchhandlung, Freiburg 
i. Br., Johanniterſtraße 4, zu richten. Der Vereinsbeitrag beträgt 
N. 5.—, wofür die Mitglieder das jährlich erſcheinende „Frei⸗ 
burger Diözeſan⸗Archiv“ gratis erhalten. Die Verſendung erfolgt per 
Nachnahme unter Einzug des Beitrages zuzüglich Porto- und Nach⸗ 
nahmekoſten für die Verſendung des Bandes.
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